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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2092191 DES RATES vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel

43,
auf Vorschlag der Kommission (1),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel aus ökologischem Landbau finden beim Verbraucher immer mehr
Anklang. Dieser Trend schafft einen neuen Markt für landwirtschaftliche Erzeugnisse.
Solche Erzeugnisse erzielen auf dem Markt höhere Preise. Gleichzeitig bedeutet der ökologische Landbau,
daß der Boden weniger intensiv genutzt wird. Er kann somit zur Neuausrichtung der gemeinsamen
Agrarpolitik beitragen und damit zur Schaffung eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage und
Agrarerzeugnissen, zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung des ländlichen Raums.
Als Antwort auf die steigende Nachfrage werden Agrarerzeugnisse und Lebensmittel mit Angaben auf den
Markt gebracht, denen zu entnehmen ist oder die beim Käufer den Anschein erwecken, daß sie aus
ökologischem Landbau stammen oder ohne Verwendung chemisch-synthetischer Mittel erzeugt worden sind.
Einige Mitgliedstaaten haben für die Verwendung solcher Angaben bereits Rechtsvorschriften und Kontrollen

eingeführt.
Gemeinschaftliche Rahmenvorschriften über Erzeugung, Etikettierung und Kontrolle sind zum Schutz des
ökologischen Landbaus erforderlich, da sie den lauteren Wettbewerb zwischen den Herstellern derart
gekennzeichneter Erzeugnisse sicherstellen, dem Markt für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus durch
stärkere Transparenz aller Erzeugungs- und Verarbeitungsschritte ein deutlicheres Profil verleihen und dazu
führen, daß solche Erzeugnisse beim Verbraucher mehr Vertrauen genießen. Der ökologische Landbau stellt
eine besondere Art der Agrarerzeugung dar. Deshalb sollte vorgesehen werden, daß bei der Kennzeichnung
des ökologischen Landbaus auf dem Etikett von Verarbeitungserzeugnissen angegeben werden muß, welche

der Zutaten nach dieser Wirtschaftsweise gewonnen wurden.
Für die Durchführung der vorgesehenen Bestimmungen sind flexible Verfahren zur Anpassung, Ergänzung
oder Präzisierung technischer Einzelheiten oder bestimmter Maßnahmen festzulegen, damit den gewonnenen
Erfahrungen Rechnung getragen werden kann. Diese Verordnung wird innerhalb eines angemessenen
Zeitraums durch eine entsprechende Regelung über die tierische Erzeugung ergänzt.
Im Interesse der Erzeuger und der Verbraucher von Erzeugnissen, die als Erzeugnisse aus ökologischem
Landbau gekennzeichnet werden, empfiehlt es sich, die Grundregeln festzulegen, die mindestens erfüllt
~erden müssen, damit ein Erzeugnis mit dieser Kennzeichnung aufgemacht werden darf.
Okologischer Anbau bedeutet erhebliche Einschränkungen bei der Verwendung von Dünge- oder
Schädlingsbekämpfungsmitteln, die sich ungünstig auf die Umwelt auswirken oder zu Rückständen in den
Agrarerzeugnissen führen können. In diesem Zusammenhang sollten die Praktiken eingehalten werden, die
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zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung in der Gemeinschaft allgemein akzeptiert sind, und zwar nach
den zu diesem Zeitpunkt in der Gemeinschaft geltenden einschlägigen Kodizes. Ferner sollten für die Zukunft
Grundsätze festgelegt werden, nach denen die Zulassung der Produkte erfolgt, die in dieser Form des Anbaus
verwendet werden dürfen.
Der ökologische Landbau arbeitet mit vielseitigen Anbauverfahren und unter begrenzter Zufuhr
nichtchemischer und wenig löslicher Dünge· und Bodenverbesserungsmittel. Diese Verfahren sollten einzeln
angegeben und die Verwendungsbedingungen für bestimmte nicht chemisch·synthetische Stoffe vorgesehen
werden.
Dank der vorgesehenen Verfahren läßt sich Anhang I erforderlichenfalls durch spezifischere Bestimmungen
mit dem Ziel vervollständigen, daß in den auf diese Weise gewonnenen Erzeugnissen bestimmte Rückstände
chemisch·synthetischer Stoffe, die aus anderen Quellen als der Landwirtschaft stammen (Belastung durch
Umweltschadstoffe), nicht mehr vorhanden sein werden.
Die Kontrolle der Einhaltung der Erzeugungsvorschriften erfordert grundsätzlich Kontrollen auf allen Stufen
der Erzeugung und Vermarktung. Alle Betriebe, die Produkte erzeugen, aufbereiten, einführen oder
vermarkten, die als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gekennzeichnet sind, müssen sich einem
routinemäßigen Kontrollverfahren unterziehen, das den gemeinschaftlichen Mindestanforderungen entspricht
und von den zuständigen Kontrollgremien undloder zugelassenen und überwachten privaten Stellen
durchgeführt wird. In diesem Fall sollte ein gemeinschaftlicher Kontrollvermerk auf dem Etikett der
Erzeugnisse, die diesem Kontrollverfahren unterliegen, angebracht werden können.
<15 (1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91(4) bestimmt, daß die Kommission vordem 30. Juni 1995
Vorschläge hinsichtlich der Grundsätze und der spezifischen Kontrollmaßnahmen für die ökologische
Tierhaltung, die ökologische Erzeugung von unverarbeiteten tierischen Erzeugnissen und von für den Verzehr
bestimmten Erzeugnissen mit Bestandteilen tierischen Ursprungs vorlegen soll.
(2) Agrarerzeugnisse aus ökologischem Landbau finden bei den Verbrauchern immer mehr Anklang, die
immer größere Mengen davon nachfragen.
(3) Diese Produktpalette ließe sich um tierische Erzeugnisse erweitern, was den Ökobetrieben die Möglichkeit
bieten würde, weitere Wirtschaftsbereiche zu erschließen, die einen wesentlichen Teil des
Betriebseinkommens ausmachen könnten.
(4) Mit dieser Verordnung werden die Erzeugungs·, Kennzeichnungs. und Kontrollvorschriften für die
wichtigsten Tierarten harmonisiert. Bei den Tierarten • ausgenommen Wassertierarten ., für welche diese
Verordnung keine Erzeugungsvorschriften vorsieht, empfiehlt es sich im Interesse des Verbraucherschutzes,
zumindest die Kennzeichnungsanforderungen und die Kontrollregelung zu harmonisieren. Für Erzeugnisse
der Aquakultur sollten entsprechende Vorschriften möglichst bald festgelegt werden.
(5) Im übrigen ist die tierische Erzeugung wesentlich für die Organisation der landwirtschaftlichen Erzeugung
in ökologischen Betrieben, da sie dem Hurnln- und Nährstoffbedarf der Anbauflächen gerecht wird und damit
einen Beitrag zur Bodenverbesserung und zur Entwicklung einer nachhaltig umweltgerechten Landwirtschaft
leistet.
(6) Zur Vermeidung von Umweltbelastungen und insbesondere der Belastung natürlicher Ressourcen wie
Boden und Wasser muß die ökologische tierische Erzeugung grundsätzlich eine landgebundene Erzeugung,
eine weitgestellte Fruchtfolge und eine Fütterung der Tiere mit im Betrieb selbst erzeugten ökologischem
Pflanzenfutter vorsehen.
(7) Zur Vermeidung der Belastung der Gewässer durch Stickstoffverbindungen sollten die Ökobetriebe über
geeignete Einrichtungen zur Lagerung und Pläne zur Ausbringung fester und flüssiger tierischer
Ausscheidungen verfügen.
(8) Zur Erhaltung und Aufwertung aufgegebener Flächen ist die nach den Regeln des ökologischen Landbaus
betriebene Weidehaltung besonders geeignet.
(9) Es sollte eine große Artenvielfalt angestrebt werden, wobei die Rassenwahl nach dem Gesichtspunkt der
Eignung hinsichtlich der Anpassung an die Umweltbedingungen erfolgen sollte.
(10) Genetisch veränderte Organismen (GVO) und deren Derivate sind mit der ökologischen Wirtschaftsweise
unvereinbar. Um das Vertrauen der Verbraucher zur ökologischen Erzeugung nicht zu erschüttern, sollten
genetisch veränderte Organismen, Teile davon oder auf deren Grundlage hergestellte Erzeugnisse nicht in
Erzeugnissen, die als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gekennzeichnet sind, verwendet werden.
(11) Den Verbrauchern sollte die Gewähr geboten werden, daß die Erzeugnisse dieser Verordnung
entsprechen. Soweit dies technisch möglich ist, sollte dies auf der Rückverfolgbarkeit der tierischen
Erzeugnisse basieren;
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(12) Die Fütterung sollte mit Gras bzw. anderen Futtermitteln aus ökologischem Landbau eñolgen.
(13) Unter den gegenwärtigen Bedingungen sind die Tierhalter möglicherweise nicht ohne weiteres imstande,
sich mit Futtermitteln aus ökologischem Landbau zu versorgen, so daß vorübergehend die Möglichkeit
eingeräumt werden sollte, die Verwendung einer begrenzten Anzahl nicht ökologisch erzeugter Futtermittel in

beschränkten Mengen zuzulassen.
(14) Da ferner die physiologischen Grundbedüñnisse der Tiere befriedigt werden müssen, kann es sein, daß
bestimmte Mineralien, Spurenelemente und Vitamine unter genau festgelegten Bedingungen verwendet

werden müssen.
(15) Die Tiergesundheit sollte vor allem auf der Grundlage der Vorsorge, von Maßnahmen wie die
entsprechende Auswahl der Rassen und Zuchtstämme, einer ausgewogenen Fütterung mit hochwertigem
Futter und von günstigen Umweltbedingungen gewährleistet werden, insbesondere hinsichtlich der

Besatzdichte, der Stallhaltung und der Haltungspraktiken.
(16) Die präventive Verwendung chemisch-synthetischer allopathischer Arzneimittel ist im ökologischen

Landbau verboten.
(17) Wenn jedoch ein Tier erkrankt oder sich verletzt, sollte es unverzüglich behandelt werden; dabei sind
pflanzliche oder homöopathische Tierarzneimittel vorzuziehen und der Einsatz chemisch-synthetischer
allopathischer Arzneimittel auf das unabdingbare Mindestmaß zu beschränken. Damit die Ganzheitlichkeit der
biologischen Erzeugung für den Verbraucher gewährleistetist, sollte es möglich sein, einschränkende
Maßnahmen zu treffen, wie z.B. die Verdoppelung der Wartezeit nach Verabreichung chemisch-synthetischer

allopathischer Arzneimittel.
(18) Die Tiere sollten in den meisten Fällen Zugang zu Ausläufen oder begrasten Flächen haben, sobald das
Wetter dies gestattet, wobei dieser Auslauf grundsätzlich im Rahmen eines geeigneten Rotationsprogramms

eñolgen sollte.
(19) Für alle Tierarten sollte eine artgerechte Tierhaltung hinsichtlich der Belüftung, der Lichtansprüche, des
Platz- und Komfortbedañs gewährleistet werden, und dementsprechend sollten ausreichende Flächen
vorgesehen werden, damit jedes Tier über die eñorderliche Bewegungsfreiheit veñügt und sein natürliches

Sozialverhalten entfalten kann.
(20) Systematische Praktiken während der Erzeugung, des Transports, der Schlachtung oder beim sonstigen
Umgang mit den Tieren, die Streß, Verletzungen, Krankheiten oder Leiden zur Folge haben, sollten auf das
Mindestmaß beschränkt werden. Allerdings sollten mit bestimmten Produktionsarten verbundene spezifische
Eingriffe gestattet werden können. Der Einsatz bestimmter Stoffe zur Wachstumsförderung oder Veränderung
des Reproduktionszyklus der Tiere ist mit den Grundregeln des ökologischen Landbaus unvereinbar.
(21) Die Besonderheiten der Imkerei eñordern Sonderbestimmungen, um insbesondere qualitativ und
quantitativausreichende Pollen- und Honigtrachten zu gewährleisten.
(22) Alle Erzeuger, die Erzeugnisse von ökologisch aufgezogenen Tieren vermarkten, sollten einer
regelmäßigen und einheitlichen Kontrolle unterzogen werden. Eine Reihe von Angaben über Neuzugänge und
Abgänge von Tieren sowie durchgeführte Behandlungen sollten ständig in einem im Betrieb zur Einsicht

offengehaltenen Verzeichnis eingetragen werden.
(23) Aufgrund der regionalen Unterschiede bei den landwirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen ist es
eñorderlich, für die Einführung bestimmter Veñahren und für die Merkmale der Stallungen und
Haltungsgebäude gewisse Übergangszeiträume vorzusehen.
(24) Angesichts der Vielfalt der eingeführten Methoden, die bei der ökologischen tierischen Erzeugung in den
verschiedenen Mitgliedstaaten besteht, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, auf die in ihrem
Gebiet erzeugten Tiere und tierischen Produkte strengere Vorschriften anzuwenden.
(25) Die Angaben in der Etikettierung, der Werbung oder den Geschäftspapieren, die vom Verbraucher als
Hinweis auf die ökologische Wirtschaftsweise angesehen werden, sind durch die Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 Erzeugnissen vorbehalten, die gemäß jener Verordnung hergestellt worden sind.
(26) Bestimmte Angaben werden generell vom Verbraucher als Hinweis auf die ökologische Wirtschaftsweise

angesehen.
(27) Es muß jedoch ein Übergangszeitraum vorgesehen werden, um es Inhabern einer Marke zu gestatten, ihre
Produktion an die Eñordernisse des ökologischen Landbaus anzupassen. Ein solcher Übergangszeitraum ist
nur für Marken mit den vorerwähnten Angaben, die vor der Veröffentlichung der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 angemeldet wurden, vorzusehen, und der Verbraucher ist angemessen darüber zu unterrichten, daß
die Erzeugnisse nicht gemäß der ökologischen Wirtschaftsweise hergestellt werden 15>
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- HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Anwendungsbereich

<15 Artikel1
(1) Diese Verordnung gilt für folgende Erzeugnisse, sofern sie als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau
gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden sollen:
a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse; außerdem Tiere und nicht verarbeitete tierische
Agrarerzeugnisse, soweit die diesbezüglichen grundsätzlichen Erzeugungsvorschriften und besonderen
Kontrollbestimmungen in die Anhänge I und III aufgenommen
b) für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse, die im
wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen undloder tierischen Ursprungs bestehen;
c) nicht unter Buchstabe a) erfaßte Futtermittel, Mischfuttermittel und Futtermittel-Ausgangserzeugnisse ab
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Absatz 3 genannten Verordnung.
(2) Abweichend von Absatz 1 gelten für einige Tierarten, für die in Anhang I keine ausführlichen
Erzeugungsvorschriften vorgesehen sind, sowie die aus diesen Tieren gewonnenen Erzeugnisse mit
Ausnahme der Aquakultur und der Erzeugnisse der Aquakultur, die Etikettierungsvorschriften gemäß ArtikelS
und die Kontrollvorschriften gemäß den Artikeln 8 und 9. Bis zur Aufnahme ausführlicher .
Erzeugungsvorschriften gelten einzelstaatliche Bestimmungen oder - falls solche Bestimmungen nicht
bestehen - von den Mitgliedstaaten akzeptierte oder anerkannte private Standards.
(3) Die Kommission schlägt spätestens am 24. August 2001 nach dem Verfahren des Artikèls 14 eine
Verordnung über Etikettierungsanforderungen und Kontrollanforderungen sowie vorsorgliche Maßnahmen für
die in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Erzeugnisse vor, soweit diese Anforderungen den ökologischen
Landbau betreffen.
Bis zur Annahme der in Unterabsatz 1 genannten Verordnung gelten für die in AbsatZ1 Buchstabe c)
genannten Erzeugnisse die einzelstaatlichen Bestimmungen im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht oder-
fails solche Bestimmungen nicht bestehen - von den Mitgliedstaaten akzeptierte oder anerkannte private
Standards.
AFtikeI-4
(1l Diese Vererdn¡,¡ng gilt für felgende Erzeygnisse, ssfèFA sie als Erzellgnisse ails ökslegissllem landball
gekennzeisllnet sind sder gekennzeisllnet werden sellen:
al RiGIlt verarbeitete ¡¡flanzliGlle Agrarerzellgnisse; allßerdem Tiere linå RisRt veraFbeitete tierisGIle
Erzellgnisse, seweit åie åiesbezüglisRen grllRåsätzlislleR liirzellgIlRgs'.'srssllrifteR linå beseRåereR
KantrslllaestimmllngeR iR åie Anllänge IlInå III alIfgenemmen SiRå;
bl für åen '.<erzehr bestimmte liirzellgnisse, åie im 'Nesentlisllen ails einem såer mehreren Bestanåteilen
¡!lflanzlisRen IJrs¡!lrllngs bestehen; nash Annallme der Bestimmllngen gemäß B¡,¡shstabe aj ¡¡ber åie tierisshe
liirzellgllng a¡,¡ßerdem die für den Verzellr bestimmten liirzellgnisse, åie Bestanåteile tierisshen IJrs¡!lrllngs
enthalten.
(2l Die Kammissian legt möglishst bald, jeåaGIl s¡!lätestens zllm <10 30. Jllni 19951. Jllii 199210> einen
'1ersGhlagllinsislltiish der Grllndsätze lind der s¡!lezifissllen KsntrsllmaßRahmen für die ëkelagisGhe
TierhaitIIng, die ëkalagisGlle liirzellgllRg'o'sn RiGIlt '¡erarbeiteteR tierisGlleR liirzellgRisseR IIRd veR für deR
Verzehr bestimmteR liirzellgRisseR mit BestaRåteileR tierissheR IJrS¡¡rliRgs ver. 15>
<15 Artikel 2
Im Sinne dieser Verordnung gilt ein Erzeugnis als aus ökologischem Landbau stammend gekennzeichnet,
wenn in der Etikettierung, der Werbung oder den Geschäftspapieren das Erzeugnis, seine Bestandteile oder
die Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gekennzeichnet sind durch die in den einzelnen Mitgliedstaaten
gebräuchlichen Angaben, die dem Käufer den Eindruck vermitteln, daß das Erzeugnis, seine Bestandteile
oder die Futtermittel-Ausgangserzeugnisse nach den Produktionsregeln gemäß Artikel 6 gewonnen wurden,
und zwar insbesondere durch einen oder mehrere der nachstehenden Begriffe oder der davon abgeleiteten
gebräuchlichen Begriffe (wie Bio-, Öko-, usw.) oder ihrer Diminutive, es sei denn, diese Bezeichnungen gelten
nicht für die in den Lebensmitteln oder Futtermitteln enthaltenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder
stehen ganz offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Art der Erzeugung:
- spanisch: ecológico,
- dänisch: oekologisk,
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I _deutsch: ökologisch, biologisch,
_griechisch: >/SOJ>âéïëïäéêue>/SO_1>,
_englisch: organic,
_französisch: biologique,
_italienisch: biologico,
<18a _niederländisch: biologisch, 18a>
_portugiesisch: biológico,
_finnisch: luonnonmukainen,
_schwedisch: ekologisk.
AftikeI-2
:=:=~il~:::::::::~¡¡iS~ ~~~~~~::::::~~:=;
=====~~aPi~~;~;=~R==~~;;-;=~.~=I~~~~::=~e!;~~7:=~r¡¡;¡, ~ei;. r !RSlles~~~:, ~~~~:~:::~~: :::. esse!=:::::::=:;:;;::;;~hà;R:;i:e:~~:::~==:::=eR
spaRisGR: eGelé¡¡iGe,
EläRisGR:eekele¡¡isk,
EleutSGR:iikele¡¡isGR, <5a lliele¡¡isGR 5a>.
grieGRisGR:âéïëïäéêlle.
eRglisGR: er¡¡aRiG,
fraRæiisisGR: Iliele¡¡iqlle
italieRiseR: IlielegiGe,
RieElerläRElisGR:lliela¡¡isGR,
paFtIl¡¡iesisGR: llialå¡¡iGEr. 15>
<15 Artikel3
Diese Verordnung gilt unbeschadet der sonstigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder der
einzelstaatlichen Vorschriften, die im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht für die in Artikel1 definierten
Erzeugnisse gelten, wie z.B. die Bestimmungen für die Erzeugung, Aufbereitung, Vermarktung, Etikettierung
und Kontrolle, einschließlich der lebens- und futtermittelrechtlichen Vorschriften.

AFtil\eI-3
~:::::r:::!::::=: =.R ReGRtS'larSaRrifteR Ele:~:~~:~R¡¡ 'o'eR,~r . I ~ .RHIIR¡¡ IIRElKaRtralle der er;æell!JR!ssedes,A.Ftliœls-4 15>

Begriffsbestimmungen

Artikel4
Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:
1. "Etikettierung": Angaben, Kennzeichnungen, Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen
auf Verpackungen, Dokumenten, Schildern, Etiketts, Ringen oder Bundverschlüssen, die einem Erzeugnis
nach Artikel1 beigefügt sind oder sich auf dieses beziehen.
<102. "Erzeugung": im landwirtschaftlichen Betrieb durchgeführte Arbeitsgänge zur Erzeugung, Verpackung
und ersten Kennzeichnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse dieses Betriebs als Erzeugnisse des
ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft;
2. "er;æell¡¡IIR¡¡": ArlleitssäRse zlir er;æell¡¡IIRS'1eR Jl.srarpreEllikteR, wie sie Rarmalerweise im

baRElwiFtsGRaftslletriell er;æellgtwerEleR. 10>
<153. "Aufbereitung": Arbeitsgänge zur Haltbarmachung und/oder Verarbeitung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse (einschließlich Schlachten und Zerlegen bei tierischen Erzeugnissen) sowie Verpackung
und/oder Veränderung der Form des Hinweises auf den ökologischen Landbau bei der Etikettierung frischer,

haltbar gemachter und/oder verarbeiteter Erzeugnisse.:e:~,=~:~:~:===:::~~:;:~~El:~:~~:=;~:::::;:::=:~.:s:;;;;~~~~tikeltierIiRS frisGRe~. Raltllar semaaRter IIAd.eEler

...erarlleiteter eræelll:lRisse:
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3. "AYfbereitYR!!": \leFarbeitYR!!, "IaltbarmasIlYR!! YREI\lerllaskYR!! laRElwiFtssllaftlisller EF!eY!!Risse.10> 15>
4. "Vermarktung": Vorrätighalten bzw. Feilhalten zum Verkauf, Verkauf, Ausliefern oder jedes andere
Inverkehrbringen.
5. "Unternehmen": natürliche oder juristische Personen, die Erzeugnisse des Artikels 1 gewerbsmäßig
erzeugt, aufbereitet oder aus Drittländern einführt bzw. diese Erzeugnisse vermarktet.
<106. "Zutaten": Stoffe, einschließlich Zusatzstoffe, die bei der Aufbereitung der in Artikel1 Absatz 1
Buchstabe b) genannten Erzeugnisse nach der Begriffsbestimmung des Artikels 6 Absatz 4 der Richtlinie
79/112/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und die
Aufmachung von für den Endverbraucher bestimmten lebensmitteln sowie die Werbung hierfür verwendet
werden;

6. "2;\ItateR": Steffe eiRssllließlisll 2;ysatzsteffe, aie f~r Elie "IeFStelJ\IR!! aer EF!e\lgRisse aes AFtikels 1 Absatz 1
8\1GlIstabe b) '¡emeRaet weraeR \IRa im ERaeF!eYgRis gegebeReRfalJs iR geäRaeFter Ferm ReGI! verAaRaeR
siß410>

7. "Pflanzenschutzmittel": Erzeugnisse gemäß Artikel2 Nummer 1 der Richtlinie 79/117/EWG des Rates vom
21. Dezember 1978 über das Verbot des Inverkehrbringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,
die bestimmte Wirkstoffe enthalten (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 89/365/EWG (2).
8. "Detergentien": Stoffe und Zubereitungen im Sinne der Richtlinie 73/404/EWG des Rates vom 22. November
1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Detergentien (3), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 86/94/EWG (4), die für die Reinigung bestimmter Erzeugnisse des Artikels 1 Absatz 1
Buchstabe a) bestimmt sind.
<109. "Vorverpackte lebensmittel": jede Verkaufseinheit gemäß Artikel1 Absatz 3 Buchstabe b) der
Richtlinie 79/112/EWG;
10. "Zutatenverzeichnis": Verzeichnis der Zutaten gemäß ArtikelS der Richtlinie 79/1121EWG. 10>
<15 11. "tierische Erzeugung": Erzeugung der an land lebenden Haustiere oder domestizierten Tiere
(einschließlich Insekten) und der im Süß-, Brack- oder Salzwasser für die Nutzung gehaltenen aquatischen
Arten, Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei auf wildlebende Tiere gelten nicht als aus ökologischer
Erzeugung stammend;

12. "genetisch veränderter Organismus (GVO)": jeder Organismus gemäß der Begriffsbestimmung von Artikel
2 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die absichtliche Freisetzung genetisch
veränderter Organismen in die Umwelt (5);
13. "GVO·Derivat": jeder Stoff, der aus oder durch GVO erzeugt wird, jedoch keine GVO enthält;
14. "Verwendung von GVO und GVO·Derivaten": die Verwendung derselben als lebensmittel,
lebensmittelzutaten (einschließlich Zusatzstoffe und Aromen), Verarbeitungshilfsstoffe (einschließlich
Extraktionslösemittel), Futtermittel, Mischfuttermittel, Futtermittel.Ausgangserzeugnisse,
Futtermittel·Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe für Futtermittel, bestimmte Erzeugnisse für die
Tierernährung gemäß der Richtlinie 82/471/EWG(6), Pflanzenschutzmittel, Tierarzneimittel, Düngemittel,
Bodenverbesserer, Saatgut, vegetatives Vermehrungsgut und Tiere;
15. "Tierarzneimittel": die in Artikel1 Absatz 2 der Richtlinie S5/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel (7) definierten Erzeugnisse;
16. "homöopathische Tierarzneimittel": die Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel1 Absatz 1
der Richtlinie 92/74/EWG des Rates vom 22. September 1992 zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der
Richtlinie 81/851/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Tierarzneimittel und
zur Festlegung zusätzlicher Vorschriften für homöopathische Tierarzneimittel (S);
17. "Futtermittel": Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel2 Buchstabe a) der Richtlinie
791373/EWG des Rates vom 2. April 1979 über den Verkehr mit Mischfuttermitteln (9);
18. "Futtermittel·Ausgangserzeugnisse": Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel2 Buchstabe
a) der Richtlinie 96/25/EG des Rates vom 29. April 1996 über den Verkehr mit
Futtermittel.Ausgangserzeugnissen, zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG, 74/63/EWG, 821471/EWG und
93/74/EWG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 771101/EWG(10);
19. "Mischfuttermittel": Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel2 Buchstabe b) der Richtlinie
79/373/EWG;

20. "Futtermittel·Zusatzstoffe": Erzeugnisse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel2 Buchstabe a) der
Richtlinie 70f524fEWG des Rates vom 23. November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (11);
21. "bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung": in den Geltungsbereich der Richtlinie S2I471fEWG des
Rates vom 30. Juni 1982 über bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung falJende Futtermittel;
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22. "ökologische Einheit/ökologischer Betrieblökologischer Tierhaltungsbetrieb": eine Einheit oder ein

Betrieb, dieider den Vorschriften dieser Verordnung entspricht;
23. "ökologische FuttermitteIIFuttermittel.Ausgangserzeugnisse": gemäß den in Artikel6 festgelegten
Erzeugungsvorschriften erzeugte FuttermitteIIFuttermittel.Ausgangserzeugnisse;
24. "umsteIiUngsfuttermittellumsteliungsfuttermittel.Ausgangserzeugnisse": den in Artikel 6 festgelegten
Erzeugungsvorschriften entsprechende FuttermitteIfFuttermittel.Ausgangserzeugnisse; hiervon
ausgenommen ist der Umstellungszeitraum, wobei diese Vorschriften zumindest ein Jahr lang vor der Ernte

gelten;
25. "konventionelle FuttermitteIIFuttermittel.AUsgangserzeugnisse":
FuttermitteIIFuttermittel.AUsgangserzeugnisse, die nicht unter die in den Nummern 23 und 24 genannten

Gruppen fallen. 15>

Etikettierung

ArtikelS(1) In der Kennzeichnung oder Werbung für ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a) darf nur dann

auf den ökologischen Landbau Bezug genommen werden, wenn
a) sich die Kennzeichnung eindeutig auf die landwirtschaftliche Erzeugung bezieht;
b) das Erzeugnis gemäß den Vorschriften der <10 Artikel6 AttikelR Ii \'lRd+ 10> erzeugt oder aus einem
Drittland im Rahmen der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurde;
c) es von einem Unternehmen erzeugt oder eingeführt wurde, für das die Kontrollmaßnahmen der ArtikelS

und 9 gelten.<10 d) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kennzeichnung, den Namen
undloder die Codenummer der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle enthält, die für das Unternehmen
zuständig ist. Für die Auswahl des Namens oder der Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig,

der seine Entscheidung der Kommission mitteilt. 10>~!~:!::==:::=:;=~:::..':;:-...h eiRde~tig===~~~,,'<10 (3) In der Kennzeichnung und Werbung für ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b) darf in der
Verkehrsbezeichnung auf den ökologischen Landbauldie biologische Landwirtschaft nur Bezug genommen

werden, wenna) mindestens 95 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel6 erzeugt oder von solchen
Erzeugnissen gewonnen oder aus Drittländern im Rahmen der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurden;
b) alle anderen Zutaten des Erzeugnisses, die landwirtschaftlichen Ursprungs sind, in Anhang VI Teil C
aufgenommen sind oder durch einen Mitgliedstaat gemäß Durchführungsbestimmungen, die gegebenenfalls
aufgrund von Absatz 7 angenommen wurden, vorläufig zugelassen wurden;
c) das Erzeugnis als Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs ausschließlich die in Anhang VI Teil A

aufgeführten Stoffe enthält;d) das Erzeugnis oder seine Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Buchstabe a) keinerlei
Behandlung unterzogen wurden, bei denen andere als in Anhang VI Teil B aufgeführte Stoffe Verwendung

finden;
e) das Erzeugnis oder seine Zutaten nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt wurde;
fl das Erzeugnis von einem Unternehmen aufbereitet oder eingeführt wurde, für das die Kontrollmaßnahmen

der Artikel S und 9 gelten;g) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kennzeichnung den Namen
undloder die Codenummer der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle enthält, die für das Unternehmen, das die
letzte Aufbereitungshandlung vorgenommen hat, zuständig ist. Für die Auswahl des Namens oder der
Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der seine Entscheidung der Kommission mitteilt. Aus
den Angaben zu den Verfahren des ökologischen Landbausider biologischen Landwirtschaft muß klar
hervorgehen, daß sie sich auf eine landwirtschaftliche Produktionsweise beziehen, und es muß ihnen ein
Hinweis auf die betreffenden Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs beigefügt sein, sofern diese Angaben

nicht bereits eindeutig aus der Zutatenliste hervorgehen.• • a .' ~.
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VerkehFS!¡e;!eiehRYRg Ryr ElaRRayf EIeREikelegiseheR baRElllay Be;!yg geRemmeR werEIeR, weAR
a) alle ;ZytateR laRElwirtsehaftlieheR IJFSprYRgs gemäß EIeRArtikelA 6 YREl7 geweRReRe eEler ays 9rittläRElem
im RahmeR EIer RegelYRg EIes Artikels 11 eiRgeführte l!Fi!eygRisse SiRElIl;!w. 'leA seieheR l!Fi!eygRisseR
stammeR;
Il) Elas l!Fi!ellgRis Ryr iR ARhaRg VI BysIlstalle A allfgeführte Steffe als lIItateR Rieht laRElwirtsehaftlieheR
IJrsprllRgs eRtllält;
s) Elas l!Fi!ell!jRis eeler seine lIItateR Ilei eler AllfilereitllR!j RisIIt mit ieRisiereReleR StrallleR eEler iR ARllaRg VI
Bysl1stalle B nislIt aYfgefüllrten Steffen llellanElelt 'l¡yrEle;
EI)etas l!Fi!eygnis ven einem IJnterRehmen aYfilereitet wyrEle, für Elas Elie KeRtrellmaßRahmeR EIerArtikel 8 YREI
9ifeIteR.10>
<15 h) das Erzeugnis ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen und/oder von auf deren
Grundlage hergestellten Erzeugnissen hergestellt worden ist. 15>
<15 (3a) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 dürfen Marken mit den in Artikel2 genannten Angaben bis zum
1. Juli 2006 in der Etikettierung und der Werbung für Erzeugnisse weiter verwendet werden, die dieser
Verordnung nicht genügen, sofern
- die Eintragung der Marke vor dem 22. Juli 1991 - und in Finnland, Österreich und Schweden vor dem 1.
Januar 1995 - angemeldet wurde und der Ersten Richtlinie 89/104/EG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (12) entspricht und
• die Marke stets mit einem klaren, deutlich sichtbaren und leicht lesbaren Hinweis darauf versehen ist, daß
die Erzeugnisse nicht gemäß der in dieser Verordnung beschriebenen ökologischen Wirtschaftsweise
hergestellt werden. 15>
<10 (4) Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs dürfen nur dann in Anhang VI Teil C aufgenommen werden,
wenn diese Zutaten nachweislich landwirtschaftlichen Ursprungs sind und in der Gemeinschaft nach Artikel6
nicht in ausreichender Menge erzeugt oder nach Artikel11 nicht aus Drittländern eingeführt werden können.
(4) AllweiellenElven Allsati! 3 BIlelIstaIle a) ElürfeR lytateR laRElwirtsehaftlieheR IJFSprYRgs, Elie Elen
AnferElerYngen Eles '1ergeRannten Allsat;!es RieIlt eFitspreeheR, Ilei Eler Al/fllereitYRg \'eR l!Fi!eygRisseR Eles
Artikels 1 Allsati! 1 Byshstalle Il) Ilis ;!Y einem ARteil'leR hEiGlIsteRs S 'I. ¡.j. EIer ;ZYtateR lanElwirtssllaftliGlleR
IJFSprl/Figs iFi Elem ¡;ertigeFi!el/gRis '1erweRElet werEIeR. weAR es sisll l/m lI/tateR laRElwirtssllaftlislleR
IJFSprYngs haREIeit, Elie iR aer GemeiRssllaft Rash EIeRiR EIeRArtikelA 6 YAEl7 geRaRRteR VeFSshrifteR RisIIt
eFi!ellgt \\rerElen, eEler weAR es siell ym llltaten lanElwirtsshaftlisheR IJFSprYngs hanEIeit, Elie iFi Eler
Gemeinsshaft Rasll Elen in Elen Artikeln 6 YFla 7 geRaRRteR VsrssllrifteR RisIIt iR aysreisheFiEler MeRge eFi!eYgt
werde/¡., 10>

<15 (5) Gemäß Absatz 1 oder 3 gekennzeichnete oder beworbene pflanzliche Erzeugnisse können mit
Hinweisen auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau versehen sein, sofern:
<10 (S) Gemäß Allsatz 1 sEIer 3 gekeRR;!eishnete eEler lle'llerlleRe l!Fi!eygRisse kEiAneA mit ¡.jiR'/ireisen ayf Elie

IJmstelil/Rg ayf EIeREikelegissheR baRElllaylElie Ilielegisslle baREI'IIirtssllaft '1erSeheR seiR, seferR 15>
aj die Anforderungen des Absatzes 1oder des Absatzes 3 mit Ausnahme der Anforderungen in bezug auf die
Dauer des Umstellungszeitraums nach Anhang I Nummer 1 voll erfüllt sind;
b) ein Umstellungszeitraum von mindestens zwölf Monaten vor der Ernte eingehalten wurde;
c) die betreffenden Hinweise den Käufer des ErZeugnisses nicht darüber irreführen, daß es sich um ein
Erzeugnis anderer Art als jene Erzeugnisse handelt, die allen Anforderungen des Absatzes 1oder 3 genügen.
Nach dem 1. Januar 1996 müssen diese Hinweise folgenden Wortlaut erhalten: 'hergestellt im Rahmen der
Umstellung auf den ökologischen Landbau' oder 'hergestellt im Rahmen der Umstellung auf die biologische
Landwirtschaft'; diese Worte dürfen hinsichtlich Farbe, Größe und SChrifttype nicht auffallender aufgemacht
sein als die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses; die Worte 'ökologischen Landbau/biologische
Landwirtschaft' dürfen in dem Hinweis nicht stärker hervorgehoben sein als die Worte 'hergestellt im Rahmen
der Umstellung auf
<15 d) das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs enthält;
EI)Elas l!Fi!ell!lRis Ryr eiRe lytat lanå'llirtsshaftlisheR IJFSprYRgs entllält; 15>
e) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kennzeichnung den Namen
undlader die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrol/stelle enthält, die für das Unternehmen, das die
letzte Erzeugungs- oder Aufbereitungshandlung vorgenommen hat, zuständig ist. Für die Auswahl des
Namens oder der Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der seine Entscheidung der
Kommission mitteilt.
(S) WähreREI eiRes ÜllergaRgS;!eitrayms, Eler am 1. Jllii 1994 eFlElet, käRFlen iR Eler KeRRleisllRIIRg YAEl

IO of! 15



l'!""""

I
i
I =~;=;::::::::=::==~i;::::===I==:=::eR

bestellt, sefe'~
a+4eR-+

...:::::m;~"':!=.!~satz 3 m.it "~sRah~~~:r::J'~=~.:~!1 a~f die ga~eF

~~~ ..=æ5=~.i:::æ=s==
I¡at, 10><15 f) das Erzeugnis ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen und/oder von auf deren
Grundlage hergestellten Erzeugnissen hergestellt worden ist. 15>
<10 (Sa) In der Kennzeichnung und Werbung für ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b) darf
unbeschadet des Absatzes 3 auf den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft nur Bezug

genommen werden, wenna) mindestens 70 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel6 erzeugt bzw. von solchen
Erzeugnissen gewonnen oder aus Drittländern im Rahmen der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurden;
b) alle anderen Zutaten des Erzeugnisses, die landwirtschaftlichen Ursprungs sind, in Anhang VI Teil C
aufgenommen sind oder durch einen Mitgliedstaat gemäß Durchführungsbestimmungen, die gegebenenfalls
aufgrund von Absatz 7 angenommen wurden, vorläufig zugelassen wurden;
c) die Hinweise auf den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft in dem Verzeichnis der Zutaten
erscheinen und eindeutig auf die Zutaten bezogen sind, die nach den Grundregeln gemäß Artikel 6 gewonnen
oder aus Drittländern gemäß Artikel11 eingeführt wurden; diese Hinweise müssen dieselbe Farbe, Größe und
Schrifttype aufweisen wie die anderen Angaben in dem Zutatenverzeichnis. Diese Hinweise müssen außerdem
gesondert im gleichen Sichtbereich wie die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses aufgeführt werden unter
Angabe des Anteils an Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs oder des Anteils an aus solchen Zutaten
gewonnenen Erzeugnissen, die nach den Grundregeln gemäß Artikel 6 erzeugt oder gemäß Artikel11 aus
Drittländern eingeführt wurden. Dieser gesonderte Hinweis muß hinsichtlich Farbe, Größe und Schrifttype mit
den anderen Angaben übereinstimmen und darf nicht auffallender sein als die Verkehrsbezeichnung des
Erzeugnisses. Er hat folgende Form: 'X % der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs sind nach den
Grundregeln für den ökologischen Landbau gewonnen worden' oder 'X % der Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs sind nach den Grundregeln für die biologische Landwirtschaft gewonnen worden;
d) das Erzeugnis als Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs ausschließlich die in Anhang VI Teil A

aufgeführten Stoffe enthält;
e) das Erzeugnis oder seine Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Buchstabe a) keinerlei
Behandlungen unterzogen wurden, bei denen andere als in Anhang VI Teil B aufgeführte Stoffe Verwendung

finden;fl das Erzeugnis oder seine Zutaten nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt wurden;
g) das Erzeugnis von einem Unternehmen aufbereitet oder eingeführt wurde, für das die Kontrollmaßnahmen

der Artikel 8 und 9 gelten;
h) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kennzeichnung den Namen
und/oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle enthält, die für das Unternehmen, das die
letzte Erzeugungs- und Aufbereitungshandlung vorgenommen hat, zuständig ist. Für die Auswahl des
Namens oder der Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der seine Entscheidung der

Kommission mitteilt.10>
<15 i) das Erzeugnis ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen und/oder von auf deren
Grundlage hergestellten Erzeugnissen hergestellt worden ist. 15>
<10 (6) Während eines Übergangszeitraums, der am 31. Dezember 1997 endet, darf in der Kennzeichnung und
Werbung für ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b), das teilweise aus Zutaten zubereitet wurde,
die den Anforderungen des Absatzes 3 Buchstabe a) nicht entsprechen, auf den ökologischen Landbau/die

biologische Landwirtschaft nur Bezug genommen werden, wenn
a) mindestens 50 v. H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs den Anforderungen des Absatzes 3

Buchstabe a) entsprechen;
b) das Erzeugnis den Anforderungen des Absatzes 3 Buchstaben c), d), e) und f) entspricht;
c) die Hinweise auf den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft
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• nur im Verzeichnis der Zutaten gemäß der Richt/inie 79/112/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie
S9/395/EWG, erscheinen,
• sich eindeutig nur auf Zutaten beziehen, die gemäß den Vorschriften des Artikels 6 erzeugt oder im Rahmen
der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurden;
d) die Zutaten und ihr Anteil nach ihrem Gewicht in absteigender Reihenfolge im Verzeichnis der Zutaten
erscheinen;

e) Hinweise im Verzeichnis der Zutaten in derselben Farbe und in jeweils gleicher Größe mit gleicher
Schrifttype gegeben werden.

~~~~~:R:~~.RIIRg IIREI'Jll~rbIlRg ffir eiR eFlellgRis ElesArtikels 1 Absatz 1 ~~:~~' :: :':::~tt:~ z~~~t •....lIrEle, ElJeEIeRARfarElerllRgeR Eles Absatzes 3 I3IlGhstabe I sp h ,
allfEleR~kala!JlSGheR baREIbalI l3ezllg geRammeR werEIeR, saferR
al miREIesteRs 50 'loft Eier lIItateR laRElwirtsGhaftliGheR YrsprllRgs deR ARfarElerllRgeR des Absatzes 3
I3l1shstabe al eRtspresheR;
bl Elas eFlellgRis EIeRARfarElerllRgeR ElesAbsatzes 3 I3llshstabeR b), s) IIRd EI) eRtsJlFÏ:
G) Elie "'iRweise allfEIeR ëk.~lagisGheR ba~Elb~1l R~r.im VerzeishRis Elerlll~~ ;~~~!::~:~i:~
~~t!!!e~~:~:~~~!eaRElert Elllrsh ElJeRJGht/JRJe89!395!eWG (2), ers en; EF J r allf
llltat&Rbeziehe~, åiegemäß EIeRV-arsGhrifteR der Artikel 6 IlREI7 eFlellgt '''AlfdM; .
~~~~ ~::teR IlREI ihr ,A.Rleil RaGh ihrem Gewisht iR absteigeREIer ReiheRi-aJ; ;~FleiGhRis Eier lIltateR
efSGheJReR;

~~~i:~.:::!GhRiS Eier lIltateR iR EIerseibeR Farbe IlREIiR jeweils gleiGher Größe mit gleiGheR
l300hstalleR gegebeR werEIeR. 10>

(7) Ausführliche Vorschriften für die Durchführung dieses Artikels können nach dem Verfahren des Artikels 14
er/assen werden.

<10 (S) Erschöpfende Verzeichnisse der Stoffe und Erzeugnisse des Absatzes 3 Buchstaben b), c) und d)
sowie des Absatzes 5a Buchstaben b), d) und e) werden in Anhang VI Teile A, B unde nach dem Verfahren
des Artikels 14 aufgestellt.

~!::ëp~'~:~:~~~~~s;Eier Staffe IIREIerzellgRisse EiesAb~8y~: ::~:~
Absatzes4efStef ~Råzweiter GeEiaRkeRstriGR •...'erEleR iR ARRaRg 'J";;;;4l~1k¡AR: 14
allfgestellt. 1O>

Es können Bedingungen für die Verwendung und Anforderungen an die Zusammensetzung dieser Zutaten
und Stoffe festgelegt werden.

Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, daß ein Erzeugnis zusätzlich in die obengenannten Verzeichnisse
aufgenommen werden sollte oder daß Änderungen darin vorgenommen werden sollten, so sorgt er dafür, daß
den übrigen Mitgliedstaaten und der Kommission offiziell Unterlagen mit den Gründen für die Aufnahme bzw.
die Änderungen übermittelt werden; die Kommission legt diese Unterlagen dem in Artikel14 genannten
Ausschuß vor.

<10 (9) Für die Berechnung der in den Absätzen 3 und 6 genannten Prozentsätze gelten die Artikel6 und 7 der
Richtlinie 79/112/EWG.

<15 (10) In einem Erzeugnis gemäß Artikel1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) darf eine nach den Bestimmungen
des Artike/s 6 gewonnene Zutat nicht zusammen mit der gleichen, jedoch nach anderen Regeln gewonnenen
Zutat enthalten sein.

:a!:~:::~:::~~~:~:'ßA~ikel1 ~asatz 1 Elarf eiRe RaGI! Ele::::~!::=:~ ~:aRReRe
llltat RJSRhIlS3fRFReR FRltElerg/eJGReR,jeElSGRRaGh aRElereR Rege' IP JU& .15>
(11) Die Kommission überprüft diesen Artike/ sowie Artikel10 vor dem 1. Januar 1999 und legt geeignete
Vorschläge für eine etwaige Änderung vor.

(9) Die KsmmissisR ¡¡ber/lr¡¡ft ElieseR ArtikellIREI iRsaessRElere Elie.~: ~:EI ::;:::.:
<231. Jllii 1994 1. Jllii 19932> IlREllegt gegebeReRfalls 'JaFSGRläge Fri r er '. 9>

Erzeugungsvorschriften

<10 Artikel 6

<15 (1) Ökologischer Landbau schließt ein, daß bei der Erzeugung der Produkte des Artikels 1 Absatz 1
Buchstabe a), ausgenommen Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial,
a) wenigstens die Vorschriften des Anhangs I und gegebenenfalls die betreffenden
Durchführungsbestimmungen eingehalten werden müssen;
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I b) als Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Bodenverbesserer, Futtermittel, Futtermittel-Ausgangserzeugnisse,

Mischfuttermittel, Futtermittel-Zusatzstoffe, Stoffe für die Tierernährung gemäß der Richtlinie 821471/EWG,
Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Haltungseinrichtungen, Mittel zur Bekämpfung von
Schädlingen oder Krankheiten in den Stallungen und Haltungseinrichtungen oder zu anderen Zwecken, die in
Anhang II für bestimmte Stoffe aufgeführt sind, nur Erzeugnisse verwendet werden dürfen, die sich aus
Stoffen zusammensetzen, welche in Anhang I erwähnt oder in Anhang II verzeichnet sind. Sie dürfen nur
entsprechend den besonderen Bestimmungen der Anhänge I und II und nur insoweit verwendet werden, als
die entsprechende Verwendung in der Landwirtschaft allgemein in dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß den
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder den einzelstaatlichen Vorschriften im Einklang mit dem

Gemeinschaftsrecht zugelassen ist;
c) nur Saatgut oder vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet wird, das gemäß dem Verfahren des

ökologischen Landbaus im Sinne von Absatz 2 erzeugt wurde;
d) genetisch veränderte Organismen und/oder deren Derivate nicht verwendet werden dürfen; hiervon

ausgenommen sind Tier mittel.

n

~!~:s~~~:::~::::;~~:':::=~~
=~~==~::=:=:~~==~Aåb)

efl,e¡¡gt W¡¡råeA. 15>(3) a) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe c) kann Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial, das nicht
gemäß den Verfahren des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft gewonnen wurde,
während eines am <15 31. Dezember 2003 31. gelemller 200015> ablaufenden Übergangszeitraums und mit
Genehmigung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats insoweit verwendet werden, als die Verwender
eines solchen Vermehrungsmaterials der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle des betreffenden Mitgliedstaats
hinreichende Beweise dafür liefern können, daß sie auf dem Markt ein die Anforderungen des Absatzes 2
erfüllendes Vermehrungsmaterial für eine geeignete Sorte der betreffenden Art nicht erhalten konnten. In
diesem Fall muß Vermehrungsmaterial verwendet werden, das nicht mit Erzeugnissen behandelt ist, die nicht
in Anhang II Teil B aufgeführt sind, sofern es auf dem Markt erhältlich ist. Die Mitgliedstaaten unterrichten
andere Mitgliedstaaten und die Kommission von den Genehmigungen, die sie gemäß diesem Buchstaben

erteilt haben.bl Nach dem Verfahren des Artikels 14 können folgende Maßnahmen getroffen werden:
-..Einführung _vor dem <15 31. Dezember 2003 31. gelemller 200015> - von Beschränkungen der
Ubergangsmaßnahme gemäß Buchstabe a) in bezug auf bestimmte Arten und/oder Typen von
Vermehrungsmaterial und/oder den Ausschluß von chemischer Behandlung;
_Beibehaltung der Ausnahmeregelung gemäß Buchstabe a) für bestimmte Arten und/oder Typen von
Vermehrungsmaterial für die gesamte Gemeinschaft oder Teile davon über den 31. Dezember 2000 hinaus;
_Einführung von Verfahrensregeln und Kriterien für die Ausnahmeregelung nach Buchstabe a) sowie

le
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entsprechende Unterrichtung der betreffenden Wirtschaftskreise, der anderen Mitgliedstaaten und der
Kommission.
(4) Die Kommission überprüft vor dem <15 31. Dezember 2002 31. Dezember 199915> die Bestimmungen
dieses Artikels, insbesondere Absatz 1 Buchstabe c) und Absatz 2, und legt geeignete Vorschläge für eine
etwaige Änderung vor.

i Verordnung (EG) Nr. 1452/2003 der Kommission
lvom 14. August 2003
;zur Beibehaltung der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr.
,2092/91 des Rates für bestimmte Arten von Saatgut und vegetativem 'vermehrungsmaterial und zur Festlegung von
! Verfahrensvorschriften und Kriterien für diese Ausnahmeregelung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
:gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
,gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und
.die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel(1), zuletzt geändert
'durch die Verordnung (EG) Nr. 599/2003 der Kommission(2), insbesondere Artikel6 Absatz 3 Buchstabe b) zweiter
I und dritter Gedankenstrich,
i in Erwägung nachstehender Gründe:
¡(1) Gemäß der Ausnahmeregelung in Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 können Mitgliedstaaten
!während eines Übergangszeitraums bis 31. Dezember 2003 die Verwendung von Saatgut und vegetativem
i Vermehrungsmaterial, das nicht nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus gewonnen wurde, im
¡ökologischen Landbau genehmigen, sofern es den Erzeugern nicht möglich ist, entsprechendes nach dem
Verfahren des ökologischen Landbaus gewonnenes Vermehrungsmaterial zu erhalten.

:(2) Einschlägige Gemeinschaftsvorschriften für Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial sind auch gemäß
¡Artikel3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 anwendbar.
! (3) Die Erhaltung der Artenvielfalt ist ein wichtiger Grundsatz des ökologischen Landbaus, und es sollte deshalb
! gewährleistet werden, dass die Landwirte aus einer breiten Palette von Sorten einschließlich Landsorten wählen
können.

·(4) Für bestimmte der in der Gemeinschaft angebauten Arten werden auch nach dem 31. Dezember 2003 keine
!ausreichenden Mengen Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial aus ökologischem Landbau erhältlich sein.
! (5) Deshalb muss die Möglichkeit beibehalten werden, nicht nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus
;gewonnenes Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial zu verwenden, wenn kein nach dem Verfahren des
ökologischen Landbaus gewonnenes Saatgut oder vegetatives Vermehnungsmaterial erhältlich ist

: (6) Bei Arten, bei denen ausreichende Mengen an Saatgut oder vegetativem Vermehrungsmaterial einer großen
·Anzahl von Sorten aus ökologischem Landbau erhältlich sein werden, solJte die Verwendung von Saatgut oder
'vegetativem Vermehrungsmaterial, das nicht nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus gewonnen wurde,
i unzulässig sein. Daher sollte eine Liste der nicht unter die Ausnahmeregelung falJenden Arten erstellt werden.
:(7) Die Anwendung der Ausnahmeregelung auf anderes vegetatives Vermehrungsmaterial als Pflanzkartoffeln ist in
j das Enmessen der Mitgliedstaaten zu stellen, bis auf Gemeinschaftsebene geeignete Kriterien festgelegt werden
'können.
•(8) Zur Förderung der Erzeugung und Verwendung von nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus
:gewonnenem Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial sind Angebot und Nachfrage im Handel mit dem nach
·diesen Verfahren gewonnenen Saatgut und vegetativen Vermehrungsmaterial transparenter zu machen.
· (9) Jeder Mitgliedstaat sollte deshalb sicherstellen, dass eine Datenbank eingerichtet und den Verwendern zur
:Verfügung gestellt wird, in die Saatgut und Pfianzkartoffeln aus ökologischem Landbau, bei denen die allgemeinen
i Kriterien für die Erzeugung von Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial eingehalten sind, eingetragen
¡werden kann. In diesem Zusammenhang ist es zur Erleichterung des Zugangs zu den Angaben angezeigt, ein
;harmonisiertes Muster des Eintragungsformulars zu erstellen, das vom Anbieter für die Eintragung von Saatgut und
;Pfianzkartoffeln in die Datenbank zu verwenden ist.
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(10) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Veröffentlichung eines Berichts über ihre Genehmigungspraxis zur
Information aller Beteiligten, der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission.
(11) Die Regelung sollte nach den ersten zwei Jahren ihrer Anwendung eingehend überprüft werden, um anhand
dieser Erfahrungen festzustellen, in welchem Ausmaß Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial aus
ökologischem Landbau von den Landwirten verwendet wurde. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission die
Zweckmäßigkeit der Entwicklung einer Datenbank auf Gemeinschaftsebene prüfen.
(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses
gemäß Artikel14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 -
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

lKAPITEL I ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
'Artikel1
:Beibehaltung der Ausnahmeregelung
:(1) Die in Artikel6 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 vorgesehene Ausnahmeregelung,
¡gemäß der die Mitgliedstaaten unter den in dieser Vorschrift enthaltenen Bedingungen die Verwendung von nicht
:nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus gewonnenem Saatgut oder vegetativem Vermehrungsmaterial
[genehmigen können, wird nach dem 31. Dezember 2003 für Arten beibehalten, die nicht im Anhang dieser

¡Verordnung aufgeführt sind.
:Die Verfahrensvorschriften und Kriterien für die Anwendung der Ausnahmeregelung gemäß Unterabsatz 1 auf
•Saatgut oder Pflanzkartoffeln sind in den Artikeln 3 bis 14 festgelegt.
\(2) Arten, bei denen nach dem in Artikel14 derVerordnung (EWG) Nr. 2092/91 festgelegten Verfahren festgestellt
¡wurde, dass ökologisch erzeugtes Saatgut oder Pflanzkartoffeln in allen Teilen der Gemeinschaft in ausreichenden
Mengen und für eine signifikante Anzahl von Sorten vorhanden sind, sind im Anhang dieser Verordnung aufgeführt.

:Für die im Anhang aufgeführten Arten kann keine Genehmigung gemäß der in Absatz 1 festgelegten
:Ausnahmeregelung gewährt werden, außer sie ist durch einen der in ArtikelS Absatz 1 Buchstabe d) genannten

:Gründe gerechtfertigt.

Artikel2
:Definitionen
i Zum Zweck dieser Verordnung
a) gelten die Definitionen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91;

:b) ist" Anbieter" definiert als ein Unternehmen, das Saatgut oder Pftanzkartoffeln an andere Unternehmen

:vermarktet.

.KAPITEL II ANWENDUNG DER AUSNAHMEREGELUNG
Artikel 3
.Verwendunq von nicht nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus erzeugtem Saatgut oder Pflanzkartoffeln
'Die Mitgliedstaaten können gemäß dem in Artikel S festgelegten Verfahren die Verwendung von nicht nach dem
Verfahren des ökologischen Landbaus erzeugtem Saatgut oder Pfianzkartoffeln genehmigen, vorausgesetzt, das

Saatgut oder die Pfianzkartoffeln wurden
!a) nicht mit anderen Pflanzenschutzmitteln behandelt als den gemäß Anhang II Teil B der Verordnung (EWG) Nr.
.2092/91 für eine Behandlung von Saatgut erlaubten, außer es wurde aus Gründen der Pflanzengesundheit für alle
Sorten einer bestimmten Art durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaates eine chemische Behandlung gemäß
der Richtlinie 2000/29/EG des Rates(3) in dem Gebiet, in dem das Saatgut oder die Pfianzkartoffeln verwendet
werden sollen, vorgeschrieben, sowie
,b) ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen und/oder von auf deren Grundlage hergestellten
,Erzeugnissen hergestellt.

Artikel4
.Für die Genehmigungserteilung zuständige Behörden oder Stellen
Die In Artikel9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Kontrollbehörden oder -stellen sind für die Erteilung
der In Artikel 5 der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Genehmigung zuständig, soweit der Mitgliedstaat keine
anderen Behörden oder von ihm überwachten Stellen bestimmt.
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Artikel5
Bedingungen für die Genehmigungserteilung
(1) Die Verwendung von Saatgut oder Pflanzkartoffeln, die nicht nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus
gewonnen wurden, darf nur in folgenden Fällen genehmigt werden:
a) wenn keine Sorte der Art, die der Verwender anbauen will, in die Datenbank gemäß Artikel 6eingetragen ist;
b) wenn kein Anbieter in der Lage ist, das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln vor der Aussaat oder Anpflanzung zu
liefern, obwohl der Verwender das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln rechtzeitig bestellt hat;
c) wenn die Sorte, die der Verwender anbauen will, nicht in die Datenbank eingetragen ist und der Verwender

.nachweisen kann, dass keine der eingetragenen Alternativen derselben Art geeignet ist und die Genehmigung
daher für seine Erzeugung von Bedeutung ist;

¡ d) wenn sie für von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gebilligte Zwecke der Forschung, der Untersuchung
; im Rahmen von Feldversuchen kleinen Umfangs oder der Sortenerhaltung gerechtfertigt ist,
I (2) Die Genehmigung muss vor der Aussaat erteilt werden.
¡ (3) Die Genehmigung darf nur für einzelne Verwender und für jeweils eine Saison erteilt werden, und die für die
i Genehmigungen zuständige Behörde oder Stelle muss die genehmigten Mengen Saatgut oder Pflanzkartoffeln
: registrieren.
] (4) Abweichend von Absatz 3 kann die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats allen Verwendern eine
i allgemeine Genehmigung
i - für eine bestimmte Art erteilen, wenn und soweit die Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe a) erfüllt ist, oder
! - für eine bestimmte Sorte erteilen, wenn und soweit die Bedingungen gemäß Absatz 1 Buchstabe c) erfüllt sind.
¡Solche Genehmigungen sind deutlich in der Datenbank anzuzeigen.
'(5) Die Genehmigung darf lediglich während der Zeiträume erteilt werden, in denen die Datenbank gemäß Artikel?
i Absatz 3 aktualisiert wird.

! KAPITEL III EINTRAGUNGSVORSCHRIFTEN FÜR SAATGUT ODER PFLANZKARTOFFELN, DIE NACH DEM
j VERFAHREN DES ÖKOLOGISCHEN LANDBAUS ERZEUGT WURDEN
[Artikel6
[Datenbank
I (1) Jeder Mitgliedstaat muss für die Einrichtung einer EDV-gestützten Datenbank zur Erfassung der Sorten sorgen,
¡von denen nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
12092/91 erzeugtes Saatgut oder Pflanzkartoffeln auf seinem Hoheitsgebiet erhältlich sind.
i (2) Diese Datenbank muss entweder durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats oder durch eine zu diesem
!Zwecke vom Mitgliedstaat bestimmte Behörde oder Stelle, im Folgenden "Oatenbankverwalter' genannt, verwaltet
¡ werden. Die Mitgliedstaaten können auch eine Behörde oder eine private Stelle in einem anderen Land bestimmen.
'(3) Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die mit der Verwaltung der
! Datenbank beauftragte Behörde oder private Stelle milteilen.

Artikel?
Eintragung
(1) Sorten, von denen nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus erzeugtes Saatgut oder Pflanzkartoffeln
erhältlich sind, sind auf Antrag des Anbieters in die Datenbank einzutragen.
(2) Jede in die Datenbank nicht eingetragene Sorte gilt für die Anwendung von Artikel 5 der vorliegenden
Verordnung als nicht verfügbar.
(3) Der Mitgliedstaat muss entscheiden, in welchem Zeitraum im Jahr die Datenbank in Bezug auf die auf seinem
Hoheitsgebiet angebauten Arten oder Artengruppen regelmäßig zu aktualisieren ist. Informationen dazu sind in der
Datenbank anzuführen.

Artikel8
Eintragungsbedingungen
(1) Damit eine Eintragung vorgenommen werden kann, muss der Anbieter in der Lage sein,
a) nachzuweisen, dass er oder, wenn der Anbieter nur mit vorverpacktem Saatgut oder Pflanzkartoffeln handelt, das
letzte Unternehmen sich dem in Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Kontrollverfahren
unterstellt hat;
b) nachzuweisen, dass das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln, die in Verkehr gebracht werden, die allgemeinen
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Anforderungen an Saatgut und Vermehrungsmaterial erfüllen;
•c) die gesamten in Artikel 9 dieser Verordnung verlangten Angaben zugänglich zu maehen und diese Angaben auf
,Aufforderung des Datenbankverwalters oder wann immer erforderlich zu aktualisieren, damit die Informationen

,verlässlich bleiben.\ (2) Der Datenbankverwalter kann nach Zustimmung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats den
\Eintragungsantrag eines Anbieters ablehnen oder eine bereits akzeptierte Eintragung löschen, wenn ein solcher

'Anbieter die in Absatz 1 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt.

',Artikel9
Eingetragene Informationen! (1) Die Datenbank muss zu jeder eingetragenen Sorte und jedem Anbieter zumindest folgende Angaben enthalten:

ia) den wissenschaftlichen Namen der Art und die sortenbezeichnung;
'b) den Namen und Angaben zur Erreichbarkeit des Anbieters oder seines Vertreters;
',c) das Gebiet, in dem der Anbieter das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln in der üblicherweise erforderlichen Zeit an

i, den Verwender liefern kann;I d) das Land oder die Region, in dem bzw. in der die Sorte geprüft und für den Gemeinsamen Sortenkatalog für

\landwirtschaftliche Pflanzen- und Gemüsearten zugelassen wurde;
:e) den Termin, von dem an das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln verfügbar sind;:D den Namen undlader die Codenummer der für die Kontrolle des Unternehmens zuständigen Kontrollbehörde oder

-stelle gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092191.(2) Der Anbieter muss den Verwalter der Datenbank unverzüglich unterrichten, wenn eine der eingetragenen Sorten
nicht mehr verfügbar ist. Die entsprechenden Änderungen müssen in der Datenbank protokolliert werden.
(3) Neben den in Absatz 1 beschriebenen Angaben muss die Datenbank eine Liste der im Anhang genannten Arten

enthalten.

Artikel10
Zugang zu den Daten(1) Die Daten der Datenbank müssen den Verwendern von Saatgut oder Pflanzkartoffeln und der Öffentlichkeit über
das Internet unentgeltlich zugänglich gemacht werden. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Verwendern,
die gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gemeldet sind, vom
Datenbankverwalter auf Antrag eine Ausdruck der Daten betreffend eine oder mehrere Gruppen von Arten zur

Verfügung zu stellen ist.(2) Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass alle Verwender, die gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gemeldet sind, mindestens einmal im Jahr über die Funktionsweise der Datenbank
und die Art und Weise unterrichtet werden, wie sich Informationen von dort abrufen lassen.

Artikel11
EintragungsgebührFür jede Eintragung kann eine Gebühr erhoben werden, um die Kosten für die Aufnahme der Angaben in die
Datenbank und ihre Speicherung zu decken. Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats muss die Höhe der

Gebühren genehmigen, die der Datenbankverwalter erhebt.

3S

KAPITEL IV BERICHT UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel12
Jährlicher Bericht,(1) Die für die Erteilung von Genehmigungen gemäß Artikel4 bestimmten Behörden oder Stellen müssen alle
Genehmigungen erfassen und die diesbezüglichen Angaben in einem Bericht an die zuständige Behörde des

,Mitgliedstaats und den Datenbankverwalter weiterleiten.Zu jeder Art, die von einer Genehmigung gemäß Artikel 5 Absatz 1 betroffen ist, muss der Bericht folgende Angaben :

enthalten:
i, a) den wissenschaftlichen Name der Art und die Sortenbezeichnung,
'b) die Begründung für die Genehmigung unter Bezugnahme auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a), b), c) oder d),

c) die Gesamtzahl der Genehmigungen,
d) die von diesen Genehmigungen erfasste Gesamtmenge an Saatgut oder Pflanzkartoffeln,
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le} die chemische Behandlung aus Gründen der Pfianzengesundheit gemäß Artikel3 Buchstabe a}.
i (2) Im Fall von Genehmigungen gemäß Artikel 5 Absatz 4 muss der Bericht die in Absatz 1 Buchstabe a}
!vorgesehenen Angaben sowie den Zeitraum enthalten, in dem die Genehmigungen gültig waren.
I,
lArtikel13
IZusammenfassender Bericht
I Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats muss die Berichte vor dem 31. März jeden Jahres zusammentragen und
¡der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten einen zusammenfassenden Bericht über alle Genehmigungen
ides betreffenden Mitgliedstaats im vorangegangenen Kalenderjahr übermitteln. Der Bericht muss die in Artikel12
¡ vorgesehenen Angaben enthalten. Die entsprechenden Angaben müssen in der Datenbank veröffentlicht werden.
:Die zuständige Behörde kann das Zusammentragen der Berichte an den Datenbankverwalter delegieren.
I
I

lArtikel14
lAUf Antrag übermittelte Angaben
:Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommission sind anderen Mitgliedstaaten oder der Kommission detaillierte
: Informationen zu einzelnen Genehmigungen zugänglich zu machen. .

i(1)ABI.L 198vom22.7.1991,S.1.
:(2) ABI. L 85 vom 2.4.2003, S. 15.
,(3) ABI. L 169 vom 10.7.2000, S. 1.

:Artikel15
¡Revision
i Bis 31. Juli 2006 wird die Kommission die Verfügbarkeit und Verwendung von nach dem Verfahren des
:ökologischen Landbaus gewonnenem Saatgut oder vegetativem Vermehrungsmaterial und die tatsächliche
iAnwendung der vorliegenden Verordnung überprüfen und gegebenenfalls entsprechende Änderungen vornehmen.
I,

lArtikel16
i Inkrafttreten und Anwendung
i Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in

'Kraft.
i Sie gilt ab 1. Januar 2004.
I

! Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

¡ Brüssel, den 14. August 2003

i Für die Kommission
i Franz Fischler
:Mitglied der Kommission

lANHANG

:Die Kommission prüft zurzeit diese Frage zusammen mit den Mitgliedstaaten, um die Arten im Anhang aufzulisten,
'entsprechend der Stellungnahme des Ausschusses gemäß Artikel14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.

AJ:tikeI..i
(1l Ökslsgiseher baREI~aYseRlidt eiR, Elaß~ei Eler i!r;¡eYilYR9 Eler Prs!lYkte des Artikels 1 A~satz 1 BIIGRsta~e

aj
al weRiilsteRs ElieIJsrsGRrifteR eles ARRaRils I IIRel ileile~eReRfalls elie ~etreffeReleR
=~chrifteR eiRileRalteR werEleR müsseR;

~~~¡~~iÏt~I, QeterileRtieR, QÜRilemittel seler BaeleR'lerllesserer Rur i!rzellilRisse verweRelet
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<10 Artikel 6a
(1) Jungpflanzen im Sinne dieses Artikels sind Jungpflanzen für die Anpflanzung zum Zwecke der.

Pflanzenerzeugung.
(2) Ökologischer Landbau/biologische Landwirtschaft schließt ein, daß die Erzeuger nur Jungpflanzen
verwenden, die gemäß Artikel 6 erzeugt worden sind.
(3) In Abweichung von Absatz 2 können Jungpflanzen, die nicht im ökologischen Landbau/in biologischer
Landwirtschaft gewonnen wurden, während eines am 31. Dezember 1997 endenden Übergangszeitraums
verwendet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats hat die Verwendung genehmigt, nachdem der oder die
Verwender dieses Materials der KontrollsteIle oder -behörde des jeweiligen Mitgliedstaats gegenüber
nachgewiesen haben, daß auf dem Markt der Gemeinschaft keine geeignete Sorte der betreffenden Art

erhältlich war;
b) die Jungpflanzen wurden seit der Aussaat nur mit den in Anhang II Teilen A und B genannten Erzeugnissen

behandelt;
c) die Jungpflanzen stammen von einem Erzeuger, der sich mit einer der Regelung nach Artikel9
gleichwertigen Kontrollregelung und mit der Auflage gemäß Buchstabe b) einverstanden erklärt hat; diese
Bestimmung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft;
d) nach der Anpflanzung müssen die Jungpflanzen vor der Ernte mindestens sechs Wochen lang im Einklang
mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b) kultiviert worden sein;
e) die Etikettierung eines Erzeugnisses, das von solchen Jungpflanzen stammende Zutaten enthält, darf den

in Artikel10 genannten Hinweis nicht enthalten;
f) unbeschadet etwaiger sich aus dem in Absatz 4 genannten Verfahren ergebender Beschränkungen wird
eine aufgrund dieses Absatzes erteilte Genehmigung bei Beendigung der Mangelsituation zurückgezogen; die

Genehmigung gilt längstens bis 31. Dezember 1997.
(4) a) Wird eine Genehmigung gemäß Absatz 3 erteilt, so unterrichtet der Mitgliedstaat unverzüglich die
anderen Mitgliedstaaten und die Kommission, wobei folgende Angaben zu maehen sind:
- Genehmigungsdatum,
- Bezeichnung der betreffenden Sorte und der betreffenden Art,
- benötigte Mengen sowie Begründung dafür,
- voraussichtliche Dauer der Mangelsituation,
- alle sonstigen von der Kommission oder den Mitgliedstaaten beantragten Informationen.
b) Geht aus Informationen, die ein Mitgliedstaat der Kommission und dem Genehmigungsmitgliedstaat
übermittelt hat, hervor, daß eine geeignete Sorte während der Dauer der Mangelsituation erhältlich ist, so
kann letzterer erwägen, die Genehmigung zu widerrufen oder den Genehmigungszeitraum zu verkürzen; er
unterrichtet die Kommission sowie die anderen Mitgliedstaaten innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der
genannten Informationen über die von ihm getroffenen Maßnahmen.
c) Auf Verlangen eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der Kommission wird die Angelegenheit dem in
Artikel14 genannten Ausschuß zur Prüfung vorgelegt. Nach dem Verfahren des Artikels 14 kann beschlossen
werden, die Genehmigung zu widerrufen oder den Genehmigungszeitraum zu ändern. 10>

Artikel7
<15 (1) Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung für eine in Artikel6 Absatz 1
Buchstabe b) genannte Verwendung nicht zugelassen sind, können in Anhang II aufgenommen werden, wenn

folgende Bedingungen erfüllt sind:

be
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a) bei Verwendung zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen oder -erkrankungen oder zur Reinigung und
Desinfektion von Stallungen und Haltungseinrichtungen:
- Sie sind unerläßlich für die Bekämpfung eines besonderen Schadorganismus oder einer besonderen
Erkrankung, weil andere biologische, anbautechnische, materielle oder zuchtbezogene Alternativen fehlen,
und
_ ihre Verwendung schließt jede unmittelbare Berührung mit dem Saatgut, der Pflanze, den pflanzlichen
Erzeugnissen bzw. den Tieren und den tierischen Erzeugnissen aus; bei einer Behandlung mehrjähriger
Pflanzen ist jedoch eine unmittelbare Berührung zulässig - allerdings nur außerhalb der Wachstumsperiode
der genießbaren Teile der Pflanze (Früchte) -, sofern hierdurch nicht indirekt bewirkt wird, daß es zu
Rückständen des Erzeugnisses in den genießbaren Teilen kommt, und
_ ihre Verwendung führt nicht zu unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt bzw. trägt nicht zu einer
Umweltverseuchung bei;
(1) EFZell!!Risse, Elie zlIm ZeitpllRkt Eler ARRahme Elieser lJererElRIIR!! für eiRe iR Artikel ê Absatz 1 BllsRstabe
b) !!eRaRRte '1enveRElIIR!! RisRt zlI!!elasSeR siREl, käRReR iR ARRaR!!1I allf!!eRemmeR '.'lerEleR, weRR fel!!eREle
BeEliR!!IIR!!eR erfiillt SiREl:
a) bei '1en'teRElIIR!! zlIr BekämpfllR!! '¡eR PflaRzeRssRäElIiR!!eR eEler ErkraRkllRgeR: Sie SiREl IIRerläglisR für Elie
BekämpfllR!! eiRes beseRElereR PfiaRzeRssRäElliR!!S eEler eiRer beseRElereR PflaRzeRerkraRkIlR!!, '....eil aRElere
biele!!issRe, aRballteshRisslle, materielle eEler pflaRzeRzlIsRtbeze!!eRe AlterRati','eR feRleR, IIRå iRre
Venf/eRElIIR!! sSRliegt jeEle lIRmittelbare Ber¡¡llrIlR!! mit Elem Saat!!lIt, EIer PfiaRze eEler EIeR
PflaRzeReFZell!!RisseR ails; bei eiRer BellaRElIIIR!! mell~ällri!!er PflaRzeR ist jeElesR eiRe lIRmittelbare
Ber¡¡llrIlR!! ZlIlässi!!, allerEliR!!S leEli!!lisR allgerRalb Eier 'A'asRstllmsperieele Eier !!eRiegbareR Teile Eier PfiaRze
(¡;::r¡¡sRte) ,seferR RierelllrsR RiGIlt iRElirekt bewirkt wirå, åag es ZII R¡¡skstäREleR åes EFZell!!Risses iR EIeR
!!eRiegbareR TeileR kemmt, IIREIiRre '1erweRElIIRg f¡¡Art RiGRt Zll IIRaRReRmbareR AllswirkllRgeR allf Elie
Ymwelt bzw. trägt RisRt Zll eiRer Ym' ....elt'fersellsRIIRg bei; 15>
b) bei Verwendung als Düngemitteloder Bodenverbesserungsmittel:
- Sie sind unerläßlich für den spezifischen Nährstoffbedarf der Pflanzenkulturen oder für spezifische
Bodenverbesserungszwecke, für die die Verfahren des Anhangs I nicht ausreichen, und
_ihre Verwendung führt nicht zu unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt bzw. trägt nicht zu einer
Umweltverseuchung bei.
<10 (1a) Die Bedingungen des Absatzes 1 gelten nicht für Erzeugnisse, die vor Erlaß dieser Verordnung im
Einklang mit den im Gebiet der Gemeinschaft befolgten Grundregeln des ökologischen Landbaus/der
biologischen Landwirtschaft üblicherweise verwendet wurden. 10>
<15 (1b) Was die in derTierernährung verwendeten <18a Mineralien MaterialieR 18a> und Spurenelemente
anbelangt, so können hierfür zusätzliche Quellen in Anhang II aufgenommen werden, vorausgesetzt sie sind
natürlichen Ursprungs oder andernfalls naturidentisch. 15>
(2) Falls erforderlich, kann für ein in Anhang II aufgenommenes Erzeugnis folgendes angegeben werden:
- die ausführliche Beschreibung des Erzeugnisses;
_die entsprechenden Verwendungsvorschriften und Anforderungen an die Zusammensetzung und/oder
Löslichkeit, insbesondere im Hinblick darauf,.daß bei diesen Erzeugnissen Rückstände auf genießbaren
Teilen der Pflanze und genießbaren pflanzlichen Erzeugnissen sowie Auswirkungen auf die Umwelt möglichst
gering gehalten werden müssen;
_besondere Etikettierungsvorschriften für die Erzeugnisse des Artikels 1, falls diese unter Verwendung
bestimmter in Anhang II aufgeführter Erzeugnisse hergestellt wurden.
(3) Änderungen des Anhangs II, die entweder die Aufnahme bzw. Streichung von Erzeugnissen des Absatzes
1 oder die Aufnahme bzw. Änderung von Angaben gemäß Absatz 2 betreffen, werden von der Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 14 erlassen.
(4) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass ein Erzeugnis zusätzlich in Anhang II aufgenommen werden
sollte oder daß Änderungen darin vorgenommen werden sollten, so sorgt er dafür, daß den übrigen
Mitgliedstaaten und der Kommission offiziell Unterlagen mit den Gründen für die Aufnahme bzw. die
Änderungen übermittelt werden; die Kommission legt diese Unterlagen dem in Artikel14 genannten
Ausschuß vor.

Kontrollsystem

Artikel8
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(1) Jedes Unternehmen, das mit dem Ziel der Vermarktung Erzeugnisse gemäß Artikel1 erzeugt, aufbereitet

oder aus einem Drittland einführt, ist verpflichtet,a) diese Tätigkeit bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wird, zu

melden; die Meldung muß die in Anhang IV genannten Angaben enthalten;
b) seine Tätigkeit dem Kontrollverfahren gemäß Artikel9 zu unterstellen.
(2) Die Mitgliedstaaten bestimmen eine für die Entgegennahme solcher Meldungen zuständige Behörde oder
Stelle. Die Mitgliedstaaten können die Mitteilung ergänzender Angaben vorsehen, die ihnen für eine wirksame

Kontrolle der betreffenden Unternehmen geboten erscheinen.
(3) Die zuständige Behörde stellt sicher, daß den betreffenden Personen eine auf den neuesten Stand
gebrachte Liste mit Namen und Adressen der den Kontrollmaßnahmen unterworfenen Unternehmen zur

Verfügung gestellt wird.

Artikel9(1) Die Mitgliedstaaten schaffen ein Kontrollverfahren, das von einer oder mehreren hierfür bestimmten
Kontrollbehörden und/oder von zugelassenen privaten KontrollsteIlen durchzuführen ist und dem die <10
Unternehmen, die Erzeugnisse gemäß Artikel1 erzeugen, aufbereiten oder aus Drittländern einführen,, . . ... . 10> unterstellt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, damit einem Unternehmen, das die
Bestimmungen dieser Verordnung einhält und seinen Beitrag zu den Kosten der Kontrollmaßnahmen

entrichtet, sichergehen kann, in das Kontrollsystem einbezogen zu werden.
(3) Das Kontrollverfahren umfaßt mindestens die in Anhang \1\ aufgeführten Kontrollanforderungen und

Vorkehrungen.(4) Im Falle der Durchführung der Kontrollregelung durch private KontrollsteIlen bestimmen die
Mitgliedstaaten eine Behörde zur Zulassung und Überwachung dieser Stellen.
(5) Die Zulassung einer privaten KontrollsteIle durch die Mitgliedstaaten geschieht nach Maßgabe folgender

Kriterien:a) Standardkontrollprogramm der Stelle mit ausführlicher Beschreibung der Kontrollmaßnahmen und
Vorkehrungen, die die Stelle den von ihr kontrollierten Unternehmen zur Auflage macht;
b) von der Stelle für den Fall von <10 Unregelmäßigkeiten und/oder Verstößen IJnregelmäßigkeiteR 10>

erwogene Sanktionen;c) geeignete personelle, administrative und technische Ausstattung sowie Erfahrung bei der Kontrolle und

Zuverlässigkeit;d) Objektivität der KontrollsteIle gegenüber den ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen.
(6) Nach Zulassung einer KontrollsteIle hat die zuständige Behörde folgende Aufgaben:
a) ~ewährleistung der Objektivität der von dies,er Stelle durchgeführten Kontrollen;

b) Uberprüfung der Wirksamkeit der Kontrolle;c) Erfassung der festgestellten <10 Unregelmässigkeiten und/oder Verstöße \lefStëße10> und verhängten

Sanktionen;d) Entzug der Zulassung einer KontrollsteIle, falls sie die Anforderungen der Buchstaben a) und b) oder die
Kriterien des Absatzes 5 nicht mehr oder die Anforderungen <10 der Absätze 7, 8, 9 und 11 Eier ,o.¡¡säti!e 7. 8

\lRG-910> nicht erfüllt.<10 (6a) Vor dem 1. Januar 1996 erteilen die Mitgliedstaaten jeder gemäß den Bestimmungen dieses Artikels
anerkannten oder benannten KontrollsteIle oder -behörde eine Codenummer. Sie informieren darüber die
anderen Mitgliedstaaten und die Kommission, die diese Codenummern in der in Artikel15 Unterabsatz 3

genannten Liste veröffentlichen wird. 10>
(7) Die Kontrollbehörde und die zugelassenen KontrollsteIlen nach Absatz 1
a) gewährleisten, daß in den von ihnen kontrollierten landwirtschaftlichen Betrieben mindestens die in
Anhang 11\ aufgeführten Kontrollmaßnahmen durchgeführt und die entsprechenden Vorkehrungen getroffen

werden;b) gegen keinen anderen Personen als der für den landwirtschaftlichen Betrieb verantwortlichen Person und
den zuständigen staatlichen Stellen Einblick in die Informationen und Daten, von denen sie bei ihrer

Kontrolltätigkeit Kenntnis erhalten.
(8) Die zugelassenen KontrollsteIlena).g:währen der zuständigen Behörde zu Inspektionszwecken Zugang zu ihren Diensträumen und
Einrichtungen und sind in dem Maße auskunfts- und unterstützungspflichtig, wie dies der zuständigen

st
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Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung geboten erscheint;
b) übermitteln der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats alljährlich spätestens am 31. Januar ein •
Verzeichnis der Unternehmen, die am 31. Dezember des Vorjahres ihrer Kontrolle unterstanden haben und
legen ihr alljährlich einen zusammenfassenden Bericht vor.
(9) Die Kontrollbehörde und die KontrollsteIlen nach Absatz 1 müssen
a) bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Durchführung der ArtikeI5,<10 Artikel6 ArtikelR S
uM-710> bzw. der Maßnahmen des Anhangs 1/1 die Hinweise auf den ökologischen Landbau nach Artikel2
von der gesamten von der Unregelmäßigkeit betroffenen Partie oder Erzeugung entfernen lassen;
b) bei Feststellung eines offenkundigen Verstoßes oder eines Verstoßes mit Langzeitwirkung dem
betreffenden Unternehmen die mit Hinweisen auf den ökologischen Landbau verbundene Vermarktung von
Erzeugnissen für die Dauer einer mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu vereinbarenden Frist
untersagen.
(10) Folgende Bestimmungen können nach dem Verfahren des Artikels 14 erlassen werden:
a) die Durchführungsbestimmungen für die Anforderungen nach Absatz 5 und die Maßnahmen nach Absatz 6;
b) die Durchführungsbestimmungen für die Maßnahmen nach Absatz 9.
<10 (11) Ab dem 1. Januar 1998 müssen die zugelassenen KontrollsteIlen unbeschadet der Absätze 5 und 6
die Bedingungen der Norm EN 45011 <15 'lem26. JIIRi 198915> erfüllen. 10>
<15 (12) a) Bei der Fleischerzeugung aus der Tierproduktion vergewissern sich die Mitgliedstaaten
unbeschadet der Bestimmungen des Anhangs III, daß sich die Kontrollen auf alle Stufen der Erzeugung,
Schlachtung, Zerlegung und alle sonstigen Aufbereitungen bis hin zum Verkauf an den Verbraucher
erstrecken, um - soweit dies technisch möglich ist - die Rückverfolgbarkeit der tierischen Erzeugnisse in der
Produktions-, Verarbeitungs- und Aufbereitungskette von der Einheit, in der die Tiere erzeugt werden, bis zur
Einheit der endgültigen Verpackung undloder Kennzeichnung zu gewährleisten. Sie teilen der Kommission die
getroffenen Maßnahmen und die Folgernaßnahmen zugleich mit dem Bericht über die
Überwachungsmaßnahmen gemäß Artikel15 mit.
b) Für andere tierische Erzeugnisse als Fleisch werden in Anhang III weitere Bestimmungen festgelegt, um _
soweit dies technisch möglich ist - die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
c) In jedem Fall ist mit den gemäß diesem Artikel getroffenen Maßnahmen den Verbrauchern die Gewähr dafür
zu bieten, daß die Erzeugnisse dieser Verordnung entsprechen. 15>
Vermerk über die im Kontrollverfahren festgestellte Konformität

Artikel10

<10 (1) Der Vermerk undloder das Emblem betreffend die im Kontrollverfahren festgestellte Konformität
gemäß Anhang V dürfen nur dann auf dem Etikett der Erzeugnisse gemäß Artikel1 angebracht werden, wenn
diese
aj Artikel 5 Absatz 1 oder 3 erfüllen;
b) bei allen Erzeugungs- und Aufbereitungsvorgängen dem Kontrollverfahren nach Artikel9 unterzogen
wurden;

ej unmittelbar in geschlossenen Behältnissen vom Erzeuger oder Aufbereiter an den Endverbraucher verkauft
werden oder als vorverpackte Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden; im Fall des Direktverkaufs vom
Erzeuger oder Aufbereiter an den Endverbraucher sind geschlossene Behältnisse nicht vorgeschrieben,
sofern die Etikettierung eine klare und unzweideutige Identifizierung des von dem Vermerk betroffenen
Erzeugnisses erlaubt;
d) auf dem Etikett den Namen undloder die Firma des Erzeugers, des Aufbereiters oder des Verkäufers und
den Namen oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder -stelle sowie alle gemäß den einschlägigen
Rechtsvorschriften über die Etikettierung von Lebensmitteln im Einklang mit dem Gemeinsc,haftsrecht
erforderlichen Angaben tragen.
(1) ger VeFlilerk ¡¡ber eie im KeRtrellverfahren festgestellte KeRfermität Ilash ARhaRglJ earf Rllr åallR allf åem
Etikett åer erzellgRisse åes Artikels 1 aRgebrasht weråeR, weRR åiese
a) åie VersshrifteR åes Artikels 5 Absä2e 1, 2, 3 IIRå 4 IIRå åer ArtikelS IIRå 7 sewie åie elltspFesheRåeR
gllrshfiihrIlRgs'"eFSshrifteR erfülleA;
b) bei alleR erzellgllRgS IIAå AllfbereitllRgsvergäRgeR åem Kelltrellverfahrellllash Artikel 9 Absat;l 3
IIRterzegeR '.'.'lIrEleR;
s) veR URteFllehmeR er;lellgt eEler allfbereitet "'lIrEleR, Eliedie KeRtreIle ihres Betriebes der KeRtrellbehëFEle
eder eiRer Kelltrellstelle Ilash Artikel9 /\bsa2 1 aRvertraIIt habeR IIRd Elie 'lell dieser BehërEle eder Stelle ;llIr
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àieser RishtliRie 'lergesshrielleReR ARgalleR trageR. 10>
(2) Etikett oder Werbung dürfen keinen Hinweis enthalten, der beim Käufer den Eindruck erweckt, daß der
Vermerk nach Anhang Veine Garantie für besseren Geschmack, Nährwert oder bessere
Gesundheitsverträglichkeit darstellt.
(3) Die Kontrollbehörde und die KontrollsteIlen nach Artikel 9 Absatz 1 müssen
a) bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Durchführung <10 der Artikel 5 und 6 Eier Artikel5
6-IIRà-+ 10> bzw. der Maßnahmen des Anhangs III den Vermerk nach Anhang V von der gesamten von der
Unregelmäßigkeit betroffenen Partie oder Erzeugung entfernen lassen;
b) bei Feststellung eines offenkundigen Verstoßes oder eines Verstoßes mit Langzeitwirkung dem
betreffenden Unternehmen das Recht auf Verwendung des Vermerks nach Anhang V für die Dauer einer mit
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu vereinbarenden Frist entziehen.
(4) Bei Feststellung bestimmter Verstöße gegen die Artikel 5, 6 und 7 bzw. die Anforderungen und
Vorschriften des Anhangs III können nach den Verfahren des Artikels 14 Bestimmungen für den Entzug des
Rechts auf Verwendung des Vermerks nach Anhang V festgelegt werden.
<10~=;~~~=:;;~iRem ails .~i~em .aREler~RMitglieEls~~at ~~~~:~~ ::::::~: ;::rmerk:: :~~~...rh . n HIRregelmal!.l!!kelteR Ilel Eler glirshfllhrIlRg~heserVererElRIIR!! fest, se
~~~t'::=~~::~:i:=~,!~ ~~ KeRtrelistelle 2:1I!!.elasseRhat, IIREIElie KammissieR. .
ê . lp eed ris e Aal!.RahmeR. 11mElleVeFweRElIIRg Eles Vermerks Rash Artikel

2 IIREIleElerARhaRg V 2:118etFlIgS2:'lJeskeR allszlisshließeR.
(7) gie KammissiaR üt

ii
I¡ie ~:::=:1::2::=:~;=:~dll~.1994.1. dlili 1993 2> Elie 8estimmllRgeR Ele~~~~k~~1t, eR IRwels Rash A Rh \Ill' El' ,ri aR!! riR eREI'.'erzlIsshreilleR, aAEllegt

~r
!

ge!!elleReRfalis Versshlä!!e für eiRe ,ii.RElerIlR!!Elieser 8estimmllR!!eR 'ler. 10>
<10 Allgemeine Maßnahmen zur Anwendung
Artikel10a
(1) Stellt ein Mitgliedstaat bei einem aus einem anderen Mitgliedstaat stammenden Erzeugnis, das einen
Vermerk nach Artikel 2 und/oder Anhang V trägt, Unregelmäßigkeiten oder Verstöße bei der Durchführung
dieser Verordnung fest, so unterrichtet er hierüber den Mitgliedstaat, der die Kontrollbehörde benannt oder
die KontrollsteIle zugelassen hat, und die Kommission.
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die gebotenen Maßnahmen, um der mißbräuchlichen Verwendung des Vermerks
nach Artikel2 und/oder Anhang V vorzubeugen. 10>

Einfuhren aus Drittländern

n

uft
I

Artikel11
(1) Unbeschadet des Artikels 5 dürfen aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse gemäß Artikel1 nur
vermarktet werden, wenn
a) sie aus einem Drittland stammen, das in einer durch Beschluss der Kommission nach dem Verfahren des
~rtikels 14 zu erstellenden Liste aufgeführt ist, und aus Gebieten oder Produktionsbetrieben kommen und von
emer der KontrollsteIlen kontrolliert wurden, die gegebenenfalls in der das jeweilige Drittland betreffenden

Entscheidung bezeichnet sind;
b) die zuständige Behörde bzw. KontrollsteIle des Drittlandes eine Bescheinigung ausgestellt hat, der zufolge
die darin bezeichnete Partie .
• m~tHilfe von Wirtschaftsmethoden auf der Grundlage von Regeln erzeugt wurde, die denen der <10 Artikel 6

~lkelR 6 IIREI710> gleichwertig sind, und
• emem Kontrollverfahren unterzogen wurde, dessen Gleichwertigkeit anläßlich der Prüfung nach Absatz 2

Buchstabe b) anerkannt wurde.
~2)Zur Entscheidung darüber, ob für bestimmte Erzeugnisse des Artikels 1 ein Drittland auf seinen Antrag hin
m d~r Liste des Absatzes 1 Buchstabe a) aufgeführt werden darf, wird insbesondere folgendes berücksichtigt:
a) die von dem Drittland gebotenen Garantien für die Einhaltung von Regeln, die zumindest bei Erzeugnissen,
dl~ für die Gemeinschaft bestimmend sind, den Regeln der<10 Artikel6 ArtikelR 6 IIREI710> gleichwertig
sem müssen;

em

Uf
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b) die Wirksamkeit der zur Einhaltung der Vorschriften des Buchstaben a) getroffenen Kontrpllmaßnahmen,
die zumindest bei Erzeugnissen, die für die Gemeinschaft bestimmt sind, den Kontrollmaßnahmen der Artikel
8 und 9 gleichwertig sein müssen.
Anhand dieser Kriterien kann die Kommission in ihrer Entscheidung die Ursprungsregionen oder -betriebe
bzw. die Stellen festlegen, deren Kontrolle als gleichwertig gilt.
(3) Die in Absatz 1 Buchstabe b) genannte Bescheinigung muß
a) der Ware bis zum Betrieb des ersten Empfängers im Original beigefügt sein und anschließend vom
Einführer der <10 KontrollsteIle und/oder Kontrollbehörde K9Rtr911~eRärEle 10> mindestens zwei Jahre zur
Einsicht bereitgehalten werden;
b) nach Maßgabe der Modalitäten sowie eines Formblatts ausgestellt werden, die nach dem Verfahren des
Artikels 14 festzulegen sind.
(4) Ausführliche Vorschriften zur Durchführung dieses Artikels können nach dem Verfahren des Artikels 14
erlassen werden.
(5) Bei der Prüfung des Antrags eines Drittlandes verlangt die Kommission, daß dieses Land alle
erforderlichen Auskünfte mitteilt; ferner kann sie Sachverständige damit beauftragen, unter ihrer Aufsicht an
Ort und Stelle eine Prüfung der in dem betreffenden Drittland tatsächlich angewandten
Produktionsvorschriften und Kontrollmaßnahmen durchzuführen.
<2 (6) a) Abweichend von Absatz 1 können Einführer von der zuständigen Behörde des jeweiligen
Mitgliedstaats ermächtigt werden, bis zum <15 31. Dezember 2005 <10 31. ge2em~er 200231. Jyli 199510>
15> aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse zu vermarkten, die nicht in der in Absatz 1 Buchstabe a)
genannten Liste aufgeführt sind, sofern der zuständigen Behörde des Einfuhrmitgliedstaats hinreichend
nachgewiesen wird, daß die Einfuhrerzeugnisse nach Produktionsvorschriften, die denen der <10 Artikel6
ArtikelR Ii YREI710> gleichwertig wird, und im Rahmen von Kontrollmaßnahmen gewonnen werden, die in
gleicher Weise wirksam sind wie die in den Artikel 8 und 9 genannten Kontrollmaßnahmen, und daß diese
Kontrollmaßnahmen auch tatsächlich und kontinuierlich durchgeführt werden. Die Ermächtigung gilt nur so
lange, wie die vorgenannten Bedingungen auch tatsächlich erfüllt sind. <10 Sie erlischt ab dem Zeitpunkt, zu
dem über die Aufnahme eines Drittlandes in die Liste gemäß Absatz 1 Buchstabe a) befunden wird, es sei
denn, sie betrifft ein Erzeugnis, das in Gebieten erzeugt wurde, die nicht in der in Absatz 1 Buchstabe a)
genannten Entscheidung bezeichnet sind, und das nicht aufgrund des von dem Drittland eingereichten
Antrags kontrolliert wurde, solange dieses Drittland damit einverstanden ist, daß die in diesem Absatz
vorgesehene Ermächtigungsregelung fortgeführt wird. Sie erlisGRt a~ Elem leit¡3YRkt, 2Y Elem eiR grittlaREI iR
Elie iR Absat2 1 BYGRstabe al ¡¡eRaRRte biste aYf¡¡eR9mmeR '....irEl. 10>
b) Werden einem Mitgliedstaat von einem Einführer hinreichende Nachweise erbracht, so teilt der
Mitgliedstaat der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten umgehend nur das betreffende Drittland mit,
aus dem die Erzeugnisse eingeführt werden, und gibt ihr ausführliche Informationen über die
Produktionsvorschriften und Kontrollmaßnahmen sowie über die Garantien für deren tatsächliche,
kontinuierliche Anwendung.
c) In Zweifelsfällen wird auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der Kommission der in Artikel14
genannte Ausschuß befaßt. Ergibt diese Prüfung, daß die Produktion der petreffenden Einfuhrerzeugnisse
nicht nach gleichwertigen Produktionsvorschriften und/oder im Rahmen gleichermaßen wirksamer
Kontrollmaßnahmen erfolgt, so fordert die Kommission den betreffenden Mitgliedstaat auf, seine
Ermächtigung zurückzuziehen. Erforderlichenfalls kann nach dem Verfahren des Artikels 14 beschlossen
werden, daß die betreffenden Einfuhren einzustellen sind oder nur unter bestimmten geänderten
Bedingungen, die innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllt sein müssen, weiter getätigt werden können.
d) Die Mitteilung gemäß Buchstabe b) erübrigt sich bei Produktionsvorschriften und Kontrollmaßnahmen, die
bereits gemäß Buchstabe b) von einem anderen Mitgliedstaat mitgeteilt wurden, sofern sich kein wesentlicher
neuer Aspekt ergeben hat, der eine Revision der Prüfung und des Beschlusses gemäß Buchstabe c)
rechtfertigen würde. Die Kommission überprüft Absatz 1 vor dem 31. Juli 1994 und legt gegebenenfalls
Vorschläge zu seiner Änderung vor. 2>
<10 (7) Die Kommission kann nach dem Verfahren des Artikels 14 auf Antrag eines Mitgliedstaats eine
KontrollsteIle eines Drittlands, die zuvor von dem betreffenden Mitgliedstaat geprüft wurde, zulassen und in
die Liste nach Absatz 1 Buchstabe a) aufnehmen. Die Kommission übermittelt den Antrag dem betreffenden
Drittland. 10>

Freier Warenverkehr in der Gemeinschaft
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Artikel12Jedes Verbot oder jede Beschränkung der Vermarktung von Erzeugnissen des Artikels 1, die dieser
Verordnung entsprechen, aus Gründen der Art der Erzeugung, der Etikettierung oder der Kennzeichnung der

Art der Erzeugung durch die Mitgliedstaaten ist unzulässig.
<15 Was jedoch die in Anhang I Teil B genannten Vorschriften für die tierische Erzeugung anbelangt, so
können die Mitgliedstaaten hinsichtlich der in ihrem Gebiet erzeugten Tiere und tierischen Erzeugnisse
strengere Vorschriften anwenden, sofern diese Vorschriften sich im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht
befinden und die Vermarktung anderer Tiere oder tierischer Erzeugnisse, die den Anforderungen der
Verordnung genügen, weder untersagen noch beschränken. 15>
Verwaltungsbestimmungen und Durchführung

<15 Artikel13
Nach dem Verfahren des Artikels 14 können erlassen werden:
• Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung,
• Änderungen der Anhänge I bis IV, VI, VII und VIII,
• Änderungen an Anhang V zur Festlegung eines Gemeinschaftsemblems, das zusammen mit dem
Konformitätskontrollvermerk oder auch ersatzweise verwendet werden kann,
• Beschränkungen und Durchführungsbestimmungen für die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe dl genannte

Ausnahme für Tierarzneimittel,
• dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und des technischen Fortschritts entsprechende
Bestimmungen zur Durchführung des Verbots der Verwendung von GVe und GVe·Derivaten unter
besonderer Berücksichtigung eines Schwellenwerts für unvermeidbare Verunreinigungen, der nicht

überschritten werden darf.
AFtikeI43
~:Il ~:~:allreR Eles:A,FtikeIS14 käR~eR eFiasseR ....'erEleR:
.. 4 IlnlR€!SllestlmmIlR€!eR ZIl Elleser 'lererElRIlR€!; 10>:e=:;:~::~,~'~l:~:!~~;:;:~:= \zU IlR€! ei~es GemeiR:::~:~=' das ZllsammeR mit dem

f ri" rk eEler allah ersatz .....else '1erweRdetwerdeR kaRR.
QllrahführllRAsllestimmllR€!eR ZIl deR ,'l,RhäR€!eRIIiRd 111.10> 15>

lie
her

Artikel14
Die Kommission wird von einem Ausschuß unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt. Wird das in diesem Artikel
festgelegte Verfahren angewendet, so unterbreitet der Vertreter der Kommission dem Ausschuß einen
E.ntwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß gibt eine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb
einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der Frage festsetzen kann. Die
Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel14S Absatz 2 des Vertrages vorgesehen ist. Bei
der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem
v?rgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil. Die Kommission erläßt
d~ebeabsichtigten Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses übereinstimmen. Stimmen
die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder ergeht keine
Stellungnahme, 50 unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu treffenden
Maßnahmen. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten nach seiner Befassung keinen Beschluß gefaßt, so werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von

der Kommission erlassen.

n

Artikel15
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jährlich vor dem 1. Juli die im Vorjahr zur Durchführung dieser

Verordnung getroffenen Maßnahmen mit, insbesondere
• di~ Liste der Unternehmen, die die Meldung nach ArtikelS Absatz 1 Buchstabe ajbis zum 31. Dezember des
VO~Jahres durchgeführt haben und dem Kontrollverfahren nach Artikel 9 unterstellt waren;
• ~In~n Bericht über die Überwachungsmaßnahmen nach Artikel9 Absatz 6. Ferner unterrichten die
Mitgliedstaaten die Kommission vor dem 31. März eines jeden Jahres über die Liste der zum 31. Dezember

in
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<15 Artikel iSa

Für die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere diejenigen, die von der Kommission
zur Verwirklichung der in den Artikeln 9 und 11 sowie in den technischen Anhängen festgelegten Ziele
durchzuführen sind, werden die erforderlichen Mittel jährlich im Rahmen des Haushaltsverfahrens
zugewiesen. 15>

des Vorjahres zugelassenen KontrollsteIlen, ihre Rechts- und Verwaltungsstruktur, ihre
Standardkontrollprogramme, ihre Sanktionsregelung sowie gegebenenfalls ihr Zeichen. Die Kommission stellt
sicher, daß die Listen der zugelassenen KontrollsteIlen, die ihr vor dem im Unterabsatz 2 genannten Datum
mitgeteilt worden sind, jährlich im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, veröffentlicht
werden.

Artikel16

(1) Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

(2) Innerhalb von neun Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung führen die Mitgliedstaaten die Artikel8
und 9 durch.

<2 (3) Für Artikel 5, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel11 Absatz 1 beginnt die Geltungsdauer am 1. Januar 1993.
~~~~~~~ikel 5, AFlikel 8 Assatz 111REIAFlikel11 Assatz 1 segiRRt Elie GeltllRgsElauer erst zwölf MeRate
RJGI¡ IRkrafttreteR Elieser l.lerarEiRuRg. 2>

Nach dem Verfahren des Artikels 14 darf die Frist bis zum Geltungsbeginn des Artikels 11 Absatz 1 für die
Einfuhr aus einem Drittland für einen bestimmten Zeitraum verlängert werden, wenn es der Stand der Prüfung
des Antrags nicht zuläßt, über die Aufnahme dieses Landes in die Liste nach Artikel11 Absatz 1 Buchstabe a)
vor Ablauf der in Unterabsatz 1 genannten Frist zu entscheiden. Zur Einhaltung des in Anhang I Nummer 1
genannten Umstellungszeitraums wird die Zeit vor Inkrafttreten dieser Verordnung insoweit berücksichtigt,
wie der Wirtschaftsteilnehmer der KontrollsteIle nachweisen kann, daß seine Produktion während dieser Zeit
den geltenden einzelstaatlichen Bestimmungen oder aber, in Ermangelung solcher Bestimmungen, den
international anerkannten Normen für den ökologischen Landbau entsprochen hat.
(4) Während eines Zeitraums von zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung dürfen die
Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 6 Absatz 1 die Verwendung von Erzeugnissen, die in Anhang II nicht
aufgeführte Stoffe enthalten und die ihres Erachtens die Bedingungen des Artikels 7 Absatz 1 erfüllen, in
ihrem Gebiet zulassen.

(5) Während eines Zeitraums, der zwölf Monate nach Festlegung des Anhangs VI gemäß Artikel5 Absatz 7
endet, können die Mitgliedstaaten entsprechend ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften weiterhin die
Verwendung von Stoffen zulassen, die nicht in Anhang VI aufgeführt sind.
(6) Die Mitgliedstaaten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über die Stoffe, die nach
den Absätzen 4 und 5 zugelassen wurden.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 24. Juni 1991.
Im Namen des Rates Der Präsident J.·C. JUNCKER

(1) ABI. Nr. C 4 vom 9. 1. 1990, 5. 4, und ABI. Nr. C 101 vom 18. 4. 1991, 5. 13.
(2) ABI. Nr. C 106 vom 22. 4. 1991, 5. 27.
(3) ABI. Nr. C 182 vom 23.7.1990,5.12.
(1) ABI. Nr. L 33 vom 8. 2. 1979,5.36.
(2) ABI. Nr. L 159 vom 10. 6. 1989,5.58.
(3) ABI. Nr. L 347 vom 17.12. 1973, 5. 51.
(4) ABI. Nr. L 80 vom 25. 3.1986,5.51.
(1) ABI. Nr. L 33 vom 8. 2.1979,5.1.
(2) ABI. Nr. L 186 vom 30. 6. 1989, S. 17.
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ANHANG I
GRUNDREGELN DES ÖKOLOGISCHEN LANDBAUS FÜR AGRARBETRIEBE

<15 A. Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse
ll£1.~~eR YAel PflaA;æeAer;!eYilAisse 15>

<22 1.1. Die Grundregeln gemäß Artikel6 Absatz 1 Buchstaben a), b) und d) und insbesondere nach diesem
Anhang müssen auf den Anbauflächen normalerweise während eines Umstellungszeitraums von mindestens
zwei Jahren vor der Aussaat oder, bei Grünland, von mindestens zwei Jahren vor seiner Verwertung als
Futtermittel aus ökologischer Erzeugung oder, im Fall anderer mehrjähriger Kulturen als Grünland, von
mindestens drei Jahren vor der ersten Ernte der in Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) genannten Erzeugnisse
befolgt worden sein. Der Umstellungszeitraum beginnt frühestens zu dem Zeitpunkt, an dem der Erzeuger
seine Tätigkeit gemäß Artikel8 gemeldet und seinen Betrieb dem durch Artikel9 vorgeschriebenen

Kontrollsystem unterstellt hat.1.2. Die Kontrollbehörde oder -stelle kann jedoch im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde beschließen,
als Teil des Umstellungszeitraums rückwirkend jeden früheren Zeitraum anzuerkennen, in dem
a) die Parzellen unter ein Programm zur Umsetzung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 30.
Juni 1992 für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche
Produktionsverfahren (*) oder von Kapitel VI der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen
(**) oder ein anderes amtliches Programm fielen, sofern im Rahmen der betreffenden Programme
gewährleistet ist, dass auf diesen Parzellen keine Erzeugnisse verwendet wurden, die nicht in Anhang II Teil A

und B aufgeführt sind, oder
b) die Parzellen natürliche Flächen oder landwirtschaftliche Nutzflächen waren, die nicht mit anderen als den
in Anhang II Teil A und B aufgeführten Erzeugnissen behandelt wurden. Dieser Zeitraum kann nur
rückwirkend berücksichtigt werden, sofern der Kontrollbehörde oder -stelle ausreichende Nachweise
vorliegen, die ihr die Gewähr dafür geben, dass die Bedingungen während eines Zeitraums von mindestens

drei Jahren erfüllt wurden.
1.3. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde kann die Kontrollbehörde oder -stelle beschließen, den
Umstellungszeitraum in bestimmten Fällen unter Berücksichtigung der früheren Nutzung der Parzellen über

die Dauer gemäßNummer 1.1 hinaus zu verlängern.
1.4. Für Parzellen, die bereits auf den ökologischen Landbau umgestellt oder in Umstellung begriffen sind und
die mit einem nicht in Anhang II aufgeführten Mittel behandelt werden, kann der Mitgliedstaat in den folgenden
Fällen für den Umstellungszeitraum eine kürzere Dauer als die gemäß Nummer 1.1 festlegen:
a) Parzellen, die im Rahmen einer von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats für sein gesamtes
Hoheitsgebiet oder bestimmte Teile desselben für eine bestimmte Kultur vorgeschriebenen Krankheits- oder
Schädlingsbekämpfungsmaßnahme unter Verwendung eines nicht unter Anhang II Teil B fallenden Mittels

behandelt worden sind'
b) Parzellen, die im Rahmen von wissenschaftlichen Versuchen, die von der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats genehmigt wurden, mit einem nicht in Anhang II Teil A oder B aufgeführten Mittel behandelt

worden sind.
Die Dauer des Umstellungszeitraums wird in diesen Fällen unter Berücksichtigung sämtlicher nachstehender

Faktoren festgelegt:
_ Aufgrund der Abbaurate des verwendeten Pflanzenschutzmittels ist sichergestellt, dass nach Abschluss
des verkürzten Umstellungszeitraums die Höhe der Rückstände im Boden bzw. bei Dauerkulturen in der

Pflanze unbedeutend ist.
_ Die auf die Behandlung folgende Ernte darf nicht als Erzeugnis aus ökologischem Landbau vermarktet

werden.
_ Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission von seiner

Entscheidung über die Behandlungspflicht
(*) ABI. L 215 vom 30.7.1992, S. 85. .
(**) ABI. L 160 vom 26.6.1999, S. 80==:~:==::~=:!,::::~~:'::!~:h==:==::~::=R
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(aYßer WeiEleR), '1eR miREIesteRs Elrei dahreR ver Eler ersteR ¡¡¡rRte Eler iR Artikel1 ."'bsaE 1 Byshstabe a)
!!eRaRRteR ¡¡¡r;¡:eY!!llisse eefel!!t werEIeR. Qie KeRtrelistelle kaRR mit ZystimmYR!! Eier ZystäREli!!eR BehärEle
besshliesseR, Elaß Elieser Zeitraym iR bestimmteR FälleR YRter Ber¡¡Gksishti!!YR!! Eler fr¡¡hereR NYEYR!! Eler
ARbaYfläGheR verläRgert bz'll. 'Ierk¡¡Filt wirEI.
<9 IRsbeseRElere kaRR eiR MitglieElstaat EIeR IJmstellYRgszeitraym ayf Elie RetweRElige MiRElestfrist verkiir;¡:eR,
weRR Elie Par;¡:elleR im RahmeR eiRer '1eR Eier ZystäREligeR BehärEle Eies MitglieElstaats f¡jr seiR gesamtes
¡,jeheitsgeeiet eEler bestimmte Teile EIesseibeR rur eiRe eestimmte Kyltyr vergesGhriebeReR KraRkheits eEler
SshäElliRgsbekämpfllRgsmaßRahme YRter 'fer\\'eRElYRg eiRes RiGht YRter ARhaRg II AesshRitt B falleREleR
Mittels beRaRElelt werEIeR siRet
ger IJmstellYRgszeitraym kaRR Ryr verk¡¡Filt werEIeR, 'IIeRR feigeREIe 'feraYSSeEYRgeR aysRahmsles erfüllt
sHw.

Die ParzelieR wareR bereits ayf EIeR äkelegissheR baRElaay Ymgestellt eEler iR IJmstellYRgbegriffeR.
AYfgrYREI eler Aabayrate Eies mr Elie '¡ergesGhrieaeRe BehaRElIYRg verweREleteR Mittels ist sishergestellt, Elaß

Rash AbsGhlyß Eies '1erk¡¡FilteR IJmstellYRgszeitrayms Elie ¡,jähe Eier R¡¡GkstäAEle im BeEleR az\\'. aei
DayerkyltyreR iA Eler PflaAze YAaeEleYteREI ist.

Der aetreffeREle MitglieElstaat YRterriGhtet Elie ¡¡brigeR MitglieElstaateR veR seiRer ¡¡¡RtsGheiElYRg ¡¡ber Elie
BehaRElIYAgspfliGht YREIElas Aysmaß Eler 'ferk¡¡r;¡:YAg Eles IJmstellYRgszeitrayms.

Die aei EIer BehaAElIYRg falgeRele ¡¡¡rRte Elarf Risht als ¡¡¡r;¡:eygRis ays äkelegisshem baRElaay '1ermarktet
wereIeR. 9> 22>
<172.1. Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens sind zu erhalten bzw. in geeigneten Fällen zu
steigern durch:
aj Anbau von Leguminosen, Gründüngungspflanzen bzw. Tiefwurzlern in einer geeigneten weitgestellten
Fruchtfolge;
b) Einarbeitung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft aus der ökologischen tierischen Erzeugung in
Übereinstimmung mit Teil B Ziffer 7.1 dieses Anhangs und innerhalb der dort festgelegten Beschränkungen;
c) Einarbeitung von anderem organischen Material, gegebenenfalls nach Kompostierung, das in Betrieben
gewonnen wurde, die nach den Vorschriften dieser Verordnung wirtschaften.
2.2. Andere organische oder mineralische Düngemittel gemäß Anhang dürfen ausnahmsweise nur dann
ergänzend eingesetzt werden,
- wenn der Nährstoffbedarf der Pflanzen im Rahmen der Fruchtfolge bzw. die Aufbereitung des Bodens nicht
allein mit den in vorstehender Ziffer unter den Buchstaben aj, b] und c] genannten Mitteln gedeckt bzw.
sichergestellt werden können;
- soweit es sich um Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und/oder tierische Exkremente gemäß Anhang
handelt, wenn diese Erzeugnisse zusammen mit Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft gemäß Ziffer 2.1
Buchstabe b) unter Einhaltung der in Teil B Ziffer 7.1 diesesAnhangs festgelegten Beschränkungen
verwendet werden.
2.3. Zur Aktivierung von Kompost können geeignete Zubereitungen auf pflanzlicher Basis oder auf der Basis
von genetisch nicht veränderten Mikroorganismen im Sinne von Artikel 4 Absatz 12 verwendet werden. Für
Zwecke gemäß dieser Ziffer und gemäß Ziffer2.1. dürfen außerdem sogenannte «biodynamische
Zubereitungen» aus Gesteinsmehl, Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft oder Pflanzen verwendet werden.
2.4. Geeignete Zubereitungen aus genetisch nicht veränderten Mikroorganismen im Sinne von Artikel4
Absatz 12. die in dem betreffenden Mitgliedstaat in der Landwirtschaft im allgemeinen verwendet werden
dürfen, können zur Verbesserung der Bodenverhältnisse insgesamt oder zur Verbesserung der Verfügbarkeit
von Nährstoffen im Boden oder in den Kulturpflanzen eingesetzt werden, sofern die Notwendigkeit eines
solchen Einsatzes von der KontrollsteIle oder -behörde anerkannt ist.
2. Fryshtaarkeit YREIaielegisGRe Aktivität eies BeEleAs SiReI ZY erhalteR az\','. iR geeigReteR FälleR ZY steig em
~
a) ARaay '{eR begymiR9SeA, Gr¡¡AeI¡¡RgYRgspflaRzeR bzw. Tiew¡yr;¡:lerR iR eiRer geeigReteR 'IIeitgesteliteR
FrYGRtfelge.
a) ¡¡¡iRaraeitYRg veR kempestiertem eeler RiGht kempestiertem ergaRissReR Material, elas iR BetrieaeR
ge'lieRReR '....YrEle, elie RasR EIeRVerseRrifteR Elieser VererElRYRg wirtssRafteR. 1m ¡,jiRblisk ayf elie
GeReRmigYRg gemeiRsamer teGRRisSRer VerssRrifteR f¡¡r elie bielegissRe tieriseRe PreelyktieR käRReR
NeeeRer;¡:eygRisse Eier TierRaltYRg, wie Stallmist, '/ervleRElet 'NereIeR, weRR sie ays ZyshtaetrieeeR stammeR,
weiGRe Elie geiteReIeR eiRzelstaatliGheR RegehlRgeR ezw. iR ermaRgelYRg seisRer RegelYRgeR iRtematisRal
aRerkaRRte PraktikeR eler äkelegisGReA tierisGReR erZeygYRg aefelgeR.
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:::::::er mineraiiseRe g¡¡R!lemittel im SiRRe 'leR ARRaR!l1I ¡I~~t~~~~~::~:!=:::;:0, :-:R ;¡~.~Nä~rs~effb.e¡lalf ~er PfiaRZeR im RaR~~~~ç~~:mS:=llZ'l:. ¡lie
:;:_ e ß eRS AleRt alIeiR mit åeR IR Absatz 1BlleRstabe~a)~ ~~~~~:~:~==:::=:::~Akti'li~rIlR!I 'l~m Kemll~st këRRe~ ~~~:e:!:

. ) II er BaSIS 'teR Mlkreer!laRlsmeR eåer aufØJaRZl!GRer gasls ':erweR¡let

wefEieR, 17>
3. Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter müssen durch die ganzheitliche Anwendung folgender Maßnahmen

bekämpft werden:
• geeignete Arten- und Sortenwahl;
_geeignete Fruchtfolge;
_mechanische Bodenbearbeitung;
_Schutz von Nützlingen durch Schaffung günstiger Verhältnisse (z.B. Hecken, Nistplätze, Aussetzung von

natürlichen Gegenspielern);
_Abflammen von Unkrautkeimlingen.
Die Mittel im Sinne von Anhang II dürfen nur verwendet werden, wenn eine unmittelbare Bedrohung für die

Kulturen besteht.
<44. Das Sammeln eßbarerWildpflanzen und ihrerTeile, die in derfreien Natur, in Wäldern und auf
landwirtschaftlichen Flächen natürlicherweise vorkommen, elliIt als Erzeugung im Rahmen des ökologischen

Landbaus, sofern
_diese Flächen in den drei Jahren vor dem Sammeln der Pflanzen nicht mit anderen Mitteln als den Mitteln

gemäß Anhang II behandelt worden sind;
• das Sammeln die Stabilität des natürlichen Habitats und die Erhaltung der Arten im Sammelgebiet nicht
beeinträchtigt. 4> '
<135. Für die Pilzerzeugung dürfen Substrate verwendet werden, sofern sich diese ausschließlich aus
folgenden Bestandteilen zusammensetzen:
5.1. Stallmist und tierische Exkremente (einSChließlich Erzeugnisse gemäß Anhang II Teil A erster bis vierter
Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91), der
a) entweder aus ökologisch wirtschaftenden Betrieben stammt;
b) oder die Anforderungen des Anhangs II Teil A erster bis vierter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 erfüllt, und zwar bis zu einem Höchstanteil von 25 % ('), jedoch nur, wenn das Erzeugnis gemäß
Nummer 5.1 Buchstabe a) nicht verfügbar ist;
5.~. nicht unter Nummer 5.1 fallende Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs (z.B. Stroh) aus ökologisch

Wirtschaftenden Betrieben'
5.3. nicht chemisch behandelter Torf;
5.4. Holz, das nach dem Schlagen nicht chemisch behandelt wurde;
5.5. mineralische Stoffe gemäß Anhang II Teil A der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, Wasser und Erde.
(') Dieser Prozentsatz wird anhand des Gewichts aller Substratbestandteile (ohne Deckmaterial) vor der
Kompostierung und dem Zusatz von Wasser berechnet. 13>

ht

iit

<15 B. TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE VON FOLGENDEN ARTEN: RINDER (EINSCHLIESSLICH
BUBALUS. UND BISON-ARTEN), SCHWEINE, SCHAFE, ZIEGEN, EQUIDEN UND GEFLÜGEL
1. Allgemeine Grundregeln
1.1. Die tierische Erzeugung ist integrierender Bestandteil zahlreicher ökologisch wirtschaftender Betriebe.
1:2. Die tierische Erzeugung muß das Gleichgewicht der landwirtschaftlichen Betriebssysteme fördern, indem
sie zur Deckung des Bedarfs der Pflanzen an Nährstoffen und zur Verbesserung der organischen
B.odensubstanz beiträgt. Sie fördert so den natürlichen Kreislauf zwischen Boden und Pflanze, Pflanze und
Tier sowie Tier und Boden. Im Rahmen dieses Konzepts entspricht die flächenunabhängige Produktion nicht
den Vorschriften dieser Verordnung.
1.3. Durch die Verwendung erneuerbarer natürlicher Quellen (Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft,
Leguminosen und Futterpflanzen) wird eine Kombination von Pflanzenbau und Tierhaltung und der
e~tsprechenden Weidesysteme ermöglicht, die die langfristige Erhaltung und Verbesserung der Böden sowie
die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft fördert.
1.4. Die ökologische Tierhaltung wird flächengebunden betrieben. Sofern keine Ausnahmeregelung gemäß

I;
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diesem Anhang vorliegt, müssen die Tiere Auslauf haben; die Tierbelegung je Flächeneinheit ist so zu
begrenzen, daß Pflanzenbau und Tierhaltung in der Produktionseinheit miteinander kombiniert werden
können und jede Belastung der Umwelt, insbesondere des Bodens, der Oberflächengewässer und des
Grundwassers, auf ein Minimum reduziert wird. Der Tierbesatz ist unmittelbar an die verfügbaren Flächen
gebunden, um Probleme infolge einer Überweidung und <18a Erosion €fesieA 18a> zu verhindern und die
Ausbringung tierischer Ausscheidungen zu ermöglichen, so daß nachteilige Effekte auf die Umwelt ver~ieden
werden. Ausführliche Vorschriften über die Verwendung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft sind in
Abschnitt 7 enthalten. ! ,

1.5. Im ökologischen landbau müssen alle Tiere innerhalb einer Produktionseinheit nach den Grundregeln
dieser Verordnung gehalten werden. .
1.6. Jedoch ist eine dieser Verordnung nicht entsprechende Tierhaltung im Betrieb zulässig, sofern sie in
einer Produktionseinheit erfolgt, deren Gebäude und Flächen von dem gemäß dieser Verordnung
wirtschaftenden Betriebsteil deutlich getrennt sind, und sofern es sich um eine andere Tierart handelt.
1.7. Abweichend von diesem Grundsatz dürfen Tiere, die nicht gemäß dieser Verordnung gehalten werden,
jedes Jahr während eines begrenzten Zeitraums die Weiden der nach dieser Verordnung wirtschaftenden
Einheiten benutzen, sofern die betreffenden Tiere aus einer extensiven Tierhaltung (gemäß der Festlegung in
Artikel6 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 950/97(1) oder, bei anderen nicht in dieser Verordnung genannten
Arten, gemäß der Festlegung in Anhang VII der vorliegenden Verordnung, bei der die Anzahl der Tiere 170 kg
Stickstoff je Hektar und Jahr entspricht) stammen und sich keine anderen Tiere, die den Anforderungen
dieser Verordnung unterliegen, gleichzeitig auf dieser Weide befinden. Diese Ausnahme ist zuvor von der
Kontrollbehörde oder KontrollsteIle zu genehmigen.
1.8. Als zweite Abweichung von diesem Grundsatz dürfen Tiere, die gemäß dieser Verordnung gehalten
werden, auf einer Gemeinschaftsweide gehalten werden, sofern
a) die Weide seit mindestens drei Jahren mit keinen anderen als den gemäß Anhang II zulässigen
Erzeugnissen behandelt wurde;

b) alle Tiere, die sich auf der betreffenden Weide befinden und nicht den Anforderungen dieser Verordnung
unterliegen, aus einer extensiven Haltung entsprechend der Festlegung in Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung
(EG) Nr. 950/97 stammen oder bei anderen nicht in der betreffenden Verordnung genannten Arten die Anzahl
der Tiere 170 kg Stickstoff je Hektar und Jahr gemäß der Festlegung des Anhangs VII der vorliegenden
Verordnung entspricht;

c) alle tierischen Erzeugnisse, die von den gemäß dieser Verordnung gehaltenen Tieren in dem Zeitraum
erzeugt werden, in dem sie auf diesen Weiden gehalten werden, nicht als Erzeugnisse aus ökologischem
landbau gelten, es sei denn, es kann der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle nachgewiesen werden, daß die
betreffenden Tiere in angemessener Weise von den nicht den Anforderungen dieser <18a Verordnung
lteF9FåFlIIFlgeFl18a> entsprechenden Tieren getrennt waren. /'
2. Umstellung

2.1. Umstellung von für die tierische Erzeugung im Rahmèn des ökologischen landbaus genutzten Flächen
2.1.1. Bei der Umstellung einer Produktionseinheit muß die gesamte für Futter verwendete Fläche der Einheit
die Regeln des ökologischen landbaus erfüllen, wobei die in Teil A dieses Anhangs für Pflanzen und
Pflanzenerzeugnisse festgelegten Umstellungszeiträume durchlaufen werden müssen.
2.1.2. Abweichend von diesem Grundsatz kann der Umstellungszeitraum für Weiden, Freigelände und
Auslaufflächen für Nichtpflanzenfresser auf ein Jahr verkürzt werden. Dieser Zeitraum kann auf sechs Monate
verkürzt werden, wenn die betreffenden Flächen in der jüngsten Vergangenheit mit keinen anderen als den in
Anhang II dieser Verordnung genannten Erzeugnissen behandelt wurden. Diese Ausnahme ist von der
Kontrollbehörde oder KontrollsteIle zu genehmigen.
2.2. Umstellung von Tieren und tierischen Erzeugnissen
2.2.1. Sollen tierische Erzeugnisse als Erzeugnisse aus ökologischem landbau vermarktet werden, so
müssen die Tiere nach den Regeln dieser Verordnung gehalten werden, und zwar für mindestens
• zwölf Monate bei Equiden und Rindern (einschließlich Bubalus- und Bison-Arten) für die Fleischerzeugung
und auf jeden Fall mindestens drei Viertel ihres lebens;
• sechs Monate bei kleinen Wiederkäuern und Schweinen; dieser Zeitraum wird jedoch während einer am 24.
August 2003 ablaufenden Übergangszeit von drei Jahren für Schweine auf vier Monate festgesetzt;
- sechs Monate bei milchproduzierenden Tieren; dieser Zeitraum wird jedoch während eineram 24. August
2003 ablaufenden Übergangszeit von drei Jahren auf drei Monate festgesetzt;
- zehn Wochen bei Geflügel für die Fleischerzeugung, das eingestallt wurde, bevor es drei Tage alt war;
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_sechs Wochen bei Geflügel für die Eiererzeugung.
2.2.2. Abweichend von Nummer 2.2.1 und für die Zwecke des Aufbaus eines Bestands können Kälber und
kleine Wiederkäuer für die Fleischerzeugung während eines am 31. Dezember 2003 ablaufenden
Obergangszeitraums als Tiere aus ökologischem Landbau vermarktet werden, sofern
_sie aus einer extensiven Tierhaltung stammen;
_sie bis zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Schlachtung während eines Zeitraums von mindestens sechs
Monaten bei Kälbern und zwei Monaten bei kleinen Wiederkäuern in der ökologischen Einheit gehalten

wurden;_die Herkunft der Tiere den im vierten und fünften Gedankenstrich der Nummer 3.4 enthaltenen

Anforderungen entspricht.
2.3. Gleichzeitige Umstellung
2.3.1. Abweichend von den Nummern 2.2.1, 4.2 und 4.4 verkürzt sich bei einer gleichzeitigen Umstellung der
gesamten Produktionseinheit einschließlich Tieren, Weiden und/oder Futterflächen der kombinierte
Umstellungszeitraum insgesamt für Tiere, Weiden und/oder Futterflächen unter folgenden Bedingungen auf

24 Monate:
a) die Ausnahme gilt nur für die vor der Umstellung vorhandenen Tiere und ihre Nachzucht sowie zugleich für

die Futterflächen/Weiden;
b) die Tiere werden hauptsächlich mit Erzeugnissen aus der Produktionseinheit gefüttert.

3. Herkunft der Tiere
3.1. Bei der Wahl der Rassen oder Linien ist der Fähigkeit der Tiere zur Anpassung an die
Umweltbedingungen, ihrer Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten Rechnung zu tragen.
Außerdem müssen die Rassen oder Linien so ausgewählt werden, daß die für bestimmte, in der
Intensivhaltung verwendete Rassen oder Linien typischen Krankheiten oder Gesundheitsprobleme (z.B.
Stress-Syndrom der Schweine, PSE-Syndrom, plötzlicher Tod, spontaner Abort, schwierige Geburten, die
einen Kaiserschnitt erforderlich machen, usw.) vermieden werden. Einheimische Rassen und Linien ist der

Vorzug zu geben.
3.2. Die Tiere müssen aus Produktionseinheiten stammen, die nach den in Artikel6 für die verschiedenen
Produktionsarten festgelegten Grundregeln der Erzeugung und den Bestimmungen dieses Anhangs
wirtschaften. Sie müssen lebenslang in diesem Produktionssystem verbleiben.
3.3.lm Rahmen einer ersten Ausnahmeregelung können die Tiere einer Tiererzeugungseinheit, die die
Vorschriften dieser Verordnung nicht erfüllen, nach vorheriger Genehmigung der Kontrollbehörde oder der

KontrollsteIle umgestellt werden.
3.4. Wenn mit dem Aufbau eines Bestands begonnen wird und Tiere aus ökologischem Landbau nicht in
ausreichender Menge verfügbar sind, können unter den nachstehend aufgeführten Bedingungen im Rahmen
einer zweiten Ausnahmeregelung Tiere, die nicht aus ökologischem Landbau stammen, in eine ökologische

Produktionseinheit eingestellt werden:
_Legehennen für die Eiererzeugung dürfen nicht älter sein als 18 Wochen;
_Mastküken müssen zum Zeitpunkt des Verlassens der Produktionseinheit, in der sie produziert wurden,

weniger als drei Tage alt sein;
- Büffelkälber müssen weniger als sechs Monate alt sein;
_Kälber und Pferde müssen nach dem Absetzen gemäß den Vorschriften dieser Verordnung gehalten werden

und auf jeden Fall weniger als sechs Monate alt sein;
_weibliche Lämmer und Ziegen müssen nach dem Absetzen gemäß den Vorschriften dieser Verordnung
gehalten werden und auf jeden Fall weniger als 45 Tage alt sein;
_Ferkel müssen nach dem Absetzen gemäß den Vorschriften dieser Verordnung gehalten werden und ein

Gewicht von weniger áls 25 kg haben.
~.5. Diese Ausnahme ist zuvor von der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle zu gewähren und gilt
ubergangsweise bis zum 31. Dezember 2003.
3.6. Im Rahmen einer dritten Ausnahmeregelung genehmigt die zuständige Kontrollbehörde oder -stelle in den
~achstehend aufgeführten Fällen die Erneuerung oder den Wiederaufbau des Bestands, wenn Tiere aus
okologischem Landbau nicht verfügbar sind:
a) hohe Sterberate aus gesundheitlichen Gründen oder in Katastrophensituationen;
b) Legehennen für die Eiererzeugung, die nicht älter als 18 Wochen sind;
C¡ Geflügel für die Fleischerzeugung, <18a das æe.18a> nicht älter als drei Tage ist, und abgesetzte Ferkel mit

einem Gewicht von weniger als 25 kg.

-

"

:.:~

(g
,,1

ie

n
eit

nate
.1 in

ng

24.

st

31 of 115

.L



I
l'

I

Die unter den Buchstaben b) und c) genannten Fälle werden für einen Übergangszeitraum genehmigt, der am
31. Dezember 2003 endet.
3.7. Im Fall von Schweinen, Legehennen und Geflügel für die Fleischerzeugung wird vor Ablauf des
Übergangszeitraums geprüft, ob es Gründe für eine Verlängerung gibt.
3.8. Im Rahmen einer vierten Ausnahmeregelung dürfen zur Ergänzung der natürlichen
Bestandsvergrößerung und zur Bestandserneuerung (nullipare) weibliche Jungtiere alljährlich in einem
Umfang von bis zu 10 % des Bestands an ausgewachsenen Equiden oder Rindern (einschließlich Bubalus-
und Bison-Arten) oder bis zu 20 % des Bestands an ausgewachsenen Schweinen, Schafen oder Ziegen aus
nichtökologischen Tierhaltungsbetrieben eingestellt werden, wenn Tiere aus ökologischem Landbau nicht
verfügbar sind und eine Genehmigung der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle vorliegt.
3.9. Die in der vorgenannten Ausnahmeregelung vorgesehenen Prozentsätze finden keine Anwendung auf
Produktionseinheiten mit weniger als zehn Equiden oder Rindern oder mit weniger als fünf Schweinen,
Schafen oder Ziegen. Für diese Einheiten wird die unter Nummer 3.8 genannte Erneuerung auf ein Tier im Jahr
beschränkt.

3.10. Diese Prozentsätze können nach Stellungnahme und mit Genehmigung der Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle in den folgenden besonderen Fällen auf bis zu 40 % angehoben werden:
- bei erheblicher Ausweitung der Haltung,
- bei Rassenumstellung,
- beim Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion.
3.11. Im Rahmen einer fünften Ausnahmeregelung ist die Einstellung männlicher Zuchttiere aus
nichtökologischen Tierhaltungsbetrieben zulässig, sofern diese Tiere anschließend nach den Grundregeln
gemäß dieser Verordnung gehalten und gefüttert werden.
3.12. Bei Zukäufen aus Einheiten, die die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllen, sind nach Maßgabe
der Bedingungen und Einschränkungen der Nummern 3.3 bis 3.11 als Voraussetzung für das
Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau die unter Nummer 2.2.1
genannten Fristen einzuhalten; innerhalb dieser Fristen müssen alle Bedingungen dieser Verordnung erfüllt
werden.

3.13. Bei Zukäufen von Tieren aus Einheiten, die die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllen, sind die
Hygienevorschriften besonders zu beachten. Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle kann nach Maßgabe der
örtlichen Lage besondere Maßnahmen, wie z.B, einen Screeningtest und Quarantänezeiträume, vorsehen.
3.14. Die Kommission wird bis zum 31. Dezember 2003 einen Bericht über die Verfügbarkeit von Tieren aus
ökologischem Landbau im Hinblick darauf vorlegen, daß gegebenenfalls dem Ständigen Ausschuß ein
Vorschlag unterbreitet wird, mit dem sichergestellt werden soll, daß die gesamte ökologische
Fleischproduktion von Tieren stammt, die in ökologischen Betrieben geboren und gehalten wurden.
4. Futter

4.1. Das Futter soll den ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere in ihren verschiedenen
Entwicklungsstadien decken und dient eher der Qualitätsproduktion als der Maximierung der Erzeugung.
Mastmethoden sind zulässig, sofern sie in jedem Stadium der Aufzucht reversibel sind. Zwangsfütterung ist
verboten.
4.2. Die Tiere müssen mit ökologischen Futtérmitteln gefüttert werden.
4.3. Außerdem müssen Tiere nach den Regeln in diesem Anhang vorzugsweise unter Verwendung von Futter
von der betreffenden Einheit oder, wenn dies nicht möglich ist, Futter von anderen Einheiten oder
Unternehmen, die nach den Bestimmungen dieser Verordnung wirtschaften, aufgezogen werden.
4.4. Die Beimischung von Umstellungsfuttermitteln ist im Durchschnitt bis zu maximal 3D % der Ration
zulässig. Stammen diese Umstellungsfuttermittel aus einer Einheit des eigenen Betriebs, kann dieser Satz 60
% betragen. <23 Diese Prozentzahlen werden als Anteil der Trockenmasse der Futtermittel
landwirtschaftlichen Ursprungs ausgedrückt. 23>
4.5. Die Ernährung von jungen Säugetieren erfolgt auf der Grundlage von natürlicher Milch, vorzugsweise
<18a Mi/ch der Muttertiere Mwtlermi/ah 18a>. Alle Säugetiere werden je nach Art für einen Mindestzeitraum _
bei Rindern (einschließlich Bubalus- und Bison-Arten) und Equiden sind dies drei Monate, bei Schafen und
Ziegen 45 Tage und bei Schweinen 40 Tage - mit natürlicher Mi/ch ernährt.
4.6. Unbeschadet der Vorschriften dieses Anhangs über das Futter der Tiere bestimmen die Mitgliedstaaten
gegebenenfalls Gebiete oder Regionen, in denen Wandertierhaltung (einschließlich des Auftriebs von Tieren
zu Bergweiden) möglich ist.
4.7. Aufzuchtsysteme für Pflanzenfresser sollten nach Verfügbarkeit der Weiden zu den verschiedenen
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Jahreszeiten ein Maximum an Weidegang gewähren. Mindestens 60 % der Trockenmasse in der Tagesration
muß aus frischem, getrocknetem oder siliertem Rauhfutter bestehen. Die Kontrollbehörde oder -stelle kann
jedoch bei Milchvieh für höchstens drei Monate während der frühen Laktation eine Verringerung dieses

Prozentsatzes auf 50 % zulassen.
4.8. Abweichend von Nummer 4.2 dürfen während einer Übergangszeit, die am 24. August 2005 abläuft,
konventionelle Futtermittel in begrenztem Umfang verwendet werden, wenn dem Landwirt eine
ausschließliche Versorgung mit Futtermitteln aus ökologischem Landbau nicht möglich ist. Der zulässige
Höchstanteil an konventionellen Futtermitteln beträgt bei Pflanzenfressern 10 % und bei anderen Arten 20 %
im Jahr. Diese Prozentsätze beziehen sich auf die Trockenmasse der Futtermittellandwirtschaftlicher
Herkunft und werden jährlich berechnet. Der zulässige Höchstanteil von konventionellen Futtermitteln an der
Tagesration beträgt, außer in der Wander- bzw. Hüteperiode, 25 % der Trockenmasse.
4.9. <22 Abweichend von Nummer 4.8 kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats bei Verlust oder
Beschränkung der Futterproduktion, insbesondere aufgrund von außergewöhnlichen
Witterungsverhältnissen, Infektionskrankheiten, Verunreinigungen mit toxischen Stoffen oder Feuer, für einen
begrenzten Zeitraum in einem spezifischen Gebiet einen höheren Prozentsatz konventioneller Futtermittel in
begründeten Fällen zulassen. Nach Genehmigung durch die zuständige Behörde wird diese

Ausnahmeregelungvon der Kontrollbehörde oder -stelle auf Einzelbetriebe angewendet. Die Mitgliedstaaten unterrichten sich
gegenseitig sowie die Kommission über die von ihnen gewährten Ausnahmen. Äb' ....eisheRd "'SR Nummer 4.8~~--~~~!==::=:' '
~;Z;;:::r~~t:~~e::~:s===durSh

aR'....eRdeR. 22><244.10 Bei Geflügel besteht das im Maststadium verabreichte Futter aus mindestens 65 % aus einer
Mischung von Getreide, Eiweißpflanzen und Ölsaaten.
4.1Q.gei Geflügel besteht das im Maststadium ",eFabFeishte FwtteF aus miRdesteRs 65 % GetFeide. 24>
4.11. Der Tagesration für Schweine und Geflügel ist frisches, getrocknetes oder siliertes Rauhfutter

beizugeben.4.12. Nur die in Anhang IITeil D Nummern 1.5 und 3.1 genannten Erzeugnisse dürfen als Zusatz- und
Behandlungsstoffe bei der Silageerzeugung verwendet werden.
4.13. Konventionelle Futtermittel-Ausgangserzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs dürfen nur dann für
die Tierernährung verwendet werden, wenn sie in Anhang IITeil C Abschnitt 1 aufgeführt sind
(Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs), und zwar mit den im vorliegenden Anhang
vorgesehenen mengenmäßigen Beschränkungen, und wenn sie ohne Verwendung chemischer Lösungsmittel

hergestellt oder zubereitet wurden.
4.14. Konventionelle Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs und ökologische
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs dürfen nur verwendet werden, wenn sie in Anhang II
Teil C Abschnitt 2 aufgeführt sind, und zwar mit den in diesem Anhang festgelegten mengenmäßigen

Beschränkungen.
4.15. Spätestens bis zum 24. August 2003 werden Teil C Abschnitte 1, 2 und 3 und Teil D des Anhangs II mit
dem Ziel überprüft, insbesondere die konventionellen Futtermittel-Ausgangserzeugnisse landwirtschaftlichen
Ursprungs, die in der Gemeinschaft in ausreichender Menge im ökologischen Landbau erzeugt werden, zu

streichen.
4.16. Zur Deckung des ernährungsphysiologischen Bedarfs der Tiere ist für die Tierernährung nur der Zusatz
der in Anhang \I Teil C Abschnitt 3 (Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs) und Teil D
N~~.mern 1.1 (Spurenelemente) und 1.2 (Vitamine, Provitamine und chemisch eindeutig beschriebene Stoffe

mIt ahnlicher Wirkung) genannten Erzeugnisse zulässig.
4.17. Zur Tierernährung dürfen nur die in Anhang \I Teil D Nummern 1.3 (Enzyme), 1.4 (Mikroorganismen) und
1:6 (Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe) und Abschnitte 2 (bestimmte Erzeugnisse für die
!Ierernährung) und 3 (Verarbeitungshilfsstoffe für die Futtermittelherste\lung) genannten Erzeugnisse für die
In bezug auf die vorgenannten Kategorien genannten Zwecke verwendet werden. Antibiotika, Kokzidiostatika
u~d andere Arzneimittel, Wachstumsförderer und sonstige Stoffe zur Wachstums- oder Leistungsförderung

durten in der Tierernährung nicht verwendet werden.
4.18. Futtermittel, Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, Mischfuttermittel, Futtermittelzusatzstoffe,
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Verarbeitungshilfsstoffe für die Futtermittelherstellung und bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung
dürfen nicht unter Verwendung von GVO oder von GVO-Derivaten hergestellt worden sein.
5. Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung
5.1. Die Krankheitsvorsorge im Rahmen der ökologischen tierischen Erzeugung beruht auf folgenden
Grundsätzen:
a) Wahl geeigneter Rassen oder Linien, wie in Abschnitt 3 dargelegt;
b) Anwendung tiergerechter Haltungspraktiken, die den Bedürfnissen der einzelnen Tierarten gerecht werden
sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten fördern und Infektionen vorbeugen;
c) Verfütterung hochwertiger Futtermittel, regelmäßiger Auslauf und Weidezugang zur Förderung der
natürlichen Immunität der Tiere;
d) Gewährleistung einer angemessenen Besatzdichte, um Überbelegung und damit zusammenhängende
Tiergesundheitsprobleme zu vermeiden.
5.2. Bei Befolgung der obengenannten Grundsätze dürfte es möglich sein, Tiergesundheitsprobleme zu
begrenzen, so daß die Tiergesundheit hauptsächlich durch vorbeugende Maßnahmen sichergestellt werden
~~ c

5.3. Wenn ungeachtet aller genannten vorbeugenden Maßnahmen ein Tier erkrankt oder sich verletzt, ist es
unverzüglich zu behandeln, erforderlichenfalls in getrennten, geeigneten Räumlichkeiten.
5.4. Für die Verwendung von Tierarzneimitteln im ökologischen landbau gelten folgende Grundsätze:
a) Phytotherapeutische Erzeugnisse (z.B. <18a Pflanzenextrakte P-flaRi!eRextrake 18a> (ausgenommen
Antibiotika), Pflanzenessenzen usw.), homöopathische Erzeugnisse (z.B. pflanzliche, tierische und
mineralische Stoffe) sowie Spurenelemente und die in Anhang II Teil C Abschnitt 3 aufgeführten Erzeugnisse
sind chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln oder Antibiotika vorzuziehen, sofern sie
tatsächlich eine therapeutische Wirkung auf die betreffende Tierart und die zu behandelnde Krankheit haben.
b) Kann mit den obengenannten Mitteln eine Krankheit oder eine Verletzung tatsächlich oder voraussichtlich
nicht wirksam behandelt werden und ist eine Behandlung zur Vermeidung von leiden oder Qualen des Tieres
erforderlich, so dürfen in Verantwortung eines Tierarztes chemisch-synthetische allopathische
Tierarzneimittel oder Antibiotika verabreicht werden.
c) Die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer Tierarzneimittel oder von Antibiotika
ist verboten.
5.5. Zusätzlich zu den obengenannten Grundsätzen gelten folgende Vorschriften:
a) Die Verwendung von wachstums- oder leistungsfördernden Stoffen (einschließlich Antibiotika,
Kokzidiostatika und anderer künstlicher Wachstumsförderer) sowie die Verwendung von Hormonen oder
ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung (z.B. Einleitung oder Synchronisierung derBrunst) oder zu
anderen Zwecken ist verboten. Hormone dürfen jedoch im Fall einer therapeutischen tierärztlichen
Behandlung einem einzelnen Tier verabreicht werden.
b) Tierärztliche Behandlungen von Tieren oder Behandlungen von Gebäuden, Geräten und Einrichtungen
sind, soweit sie gemäß einzelstaatlichen oder Gemeinschaftsvorschriften vorgeschrieben sind, zulässig; dies
schließt die Verwendung immunologischer Tierarzneimittel ein, wenn in einem spezifischen Bereich, in dem
sich die Produktionseinheit befindet, anerkanntermaßen Krankheitsfälle aufgetreten sind.
5.6. Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die Art des Mittels (einschließlich der
pharmakologischen Wirkstoffe) sowie die Einzelheiten der Diagnose, die <18a Dosierung Pesele!!ie 18a>, die
Art der Verabreichung, die Dauer der Behandlung und die gesetzliche Wartezeit genau anzugeben. Diese
Angaben sind der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle mitzuteilen, bevor die Tiere oder die tierischen
Erzeugnisse als Tiere oder Erzeugnisse des ökologischen landbaus vermarktet werden dürfen. Die
behandelten Tiere sind eindeutig als solche - im Fall großer Tiere einzeln, im Fall von Geflügeloder Kleinvieh
einzeln oder partienweise - zu kennzeichnen.
5.7. Die Wartezeit zwischen der letzten Verabfolgung eines allopathischen Tierarzneimittels an ein Tier unter,
normalen Anwendungsbedingungen und der Gewinnung von von einem solchen Tier stammenden
lebensmitteln aus ökologischem Landbau muß doppelt so lang sein wie die gesetzlich vorgeschriebene Zeit
bzw., wenn keine Wartezeit angegeben ist, 48 Stunden betragen.
5.8. Erhält ein Tier oder eine Gruppe von Tieren innerhalb eines Jahres mehr als zwei oder ein Maximum von
drei Behandlungen mit chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln oder Antibiotika (oder mehr
als eine therapeutische Behandlung, wenn der produktive Lebenszyklus kürzer als ein Jahr ist), so dürfen die
betreffenden Tiere oder von diesen Tieren gewonnene Erzeugnisse nicht als dieser Verordnung entsprechend
verkauft werden, und die Tiere müssen vorbehaltlich der Zustimmung der Kontrollbehörde oder -stelle die i
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I'.I f Umstellungszeiträume gemäß Abschnitt 2 durchlaufen; hiervon ausgenommen sind Impfungen,
, I'.. Parasiten-Behandlungen sowie von den Mitgliedstaaten eingeführte obligatorische Tilgungspläne.

6. Tierhaltungspraktiken, Transport und Identifizierung von tierischen Erzeugnissen

6.1. Tierhaltungspraktiken
, 6.1.1. Grundsätzlich muß die Fortpflanzung der Tiere in der ökologischen Tierhaltung im Natursprung

erfolgen. Künstliche Besamung ist jedoch zulässig. Andere Formen der künstlichen Fortpflanzung (z.B.

Embryonentransfer) sind verboten.
6.1.2. Eingriffe wie das Anbringen von Gummiringen an den Schwänzen von Schafen, Kupieren des
Schwanzes, Zähne abkneifen, Stutzen der Schnäbel und Enthornung dürfen im ökologischen Landbau nicht
systematisch durchgeführt werden. Bestimmte Interventionen können von der Kontrollbehörde oder -stelle
aus Sicherheitsgründen (z.B. Enthornung junger Tiere) oder zur Verbesserung der Gesundheit, des
Tierschutzes oder der Hygiene der Tiere jedoch gestattet werden. Diese Eingriffe sind an den Tieren im
geeignetsten Alter von qualifiziertem Personal so durchzuführen, daß das Leiden für die Tiere dabei auf ein

Minimum reduziert wird.
6.1.3. Die physische Kastration ist zur Qualitätssicherung und zur Erhaltung der traditionellen
Produktionsverfahren (Schlachtschweine, Mastochsen, Kapaune usw.) unter den im letzten Satz der Nummer

6.1.2 genannten Bedingungen gestattet.
6.1.4. Es ist untersagt, Tiere in Anbindung zu halten. Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle kann jedoch von
diesem Grundsatz abweichen und bei einzelnen Tieren diese Praxis auf begründeten Antrag des Tierhalters
genehmigen, wenn dies aus Sicherheits- bzw. Tierschutzgründen notwendig ist und die Anbindung zeitlich

begrenzt wird.
6.1.5. In Abweichung von den Bestimmungen der Nummer 6.1.4. dürfen Rinder in bereits vor dem 24. August
2000 bestehenden Gebäuden angebunden werden, sofern für regelmäßigen Auslauf gesorgt wird und die
Tiere im Einklang mit den Anforderungen hinsichtlich der artgerechten Behandlung auf reichlich mit Einstreu
versehenen Flächen gehalten und individuell betreut werden. Diese Abweichung, die von der Kontrollbehörde
oder KontrollsteIle genehmigt werden muß, gilt für einen Übergangszeitraum, der am 31. Dezember 2010

abläuft.
6.1.6. Als weitere Abweichung dürfen Rinder in kleinen Betrieben angebunden werden, wenn es nicht möglich
lst, die Rinder in Gruppen zu halten, deren Größe ihren verhaltensbedingten Bedürfnissen angemessen wäre,
sofern sie mindestens zweimal in der Woche Zugang zu Freigelände-, Auslauf- oder Weideflächen haben.
Diese Abweichung, die von der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle genehmigt werden muß, gilt für Betriebe,
die den bis zum 24. August 2000 für die tierische Erzeugung im Rahmen des ökologischen Landbaus
geltenden einzelstaatlichen Bestimmungen oder - falls solche Bestimmungen nicht bestehen - den von den
Mitgliedstaaten akzeptierten oder anerkannten privaten Standards genügen. '
6.1.7. Die Kommission unterbreitet vor dem 31. Dezember 2006 einen Bericht über die Umsetzung der
Bestimmungen der Nummer 6.1.5.
6.1.8. Werden Tiere in Gruppen gehalten, so muß sich die Größe der Gruppe nach dem Entwicklungsstadium
der Tiere und nach den verhaltensbedingten Bedürfnissen der betreffenden Tierart richten. Es ist verboten,
Tiere unter Bedingungen zu halten oder zu ernähren, die zu Anämie führen könnten.
6.1.9. Das Mindestschlachtalter bei Geflügel beträgt:
81 Tage bei Hühnern,
150 Tage bei Kapaunen,
49 Tage bei Peking-Enten,
70 Tage bei weiblichen Flugenten,
84 Tage bei männlichen Flugenten,
92 Tage bei Mulard-Enten
94 Tage bei Perlhühnern, ,
140 Tage bei Truthühnern und Bratgänsen.
Erzeuger, die das Mindestschlachtalter nicht einhalten, müssen auf langsamwachsende Rassen
zurückgreifen.
6.2. Transport
6:2.1. Tiertransporte haben unter Begrenzung des Stresses der Tiere und unter Beachtung der geltenden
einschlägigen einzelstaatlichen oder Gemeinschaftsvorschriften zu erfolgen. Verladen und Entladen muß
vorsichtig geschehen, und die Tiere dürfen nicht mit Stromstößen angetrieben werden. Der Gebrauch von
allopathischen Beruhigungsmitteln vor und während der Fahrt ist verboten.
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6.2.2. Vor und während der Schlachtung müssen die Tiere so behandelt werden, daß der Streß auf ein
Minimum begrenzt wird.
6.3. Identifizierung von tierischen Erzeugnissen
6.3.1. Tiere und tierische Erzeugnisse müssen auf allen Stufen der Erzeugung, Aufbereitung, Beför~erung und
Vermarktung zu identifizieren sein.
7. Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft
7.1. Die in einem Betrieb insgesamt verwendete, in der Richtlinie 91/676/EWG(2) definierte Dungmenge darf
170 kg Stickstoffeintrag je Jahr und Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche, d. h. die in Anhang 1/1 der
genannten Richtlinie festgelegte Menge, nicht überschreiten. Erforderlichenfal/s wird die Gesamtbesatzdichte
so verringert, daß der vorgenannte höchstzulässige Wert nicht überschritten wird.
7.2. Damit die vorerwähnte geeignete Viehbesatzdichte ermittelt werden kann, werden die 170 kg
Stickstoffeintrag je Hektar und Jahr landwirtschaftlich genutzter Fläche entsprechenden Vieheinheiten für die
verschiedenen Kategorien von Tieren von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter
Zugrundelegung der Zahlen in Anhang VI/ festgelegt.
7.3. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten al/e Abweichungen von
diesen Zahlenangaben und die Gründe für diese Änderung mit. Dieses Erfordernis bezieht sich nur auf die
Berechnung der höchstzulässigen Stückzahl von Tieren, um zu gewährleisten, daß der höchstzulässige Wert
170 kg Stickstoffeintrag aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft je Hektar und Jahr nicht überschritten
wird. Dies gilt unbeschadet der mit Blick auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere in Abschnitt 8
und in Anhang VIII festgelegten Zahlen für die Besatzdichte.
7.4. Ökologische Betriebe können eine vertragliche Zusammenarbeit <22 ausschließlich 22> mit anderen
dieser Verordnung entsprechenden Betrieben eingehen, die darauf ausgerichtet ist, den beim ökologischen
Landbau anfal/enden überschüssigen Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft zu verteilen. Der höchstzulässige
Wert von 170 kg Stickstoffeintrag aus Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft je Jahr und Hektar
landwirtschaftlich genutzter Fläche wird auf der Grundlage aller an dieser Zusammenarbeit beteiligten
ökologischen Einheiten errechnet.
7.5. Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des betreffenden Gebiets, der Ausbringung anderer
stickstoffhaltiger Düngemittel auf die landwirtschaftlichen Flächen und der Stickstoffaufnahme der Pflanzen
aus dem Boden können die Mitgliedstaaten niedrigere Grenzwerte als die unter den Nummern 7.1 bis 7.4
angegebenen Werte festlegen.
7.6. Das Fassungsvermögen von Lagereinrichtungen für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft muß so groß
sein, daß eine Gewässerverschmutzung durch direkte Kontamination von Oberflächenwasser, Lecken oder
Einsickern in den Boden ausgeschlossen ist.
7.7. Zur Gewährleistung einer vernünftigen Düngerwirtschaft muß das Fassungsvermögen dieser
Lagereinrichtungen für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft die Lagerkapazität übersChreiten, die während
des längsten Zeitraums eines Jahres erforderlich ist, in dem das Ausbringen von Dünger auf
landwirtschaftliche Flächen entweder (nach den Vorschriften der Mitgliedstaaten zur guten
landwirtschaftlichen Praxis) unangebracht oder verboten ist, und zwar in den Fällen, in denen die
Produktionseinheit innerhalb eines als in bezug auf die Nitratbelastung gefährdet ausgewiesenen Gebiets
gelegen ist.
8. Ausläufe und Haltungsgebäude
8.1. Allgemeine Grundsätze
8.1.1. Es muß eine artgerechte Unterbringung der Tiere gewährleistet sein, die ihren biologischen und
ethologischen Bedürfnissen (z.B. ihren verhaltensbedingten Bedürfnissen in bezug auf angemessene
Bewegungsfreiheit und Tierkomfort) Rechnung trägt. Die Tiere müssen ungehinderten Zugang zu den
Futterstellen und Tränken haben. Durch Isolierung, Beheizung und Belüftung des Gebäudes muß
sichergestellt sein, daß die Luftzirkulation, die Staubkonzentration, die Temperatur, die relative
Luftfeuchtigkeit und die Gaskonzentration in Grenzen bleiben, die keine Gefahr für die Tiere darstellen. Bei
dem Gebäude müssen reichlich natürliche Belüftung und ausreichender Tageslichteinfall gewährleistet sein.
8.1.2. Die Frei- und Auslaufflächen sind den lokalen Klimaverhältnissen und der jeweiligen Rasse
entsprechend bei Bedarf mit ausreichenden Einrichtungen zum Schutz vor Regen, Wind, Sonne und extremer
Kälte oder Hitze auszustatten.
8.2. Besatzdichte und Vorbeugung gegen Überweidung
8.2.1.ln Gebieten mit geeigneten Klimaverhältnissen, die es erlauben, daß die Tiere im Freien leben, sind
keine Stallungen vorgeschrieben.
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8.2.2. Die Besatzdichte in Stallgebäuden muß den Tieren 'Komfort und Wohlbefinden gewährleisten und richtet
sich insbesondere nach der Art, der Rasse und dem Alter der Tiere. Sie muß ferner den
Verhaltensbedürfnissen der Tiere Rechnung tragen, die im besonderen von der Gruppengröße und dem
Geschlecht der Tiere abhängig sind. Eine optimale Belegung ist dann erreicht, wenn das Wohlbefinden der
Tiere durch eine genügend große Stallfläche für natürliches Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen, Putzen,
das Einnehmen aller natürlichen Stellungen und die Ausführung aller natürlichen Bewegungen wie Strecken

und Flügelschlagen sichergestellt ist.
8.2.3. Anhang VIII enthält Angaben über die Mindeststallflächen und die Mindestfreiflächen und andere
Angaben über die Unterbringung verschiedener Tierarten und -kategorien.
8.2.4. Auf Freiflächen muß die Besatzdichte bei Tieren, die auf Weideland, anderem Grünland, Heideland, in
Feuchtgebieten, auf der Heide und in anderen natürlichen und naturnahen Lebensräumen gehalten werden,
so niedrig sein, daß der Boden nicht zertrampelt und einer Überweidung vorgebeugt wird.
8.2.5. Stallungen, Buchten, Einrichtungen und Gerätschaften sind in.geeigneter Weise zu reinigen und zu
desinfizieren, um einer gegenseitigen Ansteckung der Tiere und der Vermehrung von Krankheitserregern
vorzubeugen. Zur Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Haltungseinrichtungen dürfen nur die in
Teil E von Anhang II aufgeführten Produkte verwendet werden. Ausscheidungen und nicht gefressenes oder
verschüttetes Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die Geruchsbildung einzugrenzen und keine
Insekten oder Nager anzulocken. Zur Beseitigung von Insekten und anderen Parasiten in Stallungen und
anderen Haltungseinrichtungen, in denen Tiere gehalten werden, dürfen nur die in Teil B Abschnitt 2 von
Anhang \I aufgeführten Produkte verwendet werden.
8.3. Säugetiere
8.3.1. Vorbehaltlich der Nummer 5.3 ist allen Säugetieren Weide- <18a oder 1!fl418a> Freigeländezugang oder
Auslauf zu gewähren, wobei die betreffenden Bereiche teilweise überdacht sein können; die Tiere müssen
diese Bereiche immer dann nutzen können, wenn der physiologische Zustand des Tieres, die klimatischen
Bedingungen und der Bodenzustand dies gestatten, sofern es keine gemeinschaftlichen oder
einzelstaatlichen Vorschriften in bezug auf spezifische Tiergesundheitsprobleme gibt, die dem
entgegenstehen. Pflanzenfressern ist Weidezugang zu gewähren, wenn die Bedingungen dies gestatten.
8.3.2. Soweit Pflanzenfressern während der Weidezeit Weidegang gewährt wird und die Tiere im Rahmen der
Winterstallung Bewegungsfreiheit haben, kann die Verpflichtung, ihnen in den Wintermonaten
Freigeländezugang oder Auslauf zu gewähren, aufgehoben werden.
8.3.3. Ungeachtet des letzten Satzes der Nummer 8.3.1 ist über ein Jahr alten Bullen Weide- oder

Freigeländezugang oder Auslauf zu gewähren.
8.3.4. In Abweichung von Nummer 8.3.1 darf die Endmast von Rindern, Schweinen und Schafen für die
Fleischerzeugung in Stallhaltung erfolgen, sofern diese ausschließlich im Stall verbrachte Zeit nicht mehr als
ein Fünftel der gesamten Lebensdauer der Tiere und auf jeden Fall nicht mehr als längstens drei Monate

ausmacht.
8.3.5. Die Böden der Ställe müssen glatt, dürfen aber nicht rutschig sein. Zumindest die Hälfte der gesamten
Bodenfläche muß aus festem Material bestehen, d. h. nicht aus Spalten- oder Gitterkonstruktionen.
8.3.6. Die Ställe müssen bequeme, saubere und trockene Liege-/Ruheflächen von ausreichender Größe
aufweisen, die aus einer festen und nicht perforierten Konstruktion bestehen. Im Ruhebereich muß
ausreichend trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muß aus Stroh oder anderem geeigneten
Naturmaterial bestehen. Zur Verbesserung und Anreicherung der Einstreu dürfen sämtliche Mineralstoffe
v~rwendet werden, die gemäß Anhang II Abschnitt A als Düngemittel im ökologischen Landbau zugelassen

sind.
8.3.7. Was die Kälberaufzucht betrifft, so haben die Betriebe ab dem 24. August 2000 der Richtlinie
9!/629/EWG(3) über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern zu entsprechen; Ausnahmen sind
meht zulässig. Die Kälberhaltung in Einzelboxen ist untersagt, wenn die Tiere älter als eine Woche sind.
8.3.8. Was die Schweinehaltung betrifft, so haben die Stallgebäude ab dem 24. August 2000 der Richtlinie
?1/630/EWG(4) über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen zu entsprechen. Sauen sind jedoch
I~ Gruppen zu halten, außer im späten Trächtigkeitsstadium und während der Säugeperiode. Ferkel dürfen
nl:ht in Flatdecks- oder Ferkelkäfigen gehalten werden. Es müssen Auslaufflächen zum Misten und zum
Wuhlen vorhanden sein. Zum Wühlen können verschiedene Materialien verwendet werden.
8.4. Geflügel
8.4.1. Geflügel muß in traditioneller Auslaufhaltung und darf nicht in Käfigen gehalten werden.
8.4.2. Im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen in bezug auf eine artgerechte Tierhaltung sowie unter
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Einhaltung der Hygienebedingungen muß Wassergeflügel stets Zugang zu einem fließenden Gewässer, einem
Teich oder einem See haben, wenn die klimatischen Bedingungen dies gestatten.
8.4.3. Die Stallungen für Geflügel müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen:
• Zumindest ein Drittel der Bodenfläche muß eine feste Konstruktion sein, d. h., darf nicht aus Spalten- oder
Gitterkonstruktionen bestehen und muß mit Streumaterial in Form von Stroh, Holzspänen, Sand oderTorf
bedeckt sein.
-In Geflügelställen für Legehennen ist ein ausreichend großer Teil der den Hennen zur Verfügung stehenden
Stallfläche als Kotgrube vorzusehen.
- Es müssen ihnen Sitzstangen zur Verfügung stehen, die in Größe und Anzahl der Gruppen- oder der
Tiergröße im Sinne des Anhangs VIII angepasst sind.
- Sie müssen über Ein- und Ausflugklappen von einer für die Vögel angemessenen Größe verfügen, und diese
Klappen müssen eine kombinierte Länge von mindestens 4 m je 100 m2 des den Vögeln zur Verfügung
stehenden Gebäudes haben.
- Jeder Geflügelstall beherbergt maximal
4800 Hühner,
3000 Legehennen,
5200 Perlhühner,
4000 weibliche Flug- oder Pekingenten oder 3200 männliche Flug- oder Pekingenten oder sonstige Enten,
2500 Kapaune, Gänse oder Truthühner.
- Im Rahmen der Fleischerzeugung beträgt die Gesamtnutzfläche der Geflügelhäuser je Produktionseinheit
maximal 1600 m2.
8.4.4. Bei Legehennen kann zusätzlich zum natürlichen Licht Kunstlicht eingesetzt werden, um eine tägliche
Beleuchtungsdauer von höchstens 16 Stunden zu gewährleisten, wobei eine ununterbrochene Nachtruhe
ohne Kunstlicht von mindestens acht Stunden eingehalten werden muß.
8.4.5. Geflügel muß stets Zugang zu Auslaufflächen haben, wenn die klimatischen Bedingungen dies
erlauben, und, soweit möglich, muß diese Möglichkeit während mindestens einem Drittel seines Lebens
bestehen. Diese Auslaufflächen müssen größtenteils Pflanzenbewuchs aufweisen und mit
Schutzvorrichtungen versehen sein. Die Tiere müssen ungehinderten Zugang zu einer ausreichenden Anzahl
von Tränken und Futtertrögen haben.
8.4.6. Aus hygienischen Gründen müssen die Stallgebäude zwischen den Belegungen geräumt werden. Die
Ställe und Einrichtungen müssen während dieser Zeit gereinigt und desinfiziert werden. Außerdem muß nach
jeder Belegung für den Auslaufplatz eine Ruhezeit zur Erholung der Vegetation und aus hygienischen
Gründen eingelegt werden. Die Mitgliedstaaten legen die Dauer der Ruhezeit für den Auslaufplatz fest und
unterrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten von ihrer Entscheidung. Diese Erfordernisse
gelten nicht für Geflügel in geringer Zahl, das nicht in Auslaufplätzen gehalten wird, sondern ganztags frei
herumlaufen darf.
8.5. Generelle Abweichung von den Vorschriften für die Tierhaltung
8.5.1. Abweichend von den Anforderungen gemäß den Nummern 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 und 8.4.5 und den
Besatzdichten gemäß Anhang VIII können die zuständigen Behörden des jeweiligen Mitgliedstaats für einen
Übergangszeitraum, der am 31. Dezember 2010 abläuft, Ausnahmen von diesen Nummern und von Anhang
VIII zulassen. Diese Ausnahmen gelten nur für Tierhaltungsbetriebe mit vorhandenen Haltungsgebäuden, die
vor dem 24. August 1999 errichtet wurden, sofern diese Tierhaltungsgebäude den einzelstaatlichen
Bestimmungen über die ökologische Tiererzeugung, die vor diesem Zeitpunkt bereits galten, oder - falls
solche Bestimmungen nicht bestehen - den von den Mitgliedstaaten akzeptierten oder anerkannten privaten
Standards genügen.
8.5.2. Die Betriebsinhaber, für welche diese Ausnahmen gelten, unterbreiten der zuständigen Kontrollbehörde
oder KontrollsteIle einen Plan, in dem dargelegt wird, mit welchen Maßnahmen dafür gesorgt wird, daß der
Betrieb bei Ablauf der Geltungsdauer dieser Ausnahmen den in dieser Verordnung vorgesehenen
Anforderungen genügt.
8.5.3. Die Kommission unterbreitet vor dem 31. Dezember 2006 einen Bericht über die Umsetzung der
Bestimmungen der Nummer 8.5.1.
C. BIENENHALTUNG UND IMKEREIERZEUGNISSE
1. Allgemeine Grundsätze
1.1. Die Bienenhaltung ist eine wichtige Tätigkeit, da aufgrund der von den Bienen vollzogenen Bestäubung
ein Beitrag zum Umweltschutz und zur land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung geleistet wird.
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1.2. Die ökologische Qualität der Imkereierzeugnisse hängt stark von der Behandlung der Bienenstöcke und
der Qualität der Umwelt ab. Auch die Bedingungen, unter denen Imkereierzeugnisse gewonnen, verarbeitet
und gelagert werden, bestimmen diese ökologische Qualität.
1.3. Unterhält ein Betreiber mehrere Bienenhaltungs·Einheiten in demselben Gebiet, so müssen alle Einheiten
die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. Abweichend von diesem Grundsatz kann ein Betreiber
Einheiten halten, die dieser Verordnung nicht entsprechen, sofern alle Anforderungen dieser Verordnung mit
Ausnahme der Bestimmungen von Nummer 4.2 zum Standort der Bienenstöcke erfüllt sind. In diesem Fall
darf das Erzeugnis nicht mit Hinweisen auf ökologische Wirtschaftsweise vermarktet werden.

2. Umstellungszeitraum
2.1. Imkereierzeugnisse dürfen erst dann mit Hinweisen auf den ökologischen Landbau vermarktet werden,
wenn die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen seit mindestens einem Jahr erfüllt werden.
Während der Umstellungszeit ist das Wachs entsprechend den Anforderungen unter Nummer 8.3

auszuwechseln.
3. Herkunft der Bienen
3.1. Bei der Wahl der Rassen ist der Fähigkeit der Tiere zur Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer
Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten Rechnung zu tragen. Europäischen Rassen der
Apis mellifera und ihren lokalen Ökotypen ist der Vorzug zu geben.
3.2. Die Bestandsgründung hat durch Teilung der Bienenvölker oder durch Zukauf von Bienenschwärmen
oder Bienenstöcken von Einheiten, die den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen, zu erfolgen.
3.3.lm Rahmen einer ersten Ausnahmeregelung dürfen in der Einheit vorhandene Bestände, die dieser
Verordnung nicht entsprechen, einer Umstellung unterzogen werden.
3.4. Im Rahmen einer zweiten Ausnahmeregelung dürfen während eines Übergangszeitraums, der am 24.
August 2002 abläuft, lose Schwärme von Imkern zugekauft werden, deren Erzeugnisse den Vorschriften
dieser Verordnung nicht entsprechen; in diesem Fall gilt der Umstellungszeitraum.
3.5. Im Rahmen einer dritten Ausnahmeregelung genehmigt die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle im Fall
einer hohen Sterberate aus gesundheitlichen Gründen oder in Katastrophensituationen den Wiederaufbau des
Bestands, wenn Bienenstöcke, die den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen, nicht verfügbar sind; in

diesem Fall gilt der Umstellungszeitraum.
3.G.lm Rahmen einer vierten Ausnahmeregelung können zur Erneuerung des Bestands jährlich 10 % der
Weiseln und Schwärme, die dieser Verordnung nicht entsprechen, der ökologischen Einheit zugesetzt
werden, sofern die Weiseln und Schwärme in den Bienenstöcken auf Waben oder Wachsböden aus
ökologischen Einheiten gesetzt werden. In diesem Fall gilt der Umstellungszeitraum nicht.

4. Standort der Bienenstöcke
4.1. Die Mitgliedstaaten können Regionen oder Gebiete ausweisen, in denen eine dieser Verordnung
entsprechende Bienenhaltung nicht praktikabel ist. Der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle ist vom
Bienenhalter eine Karte in einem geeigneten Maßstab vorzulegen, auf der der Standort der Bienenstöcke
gemäß Anhang 11\ Teil A Abschnitt 2 Nummer 1erster Gedankenstrich verzeichnet ist. Lassen sich solche
Gebiete nicht bestimmen, so muß der Bienenhalter der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle geeignete
Unterlagen und Nachweise, gegebenenfalls mit geeigneten Analysen, vorlegen, aus denen hervorgeht, daß die
seinen Bienenvölkern zugänglichen Gebiete die Bedingungen dieser Verordnung erfüllen.
4.2. Für den Standort der Bienenstöcke gilt folgendes:
a) Er muß genug natürliche Quellen an Nektar, Honigtau und Pollen für die Bienen und Zugang zu Wasser

bieten.
bl In einem Umkreis von 3 km um den Bienenstock muß die Bienenweide im wesentlichen aus Pflanzen des
ökologischen Landbaus und/oder Wildpflanzen gemäß Artikel6 und Anhang I sowie aus Kulturpflanzen

~e b~stehen, die den Vorschriften dieser Verordnung zwar nicht entsprechen, deren landwirtschaftliche Pflege
~lIt Methoden, die Z.B. in den Programmen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92(5) beschrieben sind,
J~doeh nur eine geringe Umweltbelastung mit sich bringt, die die ökologische Qualität der Imkereierzeugnisse

nicht nennenswert beeinträchtigt.
c) Der Bienenstock muß sich in ausreichender Entfernung von jedweden möglichen nichtlandwirtschaftlichen
Verschmutzungsquellen, wie Z.B. städtischen Gebieten, Autobahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien,
A.bfallverbrennungsanlagen usw., befinden. Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle legt Maßnahmen fest, die
?Ie Einhaltung dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen dieser Nummer gelten nicht für Gebiete,
In denen keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht während der Ruhezeit der Bienenstöcke.
5. Futter
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5.1. Am Ende der produktiven Periode müssen in den Bienenstöcken umfangreiche Honig- und Pollenvorräte
für die Überwinterung belassen werden. .. ,
5.2. Künstliche Fütterung des Bienenvolks ist nur dann zulässig, wenn das Uberleben dés Volkes aufgrund
extremer klimatischer Bedingungen gefährdet ist. Für die künstliche Fütterung ist ökologischer Honig,
vorzugsweise aus derselben ökologischen Einheit, zu verwenden.
5.3. Im Rahmen einer ersten Abweichung von Nummer 5.2 können die zuständigen Behörden des
Mitgliedstaates die Verwendung von ökologischem Zuckersirup oder ökologischer Zuckermelasse anstelle
von ökologischem Honig für die künstliche Fütterung zulassen, insbesondere wenn eine Kristallisierung des
Honigs aufgrund der klimatischen Verhältnisse dies erfordert.
5.4. Im Rahmen einer zweiten Abweichung können Zuckersirup, Zuckermelasse und Honig, die den I
Vorschriften dieser Verordnung nicht entsprechen, während eines Übergangszeitraums, der am 24. AUgUst,.", ••••,.'
2002 abläuft, von der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle für die künstliche Fütterung zugelassen werden.
5.5. Das Bienenstockverzeichnis enthält in bezug auf die künstliche Fütterung folgende Angaben: Art des
Erzeugnisses, Daten, Mengen und Bienenstöcke, in denen sie angewandt wird'l
5.6. Andere als die unter den Nummern 5.1 bis 5.4 genannten Erzeugnisse dürfen in der dieser Verordnung !
entsprechenden Bienenhaltung nicht verwendet werden.
5.7. Künstliche Fütterung ist nur zwischen der letzten Honigernte und 15 Tage vor dem Beginn der nächsten
Nektar- oder Hon igtautrachtzeit zulässig.
6. Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung
6.1. Die Krankheitsvorsorge in der Bienenhaltung beruht auf folgenden Grundsätzen:
a) Wahl geeigneter widerstandsfähiger Rassen;
b) Vorkehrungen zur Erhöhung der Krankheitsresistenz und Infektionsprophylaxe, z.B. regelmäßige
Nachbeschaffung von Weiseln, systematische Inspektion der Bienenstöcke, um gesundheitliche Anomalien
zu ermitteln, Kontrolle der männlichen Brut, regelmäßige Desinfektion des Materials und der Ausrüstung,
unschädliche Beseitigung verseuchten Materials und verseuchter Que"en, regelmäßige Erneuerung des
Wachses und ausreichende Versorgung der Bienenstöcke mit Pollen und Honig. '
6.2. Wenn die Bienenvölker ungeachtet aller genannten vorbeugenden Maßnahmen erkranken oder sich
infiziert haben, sind sie unverzüglich zu behandeln; erforderlichenfaüs können sie in ein Isolierhaus
übergeführt werden.
6.3. Für die Verwendung von Tierarzneimitteln in der dieser Verordnung entsprechenden Bienenhaltung gelten
folgende Grundsätze:
a) Tierarzneimittel können verwendet werden, sofern der Mitgliedstaat die entsprechende Verwendung gemäß
den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder den den Gemeinschaftsvorschriften entsprechenden
innerstaatlichen Vorschriften zuläßt.
b) Phytotherapeutische und homöopathische Erzeugnisse sind chemisch-synthetischen allopathischen
Tierarzneimitteln vorzuziehen, sofern sie tatsächlich eine therapeutische Wirkung auf die zu behandelnde
Krankheit haben.
c) Kann mit den vorgenannten Mitteln eine Krankheit oder Seuche, die die Bienenvölker existenziell bedroht,
tatsächlich oder voraussichtlich nicht wirksam getilgt werden, so dürfen in Verantwortung eines Tierarztes
oder anderer von dem Mitgliedstaat ermächtigter Personen unbeschadet der unter den Buchstaben a) und b)
enthaltenen Grundsätze chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel verwendet werden.
d) Die Verwendung chemisch-synthetischer allopathischer Tierarzneimittel für präventive Behandlungen ist
verboten.
e) Unbeschadet des in Buchstabe a) genannten Grundsatzes können Ameisensäure, Milchsäure, Essigsäure
und Oxalsäure sowie die Substanzen Menthol, Thymol, Eukalyptol und Kampfer bei einem Befall mit
Varroatose verwendet werden.
6.4. Zusätzlich zu den obengenannten Grundsätzen sind tierärztliche Behandlungen oder Behandlungen von
Bienenstöcken, Waben usw., soweit sie gemäß einzelstaatlichen oder Gemeinschaftsvorschriften
vorgeschrieben sind, zulässig.
6.5. Wird eine Behandlung mit chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln durchgeführt, so sind
die betreffenden Bienenvölker während des Behandlungszeitraums in Isolierbienenstöcke zu überführen, und
das gesamte Wachs ist durch Wachs zu ersetzen, das den Bedingungen dieser Verordnung entspricht.
Anschließend gilt für diese Bienenvölker der Umstellungszeltraum von einem Jahr.
6.6. Die Anforderungen gemäß Nummer 6.5 gelten nicht für die unter Nummer 6.3 Buchstabe e) genannten
Erzeugnisse.
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6.7. Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die Art des Mittels (einschließlich des
pharmakologischen Wirkstoffs) sowie die Einzelheiten der Diagnose, die <18a Dosierung PGseIe9ie 18a>, die
Art der Verabreichung, die Dauer der Behandlung und die gesetzliche Wartezeit in einem Verzeichnis genau
anzugeben und der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle mitzuteilen, bevor die Erzeugnisse als Erzeugnisse

des ökologischen Landbaus vermarktet werden dürfen.
7. Bienenhaltungspraktiken und Identifizierung
7.1. Die Vernichtung von Bienen in den Waben als Methode zur Ernte der Imkereierzeugnisse ist verboten.
7.2.Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel der Weiseln sind verboten.
7.3. Die Ersetzung der Weiseln durch Beseitigung der alten Weiseln ist zulässig.
7.4. Die Vernichtung der männlichen Brut ist nur als Mittel zur Eindämmung der Varroatose zulässig.
7.5.Während der Honiggewinnung ist die Verwendung chemisch-synthetischer RepeIlentien untersagt.
7.6. Der Standort des Bienenstocks ist zusammen mit den Angaben zur Identifizierung der Bienenstöcke in
einem Kontrollbehörde oder KontrollsteIle muß binnen einer mit ihr vereinbarten Frist über die Versetzung der

Bienenstöcke unterrichtet werden.
7.7. Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, daß eine sachgerechte Gewinnung, Verarbeitung und
Lagerung von Imkereierzeugnissen gewährleistet ist. Alle Maßnahmen zur Erfüllung dieser Anforderung sind

aufzuzeichnen.
7.8. Die Entnahme der Honigwaben sowie die Maßnahmen der Honiggewinnung sind in dem

Bienenstockverzeichnis zu vermerken.
8. Eigenschaften der Bienenstöcke und des bei der Bienenzucht verwendeten Materials
8.1. Die Bienenstöcke müssen hauptsächlich aus natürlichen Materialien bestehen, die die Umwelt oder die

Imkereierzeugnisse nicht kontaminieren können.
8.2. Mit Ausnahme der unter Nummer 6.3 Buchstabe e) genannten Produkte dürfen in den Bienenstöcken nur
natürliche Substanzen wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle verwendet werden.
8.3. Bienenwachs für neue <18a Mittelwände Rahmen 18a> muß von ökologischen Einheiten stammen. 1m
Rahmen einer Ausnahmeregelung kann die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle insbesondere im Fall neuer
Einrichtungen oder während des Umstellungszeitraums, wenn unter außergewöhnlichen Umständen Wachs
aus ökologischer Bienenzucht auf dem Markt nicht erhältlich ist, Wachs, das nicht von ökologischen
Einheiten stammt, zulassen, sofern es von den Deckeln stammt.
8.4. Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honiggewinnung verwendet werden.
8.5. Zum Schutz der Materialien (Rahmen, Bienenstöcke, Waben), insbesondere gegen Ungeziefer, dürfen nur
die in Anhang 11 Teil B Abschnitt 2 genannten Stoffe verwendet werden.
8.6. Physikalische Behandlungen wie Dampf oder direkte Flamme sind zulässig.
8.7. Zur Säuberung und Desinfizierung von Materialien, Gebäuden, Einrichtungen, Werkzeug und
Erzeugnissen, die in der Bienenzucht verwendet werden, sind nur die in Anhang 11 Teil E genannten

geeigneten Stoffe zulässig. 15>
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der betreffenden Erzeugnisse. i:
AYSRaRmSweise zygelasseRe BadeR'/erbesserer YRd OiiRgemittel gemäß ARRaRgi Nymmer 212>
<12 AlIgemeiRe BediRgYRgeR fiir alle ErzeygRisse:

VerweRdYRg gemäß deR BestimmYRgeR iR ARhaRgl;
VerweRdYRg Ryr gemäß deR im jeweiligeR Mitgliedstaat aRZYWeREleRdeR Reshts'larSsArifteR fiir OiiRgemitte~

-1-2>17>

:Sezeichnung

Erzeugnisse. die nachstehende Stoffe enthalten
ioder Gemische daraus:

Stallmist

:Getrockneter Stallmist und getrockneter
iGeflügelmist

¡Kompost aus tierischen Exkrementen,
¡einschließlich Geflügelmist und kompostierter
'Stallmist

:Flüssige tierische Exkremente (Gülle, Jauche ..)

]<20 kompostierte oder fermentierte
!Haushaltsabfälle
:<12 k9Fflß9sIieFle l=IaysAallsaslälle

Beschreibung; Anforderungen an die
Zusammensetzung; Verwendungsvorschriften

Gemisch aus tierischen Exkrementen und
pflanzlichem Material (Einstreu).
Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.
Tierarten müssen angegeben werden.
Ausschließlich aus Extensivhaltungen gemäß
Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr.
2328/91 des Rates (1), zuletztgeändertdurch die
Verordnung (EG) Nr. 3669/93 (2).

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.
Tierarten sind anzugeben.
Ausschließlich aus Extensivhaltungen gemäß
Artikel6 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr.
2328/91.

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.
Tierarten sind anzugeben.
Produkt darf nicht aus landloser Tierhaltung
stammen.

Verwendung nach kontrollierter Fermentation
und/oder geeigneter Verdünnung.
Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.
Tierarten sind anzugeben.
Produkt darf nicht aus landloser Tierhaltung
stammen.

Erzeugnisse aus getrennt gesammelten
Haushaltsabfällen, gewonnen durch
Kompostierung oder anaerobe Gärung im
Hinblick auf die Erzeugung von Biogas
Nur pflanzliche und tierische Haushaltsabfälle
Gewonnen in einem geschlossenen und
kontrollierten, von dem Mitgliedstaat
zugelassenen Sammeisystem
Höchstgehalt der Trockenmasse in mg/kg:
Cadmium: 0,7; Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei: 45;
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Torf

,Ton (Perlit, Vermiculit usw.)

.Substrat von Champignonkulturen

Exkremente von Würmern (Wurmkompost) und
'Insekten

Zink: 200; Q ecksilber: 0,4; Chrom (insgesamt):
70; Chrom (VI): O (')
Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt
Nurfür eine Übergangszeit bis zum <22 31. März
2006 di. Mä¡:z 2QQ2 22>
KOff!ßost a\,ls §etreRRt §esaff!ff!elteR
HaYSRallsaelälleR
R\,Ir ßflaR¿lisRe \,Ine tieriseRe Aefälle;
gewoRneR iR eiReff! §eseRlosseReR \,1Re
IIORtrollierteR, VOReeff! Mit§lieestaat
¿Y§elaSSeReR âaff!ff!elsysteff!
HëeRst§eRalt eer TroekeRff!aSSe iR ff!§!k§:
Caèff!iYff!: Q,7; KYßfer: 7Q; Niellel: 21i; Blei: 41i;
ZiRk: 2GQ; Qyeellsileer: GA: CArOff! (iRs§esaffltî;
7Q; CRrOff! (VI): G (')
Rm mr eiRe Geer§aR§s¿eit eis ¿Yff! di. Mä¡:z

2GG2
BeeaR VOReer KoRtrelistelle oeer tJeAërge
anerkannt 12> 20>
Nur für Gartenbauzwecke (Gemüsebau,
Ziergartenbau, Gehölze, Baumschulen).

I I

Das Ausgangssubstrat darf nur aus den nach
dieser Liste zulässigen Stoffen bestehen .

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.
Erzeugnis aus gemischtem pflanzlichem Material,
gewonnen durch Kompostierung oder anaerobe

.<20 Kompostiertes oder fermentiertes Gemisch aus ~.ärUng im Hinblick auf die Erzeugung von

ipfianzlichem Material lagas .."PflaR¿enkoff! es\ Bedarf von der KontrollsteIle oder -behorde
ß anerkannt

BeeaR von eer KORtFolistelle oeer l3eRëree
~20>

Guano

.Nachstehende Produkte oder Nebenprodukte
tierischen Ursprungs:
- Blutmehl
:-Hufmehl
', Hornmehl
'- Knochenmehl bzw. entleimtes Knochenmehl
<17 KnoeReRkoAle 17>
- Fischmehl
'- Fleischmehl
- Federn- und Haarmehl, gemahlene Fell-

und Hautleile
Wolle
Walkhaare (Filzherstellung), FeIlteile
Haare und Borsten
Milcherzeugnisse

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.
Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom (VI) in

mg/kg: O o
Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom (VI) in
mg/kg: O (*) !
(*) Nachweisgrenze I

,I
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'Produkte und Nebenprodukte pflanzlichen
:Ursprungs für Düngezwecke
,(Zum Beispiel: Filterkuchen von Ölfrüchten,
:Kakaoschalen, Malzwurzeln usw.).

'Algen und Algenerzeugnisse

¡Sägemehl und Holzschnitt

iRindenkompost
~" .'. .
i
[Holzasche

:Weicherdiges Rohphosphat

i
I

iAluminiumcalciumphosphat
I

i
kw Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung
[TAemasßAesßAat 20>

fKalisalz (z.B. Kainit, Sylvinit usw.)
I
¡

1<17 Kaliumsulfat, möglicherweise auch
:Magnesiumsalz
¡enthaltend

¡Ma§Resi~msalzAalti§es Kali~ms~lfat
i
!Schlempe und Schlempeextrakt

'Calciumcsrbonat natürlichen Ursprungs (z.B.
'Kreide, Mergel, Kalksteinmehl, Algenkalk,
Phosphaíkrelde usw.)

iCalcium- und Magnesiumcarbonat (z.B.
,Magnesiumkalk, Magnesiumkalksteinmehl usw.)

¡Magnesiumsulfat (z.B. Kieserit)
I

i
:Calciumchloridlösung

Ausschließlich gewonnen durch:
i) physikalische Verfahren einschließlich
Dehydratisierung, Gefrieren oder Mahlen
ii) Extraktion mit Wasser oder sauren und/oder
alkalischen wäßrigen Lösungen
iii) Fermentation
Bedarf von der Kontrollsteile oder -behörde
anerkannt.

Von Holz, das nach dem Einschlag nicht
chemisch behandelt wurde.

Von Holz, das nach dem Einschlag nicht
chemisch behandelt wurde.

Von Holz, das nach dem Einschlag nicht
chemisch behandelt wurde.

Gemäß der Richtlinie 76/116/EWG (3), in der
Fassung der Richtlinie 89/284/EWG (4).
Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P205.

Gemäß der Richtlinie 76/116/EWG, in der
Fassung der Richtlinie 89/284/EWG.
Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P205.
Nur auf alkalischen Böden zu verwenden (pH
>7,5).

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.

Aus Kalirohsalz durch physikalische Extraktion
gewonnen, möglicherweiseauch Magnesiumsalz
enthaltend
.Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt
BedaFf veR der KeRtrelislelle eder eeAërde
~
I\~s KalireAsalz §eweRReR. 17>

Keine Ammoniakschlempe.

, i
I

Ausschließlich natürlichen Ursprungs.
Bedarf von der Kontrollsteile oder -behörde
anerkannt.

Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei
nachgewiesenem Calciummangel.
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,Calciumsulfat (Gips)

Industriekalk aus der Zuckerherstellung

;Elementarer Schwefel

,Spurennährstoffe

'Natriumchlorid

:Gest~iñsmehl

(1) ABI. Nr. L 218 vom 6. 8. 1991, S. 1.
(2) ABI. Nr. L 338 vom 31. 12. 1993, S. 26.
(3) ABI. Nr. L 24 vom 30. 1. 1976, S. 21.
(4)ABI. Nr. L 111 vom 22. 4.1989, S. 34.
(5) ABI. Nr. L 281 vom 30. 9. 1989, S. 116 6>

Bedarf von der Kontrollsteile oder -behörde
anerkannt.
Gemäß der Richtlinie 76/116/EWG, in der
Fassung der Richtlinie 89/284/EWG.
Ausschließlich natürlichen Ursprungs

Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt
<20 n~r filr eine Üeer§an§szeit eis z~rn dl. März
~20>
Gemäß der Richtlinie 76/116/EWG, in der
Fassung der Richtlinie 89/284/EWG.
Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.
Spurennährstoffe gemäß der Richtlinie
B9/530/EWG (5)
Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.

Ausschließlich Steinsalz.
Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt.

<18a B. PFLANZENSCHUTZMITTEL UND ANDERE MITTEL ZUR BEKÄMPFUNG VON SCHADORGANISMEN

<15 B. SC""'Ö¡DblNGSBéK}i.MPFIJNGSMITTéb 18a>
1. Pflanzenschutzmittel
<12 B. PFbANZéNSCHIJTZMITTéb 15>
A!lgemeine Bedingungen für alle Erzeugnisse, die aus den nachstehend genannten Wirkstoffen bestehen bzw.

diese enthalten:
• Verwendung gemäß den Bestimmungen in Anhang I;
• nur gemäß spezifischen Rechtsvorschriften für Pflanzenschutzmittel, die im Mitgliedstaat für die Anwendung

des Erzeugnisses gelten (gegebenenfalls (')).
I. Pflanzliche und tierische Substanzen

l
~

Bezeichnung

<17 Azadirachtin aus Azadirachta indica
(Neembaum)

AzadiraGRtin a~s AzadiraeRta iRdiea
(Neemh~' 1m)

l(') Bienenwachs

Beschreibung, Anforderungen an die
Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften

Insektizid
Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde anerkannt

IRselläzid, aRw8Rdear A~r:
a~f M~tterßflaRzeR filr die iirze~§~n§ veR gaat¡¡~t ~Rel
a~f iilterRßflanzen IQr die iirze~§~A§ 'len anElerern
VerrneRr~n§srnaterial; sei ZierßflaAzeR 17>

Einsatz beim Baumschnitt
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(*) In einigen Mitgliedstaaten gelten die mit (*) gekennzeichneten Erzeugnisse nicht als Pflanzenschutzmittel
und sind somit nicht den Rechtsvorschriften für Pflanzenschutzmittel unterworfen.

¡Gelatine

i(*) Hydrolysiertes Eiweiß

!Lecithin
i""

lExtrakt (wäßrige Lösung) aus Nicotiana
itabacum
I

[Pflanzenöle (z.B. Minzöl, Kienöl, Kümmelöl)

IPyrethrine aus Chrysanthemum
¡cinerariaefolium

!Óuas~i~ aus Quassia amara¡..,

IRotenon aus Derris spp. und Lonchocarpus
ispp. und Terphrosia spp.
!

Insektizid

Lockmittel
nur in zugelassenen Anwendungen in Verbindung mit
anderen geeigneten Erzeugnissen dieses Anhangs"
TeilB

Fungizid

Insektizid
nur gegen Blattläuse bei subtropischen Obstbäumen
(z.B. Orangen, Zitronen) und tropischen Pflanzen
(z.B. Bananen); Verwendung nur zu Beginn der
Vegetationsperiode
Notwendigkeit von der Kontrol/stel/e oder -behörde
anerkannt
nur für eine Übergangszeit bis 31. März 2002

Insektizid, Akarizid, Fungizid und Keimhemmstoff

<20 Planzenschutzmittel
Bedarf von der Kontrol/stele oder -behörde anerkannt
~20>

Insektizid, Repel/ent

Insektizid
Notwendigkeit von der Kontrol/stel/e oder -behörde
anerkannt

II. Mikroorganismen zur biologischen Schädlingsbekämpfung

iBezeichnung

i
¡Mikroorganismen (Bakterien, Viren und Pilze)
¡z.B. Bacillus thuringiensis, Granulose virus usw,

Beschreibung, Anforderungen an die
Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften

Nur Aufbereitungen, keine genetisch veränderten
Organismen im Sinne der Richtlinie 90/2201EWG des
Rates

III. Substanzen, die nur in Fallen und/oder Spendern verwendet werden dürfen
Allgemeine Bedingungen:

- die Fallen und/oder Spender müssen ein Eindringen der Substanzen in die Umwelt und deren Kontakt mit
den angebauten Kulturen verhindern;
- die Fallen müssen nach der Verwendung eingesammelt und sicher entsorgt werden.

:Bezeichnung

¡(O) Diammoniumphosphat

Metaldehyd

Beschreibung, Anforderungen an die
Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften
Lockmittel
nur in Fal/en

Mol/uskizid
nur in Fal/en mit einem höhere Tierarten
abweisenden Mittel nur für eine Übergangszeit bis
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<17
Pheromone

<22 31. März 2006 di. MäFZ 2992 22>
Lockstoffe; Anwendung der sexuellen
Verwirrmethode
Nur in Fallen und Spendern
ffisel4:ziel, beekFflittel
ffi falleR YRelS~eRelerR 17>

Insektizid
nur in Fallen mit spezifischen Lockmitteln
nur gegen Befall durch Batrocera oleae und
Ceratitis capitata wied
Notwendigkeit von der KontrollsteIle oder -behörde

anerkannt
<22 Ryr fQr eiRe Gi3er§aR§szeit i3is 31. MäFZ 2992
22>

'Pyrethroide (nur Deltamethrin und
:Lambda-Cyhalothrin l

('l In einigen Mitgliedstaaten gelten die mit (*l gekennzeichneten Erzeugnisse nicht als Pflanzenschutzmittel
und sind somit nicht den Rechtsvorschriften für Pflanzenschutzmittel unterworfen.

ilia. Präparate, die zwischen die Kulturpflanzen flächig ausgestreut werden

Bezeichnung

Beschreibung,
Anforderung an die
Zusammensetzung,
Verwendunsvorschriften

Molluskizid
.Eisen-(iIIl-0rthophosphat

IV. Andere Substanzen, die traditionell im ökologischen Landbau verwendet werden

Beschreibung, Anforderungen an die
Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften '

<22 Fungizid
Bis zum 31. Dezember 2005 im Rhamen einer
Jahreshöchstmenge von 8 kg Kupfer je ha und
ab dem 1. Januar 2006 im Rahmen einer
Jahreshöchstmenge von 6 kg Kupfer je ha
unbeschadet einer geringeren Menge
aufgrund von spezifischen Rechtsvorschriften
über Pflanzenschutzmittel, die im Mitgliedstaat
der Anwendung des Erzeugnisses gelten
Für mehrjährige Kulturen können die
Mitgliedstaaten abweichend vom
vorstehenden Absatz vorsehen, dass die
Höchstmengen wie folgt gelten:
_ Die Gesamtmenge, die ab 23. März 2002
bis zum 31. Dezember 2006 verwendet wird,
darf höchstens 38 kg Kupfer je ha betragen
_ Ab 1. Januar 2007 wird die jährlich
zulässige Höchstmenge berechnet, indem die
in den vier vorangegangenen Jahren
tatsächlich verwendeten Mengen von 36, 34,
32 bzw. 30 kg Kupfer für die Jahre 2007,

[Bezeichnung

<22 Kupfer in Form von Kupferhydroxid,
Kupferoxichlorid,(dreibasischem) Kupfersulfat,
Kupferoxid Kypíer iR ferFfl veR KY~íerAyèrexitl,
KypferexieAleriel, (elreil3asiseAeFfl) KypfersYlfat;
iKypíer(èreii3asiseAeFfl) KypíersYlfat Kypferexièexiè
,22>

l
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I(')Ethylen

¡-'<aliseife (Schmierseife)

i(*) Kalialaun (Kalinit)
i--:
I,
I

¡<17 Schwefelkalk (Calciumpolysulfid)
¡~

¡(Calsi~FIlßelys~IIiE!)

¡Paraffinöl

i
:Mineralöle
i

!Kaliumpermanganat

;(29.uarzsand

:Schwefel

2008,2009,2010 und die folgenden Jahre
abgezogen werden
Notwendigkeit von der KontrollsteIle oder
Divisbehörde anerkannt
~
n~r mr eine Üeer§an§szeit eis Z~FIl d1. März
~
~joll'leneli§IŒit von eier KontrollsteIle oeler
eeAërele anerkannt 22>

Nachreifung von Bananen

Insektizid

Verzögerung der Reifung von Bananen

Fungizid, Insektizid, Akarizid
Bedarf von der KontrollsteIle oder -behörde
anerkannt
f~n§iziel, InsektiziE!, Akariziel
n~r mr E!ie \ftlintersßFitz~n§ ven Oest9ä~FIlen,
Oliveneä~FIlen ~nel Reeen 17>
Insektizid, Akarizid

Insektizid, Fungizid
nur bei Obstbäumen, Reben, Ölbäumen und
tropischen Pfianzen (z.B. Bananen)
<22 n~rmr eine Üeer§an§Jszeil eis Z~FIl d1.
~22>
Notwendigkeit von der Kontrol/stelle oder
-behörde anerkannt

Fungizid, Bakterizid
nur bei Obstbäumen, Olivenbäumen und
Reben

Repellent

Fungizid, Akarizid; Repellent

(') In einigen Mitgliedstaaten gelten die mit (') gekennzeichneten Erzeugnisse nicht als Pflanzenschutzmit!el
und sind somit nicht den Rechtsvorschriften für Pflanzenschutzmit!el unterworfen

8. PfbANlÉNSGMUTlMITTÉL

i¡¡ezeieRn~n§J

¡A~ligereil~n§en a~f eier Gr~nella§e von
iPyretMnen, extraAiert a~s CArfSanlAeFll~FIl
;cinerariaefoli~FIl, wenn FIlö§lieA FIlit eineFIl
.~yneF§i5Ien

i'~~~:l'9il~n§en a~s Derris ellipliea

A~ligereit~n§en a~s Q~assia aFIlara

/':~.ligereit~n§Jen a~s Ryania sßeeiesa

:Pfepejjs

:KieSelgYf

¡¡eseRFeie~n§J; ,o,nfoFeleFyn§Jenan elie
Z~saFllFllensetz~n§J, Vep...,enel~n§J5verseA\iften
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:tel

L

:GesleiRsmehl
:AtllbereiIHR§leR aH EleFGFHREIla "'mil eiRem hëh T §le ,eR MetalEleh"EI
'sel . ¡; ere lerarteR al3weiseREleR Mitlel/ '
~erRIR alleR aR§leweRElel ..'

&ePrwefel
ßer?e~~J(l3rQhe
BHr§lHAElerl3rQhe

NalriHmsilillal

NatriHml3icarl3eRal

,Kanseile (Schmierseife)

:p~eremeRaHll3ereiIYA§l9!\

,;YlbereiIYA.§leA aHI Eler GrYRElla§e '1eR gasillys
: HFlR§lleRsls
;~~fu~~iÍHR§leR aHI ElerGrYAElla§e "eR
, . raAYlesevireR '

!p~a~;!I¡~he HREIlierische Öle

'!Para#iAëI

12>

<152. Erzeugnisse zur Bekämpfung von Schädlingen oder Erkrankungen in Stallungen und

Haltungseinrichtungen:
Die in Teil B Abschnitt 1 aufgeführten Erzeugnisse
Rodentizide. 15>

<15 C. FUTTERMITTEL

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs
1.1. Getreide, Körner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende

Erzeugnisse:
Hafer in Form von Körnern, Flocken, Futtermehl, Schälkleie;
Gerste in Form von Körnern, Eiweiß- und Futtermehl;
R~is in Form von Körnern, Bruchreis, Futtermehl, Keimkuchen;
Rispenhirse in Form von Körnern;
Roggen in Form von Körnern, Futtermehl, Grießkleie und Kleie;
Sorghum in Form von Körnern'
Weizen in Form von Körnern, Futtermehl, Kleie, Kleber und Kleber-Grießkleie und Keimen;

Spelz in Form von Körnern'
Triticale in Form von Körn~rn'
Mais in Form von Körnern, KI~ie, Futtermehl, Keimkuchen und Kleber;
Malzkeime'
Biertreber.'
1.2. Ölsaaten, Ölfrüchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende

Erzeugnisse:
Ra~ssaat, Rapskuchen und Rapsschalen;
~OJabOhnen,dampferhitzt, Sojakuchen und Sojabohnenschalen;
Bonnenblumensaat und Sonnenblumenkuchen;

aumwollsaat und Baumwollsaatkuchen;
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Leinsaat und Leinkuchen;
Sesamsaat und Sesamkuchen;
Palmkernkuchen;
Rübensaatkuchen und <18a Rübsenschalen Rübensshalen; 18a>
Kürbiskernkuchen;
Olivenextraktionsschrot (aus der physikalischen Extraktion von Oliven).
1.3. Körnerleguminosen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende
Erzeugnisse:
Kichererbsen in Form von Samen;
Erven (Bergerbsen/Linsenwicken) in Form von Samen;
Platterbsen in Form von Samen, die einer geeigneten Hitzebehandlung unterzogen wurden;
Erbsen in Form von Samen, Futtermehl, Kleie;
Puffbohnen in Form von Samen, Futtermehl, Kleie;
Ackerbohnen in Form von Samen;
Wicken in Form von Samen;
Lupinen in Form von Samen.
1.4. Knollen, Wurzeln, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende
Erzeugnisse:
ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel, Zuckerrübentrockenschnitzel, Kartoffeln, Bataten in Form von Knollen,
Maniok in Form von Wurzeln, Kartoffelpülpe (Nebenerzeugnis, das bei der Stärkegewinnung anfällt),
Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Sago.
1.5. Andere Samen und Früchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören
folgende Erzeugnisse:
Johannisbrotschoten, Zitrusfruchtpreßrückstände, Apfeltrester, Tomatentrester und Traubentrester.
1.6. Grünfutter und Rauhfutter. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
Luzerne, Luzernegrünmehl, Klee, Kleegrünmehl, Grünfutter (gewonnen von Futterpflanzen), Grünmehl, Heu,
Silage, Getreidestroh und Wurzelgemüse für Grünfutter.
1.7. Andere Pflanzen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende
Erzeugnisse:
Melasse, nur als Bindemittel in Mischfutter, Seealgenmehl (gewonnen durch Trocknen und Zerkleinern von
Seealgen und anschließendes Waschen zur Verringerung des Jodgehalts), <18a Extrakte und Pulver von
Pflanzen, pflanzliche Eiweißextrakte (nur für Jungtiere), Gewürze und Kräuter eJåFakte !lnE! P!ll\'er yan
Pflanö!en (n!lr fiir Jllngtiere), GewüFö!e linE! AFamate. 18a>
2. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs
2.1. Milch und Milcherzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
Rohmilch gemäß Artikel2 der Richtlinie 92146/EWG ( ), Milchpulver, Magermilch, Magermilchpulver,
Buttermilch, Buttermilchpulver, Molke, Molkepulver, Molkepulver, teilentzuckert, Molkeneiweißpulver (durch
physikalische Behandlung extrahiert), Kaseinpulver und Milchzuckerpulver.
2.2. Fisch, andere Meerestiere, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse. Zu dieser Gruppe gehören folgende
Erzeugnisse:
Fisch, Fischöl und Kabeljaulebertran, nicht raffiniert; enzymatisch gewonnene, lösliche oder unlösliche
Autolysate, Hydrolysate und Proteolysate <18a von Fischen, 'Weichtieren oder Krebstieren, nur für Jungtiere.
Fischmehl yaR Fissilen, 'A!eislltieren aE!er Kreestieren, ¡lftanö!lislle eiweißelEtrakte (allsssllließlisll für
JYRgtiere).18a>
<242.3. Eier und Eiprodukte zur Verfütterung an Geflügel, vorzugsweise aus dem eigenen Betrieb. 24>
3. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs
Zu dieser Gruppe gehören folgende Erzeugnisse:
Natrium:
unraffiniertes Meersalz
rohes Steinsalz
Natriumsulfat
Natriumkarbonat
Natriumbikarbonat
Natriumchlorid
Kalzium:
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Lithotamne (Algenkalk) und Maerl
Schalen von Wassertieren (einschließlich Schulp von Kopffüßern)

Kalziumkarbonat
Kalziumlaktat
Kalziumgluconat
Phosphor:
aus Knochen ausgefälltes Dikalziumphosphat
entfluoriertes Dikalziumphosphat
entfluoriertes Monokalziumphosphat
Magnesium:
wasserfreie Magnesia
Magnesiumsulfat
Magnesiumchlorid
Magnesiumkarbonat
Schwefel:
Natriumsulfat. 15>

< 15 O. ZUSATZSTOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG, BESTIMMTE STOFFE IN DER TIERERNÄHRUNG
(RICHTLINIE 821471/EWG) UND VERARBEITUNGSHILFSMITTEL IN FUTTERMITTELN

1.Zusatzstoffe in der Tierernährung
1.1. Spurenelemente. Diese Gruppe umfaßt folgende Erzeugnisse:

E 1 Eisen:
Eisen (II)-karbonat
Eisen (II)-sulfat, Monohydrat
Eisen (III)-oxid
E2Jod:
Kalziumjodat, Anhydrid
Kalziumjodat, Hexahydrat
Kaliumjodid
E3 Kobalt:
Kobalt (II)-sulfat, Monohydrat und/oder Heptahydrat
basisches Kobalt (II)-karbonat, Monohydrat
E4 Kupfer:
Kupfer (II)-oxid
basisches Kupfer (II)-karbonat, Monohydrat
Kupfer (II)-sulfat, Pentahydrat
E5 Mangan:
Mangan (II)-karbonat

je Manganoxid
Mangan (II)-sulfat, Mono- und/oder Tetrahydrat
E 6Zink:

e. Zinkkarbonat
Zinkoxid
Zinksulfat, Mono- und/oder Heptahydrat
E 7 Molybdän:
<18a Ammoniummolybdat, Natriummolybdat
~mmeRiYmmel¥eàäR. NatriummelyeàäR 18a>

8 Selen:
Natriumselenat
Natriumselenit.1.2

h
~itamine, Provitamine und chemisch genau definierte Stoffe mit analoger Wirkung. Zu dieser Gruppe

g~ oren die folgenden Stoffe:
Die gemäß der Richtlinie 70/524/EWG ( ) zugelassenen Vitamine, nämlich
-dvorzugsWeise von Rohstoffen stammende Vitamine, die in natürlicher Weise in Futtermitteln enthalten sind,

o er
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- naturidentische synthetische Vitamine, die nur für Monogastriden bestimmt sind.

<24 Abweichend von Unterabsatz 1 dürfen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten während eines am
31. Dezember 2005 endenden Übergangszeitraums die Verwendung synthetischerVitamine A, D und E zur
Verfütterung an Wiederkäuer zulassen, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
- es handelt sich um naturidentische Vitamine und
- die durch die Mitgliedstaaten erteilten Zulassungen basieren auf genau festgelegten Kriterien und werden
der Kommission mitgeteilt.

Die Zulassung wird nur Erzeugern erteilt, die der KontrollsteIle oder -behörde des Mitgliedstaats gegenüber
nachgewiesen haben, dass Gesundheit und Wohlergehen der Tiere ohne Verwendung dieser synthetischen
Vitamine nicht sichergestellt werden können. 24>

1.3. Enzyme. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:
gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassene Enzyme.
1.4. Mikroorganismen. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Mikroorganismen:
gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassene Mikroorganismen.
1.5. Konservierungsstoffe: Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:
E 236 Ameisensäure (nur für die Silage)
E 260 Essigsäure (nur für die Silage)
E 270 Milchsäure (nur für die Silage)
E 280 Propionsäure (nur für die Silage).
1.6. Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:
E 551b kolloidales Siliziumdioxid
E 551 c Kieselgur
E 553 Sepialit
E 558 Bentonit
E 559 Kaolinit-Tone
E 561 Vermiculit
E 599 Perlit.
2. Bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung
Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Erzeugnisse:
<24 - Bierhefen 24>
3. Verarbeitungshilfsstoffe für die Futtermittelerzeugung
3.1. Behandlungsstoffe für die Silage. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden Stoffe:
Meersalz, rohes Steinsalz, Enzyme, Hefen, Molke, Zucker, Zuckerrübenmelasse, Getreidemehl, Melassen und
Milchsäure-, Essigsäure-, Ameisensäure- und Propionsäurebakterien.
Ist aufgrund der Witterungsverhältnisse eine angemessene Gärung nicht möglich, so kann die
Kontrollbehörde oder -stelle die Verwendung von Milch-, Ameisen-, Propion- und Essigsäure bei der
Erzeugung von Silage zulassen.
E. ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION VON STALLUNGEN UND HALTUNGSGEBÄUDEN (Z.B.
EINRICHTUNGEN UND GERÄTSCHAFTEN) ZUGELASSENE ERZEUGNISSE
Kali- und Natronseifen
Wasser und Dampf
Kalkmilch
Kalk
Branntkalk
Natriumhypochlorit (z.B. als Lauge)
Ätznatron
Ätzkali
Wasserstoffperoxid
natürliche Pflanzenessenzen
Zitronensäure, Peressigsäure, Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure und Essigsäure
Alkohol
Salpetersäure (Melkausrüstungen)
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Phosphorsäure (Melkausrüstungen )
Formaldehyd
Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und Melkgeräte

Natriumkarbonat.
F. ANDERE ERZEUGNISSE 15>

<21 ANHANG IIIMINDESTKONTROLLANFORDERUNGEN UND IM RAHMEN DES KONTROLLVERFAHRENS GEMÄSS ARTIKEL

8 AND 9 VORGESEHENE VORKEHRUNGEN
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
1. MindestkontrollanforderungenDie in diesem Anhang festgelegten Kontrollanforderungen gelten unbeschadet der Maßnahmen, die die
Mitgliedstaaten getroffen haben, um im Sinne des Artikels 9 Absatz 12 Buchstaben a) und c) die
Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse auf allen Stufen der Erzeugung zu gewährleisten und um sicherzustellen,

dass die Bestimmungen dieser Verordnung
eingehalten werden.
2. Durchführung<23 Unternehmen, die an dem in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2491/2001 vorgesehenen Datum bereits
tätig sind, unterliegen ebenfalls den Bestimmungen gemäß Nummer 3 und den Bestimmungen über die
Erstkontrolle gemäß den Abschnitten A, B, C, D und E der in diesem Anhang festgelegten ,Besonderen

Vorschriften'. ~~t=:",~:::~~:~:~~~f.=i~a~2: ~:=~~~~==,~~:=:.:~~
'1sFsGluifteR". 23>
3. Erstkontroll;-
Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens muss das betreffende Unternehmen
_eine vollständige Beschreibung der Einheit und/oder der Anlagen und/oder der Tätigkeit erstellen und
_alle konkreten Maßnahmen festlegen, die auf Ebene der Einheit und/oder der Anlagen und/oder der Tätigkeit

zu treffen sind, um die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung
und insbesondere der Anforderungen dieses Anhangs zu gewährleisten.
Die Beschreibung und die konkreten Maßnahmen müssen Teil einer von dem betreffenden Unternehmen

unterzeichneten Erklärung sein.
Ferner muss sich das Unternehmen in dieser Erklärung verpflichten,
_die Maßnahmen nach den Vorschriften der Artikel 5, 6, 6a und gegebenenfalls Artikel11 <23 und/oder der

Verordnung (EG) Nr. 223/2003 23> durchzuführen,
_sich im Verstoßfall oder bei Unregelmäßigkeiten mit der Durchführung der Maßnahmen gemäß Artikel9
Absatz 9 und gegebenenfalls gemäß Artikel1 O Absatz 3 einverstanden zu

erklären und_~ich damit einverstanden zu erklären, die Käufer des Erzeugnisses schriftlich zu informieren, damit
sichergestellt ist, dass die Hinweise auf den ökologischen Landbau von allen
~rzeugnissen dieser Partie entfernt werden. Diese Erklärung muss von der KontrollsteIle oder -behörde
u~erprüft werden, die alsdann einen Bericht erstellt, in dem etwaige Unzulänglichkeiten und Fälle von
NIchtkonformität mit den Vorschriften dieser Verordnung identifiziert werden. Das Unternehmen ist
~erP.flic~tet, den Bericht gegenzuzeichnen und alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen.

. Mitteilungen~23 Das betreffende Unternehmen ist verpflichtet, der KontrollsteIle oder -behörde fristgerecht jede Änderung
er Beschreibung oder der konkreten Maßnahmen gemäß Nummer 3 und der Bestimmungen über die

~rstkon~rolle gemäß den Abschnitten A, B, C, D und E der in diesem Anhang festgelegten ,Besonderen

?rschnften' mitzuteilen. ~:~::=::=;;;;~~:=t~::!:b:::F::::=~:::!:~::::!==i=;:6:;;;::'===::d4ef

~tgele9teR "BeseRdereR VerssluifteR" mie\lteileR. 23>
• Kontrollbesuche -
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rDie KontrollsteIle oder -behörde führt mindestens einmal jährlich eine vollständige Kontrolle der
Produktions·/Aufbereitungseinheiten oder sonstigen Stätten durch. Zur Untersuchung von gemäß dieser
Verordnung unzulässigen Mitteln oder zur Kontrolle von nicht mit dieser Verordnung konformen
Produktionsmethoden können von der KontrollsteIle oder -behörde Proben entnommen werden. Proben
können auch zum Nachweis etwaiger Spuren von unzulässigen Mitteln entnommen und untersucht werden.
Bei Verdacht auf Verwendung solcher Mittel muss jedoch eine solche Untersuchung durchgeführt werden.
Über jeden Kontrollbesuch ist ein Kontrollbericht zu erstellen, der von der für die kontrollierte Einheit
verantwortlichen Person oder deren Vertreter gegenzuzeichnen ist. Darüber hinaus führt die KontrollsteIle
oder -behörde nach dem Zufallsprinzip unangekündigte oder angekündigte Kontrollbesuche durch. Diese
Kontrollbesuche sind insbesondere in solchen Betrieben oder Situationen durchzuführen, in denen
möglicherweise ein spezifisches Risiko besteht oder Erzeugnisse aus ökologischem landbau mit anderen
Erzeugnissen vertauscht werden können.
6. Buchführung
In der Einheit oder der Anlage sind Bestands- und Finanzbücher zu führen, die es dem Unternehmen und der
KontrollsteIle oder -behörde gestatten, Folgendes zu ermitteln:
- den lieferanten und, soweit es sich um eine andere Person handelt, den Verkäufer oder den Ausführer der
Erzeugnisse;
• die Art, die Menge, die Empfänger und, soweit es sich um andere Personen handelt, die Käufer aller
Erzeugnisse gemäß Artikel1, die die Einheit verlassen haben oder aus den Stätten oder lagereinrichtungen
des ersten Empfängers abgegangen sind; <23 sowie gegebenenfalls die Zusammensetzung bei
Mischfuttermitteln 23>
- alle anderen Informationen, die die KontrollsteIle oder -behörde für eine wirksame Kontrolle benötigt.! und
die Menge der an die Einheit gelieferten Agrarerzeugnisse gemäß Artikel1 und gegebenenfalls alle
zugekauften Materialien und deren Verwendung;
Die Angaben in den Büchern müssen durch entsprechende Belege dokumentiert sein. Aus den Büchern muss
das Mengenverhältnis zwischen den eingesetzten Ausgangsstoffen und den erzeugten Produkten
hervorgehen.
7. Verpackung von Erzeugnissen und ihr Transport zu anderen Produktions-/Aufbereitungseinheiten oder
-stätten
Die Unternehmen tragen dafür Sorge, dass Erzeugnisse gemäß Artikel1 zu anderen Einheiten, einschließlich
Groß- und Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen, Behältnissen oder Transportmitteln
befördert werden, die so verschlossen sind, dass der Inhalt ohne Manipulation oder Zerstörung der
Plombe/des Siegels nicht ausgetauscht werden kann, und deren Etikett unbeschadet anderer gesetzlich
vorgeschriebener Angaben folgende Angaben enthält:
a) den Namen und die Anschrift des Unternehmens und, soweit es sich um eine andere Person handelt, des
Eigentümers oder Verkäufers des Erzeugnisses
b) <23 die Bezeichnung des Erzeugnisses oder - im Falle von Mischfuttermitteln - ihre Beschreibung
einschließlich des Hinweises auf den ökologischen landbau gemäß Artikel 5 dieser Verordnung bzw. gemäß
Artikel3 der Verordnung (EG) Nr. 223/2003. 23> die 8ezeishRIIRg des ÉrzellgRisses eiRsshließlish des
"'iRweises allf deR ëkelegissheR baRdIlall gemäß AFtikel 5;
c) den Namen und/oder die Codenummer der KontrollsteIle oder -behörde, die für das Unternehmen zuständig
ist, und
d) gegebenenfalls die Los-Kennzeichnung, die nach einem System vorgenommen wurde, das entweder auf
nationaler Ebene zugelassen ist oder von der KontrollsteIle oder -behörde genehmigt wurde, und an hand der
das los den Bucheintragungen gemäß Nummer 6 zugeordnet werden kann.
Die Angaben gemäß den Buchstaben a), b), c) und d) können auch auf einem Begleitpapier gemacht werden,
sofern ein solches Dokumentzweifelsfrei der Verpackung, dem Behältnis oder dem Transportmittel des
Erzeugnisses zugeordnet werden kann. Dieses Begleitpapier muss Angaben über den lieferanten und/oder
das Transportunternehmen enthalten. Das Verschließen von Verpackungen, Behältnissen oder
Transportmitteln ist jedoch nicht erforderlich, wenn
- die Erzeugnisse von einem Erzeuger direkt zu einem anderen Unternehmen befördert werden, das ebenfalls
dem Kontrollverfahren gemäß Artikel9 unterliegt, und - die Erzeugnisse von einem Begleitpapier begleitet
werden, das die im vorstehenden Unterabsatz genannten Angaben enthält, und
- diese Transporte sowohl den für das versendende als auch das empfangende Unternehmen zuständigen
KontrollsteIlen oder -behörden mitgeteilt und von diesen genehmigt wurden. Eine Genehmigung kann für
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einen oder mehrere Transportvorgang(-gängel erteilt werden.

8. Lagerung von ErzeugnissenBereiche, in denen Erzeugnisse gelagert werden, sind so zu bewirtschaften, dass die gelagerten Partien
identifiziert werden können und jede Vermischung mit oder Verunreinigung durch Erzeugnisse und/oder
Stoffe, die die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllen, vermieden wird.
9. Erzeugnisse, die unter dem Verdacht stehen, die Anforderungen dieser Verordnung nicht zu erfüllen
Ist ein Unternehmen der Auffassung oder vermutet es, dass ein von ihm erzeugtes, aufbereitetes,
eingeführtes oder von einem anderen Unternehmen bezogenes Erzeugnis die Anforderungen dieser
Verordnung nicht erfüllt, so leitet es Verfahrensschritte ein, um jeden Hinweis auf den ökologischen Landbau
von dem betreffenden Erzeugnis zu entfernen oder das Erzeugnis auszusondern und entsprechend zu
kennzeichnen. Das Unternehmen kann das Erzeugnis erst verarbeiten oder verpacken oder vermarkten, wenn
die betreffenden Zweifel ausgeräumt wurden, es sei denn, das Erzeugnis wird ohne Hinweis auf den
ökologischen Landbau vermarktet. In derartigen Zweifelsfällen unterrichtet das Unternehmen unverzüglich die
KontrollsteIle oder -behörde. Letztere können vorschreiben, dass das Erzeugnis erst dann mit Hinweis auf
den ökologischen Landbau vermarktet werden darf, wenn sie sich anhand von Informationen des
Unternehmens oder aus anderer Quelle vergewissert haben, dass die Zweifel ausgeräumt sind. Hegt die
KontrollsteIle oder -behörde den begründeten Verdacht, dass ein Unternehmen ein Erzeugnis mit einem
Hinweis auf den ökologischen Landbau zu vermarkten beabsichtigt, das die Anforderungen dieser
Verordnung nicht erfüllt, so kann sie dem Unternehmen zur Auflage machen, das Erzeugnis mit diesem
Hinweis vorläufig nicht zu vermarkten. Sie verpflichtet das Unternehmen außerdem, jeden Hinweis auf den
ökologischen Landbau von dem Erzeugnis zu entfernen, wenn sie sicher ist, dass das Erzeugnis nicht
verordnungskonform ist. Bestätigt sich der Verdacht jedoch nicht, so wird die genannte Auflage nach ihrem
Erlass innerhalb einer von der KontrollsteIle oder -behörde festzusetzenden Frist aufgehoben. Das
Unternehmen leistet der KontrollsteIle oder -behörde bei der Klärung des Verdachts jede erforderliche

Unterstützung.
10. Zugang zu AnlagenDas Unternehmen gewährt der KontrollsteIle oder -behörde zu Kontrollzwecken Zugang zu allen Teilen der
Einheit und sämtlichen Anlagen sowie zu der Betriebsbuchführung und allen einschlägigen Belegen. Es erteilt
der KontrollsteIle oder -behörde zu Kontrollzwecken alle zweckdienlichen Auskünfte. Das Unternehmen legt
der KontrollsteIle oder -behörde auf Verlangen die Ergebnisse seiner freiwilligen Eigenkontrollen und
Probennahmeprogram

me
vor. Darüber hinaus sind Einführer und erste Empfänger verpflichtet, etwaige

Einfuhrgenehmigungen gemäß Artikel11 Absatz 6 und Kontrollbescheinigungen für die Einfuhr aus

Drittländern vorzulegen.
11.lnformationsaustauschWerden das Unternehmen und seine Subunternehmen von unterschiedlichen KontrollsteIlen oder -behörden

k~ntrolliert, so muss die Erklärung gemäß Nummer 3 eine
EInverständniserklärung des Unternehmens in seinem Namen und im Namen seiner Subunternehmen dahin

gehend enthalten, dass die verschiedenen KontrollsteIlen oder
-behörden Informationen über die von ihnen kontrollierten Tätigkeiten austauschen können, sowie darüber,

wie dieser Informationsaustausch erfolgen kann.
BESONDERE VORSCHRIFTENA: Erzeugung von Pflanzen, pflanzlichen Erzeugnissen, Tieren und/oder tierischen Erzeugnissen
~Ie~er Abschnitt betrifft jede Einheit, die auf eigene oder fremde Rechnung in die Erzeugung im Sinne von

rtlkel4 Nummer 2 von Erzeugnissen gemäß Artikel1 Absatz 1 Buchstabe
~eg~bene~falls Lagerstätten für Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse, tierische Erzeugnisse, Rohstoffe und
Eetnebsmlttel, eine von jeder anderen Einheit, die nicht nach den Vorschriften über die direkt an den

Indverbra~cher verkauften Mengen ist täglich Buch zu führen.
~bder Betnebseinheit dürfen nur Betriebsmittel aufbewahrt werden, deren Verwendung gemäß Artikel6
B ~atz 1 Buchstaben bl und c) sowie Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe al zulässig ist. .
Bel ~er ~nnahme eines Erzeugnisses gemäß Artikel1 kontrolliert das Unternehmen den Verpackungs- oder
7 ehal~msverschlusS, soweit dieser vorgeschrieben ist, und das Vorhan~~nsein der Angaben gemäß Nummer

de~. Allgemeinen Vorschriften" dieses Anhangs. Das Ergebnis dieser Uberprüfung wird in den Büchern

~e~aß Nummer 6 der "Allgemeinen Vorschriften" ausdrücklich vermerkt.
t. E'Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse aus landwirtschaftlicher Erzeugung oder Sammlung in freier Natur

. rstkontrolle
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Die vollständige Beschreibung der Einheit im Sinne von Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften" dieses
Anhangs muss
_auch in Fällen erstellt werden, in denen der Erzeuger seine Tätigkeit auf die Sammlung von Wild pflanzen
beschränkt;
_Aufschluss geben über die Lagereinrichtungen und Produktionsstätten, Parzellen und/oder Sammelgebiete
und gegebenenfalls Orte, in denen bestimmte Verarbeitungs- und/oder Verpackungsvorgänge stattfinden;
- das Datum enthalten, an dem auf den betreffenden Parzellen und/oder in den betreffenden Sammelgebieten
letztmals Mittel verwendet wurden, deren Einsatz nicht mit den
Vorschriften des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe b) vereinbar ist.
Im Fall der Sammlung von Wildpflanzen müssen die konkreten Maßnahmen gemäß Nummer 3 der
"Allgemeinen Vorschriften" dieses Anhangs auch die Garantien Dritter umfassen,
die der Erzeuger vorlegen kann, um zu gewährleisten, dass die Vorschriften gemäß Anhang I Abschnitt A
Nummer 4 erfüllt sind.
2. Mitteilungen
Der Erzeuger muss der KontrollsteIle oder -behörde jedes Jahr vor dem von dieser Stelle oder Behörde
angegebenen Zeitpunkt seine nach Parzellen aufgeschlüsselte Anbauplanung
vorlegen.
3. Bewirtschaftung mehrerer Betriebseinheiten durch ein und dasselbe Unternehmen
Bewirtschaftet ein Unternehmen mehrere Produktionseinheiten in demselben Gebiet, so unterliegen die
Einheiten, die nicht unter Artikel1 fallende Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse
produzieren, sowie die Lagerstätten für Betriebsmittel (wie Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Saatgut) auch
den in den "Allgemeinen Vorschriften" dieses Anhangs festgelegten allgemeinen Kontrollvorschriften sowie
den besonderen Kontrollvorschriften gemäß den Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 der "Allgemeinen Vorschriften".
Sorten, die den in der Einheit gemäß Abschnitt A Unterabsatz 2 produzierten Sorten entsprechen oder sich
nur schwer von diesen unterscheiden lassen, dürfen in diesen Einheiten nicht erzeugt werden.
Die Erzeuger dürfen jedoch in folgenden Fällen von dieser Regelung abweichen:
a) bei Erzeugnissen von Dauerkulturen (essbare Früchte tragende Bäume, Reben, Hopfen), sofern folgende
Bedingungen erfüllt sind:
1. Die Erzeugung erfolgt im Rahmen eines Umstellungsplans, zu dessen Durchführung sich der Erzeuger
formell verpflichtet und der vorsieht, dass die Umstellung des letzten Teils
der betreffenden Flächen auf den ökologischen Landbau innerhalb kürzestmöglicher Frist (höchstens fünf
Jahre) eingeleitet wird;
2. es wurden geeignete Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die aus verschiedenen
Betriebseinheiten stammenden Erzeugnisse stets voneinander getrennt gehalten werden;
3. die KontrollsteIle oder -behörde wird von der Ernte jedes der betreffenden Erzeugnisse mindestens 48
Stunden im Voraus unterrichtet;
4. unmittelbar nach Abschluss der Ernte unterrichtet der Erzeuger die KontrollsteIle oder -behörde über das
genaue Ernteaufkommen der betreffenden Einheiten und über alle besonderen Merkmale, die eine
Identifizierung des Ernteguts ermöglichen (z. B. Qualität, Farbe, Durchschnittsgewicht usw.), und bestätigt,
dass Vorkehrungen zum Getrennthalten des Ernteguts getroffen wurden;
5. der Umstellungsplan und die Maßnahmen gemäß Nummern 1 und 3 der "Allgemeinen Vorschriften" sind
von der KontrollsteIle oder -behörde genehmigt worden. Diese Genehmigung muss jedes Jahr nach Anlaufen
des Umstellungsplans bestätigt werden; ,
b) bei von den.zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für die Agrarforschung zugelassenen Flächen,
sofern die Bedingungen gemäß Buchstabe a) Nummern 2, 3 und 4 und der zutreffende Teil der Bedingung
gemäß Buchstabe a) Nummer 5 erfüllt sind;
c) bei der Erzeugung von Saat- und Pflanzgut sowie von vegetativem Vermehrungsmaterial, sofern die
Bedingungen von Buchstabe a) Nummern 2, 3 und 4 und der zutreffende Teil
der Bedingung von Buchstabe a) Nummer 5 erfüllt sind;
d) bei ausschließlich für die Weidewirtschaft genutztem Grünland.
A.2. Tiere und tierische Erzeugnisse aus der Tierproduktion
1. Erstkontrolle
Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens speziell für die Tierproduktion muss die vollständige Beschreibung der
Einheit gemäß Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften" dieses Anhangs Folgendes umfassen:
- eine vollständige Beschreibung der Haltungsgebäude, Weiden, Freigeländeflächen, Auslaufflächen usw. und
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gegebenenfalls der Laqer-, Pack- und Verarbeitungsstätten für Tiere, tierische Erzeugnisse, Rohstoffe und

Betriebsmittel,
_eine vollständige Beschreibung der Lagerstätten für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft,
Die konkreten Maßnahmen gemäß Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften" dieses Anhangs müssen

Folgendes umfassen:_einen von der KontrollsteIle oder -behörde genehmigten Plan für die Ausbringung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, zusammen mit einer vollständigen Beschreibung der der
pflanzlichen Erzeugung gewidmeten Flächen,
_soweit zutreffend schriftliche Vereinbarungen mit anderen Landwirten, die die Anforderungen dieser
Verordnung erfüllen, hinsichtlich der Ausbringung der Wirtschaftsdünger tierischer

Herkunft,_einen Bewirtschaftungsplan für die Einheit der ökologischen Tierhaltung (Planung für die Bereiche

Fütterung, Zucht, Gesundheit usw.).
2. TierkennzeichnungDie Tiere müssen dauerhaft mit einer artgerechten Kennzeichnung versehen sein, einzeln im Falle großer
Säugetiere sowie einzeln oder partienweise im Fall von Geflügel und kleinen Säugetieren.

3. Haltungsbücher
Es sind Haltungsbücher in Form eines Registers zu führen, das den KontrollsteIlen oder -behörden am

Betriebssitz ständig zur Einsicht bereit zu halten ist.
Diese Bücher, die lückenlos Aufschluss über die Bestands- oder Herdenführung geben sollen, müssen

folgende Angaben enthalten:
• Neuzugänge, aufgeschlüsselt nach Arten: Herkunft und Zeitpunkt des Neuzugangs, Umstellungszeitraum,

Kennzeichnung, tierärztliche Vorgeschichte;
• Tierabgänge: Alter, Anzahl der Tiere, Gewicht im Fall der Schlachtung, Kennzeichnung und Empfänger;

_Angaben über Tierverluste und deren Gründe;
_Futter: Art des Futters, einschließlich der Futterzusätze, Anteil der verschiedenen Bestandteile der
Futterrationen, Auslaufperioden, Zeiten der Wandertierhaltung für den Fall von Beschränkungen;
• Krankheitsvorsorge, therapeutische Behandlung und tierärztliche Betreuung: Zeitpunkt der Behandlung,
Befund, Art des Behandlungsmittels, Behandlungsmethode, veterinärmedizinische Behandlungen mit
Begründung sowie Wartezeiten, die vor der Vermarktung tierischer Erzeugnisse eingehalten werden müssen.
4. Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch ein und dasselbe Unternehmen
Bewirtschaftet ein Erzeuger gemäß Anhang I Abschnitt B Nummer 1.6 und Abschnitt C Nummer 1.3 mehrere
Produktionseinheiten, so unterliegen die Einheiten, die nicht unter Artikel1 fallende Tiere oder tierische
Erzeugnisse erzeugen, hinsichtlich der Nummer 1 dieses Unterabschnitts über Tiere und tierische
Erzeugnisse sowie hinsichtlich der Bestimmungen über die Herdenführung, die Haltungsbücher und die
Grundregeln für die Lagerung von Erzeugnissen der Tierhaltung ebenfalls der Kontrollregelung.
Im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats kann die KontrollsteIle oder
-behörda Haltungsbetrieben zu Zwecken der Agrarforschung jedoch eine
Ausnahme von der Anforderung in Bezug auf Haltung einer anderen Tierart gemäß Anhang I Abschnitt B
Nummer 1.6 gewähren, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
• ~s wurden im Einvernehmen mit der KontrollsteIle oder -behörde, angemessene Vorkehrungen getroffen, um
s~cherzustellen, dass Tiere, tierische Erzeugnisse, Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und Futtermittel der

einzelnen Einheiten dauerhaft voneinander getrennt sind;
• der Erzeuger unterrichtet die KontrollsteIle oder ·behörde im Voraus über jede Anlieferung oder jeden

Verkauf von Tieren oder tierischen Erzeugnissen;
• das Unternehmen unterrichtet die KontrollsteIle oder -behörde im Einzelnen über die in den Einheiten
~rzeugten Mengen sowie über alle besonderen Merkmale, anhand deren sich die Erzeugnisse identifizieren
;ssen, und bestätigt, dass alle Vorkehrungen zur Trennung der Erzeugnisse getroffen wurden .

. Sonstige Anforderungen
~b~e!C~end von den genannten Bestimmungen ist die Lagerung von allopathischen Tierarzneimitteln und

ntlblotlka im Betrieb zulässig, soweit sie im Rahmen der Behandlung gemäß Anhang I tierärztlich
verschrieben wurden, an einem überwachten Ort aufbewahrt werden und im Betriebsregister aufgeführt

werden.
B. Einheiten für die Aufbereitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen sowie von aus pflanzlichen

Und tierischen Erzeugnissen bestehenden Lebensmitteln

en

der

und
i
I
I
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Dieser .... chnltt betrifft jede Einheit, dl,aut ';gM' oder fremde Rechnung in d. Aufbereitung 'm SI"", ven r c

Artikel 4 Nummer 3 von Erzeugnissen gemäß Artikel1 Absatz 1 einbezogen ist, sowie insbesondere: '
- Einheiten, die derartige Erzeugnisse verpacken undloder umverpacken;
- Einheiten, die derartige Erzeugnisse etikettieren und/oder umetikettieren.

1. Erstkontrolle
Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften" dieses Anhangs
muss Aufschluss geben über die Einrichtungen für die Annahme, Verarbeitung, Verpackung, Etikettierung
und Lagerung der Agrarerzeugnisse vor und nach den diese betreffenden Arbeitsgängen sowie über die
Verfahren für den Transport der Erzeugnisse.
2. Buchführung
Die Buchführung gemäß Nummer 6 der "Allgemeinen Vorschriften" umfasst die Überprüfung gemäß Nummer
5 dieses Unterabschnitts.
3. Aufbereitungseinheiten, die auch mit nicht aus ökologischem Landbau stammenden Erzeugnissen
umgehen
Falls in der Aufbereitungseinheit auchErzeugnisse aufbereitet, verpackt oder gelagert werden, die nicht unter
Artikel1 vorgesehen sind,
- muss diese Einheit innerhalb der Lagerstätten über räumlich oder zeitlich getrennte Bereiche zur Lagerung
der Erzeugnisse gemäß Artikel1 vor und nach den Arbeitsgängen verfügen;
- müssen die Arbeitsgänge kontinuierlich und in geschlossener Folge für die gesamte Partie/das gesamte Los
durchgeführt werden und räumlich oder zeitlich getrennt von gleichartigen Arbeitsgängen für nicht unter
Artikel1 fallende Erzeugnisse erfolgen;
- müssen die Arbeitsgänge, sofern sie nicht regelmäßig oder an einem bestimmten Tag durchgeführt werden,

innerhalb einer Frist, die mit der KontrollsteIle oder -behörde einvernehmlich festzulegen ist, im Voraus
angemeldet werden;
- sind alle Maßnahmen zu treffen, die zur Identifizierung der Lose/Partien und zur Vermeidung der
Vermischung mit Erzeugnissen oder des Austauschs durch Erzeugnisse, die nicht nach den Vorschriften
dieser Verordnung gewonnen wurden, erforderlich sind;
- dürfen Erzeugnisse gemäß den Vorschriften dieser Verordnung nur nach der Reinigung der
Produktionsanlagen bearbeitet werden; die Wirksamkeit der Reinigungsmaßnahmen ist zu überprüfen und
aufzuzeichnen.
4. Verpackung von Erzeugnissen und ihr Transport zu Aufbereitungseinheiten
Milch, Eier und Eiprodukte aus ökologischer Tierhaltung werden getrennt von Erzeugnissen gesammelt, die
mit dieser Verordnung nicht konform sind. Abweichend und vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch
die KontrollsteIle oder -behörde ist eine gleichzeitige Sammlung möglich, soweit angemessene Vorkehrungen
getroffen werden, um jegliche Vermischung mit oder jeglichen Austausch durch nicht unter diese Verordnung I
fallende Erzeugnisse zu verhindern und zu gewährleisten, dass Erzeugnisse, die nach den Vorschriften dieser
Verordnung erzeugt werden, identifiziert werden können. Das Unternehmen hält der KontrollsteIle oder
-behörde Informationen über die Tage und Uhrzeiten der Sammlungen, die Sammeirunde sowie Datum und
Uhrzeit der Annahme der Erzeugnisse zur Verfügung.
5. Annahme von Erzeugnissen aus anderen Einheiten
Bei Annahme eines Erzeugnisses gemäß Artikel1 überprüft das Unternehmen erforderlichenfalls den
Verpackungs- oder Behältnisverschluss, soweit dieser vorgeschrieben ist, sowie das Vorhandensein der
Angaben gemäß Nummer 7 der "Allgemeinen Vorschriften" dieses Anhangs. Das Unternehmen führt eine
Gegenkontrolle der Angaben auf dem Etikett gemäß Nummer 7 der "Allgemeinen Vorschriften" mit den
Angaben in den Begleitpapieren durch. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in den Büchern gemäß
Nummer 6 der "Allgemeinen Vorschriften" ausdrücklich vermerkt.
c. <23 Einfuhr von Pflanzen, pflanzlichen Erzeugnissen, Tieren, tierischen Erzeugnissen und Lebensmitteln,
die pflanzliche und/oder tierische Erzeugnisse enthalten, von Futtermitteln, Mischfuttermitteln und
Futtermittel-Ausgangserzeugnissen aus Drittländern 23> EiRH/hr '1SR PflaRzeR, (3f1aRzlisheR ErzellgRisseR,
TiereR, tierissheR 5rzeilgRisseR sswie 'o'SRails (3flaRzlisheR IlREllsEler tierissheR ErzellgRisseR llesteheREleR
beIleRsmitteiR ails grittläREleFR
Dieser Abschnitt betrifftjedes Unternehmen, das auf eigene oder fremde Rechnung als Einführer und/oder
erster Empfänger in die Einfuhr undloder Annahme von Erzeugnissen gemäß Artikel1 Absatz 1 einbezogen
ist. Zum Zwecke dieses Abschnitts gelten folgende Definitionen:
- Einführer: jede natürliche oder juristische Person in der Europäischen Gemeinschaft, die eine Sendung

58 of 115



selbst oder durch einen Vertreter zur Abfertigung zum zollrechtlichen freien Verkehr in der Europäischen

Gemeinschaft vorlegt;
• erster Empfänger: jede natürliche oder juristische Person im Sinne des Artikels 11 Absatz 3 Buchstabe a), an
die die Sendung geliefert wird und die die Sendung zwecks weiterer Aufbereitung und/oder Vermarktung

annimmt.
1. Erstkontrolle
Einführer• Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften" dieses Anhangs
muss Aufschluss geben über die Betriebsstätten des Einführers und seine Einfuhrtätigkeiten und Angaben zu
den Orten des Eingangs der Erzeugnisse in das Gebiet der Gemeinschaft und etwaigen anderen
Einrichtungen enthalten, die der Einführer zur Lagerung der Einfuhrerzeugnisse bis zu ihrer Lieferung an den

Empfänger zu beanspruchen beabsichtigt.
• Darüber hinaus muss sich der Einführer in der Erklärung gemäß Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften"
verpflichten, dass jede von ihm zur Lagerung von Erzeugnissen genutzte Einrichtung der Kontrolle unterstellt
ist; diese Kontrolle wird entweder von der KontrollsteIle oder -behörde oder, wenn diese Lagereinrichtungen
in einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen Region liegen, von einer von diesem Mitgliedstaat oder
dieser Region für derartige Kontrollen zugelassen oder befugten KontrollsteIle oder -behörde durchgeführt.

Erster Empfänger:
• Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften" muss
Aufschluss geben über die Einrichtungen für die Annahme und Lagerung. Finden auch andere Tätigkeiten wie
Verarbeitung, Verpackung, Etikettierung und Lagerung von Agrarerzeugnissen vor und nach den diese
Erzeugnisse betreffenden Arbeitsgängen sowieTransport dieser Erzeugnisse statt, so gelten die
einschlägigen Bestimmungen gemäß Abschnitt B.
Handelt es sich bei Einführer und erstem Empfänger um dieselbe juristische Person, die in einer Einheit tätig
sind, so können die in Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften" vorgesehenen Berichte in einem einzigen

Bericht erstellt werden.
2. Buchführung
Betreiben Einführer und erster Empfänger unterschiedliche Betriebseinheiten, so müssen sowohl Einführer
als auch erster Empfänger Bestands- und Finanzbücher führen.
Auf Anfrage der KontrollsteIle oder -behörde sind alle Angaben zum Transport ab Ausfuhrbetrieb im Drittland
zum ersten Empfänger und ab Betriebs- oder Lagerstätten des ersten Empfängers zu den Empfängern
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft mitzuteilen.
3. Angaben über eingeführte Sendungen
Der Einführer unterrichtet die KontrollsteIle oder -behörde spätestens bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
Bescheinigung der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr.1788/2001 der Kommission vom 7. September 2001 mit Durchführungsbestimmungen zu den Vorschriften
für die Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus Drittländern gemäß Artikel11 der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel(1) vorgelegt wird, über jede Sendung, die in die
Gemeinschaft eingeführt werden soll, und teilt insbesondere Folgendes mit:
• Namen und Anschrift des ersten Empfängers;
_~lIe von dieser Stelle oder Behörde verlangten Angaben wie eine Kopie der Kontrollbescheinigung für die
E~nfuhr von Erzeugnissen aus ökologischem Landbau. Auf Verlangen der KontrollsteIle oder -behörde des
EIn.fuhrunternehmens muss Letzteres die Angaben an die KontrollsteIle oder -behörde des ersten Empfängers

weiterleiten.
4. Einführer und erste Empfänger, die auch mit nicht aus ökologischem Landbau stammenden Erzeugnissen

umgehen
Soweit Einfuhrerzeugnisse gemäß Artikel1 in Einrichtungen gelagert werden, in denen auch andere
Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel gelagert sind,
- müssen die Erzeugnisse gemäß Artikel1 von den anderen Agrarerzeugnissen und/oder Lebensmitteln

ge~rennt gelagert werden;
• ~md alle Maßnahmen zu treffen, die zur Identifizierung der Sendungen und zur Vermeidung der Vermischung
mit oder des Austauschs durch Erzeugnisse, die nicht gemäß den Vorschriften dieser Verordnung erzeugt

i Wurden, erforderlich sind.
I 5. Kontrollbesuche
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DI, """0""'''' oder -behörde prütt die ín Abschnitt C Nummer2 """.00 S",,,,,. OO' F;,,,,,,,,,~ 1
sowie die in Artikel11 Absatz 1 Buchstabe bl und Absatz 3 vorgesehenen und in der Verordnung (EG) Nr. t ¡

1788/2001 festgelegten Bescheinigungen. ..
Soweit der Einführer seine Einfuhrtätigkeit über mehrere Einheiten oder Stätten abwickelt, muss er auf
Verlangen für jede dieser Einrichtungen die Berichte gemäß den Nummern 3 und 5 der "Allgemeinen
Vorschriften" dieses Anhangs vorlegen.
6. Annahme von Erzeugnissen aus einem Drittland
Aus einem Drittland eingeführte Erzeugnisse gemäß Artikel1 sind in geeigneten Verpackungen oder
Behältnissen einzuführen, die so verschlossen sind, dass ihr Inhalt nicht ausgetauscht werden kann, und die
mit einem Kennzeichen zur Identifizierung des Ausführers sowie anderen Zeichen und Nummern versehen
sind, anhand deren die Übereinstimmung der Partie/des Loses mit den Angaben auf der
Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus Drittländern festgestellt werden kann.
Bei Annahme eines Erzeugnisses gemäß Artikel1, das aus einem Drittland eingeführt wurde, prüft der erste
Empfänger die Verschließung der Verpackung bzw. des Behältnisses sowie die Übereinstimmung der
Kennzeichnung der Sendung mit den Angaben in der Bescheinigung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
178812001. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in den Büchern gemäß Abschnitt C Nummer 2 ausdrücklich
festzuhalten.
D. Einheiten, die in die Erzeugung, Aufbereitung oder Einfuhr von Erzeugnissen gemäß Artikel1 Absatz 1
einbezogen sind und die die damit verbundenen Tätigkeiten ganz oder teilweise an Dritte vergeben haben
Erstkontrolle
Hinsichtlich der Tätigkeiten, die an Dritte vergeben werden, muss die vollständige Beschreibung gemäß
Nummer 3 der "Allgemeinen Vorschriften" Folgendes umfassen:
- eine Liste der Subunternehmen mit einer Beschreibung ihrer Tätigkeiten sowie der KontrollsteIlen oder
-behörden, deren Kontrolle sie unterstehen; diese Subunternehmen müssen sich damit einverstanden erklärt
haben, dass ihr Unternehmen im Einklang mit den einschlägigen Abschnitten des Anhangs'" dem
Kontrollverfahren gemäß Artikel9 unterliegt;
- alle konkreten Maßnahmen, die u. a. eine angemessene Buchführung umfassen, die auf Ebene der Einheit zu
treffen sind, um sicherzustellen, dass für Erzeugnisse, die das Unternehmen vermarktet, die Lieferanten und,
soweit es sich um andere Personen handelt, die Verkäufer sowie die Empfänger und, soweit es sich um
andere Personen handelt, die Käufer festgestellt werden können.
<23 E - EINHEITEN FÜR DIE AUFBEREITUNG VON FUTTERMITTELN, MISCHFUTIERMITTELN UND
FUTTERMITTEL- AUSGANGSERZEUGNISSEN

Dieser Abschnitt betrifft jede Einheit, die auf eigene oder fremde Rechnung in die Aufbereitung im Sinne von
Artikel4 Nummer 3 von Erzeugnissen gemäß Artikel1 Absatz 1 Buchstabe c) einbezogen ist.

1. Erstkontrolle
Die vollständige Beschreibung der Betriebseinheit gemäß Artikel 3 der ,Allgemeinen Vorschriften' dieses
Anhangs muss Folgendes umfassen:
- Angaben über die Einrichtungen für die Annahme, Aufbereitung und Lagerung der für Futtermittel
bestimmten Erzeugnisse vor und nach den diese betreffenden Arbeitsgängen;
- Angaben über die Einrichtungen, in denen andere zur Aufbereitung der Futtermittel verwendete
Erzeugnisse gelagert werden;
- Angaben über die Einrichtungen, in denen Erzeugnisse zur Reinigung und Desinfektion gelagert werden;
- ggf. eine Beschreibung der Mischfuttermittel gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie
70/373/EWG, die das Unternehmen herzustellen beabsichtigt, sowie Angabe der Tierart oder der Tierkategorie,
für die das Mischfuttermittel bestimmt ist;
- ggf. eine Angabe der Bezeichnung der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die das Unternehmen
aufzubereiten beabsichtigt.
Die Maßnahmen, die Unternehmen gemäß Nummer 3 der ,Allgemeinen Vorschriften' dieses Anhangs treffen
müssen, um die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu gewährleisten, müssen Folgendes
umfassen:
- insbesondere Angaben über die zur Minderung des Risikos der Kontamination durch unzulässige Stoffe
oder Erzeugnisse durchzuführenden vorsorglichen Maßnahmen sowie die durchzuführenden
Reinigungsmaßnahmen und die Überwachung ihrer Wirksamkeit;
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_Identifizierung jedes Aspekts ihrer Tätigkeiten, der ausschlaggebend ist, um die Konformität der in den
betreffenden Einheiten aufbereiteten Erzeugnisse gemäß Artikel1 Absatz 1 Buchstabe c) mit den
Vorschriften dieser Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 223/200~ jederzeit zu garantieren;
_ Festlegung und Durchführung, Einhaltung und Aktualisierung geeigneter Kontrollverfahren auf der
Grundlage des HACCP (Hazard Analysis and Critical Control points)-Konzepts.

Die KontrollsteIle oder -behörde muss sich auf diese Verfahren stützen, um die von jeder
Aufbereitungseinheit potentiell ausgehenden Risiken allgemein zu bewerten und einen Kontrollplan zu
erstellen, der entsprechend den möglichen Risiken ein Minimum an Stichproben vorsehen muss.

2. BuchführungIm Interesse einer angemessenen Kontrolle der Arbeitsgänge muss die Buchführung gemäß Nummer 6 der
,Allgemeinen Vorschriften' Angaben über Ursprung, Art und Menge der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse
und der Zusatzstoffe und Informationen über den Verkauf der Enderzeugnisse umfassen.

3. AufbereitungseinheitenBei der Aufbereitung der Erzeugnisse trägt das Unternehmen dafür Sorge, dass a) ökologische Futtermittel
oder daraus hergestellte Futtermittel, Umstellungsfuttermittel oder daraus hergestellte Futtermittel sowie
konventionelle Futtermittel körperlich wirksam voneinander getrennt sind;
b) alle in den Einheiten zur Aufbereitung der unter diese Verordnung fallenden Mischfuttermittel verwendeten
Anlagen von den Anlagen für nicht unter diese Verordnung fallende Mischfuttermittel getrennt sind.
Abweichend von den Bestimmungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b) und bis 31. Dezember 2007 kann die

Aufbereitung in denselben Anlagen stattfinden, vorausgesetzt,
_ sie erfolgt nicht zur gleichen Zeit und die Produktionslinie wird vor Beginn der Aufbereitung der unter diese
Verordnung fallenden Futtermittel einer geeigneten Reinigung unterzogen, deren Wirksamkeit kontrolliert
worden ist; das Unternehmen muss die entsprechenden Arbeitsgänge dokumentieren;
_ das Unternehmen trägt dafür Sorge, dass entsprechend den gemäß Nummer 1 bewerteten Risiken alle
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, und stellt ggf. sicher, dass nicht mit den Vorschriften dieser
Verordnung konforme Erzeugnisse nicht mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau auf den Markt

gelangen.Die Abweichung gemäß Unterabsatz 2 ist an die vorherige Genehmigung der zuständigen KontrollsteIle
eder-behörde gebunden. Diese Genehmigung kann für einen oder mehrere Aufbereitungsvorgänge erteilt

werden.Die Kommissionverpflichtet sich, die Prüfung der Bestimmungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b) bis 31.
Dezember 2003 in Angriff zu nehmen. Im Anschluss an diese Prüfung könnte das Datum des 31. Dezember

2007 gegebenenfalls geändert werden.
4. KontrollbesucheNeben der vollständigen jährlichen Kontrolle muss die KontrollsteIle oder -behörde zielgerichtete Kontrollen
auf derBasis derallgemeinen Beurteilung des potenziellen Risikos derNichteinhaltung der Vorschriften dieser
Verordnung durchführen. Sie muss sich dabei besonders auf die vom Unternehmen hervorgehobenen
kritischen Stellen im Herstellungsprozess konzentrieren um festzustellen, ob die Arbeitsgänge
ordnungsgemäß überwacht und überprüft werden. Alle Stätten, an denen das Unternehmen seine Tätigkeit
a~sübt, können in Zeitabständen kontrolliert werden, die zu den mit dieser Tätigkeit verbundenen Risiken in

einem angemessenem Verhältnis stehen.5..Beförderung von Erzeugnissen in andere produktions_/Aufbereitungseinheiten oder Lagereinrichtungen
DI~.Unternehmen müssen sicherstellen, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
a) Okologische Futtermitteloder daraus hergestellte Futtermittel, Umstellungsfuttermittel oder daraus
hergestellte Futtermittel sowie konventionelle Futtermittel müssen bei der Beförderung körperlich wirksam

voneinander getrennt werden;b) für die Beförderung von nicht unter diese Verordnung fallenden Erzeugnissen verwendete Transportmittel
und/oder Container dürfen für die Beförderung von unter diese Verordnung fallenden Erzeugnisse nur

verwendet, sofern_ Vor der Beförderung von unter diese Verordnung fallenden Erzeugnissen eine angemessene Reinigung
stattgefunden hat, deren Wirksamkeit kontrolliert worden ist; die Unternehmen müssen die entsprechenden

Arb,:itsgänge dokumentieren;_ die Unternehmen dafür Sorge tragen, dass entsprechend den gemäß Nummer 1 bewerteten Risiken alle
erforderlichen Maßnahmen getroffen worden sind, und ggf. sichergestellt ist, dass nicht konforme

e,
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Erzeugnisse nicht mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau auf den Markt gelangen;
- die für das Unternehmen zuständige KontrollsteIle oder -behörde über solche Beförderungsvorgänge
unterrichtet wurde und ihre Zustimmung erteilt hat; diese Zustimmung kann eine oder mehrere
Beförderungsvorgänge betreffen;
c) die unter diese Verordnung fallenden Enderzeugnisse werden körperlich oder zeitlich getrennt von anderen
Enderzeugnissen befördert;
d) bei der Beförderung sind die abgehende Erzeugnismenge zu Beginn und alle einzeln im Rahmen der
Auslieferungsrunde ausgelieferten Erzeugnismengen aufzuzeichnen.

6. Annahme der Erzeugnisse
Bei der Annahme eines Erzeugnisses gemäß Artikel1 muss das Unternehmenden den Verschluss der
Verpackungen oder Behältnisse, soweit dieser vorgeschrieben ist, und das Vorhandensein der Angaben
gemäß Nummer 7 der ,Allgemeinen Vorschriften' dieses Anhangs überprüfen. Das Unternehmen muss eine
Gegenkontrolle durchführen, ob die Angaben auf dem Etikett gemäß Nummer 7 der ,Allgemeinen Vorschriften'
dieses Anhangs den Angaben auf den Begleitpapieren entsprechen. Das Ergebnis dieser Kontrolle ist
ausdrücklich in den Büchern gemäß Nummer 6 der ,Allgemeinen Vorschriften' zu vermerken. 23>

(1) ABI. L 243 vom 13.9.2001, S. 3.
ANHANG III

MINDESTKONTROlbANFORDERYNGEN YND 1MRAHMEN DES KONTRObblJERFAHRENS NAG'" gEN
ARTIKELN 8 YND 9 VORGESEHENE VORIŒHRYNGEN
<18a A.t PflaRzeR YRElpflaRZIiGhe EFi!eY¡¡Risse ays laREl·....iFtsGhaftIiGher EFi!eY¡¡YR¡¡ siler SammlYR¡¡ iR freier
Nat¡¡¡:,

<15 A.t PflaRzeR YRElPflaRZeReFi!eY¡¡Risse ays laRElwiFtsGhaftliGher EFi!eY¡¡YR¡¡ seler EFRte.18a>
<4 A. PflaRzeR YRElpflaRZIiGhe ErZeygRisse, Elie im laREl'....iFtsshaftlisheR Betriell prsåYlieFt såer iR åer freieR
Natyr gesammelt weråeR. PflaRleR YAå PflaRleRerleYgRisse IlrSåYliereRåe laRåwiFtsGhaftlishe BetrieIle 4>
W>
1.Die EFi!eYgYR¡¡ myß iR eiRer BetriellseiRheit eFfelgeR, Elie hiRsishtlieh ihrer PaFi!elleR, åer PreåYktisRsstätteR
ss· ....ie ihrer lagerlllätle eiRe 'o'SRjeEler aRElereR EiRheit, åie RiGht Rash åeR PrsElYktisRsregelR åieser
lJersråRYRg arlleitet, åeYtliGh ¡¡etreRRte EiRheit åarstellt; lJerarlleitYR¡¡S YREl/sEler 'JerllaGkYRgsaRlageR
käRReR Teil åieser BetriellseiRheit seiR, ssweit ihre Tätigkeit siGh ayf Elie lJerarlleitYR¡¡ YREl/sElerVerllaskYR¡¡
åer eigeReR laRElwiFtsGhaftliGheR EFi!eYgYRg eesGhräRkt.
<4 2. Bei AyfRahme åes KSRtrsll\'erfahreRs müsseR KSRtrsllstelle YRå EFi!ellger, aYGh weRR sish seiRe
Tätigkeit allf åas SammeiR 'o'SR'l'li1ållflaRleR llesshräRkt,

eiRe '1sllstäRåige BesshreillYRg åer BetriellseiRheit erstelleR mit ARgalle åer lagerlllätle,
PrsElYktisRsstätteR, Sshläge IInå/såer Sammelgelliete ss .....ie gegellenenfalls åer Ofte, aR åeReR Ilestimmte
'ferarlleityngs YREl/såer Verllaskllngs','srgänge stattfinåen;

alle ksnkreten Maßnahmen festlegeR, åie iR åer Betriellseinheit III treffen sinå, 11måie EiRhaltyng åieser
VersrllRIIRg III gewährleisteR;

im FaJllles SammeiRs '1SRWilållflaRlen åie '19m ErlelIger siler ws rele'JaRt allsh '19R DritteR III IlieteRIleR
Garantien festlegen, Ilamit gewährleistet ist, åaß åie BestimmYRgen Iles ARhaRgs I Nymmer 4 erfüllt SiRIl.
Diese Besshreillllng linå elie IletreffeRåeR MaßRahmeFl 'l/eråeR in eiRem IRsllektisRsllerishtfest¡¡ehalteR, åer
'/9n åem lletrsffeReR EFi!ell!ler ge!leRlYleishReR ist.
FerRer mllß Eler Berisht fsl!lenlles enthalteR:

Ilas gat11m, aR Ilem allf åeR lletreffeRllen SshlägeR YRå/såer in Ilen betreffeRaeR Sammel!lebieteR letåmals
Mittel aR!lewaRllt wllreleR, eIereR ¡¡insm RiGht mit eieR \/9rsshrifteR eies AFtikels Il Absatl1 BlIsRstabe b)
vereiRbar ist;

elie VerllfliGRtllRg eies ¡¡Fi!ellgers, elie MaßRahmeR !lemäß eieR AFtikelR 5 IIReI Il ellirGhlllfiihreR, IIReI im Fall
eiRes Verstsßes seiR ¡¡iR','erstäRelRis mit elen MaßRahmen gemäß AFtikel9 AllsatI 91l1W. AFtikel19 Allsatl 3.
2. Bei eier AllfRahme eies Ksntrsll'/erfahreRs erstelleR ¡¡Fi!ellger IInel K9ntr911stelle eine vsllstäReli!le
BesGhreillllng eier BetriebseiRAeit mit ARgalle eier lagerplätle, Pr9e1l1kti9nsstätteR YReIPaFi!elleR ss' ....ie
ge¡¡elleAenfalls Eler Ofte, an EIeReRIlestimmte VerarlleitYRgs YREllsEler lJerpaGkYRgs'IergäRge ElyrGhgefiihFt
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' "eR galler II II r
a) bei ¡;FlellgRlsseR • g rshfül'lrllRg siGh Eler ¡;FZelige
eingehalten werEleR: 'RahmeR eiRes IJmstelilingsl'llaRs, ZII aes;:~s ;er betreffenaen F~äsheRallf
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2. 155\lJllrElen geelgne: '1 ts "elleinaREler getrennt ge a eR n E' gnisse minElestens 48 ShlR eR 1mstammeRElen ¡;FZeligRlsse 5 e", • ist "eR Eler ¡;rRte ElerbetreffeREleR FZeli

3, gie KeRtrelst,:"e eEler beherEle • . eRtrelistelie eeer behäree über eas
\'araIlS ZIIIIRteFFlsht~:. hlug eer ¡;FRte IIRterrishtet eer ¡;~ellg~~ el~ ~ leeRtifizierliRg Eles ¡;rRteglits .
4. IJRmittelbar Rash ri ss ElerbetreffeREIeR ¡;iRheiteR IIRElII~er a e,el:

t
115''') ferRer bestätigt er, ElaßElle

!!eRalie ¡;mteallfkemmeR 8 Qllalität, Farbe, gurshsshnlttsgewis w. ,

, .. hmigt ".'erEleR. I ..
eEler beherEle geRe • hllR zligelasseReR Flashen,
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seferR Elle8e IRgliRge '.. . El' " R smaterial sefem Elle
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IIR
9 'ien 811shstabe aj

G) I¡¡eiEler ¡;FlellgllR!! • eR aa ) N em 2 3 IIREl4 IIREIElerzlitreffeR e el8 Rstabe a umm ,
8eEliR!!IIRgeR \'eRIIG II¡¡ Gel¡¡iet se "'erEleR allsh

.. I 'El . 't 'Elemse eR ,"
Nummer 5 ertult s~Rli temehmeR meRrere PrsElliktieRselRhel e~~~;eR seler PflaRzeReFlell!!Risse
9, 8ewirtsGh~ftet ,eiR R i t ElieRiGIlt lIRter Artikel1 falieREI~ aR ElElerNllmmern 3, 4 IIAEl5
sslGhe ¡;iAhelteR IR Ele~ ~':::ahreR hiRsishtlish Eler Nllmmer 2 h~~a~,1 ~~laRzeR, Elie iR Eler lIAter Nllmmer 1
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IIRteFZS!!eR; ~RElI~seR151iert "'erEleR, Risht eFlellgt werEleR, ~>
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<15 A,2, Tiere IIAEItieFISGRe¡;Flell

g
:R fyr tierisGRe ¡;FleligRisse erstelleR ¡;Flell!!'lIslallffläsReR, Eler

1, 8ei ¡;iAfYhrllRg Eler KeRtr.~lre:~er ~altIlRgs!!ebäIlEle, ElerWeiEleR; Eler s~e:: ;~r Tiere IIREItierisGhe
eiRe "ellstäRElige 8esGhrei liR El b ger Pask IIREIVerarBeltllRgsrali

gegebeReRfalis Elie8estlmmIlR!!eR. ~ (PIaRlIR!! mr Elie 8ereishe
' , t" GheR¡;FlellgllA!!9I1R!!mateFials, I f"' Elie ¡;iRReit zlir äkeleglssReRleFis

, .. ... ynEi gegel¡¡eReRfalis er a , ,
FrelflaG~eR 115m 'u IIREIPrealiktieRsmittel, 5 tierissheR gllRgmaterlals, ,
¡;Flell!!RISSe, Reh"areR 'I¡¡ R Eler ¡;iRriGRtliRgeR zlir bagerIIR!! Ele, laR mr Elieses gllRgmaterlal,

eiRe "ellstäAEli!!e 8esGhrei II g RtrsllbehärEle vereiRbarteR AIISbrIR!!1'l e"'iElmeteR FläsReA,
eineR mit Ele~K~Rtr~II~lte;~~:;~~ K:esshreillllR9 ElerEler I'lflaRZlishe:,,~~Ze:II~~:~s~tli~h ElerAIiSbriR!!IIR!! EiesZlisammeR mit elRer.e s. a "en "erträ!!eA mit anElereR ban "I

eiReR 8ewirtsGhaftllR!!SI'l aR lir t Elamit Elie ¡;iRhaltliRg
FütterllRg, ¿llsht, GeSIlRElh:i~ IIs':~en fest Elie ElerTierhaltllR!!sbetFieb ZII treffeR hir,

:;~;.,11".0'"K~"""::~:::;:::,:',~"¡¡,~.~ ", ';."~: ':;:~~~" ';'N.";""" ",
IIREIPflaRzeReFlellgRISSe!! teR 8estimmllRgen ist EllebagerlIng ,s "'ß ARRangi tierärztlisR
AbweisRenEi '/SR Elen \'Sr~.eR?nn u,'t ie im RaRmeR Eler8ehaRElIIIRg ge~a ,ri HaltllRgsbllsR allfgemRrt
Antibistika im 8etrieb zlIla~SI!!, ~,~';:'assRteR Ort allfbewaRrt werElen lInElIR elRem ,
"ersshriebeR wlirEleR, an elRem II .. . Elie bei gregeR Säugetieren
• , h liA!! "erseheR seiR,werEleFr. " rt ereBRteR KeRRzels R • .

I
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3 g¡e Tiere müsseR StäRElig mit ~IRers~'g etiereR I'lartienweise aRzllbriRgeR 1St.eiRzeln YRElbei GeflygelllnEl kielReR ayg
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sind alle Maßnahmen zy treffen, die zyr Identifizieryng der PaRien ynd zyr Vermeidyng der VermisGhyng-llllt
EFleygnissen, die nisht gemäß den PrsdYktisnsregeln dieser 'Iersrdnyng gewennen wyrden, eFferderliGII
5ÎII4

4. Neben den ynangekündigten Ins~ektisnsbesiGlltigyngen fQhR aie Kentrellstelle minaestens .einmal im Ja$
eine umfassende Besishtigyng der Betriebseinlleit dYFGh.Zym Nashweis etwaiger S~yren 'len gemäß die5eF
Versrdnung ynzYlässigen Mitteln kännen Preben lIenemmen weraen. Sie müssen durGllgefQllR werden, 'Ne!\!¡
Veraasht auf VeF\'.'enayng sslsher Mittel besteht. !Jber jeae Besishtigyng '....ira ein Ins~ektiensberiGRt
angefeFtigt, der 'len aer für aie kentreIlieRe Betriebseinheit '1erantweFtlisllen Persen gegenzuzeiGRnen ist,
5. gas !Jnternellmen ge'....ähR aer Kentrellstelle zy Ins~ektienszweGken Zygangzu aer Betriebseinlleit und-2li
der BetriebsbYGhfQhryng mit aeR ents~reGhenaen Belegen. Es eReilt der Kentrellstelle zy
Ins~ektienszweskeR alle zweskdienliGhen Ayskünfte.
<4 6. EFleygnisse gemäß ARikeli düFfen zyanderen BetriebseinheiteR, einsshließlish Greß YRd
Einzelhändlern, nyr in geeigneten 'Ier~askyngen eder BehältRissen befiiFdeR werden, aie se 'Iersshlessell
sina, Baß aer InIIalt nisIlt aysgetallssllt '...'erden kann, yna deren ¡¡¡tikett ynbesshaaet anaerer gesetzlisll
'1ergessllFiebener Angaben fslgende Angaben entllält:
al Name ynd ARsshrift des für die EFleygyng eder Ayf!¡ereityng aes EFleygnisses VerantweRlisllen eaer bej
Angabe eines anderen Verkäyfers einen Vermerk, an han a aessen aie annellmenEle Betriebseinlleit unEi die
Kentrellstelle aen für die VeFaFbeityng des Predykt 'IerantweRIiGhen Z'....eifelsfFei ermitteln käRnen;
bl BezeisllRung des EFleygnisses mit J.liR'Neis ayf den äkelegisslleR lanabay gemäß ARikel 5.
Bei Annallme des EFleygnisses gemäß ARikeli ~rüft das !JnterRellmeR, eb die lJer~aSkYRgbzw. das
Bellältnis '1eFSGlllessen ist YRa eb aie ARgaben gemäß dem verstelleRden !JRterabsatz eder gemäß AbssAnitt
A Nymmer 8.1 eder AbssIlRitt C Nummer 8 '/srliegen. gas EF!JebRis dieser Prüfyng ist in der ByshfQllryng
gemäß Absshnitt B Nymmer 2 genay festzyhalten. Bestehen Zweifel daran, daß das betreffende EFleygnis
'len einem dem Ksntrell'/erfahren gemäß ARikel 9 YRterliegenden !JnteFRehmen stammt, se £laff das
Erzeygnis eFSt'Jerarbeitet bzw. '1er~askt weraen, nashdem diese Zweifel aysgeråymtsina, es sei denn, das
EFleygnis wird ehne J.lin'....eis ayf seine eFleygyng im Rahmen des ëkslegissllen lanEibays in aen VerkeIIr
gebfa&Rt,
06. Es gelten die Trans~eFtvsrsshriften gemäß Teil A Nymmer 8.
<1 Beim eingang eines EFleygnisses gemäß ARikeli über~r¡jft aas !Jntemehmen den lJeFSshlyss der
Ver~askyng sder des Csntainers ynd übeF~ryeft, eb die Angaben gemäß Byshstabe A NymmeF S 'JsrhanElell
sind. gas EF!Jellnis dieser (jller~FYefyng ist in den Büshem gemäß Byshstabe B Nymmer 2 zy 'Jermerken.
Bleiben nash der (jber~ryefyng Zweifel, sil das Iletreffende eFleygnis 'len einem dem Ins~ektisnssystem
gemäß AFtikel 9 unterliegenden Marktlleteiligten stammt, ss £laff es erst naGIl Allkläryng 'Jerarlleitet eder
'1erpaGkt werden. 1> 4>

<iSa C. Einführer 'Jen pflanzliGhen ynel tierisGhen EFleygnissen se'....ie 'Jen ays pflanzliGllen unEl!eder
tierisGhen EFleygnissen Ilestehenden lellensmitteln ays grittländern "
<15 C. ImpeFteyre 'len PflanzeneFlellgnissen, tierisshen eFleygnissen ynEi 'len lellensmitteln, aie aus
PfianzeneFleugnissen ynd tierisshen EFleygnissen ays grittländem Ilestehen iSa>
<4 C. EinfQRrer'len pflanzlishen EFleygnissen ynd üllerwiegend pflanzlishe EFleugnisse enthaltenElen
lebensmitteln ays grittlänaern 15>
1. Bei AyfRallme des Kentrsll'lerfallrens müssen einführer ynd Ksntrsllstelle

eine 'Jsllständige BesGhreillyng eies einfyhrlletriebs ynd seiner EinfYIlRåtigkeiten eFStellen, naGIl Mëglisllkeit
mit Angabe der GFte Eies eingangs der EFleygnisse in die GemeinsGhaft, sswje aller anderen EinriGlltyngen,
die eier einführer f¡jr die lageryng der EinfYhreFleygnisse zy 'JemenElen gedenkt;

alle kenkreten Maßnahmen festlegen, die der einfQhrer treffen mYß, ym die liiinllaltuRg dieser Vererdnyngzy
ge'....ällrleisten.
giese Besshreillung yna die Iletreffenelen Maßnahmen werden in einem Inspektiensllerisllt festgellalten, Eier
'lem einführer gegenzyzeiehnen ist.
Ferner '1er~flislltet siGh der Einfüllrer in diesem Berisht,

seine EiflfullF!JesGlläfte gemäß aen Verssllriftefl aes AFtikels 11 abzuwiskeln, una erkläFt siGh darin für aen
Fall des VeFSteßes aamit ein'leFStanden, daß die Maßnahmen gemäß AFtikel9 Absatz 9 aYrsllgefüllFt werden;

dafür SeF!Jezu tragen, daß alle '1ePNenaeten lagereinriGhtyngen Eler KentrelIsteIle bz'..... falls diese
EinriGhtYRgen in einem anderen Mitglieastaat eder einer anderen Regien liegen einer KentrelIsteIle
zygänglishsind, aie in aiesem Mitgliedstaat Ilz'.....dieser Regien für deraRige Ksntrsllen zygelassen ist.
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ANGABEN IN DER MELDUNG GEMÄß ARTIKELS ABSATZ 1 BUCHSTABE a)
a) Name und Anschrift des Unternehmens.
b) Lage der Betriebe und gegebenenfalls der Parzellen (Katasterangaben), auf denen die Arbeitsgänge
erfolgen.
c) Art der Arbeitsgänge und der Erzeugnisse.
d) Verpflichtung des Unternehmens zur Durchführung der Maßnahmen entsprechend den Artikeln 5, 6, 7
undloder 11.
ej Bei Landwirtschaftsbetrieben ist anzugeben, seit wann der Erzeuger auf den betreffenden Parzellen keine
Mittel mehr anwendet, die mit Artikel6 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel7 unvereinbar sind.
t) Name der zugelassenen Stelle, die das Unternehmen mit der Kontrolle seines Betriebes betraut hat, sofern
der Mitgliedstaat für die Durchführung des Kontrollverfahrens private KontrollsteIlen zugelassen hat.

<16 ANHANG V
TEIL A: VERMERK ÜBER DIE IM KONTROLLVERFAHREN FESTGESTELLTE KONFORMITÄT
Die Angabe, daß ein Erzeugnis dem Kontrollverfahren unterzogen wurde, ist in derselben Sprache/denselben
Sprachen wie die Etikettierung zu machen.
ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE
DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning
OE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem oder Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem
EL:
EN: Organic Farming - EC Control System
FR: Agriculture biologique - Système de contrôle CE
T: Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE
NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem
PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE
F : Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelrnä
SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem
TEIL B: GEMEINSCHAFTSEMBLEM
B.1 Bedingungen für die Gestaltung und Verwendung des Gemeinschaftsemblems
B.1.1 Das Gemeinschaftsemblem muß einem der Muster in Teil B.2 dieses Anhangs entsprechen.
B.1.2 Die in das Emblem aufzunehmenden Angaben sind in Teil B.3 dieses Anhangs aufgeführt. Es ist auch
möglich,
das Emblem mit der Angabe in Teil A dieses Anhangs zu kombinieren.
B.1.3 Bei der Verwendung des Gemeinschaftsemblems und der Angaben gemäß Teil B.3 dieses Anhangs sind
die
Reproduktionsanweisungen gemäß dem graphischen Handbuch in Teil B.4 dieses Anhangs zu beachten.
B.2 Muster
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B.3 Angaben auf dem Gemeinschaftsemblem
B.3.1 Einzelne Angaben
ES: AGR CULTURA ECOLÓGICA
DA: ØKOLOGISK JORDBRUG
DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT oder ÖKOLOGISCHER LANDBAU
EL:
EN: ORGANIC FARMING
FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE
T: AGRICOLTURA BIOLOGICA
NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW
PT: AGRiCULTURA BIOLÓGICA
F: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO
SV: EKOLOGISKT JORDBRUK
B.3.2 Kombination von zweiAngaben
Kombinationen von zwei Angaben in den Sprachen gemäß B.3.1 sind zulässig, wenn sie gemäß den folgenden
Beispielen aufgebaut sind:
NUFR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE
F ISV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT JORDBRUK
FRIDE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT
B.4 Graphisches Handbuch
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INHALT

,1 Einleitung
\2_~lIgel11eine Verwendung des Emblems

:2.1 Farbiges Emblem (Referenzfarben)

:2.2 Einfarbiges Emblem: Emblem in Schwarzweiß

¡2.3 ï<;;trast zu den Hintergrundfarben

'.2.4 Schriftbild

2.5 Sprachversion

.2_6 Verkleinerte Formate
2.7 Besondere Bestimmungen für die Verwendung
.des Emblems

',30riginalreprovorlagen

:3.1 Zweifarbige Ausführung

i3_.~~onturlinien
\3.3 Einfarbig: Emblem in schwarzweiß

1,3.4Farbmusterbogen (gelb und blau)

Seite

B
B
B
9

10
10
10
11

11

12

12
27

27

28

1 EINLEITUNGDas Graphikhandbuch soll den Wirtschaftsbeteiligten bei der Reproduktion des Emblems als Anleitung

dienen.
2 ALLGEMEINE VERWENDUNG DES EMBLEMS
2.1 FARBIGES EMBLEM (Referenzfarben)
Bei Verwendung des farbigen Emblems sind entweder direkte Farben (Pantone) oder ein Vierfarbendruck

einzusetzen. Die Referenzfarben sind nachstehend angegeben.
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2.2 EINFARBIGES EMBLEM: EMBLEM IN SCHWARZWEISS
Das Emblem in schwarzweiß kann wie nachstehend gezeigt verwendet werden:

2.3 KONTRAST ZU DEN HINTERGRUNDFARBEN
Bei Verwendung des farbigen Emblems auf eine Hintergrund in Farben, die das Lesen der Schrift erschweren,
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empfiehlt sich, die Abgrenzung durch eine umlaufende weiße Konturlinie, wie nachstehend gezeigt, um den

Kontrast gegenüber de Hintergrund zu verstärken.
Emblem mit farbigem Hintergrund

~ ~

2.4 SCHRIFTBILDFür den Text empfiehlt sich die Schrift Frutiger bold condensed in Großbuchstaben. Die Schrift ist
entsprechend den Angaben unter Punkt 2.6 zu verkleinern.
2.5 SPRACHVERSIONFür beide Embleme können die entsprechenden Sprachversionen gemäß den Spezifikationen unter B.3

ausgewählt werden.
2.6 VERKLEINERTE FORMATESollte die Verwendung des Emblems auf verschiedenen Etiketten deren Verkleinerung erfordern, sind

folgende Mindestdurchmesser einzuhalten:
a) Bei einzelnen Angaben: mindestens 20 mm

~}
~~ .

-=e~(}
~

:;:1.11"1111
~':i\"wH

:11 ¡;'iH'1
1l)mlil

b) Bei Kombinationen von zwei Angaben:mindestens 40 mm

2.7 BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DES EMBLEMS
Durch das Emblem sollen die Erzeugnisse aufgewertet werden. Aus diese Grund sollte die Umsetzung

4í'111\1I1
-m uuu
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möglichst in Farbe erfolgen, damit das Emblem besser ins Auge fällt und eine einfachere und schneJre;:e
Erkennung durch den Verbraucher gewährleistet ist.
Einfarbige Embleme (schwarzweiß) gemäß Punkt 2.2 sollten deshalb lediglich verwendet werden, wenn eine
Umsetzung in Farbe unpraktisch ist.
30RIGINALREPROVORLAGEN
3.1 ZWEIFARBIGE AUSFÜHRUNG
- Einzelne Angabe in allen Sprachen
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- Beispielen von sprachkomblnatlonen gemäß B.3.2
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:=~=!::::=:t~:!:I~!GK~:!!:~=::=' åeR SpracheR åer

gikettienlRg angellracht.
is: Agricllltlira Ecelágisa SisteFRa åe cen~rel GEE::ö':=~=~:s~~;;;;~~~~~~!e banåwiFtsshaft 5a>· EING KeRtrellsysteFR
GR: Âéïëïäéê\:' Âaaùiiässá Gyee§la Hl .e¥a"'le EGK
EN: GrgaRis FarFRing EEG Gent:el Syste~
f:: AgrisIlltlIFe Bielegiqlle Sy~teFR~ åe centrele GEE
IT: AgriceItlIra Bielegica Re!)IFReål centreIIe GEE
Nb: Biele!)isslle baAållellw EEG GentrelesysteeFR
p~ Jlaricllltllra Bielá!)isa SysteFRa åe centrele GE 16>

<3ANHANGVI
EINLEITUNG
Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Definitionen:
1. Zutaten: Stoffe nach der Definition in Artikel 4 dieser Verordnung mit den Einschränkungen gemäß Artikel6
Absatz 4 der Richtlinie 79/112/EWG des Rates vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von für den Endverbraucher

bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (1).
(1) ABI. Nr. L 33 vom 8. 2. 1979, S. 1.
2. Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs:
a) einzelne landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse, die daraus unter Einsatz geeigneter Wasch-,
Reinigungs-, thermischer und/oder mechanischer und/oder physikalischer Verfahren gewonnen werden, die
zu einer Herabsetzung des Feuchtigkeitsgehalts der Erzeugnisse führen;
b) ferner Erzeugnisse, die aus den unter Buchstabe a) genannten Erzeugnissen unter Einsatz anderer in der
Lebensmittelverarbeitung eingesetzter Verfahren gewonnen werden, sofern diese Erzeugnisse nicht als
Lebensmittelzusatzstoffe oder Aromen gemäß den Nummern 5 und 7 anzusehen sind.
3. Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs: Zutaten, die nicht zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs, mindestens aber zu einer der folgenden Kategorien gehoeren:
3.1. Lebensmittelzusatzstoffe einschließlich Träger dieser Stoffe gemäß den Definitionen in den Nummern 5

und 6;
3.2. Aromen gemäß der Definition in Nummer 7;
3.3. Wasser und Salz;
3.4. Mikroorganismen, Kulturen;
3.5. Mineralien (einschließlich Spurenelemente) und Vitamine.
4. Verarbeitungshilfsstoffe: Stoffe gemäß der Definition in Artikel1 Absatz 3 Buchstabe a) der Richtlinie
89/107/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Zusatzstoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen (2).
(2) ABI. Nr. L 40 vom 11. 2.1989, S. 27.
5. Lebensmittelzusatzstoffe: Stoffe gemäß der Definition in Artikel1 Absätze 1 und 2 der Richtlinie
89/107/EWG, die unter diese Richtlinie oder die in Artikel3 Absatz 1 der Richtlinie 89/107/EWG genannte

Globalrichtlinie fallen.
6. Träger, einschließlich Trägerlösungsmittel: Lebensmittelzusatzstoffe, die dazu dienen, einen
Lebensmittelzusatzstoff zu lösen, zu verdünnen, zu dispergieren oder physikalisch zu verändern, ohne seine
technologische Funktion zu beeinflussen, um seine Handhabung, An- oder Verwendung zu erleichtern.
7. Aromen: Stoffe und Erzeugnisse gemäß der Definition in Artikel1 Absatz 2 der Richtlinie 88/388/EWG des
Rates vom 22. Juni 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der M,itgliedstaaten über Aromen zur
Verwendung in Lebensmitteln und über Ausgangsstoffe für ihre Herstellung (3), die unter diese Richtlinie

fallen.
(3) ABI. Nr. L 184 vom 15. 7.1988, S. 61.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Die Teile A, B und C umfassen Zutaten, Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe, die bei der Aufbereitung
von Lebensmitteln verwendet werden dürfen, die im wesentlichen aus einer oder mehreren in Artikel1 Absatz

890fl15
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1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.
<15 Bis zur Annahme von Vorschriften in den Teilen A und B dieses Anhangs gelten insbesondere für die
Aufbereitung von Lebensmitteln, die aus einem oder mehreren tierischen Erzeugnissen bestehen, die
einzelstaatlichen Vorschriften. 15>
<17 Unbeschadet der Bezugnahme auf Zutaten gemäß den Teilen A und C oder aufVerarbeitungshilfsstoffe
gemäß Teil B dürfen ein Verarbeitungsverfahren, beispielsweise das Räuchern, eine Zutat oder ein
Verarbeitungshilfsstoff nur gemäß den einschlägigen gemeinschaftlichen und/oder einzelstaatlichen, dem
Vertrag entsprechenden Rechtsvorschriften oder, falls solche Vorschriften nicht bestehen, unter Einhaltung
der Regeln der guten fachlichen Herstellungspraxis für Lebensmittel angewendet bzw. zugesetzt werden.
gie NeRRIIRg eiRer ZlItat ails Teil A IIAå C Gåer eiReS VerarbeitllRgsllilfsstGffs ails Teil S läßt jeåGslI åie
TatsasIle IIRberilllrt, åa!!. åiese ZlItat Gåer åieser VerarbeitllRgsllilfsstsff gemäl!. åeR gemeiRssllaftlislleR
Resllts'lsrssllrifteR IIRå/såer åeR eiRzelstaatlislleR, åem E'VG Vertrag eRtspreslleRåeR
lebeRsmittel'JSFSSllrifteR '1erweRået weråeR mill!.. Falls sGlslle Resllts'.'sFSsllrifteR RiGIIt bestelleR, SiRå åie
RegeiR åer glIteR MerstellllRgsprallis filr lebeRsmittel eiRZlIllalteR. 17> Zusatzstoffe sind insbesondere gemäß
den Vorschriften der Richtlinie 89/107/EWG, gegebenenfalls auch denen der in Artikel3 Absatz 1 der Richtlinie
89/107/EWG genannten Globalrichtlinie zu verwenden. Die Verwendung von Aromen erfolgt gemäß den
Vorschriften der Richtlinie 88/388/EWG, die Verwendung von Lösemitteln nach den Vorschriften der Richtlinie
88/344/EWG des Rates vom 13. Juni 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Extraktionslösemittel, die bei der Herstellung von Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten verwendet werden
(1).
(1) ABI. Nr. L 157 vom 24. 6. 1988, S. 28.

<17 Teil A -Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs nach Artikel5 Absatz 3 Buchstabe c) und ArtikelS
Absatz Sa Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
TEll A ZUTATEN NICMTlANgWIRTSCMAFTbiCMEN URSPRUNGS NACM ARTIKEl IiASSATZ 3 SUCMSTA8é
b) gER VERORgNUNG (E'NG) Nr. 209219117>

A.1. Lebensmittelzusatzstoffe, einschließlich Träger

: Bezeichnung

.E 170 Calciumcarbonat
I

Bemerkungen

<17 Alle zugelassenen Wirkungen außer Färbung
17>

E 270 Milchsäure

E 290 KOhlendioxid

'E296 Apfelsäure

!E 300 Ascorbinsäure

i~5E306 stark tocophenolhaltige Extrakte

[E 322 Lecithine

rE330 Citronensäure

'<5 E 333 Calciumcitrate 5>

¡E 334 Weinsäure (L(+H

E 335 Natriumtartrate

lE 336 Kaliumtartrate

<5 E 341 (i) Monocalciumphosphat

iE 400 Alginsäure

E 401 Natriumalginat

E 402 Kaliumalginat

Antioxidans in Fetten und Ölen 5>

Backtriebmittel für Fertigmehl 5>
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:E 406 Agar-Agar

~<5E 407 Carrageen 5>

E 410 Johannesbrotkernmehl

IE 412 Guarkernmehl

lE~~3 Traganth
':E414 Gummi arabicum

E 415 Xantha

"E 416 Karayagummi

<17 E 422 Glyzerin

.E 440(i) Pektin

E 500 Natriumcarbonate

'E 501 Kaliumcarbonate

lE 503 Ammoniumcarbonate

¡E 504 Magnesiumcarbonate

.E 516 Calciumsulfat

¡¿SE 524 Natriumhydroxyd

'<17 E 551 Siliziumdioxid

[E938 Argon

E 941 Stickstoff

¡ E 948 Sauerstoff

Pflanzenextrakte 17>

<17 Träger 17>
Oberflächenbehandlung von Laugengebäck 5>

Trennmittel für Kräuter und Gewürze 17>

A.2. Aromen im Sinne der Richtlinie 88/388/EWGStoffe und Erzeugnisse gemäß der Definition in Artikel1 Absatz 2 Buchstabe b) Ziffer i) und Artikel1 Absatz
2

Buchstabe c) der Richtlinie 88/388/EWG, die gemäß Artikel9 Absatz 1 Buchstabe d) und Absatz 2 der
Richtlinie als natürlicher Aromastoff oder als Aromaextrakt gekennzeichnet sind.

A.3. Wasser und Salz
Trinkwasser,Salze (hauptsächlich aus Natrium- oder Kaliumchlorid), die allgemein bei der Lebensmittelverarbeitung

verwendet werden.
A.4. Kulturen von Mikroorganismeni) die normalerweise in der Lebensmittelherstellung verwendeten Kulturen von Mikroorganismen,
ausgenommen genetisch veränderte Organismen gemäß der Definition in Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie

90/220/EWG;

~!;:=~:!N:::~~:=:=~:=:=!:=~:=~::~:::~Rlell

warEIeRsiREI.17><12 A.5 Mineralien (einschließlich Spurenelemente), Vitamine, Aminosäuren und andere

St.ickstoffverbindungenMmeralien (einschließlich Spurenelemente), Vitamine, Aminosäuren und andere Stickstoffverbindungen sind
~ur insoweit zulässig, als ihre Verwendung in den sie enthaltenden Lebensmitteln gesetzlich vorgeschrieben

1St.

~!.:=~:~i:::=::~;Ie:=~::=.. .'
bS • s.~ : ~II EIeRsie eRtRalteREleRbelaeRSRllttelR gesællGtl

\!ar!lessRrielaeR ist. 12>

TEll B <17 Verarbeitungshilfsstoffe und sonstige Erzeugnisse, die bei der Verarbeitung ökologisch
hergestellter Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe d) und Artikel5
Absatz 5a Buchstabe e) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 verwendet werden dürfen
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l,leRARBeITblNGSloIlb¡;;SSTO¡;;¡;;e biND SONSTIGe eRZeYGNISSe, Die Bel DeR l,leRARBelTYNG
ÖKObOGISCIoI loIeRGeSTebbTeR lblTATeN bANDWIRTSCIoIAnbiCloIeN blRSPRYNGS GeMl\ß ARTlKéb-s
ABSATZ 3 BYCIoISTABe sj DeR l,leRORDNblNG (e~"lGJ Nr. 2g92.'~1I,leR'NeNDET 'NeRD eN DYR¡;;eN 17>

!Bezeichnung

¡W~sser

blciumchlorid

!Calciumcarbonat

[Calciumhydroxid

iCalciumsulfat

'Magnesiumchlorid (oder Nigari)

:Kaliumcarbonat
:

: Natriumcarbonat

Bemerkungen

Koagulationsmittel

Koagulationsmittel

Koagulationsmittel

Trocknen von Trauben

Zuckerherstellung

<12 - Zuckerherstellung
- Ölerzeugung aus Rapssaat (Brassica spp.) <22
wäRrenei eines ÜseF§angszei!ra~nns sis å1. März
~ 22> Z~6kerAers!ell~Ag, OIiYeAseRaAell~Ag 5>

Ölherstellung und Stärkehydrolyse

Zuckerherstellung 5>

Im Kristallisationsprozess bei der Zuckerherstellung
in Übereinstimmung mit den Vorschriften der
Richtlinie 88/344/EWG, zuletzt geändert durch die
Richtlinie
97/60/EWG
Bis 31.12.200617>

,<5 Natriumhydroxid

[Zitronensäure

'<5 Schwefelsäure

1<17 Isopropanol (Propan-2-ol)

l~.ohlendioxid

:~tic.kstoff
¡Ethanol

[Gerbsäure

!Eiweißalbumin

[Kasein

!Gelatine

iF¡~~hl~im

Lösemittel

Filtrierhilfe

!"

¡Pflanzliche Öle

iSilici~mdioxid als Geloder kolloidale Lösung

¡Talkum

[Bentonit

'Kaolin

¡Kieselgur
i····
¡Perlit

iHaselnußschalen

1<5 Reismehl

<5 Schmier-, Trennmitteloder Schaumverhüter
geRnnier ~AS TFeAnnni!!el5>

5>
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,Bienenwachs

! Carnaubawachs

Trennmittel

Trennmittel

Kulturen von Mikroorganismen und Enzymen:<17 Kulturen von Mikroorganismen und Enzyme, die normalerweise zur Lebensmittelherstellung verwendet
werden, ausgenommen von genetisch veränderten Organismen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie
901220/EWG und von Enzymen aus genetisch veränderten Organismen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der

Richtlinie 90/220/EWG.===::==:!=::~...~sn:::~;= .. ~:.l :: A:i:~~:: 2 :;~:::::: .==~.=:::=:=~k::::~:;:·v:;~~;~mmeR;JaFàeRslRIb
17>
<19 TEIL C: ZUTATEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN URSPRUNGS IM SINNE VON ARTIKEL 5 ABSATZ 4 DER
VERORDNUNG (EWG) Nr. 2092/91, DIE NICHT ÖKOLOGISCH ERZEUGTWURDEN
C.1. Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse, die daraus unter Einsatz der Verfahren gemäß·

Punkt 2 Buchstabe a) der Einleitung dieses Anhangs hergestellt werden:

C.1.1. Essbare Früchte, Nüsse und Samen:

¡Eicheln

¡Kolanuss

'Stachelbeeren

¡Maracuja (Passionsfrucht)

¡Himbeeren (getrocknet)

!Ro~e Johannisbeeren (getrocknet)
C.1.2. Essbare Gewürze und Kräuter:

Quercus spp

Cola acuminata

Ribes uva-crispa

Passiflora edulis

Rubus idaeus

Ribes rubrum

Muskatnuss

Pfeffer, grün

Rosa Beeren, rosa Pfeffer

Meerrettichsamen

Kleiner Galgant

Saflorblüten

Brunnenkresse

Myristica fragrans, nur bis 31.12.2000

Piper nigrum, nur bis 30.4.2001

Schinus molle L

Armoracia rusticana

Alpinia officinarum

Carthamus tinctorius

Nasturtium officinale

C.1.3.
Verschiedenes:Algen, einschließlich Seegras, die für die Herstellung herkömmlicher Lebensmittel verwendet werden dürfen.
~ .
Pflanzliche Erzeugnisse, die unter Einsatz der Verfahren gemäß Punkt 2 Buchstabe b) der Einleitung dieses

Anhangs hergestellt werden:
C.2.1.Fette und Öle, raffiniert oder nicht, jedoch nicht chemisch verändert, aus Pflanzen mit Ausnahme von:

Theobroma cacao
¡Kakao

""-""
93 of 115



:Kokosnuss

¡Oliven

ISonnenblumen

¡Palmen

'Raps

]Saflor

ISesam

:Soja

Cocos nucifera

Olea europaea

Helianthus annuus

Elaeis guineensis

Brassiea napus, rapa

Carthamus tinctorius

Sesamum indicum

Glycine max

C.2.2.
Folgende Zucker, Stärken und sonstige Erzeugnisse aus Getreide und Knollen:
Rübenzucker, nur bis 1.4.2003
Fructose
Reispapier
Oblaten
Reis- und Wachsmaisstärke, nicht chemisch verändert
C.2.3.
Verschiedenes:

iK¿ri~nder, geräuchert

[Erbsenprotein

Coriandrum sativum nur bis 31.12.2000

Pisum spp

Rum: nur aus Rohrzuckersaft gewonnen.
Kirsch, hergestellt auf Basis von Früchten und Geschmacksstoffen gemäß Teil A.2 dieses Anhangs.
Mischungen pflanzlicher Erzeugnisse, die für die Herstellung herkömmlicher Lebensmittel als farb- und
geschmackgebende Zutaten in Süßwaren verwendet werden dürfen, nur für die Herstellung von
,Gummibärchen', nur bis 30.9.2000.
Mischungen folgender Pfefferarten: Piper nigrum, Schinus molle und Schinus terebinthifolium, nur bis
31.12.2000
C.3. Tierische Erzeugnisse
Wassertiere, nicht aus der Aquakultur, die für die Herstellung herkömmlicher Lebensmittel verwendet werden
dürfen.
Buttermilchpulver nur bis 31.8.2001
Gelatine
Honig nur bis 28.2.2001
Laktose nur bis 31.8.2001
Molkenpulver ,Herasuola'
<22 Naturdärme, nur bis 1. April 2004 22> .

. 393R0207

.Verordnunq (EWG) Nr. 207/93 der Kommission vom 29. Januar 1993 zur Festlegung des
Inhalts des Anhangs VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel sowie der Durchführungsvorschriften zu deren Artikel 5 Absatz 4
Amtsblatt Nr, L 025 vom 02/02/1993 S.DODS - 0010
Finnische Sonderausgabe ...: Kapitel1S Band 12 S. 37
Schwedische Sonderausgabe ...: Kapitel1S Band 12 S. 37
CONSLEG - 93R0207 - 27/02/1997 -12 S.
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Geändert durch 397R0345 (ABI. L 058 27.02.1997
'8.38) ~
Geändert durch 300R2020 (ABI. L 241 26.09.2000

S.39)

= <1 ... 1>

= <2, .. 2>

Artikel2'Die Teile A und B des Anhangs VI können nur geändert werden, wenn mindestens folgende

Anforderungen erfüllt sind:a) für Zutaten gemäß Anhang VI Teil A Nummer 1: Unbeschadet der Aufnahmebedingungen für
Zusatzstoffe gmäß der Richtlinie 89/107/EWG des Rates (3) sind nur solche Stoffe
'aufzunehmen, ohne die diese Lbensmittel nachweislich weder erzeugt noch haltbar gemacht

;werden können;lb) für Verarbeitungshilfsstoffe gemäß Anhang VI Teil B: Es werden nur solche Stoffe
[aufgenommen, die bei der Lebensmittelverarbeitung allgemein gebräuchlich sind und ohne die

diese Lebensmittel nachweislich nicht erzeugt werden können.

'<2 Artikel3'(1) Solange eine Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs nicht in Anhang VI Teil C der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
',enthalten ist, kann sie gemäß der in Artikel5 Absatz Buchstabe b) und Artikel5 Absatz 5a Buchstabe b) derselben
'Verordnung vorgesehenen Abweichung verwendet werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
:a) Der Marktteilnehmer hat der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gegenüber nachgewiesen, daß die

:betreffende
,Zutat dem Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genügt.
b) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats hat die Verwendung gemäß den Anforderungen von Artikel5 Absatz

4

,der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 vorläufig für einen Zeitraum von höchstens drei Monaten zugelassen, nachdem
,sie überprüft hat, daß der Marktteilnehmer die erforderlichen Kontakte zu den übrigen Lieferanten in der
,Gemeinschaft hergestellt hat, um sich zu vergewissern, daß die betreffenden Zutaten mit den geforderten
i, Qualitätsmerkmalen nicht verfügbar sind. Der Mitgliedstaat darf diese Zulassung unbeschadet der Bestimmungen

von Absatz 6 höchstens drei Mal um jeweils sieben Monate verlängern.
'c) Es wurde kein Beschluß gemäß Absatz 4 oder Absatz 6 gefaßt, nach dem eine erteilte Zulassung für die

betreffende Zutatzurückgezogen werden soll.
, (2) Wird eine Zulassung gemäß Absatz 1 erteilt, so unterrichtet der Mitgliedstaat unverzüglich die anderen
,Mitgliedstaaten und die Kommission, wobei folgende Angaben zu machen sind:
'.a) Zulassungsdatum und im Falle einer verlängerten Zulassung das Datum der ersten Zulassung;
!b) Name, Anschrift, Telefonnummer sowie gegebenenfalls Faxnummer und E-mail-Adresse des Inhabers der
.Zulassurq; Name und Anschrift der KontaktsteIle bei der Behörde, die die Zulassung erteilt hat;
'c) Bezeichnung und, falls erforderlich, genaue Beschreibung und Qualitätsmerkmale der betreffenden Zutat

',landwirtschaftlichen Ursprungs;
,d) Art der Erzeugnisse, für deren Herstellung die betreffende Zutat benötigt wird;

e) benötigte Mengen sowie Begründung dafür;
',~ Begründung der Mangelsituation und voraussichtliche Dauer;
g) Datum, an dem der Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission unterrichtet. Die Kommission
und/oder die Mitgliedstaaten können diese Angaben der Öffentlichkeit zugänglich machen.

',(3) Übermittelt ein Mitgliedstaat der Kommission und dem Mitgliedstaat, der die Zulassung erteilt hat, Bemerkungen,
i aus denen hervorgeht, daß während des Mangelzeitraums Lieferungen erhältlich sind, so muß der Mitgliedstaat
erwägen, die Zulassung zurückziehen oder den geplanten Zulassungszeitraum verkürzen, und muß er die
Kommission und die anderen Mitgliedstaaten innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt dieser Informationen über die

Maßnahmen unterrichten, die er getroffen hat oder treffen wird.
(4) Auf Verlangen eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der Kommission wird die Angelegenheit dem in Artikel14
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Ausschuß zur Prüfung vorgelegt. Nach dem Verfahren des Artikels
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14 kann beschlossen werden, die Zulassung zu widerrufen, den Zulassungszeitraum zu ändern oder die
:betreffende Zutat gegebenenfalls in Anhang VI Teil C aufzunehmen. :
: (5) Im Fall einer Verlängerung gemäß Absatz 1 Buchstabe b) findet das Verfahren der Absätze 2 und 3 Anwendung.

r (6) Will ein Mitgliedstaat sicherstellen, daß eine auf herkömmlichem Weg hergestellte Zutat nach Ablauf der dritten
i Verlängerung der Zulassung weiterhin verwendet werden darf, muß er zusammen mit der Mitteilung der dritten
IVerlängerung einer erteilten Zulassung einen Antrag auf Aufnahme der Zutat in Anhang VI Teil C einreichen.
ISolange kein Beschluß nach dem Verfahren des Artikels 14 in Kraft getreten ist, nach dem die Zutat in Anhang VI
!Teil C aufgenommen oder die Zulassung zurückgezogen werden soll, kann der Mitgliedstaat die Zulassung weitere
:Male um jeweils sieben Monate verlängern, wobei die Bedingungen der Absätze 1,2 und 3 einzuhalten sind.
: <1 Artikel 3 .
i (1) åolaR¡¡e eiRe lytat laRd'NirtssnafWsheR UrSprYR¡¡S ROen RiGht iR ARhaR¡¡ VI Teil C der Verore!RYR¡¡ (EVVG) Nf,
:2092,191 aY~eROFAFAeR 'Nore!eR ist, lIaRR sie geFAäß der iR Artillei a Al3saE 3 BYGnstal3e 13)YRd Al3saE aa Byehstal3e
¡ 13)dersell3eR Verere!RYRg vOF§eseheReR Al3weiehYRg verweRdet werdeR, weRR
! a) der MarlllteilRehFAer der ZystäAdigeR Behërde des Mitgliedstaats gegeAYl3er Raen¡¡ewieseR hat, daß die
¡ l3etreffeAde lytat deFA Artillei a Al3saE 4 geRY¡¡t, YRd
i Il) die ZystäREli¡¡e Behërele Eles MitglieElstaats Elie Vep,oo<eAElYA¡¡geFAäg EleA AAforderYA¡¡OR VOA ArtilŒI a Al3saE 4
ivorläYfi¡¡ mr OiAOA leitraYFA VOR hooehsteAs elrei MOAateR zY¡¡OlaSSOA hat, AashEloFA sio Ql30rpryft hat, Elag Elor .
! MarklteilAehFAer Elie erforElerliGheA KOAtallte ¡;oy EIeR Yl3rigeR LieferaAtoR iA Eler GeFAeiAsehaft nOF§ostellt hat, YFAsiGh I

i ZY vOF§ewisserA, Elaß Elie l3etreffeAEleR lytateR FAit EIeR geforderteR QyalitätsFAorllFAaleA Rieht vorfQgllar SiAEI. Der
i MitglieElstaat Elarf Eliese lYlasSYRg RoeensteRs Elrei Mal YFAjeweils siel3eR MORato vorIäRgerA.
i (2) WirEl eiRe ZYlaSSYAg geFAäß Al3saE 1 ertoilt, sa YRterriehtet Eler MitglioElstaat YRvorzQgliGh Elie aRElereA
! MitglieElstaateR YREIElie KOFAFAissioA, 'Nollei folgeAele ARga13eR ZY FAaGheA SiReI:
¡a) lYlasSYAgsdatYFA,
i Il) BezeiehRYAg YRd, falls erforderlieh, ¡¡eAaye BessAreil3YR¡¡ YAel QyalitätsFAorllFAale Eler lletreffeAeleR lytat
i laRdwirtsehaftlieAeR UrSp'YRgs,
!G) lleRëtigte MeRgeR sowie 8egrYRElYAg ElafQr,
I el) BO¡¡rQRdYR¡¡ eler MaAgolsityatioR YREIvorayssishtlieAo Dayer,
Io) DatYFA, aR deFA eler Mitglioelstaat elio aREIoreR MitgliedstaatoR YRd Elie KOFAFAissioR YRterrieAtet,
iA ¡;rist mr ÄygerYRgeR elor MitglieelstaatoR YREl/oder Eler KOFAFAissioR; diese ¡;rist FAyg FAiRElestoRs 30 Tago
:all eleFA DatYFA E10rURterriehtYRg geFAäg Byehstalle e) l3otragoR.
I (3) GORt ays ElORiRAorhalllvoR 30 Ta¡¡OR all deFA DatYFA Eler URterÄGhtYR¡¡ getätigtoR ji,ygerYRgoA OiROS
¡Mit¡¡lioelstaats aR dio KOFAFAissiOA YAEl EloR Mitgliodstaat, Eler elio lYlasSYRg orteilt hat, ROPo'Or,Elag 'HähroREl Eles
I MaRgolzeitraYFAs Vorräto verfygllar SiREl, SO FAyg Elor MitglioElstaat op,oiä¡¡eA, Elio lYlasSYA¡¡ Zyr¡¡GIIZyzieROR oeler
¡eieR geplaRtoA lYlasSYRgsleitraYFA lY vOrkyrzeR, YREIFAyg or elie KOFAFAissioR YREIElie aRe/ereR MitglieElstaateR
i iRRerRaillvOR 113TageR AaGR ErRait Elieser IRforFAatioR ¡¡Ilor Elie ¡¡etraffeReR MagRaRFAeR YRterrieRteR.
j (4) IFA ¡;all eiRer VerläRgerYRg geFAäg AIlsaE 1 8yeRsta13e Il) fiRElet das VerfaRreR e/er 1\llsäEe 2 YAEl 3 ARweRElYRg.
! (a) Ayf VerlaA¡¡eR eiRes MitglieElstaats oEler ayf BetreilleA e/er KOFAFAissioR wird e/ie ARgelegeAReit EleFAiR Artikel14
¡Eler VererdRYRg (EI/VG) Nr. 2092,191 ¡¡eAaRRteR Ayssshyg zyr PrQruR¡¡ 'iOF§ele¡¡t. ~¡aGR EleFAVerfaRreR Eles ArtilŒls
¡14 kaRR IleSGRlasSeR werdeR, Elie lYlasSYRg ZY wiElerrYfeR, deR lYlasSYRgszeitraYFA ZY äRElerR oEler die
i betreffeREIe lytat ¡¡egoboRoRfalls iR ARRaR¡¡ VI Teil C aygYReRFAeR. 2>
:Af!iIIel..6
i (1) åolaRge OiRO lytat laRdwirtsGRaftliGROR UFSprYRgs ROSR RieRt iR ARRaRg VI Toil C dor Verore!RYRg (EWG) Nr.
I2092/91 aYfgoROFAFAeR 'NOrEleR ist, liaRA sie geFAäg Eler iA Artikel § AIlsaE 4 vorgeseReReA 1\llweisRYRg verweRdet
j wordeR, weRR
¡a) EIer l=Ierstelier der zystäAEligeR BORërEleA des MitglieElstaats gegeAYber AaeRge'llieseA Rat, E1agdie l3etr~ffeREle
i lytat E10FAArtikel a AIlsaE 4 geA¡¡gt, YAEl
Il) Elie ZystäRElige Behöre!o EIes MitglieElstaats die VerweAdYA¡¡ mr eiAeR leitraYFA VOR hëeRsteRs drei MORateR

! lygolasseR Rat; dioser leitraYFA kaRR I'erk¡¡rzt were!oR, weRR sieR heraysstellt, dag die betroffeAo lytat iR E10r
¡GeFAOiRseRaft erRältliGR ist.
i (2) Wire! OiRO lHlassHAg geFAäg Absati.1 gewäRrt, SO HRtorriGRtet eler Mitglieelstaat YR'lerz¡¡glisR E1ioaRderoA
i MitglioElstaateR YREIdio KOFAFAissioA, wobei fol¡¡eAElo .~RgabeA ZY FAaeReA SiREI:
:a) lylasSYRgsElatHFA,
! 13)BezeieRRYAg der IletreffeRdeR lytat laAElwirtseRaftlieReA UrSprYAgs,
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Safterel¡¡teR

:Br~RReRl<re55e

CartaFR~5 tiRstsri~s

Nasl~rti~FR effisiRale

C.1.3. VerssllieElenes:
Algen einsshließlish SeegFas Elie fiir Elie flerstellungllerkëmmlisher Lebensmittel '1erwenElet werElen ElYIfen
ë.:!. pilanzlislle Erzeugnisse, ~ie unter Einsatz Eier Verfallren gemäß Punkt:! Busllstabe bj Eier EinleituRg
Elieses AnhaRgs hergestellt werEleR:
C.:!.1. Fette unEl Öle, raffiRiert eEler Risht, jeElesh nisht shemissh veränElert, aus Pflanzen mit Ausnahme 'lEm;

;~
I~
:Sennenbl~FRen

TResbreFRa sasas

CeGes n~GifeF3

Olea e~repaea

FleliantR~s ann~~s

C.:!.:!. FelgenEle Zusker, Stärken unEi sanstige Erzeugnisse ails Getreide URElKReIleR:
Rü/¡¡eRzIIsker, nllr /¡¡is 1.4.2003
ÑlI6teSe
ReisIlaIlier
GllIateR
Reis uREI'I'JasRsmaisstärke, nisRt sRemisshveränElert
C.2.3. V-ersshieEleRes

iC~rF)(, sesteIlens a~s:
: Ksrianser
i~
!~
¡~
!K9;iaÄ~er, §erä~GRert
!,...""..,.."......".....

:Erbsenpretein

Ceriansr~FR sativ~FR
Sinapis alba
¡;eeniG~I~FR vyl§are
Zin§ieer sfficinale

CerianElr~FR sativYFR, Ryr bis ~1.12.2ggg

¡;lisym spp.

Rllm: Rllr ails Rehrzllckersaft gewenReR
Kirssh, hergestellt allf Basis ','eR FrüshteR IIREIGescllmaskssteffeR ge~äß Teil A.:! Elie~es AnllaRgs
MisshliRgeR IlflanzlicRer Erzellgnisse, Elie fiir Elie flerstelillngllerkëmmhsiler LebeRsmittel als far/¡¡ ~R~ ,
gessllmaskgebenEle ZlitateR iR SüßwareR ','erwenElet werEIeR ElÜrfeR, Rur zyr flersteliling veR 'GllmmlbarslleR,
Rllr bis 30.9.2000
MissRllngeR feigeREIer PfenerarteR: Piller Rigrllm, SSRinlis malle anEi SshiRIiS terebintllifelillm, Rllr bis
31.12.2000
C.3. Tierische IirzellgRisse:
""assertiere, RisIlt ails Eier Aqllakllltllr IIREIElie für Elie flerstellllRgRerkëmmlisller Le/¡¡eRsmittel·¡ep ....eRElet
werElen Elürfen
Bllttermilslllllll'ler
GeIatiRe
J.\effig
haIItese
MalkeRIllIIver 'flerasyala' 19>
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Reispapier
R' liRe! 1Mashsmaisstaerkeeis ..
C.2.3. 'lersshiee!eRes:

!G~rriees!elieR9 a~s:

I KoriaRger
!~
l

!~
:-IR§weF
:E;~seRpreteiR

:R~FR: R~r a~s Ro/:¡rz~ckersaft gewoRReR

CoriaRElr~FR sativ~FR

íliaRapis alea

¡;:oeRie~I~FR vHlgare

ZiRgieer o#ieiRale

PiSHFRspp.

C 3 Tierisshe eF2iellgRisse:
• • El AEI~ak~ltllrW;¡sseFtiere, RisRt allser H

8l1ttermiishplIl>.<er
GeIati!!e
J.IeRi9=,..,".æ".I,' 18> , " •• """ _'KEL' ABSATZ , DER

AFTbIC¡,Je~IIJRSPRIJNGS I~ eN

• fl r Re rzellgR ..
C.1. IJR'Ierareeitete p aRz~~ le'tllRg RergesteIlt '""ereleR:
PIIRI« 2 811shstaee a) ele~ IR I SameR
C.1.1. eßeare ¡;:riisRte, NIlsseR IIREI
KakasRllss
Paramfs.s
KassllllRIISS
!)attelA

ARælas
MaR§&
Papaja
S&I!Iel:lIm
Kakao
MarasIlja (PassiaRsffllsRt)
KeiaffiI.s.s
~
¡,JageelItte
SaRåEIeI'R
81alleeereR
AherRsirllp
Reismelele
AmafaRth
MeerrettisRsameR
<5 eishelR
8askshernklee

=askRetes 8aRaR':Rplllver (Mysa 6.)
St sheleeereR (Riees ¡¡rispa 6.) .

a t ereleeerpYI'ler (Fragaria 6.)
GetraskRe es . R ells iàaells 6.)
GetraskRete ¡,JlmeeereR (:Y fReisei n (Riees rllbrllm 6.)
GetraskRete rate JahaRRlseeereR. I
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¡¡iGRSrieR8>
KürbiskerRe 5>
pjRieRkeFRe

RettiGhsa:g~R~re Gewilru IIReIKråIlter
<8 G.1.2.. ß THymiaR.8>Alle iFi!ellSRISse all er
.q 1 lesser ga/aRga
AJlspiee 11>
G.U. Getreiele
.::5 j.lirse 5>
Wilelreis (lizaRia pla~sp~.a)
(;.1.4. GlsaateR IIReIGlfrllGRte
Sesamsaat.
1:1.5 lJerssRieeleRes

b b) eler iiRleitliRS"g ¡¡11Akt 2 iilllGRsta e
s "erfaRren sema .• ahme '.'SR:~~e~, =:~=:,die YRter iinsatz eier v '" änelert. ays Pflanzen mit ¡ .ysn

fl Y . Rt shemlssh • er. . :~. . ht jeelssh nis~=::>~~.raffiniert seler RIS •.~t
OliveR~OR~~~=~.ï. r -,tärke, sanstise iFi!ellSRisse ays Getreiele YReIKRslIeR

ReI:H" IIREIRilbenzyskerStä~~~5Getreiele YReIKRallen. shemissh niGht veräRelert

Reispapier
GMen
<5 FruGRtzysker 5>.
C.2.a. Versshieelenes
.::12¡¡itrsReRsaft 12>
.::5issiS ayger 'Nein YReIApfeh ...eiRessiS
issiS ays '1erSSreRen Getränken aYßer \'lJein 5>
c.a. Tierisshe iFi!eysnisse
fIeRig
.::5 iilYttermilGhpYI\'er
MilGhllYI'Jer YReIMasermilGhllYI'Ier 5>
<5 Milshzysker 5>

~:::::::=:==:eR UrSllrYR¡js zyselaSSeR SiReIV',rtikel 5 Absatz a iilyshstabe

Il}f.
~. ~:' el:: e~~:r AlifeereitYRS "eR" el t Ul ".teR Rd.J~sshaftlisheR UF;Il;~¡:;:~1\~.~r~~ .elYrfeR (Artikel 5 Absatz:l iilyshstaee sH:
<15 ANHANG VII YQ4 e nesatz 4j:3> 14>

1Höchstzulässige Anzahl von Tieren je Hektar

iKlasse oder Art
\Ëquidën ab 6 Monaten

!Mastkälber

iÀ~dere Rinder unter einem Jahr

!Männliche Rinder zwischen 1 und 2 Jahren

[Weibliche Rinder zwischen 1 und 2 Jahren

¡Männliche Rinder ab 2 Jahren

iZuchtfärsen

....

Äquivalent von 170 kg N/ha/Jahr

2
5
5
3,3

3,3

2
2,5
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Mastårsen
¡Milchkühe

,Merzkühe

,Andere Kühe

¡Weibliche Zuchtkaninchen

:Mutterschafe

,Mutterziegen

¡Ferkel

iZuchtsauen

!Mastschweine

!Andere Schweine

;Masthühner

,Legehennen

2,5

2
2

2,5

100

13,3

13,3

74

6,5

14

14

580

230

AN HANG VIII
Mindeststall· und ·freiflächen und andere Merkmale der Unterbringung bei den verschiedenen Tierarten und
Arten der Erzeugung

1. RINDER, SCHAFE UND SCHWEINE

Stallfläche
Außenfläche(den Tieren zur
(Freigeländefiächen außerVerfügung stehende

Nettofläche) Weidefiächen)

Lebendgewicht (kg) Mindestfläche (m 2
(m 2 !Tier)!Tier)

bis 100 1,5 '1,1
'Zucht· und Mastrinder bis 200 2,5 1,9
! und Equiden bis 350 4,0 3

5, mindestens. 3,7, mindestensüber350
1 m2/100kg 0,75 m 2 /100 kg_._ ....... ,,-

¡Milchkühe 6 4,5

l¡Zuchtbullen 10 30

[Schafe und Ziegen 1,5 Schaf/Ziege 2,5
! 0,35 Lamm/Zickel 0,5 je Lamm/Zickel
!s§ügende Sauen mit bis
¡zu 40 Tage 7,5 Sau 2,5 I
ialten Ferkeln

bis 50 0,8 0,6
iMastschweine bis 85 1,1 0,8

bis 110 1,3 1

Ferkel über 40 Tage alt
0,6 0,4und bis 30 kg
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I
~

..... .1......

iZuchtschweine

2,5 weibliches
Zuchtschwein
6,0 männliches
Zuchtschwein

1,9
8,0

2.GEFLOGEL

Stallf\äche
(den Tieren zur
Verfügung stehende
Nettof1äche)

Außenf\äche (m 2
derbei
Flächenrotation je
Tier zur Verfügung
stehenden Fläche in
m2)

Anzahl Tiere/m 2 cm Sitzstange!Tier Nest
8 Legehennen je
Nest oder im Fall
eines
gemeinsamen
Nestes 120 cm 2
!Tier

4, sofern die
Obergrenze von
170 kg/N/ha/Jahr
nicht überschritten
wird

!Legehennen 6 18

\Mastgef\ügel
¡(in festen
¡Ställen)

I,

10, höchst zulässiges
Lebendgewicht 20 (nur Perlhühner)

21 kg je m 2

·4 Masthähnchen
und Perlhühner
4,5 Enten
10 Truthähne
15 Gänse
,Bei allen
vorerwähnten Arten
darf die Obergrenze
,von 170 kg
N/ha/Jahr nicht
berschritten
werden

i
\Mastgeflügel
\(in beweglichen
:,Ställen)
\

16 (*) in beweglichen
Geflügelställen mit
einem
höchstzulässigen
Lebendgewicht
von 30 kg je m 2

2,5, sofern die
,Obergrenze von
,170 kg N/ha/Jahr
:nicht überschritten
'wird

(*l Nur in beweglichen Ställen mit einer Bodenfläche von höchstens 150 m
2

, die nachts offenbleiben.

15>

392R0094Verordnung (EWGl Nr. 94/92 der Kommission vom 14. Januar 1992 mit Durchführungsbestimmungen zur
Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWGl Nr. 2092/91 über den ökologischen
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Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

Amtsblatt Nr. L 011 vom 17/01/1992 S. 0014·0015

Finnische Sonderausgabe ...: Kapitel15 Band 11 S. 3
Schwedische Sonderausgabe ...: Kapitel15 Band 11 S. 3

Nachfolgende Änderungen:

,Geändert durch 396R0522 (ABI. L 077 27.03.1996
.S.10)

¡Geändert durch 397R0314 (ABI. L 051 21.02.1997
is.34)

¡Geändertdurch 398R1367 (ABI. L 185 30.06.1998
S.11)

!Geändert durch 300R0548 (ABI. L 06715.03.2000
:S.12)

Geändert durch 300R1566 (ABI. L 180 19.07.2000
'S.17)

¡Geändert durch 300R1616 (ABI. L 185 25.07.2000
¡S.62)

!Ge§~dert durch 300R2426 (ABI. L 279 01.11.2000
is.19)

,Geändert durch 301 R0349 (ABI. L 052 22.02.2001
¡~:14)_

[Geändert durch 301 R2589 (ABI. L345 29.12.2001

!S:~~!
¡Geändert durch 302R1162 (ABI. L 170 29.06.2002
S.44)

!Geändert durch 302R2382 (ABI. L 35831.12.2002
,S.120)

iGe§ndert durch 303R0545 (ABI. L 81 28.03.2003
,S.10)

:: <1 ... 1>

:: <2 ... 2>

= <3 ... 3>

:: <4 ... 4>

= <5 ... 5>

= <6 ... 6>

= <7 ... 7>

= <8 ... 8>

e <9 ... 9>

= <10 ... 10>

= <11 ... 11>

=<12 ... 12>

. Text:

VERORDNUNG (EWG) Nr. 94/92 DER KOMMISSION vom 14. Januar 1992 mit Durchführungsbestimmungen
zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN.
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (1),
insbesondere auf Artikel11 und Artikel16 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel11 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 dürfen ab 23. Juli 1992 aus Drittländern
eingeführte Erzeugnisse nur vermarktet werden, wenn sie aus einem Drittland stammen, das in einer noch zu
erstellenden Liste aufgeführt ist. In Artikel11 Absatz 2 sind die Bedingungen genannt, die ein Drittland
erfüllen muß, um in die Liste aufgenommen zu werden.
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Es ist erforderlich, die vorgenannte Liste zu erstellen. Außerdem ist das Verfahren zur Prüfung des Antrags

eines Mitgliedstaats auf Aufnahme in die Liste zu regeln.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des in Artikel14 der

Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Ausschusses·

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel1Die Liste der Drittländer gemäß Artikel11 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 befindet

sich im Anhang.Für jedes Drittland ist in dieser Liste zur Identifizierung der unter die Regelung nach Artikel11 fallenden

Erzeugnisse folgendes anzugeben:• die Behörde oder die Stelle(n), die im betreffenden Drittland für die Erteilung der Kontrollbescheinigungen

für die Einfuhr in die Gemeinschaft zuständig ist bzw. sind;
• die Kontrollbehörde(n) im Drittland und/oder die privaten KontrollsteIlen, die von diesem Land zur Kontrolle

der Wirtschaftsbeteiligten zugelassen worden ist bzw. sind.
Gegebenenfalls kann in dieser Liste auch folgendes angegeben werden:
• die der Kontrollregelung unterworfenen Aufbereitungsbetriebe und Exporteure;

• die unter die Regelung fallen den Erzeugnisse.

Artikel2(1) Die Kommission prüft die Möglichkeit der Aufnahme eines Drittlandes in die Liste im Anhang auf einen

entsprechenden Antrag der Vertretung des betreffenden Drittlandes hin.
(2) Innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Aufnahmeantrags sind in einer der Amtssprachen der
Gemeinschaft ergänzende technische Unterlagen zu übermitteln, die alle erforderlichen Angaben enthalten
und es so der Kommission ermöglichen festzustellen, ob die Bedingungen des Artikels 11 Absatz

2
der

Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 bei den zur Ausfuhr nach der Gemeinschaft bestimmten Erzeugnissen erfüllt

sind.
In den Unterlagen ist insbesondere folgendes anzugeben:
a) die Art und, soweit möglich, die geschätzte Menge der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel,
die gemäß der Regelung des Artikels 11 nach der Gemeinschaft ausgeführt werden sollen;

b) die im Drittland geltenden Produktionsregeln, insbesondere
• die Grundregeln gemäß Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91;
• die Erzeugnisse, die während der Agrarproduktion als Pflanzenschutzmittel, Detergentien, Düngemitteloder

Bodenverbesserer verwendet werden dürfen;
• die Zutaten nicht landwirtschaftlichen Ursprungs, die in den aufbereiteten Erzeugnissen verwendet werden
dürfen, sowie die während der Aufbereitung zugelassenen Behandlungsverfahren und -stoffe:
c) die Einzelheiten des Kontrollsystems und die Durchführung dieser Kontrolle im Drittland:
• Name(n) der Kontrollbehörde(n) im Drittland und/oder der privaten KontrollsteIlen, die zur Kontrolle der

Wirtschaftsbeteiligten befugt sind;• die genauen Regeln für die Kontrolle in den landwirtschaftlichen Betrieben und den Aufbereitungsbetrieben .

sowie die Strafmaßnahmen zur Ahndung etwaiger Verstöße;
• Name(n) und Anschrift(en) der Behörde oder Stelle(n), die im Drittland für die Erteilung der Bescheinigungen

für die Einfuhr in die Gemeinschaft zuständig ist bzw. sind;
• die erforderlichen Angaben über die Vorkehrungen zur Einhaltung der Produktionsregeln und des
Kontrollsystems einschließlich der Erteilung der Bescheinigungen. Dazu gehören Name und Anschrift der mit

dieser Überwachung beauftragten Behörde;_die Liste der Verarbeitungsbetriebe und der Ausführer nach der Gemeinschaft, die Zahl der Erzeuger und die

bebaute Fläche;d) falls verfügbar, die von unabhängigen Sachverständigen vor Ort verfaßten Berichte über Prüfungen der
tatsächlichen Anwendung der Produktionsregeln und Kontrollmodalitäten gemäß den Buchstaben b) und c).
(3) Bei der Prüfung eines Aufnahmeantrags kann die Kommission jede zusätzliche Information anfordern, die
für die Feststellung erforderlich ist, daß die in dem Drittland angewendeten Produktions- und Kontrollregeln
denen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gleichwertig sind. Dazu gehört auch die Vorlage von
Prüfungsberichten, die vor Ort von Sachverständigen erstellt wurden, deren Unabhängigkeit die Kommission
anerkannt hat. Außerdem kann die Kommission notfalls eine Prüfung vor Ort durch von ihr bezeichnete
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Sachverständige vornehmen lassen.
(4) Die Aufnahme eines Drittlandes in die Liste des Anhangs kann davon abhängig gemacht werden, daß
regelmäßig Prüfungsberichte unabhängiger Sachverständiger über die effektive Anwendung der
Produktionsregeln und der Kontrollmodalitäten in dem betreffenden Drittland vorgelegt werden. Außerdem
kann die Kommission notfalls jederzeit eine Prüfung vor Ort durch von ihr bezeichnete Sachverständige
vornehmen lassen.
(5) Ergeben sich nach der Aufnahme eines Drittlandes in die Liste im Anhang Änderungen hinsichtlich der im
Drittland geltenden Maßnahmen oder ihrer Anwendung, so muß das Drittland die Kommission darüber
unterrichten. Aufgrund dieser Unterrichtung kann nach dem Verfahren des Artikels 14 der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 beschlossen werden, die Bedingungen für den Verbleib in der Liste zu ändern oder die Aufnahme
rückgängig zu machen. Ein solcher Beschluß kann auch ergehen, wenn das Drittland die Unterrichtung
gemäß diesem Absatz versäumt hat.
(6) Erhält die Kommission nach der Aufnahme eines Drittlandes in die Liste im Anhang von Vorfällen
Kenntnis, die an der tatsächlichen Durchführung der mitgeteilten Maßnahmen zweifeln lassen, so kann sie
vom betreffenden Drittland alle zusätzlichen Informationen einschließlich der Vorlage von Prüfungsberichten
die vor Ort von Sachverständigen ausgearbeitet wurden, anfordern oder eine Prüfung vor Ort durch von ihr '
bezeichnete Sachverständige vornehmen lassen. Aufgrund dieser Informationen und/oder Berichte kann nach
dem Verfahren des Artikels 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 beschlossen werden, diese Aufnahme
rückgängig zu machen. Ein solcher Beschluß kann auch ergehen, wenn das Drittland die angeforderten
Informationen nicht innerhalb der in der Aufforderung der Kommission gesetzten Frist übermittelt oder sich
geweigert hat, die von der Kommission bezeichneten Sachverständigen vor Ort prüfen zu lassen, ob die
Aufnahmebedingungen tatsächlich erfüllt sind.

Artikel3
Diese Verordnung tritt am siebenten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 14. Januar 1992
Für die Kommission
Ray MAC SHARRY
Mitglied der Kommission
(1) ABI. Nr. L 198 vom 22. 7.1991, S. 1.

<2ANHANG

LISTE DER DRITTLÄNDER UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN

ARGENTINIEN
<6 1. Erzeugniskategorien:
a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Tiere und nichtverarbeitete tierische Erzeugnisse im Sinne
von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, außer
• Tieren und tierischen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau tragen
oder tragen sollen;
b) für den meschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse im Sinne
von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, außer
• tierischen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau tragen oder tragen
sollen.
2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus ökologischem Landbau stammenden
Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b), die in Argentinien erzeugt worden sind.
<7 3. KontrollsteIlen :
• Instituo Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL
(Argencert)
• Organización Internacional Agropecuaria (OlA)
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4. Bescheinigungserteilende Stellen: Wie unter Punkt 3.
<11 5..Befristun

g
der Aufnah~e: 30.6.2008. :.q¡."::.arlica~e~~ls:tulll*lA§~4e!I'-A.r~Wyf_Rl3RlaRFRÆ\eie:f.;Mj30""*.JYH'H-'~i2ó!\1\1~0~3.11 >. .

ScaefrlstYRg Eler AYfRaRFRe fyr PflaRzeR YRå--flaRælsRc. erzellgRlsse: 30-&.2003. fyr TIere YREItleFlsGl:le

Ee:ygRlsse:28.2.2004, 8>
~~eg9Fieffi~."h' _.,'''' I.S.",,, ......, ..... , ' ..h....' of:~:::dRYR9

bt-Le\leRSFRitteI,4i~:m:: ~eseRtli~~: ~: ~~ FReR:er~RaestaRØteiIeR pflaR~lleR~SpFYRgS

~~
~~:!=~~::r=~=:::~:;~:===ebayt

AUSTRALIEN
1. Erzeugniskategorien:a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung

(EG) Nr. 2092/91;b) Lebensmittel, die im wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen pflanzlichen Ursprungs
bestehen, im Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.
2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus dem ökologischen Landbau
stammenden Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b) müssen in Australien angebaut

worden sein.
<3 3. KontrollsteIlen :<4 Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

_Aystralian Qyarantine IRspestian SeFl/ise {I' QISl4>
_Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
_Biological Farmers of Australia (BFA)
<12 OrgaRis Vignerens l'~saGiatien af Allstralia InG. (OVAN¡ 12>
_Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)
<5 _Organic Food Chain Pty Ltd (OF C) 5>
_National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)
4. Bescheinigungserteilende Stellen: wie Punkt 3.
~Istelle: "Aystralian Qyarantine YRå Inspestian SeFl/ise (I',QUIS)"

4. BeSGReiRigYRgserteilenEle Stelle: Wie Pynkt a, 3>
<115. Befristung der Aufnahme: 30.6.2008. <:4 5. BefristYRg åer AYfRaRFRe: 30.6.2003 11>

5. BefristYRI:! åer AYfnaRme: Bis ZYm 30. JYRi 200g., 4>

<12 Costa Rica
1. Erzeugniskategorien:a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse im Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) der

Verordnung (EWG) Nr. 2092/91,b) für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse im Sinne von Artikel1

Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.

2. Ursprung:Die Erzeugnisse unter Nummer 1 Buchstabe a) und die aus ökologischem Landbau stammenden Bestandteile
der Erzeugnisse unter Numiner 1 Buchstabe b), die in Costa Rica erzeugt worden sind.

3. KontrollsteIlen: Eco-LOGICA und BCS Oko-Garantie.
4. Bescheinigungserteilende Stelle: Ministerio de Agricultura Y Ganaderia.
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5. Befristung der Aufnahme: 30.6.2006. 12>

<9 TSCHECHISCHE REPUBLIK
1. Erzeugniskategorien
a) nicht verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Tiere und nicht verarbeitete tierische Erzeugnisse im
Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, außer
- pflanzlichen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau tragen oder
tragen sollen und mehr als einen Bestandteillandwirtschaftlichen Ursprungs enthalten;
- Tieren und tierischen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau tragen
oder tragen sollen;
- Aquakulturerzeugnissen;
b) für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse im Sinne
von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91, außer
- pflanzlichen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau tragen oder
tragen sollen und mehr als einen Bestandteillandwirtschaftlichen Ursprungs
enthalten;
- tierischen Erzeugnissen, die Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau tragen oder tragen
sollen;
- Erzeugnissen, die Aquakulturerzeugnisse enthalten.
2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus ökologischem Landbau stammenden
Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b), die in der Tschechischen Republik erzeugt worden
sind.
3. KontrollsteIle. 'KEl o.p.s.'.
4. Bescheinigungserteilende Stellen: 'KEl o.p.s.' und 'Abteilung für Strukturpolitik und Entwicklung des
ländlichen Raums'.
<11 5. Befristungder Aufnahme: 30.6.2008. 5. Betrisb'Rg Eier AyfRaRme: 30.6.2003. 11>

<4 TSCIŒCf.lISCf.lE REPUBblK:
1. ErzellgRiskategerieR:
al NiGRtverarbeitete IlflaR21iGRe Erzel/gRisse im SiRRe veR AFtikel1 Aasat;! 1 BIIGRstabe al Eier VererElRIIRg
(~WGI Nr. 2092.191,
b) bef¡¡eRsmittel, Elie im weseRtlisReR ails eiRem eEler mel:!rereR BestaRElteileR IlflaR2lisReR UrsprllRgs im
SiRRe vaR AFtikel1 Af¡¡sat;! 1 BI/SRstaf¡¡e f¡¡l Eler VerarElRIIRg (EWG) Nr. 2092.191f¡¡estel:!eR.
2. UrsprllRg: gie ErzellgRisse lIRter PIIRkt 1 BlIsRstaf¡¡e a) IIREIElie ails Elem ëkalagissReR baRElf¡¡all
stammeREleR BestaRe!teile der ErzellgRisse lIRter PIIRkt 1 BIIGRstabe f¡¡l miisseR iR e!er TsGReGllissReR
Repllf¡¡lik aRgeballt ','JarEleRseiR. '
3. KaRtrallstelle: KEl a.p.s.
4. BeseReiRigllRgseFteileRe!e StelleR:

AbteilllRg StFllktllrllalitik liRe! Ökalagie (MiRistry ef AgriGIlltlIFeI
KEla.p.5.

5. BefristllRg e!er AllfRaRme: 30.6.2003. 4> 9>
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UNGARN
1. Erzeugniskategorien:
a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung
(EG) Nr. 2092/91;
b) Lebensmittel, die im wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen pflanzlichen Ursprungs
bestehen, im Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.
<8 2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus ökologischem Landbau
stammenden Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b), die in Ungarn erzeugt oder nach
Ungarn eingeführt worden sind aus
- der Europäischen Gemeinschaft oder
- einem Drittland im Rahmen einer gemäß Artikel11 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 als
gleichwertig anerkannten Regelung. 2. UrsIlFIIRg: gie ErzellgRisse !IRter P!lRkt 1 B!lGRstabe al !IRe! e!ie a!ls
e!em äkalegisGReR laRe!ba!l stammeRe!eR BestaRe!teile e!er Erze!lgRisse !IRter P!lRkt 1 B!lGRstabe Il) miisseR iR



\JfIgarR aRgellaYt '....erdeR seiR. 8>413. KontrollsteIlen: Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság (Biokontroll Hungária Kht) <11 üfIå-Skah 11>
4. Bescheinigungserteilende Stellen: Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság <1111Rd Skai (¡¡¡¡ire iR YRgarA)

11>.t:::=:!=:=~~:=~;.' .,.
<'11 5. Befristun~ de;~ufnahm~~ 30.6.2~08. r~~::==~~~.~~=t>

~:. ::.:4er AYfRaRFAe: a~.e. :woo,4~
· e r AYfRaRFAe: BIS lYFA a~.JYR11993, 3>

ISRAEL
1. Erzeugniskategorien:a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse im Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung

(EWG) Nr. 2092/91;b) Lebensmittel, die im wesentlichen aus einem oder mehreren Bestandteilen pflanzlichen Ursprungs
bestehen, im Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.
<6 2.Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus ökologischem Landbau stammenden
Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b), die in Israel erzeugt oder nach Israel eingeführt

worden sind aus
• der Europäischen Gemeinschaft; oder• einem Drittland im Rahmen einer gemäß Artikel11 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 als

gleichwertig anerkannten Regelung.;i=::~~:!=~~::=:::::~::::1::::=~:===werdeH

seilh 6><43. Kontrollbehörde: Plant Protection and Inspections Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural

Development).
<33. KaRtralilleRërde: MiRisteriYFA für baRdwirtsGRafh 4>
4. Bescheinigungserteilende Behörde: wie Punkt 3.:=:::=:=pr~t~:::=i~:::::S=~:t"i;';~;i~~Æ1, . :1 asts, ¡;xpert Feedstuffs IRSpeGtlaR~eF>.IGe,

· R gYRgsertelieRde Stelle: Wie PYRkt:h 3> .
<115. Befristung der Aufnahme: 30.6.2008. <4 5. BefristYRg der AYfRaRFAe: aO.6.2093 11>

5. BefristYR~ der AYfRaRFAe: Bis lYFA a~. JYRi 2000, 4>

<6SCHWEIZ
1. Erzeugniskategorien :a) Nichtverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse sowie Tiere und nichtverarbeitete tierische Erzeugnisse im Sinne
von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) derVerordnung (EWG) Nr. 2092/91, außer
• Erzeugnissen, die während des Umstellungszeitraums gemäß Artikel 5 Absatz 5 der genannten Verordnung

erzeugt wurden;
• Imkereierzeugnissen.b) Für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische Argrarerzeugnisse im
Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, außer
• Erzeugnissen im Sinne von Artikel 5 Absatz 5 der genannten Verordnung, die einen während des
Umstellungszeitraums erzeugten Bestandteillandwirtschaftlichen Ursprungs enthalten;
• Erzeugnissen, deren aus ökologischem Landbau stammende Bestandteile in der Schweiz erzeugte

Imkereierzeugnisse enthalten.2. Ursprung: Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus ökologischem Landbau stammenden
Bestandteile der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b), die in der Schweiz erzeugt oder in die Schweiz

eingeführt worden sind aus
• der Europäischen Gemeinschaft; oder• einem Drittland im Rahmen einer gemäß Artikel11 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 als

gleichwertig anerkannten Regelung; oder• einem Drittland, für das ein EG.Mitgliedstaat nach den Bestimmungen von Artikel11 Absatz 6 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 anerkannt hat, daß das gleiche Erzeugnis in diesem Land unter den gleichen
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Bedingungen produziert und kontrolliert wurde, die von dem EG-Mitgliedstaat anerkannt sind.
3. KontrollsteIlen: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG und Schweizerische Vereinigung für
Qualitäts- und Management-Systeme (SQS).
4. Bescheinigungserteilende Stellen: Wie unter Punkt 3.
<115. Befristung der Aufnahme: 30.6.2008. Ii. BefristllRg EIerAllfRahme: 30.06.2002 11>
<2 SCH'lVEIZ
<31. ErzellgAiskategerieR:
a) Risht 'lerarlleitete pflaRzlishe AgrarerzellgRisse im SiRRe 'JeR AFlikel1 Allsatz 1 81lsRstalle a) EIer
VererElRIlRg (EING) Nr. 2g9~1, mit AllsRahme '1eR ErzellgRisseR, Elie ·...,äRreREIEIes UmstellllRgszeitrallms
gemäl!. AFlikel 5 Allsatz 5 Eler geRaRRteR VererElRIIRg erzellgt wlirEleR;
II) für EIeRVerzehr Ilestimmte ErzellgRisse, Elie im weseRtlisheR ails eiRem eEler mehrereR 8estaRElteileR
pflaRZliGheR UrsprllRgs lIesteheR, im SiRRe '1eR AFlikel1 Allsatz 1 81lshstalle II) Eler IkrerElRIIRg (Eli'lG) Nr.
2092l~1, mit AllsRahme 'JeR ErzellgRisseR gemäl!. AFlikel5 Allsatz Ii der geRaRRteR 'lererEIRIlAg, Elie eiRe Zlltat
laRd'lliFlsGhaftlisheR UrsprllRgs eRthalteR, aie währeAa aes UmstellllRgszeitrallms erzellgt '....llrae.1.
ErzellgRiskategerieA:
a) Nisht\'erarlleitete ¡¡f1aRzliGhe ErzellgAisse im SiRRe '1eR AFlikel1 Allsat;! 1 BIIGhstalle a) aer VereraRIIRg
(E'NG) Nr. 2092.'91;
II) lelleRsmittel, aie im weseRtliGheR ails eiRem eaer mehrereR 8estaRdteileR pflaRZIiGheR UrsprllRgs
lIesteheA, im SiARe '1eR AFlikel1 Allsatz 1 BlIshstalle e) der VereraRIIRg (E\AlG) Nr. 2092191. 3>
2.UrsprIlRg: [lie ErzellgRisse lIRter PIIRkt 1 BIIGhstalle a) liRa aie ails aem ëkelegisGheR laAdIIall
stammeAaeR BestaRateile aer ErzellgRisse lIRter PIIRkt 1 BIIGhstalle II) müsseR iA aer SGhweiz aRgellaIIt edel'
iR aie Sshweiz eiRgeführt weraeR seiR:

eRtweaer ails aer EllrepäiseheR GemeiRSGhaft;
eder ails eiRem [lrittlaRa im RahmeR eiRer RegelllRg, aie als gleisllweFlig mit deR 8estimmllRgeR '1eR AFlike!

11 Allsatz 1 aer VereraAIIRg (EING) Nr. 2092191 aRerkaRRt 'Illlrae;
eaer ails eiRem [lrittlaRa, für aas eiR EU Mitglieastaat Rash aeR 8estimmllRgeR '1eR AFlikel11 Allsatz 6 der

VereraRIlRg (EWG) Nr. 2092191 aAerkanRt hat, aal!. aas gleiehe ErzellgRis iR aiesem laRa lIAter aeR gleieheR
8eaiRgllRgeR IlFeallzieFl liRa keRtrelliert •....lIrae, aie \'eR aem EU Mitglieastaat aRerkaRRt SiRd.
< 33. 'VereiRigllRg Sshweizerissher Bielegiseher baRdllallergaRisatieReR' (VS8bO), 'IRStiM für Marktëkelegie'
(IMO), 'FeFSshllRgsiRstiM für 8ielegissheR baRalIall' (FI8l) IIREI'AssesiatieR SlIisse ¡¡eIIr Systèmes ae
Qllalité et MaRagemeRt' (SQS).
4. BeseheiRigllRgserteileRae StelleR: •....ie PIIRkt 3.
5. 8efristllAg der AllfRahme: 31.12. 2002. 3. KeAtrelistelleR: "VereiRigllRg SshweizerisGher 8ielegissher
laAElllallergaRisatieReR" (VSBbO), "IRStiM für Marktäkelegie" (IMO) IlREI "FersehllAgsiRstiM für
8ielegiseheA laAdIIall" (FIBl).
4. BessheiRigllA!lSerteileRele Stelle: INie PlIAkt 3.
Ii. BefristllRg eier AllfAahme: Bis zllm 30. JIIRi 1998 2> 3> 6>

<10 Neuseeland
1. Erzeugniskategorien:
a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse sowie Tiere und nicht verarbeitete tierische Erzeugnisse im
Sinne von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, außer
- Tieren und tierischen Erzeugnissen, die mit Hinweisen auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau
gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet werden sollen;
- Erzeugnissen der Aquakultur;
b) für den menschlichen Verzehr bestimmte, verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse im Sinne
von Artikel1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, außer
- tierischen Erzeugnissen, die mit Hinweisen auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau
gekennzeichnet sind odergekennzeichnet werden sollen;
- Erzeugnissen, die Erzeugnisse der Aquakultur enthalten.
2. Ursprung:
Die Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe a) und die aus ökologischem Landbau stammenden Bestandteile
der Erzeugnisse unter Punkt 1 Buchstabe b), die in Neuseeland erzeugt oder nach Neuseeland eingeführt
worden sind aus
- der Europäischen Gemeinschaft oder
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_ einem Drittland im Rahmen von Regelungen, die als den Bestimmungen von Artikel11 Absatz 1 der

Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gleichwertig anerkannt sind oder
_ einem Drittland, dessen Produktions- und Kontrollvorschriften auf der Grundlage der Garantien und
Informationen, die von der zuständigen Behörde des betreffenden Landes gemäß den von der MAF
aufgestellten Vorschriften geliefert wurden, als dem MAF-Programm ,Food Official Organic Assurance
Programme' gleichwertig anerkannt worden sind, wobei nur die aus ökologischem Landbau stammenden
Zutaten, die dazu bestimmt sind, mit einem Höchstanteil von 5 % an den Erzeugnissen landwirtschaftlichen

Ursprungs in den in Neuseeland aufbereiteten Erzeugnissen
der Kategorie unter Punkt 1 Buchstabe b) enthalten zu sein, eingeführt werden dürfen.

3. KontrollsteIlen: BIO-GRO New Zealand; Certenz.
4. Bescheinigungserteilende Stelle: New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

5. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2006. 10>

<43. KontrollsteIlen: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG und Schweizerische Vereinigung für

Qualitäts- und Management-Systeme (SQS).:'M=;~:==::::=='==;:='"
Systèmes EleQyalité et Management' (SQS). 4>
4. Bescheinigungserteilende Stellen: wie Punkt 3.
5. Befristung der Aufnahme: 31. 12. 2002.
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:'!::~:~~RITTliÜIQER YND ZYGE¡'¡ÖRIGE SPEZIFIKATIONEN

ARGENTINIEN
1. ErzellgRiskategsrieR:
al Nisi1t','erarl3eitete flflaR<:lisRe ErzellgRisse IIR!l "
l3î l 13 Rsmittel !lie im •....eseRtlisReR ails eiRem s!ler meRrereR BestaR!ltelleR flflaR<:lIsReR YrSflrllRgs
llest:Il:R im Si~Re 'lSR Artikel1 Allsat<: 1 aer VersraRIIRg (E'NG) Nr. 2092.'~1.
2. Yrsf:lru~g: Die ErzeugRisse uRter PURkt 1 Busllstalle a) URa aie aus ae~ äkel~gi~slleR ~a.Rallau
stammeRaeR BestaRateile eler ErzeugRisse uRter PURkt 1 Busllstal3e 131 mIlsseR IR nrgeRtlRleR aRgel3aut

wsreleR seiR. "P "el P el tss A"rs"esllariss3. KSRtrslistelle: 'IRStitIlts ArgeRtiRs flara la GerlifisaslsR yramsslsRere liS hS p
OrgaRisss SRl (ArgeRsert)'.
4. BesslleiRiguRgserteileRae Stelle: wie PURkt 3.
9. BefristURg aer AllfRallme: Ilis 211m28. Fel3ruar 2001.

AYSTRAllEN
1. ErzeugRiskategsrieR:
al Nislltverarl3eitete JlflaR<:lisRe ErzeugRisse IIREI '.
Il) lebeRsmittel elie im weseRtlisReR ails eiRem seler mellrereR BestaREIteileR pflaR<:lIsReR YrsprllRgs
l3esteReR, im Si~Re '/SR Arlikel1 Absat<: 1 eler'lersrelRIIRg (E'NG) Nr. 29921~~. .
2. YrSJlruRg: Die Er<:ellgRisse lIRter PIIRkt 1 Busllstal3e a) liRa elie ails ele~. skel~gl~sReR ~aREIbau
stammeRaeR BestaReIteile eler Erzeugnisse uRter PURkt 1 BusRstal3e b) mIlsseR IR j ,ustralleR aRgebaut
'I/SreIeR seiR. ,
3. Ksntrellstelle: 'AlIstraliaR QllaraRtiRe aRalRSpestisR Servise (AQYIS) .
4. BessReiRigllRgserteileRae Stelle: wie PIIRkt 3.
9. BefristuRg aer AlIfRallme: bis 211m28. Februar 2001.

1J.NGARN
1. ErzeugRiskategsrie:
a) Nislltverarbeitete pflaR2lisl:ie ErzellgRisse IIREI "
b) lebeRsmittel, elie im weseRtlisllen aus eiRem eaer mel:irereR BestaReItelleR pflaR211slleR YrSJlrllRgs
bestel:ieR, im SiRRe ','eR Artikel1 Absat<: 1 eler 'JersraRuRg (EING) Nr. ~g92191.
2. YrspruRg: Die ErzellgRisse müsseR iR YRgarR aRgebaut wsraeR SeiR.
3. KSRtrs"ste"e: 'Bisk111tura ¡·,ssssiatisR'.
4. Bessl:ieiRigllRgserteileRele Stelle: •....ie PIIRkt 3.
9. BefristuRg aer AlIfRalIme: bis ællm 28. FebrIlar 2901.

ISRAEl
1. ErzellgRiskategsrieR:
a) Verarbeitete pflaR<:lisl:ie ErzellgRisse liRa '.
13) lebeRsmittel aie im weseR!lislleR ails eiRem saer mel:irereR BestaRateileR JlflaRZIIslleR YrsprllRgs
besteReR, im Si~Re 'lSR Mikeli Absat<: 1 eier VersrelRIIRg (EWG) Nr. 2992191. . l al3
2. YrsprllRg: Die ErzeugRisse lIRter PIIRk! 1 BlIsl:istabe a) URa aie ails ae~. äksl~glssl:ieRaR au '"
stammeRaeR BestaREIteile aer ErzellgRisse URter PURkt 1 Busllstabe b) mIlsseR IR Israel aRgeballt .. SraeFl

~RtrslistelleR: 'MiRistry sf AgrisIlltlIre, DepartmeRt sf PIaRt PrstestisR aRaIRSf:lestisR. (DPPI)' ~a~r
'MiRistry ef IRElIIS!ry aRa Traae, Fssel ~Ra Vegetable Prsellls!s, ElEpsrt Fesels!lIffs IRspeslisn Servise.
4. BesslleiRigllRgserteileREle Stelle: •....Ie PIIRkt 3.
9. BefristllRg aer AllfRaRme: l3is zum28. Fel3rllar 2001.

~
1. EFZellgRiskategsrieR:
a) Verarbeitete pflaR<:lisRe EFZellgRisse IIR!l
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biste Eier QrittläREier gemäß ;6.rtikeI-41>

~'

393R0207Verordnung (EWG) Nr. 207193 der Kommission vom 29. Januar 1993 zur Festlegung des Inhalts des Anhangs
VI der Verordnung (EWGl Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende
Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel sowie der Durchführungsvorschriften

zu deren Artikel S Absatz 4

Amtsblatt Nr. L 025 vom 02/02/1993 S. 0005 - 0010
Finnische Sonderausgabe ... : Kapitel1S Band 12 S. 37
Schwedische Sonderausgabe ...: Kapitel15 Band 12 S. 37
CONSLEG _93R0207 - 27102/1997 -12 S.

.Geändert durch 397R0345 (ABI. L 058 27.02.1997

\~..~8)
Geändert durch 300R2020 (ABI. L 241 26.09.2000

'S.39)

= <1 ... 1>

= <2 ... 2>

Artikel2Die Teile A und B des Anhangs VI können nur geändert werden, wenn mindestens folgende Anforderungen

erfüllt sind:al für Zutaten gemäß Anhang VI Teil A Nummer 1: Unbeschadet der Aufnahmebedingungen für Zusatzstoffe
gmäß der Richtlinie 89/107/EWG des Rates (3) sind nur solche Stoffe aufzunehmen, ohne die diese
Lbensmittel nachweislich weder erzeugt noch haltbar gemacht werden können;
bl für Verarbeitungshilfsstoffe gemäß Anhang VI Teil B: Es werden nur solche Stoffe aufgenommen, die bei
der Lebensmittelverarbeitung allgemein gebräuchlich sind und ohne die diese Lebensmittel nachweislich

nicht erzeugt werden können.

<2 Artikel3(1) Solange eine Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs nicht in Anhang VI Teil C der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 enthalten ist, kann sie gemäß der in ArtikelS Absatz Buchstabe b) und ArtikelS Absatz Sa Buchstabe
b) derselben Verordnung vorgesehenen Abweichung verwendet werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt

sind:a) Der Marktteilnehmer hat der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gegenüber nachgewiesen, daß die

betreffendeZutat dem ArtikelS Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genügt.
bl Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats hat die Verwendung gemäß den Anforderungen von ArtikelS
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Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 vorläufig für einen Zeitraum von höchstens drei Monaten
zugelassen, nachdem sie überprüft hat, daß der Marktteilnehmer die erforderlichen Kontakte zu den übrigen
Lieferanten in der Gemeinschaft hergestellt hat, um sich zu vergewissern, daß die betreffenden Zutaten mit
den geforderten Qualitätsmerkmalen nicht verfügbar sind. Der Mitgliedstaat darf diese Zulassung
unbeschadet der Bestimmungen von Absatz 6 höchstens drei Mal um jeweils sieben Monate verlängern.
c) Es wurde kein Beschluß gemäß Absatz 4 oder Absatz 6 gefaßt, nach dem eine erteilte Zulassung für die
betreffende Zutat zurückgezogen werden soll.
(2) Wird eine Zulassung gemäß Absatz 1 erteilt, so unterrichtet der Mitgliedstaat unverzüglich die anderen
Mitgliedstaaten und die Kommission, wobei folgende Angaben zu machen sind:
a) Zulassungsdatum und im Falle einer verlängerten Zulassung das Datum der ersten Zulassung;
b) Name, Anschrift, Telefonnummer sowie gegebenenfalls Faxnummer und E-mail-Adresse des Inhabers der
Zulassung; Name und Anschrift der KontaktsteIle bei der Behörde, die die Zulassung erteilt hat;
c) Bezeichnung und, falls erforderlich, genaue Beschreibung und Qualitätsmerkmale der betreffenden Zutat
landwirtschaftlichen Ursprungs;
d) Art der Erzeugnisse, für deren Herstellung die betreffende Zutat benötigt wird;
e) benötigte Mengen sowie Begründung dafür;
fj Begründung der Mangelsituation und voraussichtliche Dauer;
g) Datum, an dem der Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission unterrichtet. Die
Kommission und/oder die Mitgliedstaaten können diese Angaben der Öffentlichkeit zugänglich machen.
(3) Übermittelt ein Mitgliedstaat der Kommission und dem Mitgliedstaat, der die Zulassung erteilt hat,
Bemerkungen, aus denen hervorgeht, daß während des Mangelzeitraums Lieferungen erhältlich sind, so muß
der Mitgliedstaat erwägen, die Zulassung zurückziehen oder den geplanten Zulassungszeitraum verkürzen,
und muß er die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt dieser
Informationen über die Maßnahmen unterrichten, die er getroffen hat oder treffen wird.
(4) Auf Verlangen eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der Kommission wird die Angelegenheit dem in
Artikel14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten Ausschuß zur Prüfung vorgelegt. Nach dem
Verfahren des Artikels 14 kann beschlossen werden, die Zulassung zu widerrufen, den Zulassungszeitraum zu
ändern oder die betreffende Zutat gegebenenfalls in Anhang VI Teil C aufzunehmen.
(5) Im Fall einer Verlängerung gemäß Absatz 1 Buchstabe b) findet das Verfahren der Absätze 2 und 3
Anwendung.
(6) Will ein Mitgliedstaat sicherstellen, daß eine auf herkömmlichem Weg hergestellte Zutat nach Ablauf der
dritten Verlängerung der Zulassung weiterhin verwendet werden darf, muß er zusammen mit der Mitteilung
der dritten Verlängerung einer erteilten Zulassung einen Antrag auf Aufnahme der Zutat in Anhang VI Teil C
einreichen. Solange kein Beschluß nach dem Verfahren des Artikels 14 in Kraft getreten ist, nach dem die
Zutat in Anhang VI Teil C aufgenommen oder die Zulassung zurückgezogen werden soll, kann der
Mitgliedstaat die Zulassung weitere Male um jeweils sieben Monate verlängern, wobei die Bedingungen der
Absätze 1, 2 und 3 einzuhalten sind.
<1 Artikel 3
(1) SSlaR!!e eiRe lutat laRElwirtssAaftlisAeR YFSprUR!!S RSSA RiSAt iR ARAaR!! VI Teil C der VerSrdRUR!! (E'NG)
Nr. 2092191 auf!JeRsmmeR wsrdeR ist, kaRR sie !!emäß der iR Artikel5 Absatz 3 Bllshstabe bj IlRd Absae 5a
BllsRstabe bj deFselbeR '1ersrdR!!R!! 'JSr!!eSeAeReR AbweiGAIlR!! '1erweRdet '....erdeR, weRR
a) der MarktteilReAmer der zustäRdi!!eR BeRërde des Mit!!liedstaats ge!!eRiiber RaSR!!ewieseR Rat, daß die
betreffeRde llltat dem Artikel ä Absatz 4 !!eRii!!t, IlRd
bj die zllstäReli!!e BeRörele eies Mitglieelstaats elie '1erweRelIIR!! !!emäß åeR ARferelerllR!!eR '1SRArtikelS Absatz
4 'Jsrlällfi!! für eiReR leitral1m '1SRRsesRsteRs årei MSRate" zll!!elasSeR Aat, "asRelem sie iiberpriift Rat, åal&
åer MarktteilRehmer elie eFfsrelerlisheR KSRtakte ZII eieR iibri!!eR LieferaRteR iR eler GemeiRsshaft lleF!Jestelit
Rat, um sish III 'o'er!!e'Nissem, elaß die betreffeReIeR lIItateR mit eieR !!efsråerteR QualitätsmerkmaleR RisRt
'o'eFfii!!bar siReI. DeF Mit!!liedstaat daff diese l!!lasSUR!! hsesAsteRs drei Mal um jeweils siebeR MSRate
'lerläR!!eFR.
(2) Wirel eiRe lIlIasSlIR!! !!emäß Absatz 1 erteilt, ss lIRterrisIltet åer Mit!!lieelstaat IIR'lerzii!!lisR elie aRåereR
Mit!!lieåstaateR IIRå åie KemmissisR, wellei fel!!eRåe A"!!abeR III maGReR SiRå:
al llllasSIlR!!såatum,
bl 8eleiGIlRIIR!!IIRå, falls eFferåerliGh, geRalle 8esshreibuRS URå Qualitätsmerkmale åer betreIleReIeR llltat
laReI'NirtsshaftliGheR YrsprllRSs,
sJ beRëtiste MeRseR sswie 8esriiReluRg dafiir,

, I
I
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L 358{120 []O Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
31.12.2002

VERORDNUNG (EG) Nr. 2382{2002 DER KOMMISSION
vom 30. Dezember 2002

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94{92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung
der Einfuhren aus Dtitdändem gemäß derVerordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates

(Text von Bedeutung fùr den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel (I), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 473{2002 der Kommission ('l, insbesondere auf
Artikel II Absatz I,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Artikel 11 Absatz l der Verordnung (EWG) Nr.
2092{91 vorgesehene Liste der Drinländer, aus denen
bestimmte Agrarerzeugnisse aus ökologischem Landbau.
stammen müssen, um in der Gemeinschaft vermarktet
werden zu können, ist im Anhang der Verordnung
(EWG) Nr. 94{92 der Kommission ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1162{2002 ('), aufge-
führt. Diese Liste wurde nach den Kriterien von Artikel
Il Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91
ersrellt.

(2) Die Aufnahme der Schweiz in die in Artikel Il Absatz l
der Verordnung (EWG) Nr. 2Q92/91 vorgesehene Liste
ist bis zum 31. Dezember 2002 befristet. Die Aufnahme
Argentiniens, Australíens, der Tschechischen Republik.
Ungarns und Israels ist bis zum 30. Juni 2003 befristet,
Um Störungen im Handel zu vermeiden, ist die
Aufnahme dieser Länder zu verlängern.

(3) Die betreffenden Drittländer haben der Kommission
sachdienliche Informationen vorgelegt, aus denen
hervorgeht, dass die geltenden Vorschriften den in der
Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 festgelegten
Vorschriften gleichwertig sind. Außerdem haben die von
der Kommission in diesen Drittländem vorgenommenen
Vor-Ort-Prüfungen ergeben, dass diese Vorschriften
tatsächlich angewendet werden.

(4) Die ungarischen Behörden haben der Kommission
mitgeteilt, dass eine Kontroll- und bescheinigungserteil-
ende Stelle ihre Tätigkeit in Ungarn eingestellt hat. Der
Name dieser Stelle sollte deshalb im Anhang der Verord-
nung (EWG) Nr. 94{92 gestrichen werden.

(S) Die Verordnung (EWG) Nr. 94{92 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesebenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des in Artikel 14
der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 genannten
Ausschusses -

HA T FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel J

Der Anbang der Verordnung (EWG) Nr. 94{92 wird entspre-
chend dem Anhang der vorlicgenden Verordnung geändert.

Artikel2

Diese Verordnung trin am 1. Januar 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 30. Dezember 2002

(') ABI.L 198 vom 22.7.1991, S. 1.
(') ABI.L 75 vom 16.3.2002, S. 21.
(') ABI. L 11 vom 17.1.1992, S. 14.
(') ABI. L 170 vom 29.6.2002, S. 44.

L

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Der Anhang der Verordnung (EWG)Nr. 94/92 wird wie folgt geändert:
l. In den Einträgen betreffend Argentinien, Australien, die Tschechische Republik, Ungarn, Israel und die Schweiz erhält

Nummer 5 folgende Fassung:
,,5. Befristung der Aufnahme: 30.6.2008."

2. Im Eintrag betreffend Ungarn:
- werden unter Nummer 3 die Worte .und SKAL"gestrichen
- werden unter Nummer 4 die Worte "und SKAL (Büro in Ungarn)" gestrichen.
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6.2.2003 [KJ Armsblau der Europäischen Union
L 3113

VERORDNUNG (EG) Nr. 223/2003 DER KOMMISSION
vom 5. Februar 2003

zur Fesdegung von Etikettierungsvorschriften für Futtermittel, Mischfuttermittel und Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse aus ökologischem Landbau und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr.

2092/91 des Rates

[Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gesMzt auf den Vertrag zur Griindung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der land\~irtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel (I), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 47312002 der Kommission ('), insbesondere auf
Artikel 1 Absatz 3 sowie Artikel 13 zweiter Gedankenstrich,

in Erwägung nachstehender Grunde:

(l) Gemäß Artikel l Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2092191 ist eine Verordnung über Etikettierungsanforde-
rangen und Kontrollanforderungen sowie vorsorgliche
Maßnahmen für Puttermittel. Mischfuttermittel und
Futtermitte1~f\usgangserz(;.'Ugnisse zu erlassen. soweit
diese Anforderungen den ökologischen Landbau
betreffen.

(2) Für Heim- und Pelztierfutter gelten andere Vermarkt-
ongsbedíngungen als für Nutztierfuttermittel. Darüber
hinaus gelten die Etikettierungs-. Produktions- und
Kontrollvorschriften von Artikel 5, Artikel 6 und von
Arnkel 8 und 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092{9l
weder für Tiere noch für Erzeugnisse der Aquakultur.
Entsprechend sollte diese Verordnung nur auf Futter-
mittel für landwirtschaftliche Nutztiere Anwendung
finden, die nach Methoden der ökologischen Tierhaltung
aufgezogen werden: Puttermittel für Heimtiere .. Pelztiere
und Tiere der Aquakultur fallen demnach nicht darunter.

(3) Die besonderen Etiketlierungsvorschriften für Futter-
mittel für Tiere, die nach Methodën der ökologischen
Tierhaltung aufgezogen "...-erden, müssen es dem
Erzeuger gCSŒtten, die Futtermittel zu identifizieren .. die
dem Grundsatz der ökologischen Tierhaltung gerecht
werden. Der Hinweis auf die ökologische Wirtschafts-
weise sollte nicht stärker hervorgehoben werden als die
Beschreibung oder die Bezeichnung des purtermittels
gemäß der Richtlinie 791373jEWG des Rates vom 2.
April 19ï9 über den Verkehr mit Mischfuttermitteln ('),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2002¡2jEG des
Europäischen Parlaments und des Rates ('), und der Rich-
tlinie 951251EG des Rates vom 29. April1996 über den
Verkehr mit Futtermittel-Ausgangsc'Tzcugnissen, zur
Anderung der Richtlinien 7015241EWG, 74163/EWG,
82{4ïl1EWG und 93174{EWG sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 77{lOIIEWG C), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2001{461EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (").

(') l\BI. L 198 vom 22.7.1991. S. 1.
e) AB!. L 75 vom 16.3.2002. S. 21.
(') I\Bl. L 86 vom 6.4.1979,5.10.
(') ,~B!.l. 63 vom 6.3.2IJ02, S. 21.
(') ABI. l. I H vom 23.5.1996, S. rs.
(,,) "Bl.!. 234 vom 1.9.2001, S. SS.

~

(4) Ferner sollten der Gehalt des Futtermittels an Ausgangs-
erzeugnissen aus ökologischem Landbau, der Gehalt an
Ausgangserzeugnissen aus Umstellungsprodukten sowie
der Gesamtgehalt an Ausgangserzeugnissèn landwírt-
sch.ftlichen Ursprungs, bezogen auf die Trockenmasse,
angegeben werden, darnit die Erzeuger die in Anhang I
Teil B der Verordnung (EWG) Nr. 2092191 vorgege-
benen Tagesrationen einhalten können. Aus diesem
Grunde sollte auch Anhang J Teil B der genannten
Verordnung angepasst werden.

(5) Bestimmte Handelsmarken von Futtermitteln, die die
Anforderungen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
nicht erfüllen, enthalten Angaben, die vom Unternehmen
als Hinweis auf die ökologische Wirtschaftsweise
gedeutet werden könnten. Es muss eine Übergangszeit
vorgesehen werden, die den lnhabem dieser Handels-
marken die Anpassung an die neue Gesetzgebung
gestattet. Diese D'bergangszeit darf jedoch nur für
Marken mit Angaben in obigem Sinne eingeräumt
werden, für die vor der Veröffenclichung der Verordnung
(EG) Nr. 1804{1999 des Rates vom 19. Juli ¡999 zur
Einbe7.iehung der tierischen Erzeugung in den Geltungs-
bereich der Verordnung (EWG) Nr. 2092191 n, ein
Eimragungsantrag gestellt "urde und sofern das Unter-
nehmen ordnungsgemäß darüber informiert wurde, dass
die Erzeugnisse nicht nach ökologischer Wirtschafts-
weíse hergestellt wurden,

l6) Die für Einheiten zur Aufbereitung von Futtennitteln
geltenden Mindestkontrollanforderungen und vorsorgli-
chen Magnahmen erfordern Sondervorschriften, die in
Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 2092191 aufzu-
nehmen sind,

(7) Der Grundsatz, wonach Anlagen, die in den Einheiten
zur Aufbereitung von Mischfuttennitteln aus ökologi-
schem Landbau verwendet worden, von Anlagen, die in
derselben Einheit für konventionelle Mischfutternlittel
eingesetzt werden, völlig voneinander zu trennen sínd,
gilt als wirksames Mittel. um zu verhindern, dass im
Sinne des ökologischen Landbaus unzulässige Erzeug-
nisse und Stoffe anwesend sind. Dieser Grundsatz sollte
demnach in die Bestimmungen von Anhang Il der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 .u(~enommen werden.
Die sofortige Anwendung dieser neuen Bestimmung
dürfte jedoch bedeutende wirt,cha~1iche Folgen für die
Mischfutterindustrie in', verschiedenen Mitgliedstaaten
und somit für den ökologischen Landbau haben. Aus
diesem Grunde, auch um es Ökobetlieben zu gestatten,
sich der neuen Vorschrift getrennter Produktionslinien

(') ABI. L 222 vom 24.8.1999, S. l.
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anzupassen. sollte während eines Zeitraums von. fünf
Jahren eine Ausnahme von der neuen Regelung möglich
sein. Diese Frage muss außerdem auf der Grundlage
weiterer Informatíonen und Erfahrungen in nächster
Zukunft noch einmal eingehend überprüft werden,

(S) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist entsprechend ZlI

ändern.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Magnihmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses gemäß
Artike114 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91-

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Altikel1

Diese Verordnung gUr für Punermlttel, Mischfuttermittel und
Punermíuel-Ausgangserzeugnisse im Sinne von Artikel l
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des
Rates, soweit diese Erzeugnisse mit einem Hinweis auf den
ökologischen Landhau/die biologische Landwirtschaft gekenn-
zeichnet sind bzw, gekennzeichnet werdcn sollen. Futtermittel
fur Heimtiere. Pelztiere und Tiere der Aquakultur fallen nicht
darunter.

....rtikel 2

Zum Zwecke dieser Verordnung gelten die Definitionen gemäß
Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.

Darüber hinaus sind

J. ..Futtermlttel-Ausgangserzeugnísse aus ökologischem
Landbau": ökologische Puttermittel-Ausgangserzeugnisse
oder aus derartigen Erzeugnissen aufbereitete Puttermittel-
Ausgangserzeugrnsse,

2... Futtennittel-Ausgangserzeugnisse aus Umstellungserzeug-
nissen": Umstellungsfuttermittel-Ausgangserzeugnisse oder
aus derartigen Erzeugnissen aufbereitete Futtermittel-
Ausgangserzeugnísse,

Artikel3

(1) In der Etikerrierung. in der Werbung bzw. in den
Geschäftspapieren fur Erzeugnisse gemäß Artikel 1 sind
Hinweise auf den ökologischen Landbau{die biologische Land-
wirtschaft nur zulässig. sofern folgende Anforderungen erfüllt
sind:

a) Die Erzeugnisse wurden von Unternehmen erzeugt, aufbe-
reitet oder eingeführt, die der Kontrollregelung gemäß
Artikel 8 und 9 der Verordnung (HVG) Nr. 2092{91 unter-
liegen:

b) die Erzeugnisse einschließlich ihrer r\usgangserzeugnissc
und alle anderen für ihre Aufbereitung verwendeten Stoffe
wurden nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt:

c) soweit zutreffend sind die Bedingungen gemäß Anhang I
Teil B Nummern 4.12. 4.13. 4.14. 4.16. 4.17 und 4.18 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 erfüllt:

d) zur Herstellung des Erzeugnisses werden Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse aus ökologischem Landbau nicht
gleichzeitig mit konventionellen Ausgangserzeugnissen
derselben 1\11 verwendet:

e) zur Herstellung des Erzeugnisses worden Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse aus Umstellungserzeugnissen nicht
gleichzeitig mit konventionellen Ausgangserzeugnissen
derselben Art verwendet.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Artikel 4 und 5
darf der Hinweis auf den ökologischen Landbau/die biologische
Landwirtschaft gemäß Absatz 1 ausschließlich in Form
folgender Angabe erfolgen:

a) ..aus ökologischem Landbau" und/oder ..aus biologischer
Landwirtschaft". wenn mindestens 95 % der Trockenmasse
des Erzeugnisses aus einem oder mehreren Puttermittel-
Ausgangserzeugnissen aus ökologischem Landbau bestehen;

b) "gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 im ökologt-
sehen Landbau verwendbar" und/oder "gemäß der Vererd-
nung (EWG) Nr. 2092/91 in der biologischen Landwírt-
scbaft verwendbar" im Fane von Erzeugnissen mit unter-
schiedlichen Prozentanteilen an Puttermittel-Ausgangser-
zcugníssen aus ökologischem Landbau und/oder Futter-
mírtel-Ausgangserzeugníssen aus Umstellungserzeugníssen
und/oder konventionellen Ausgangserzeugnissen.

Mike! 4
,

(I) Die Angabe gemäß Artikel 3 Absatz 2 muss folgende
Anforderungen erfüllen:

a) Sie muss von den Angaben gemäß Artikel 5 der Richtlinie
79/373/EWG bzw, Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 96/25{
EG getrennt sein;

b) sie darf durch Farbe, Fotmat oder Schriftstil nicht stärker
hervorgehoben sein als die Beschreibung oder die Bezeích-
nung des Futtermítiels gemäß Arnkel 5 Absatz 1 Buchstabe
a) der Richtlinie 79/373/EWG bzw. gemäß Artikel 5 Absatz
I Buchstabe h) det Richtlinie 96/25/EG;

c) sie muss im selben Sichtfeld mit einem Hinweis auf die
Trockenmasse versehen sein. bezogen auf

i) den Gehalt an dem (den) Puttermíttel-Ausgangserzeug-
nis(sen) aus ökologischem Landbau.

ii) den Gehalt an dem (den) Puttermîttel-Ausgangserzeug-
nis(sen) aus Umstellungserzeugnissen.

iii) den Gesamtgehalt an Futtermitteln landwírtschaftlíchen
Ursprungs:

d) sie muss mit dem Namen und{oder der Codenummer der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle versehen sein, deren
Kontrolle das Unternehmen, das die letzte Aufbereitung
vorgenommen hat. untersteht:

e) sie muss mit einer Auflistung der Bezeichnungen der Putter-
mirtel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischem Landbau
versehen sein;

n sie muss mit einer Auílístung der Bezeichnungen der Futter-
míttcl-Ausgangscrzeugnísse aus Umstellungserzeugnissen
versehen sein.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-

staat.

(2) Die Angabe gemäß Artikel 3 Absatz 2 kann mit einem
Hinweis versehen werden. dass die Futtermittel hinsichtlich der
Zusammensetzung der Tagesrationen nach Maßgabe von
Anhang l Teil B der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 verwendet
werden müssen.
(3) Die Wahl des Namens und/oder der Codenummer der
KontrollStelle oder .hehörde gemäß Absatz 1 Buchstabe d) fällt
in die Zuständigkeit des betreffenden Mitgliedstaats, der die
Kommission über die gewählte Angabe eurerrichtet-

Artikel ;

Handelsmarken und Verkehrsbezeichnungen, die eine Angabe
gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91 enthalten,
dürfen nur verwendet werden. wenn mindestens 9; % der
Trockenmasse des Erzeugnisses aus einem oder mehreren
Futtcnnittel-Ausgangserzeugnissen aus ökologischem Landbau
bestehen.

....rtikeI6

Abweichend von den Artikeln 3, 4 und 5 können Handels-
marken, die eine Angabe gemäß Artikel 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092191 enthalten, bis zum L Juli 2006 weiterhin
in der Etikettielllng von und der Werbung für Erzeugnisse

Brilssel, den 5. Februar 2003

gemäß Artikel 1, die die Anforderungen dieser Verordnung
nicht erfüllen, verwendet werden, sofem folgende Bedingungen
erfüllt sind:
a) Die Eintragung der Marke wurde vor dem 24. August 1999

beantragt, und die Marke erfüllt die Anforderungen der
Richtlinie 89{1041EWG des Rates ('), und

b) die Marke ist stets mit einem unmissverständlichen, gut sich-
tbaren und leiehr leserlichen Hinweis darauf versehen, dass
die Erzeugnisse nicht nach einer ökologischen Wirtschafts-
weise im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 20n{91 herge-
stellt werden.

Artikel7

Anhang [ Teil B und Anhang III der Verordnung (EWG) Nr.
2092191 werden nach Maßgabe des Anhangs dieser Verord-
nung geändert.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 6. AuguSt 2003.

Für die Kommissioll
Fr.u FISCHLER

Mitglied der Kommission

ej ABI. L 40 '(lm 11.2.1989. S. 1.
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ANHANG

l. In Anhang j 'l'dl H der Verordnung ([WG) Nr. 2092/91 wird am Ende von Nummer 4.4 folgt'nclC'r S.HZ angefügt:

.Dicsc Prozentzahlen werdcn als Arnell der Trockenmasse der Fanerrutnel landwinschaleßchen Ursprungs ausgc-
drikke"

1. Anhang H! der Verordnung (EWG) Nr. 2091!9 J wird wie rQl~tgeândcrn

2.1. Nummer 2 01:1"..Allgt'mdm:n vorschritten" crhâlt folgende F,¡sstmg:
.Lluteruehmen, die an dem in Arnkel 2 der Verordnung (EG) Nr. 249'11'2001 vorgesehenen Darum bereits tätig
sind. unrcrllcgcn ebenfalls den Bcstlmruungen gemiiß Nummer 3 und den Bestirnrnungcn über die Erstkomrolle
gt:1Il¡ii~ den Abschnitten ,\, B, C. D und E der in diesem Anhang festgelegten Besonderen Vorschriften',"

1.2. Nummer 4 der .,All;Semt:inen Vorschriften" erhält folgende Fassung:
..D:I~ hcrrcûcndc Unternehmen iSL verpflichtet. der Kontrollstelle oder -behördc fristgerecht jede Ândenmg der
Iksc:hrdbung eder der konkreten t<.1;:¡(~nahmc.-ng~~mii(~Nummer 3 und der Bestimmungen über die Ersrkcntrolle
ge-n1~gden Abschnüren 1\. B, C. D und E der in diesem Anhang Ieagclegteo .Besondcren Vorschriíien' mitzuteileu."

2.3. Unter NUJ11Iller 3 der ..;\llgemdncn vorschrtíien" werdcn im dritlen Unterabsarz erster Cedankcnstrích nach
.An'kel ll ' ri)lgl'ndt· Worte cingdlig1:
.undjoder der Verordnung (EC) Nr. 223/2003"

2.4. Unter Nummer 6 def ,,:\ll!;!t·rnf.'inenVorschriften" wcrden am Ende des zweiten Cedankensnichs folaende Worte
:m,gefügt: ~ ,

~SQwit· gi.·g:d1elH:nfall:::; dk: Zusammensetzung bd )I.·1ischfuttimniudn"

2.5. Unæl' NUlmm'r 7 til:!' ..i\JJ~l'mdl1{~l1 Vorschriften" erhält Buchstabe h) folgenele FaSStlng:
.,di!: Hl.'zekhnul1g dc:s r.r7..eugnisses ock'r .-.... im Fallt von Mis('hrUl't(~!11ljttdll - ihn" B¡:sdll'eibung eil'ls('hlk·gli~h dèS
I-linwdsc"s anf dt:1l (\k()logi:;ch~1l Lundh<'H1 gem:tg AI'1:ikc! 5 diesel' VcwrelmlIlg hzw. gtm¡¡ß Anikd 3 der Verord·
l1ung (F.G) Nr, 221j2003."

2.6, Die Üherschrift von Tt·il C ~kr J3escmdC:1'tn Vorschriften" ~'rhält f(llgtnde Fassung:
,.r. Einfuhr WlT1 1't1¡¡nzen. pJhm:lichen EJ7.èugnb$t:ll, Tieren, -rieri':;chen Em::uglli~sen lind Lebensmitu::ln, die pflanz-

lidw undjt,tler lieri:,Kh.: ErZèlJgnissè enthalten. von Fum·mliue!n. ¡"fis('hfuttermitteln und Funermittel-Ausgangs-
erzeu,gni!'i'scll "us Drinhindcm"

Die vollstiindigt BC:o;(hrcibung tll-r Bctrichseinheit gemäf~ ¡\rtikd 3 der ,Allgemcint>n Vorschdften' dieses
Anhangs 111Ui-$ Folgendes 1.Imra~sen:
_ Angab~l1 üb,·¡- dic: Einrichtungen für di!.! i\no¡\hme. Aulherciwng lind Lagerung der für FUftt:lTIlittel

he¡;.tirnmll:'n Erz.eugnisse vor und nach den diese hetrelTendc'n :\rbeilsgängt!rl:

_ :\ng¡¡h~ll Liber die Einrio.:hwngen, in d(,nt:n andere zur Aut1'~'rdt\lng der ruttem1iueJ verwenden:' Erzeugnisse
gdagen werden:

2.7. Es wird fQJgt:nder Idl Eangefügt:

.E - EINHEITEN I'ÜR DIE AUFBEREITUNG VON FUrnRMITTELN, M1SCHFUrnRMITTF.I.N UND FUTTER-
~...lrrn:L-AUSGANGSERZEUGNISSEN

Diest:!r :\hschnitl betrifft jdl' Einheir. die ,ltlf dgene oder rremde Rechnung in die Aulherdf.uTlSZ im Sinne von
:'\rrikd 4 NUl'l'1111èr ) von Erztllgní:jstn ggmäf< Artikell "o\bsat7. l Buchst<.lbe c) èinhezogen ist.

l. Erstkontrol1e

_ :\n~aben üher dic EinridHungcn, in d..::nenEr7.Cugt1isse zlIr Rdnigtmg und De.'lint'cbion gelagert wcrden:

_ g~f; t'in" Rr;>~¡,;hreihun,~ der ¡"·1ischfunerrnind gernâf~ AT!'ike1 5 Ahsat7. 1 Buch$\':'1.he a) ckr Ri~hdillie 70;373/
!:WG, dit du,..; Untènlt'h1l1~n htl7.Ustdkn be;tbsichrigt, s()wic An:;;i.be der Tit:r:m oder d('f Tierkatego¡ie, fur
dk d.,~ Mi,,¡;hiuHCrmind heSlimmt iSL:

_ ~gr.dnl.! Angabt· lier Bezeichnung der ruuC'tTIliud-AusgangscrzcLlgni!'Se, die da$ Unternehmen aUf7.Llbcreitcn
hl:;{hsichti~r.

Dio;! ¡\:!aßn¡¡hmen .• iit: Unrcrrlchmcn gemåg Nummet' 3 der ,¡\llgcmdll..::n von.duiftcn' diC'¡:'e5 Anhangs treffen
míi":o<t:n. um dIo;!Einhall1.1Tlg der v{}1'sl:hriftert diescr Verordnung zu gcwiihrleist.en. mÜSSI'.11 Folgendes umfassen:

_ illsbes(m~¡o;!l't: i\ng<¡bt:ll über dit! zur Mi11l1èlung des Risikos der KClt1laminal'km dm'dl U!lzuWssige Stone oder
El'zeu~nissl;) dLlrL'~~:wfiihrel1dtn vLll'sorg!ichen l\i1:t(~n:{hm~11sowie elie Jurch:r.uführenden Reinigungsmaß-
!1Cl!uncIl Lind dk UbeJ'\vac:hung ihrcr Wirk:;amkcit:

_ Idè!1li/1zk:!'Ul1g jede:. i\spekts ihrer Tätigkeiten. dcr .wsschlaggebend ist, um dic: K(l!ll~rmi,iit d!;]' ill dell
btlrcfti:ndl."l1 Ei11hciH:11 ilufbereirettn Er7.I;~ug,nis::;t: gl."m:iR t\nikd 1 l\bs<l1.7. 1 Buchsl;;¡be c) mit den
Vor;chrirtCI1 dieser Vt!rordnung und dcr Verordnung (EC) Nl'. 22~i2()()3 jeder7.cic 7.LI garanLieren:

__ FC~llcgLlng und LJurchf'ühn..1l15.:, Einh<thung und :\klualisie!'1.mg geeigneter K~~ntro!lverrahrC'n aur dr;>r GrLlnd~
kIg::, d~s HACCT' (Ha7~u'J t\n:tlysis ¡md Critic<l.] Control Pojms)-K(~l1Ztpts,
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Die KontrollsteIle oder -behörde muss sich auf diese Verfahren stürzen, um die VOD jeder Aufberdtungseinheit
potentiell ausgehenden Risiken nllgemeln zu bewerten und einen Kontrollplan zu erstellen, cler entsprechend
den möglichen Risiken dn Minimum an Stichproben vorsehen muss.

2. Buchführung

Im lntèresse einer angemessenen Kontrolle der Arbeítsgänge muss die Buchführung gemäß Nummer 6 der
.Allgemeinen Vorschriften' Angaben über Ursprung, Arr und Menge der Futtet111ittd-Ausgangscrzcugnissc und
der Zusatzstoffe und InfOlTIlationen über den Verkauf der Enderzeugnisse umfassen.

3. Aufbereirungseinheiten

Bei der Aufbert:itung der Erzeugnisse trägt das Unternehmen dafür Sorge, dass
a) ökologische Futtermittel oder daraus hergesrellte Futtermittel, Umstellungsfuttermittel oder daraus hergestellte

pnnerrnirtel sowie kt'T1'ventionelleputtermittel körperlich wirksam voneinander getrennt sind;
bl alle in den Einheiten zur t\ufbereitung der unter diese Verordnung tallenden Mischfutterrnittel verwendeten

Anlagen von den Anlagen für nicht unter diese Verordnung fallende Mischfuttermittd getrennt sind.

Abweichend von den Bestimmungen gemäß Unterabsatz l 'Buchstabe b) und bis 31. Dezember 2007 kann die
Aulhereirung in denselben Anlagen stanfínden, vorausgesetzt,
_ sie erfolgt nicht zur gleichen Zeit und die Produktionslinje wird vor Beginn der Aufbereitung der unter diese

Verordnung fallenden Puuerminel einer geeigneten Reinigung umerzogen, deren Wirksamkeit kontrolliert
worden ist: das tjnremehmen muss die entSprechenden Arbeitsgtinge dokumenriercn:

__ das Unternehmen trägt dafür Sorge, dass entsprechend den gemtig Nummer 1 bewerteten Risiken alle erfor-
derlichen Maßnahmen getroffen werdcn, und stellt ggf. sicher. dass nicht mit den Vorschriften dieser Verord-
nung konforme Erzeugnisse nkht mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau auf den Markt

gelangen.
Die Abweichung gcmäß Unterabsatz 2 ist an die vorherige Genehmigung der zuständigen Kontrollstelle oder
-behôrde gebunden. Diese Genehmigtmg kann für einen oder mehrere Aufbereirungsvorgänge erteilt werden,

Die Kommission verpflichtet sich, die Prüfung der Bestimmungen gemäß Unterabsatz l Buchstabe b) bis 31.
Dezember 2003 in Angriff zu nehmen. Im Anschluss an diese Prüfung könnte das Datum des 31. Dezember
200i gegebenenfalls geändel1 werden.

4. KonU'ollbe,';ucbe
Neben der vollständigen jährlicher'! Kontrolle muss die KOl1trollstdle oder -behôrde zielgetichtere Kontrollen auf
der Basis der allgemeinen geurteihmg des potenziellC:D Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften diesel'
Verordnung durchführen. Sie muss sich dabei besonders auf die vom Umernehmen hervorgehobenen knusehen
Stellen im Hersrellungsprozess konzentrieren um festzustellen. ob die Arbeitsgänge ordnungsgemäß überwacht
und überpliift werden. Alle Stäuen, an denen das Unternehmen seine Tätigkeit ausübt, können in Zeitabständen
kontrollíerr wcrden, die zu den mit dieser Tätigkeit verbundenen Risiken in einem angemessenem Verhältnis

stehen.

5. Bcfórdemng von Erzeugnissen in andere Produktions-/Aufbereitungsejnheiten oder Lagercinricbtungen

Die Unternehmen müssen sicherstellen. dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
a) 9kologische Puttermittel oder daraus hergC!StellteI~uttennittel, Umstellungsfuttennittel oder daraus herge-

stellte Puttermittel sowie konventionelle Futrennittel müssen bei der Beförderung körperlich wirksam vonein-

ander getrennt werden:
b) für die 'Beförderung von nicht unter diese Verordnung fallenden Erzeugnissen verwendete Transportmittel

undjeder Container dürfen für díe Beförderung von unter diese Verordnung raUenden Erzeugnisse nur

verwendet, sofern
_ vor der Beförderung VOll unter diese Verordnung fallenden Erzeugnissen eine angenlessene Reinigung

stattgefunden hat. deren \\'irksamkeit kontrolliert worden ist; die Unternehmen müssen die entspre-
chenden ArheitSgänge dokumenricren:

_ die Unternehmen dafür Sorge tragen. dass entsprechend den gemäß Nummer 1 beweneten Risiken all.
ertorderlichcn Maßnahmen getroffen worden sind, und ggf. sichergestellt ist. da.'\S nicht konfonl1e Erzc:ug-
nisse nicht mit dnem Hinweis auf den ökologischen Landbau auf den Markt. gelangen:

_ die für das Unternehmen zuständige KOl1trollsteUcoder -behö1'dc über solche Beförderungsvorgänge
u11t~rriçhtetwurde und ihre Zustimmul1g. erte.ilthat; diese Zustimmung kann eine odt:r mehrere Beförde-
rungsvor<.sängcbetreffen:

c) dÎe nnter dlese verordnung fallenden Enderzeugnisse werden körperlich oder zeitlich getrennt von anderen
Enderzeugnissen befördert;

d) bei der Bdördenmg sind die abgehende Erzeugnismenge zu Beginn und alle einzeln im Rahmen der A1.lsliefe-
rungsnmde ausgelieferten Erzeugnismengen aufzuzeichnen.

jI'..e¡;".
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6. Annahme der Erzeugnisse

Bei der Annahme eines Erzeugnisses gemäj~ Artikel 1 muss das Unternehmenden den Verschluss der Verpa-
ckungen oder Behâlmisse. soweit dieser vorgeschrieben ist, und das Vorhandensein der Angaben gemäß
Nummer 7 der .Allgemeíuen Vorschriften' dieses Anhangs überprüfen. Das Unternehmen muss eine Gegenkon-
l'rolle durchführen. ob die Angaben auf dem Etikett gemä(~ Nummer 7 der Allgemeínen Vorschriften' dieses
Anhangs dell Angaben auf den Begleitpapieren entsprechen. Das Ergebnis dieser Kontrolle ist ausdrücklich in
den Büchern gemäß Nummer 6 der .Allgemeinen Vorschriften' zu vermerken."

i
I I
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VERORDNUNG (EG) Nr. 545/2003 DER KOMMISSION
vom 27. März 2003

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung
der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates

(Text von Bedeutung Iùr den EWRI

,
I

lil'ii
I'I!
!
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·:1
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I'¡
I
I

DIE KOMMISSION DER EUROpAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-

gestützt aur den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landv ...-írtschafrlíchen Erzeugnisse
und Lebensmittel (I), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EGI Nr. 223/2003 fl. insbesondere auf Artikel 11 Absatz 1.

in Envägung nachstehender Gründe:

(l) Die in Artikel 11 Absatz l der Verordnung (EWGI Nr.
2092191 vorgesehene Liste der Drittländer. aus denen
bestimmte Agrarerzeugnisse aus ökologischem Landbau
Stammen müssen. um in der Gemeinschaft vermarktet
werden zu können, ist im Anhang der Verordnung
(EWG) Nr. 94/92 der Kommission ('j, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2382/2002 ('), aufge-
führt. Diese Liste wurde nach den Kriterien VOll Artikel
11 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
erstellt.

(2) Costa Rica hat bei der Kommission die Aufnahme in die
Liste gemäß Artikel 11 Absatz I der Verordnung (EWGI
Nr. 2092/91 beantragt. Die costa-ricanischen Behörden
haben die nach Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 94/92 edorderlichen Informationen vorge-
legt.

(3) Die Prüfung dieser Informationen und anschließende
Erörterungen mit den costa-ric..1niscben Behörden haben
ergeben. dass die in diesem Land geltenden Vorschriften
über Erzeugung und Kontrolle von t\gr<.lrerzeugnissen
den in der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 festgelegten
Vorschriften gleichwertig sind.

(4) Einfuhren aus Costa Rica in die Gemeinschaft finden
zurzeit nach Aníkel I l Absatz 6 der verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 Statt.

(;) Die Kommisslon hat gemäß Artikel 11 Absatz 5 der
Verordnung (EWGI Nr. 2092/91 eine Vor-Ort-Prüfung
der in Costa Rica tatsächlich ange:wandten Produktions-
vorschriften und Kontrollmaßnahmen vorgenomn1en.

(6) Außerdem haben die australischen Behörden der
Kommission mitgeteilt. dass eine Kontrollstelle ihre
Tätigkeit eingestellt hat. Der Name dieser Kontrollstelle
ist daher aus dem Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
94/92 zu streichen.

(7) Die Verordnung (EWGI Nr. 94/92 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(S) Die ill dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des in Artikel 14
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten
Ausschusses -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERBSSF.N:

A!tikell

Der Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 wird entspre-
chend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 1-)itglied-
staar,

Eriissel, den 27. März 2003

(') I\BI. L 198 vom 22.7.1991. S. 1.
(') ABI. L 31 vom 6.2.2003. S. 3.
(') ABI. L II vom U.I.1992,S. 14.
('! ABI. l. 3;8 vom 31.12.2002. S. 120.

,~

Für die Kommission
franz FISCriLER

M¡tglied der Kommission
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L 81/11

Der Anhang der Verordnung (EWG)Nr. 94192 Mrd wie folgt geändert:
1. Nach dem Eintrag betreffend Australien ist Folgendes einzufügen:

"COSta Rica

1. Erleugniskategorien:
a) nicht verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Absatz l Buchstabe a) der Verordnung

(EWG)Nr. 2092191.
b) für den menschlichen Verzehr bestimmte. verarbeitete pflanzliche Agrarerzeugnisse im Sinne yon Artikel l

Absatz 1 Buchstabe bl der Verordnung (EWG) Nr. 109219J.
2. Ursprung:

Die Erzeugnisse unter Nummer 1 Buchsrabe a) und die aus ökologischem Landbau stammenden Bestandteile der
Erl.eug:nisseunter Nummer 1 Buchstabe b), die in Costa Rica erleugt worden sind.

3. Kontrollsrellen: Eco-LOGIC~ und BeS Oko-Garantíe.

4. Bescheinlgungserteilcndc Stelle: Minisrcrio de Agricultura y Ganadería,

5. Befristung der Aufnahme: 30.6.2006,"

2. In Nummer 3 des Eintrags betreffend Australien wird der Gedankenstrich ..- Organic Vignerons Association of
Australia Inc. (OV1\A)" gestrichen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 599/2003 DER KOMMISSION
vom L April 2003

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und
die entsprechende Kennzeichnung der landwirtSchaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

(Text von Bedeutung fär den EWR)

DlE KOMJ;ßSSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCI-IAITEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft.

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. [uni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel ('), zuletzt geändert durch die 'Verordnung
(EG) Nr. 223/2003 der Kommission ('), insbesondere auf
Artikel 13 zweiter Gedankenstrich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(J) Grundprinzip des Schutzes der Gesundheit und des
Wohlbefindens von Tieren muss die Prävention sein, die
sich auf Maßnahmen wie eine sorgfaltige Auswahl der
Rassen und Stämme sowie eine ausgewogene Ernährung
stützt,

(2) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wurden strenge
Auflagen für die Tierfütterung festgelegt. Dabei soll
insbesondere der Bedarf an essentiellen Stoffen wie Vita-
minen auf natürliche Welse gedeckt werden.

(3) Die Vorschriften über die ökologische tierische Erzeu-
gung wurden erst vor kurzem harmonisiert, und für
Tierhalter ist es zum Teil noch schwierig, Tiere mît der
Fähigkeit zur Anpassung an die ältlichen Bedingungen
und/oder an entsprechende Haltungssysteme zu
beschaffen und ihre Tiere mit allen essentiellen
Nahrungsbestandteilen zu versorgen, die für ein
gesundes Wachsturn erforderlich sind, Dies gilt insbeson-
dere für dit Versorgung von Wíederkâuern mit
bestimmten fettlöslichen Vitaminen.

(4) Daher ist eine Ausnahmeregelung erforderlich, um unter
besonderen Bedingungen ausnahmsweise und nur für
einen ÜbergangszeitTaum die Verwendung der Vi.tamine
A, D und E zuzulassen.

(5) Diese Zulassung ist an die Verpflichtung zur Unterrich-
tung der Kommission zu knüpfen.

(6) Der gemäß Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/
91 eingesetzte Ausschuss hat innerhalb der von seinem
Vorsitzenden festgelegten Frist keine Stellungnahme
abgegeben. Gemäß Artikel 14 Absatz 4 der genannten
Verordnung hat die Kommission den Vorschlag an den
Rat weitergeleitet. Da der Rat innerhalb der in Artikel 14
Absatz 5 der genannten Verordnung festgelegten Frist
von drei Monaten keine Stellungnahme abgegeben hat,
sind die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Kommis-
sion zu verabschieden -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERl.ASSEN:

A¡tikel I

Die Verordnung ,(EWG) Nr. 2092/91 wird wie folgt geändelt:
a) Anhang I Teil B wird entsprechend Nummer 1 des Anhangs

der vorliegenden Verordnung geändert;
b) Anhang li Teile C und D werden entsprechend Nummer 2

des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel2

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung
im ,~mrsbla!! der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in anen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-

staat.

Brüssel, den 1.April 2003

(') ABI. l. 198 vom 22.7.199'1.S. 'I.
(') ABI. l. .31 vom 6.2.2003. S. J.

~Ab'"

Füt die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

1. Anhang I Teil B Nummer 4.10 der Verordnung (EWG) Nr. 2092(91 erhält folgende Fassung:

.,-4.10. Bei Geflügel besteht das im Mastsradium verabreichte Futter zu mindestens 65 % aus einer Mischung VOI1

Getreide. Eiweißpflanzen und Ôlsaaten,"

2. Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird wie folgt geändert:

a) In Tell C wird folgende Nummer 2.3 angefügt:
..2.3. Eier und Eiprcdukte zur Verfütterung an Geflügel, vorzugsweise aus dem eigenen Betrieb",

b) Teil D wird wie folge geändert:
i) unter Nummer 1.2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

...Abweichend von Unterabsatz 1 dürfen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten während cines am 31.
Dezember 2005 endenden Übergangszeitraums die Verwendung syntherischër Vitamine .A.. D und E zur Verfüt-
terung an Wiederkäuer zulassen. sofern folgende: Bedingungen erfüllt sind:
- es handelt sich um naturidentísche Vitamine und
_ die durch die Mitgliedstaaten erteilten Zulassungen basieren auf. genau festgelegten Kriterien und werden

der Kommission mitgeteilt,
Diese Zulassung wird nur Erzeugern erteilt, die der Kontrollstelle oder -bebörde des Mitgliedstaats gegenüber
nachgewiesen haben, dass Gesundheit und Wohlergehen der Tiere ohne Verwendung dieser synthetischen Vita-
mine nicht sichergestellt werden können."

ii) unter Nummer 2 wird folgender Wortlaut eingefügt:
- ..Bierhefeu".
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1452/2003 DER KOMMISSION
vom 14. August 2003

zur Beibehaltung der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates fUr bestimmte Arten von Saatgut und vegetativem Vermebrungsma-

terial und zur Fesdegung von Verfahrensvorschriften und Kriterien fUr diese Ausnahmeregelung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. [uni 1991 über den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 599/2003 der Kommission ('), insbesondere Artikel 6
Absatz 3 Buchstabe b) zweiter und dritter Gedankenstrich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Gemäß der Ausnahmeregelung in Artikel 6 Absatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 können Mitgliedstaaten
während eines übergangszeitraums bis 31. Dezember
2003 die Verwendung von Saatgut und vegetativem
Vermehrungsmaterial, das nicht nach dem Verfahren des
ökologischen Landbaus gewonnen wurde, im ökologi-
schen Landbau genehmigen, sofern es den Erzeugern
nicht möglich ist, entsprechendes nach dem Verfahren
des ökologischen Landbaus gewonnenes Vermehrungs-
material zu erhalten.

(2) Einschlägige Gemeinschaftsvorschriften für Saatgut und
vegetatives Vermehrungsmaterial sind auch gemäß
Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
anwendbar.

(3) Die Erhalrung der Artenvielfalt ist ein wichtiger Grund-
satz des ökologischen Landbaus, und es sollte deshalb
gewährleistet werden, dass die Landwirte aus einer
breiten Palette von Sorten einschließlich Landsorten
wählen können.

(4) Für bestimmte der in der Gemeinschaft angebauten
Arten werden auch nach dem 31. Dezember 2003 keine
ausreichenden Mengen Saatgut und vegetatives Vermeh-
rungsmaterial aus ökologischem Landbau erhältlich sein.

(5) Deshalb muss die Möglichkeit beibehalten werden, nicht
nach dem verfahren des ökologischen Landbaus gewon-
nenes Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial zu
verwenden, wenn kein nach dem Verfahren des ökologi-
schen Landbaus gewonnenes Saatgut oder vegetatives
Vermehrungsmaterial erhältlich ist.

(') ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1.
('I ABI. L 85 vom 2.4.2003, S. 15.

b___

(6) Bei Arten, bei denen ausreichende Mengen an Saatgut
oder vegetativem Vermehrungsmaterial einer großen
Anzahl von Sorten aus ökologischem Landbau erhältlich
sein werden, sollte die Verwendung von Saatgut oder
vegetativem Vermehrungsmatertal, das nicht nach dem
verfahren des ökologischen Landbaus gewonnen wurde,
unzulässig sein. Daher sollte eine Liste der nicht unter
die Ausnahmeregelung fallenden Arten erstellt werden.

(7) Die Anwendung der Ausnahmeregelung auf anderes
vegetatives Vermehrungsmaterial als Pflanzkartoffeln ist
in das Ermessen der Mitgliedstaaten zu stellen, bis auf
Gemeinschaftsebene geeignete Kriterien festgelegt
werden können.

(8) Zur Förderung der Erzeugung und Verwendung von
nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus gewon-
nenem Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial
sind Angebot und Nachfrage im Handel mit dem nach
diesen Verfahren gewonnenen Saatgut und vegetativen
Vermehrungsmaterial transparenter zu maehen.

(9) [eder Mitgliedstaat sollte deshalb sicherstellen, dass eine
Datenbank eingerichtet und den verwendern zur Verfü-
gung gestellt wird, in die Saatgut und Pflanzkartoffeln
aus ökologischem Landbau, bei denen die allgemeinen
Kriterien für die Erzeugung von Saatgut und vegetativem
Vermehrungsmaterial eingehalten sind, eingetragen
werden kann. In diesem Zusammenhang ist es zur
Erleichterung des Zugangs zu den Angaben angezeigt,
ein harmonisiertes Muster des Eintragungsformulars zu
erstellen, das vom Anbieter für die Eintragung von
Saatgut und Pflanzkartoffeln in die Datenbank zu
verwenden ist,

,(IO) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Veröffentlichung eines
Berichts über ihre Genehmigungspraxis zur Information
aller Beteiligten, der anderen Mitgliedstaaten und der
Kommission.

(11) Die Regelung sollte nach den ersten zwei [ahren ihrer
Anwendung eingehend überprüft werden, um anhand
dieser Erfahrungen festzusteUen, in welchem Ausmaß
Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial aus ökolo-
gischem Landbau von den Landwirten verwendet wurde.
In diesem Zusammenhang sollte die Kommission die
Zweckmäßigkeit der Entwicklung einer Datenbank auf
Gemeinschaftsebene prüfen.

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses gemäß
Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 -
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KAPITEL I

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Artikel ¡

Beibehaltung der Ausnahmeregelung

(1) Die in Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 vorgesehene Ausnahmeregelung, gemäß
der die Mitgliedstaaten unter den in dieser Vorschrift enthal-
tenen Bedingungen die Verwendung von nicht nach dem
Verfahren des ökologischen Landbaus gewonnenem Saatgut
oder vegetativem Vermehrungsmaterial genehmigen können,
wird nach dem 31. Dezember 2003 für Arten beibehalten, die
nicht im Anhang dieser Verordnung aufgeführt sind.

Die Verfahrensvorschriften und Kriterien für die Anwendung
der Ausnahmeregelung gemäß Unterabsatz 1 auf Saatgut oder
Pflanzkartoffeln sind in den Artikeln 3 bis 14 festgelegt.

(2) Arten, bei denen nach dem in Artikel 14 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 festgelegten Verfahren festgestellt wurde,
dass ökologisch erzeugtes Saatgut oder Pflanzkanoffeln in allen
Teilen der Gemeinschaft in ausreichenden Mengen und für eine
signifJkante Anzahl von Sorten vorhanden sind, sind im
Anhang dieser Verordnung aufgeführt.

Für die im Anhang aufgeführten Arten kann keine Genehmi-
gung gemäß der in Absatz 1 festgelegten Ausnahmeregelung
gewährt werden, außer sie ist durch einen der in Artikel 5
Absatz 1 Buchstabe d) genannten Gründe gerechtfertigt.

Artikel2

Definitionen

Zum Zweck dieser Verordnung

a) gelten die Defínitionen der verordnung (EWG) Nr. 2092/91;

b) ist " Anbieter" definiert als ein Unternehmen, das Saatgut
oder Pflanzkartoffeln an andere Unternehmen vermarktet.

KAPITEL n

ANWENDUNG DER AUSNAHMEREGELUNG

Artikel3

Verwendung von nicht nach dem Verfahren des ökologi-
schen Landbaus erzeugtem Saatgut oder l'flanzkartoffeln

Die Mitgliedstaaten können gemäß dem in Artikel 5 festge-
legten Verfahren die Verwendung von nicht nach dem

Verfahren des ökologischen Landbaus erzeugtem Saatgut oder
Pflanzkartoffeln genehmigen, vorausgesetzt, das Saatgut oder
die Pflanzkartoffeln wurden

a) nicht mit anderen Pflanzenschutzmitteln behandelt als den
gemäß Anhang IITeU B der Verordnung (EWG) Nr. 2092/
91 für eine Behandlung von Saatgut erlaubten, außer es
wurde aus Gründen der Pflanzengesundheit für alle Sorten
einer bestimmten Art durch die zuständige Behörde des
Mitgliedstaates eine chemische Behandlung gemäß der Rich-
tlinie 2000/29/EG des Rates r) in dem Gebiet, in dem das
Saatgut, oder die Pflanzkanoffeln verwendet werden sollen,
vorgeschrieben, sowie

b) ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen
undjeder von auf deren Grundlage hergestellten Erzeug-
nissen hergestellt.

Artikel4

Für die Genebmigungsertei1ung zuständige Behörden oder
Stellen

Die in Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 genannten
Kontrollbehörden oder -stellen sind für die ErteUung der in
Artikel 5 der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Genehmi-
gung zuständig, soweit der Mitgliedstaat keine anderen
Behörden oder von ihm überwachten Stellen bestimmt.

ArtikelS

Bedingungen flir die Genebmigungsertei1ung

(1) Die Verwendung von Saatgut oder Pflanzkartoffeln, die
nicht nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus
gewonnen wurden, darf nur in folgenden Fällen genehmigt
werden:

a) wenn keine Sorte der Art, die der Verwender anbauen will,
in die Datenbank gemäß Artikel 6eingetragen ist;

b) wenn kein Anbíeter in der Lage ist, das Saatgut oder die
Pflanzkanoffeln vor der Aussaat oder Anpflanzung zu
liefern, obwohl der Verwender das Saatgut oder die pflanz-
kartoffeln rechtzeitig bestellt hat;

c) wenn die Sorte, die der Verwender anbauen will, nicht in
die Datenbank eingetragen ist und der Verwender nach-
weisen kann, dass keine der eingetragenen Altematíven
derselben Art geeignet ist und die Genehmigung daher für
seine Erzeugung von Bedeutung ist;

d) wenn sie für von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats
gebilligte Zwecke der Forschung, der Untersuchung im
Rahmen von Feldversuchen kleinen Umfangs oder der
Sortenerhaltung gerechtfertigt ist.

(2) Die Genehmigung muss vor der Aussaat erteilt werden.

(3) Die Genehmigung darf nur für einzelne Verwender und
für jeweils eine Saison erteilt werden, und die für die Genehmi-
gungen zuständige Behörde oder Stelle muss die genehmigten
Mengen Saatgut oder Pflanzkartoffeln registrieren.

C) ABI. L 169 vom 10.7.2000, S. 1.
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Artikel8
(4) Abweichend von Absatz 3 kann die zuständige Behörde
des betreffenden Mitgliedstaats allen Verwendern eine aUge-
meine Genehmigung
_ für eine bestimmte Art erteilen, wenn und soweit die Bedin-

gung gemäß Absatz l Buchstabe a) erfüllt ist, oder

_ für eine bestimmte Sorte erteilen, wenn und soweit die
Bedingungen gemäß Absatz 1Buchstabe c) erfüllt sind.

Solche Genehmigungen sind deutlich in der Datenbank anzu-

zeigen.

(5) Die Genehmigung darf lediglich während der Zeiträume
erteilt werden, in denen die Datenbank gemäß Artikel 7 Absatz
3 aktualisiert wird.

KAPlTEL III

EINTRAGUNGSVORSCHRIFfEN FÜR SAATGUT ODER
PFLANZKARTOFFELN, DlE NACH DEM VERFAHREN DES

ÖKOLOGISCHEN LANDBAUS ERZEUGT WURDEN

(l) jeder Mitgliedstaat muss für die Einrichtung einer EDV-
gestützten Datenbank zur Erfassung der Sorten sorgen, von
denen nach dem Verfahren des ökologischen Landbaus gemäß
Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
erzeugtes Saatgut oder Pflanzkartoffeln auf seinem Hoheitsge-
biet erhältlich sind.

Artikel6

Datenbank

(2) Diese Datenbank muss entweder durch die zuständige
Behörde des Mitgliedstaats oder durch eine zu diesem Zwecke
vom Mitgliedstaåt bestimmte Behörde oder Stelle, im Folgenden
"Datenbankvenvalter" genannt, verwaltet werden. Die Mitglied-
staaten können auch eine Behörde oder eine private Stelle in
einem anderen Land bestimmen.

(3) Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission und den
anderen Mitgliedstaaten die mit der VerWaltung der Datenbank
beauftragte Behörde oder private Stelle mitteilen.

Artikel7

Eintragung

(l) Sorten, von denen nach dem verfahren des ökologischen
Landbaus erzeugtes Saatgut oder Pflanzkartoffeln erhältlich
sind, sind auf Antrag des Anbieters in die Datenbank einzu-
tragen.

(2) jede in die Datenbank nicht eingetragene Sorte gilt für
die Anwendung von Artikel 5 der vorliegenden Verordnung als
nicht verfügbar.

(3) Der Mitgliedstaat muss entscheiden, in welchem Zeit-
raum im jahr die Datenbank in Bezug auf die auf seinem
Hoheitsgebiet angebauten Arten oder Artengruppen regelmäßig
zu aktualisieren ist. Informationen dazu sind in der Datenbank
anzuführen.

,"'......

Eintragungsbedingungen

(l) Damit eine Eintragung vorgenommen werden kann,
muss der Anbieter in der Lage sein,

a) nachzuweisen, dass er oder, wenn der Anbieter nur mit
vorverpacktem Saatgut oder Pflanzkartoffeln handelt, das
letzte Unternehmen sich dem in Artikel 9 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/9l genannten Kontrollverfahren unterstellt

hat;

b) nachzuweisen, dass das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln,
die in Verkehr gebracht werden, die allgemeinen Anforde-
rungen an Saatgut und vermehrungsmaterial erfüllen;

c) die gesamten in Artikel 9 dieser Verordnung verlangten
Angaben zugänglich zu machen und diese Angaben auf
Auffordetung des Datenbankverwalters oder wann immer
erforderlich zu aktualisieren, damit die Informationen
verlässlich bleiben.

(2) Der Datenbankverwalter kann nach Zustimmung der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats den Eintragungsantrag
eines Anbieters ablehnen oder eine bereits akzeptierte Eintra-
gung löschen, wenn ein solcher Anbieter die in Absatz l festge-
legten Bedingungen nicht erfüllt.

Artikel9

Eingetragene Informationen

(1) Die Datenbank muss zu jeder eingetragenen Sorte und
jedem Anbíeter zumindest folgende Angaben enthalten:

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sortenbe-
zeichnung;

b) den Namen und Angaben zur Erreichbarkeit des Anbieters
oder seines Vertreters;

c) das Gebiet, in dem der Anbieter das Saatgut oder die Pflanz-
kartoffeln in der üblicherweise erforderlichen Zeit an den
Verwender liefern kann;

d) das Land oder die Region, in dem bzw. in der die Sorte
geprüft und für den Gemeinsamen Sortenkatalog für land-
wirtschaftliche pflanzen- und Gemüsearten zugelassen
wurde;

e) den Termin, von dem an das Saatgut oder die pflanzkartof-
feln verfügbar sind;

fl den Namen und/oder die Codenummer der für die Kontrolle
des Unternehmens zuständigen Kontrollbehörde oder -stelle
gemäß Artikel9 derVerordnung (EWG) Nr. 2092/91.

(2) Der Anbíeter muss den Verwalter der Datenbank unver-
züglich unterrichten, wenn eine der eingetragenen Sorten nicht
mehr verfügbar ist. Die entsprechenden Änderungen miissen in
der Datenbank protokolliert werden.

(3) Neben den in Absatz 1 beschrtebenen Angaben muss die
Datenbank eine Liste der im Anhang genannten Arten
enthalten.
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ArtikellO

Zugang zu den Daten

(1) Die Daten der Datenbank müssen den Verwendern von
Saatgut oder Pflanzkartoffeln und der Öffentlichkeit über das
Internet unentgeltlich zugänglich gemacht werden. Die
Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Verwendern. die
gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 gemeldet sind, vom Datenbankverwalter auf
Antrag eine Ausdruck der Daten betreffend eine oder mehrere
Gruppen von Arten zur Verfügung zu stellen ist.

(2) Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass alle
Verwender, die gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gemeldet sind, mindestens
einmal im Jahr über die Funktionsweise der Datenbank und die
Art und Weise unterrichtet werden, wie sich Informationen
von dort abrufen lassen.

ArtikellI

Eintragungsgebühr

Für jede Eintragung kann eine Gebühr erhoben werden, um die
Kosten für die Aufnahme der Angaben in die Datenbank und
ihre Speicherung zu decken. Die zuständige Behörde des
Mitgliedstaats muss die Höhe der Gebühren genehmigen, die
der Datenbankverwalter erhebt.

KAPITEL IV

BERICHT UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel12

Jährlicher Bericht

(1) Die für die Erteilung von Genehmigungen gemäß Artikel
4 bestimmten Behörden oder Stellen müssen alle Genehmi-
gungen erfassen und die diesbezüglichen Angaben in einem
Bericht an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats und den
Datenbankverwalter weiterleiten.

Zu jeder Art, die von einer Genehmigung gemäß Artikel 5
Absatz 1 betroffen ist, muss der Bericht folgende Angaben
enthalten:
a) den wissenschaftlichen Name der Art und die Sorteabe-

zeichnung,
b) die Begründung für die Genehmigung unter Bezugnahme

auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a), b), c) oder d),

c) die Gesamtzahl der Genehmigungen,

l,

d) die von diesen Genehmigungen erfasste Gesamtmenge an
Saatgut oder Pflanzkartoffeln.

e) die chemische Behandlung aus Gründen der Pflanzengesund-
heit gemäß Artikel 3 Buchstabe a).

(2) 1m Fall von Genehmigungen gemäß Artikel 5 Absatz 4
muss der Bericht die in Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen
Angaben sowie den Zeitraum enthalten, in dem die Genehmi-
gungen gültig waren.

Artikel 13

Zusammenfassender Bericht

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats muss die Berichte
vor dem 3 J. März jeden Jahres zusammentragen und der
Kommission und den anderen Mitgliedstaaten einen zusam-
menfassenden Bericht über alle Genehmigungen des betref-
fenden MitgliedstaatS im vorangegangenen Kalenderjahr über-
mitteln. Der Bericht muss die in Artikel 12 vorgesehenen
Angaben enthalten. Die entsprechenden Angaben müssen in
der Datenbank veröffentlicht werden. Die zuständige Behörde
kann das Zusammentragen der Berichte an den Datenbankver-
walter delegieren.

Artikel 14

Auf Antrag übennittelte Angaben

Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommission sind
anderen Mitgliedstaaten oder der Kommission detaillierte Infor-
mationen zu einzelnen Genehmigungen zugänglich zu machen.

Artikel15

Revision

Bis 31. Juli 2006 wird die Kommission die Verfügbarkeit und
Verwendung von nach dem Verfahren des ökologischen
Landbaus gewonnenem Saatgut oder vegetativem Vermehr-
ungsmaterial und die tatsächliche Anwendung der vorliegenden
Verordnung überprüfen und gegebertenfalls entsprechende
Anderungen vornehmen.

Artikel16

Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Vèröffentlichung im Amtsblatt d,r Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab J. Januar 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 14. August 2003

Für di, Kommission
Franz FISCHLER

Mitgli,d der Kommission
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ANHANG

Die Kommission prüft zurzeit diese Frage zusammen mit den Mitgliedstaaten. um die Anen im Anhang aufzulisten,
entsprechend der Stellungnahme des Ausschusses gemäß Artikel14 der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91.
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Gesetz
zur Durchführung der Rechtsakte der

Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des ökologischen landbaus
(Öko-landbaugesetz';' ÖlG)

Vom 10.Ju1i2002

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das folgende Gesetz beschlossen:

§1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz dient der Durchführung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 des Ratesvom 24. Juni 1991 überden
ökologischen Landbau und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel (ABI. EG Nr. L 198 S. 1), die zuletzt durch
Verordnung (EG) Nr. 2491/2001 der Kommission vom
19. Dezember 2001 (ABI. EG Nr. L 337 S. 9) geändert
worden ist, sowie der zu ihrer Durchführung erlassenen
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft.

§2
Durchführung

(1) Die Durchführung einschließlich der Überwachung
der Einhaltung der in § 1 genannten Rechtsakte, dieses
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen obliegt den nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden, sowett nachstehend nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung ist zuständig für

1. die Zulassung der privaten KontrolIstelIen (Kontroll-
steIlen) nach Artikel 9 Abs. 5 und 11· der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91,

2. den Entzug der Zulassung nach Artikel 9 Abs. 6
Buchstabe d der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 nach
Maßgabe des §4 Abs. 3,

3. die Erteilung einer Codenummer an KontrollsteIlen nach
Artikel 9 Abs. 6a der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91,

4. die Erteilung einer Genehmigung für die Vermarktung
von aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen nach
Artikel 11 Abs. 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
sowie

5. die Erteilung einer Zulassung für die Verwendung von
Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs nach Artikel 3
der Verordnung (EWG) Nr. 207/93 der Kommission
vom 29. Januar 1993 zur Festlegung des Inhalts des
Anhangs VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des
Rates über den ökologischen Landbau und die ent-
sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel sowie der Durchfüh-
rungsvorschriften zu deren Artikel 5 Abs. 4 (ABI. EG
Nr. L 25 S. 5) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung

1. Aufgaben nach Absatz 1, ausgenommen die Aufgabe
im Sinne des §4 Abs. 3 Satz 1, ganz oder teilweise

a) auf KontrolIstelIen oder

b) andere natürliche oder juristische Personen des
Privatrechts, die in gleicher Weise wie Kontrollstel-
len die Gewähr für eine unabhängige, sachkundige
und zuverlässige Erfüllung der Aufgaben bieten,

zu übertragen (Beleihung) oder sie daran zu beteiligen
(Mitwirkung),

2. die Voraussetzungen und das Verfahren der Beleihung
und der Mitwirkung zu regeln.

Die Landesregierungen sind befugt, die Ermächtigung
nach Satz 1 durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise
auf andere Behörden des Landes zu übertragen.

§3

Kontrollsystem

(1) Vorbehaltlich einer Verordnung nach § 2 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 wird das Kontrollverfahren nach Artikel 9
Abs. 1 in Verbindung mlt Abs. 3 und Anhang III der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 von KontrollsteIlen durch-
geführt, soweit die Aufgabenwahrnehmung nicht mit der
Durchführung eines Verwaltungsverfahrens verbunden
ist.
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(2) Eine Tätigkeit nach ArtikelS Abs. 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 ist gleichzeitig rnlt deren Aufnahme
gemäß Artikel S Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 bei der zuständigen Behörde des
Landes, in dem diese Tätigkett ausgeübt wird, zu melden
und gemäß Artikel S Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 dem Kontrollverfahren zu unterstellen.

(3) Ein Unternehmen darf erstmals Erzeugnisse im
Sinne von Artikel 1 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EWG)
Nr.2092/91 mit einem Hinweis auf den ökologischen Land-
bau nach Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
vermarkten, wenn es seine Pflichten nach Absatz 2 erfüllt
hat und die Erstkontrolle gemäß Anhang III Abschnitt
Allgemeine Vorschriften Nr. 3 der Verordnung (EWG)
Nr.2092/91 durchgeführt worden ist.

§4

Entscheidung
über die Zulassung der KontrolIstelIen

und den Entzug der Zulassung

(1) Eine KontrollsteIle ist auf Antrag zuzulassen, wenn

1. sie die Anforderungen nach Artikel 9 Abs. 5 und 11
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erfüllt,

2. sichergestellt ist, dass sie das Kontrollverfahren nach
Artikel9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 und Anhang III
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ordnungsgemäß

durchführt,
3. die für die Zulassung erhobenen Gebühren entrichtet

worden sind und
4. sie eine Niederlassung im Inland hat.

(2) Die Zulassung wird für das gesamte Bundesgebiet
erteilt. Auf Antrag kann die Zulassung auf einzelne Länder
beschränkt werden. Sie wird für länder, in denen auf
Grund einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 3 eine
Beleihung vorgesehen ist, unter der Bedingung erteilt,
dass die Beleihung erfolgt.

(3) Die Tätigkeit einer KontrolIsteIIe wird im Sinne des
Artikels 9 Abs. 6 Buchstabe a bis d, ausgenommen die
Entscheidung über den Entzug ihrer Zulassung, der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/91 von der zuständigen Behörde
des Landes, in dem die KontrollsteIle ihre jeweilige Tätig-
keit ausübt, überwacht. Stellt die nach Satz 1 zuständige
Behörde Tatsachen fest, die den Entzug der Zulassung
begrOnden, so hat sie,
1. wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit

und des Sitzes oder der Niederlassung nach Absatz 1
Nr. 4 der KontrollsteIle in demselben Land liegen, die
Bundesanstatt für Landwirtschaft und Ernährung unter
Mitteilung dieser Tatsachen zu ersuchen, ein Verfahren
zum Entzug der Zulassung einzuleiten, oder,

2. wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätig keit
und des Sitzes oder der Niederlassung nach Absatz 1
Nr.4 der KontrollsteIle in unterschiedlichen Ländern
liegen, der zuständigen Behörde des Landes, in dem
der Sitz oder die Niederlassung nach Absatz 1 Nr. 4
der KontrolIsteIIe liegt, die Tatsachen mitzuteilen.

Gelangen der zuständigen Behörde des Landes, in dem
der Sitz oder die Niederlassung nach Absatz 1 Nr. 4 der
KontrollsteIle liegt, Tatsachen nach Satz 2 Nr. 2 zur Kennt-
nis, so hat sie die Bundesanstalt für landwirtschaft und
Ernährung unter Mitteilung dieserTatsachen zu ersuchen,
ein Verfahren zum Entzug der Zulassung einzuleiten.

§5
Pflichten der KontrollsteIlen

(1) Die KontrollsteIle ist verpflichtet, die Tätigkett jedes
Untemehmens im Sinne des Artikels S Abs. 1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 gegen angemessene Vergütung
in ihre Kontrollen einzubeziehen, soweit das Unternehmen
die Einbeziehung verlangt und seine Tätigkeit in dem Land
ausübt, in dem die KontrollsteIle zugelassen ist. Die nach
Landesrecht zuständige Behörde kann auf Antrag der
KontrollsteIle eine Ausnahme von der Verpflichtung nach

Satz 1 zulassen, soweit
1. die KontrollsteIle zur Gewährteistung eines objektiven

und wirksamen Kontrollverfahrens ein berechtigtes
Interesse hat, die Tätigkeit des Unternehmens nicht
in ihre Kontrollen einzubeziehen und

2. das Durchführen des Kontrollverfahrens für das Unter-
nehmen anderweitig sichergestellt ist.

(2) Stellt eine KontrollsteIle bei ihrer Tätigkeit Un-
regelmäßigketten oder Verstöße der in Artikel 9 Abs. 9,
Artikel 10 Abs. 3 oder Artikel 10a Abs. 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 genannten Art fest, so unterrichtet sie
hiervon unverzüglich die für den Ort der Tätigkeit des
betroffenen Unternehmens nach Landesrecht zuständige

Behörde.
(3) Beabsichtigt eine KontrollsteIle, ihre Tätigkeit - auch

im Falle einer Insolvenz - einzustellen, unterrichtet sie

hiervon
1. spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen

Ende ihrerTätigkeit oder

2. im Falle eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens unverzüglich

die von ihr kontrollierten Unternehmen, die nach landes-
recht für den Ort der Tätigkeit der Unternehmen zu-
ständigen Behörden sowie die Bundesanstalt für land-
wirtschaft und Ernährung. Die KontrollsteIle darf, soweit
insolvenzrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen,
ihre Tätigkeit erst einstellen, wenn für alle von ihr kon-
trollierten Unternehmen das weitere Durchführen des
Kontrollverfahrens sichergestellt ist.

§6

Mitwirkung der Zollbehörden

(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von
ihm bestimmten Zolldienststellen wirken bei der Über-
wachung der Einfuhr von Erzeugnissen nach Artikel 1
Abs. 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 aus
Drittländern mit. Die genannten Behörden können

1. Sendungen der in Satz 1 genannten Art sowie
deren Beförderungsmittel, Behälter, Lade- und Ver-
packungsmtttel zur Überwachung anhalten,

2. den Verdacht von Verstößen gegen Verbote und Be-
schränkungen nach der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
oder nach den zu deren Durchführung erlassenen
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, der sich
bei der Abfertigung ergibt, den nach Landesrecht
zuständigen Behörden sowie der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung mitteilen,

3. in den Fällen der Nummer 2 anordnen, dass die Sen-
dungen der in Satz 1 genannten Art auf Kosten und
Gefahr des Verfügungsberechtigten der nach tandes-
recht zuständigen Behörde vorgeführt werden.
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(2) Das Bundesministerium der Finanzenwird ermäch-
tigt,; im Einvemehmen mit dem Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedari, die Einzelheiten des Veriahrens nach
Absatz 1 zu regeln. Es kann dabei insbesondere Pflichten
zu Anzeigen, Anmeldungen, Auskünften und zur Leistung
von Hilfsdiensten sowie zur Duldung der Einsichtnahme
in Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen und zur
Duldung von Besichtigungen und von Entnahmen un-
entgeltlicher Muster und Proben vorsehen.

§7
Überwachung

(1) Untemehmen im Sinne des Artikels 8 Abs. 1 der
Verordnung (EWG)Nr. 2092/91, natürliche und juristische
Personen und nicht rechtsfähige Personenvereinigungen,
die Erzeugnisse im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 und 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erzeugen, aufbereiten,
einführen, innergemeinschaftlich verbringen oder ver-
markten, sowie KontrollsteIlen im Sinne des § 3 Abs. 1
haben den zuständigen Behörden auf Verlangen die
Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der den
zuständigen Behörden durch dieses Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben eriorder-
Iichsind.

(2) Personen, die von der zuständigen Behörde beauf-
tragt sind, dürien im Rahmen des Absatzes 1 Betriebs-
grundstücke, Geschäfts- oder Betriebsräume, Verkaufs-
einrichtungen oder Transportmittel des Auskunftspflich-
tigen während der Geschäfts- oder Betriebszeit betreten
unddort

t. Besichtigungen vornehmen,
2. Proben gegen Empfangsbescheinigung ohne Ent-

schädigung entnehmen,
3. Geschäftsunterlagen einsehen und prüfen.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 ist auf Verlangen des Be-
troffenen ein Teil der Probe oder, falls diese unteilbar ist,
eine zweite Probe amtlich verschlossen und versiegelt
zurückzulassen.

(3) Der Auskunftspflichtige hat die Maßnahmen nach ,
Absatz 2 Satz 1 zu dulden, die zu besichtigenden Erzeug-
nisse selbst oder durch andere so darzulegen, dass die
Besichtigung ordnungsgemäß vorgenommen werden
kann, selbst oder durch andere die eriordertiche Hilfe bei
Besichtigungen und Probenahme zu leisten sowie die
geschäftlichen Unterlagenzur Einsichtnahmeund Prüfung
vorzulegen,

(4) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft
auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in §383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr
strafgerichtlicher Veriolgung oder eines Veriahrens nach
dem Gesetz überOrdnungswidrigkeiten aussetzenwürde.

§8
Datenübermittlung, AuBenverkehr

(1) Die zuständigen Behörden erteilen einander die zur
Überwachung der Kontrollstellen notwendigen Auskünfte,
Stellt eine Behörde Mängel im Sinne des Artikels 9 Abs. 6
Buchstabe a bis d der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

bei der Durchführung der von einer KontrollsteIle wahr-
zunehmenden Aufgaben fest, so unterrichtet sie hiervon
unverzüglich die Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung.

(2) Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer
Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere die Unterrichtung nach
Artikel1 OaAbs. 1 derVerordnung (EWG)Nr: 2092/91 über
festgestellte Unregelmäßigkeiten oder Verstöße oder
die jährlichen Mitteilungen und Unterrichtungen nach
Artikel15 dieserVerordnung,~obliegtdem Bundesministe-
rium für Verbraucherschutz, Ernährung und landwirt-
schaft. Es kann diese Befugnis durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesratesauf die Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung übertragen. Ferner
kann es diese Befugnis durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates auf die nach Landesrecht
zuständigen Behörden übertragen.

§9
Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen der zuständigen Behörden,
die nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
zu Kontroll- und Überwachungszwecken vorzunehmen
sind, sowie für Amtshandlungen nach § 2 Abs. 2 kön-
nen kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben
werden.

(2) Die nach Absatz 1 kostenpflichtigen Tatbestände
werden durch Landesrecht bestimmt, soweit die Arnts-
handlungen nicht durch die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung vorgenommen werden. Das
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft wird ermächtigt, für Amtshandlungen
nach § 2 Abs, 2 im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen
Tatbestände und die Gebührenhöhe zu bestimmen und
dabei feste Sätze oder Rahmensätzevorzusehen.

§10
Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
soweit dies zur Durchführung der in § 1 genannten
Rechtsakte eriorderlich ist,
1. nähere Bestimmungen zu den Meldungen nach Ar-

tikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 zu erlassen sowie die Meldung ergän-
zender Angaben nach deren Artikel 8 Abs. 2 Satz 2
vorzuschreiben,

2. die näheren Einzelheiten über die Voraussetzungen
sowie das Veriahren der Zulassung nach § 4 Abs. 1
und 2 sowie das Veriahren des Entzugs der Zulassung
nach Aos, 3 Satz2 zu regeln.

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ferner ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
1. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EWG)

Nr, 2092/91 in diesem Gesetz zu ändern, soweit es
zur Anpassung an Änderungen dieser Vorschriften
eriorderlich ist,

~
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trollstelle einen Kontrollbericht nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig erstellt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des
Absatzes 1 mit einer Geldbußebis zu dreißigtausend Euro,
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zwanzig-
tausend Eurogeahndet werden.
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2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in
ihrem Wortlaut einem verbleibenden Anwendungs-
bereich anzupassen, soweit sie durch den Erlass
entsprechender Vorschriften in Verordnungen der
Europäischen Gemeinschaft unanwendbar geworden
sind.

§11
Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer entgegen Artikel 5 Abs. 'i Buchstabe a
bis c oder d Satz 1, Abs. 3 Buchstabe a bis g Satz ioder
Buchstabe h, Abs. 5 Buchstabe a bis e Satz 1 oder
Buchstabe f oder Abs. 5a Buchstabe a bis h Satz 1 oder
Buchstabe i der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 in der
Kennzeichnung oder Werbung für ein Erzeugnis nach
Artíkel1 Abs. 1 Buchstabe a oder b auf den ökologischen
Landbau Bezug nimmt oder ein gekennzeichnetes oder
beworbenes Erzeugnis mit einem Hinweis auf die Um:
stellung auf den ökologischen Landbau versieht.

§12
BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 11
bezeichneten Handlungen fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 3 Abs. 2, auch in Verbindung ma einer

Rechtsverordnung nach §10 Nr. 1 eine Meldung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitiq
macht oder eine Tätigkeit nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig dem Kontrollverfahren unterstellt,

2. entgegen § 5 Abs. 2 oder 3 Satz 1 die zuständige
Behörde, ein Unternehmenoder die Bundesanstalt fOr
Landwirtschaft und Ernährungnicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitiq unterrichtet,

3. entgegen § 7 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

4. entgegen §7 Abs. 3 eine Maßnahmenicht duldet oder:
5. entgegen Artikel 9 Abs. 7 Buchstabe a in Verbindung

mit Anhang III Abschnitt Allgemeine Vorschriften Nr. 5
Satz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 als Kon-

§13
Einziehung

Ist eine Straftat nach § 11oder eine Ordnungswidrigken
nach § 12 Abs. 1oder 2 begangen worden, so können
Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die Ord-
nungswidrigkeit bezieht, und Gegenstände, die zu ihrer
Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder
bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. § 74a des
Strafgesetzbuchs und § 23 des GesetzesOberOrdnungs-
widrigkeiten sind anzuwenden.

§14
ÜbergangsVorschrift

KontrollsteIlen, die am 1. April 2003 zur Durchführung
der nach Artikel 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/91 erforderlichen Kontrollen
zugelassen oder mit der Durchführung dieser Kontrollen
beauftragt waren, gelten im bisherigen Umfang als im
Sinne des § 4 Abs. 1 vorläufig zugelassen. Unbeschadet
der Vorschriften über den Entzug der Zulassung nach
Artikel 9 Abs. 6 Buchstabe d der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 erlischt die vorläufige Zulassung,
1. wenn nicht bis zum letzten Tag des vierundzwanzig-

sten auf das Inkrafttreten folgenden Kalendermonats
die Erteilungder Zulassung beantragt wird oder

2. im FallerechtzeitigerAntragsteIlung mit Unanfechtbar-
keit der Entscheidung Oberden Antrag.

§15
Inkrafttreten

DiesesGesetztritt vorbehalWchdes Satzes 2 am 1.April
2003 in Kraft. § 2 Abs. 3, § 6 Abs. 2, § 8 Abs. 3 Satz 2
und 3, § 9 Abs. 2 Satz 2 und § 10 treten am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin,den 1O.Juli 2002

Der Bundespräsident
Johannes Rau

Der Bundeskanzler
Gerhard Schröder

Die Bundesministerin
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Renate Künast
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Gesetz über die förmliche Verpflichtung
nichtbeamteter Personen
(Verpflichtungsgesetz) 1)

Vom 2. März 1974

(BGBI. IS. 469, 547)

§1

(1) Auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer. ohne
Amtsträger (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches) zu sein,
1. bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung

wahrnimmt, beschäftigt oder für sie tätig ist,
2. bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluß, einem Betrieb oder Unternehmen, die

für eine Behörde oder sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, be-
schäftigt oder für sie tätig ist oder

3. als Sachverständiger öffentlich bestellt ist.

(2) Die Verpflichtung wird mündlich vorgenommen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer
Pflichtverletzung hinzuweisen.

(3) l} Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die derVerpflichtete mit unter-
zeichnet. Er erhält eine Abschrift der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn dies im
Interesse der inneren oder äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geboten ist.

(4) Welche Steile für die Verpflichtung zuständig ist, bestimmt
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 bei Behörden oder sonstigen Stellen nach Bundes-

recht die jeweils zuständige oberste Dienstaufsichtsbehörde oder, soweit eine Dienstaufsicht
nicht besteht, die oberste Fachaufsichtsbehörde,

2. in allen übrigen Fällen diejenigen Behörde, die von der Landesregierung durch Rechtsverord-
nung bestimmt wird.

§2

(1) Wer, ohne Amtsträger zu sein, auf Grund des § 1 der Verordnung gegen Bestechung und
Geheimnisverrat nichtbeamteter Personen in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 351) förmlich verpflichtet worden ist, steht einem nach § 1
Verpflichteten gleich.

(2) Wer, ohne Amtsträger zu sein,
1. als Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes nach einer tarifrechtlichen Regelung oder

2. auf Grund eines Gesetzes oder aus einem sonstigen Rechtsgrund
zur gewissenhaften Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtet worden ist, steht einem nach § 1
Verpflichteten gleich, wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 erfüllt sind.

"

'i Geändert durch § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBI. I S, 1942)
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§3

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

§4

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft. § 1 Abs. 4 tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

2

,""5.......
I "
>
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9YBl..·Ls.Ä. N~.:Új/~øq~.·i~g~c~~. :Ú:.7;··~bo3:

r ·.Ö~{)-~itWi~~~rig.~y~.~rdnûng·
.' (Ökl).¥ibyVQ);

YomI4; J1l42003;

:(2)r;i~Mitàrbe¡teru,;;ênundMjtarbeiterße¡'KoÍ1~Íl-
stelle.sindgern¡iJl' § 1. ßes Verpflichtungsgesetzes vom
~:¥~~974@9:S1. IS.~6~, S47),g~d~~,~ui:c~l¡' .
Nr -,,!des.(}es~tzesvom l?August 1974 ~GBLIS. ~~42), .~,c:~:~:::',

·Haupts:es¿häi!ssi¡i'inSabhsen-A.JJhalt w";'~en durch die •......•
."+a.;;d\'~~~tÄlí:flïi ¡:.~P;~~h2ftund.~~'1b~U .ver- .•..
··pfli'hte\,pi';yexpflichtllI¡gder.:w:eiterep.¥ilaf!>!>iterinDen
"'UIld¥i~rbeit~rflerKop,tr'lllstellen erfolgt durchdie Lei-
..tcoriI¡nell1lÍld¡:'eiterder Kc",trolliltellen. Für<liè.Mitärbei-.·.

<.' ,.1) D."as......•'iK. '.0n..•tr.·.O.. I ..tye r£jlhr......••..en.•.....•..•.•:.8.·..•..emäß.......•- ...•...Arti.....•.1..œ..·-:l..·•.9.·. '.d. e:,.•.iV
.-..er.-..··.•.:."1··· ;~e.·~~.·,~~.¡t.·~.~r.·..~~~~~.if~n.,~~1J~{~~~~¿::!~: ••orcinung{6WO) Nr ..2092191 des.Rates vom 24.JuOJ 1991 .....; ............•... ",'" '<'.' ".'. ...' ,

.'.úbe~4~ll ,~.~~lpgi,~che".L~ª\>all.u~d.dle.ell~prech"nci'\ ' . Verpflic~tungzu erbringen.
. K.ru¡>:.ei~¡,j¡Û!lgd""'lahd~çhaftlich.ónEr:ieug¡rlsse und .. '

Lebensniitt~I.(AIll •.Eg Nr •.I.,.19$ S. l),zuletit. g~del't .
durch Ver?tdriWlg(EG) Nr: sg~12903 der KèIlll1lisS¡on Vpoi
1. April20Q3 (Al31.;E<i.l'lr.L 85 S. ISJ, )'I'j.rdin Sachsen-
Anhalt .. unter 'Mi!WÏrkÚng .yon. privaten Kontrollstelleudurchgeführt. . '.' .... " .,' .

Aufgrimdd~s§iAb': ~Sktz l ddsÖlw-Landbau~
gesetzes vom ..10. Juli 2p02 ~<>Bl. r S, 2SS8}und .d~r
Verörfu!ùn~ ·Zi;r··.l)jjer!rÍ.iFi.v(m ~~~h~gu,:ge~a!Íf' • .
deID.·q~bietcleSÖI<olO~cIi""tanclbauS vór;,.I2.'M'¥.:¡OO3 .
(q~q;~~~:'i,~~~:~x7Ê~0,clj,rig~\Ä~s9Wit¡}r..~i;~·.·· .
des Beschlusses ..·uber·.dIili'.'Ailfbau ~.LandèsreglerUDg'.
~~~~~~:~~W:;Ilij~".~¡;:,·~~~~#i····!i"f';:.qé#¡;~~~/····
bereich. 'yom 9J23.'Juli2002· (¥BLLSA S. 779)'wird
verdrCÍIièt,"",' .. . . ."

. ." § 1
Rechtsstellung. der Kontrollstellen

(2) Jede Kontrollstelle, die im Rahmen diesesKontroU-
. yerfabrep,stätig 'W~deÍJ.will, bedarf d~r zustimmung durch ••

die.L.a1l:desa"sta.!t .fü{:p;;ncl#tschaft:und ..qOrte~¡'au* .•
zusiändig¥Behàide-'gemäß§'2Abs.1 dès Öko-L.andbau".
gese~esuni:1. clêryeror~unlÍ (EYlG) Nr, 2092191 des Rates .
überde"ö~iôgiSèh~Lalldbau und' die. entsprechende
Kénrizeiöluîúilg derlandWirts.chaftJiche~E~eugnisse ¡¡j,ii
Lebensmitté." w:: . . '.

.O) KontróllstélIen,dle aufgrund dieser Verorcinung an
den AufgabCllgemäß §2 AbS. l des Öko-Landbaugesetzes
beteiligtworderi sind, JlIlteriiehen der Aufsicht der Landes:
anstalt fürLandwirtscbaft utidGartenbau.

i
I

: !
1
I

§2
Voràussetzungen der Mitwirkung

(I) Die Zustimmung zur Mitwirkung ist schriftlich bei
der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau zu
beantragen. .

(2) Voraussetzungen flir die Zustimmung zur Mitwir·
kung sind:

1. der Nachweisein.er gültigen Zulassung durch die
Bundesanstalt rur Landwirtschaft und Ernährung
urid

2. die schriftliche Übemabme der FreisteIlungsverpflich-
tung gemäß § 8 sowie der Nachweis einer Haftpflicht-
versicherung zu !brer Abs"ïcherung.

§3
Mitwirkung

(l) Die Zustimmungzur Mitwirkung erfolgt befristet, Sie
kann mit Nebenbestimmun·gen versehen werden.

172

•

§4
. Erlöschen der Zustimmung

DieZustimmungerlíscbt

1.mitA~~~uf~er gemäJî'§ 3.Abs. I Satzlfèstgesetzten
Frist . " ." . . .' .... ..

2.~itdemWe~all dert~assung gemäßg4Abs, Ides'
. 'O~c:~LåIl~a~~~setzes,'" . ....... .' . ... '.

3. dUrch RiicIaiåbme oderWiderruf.

§S
Kontrolle der Betriebe

(I) Die KontrollsteIlen führen die KontrolIv.rfahren
nach Maßgabe 'des Artikels 9 Abs, I in Verbindung mit
Abs. 3 UndAllhang ro der Verordnung (EW G) Nr, 2092/9 i
des Rates úber den ökologischen Landbau und clie ente
sprech~n~e ' .Kennzeic~u.ng der. iandwix:rs~:~ftl~cÍl~ri
Erzeu,gp.isse und Lebensm¡ttel durch,soweit die Auf-
gabenwahme¡';"ung nicht mit der DurèhÏuhIUng eines
Verwaltungsverfahrens verbunden ist.. Darüber hinaus
nebmen sie unangeküncligte Kontrollenin einern von
derzuständigen Behörde festzusetzenden Umfáng vor.

(2) Bei der Kontrolle d.rBetriebe haben die Kontroll-
steIlen die Befugnisse, die der zuständigen Behörde durch
§ 7 des Öko-Landbaugesetzes eingeräumt werd.n.

§ 6
Datenschutz

(1) DieKontrollstcllenhaben bei derWahrnebmungihrer
Aufgaben die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz
personcnbezogener Daten der Bürger in der FasSUllg der
BekanntmachWlg vom 18, Februar 2002 (GVBL LSA
S,54), geändert durch Numm.r 114 der Anlage des Gesetzes
vom 19. März2002 (GVBJ.LSAS, 130, 141),inderjeweils
geltenden Fassung zu beachten.



(2) Stellt eine Kontrollstelle bei ihrer Tätigkeit Unrègel-
mäßigkeiten oder Verstöße der in Artikel 9 Abs. 9,.AÍtikel iO
Abs .. 3 oder Artikel .1Oa Abs. I der VerprdnUJlg (EWG)
Nr, 2092/91 des Rates überden ökologischen Landbau ¡Írici
die entsPrechendeKennzeichnung der landwirtSchaftl¡"b~.
Erzeugnisse und Lebensmittel genannten Artfestso ka1m
die K()ntroUstellepe~oneIlbezogeDe p~ten~ucp mitarde-··
ren' nächdí~s¡'{Verprdriun~im Konti-dllverfahrêri¡'etei-
ligtenKónii()llst~.l1en .áuS'3uséhen. Hieriilier.istdie ·Liin-
desanstalfñir L~näWirts.éliåft und GarienbauUJlyei":píglich ..
zu ûntórrichten.. . ., . . .. ... ..

, .

vorzulegen, und dabei insbesondere alle festgestellten
A¡'wèi~hungen, Unregelmâßigkeiten und Verstöße Zu
-dokumentíeren, .

§ 7
Weitere Pflichten der Kontrollstellen

(I) Erhält "meKo?trollstelle als ErgebnisilirerKontroÍíc
tätigkeit Kenntnis von Tatsachen, die .die A-nnàhme recht-
ferrig¢1l, dass.eine OrdrilingSviidrigkêi\nach§:12dês·
Qk(),Land~~ugeSetzes odèreine Straftat beg~g~n wüide,

.·so J:jar~i~àii!~úriX~izüg¡jclíder. iaildesånstå!trut Larid- •
wirtschaft urid Gertenbauzu melden.· . . .

§8
Haftu~?, ScJrad."se,sati

....Wl!~dås.L.and SachseIÍ-A!ilialtror .."uie'¡Schaaenfu
Ansp~~hgeriÓIÍlmeil~ de~. 'eine~9nti¡'li~i~lie .Öi?~~
bÏiítëri ..I;;.;( ~ér\Vahi-zíe¡'¡':'~g d.erilii.Iil>è~ge~e~ Â.úf~
·ga¡'e'l:Zl}¡:~tp'it )1,,:1, so .hat. diesedllS .•4:'l?V!,n·djcese~·
Anspjüèhen . freizusteII~n. Diesgiltniclit,wCl)'l die
KoritroÍlstelie auf Weisurig der iustäÍJ.digenileh~rd:egè,
handeIt),åt: .. . .. ,. ..> •...

(2) Die Kontrollstellen sind weiterhin verpflichtet,

I. Meldungen gemäß § 3 Abs. 2 des Öko-LaJidbaugesetzes .
unverzüglich. an die LandesanstaItfür Landwirtschaft
und Garteril:>áii weiter.i:uleiten,· ..

2. di~ Landesanstalt flir Landwirui~hàft undGàrtenbári'
unvOrzüglich.?~mäß§ S Abs. 2clesQko-Landbatl.: ..
geséties überfestgestellte UnregeImäßiikeiten. ~d .·c
VerstQße Zl}unterrichten, .

3. gen:täß Artikêi 9Abs. SBuchst. b derVer~~clri1ll)g(EViG)
Nr. 20g2l91 desRatesliber denóko!ogischenLÍlndbau
und .die entsprechende ..Kennzeichnung der. ¡'indwiit~· ..
schåftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel jährlich
einen zusammenfassenden Bericht üQei Ihre..Tä.tigkeit

§ 9 ..
Übergang$vorscbrifté~

DieK~~troÚstelleri;'óleah, .Tåg~d';~:fu~~~ T~~t;"'s
dieser Verordnung zur Durt:hfiilirungcle!p.àch Artikel 9
Abs. 1. in Verbindung mítAbs. 3· der"\i"e!ordnnng (E:WG)
Nr: 2092/91des Rates IiberderiökolotïS"heri'~ndbauU')d
die entspreëbende KeIllli~iclilinng derla"iidwÏI"ts"h:Îft!ichen
Ej.zeugnisseund LebenSmittel ërfordëtliê~erif'C0ntr91Ien
zugelassen oder mit d~· Durëhfiibiurig 'di~sèiKontrollen
beaÛfuagi w.tten, gelten bis Zum 3L Oktciber2003 Imbis- ..

.perigen Um.fang als mit der Mitwitkungbeaüftrag"t

, I

flO . . ..
In-K,raft-Treten, Außer-ICraf't7~~~~eIl.·

¡n~=:~~~r::~j.a~!~ni~~~~~f~.
außer Kraft; § 9 tritt am 1.November 2003 ·àußei.~afE

Magdeburg, den 14. Jul¡ 2003.
I
I !

i
I,

Die Ministeriu
flir Landwirtscl.aft und Umwelt

des ·Lancies·sàchseD~Anhalt

:Wernicke

173
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Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Öko-Landbaugesetz auf KontrollsteIlen (Ökokontrol...

Zum Inhalts'iTerzeichni s

Landesverordnung
zur übertragung voj1 Aufgaben nach dem Öko-Landbaugesetz auf

Kontrollsteilen
(ÖkokontroÚ.stellenverordnung - öKontrollstVO)

Vom ~4. März 2003

Gl.-Nr.: B 7847-0-1
Fundstel.le:' GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 176

Änderungsdaten:

keine

Eingangsformel:

Aufgrund des § 2 Abs. 3 des Öko-Landoaugesetzes vom 10. Juli 2002 (BGBI. I
S. 2558) in Verbindung mit § 2 åer Landesverordnung zur Bestimmung der
zuständigen Behöråe und zur Übertragung der Verordnungsermächtigung nach
dem öko-Landbaugesetz vom'19. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 47)
verordnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit unå Verbraucherschutz:

2!'s~er Teil:
3eleihung

, § l
Rechtsstellung der KontrollsteIlen

Private KontrollsteIlen führen Aufgaben nach § 2 Abs. l des
öko-Landbaugesetzes (ÖLG) vom 10. Juli 2002 (BGBI. I S. 2558) durch,
soweit 'sie nach dieser Verorånunc vom Ministerium für Soziales, Gesunåi:eit
und Verbraucherschutz (beleihenåé Behörde) mitåer Durchführung beliehen
wuråen. Die beliehenen KontrollscelIen führen insbesondere åes
Kontro'llverfahren nach Artikel 9 åer Verorånung (EWG) Nr. 2092/91 des
Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die
entsprechende Kennzeichnung åer lanåwirtschaftlichen Erzeugnisse unå
Lebensmittel (ABI. EG Nr. L 198 S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 22312003 åer Kommission vem 5. Februar 2003 (ABl. Nr. L 31 S. 3),

mit Ausnahme åer Untersagung der Vermarktung gemäß Artikel 9 Abs. 9 '
Buchst. b VO (EWG) Nr. 2092/91 unå der Entziehung åes Verwendungsrechts
gemäß Artikel 10 Abs. 3 Buchst. b VO (EWG) ,Nr. 2092/91 åurch. Die
beliehenen Kontrollstellen 'nehmen d i.e,Aufgaben in eigenem Namen und in
eigener Verantwortung wahr und uncerstehen der Fachaufsicht åer
beleihenden Behörde nach §15 ~~s. 2 unå § 16 Abs. l und 3 des
Landesverwal t.unqsqe se t ae.s,':..

§ 2
Vorausset:~nqen der Beleihung

(l)Die Beleihung ise schriftlich bei der beleihenden Behöråe zu
beantragen.

(2)Voraussetzungen für die Beleihung sind:
1. Der Nachweis einer gültigen 3uiassung åurch die Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährunc cemäß § 4 Abs. l ÖLG,
2. der Nachweis, dass die ord~~~g5gemäße Durchführung der ~it der

i- http://www.landesregicrung-sh.de!landesrecht/b 784 7-O...
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../
(3) Die beliehenen Kontrollsteilen erteilen Genehmigungen nach Artikel 6

Abs. 3 Buchst. a der va (EWG) Nr. 2092/91 und Ausnahmegenehmigungen nach
den Anhängen der VO- (EWG) Nr. 2092/91 'mit Ausnahme

1. der Zulassung eines höheren Prozentsatzes konventioneller
Futtermittel in Notzeiten gemäß Anhang I, B, 4.9,

2. der Festlegung der 170 kg Stickstoffeintrag je Hektar und Jahr
landwirtschaftlich genutzter Fläche entsprechenden Vieheinheiten
gemäß Anhang I, B, 7.2 und

3. der Zulassung einer Ausnahme von den Tierhaltungsanforderungen für
Haltungsbetriebe zu Zwecken der Agrarforschung gemäß Anhang III,
A.2,4.

§ 6
Rechtsschutz gegen Entscheidungen der beliehenen

Kontrollsteilen

Über einen Widerspruch gegen die Entscheidung einer beliehenen
Kontrollsteile entscheidet die Kontrollsteile, die den angegriffenen
Verwaltungsakt erlassen hat. Eine Klage gegen den Widerspruchsbescheid ist
ebenfalls gegen diese zu richten.

§ 7
Datenschutz

(1) Die beliehenen Kontrollsteilen stellen sicher, dass die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen den mit der Durchführung der
Kontrollen beauftragten Personen bekannt sind.

(2) Soweit dies in Fällen von Verstößen zur Gewährleistung eines insgesamt
wirksamen Kontrollsystems erforderlich ist, können die beliehenen
Kontrollsteilen auch personenbezogene Daten miteinander austauschen. Die
Kontrollsteile, die einen solchen Informationsaustausch initiiert, teilt
dies zugleich der beleihenden Behörde mit.

§ 8
Pflichten der Kontrollsteilen

(1) Über die im Öko-Landbaugesetz.bestimmten Pflichten hinaus, haben die
beliehenen Kontrollsteilen gemäß Artikel 9 Abs. 8 Buchst. b der va (EWG)
2092/91 jährlich einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit
vorzulegen. Dabei sind insbesondere alle festgestellten Abweichungen,
Unregelmäßigkeiten und Verstöße sowie die getroffenen Maßnahmen und die
verhängten Sanktionen sowie die erteilten Ausnahmegenehmigungen in der von
der beleihenden Behördebestimmten Form zu dokumentieren.

(2) Erhält eine beliehene Kontrollsteile als Ergebnis ihrer
Kontrolltätigkeit Kenntnis von Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen,
dass eine Ordnungswidrigkeit nach § 12 ÖLG begangen wurde, so hat sie dies
unverzüglich der zuständigen Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der von dieser bestimmten Form
zu melden. .

§ 9
Gebühren

Die beliehenen Kontrollsteilen erheben für Amtshandlungen im Rahmen der

3 http://www.landesregierung-sh.de/landesrechtlb784 7-O ...
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ihnen aufgrund dieser Verordnung übeftragenen Aufgaben Gebühren und
Auslagen nach Maßgabe des Verwaltungskostengesetzes des Landes
Schleswig-Holstein.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

http://www.landesregierung-sh.de/landesrechtlb784 7-O...
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(6) Zula."gen zu Zusatzrenten. die nach § 19D
Abs. 4 .der Satzung als Besitzstandsrenten
zu zahlen und anzupassen sind, werden als
abbaubære Ausgleichsbeträge im Sinne des
§ 189 Abs: 2 Satz 2 behandelt.

(7) Der Anspruch auf die Zulage erlischt,
wenn der Anspruch auf die Zusatzrente er-
lischt, zu der sie gezahlt wird.

2. Fortführung der Pflichtversicherung
"bei Betriebsübergängen und

Veræußerung von Geschäftsanteilen
des DB AG-Konzerns

lGemäß Nr. 3 der Vereinbarung zur Fort-
führung' der Zusatzversorgung für ehemalige
Arbeitnehmer der Deutschen Bundesbahn
vom 15. September 2002 sind die Pflicht-
versichexungez; der von Betriebsübergängen
und .ver.äußerungen von. Geschäftsanteilen
betroffepen Arbeitnehmer bei Vorliegen
der sons -ügen Voraussetzungen unabhängig
davon fortzuführen, dass die DB AG eine
Restbete dligung an dem aufnehmenden bzw;
veräußerten Unternehmen ·behält. 2Das
bisherige System zur Fortführung von
Pflichtversicherungen bleibt. im übrigen
unberûhzrt." .

Die Satz-ungsänderungen treten zum jeweils
angegebenen 'Zeitpunkt in Kraft.

Bahnversicherungsanstalt
Der Geschäftsführer

Dr. Thomsen

Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion

11179.

Bechtsvercrdnung
zur Durchführung

der Landesverordnung
über Zuständigkeiten

nach dem Öko-Landbaugesetz

Auigrund des § 2 der Landesverordnung
über Zus'tändigkeiten nach dem Öko-Land-
baugesetz (OLG) vom 4. Februar 2003 ver-
ordnet die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion:

§ l
I Anwendungsbereich

D .... Vorschriften dieser Verordnung dienen
der Durchführung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau und die entspre-
chende Kennzeichnung der landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse und Lebensmittel (AB!. EG
Nr. L 198 S. l), zuletzt geändert durch'Ver-
ordnung (EG) Nr. 599/2003 der Kommission
vom 1. April 2003 (ABI. EG Nr. L 85 S. 15),
der zu ihrer Durchführung erlassenen
Rechtsakte des Rates. und der Kommission
der Europäischen Gemeinschaft so .....ie des
Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte
der Eurooäischen Gemeinschaft auf dem Ge-
biet des Ökologischen Landbaus (Öko-Land-
baugesetz - ÖLG) vom 10. Juli 2002 (BGBl. r
S. 2558) hinsichtlich

1. der Durchführung des Kontrollverfah-
rens nach Artikel 9 Abs. 1in Verbindung
mit Abs. 3 und Abs. 12 und Anhang III
der Verordr.ung (EViG) Nr. 2092/91,

2. der Erteilung von Genehmigungen nach
Artikel 6 Abs. 3 Buchst. a der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91, sofern diese
Genehmigungen Saat~ut oder vegetati-
\'es Vermehrungsmate~ial betreffen, die

;:....

nicht mit Erzeugnissen behandelt sind,
die nicht in Anhang II Teil B aufgeführt
sind,

3. der Erteilung von Ausnahmegenehmi-
gungen und anerkennenden Entschei-
dungen nach Anhang I Teil B .und .An-
hang II der Verordnung (EViG) Nr. 2092/
91, mit Ausnahme der unter Anhang I
Teil B Nr. 4.9., Nr. 7.2 und Nr. 8.5.1. auf-
geführten Tatbestände und der unter
Anhang III, A.2., Nr. 4 fallenden Bestim-
mungen,

4.' des Erlasses und der Durchführung von
Anordnungen

zur Entfernung der Hinweise auf den
ökologischen Landbau nach Artikel 9
Abs. 9 Buchst. a der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91,
des befristeten Verbots, Erzeugnisse
unter Beifügung von Hinweisen auf
den ökologischen Landbau zu ver-
markten nach Artikel 9' Abs. 9
Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91,
zur Entfernung des Vermerks über die
Konformität von der betroffenen Par-
tie nach Artikel1 O Abs. 3 Buchst. a in
Verbindung mit Anh. V der Verord-
nung (EViG) Nr. 2092/91 sowie
zum befristeten Entzug des' Rechts
auf Verwendung des Vermerks
über die Konfcrmitât nach Art. 10
Abs. 3 Buchst. b in Verbindung mit
Anh. V der Verordnung (EWG)
Nr.2092/91.

.. § 2 ,
Ubertragung von Aufgaben

auf Kontrollstellen

(l) Die in §.1 Satz l Nr. 2 und 3 bezeichneten
Aufgaben werden von Kontrollstellen durch-
geführt. Dies gilt auch für die in § l Satz l
Nr. l und 4 bezeichneten Aufgaben, jedoch
nicht für das der Aufgabenwahrnehmung
nachfolgende Verwaltungsverfah~en.

(2) DiEi Aufsichts- und "rHenstleistungsdirek-
tion beleiht die Kontrollstellen (Beleihungs-
behörde). .

§ 3
! Beleihung.

(l) Die Beleihung ist schriftlich bei der
Beleihungsbehörde zu beantragen. Dem
Antrag ist der Nachweis über eine gültige
Zulassung durch die Bundesanstalt für
Landwírtschaît und Ernährung gemäß
§. 4 Abs. l OLG und die der Zulassung
zugrunde liegenden Unterlagen in Kopie
beizufügen.

(2) Die Kontrollstelle, vertreten durch ihre
Geschäftsführerín oder ihren Geschäftsfüh-
rer; wird gemäß § l des Gesetzes über die
förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Per~
sonen (Verpflichtungsgesetz) vom 2. Märi
1974 (BGBI. IS. 459,547), geändert durch § l
Nr: 4 des Gesetzes vom 15. August 1974
(BGBI. I S. 1942), von der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion auf die gewissen-
hafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.
Die Verpflichtung aller Mitarbeiterir.nen
unå Mitarbeiter einer Kontrollstelle erfolgt
durch die Geschäftsführerin oder åen Ge~
schäftsfiihrer.

(3) ~;;,nderungen des Zulassungsbescheides
gemäß § 4 Abs. l ÖLG sowie der der Zulas-
sung zugrunde liegenden unterlagen sind
der Beleihungsbehörde unverzüglich in
Kopie vorzulegen.

(4) Die Beleihung erlischt,

1. mtt dem Wegfall åer Zulassung nach § 4
Abs. l Öko-Landba ugesetz acier

2. wenn die beliehef,e Kontrollstelle ihre
Kontrolltätigkeit in Rheinland-Pfalz
ordnungsgemäß beendet hat oder

3. durch Rücknahme oder Widerruf der Be-
leihung.

§4
Aufsicht

(l) Die Kontrollstellen unterliegen der Auf-
sicht durch die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion.

(2) über widerspruche entscheidet die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion.

.. §5
Ubergangsvorschrift

Kontrollstellen, die zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieser vererd ..nung in Rhein-
land-Pfalz zugelassen sind, gelten aUÎ der
Grundlage des jeweiligen Zulassungsbe-
scheides als vorläufig mit de Durchführung
der Kontrollen beauftragt. :

Die vorläufige Beauftragung erlischt,

1. vverin nicht bis zum 31. März 2005 die
Beleihung beantragt wird oder

2. im Falle rechtzeitiger Antragsstellung
mit Unanfechtbarkeit der Entscheidung
über den Antrag gemäß § 3 Abs. 1.

§5
In-Kraft-T.::'eten

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver-
kündung in Kraft.

Trier, den 18. Juni 2003

Auísícbts- und
Dienstleistungsdirektion
Dr. Josef Peter 11 e r t e s

Präsider.t

11180.
Zulegung der "Gruber-Stiftung"

zur Stiftung
"HEILSBACH Bildungs- und Freizeitstätte"

Genehmigung

Die Aufsichts- und Dienstleisi:ungsdirektion
genehmigt die vom Vorstand der

"Gruber Stiftung"
mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein

am 2. Dezember 200Z'beschlossene Zulegung
der Gruber-Stiftung zur

Stiftung
"HEILSBACH Bildungs- und Freizeitstätte"

mit Sitz in Schonau/Pfalz.

Damit verliert die Gruber-Stiftung ihre
Rechtsfähigkeit.

Die Entscheidung ergeht ger=l.äß § 11 a der
Stiitungssatzung der ·Grober-Stiftung. § 9
Abs. 3 der Stift"1.lngssatzung de: Stiftung .
"Heilsbach Bildungs- und Freizei~stä:te" so-
wie aufgrund des § 23 Abs. l (analog) des
Stiitur.gsgesetzes des Landes Rheinland-
Pialz vom 22 .• <l.ptil 1956 (GVEl. S. 95). zu-
letzt geändert durch Anikel 15 i des Landes-
gesetzes zur Reform und Ne~:organjsation
der Landesver.valtung vo~ 1:':. Oktober 199!J
(GVB!. S. 325).

Trier, den ~6. Juni 2003

- 23/154-05-

Adsichts- und
Dienstleistur:.gsdi:-ektion

In V~rt!·e:i.1~.r;:
Dolores S c h li e ¡cl ¿ :-- ? ~~u J y
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Verordnung
des Ministeriums für Ernährung

und Ländlichen Raum
zur Durchführung

des Öko-Landbaugesetzes
(Öko-LandbaugesetzDVO)

Vom 21. Oktober 2003

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 5 Abs. 3 und 4 und § 12Abs. l Satz 2 des Landesver-
walnmgsgesetzes in der Fassung vom 2.Januar 1984
(GB!.S.IOI),

2. § l der Verordnung der Landesregierung zur Übertra-
gung einer Ermächtigung nach dem Öko-Landbau-
gesetz vom IS.Juli 2003 (GB!. S.361):

§ l

Zuständige Behörde nach dem Öko-Landbaugesetz

Zuständige Behörde im Sinne von § 2 Abs.l des Öko-
Landbaugesetzes (äLG) vom 10.Juli 2002 (BGB!. I
S.2558) in der jeweils geltenden Fassung ist das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe.

§2

Mitwirkung und Pflichten der Komrottsutten

(l) Die Kontrollstellen wirken bei der Erfüllung der Anf-
gaben nach § l mit. limen obliegen dabei folgende Auf-
gaben:
l. die Durchführung des Koutrollverfahrens gemäß

Artikel 9 Abs, l in Verbindung mit Abs, 3 und Anhang
III der Vercrdnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
vom 24.Juni 1991 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichmmg der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (ABI.
EG Nr. L 198 S.I) in der jeweils geltenden Fassung,
soweit die A1.ûgabenwahrnehmung nicht mit der
Durchführung eines Verwalrungsverfahrens verbun-
denist;

2. die Annahme der Meldungen nach § 3 Abs.2 äLG
über die Tätigkeit der Unternehmen und ihre unver-
zügliche Weiterleittmg an das Regienmgspräsidium
Karlsruhe;

3. die Durchführung zusätzlicher unangekündigter Kon-
trollen jährlich bei mindestens zehn Prozent der von
ihnen kontrollierten Unteruehmen, mindestens aber
bei einem Unteruehmen;

4. die Verhängung von Sanktionen gemäß Artikel 9
Abs.9 Buchst. a oder Artikel IO Abs, 3 Buchst. a der

Verordnung (EWG) Nr.2092/91 in privatrechtlicher
Fonn.

(2) Den KontrollsteIlen obliegen außerdem diejeni-
gen Aufgabell, bei denen in der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 einschließlich ihrer Anhänge eine entspre-
chende Prüfung oder Entscheidung oder sonstige Tätig-
keit durch die KontrollsteIle oder Kontrollbehärde vor-
gesehen ist. Dies betrifft insbesondere:

l. die Annahme von Mitteilungen und die Erteilung von
Ausnahmegenehmigungen oder Zustimmungen;

2. die Anerkennung des Bedarfs, der Notwendigkeit oder
hinreichender Nachweise;

3. Festlegung von Maßnahmen.

Das nach anderen Vorschriften erforderliche Einverneh-
men mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe bleibt un-
berührt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe kann sich
einzelne Entscheidungen vorbehalten.

(3) Über die in § 5 äLG genannten pflichten hinaus ob-
liegen den KontrollsteIlen folgende Pflichten:

l. die jährliche Vorlage eines Verzeichnisses und e1neszu-
sammenfassenden Berichts über ihre Tätigkeit gemäß
Artikel 9 Abs.8 Buchst b der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 an das Regierwi.gspräsidium Karlsruhe,
wobei insbesondere aile festgestellten AbweichlUlgen,
Unregelmäßigkeiten und Verstöße sowie die getrof-
fenen Maßnahmen und die verhängten Sanktionen so-
wie die erteilten Ausnahmegenehmigungen in der vom
Regierungspräsidium Karlsruhe bestimmten Farm zu

dokumentieren sind;

2. Die unverzügliche Vorlage eines Berichts, sobald sie
Kenntnis von Tatsachen erhalten, welche die An-
nahme rechtfertigen, dass eine Straftat nach § Il äLG
oder nach § 3 des Öko_Kennzeichengesetzes oder eine
Ordnungswidrigkeit nach § 12 äLG, nach § 4 des
Öko-Kennzeichengesetzes oder nach § 4 der Öko-
Kermzeichenverordnung begangen wurde, wobei das
Regierungspräsidium Karlsruhe hierzu ein Verfahren
vorschreiben kann.

§3

lnkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Ministeriums
Ländlicher Raum über Zuständigkeiten nach der Verord-
nung (EWG) Nr.2092/91 des Rates vom 24.Juni 1991
über den ökologischen Landbau und die entsprechende
Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel vom 24. April 1992 (GB!, S.240),
geändert durch Verordnung vom 2. März 1993 (GB!.
S. 227), außer Kraft.

STUTICART , den 21. Oktober 2003 STÄCHELE

vo R se H R IFTE N D IEN S T
BADEN.WORTTEMBERG

http://www.vd7bw.de
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_ Andernfalls müssten diese Stoffe tierärztlich verordnet werdea, um insbesondere in den nördlichen
Ländern, wo der Vitamingehalt ·von Raufutter während des langen Winters praktisch gleich Null ist,
Mangelerscheinungen vorzubeugen.

_ Die Vitaminversorgung hat nichts mit Hochleistungsrassen oder -stämmen zu tun, was bei syn-
thetischen Aminosäuren manchmal der Fall ist. .

_ Einige Mitgliedstaaten lehnen die Verwendung synthetischer Aminosäuren nachdrücklich ab. Außerdem
besteht nur im Vereinigten Königreich, in Irland und Frankreich wegen rechtlicher Beschränkungen der
Verwendung von Fischmehl ein echter Bedarf für diese Stoffe. Die Verwendung synthetischer Vitamine
Wird dagegen von mehreren Mitgliedstaaten beantragt.

Nach diesem Konzept wurde dem Regelungsausschuss ani 30. April 2002 ein überarbeiteter Vorschlag
zum Meinungsaustausch und zur möglichen Stellungnahme vorgelegt. .

Dieser überarbeitete Vorschlag sah vor, die Verwendung folgender Stoffe im ökologischen Landbau zu
erlauben: .

1. Synthetische Vitamine (A, D und E) als Futterzusätze für Wiederkäuerwährend eines am 31. Dezember
. 2005 endenden Übergangszeitraums. Die iÆtgliedstaaten müssen die Verwendung genehmigen.

2. .Bíerhefen" sowie _Eier und Eíprodukte" in Futtermitteln.

3. Eine geringfügige Änderung von Anhang I Teil B Nummer 4.10 der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91
des Rates.

Trotz der vorgenommenen Änderungen konnte auch auf der Sitzung vom 30. April 2002 keine befür-
wortende Stell1lI1gnahmeerreicht werden. .

Der gleiche Vorschlag wurde dem Regelungsausschuss am 9. Juli 2002 zur Stellungnahme vorgelegt, wobei
mit 39 [a-Stimmen (Dänemark, Deutschland, Griechehland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Österreich.
Finnland, Schweden), 33 Nein-Stimmen (Spanien, Italien, Portugal, Vereinigtes Königreich) und 15 Ent-
haltungen (Belgien, Frankreich) keine Stellungnahme zustande .kam,

Gründe für die Gegenstimmen und Enthaltungen:

Frankreich:

_ bedauerte, dass synthetische Aminosäuren aus dem Vorschlag herausgenommen worden waren. Die
Delegierten waren der Auffassung, dsss das Wohlergehen der Tiere wegen des Verbots der Verwendung
syntheüscher Aminosäuren in der ökologischen Tierhaltung gefährdet sei;

_ war der Auffassung, dass die Verwendung synthetischer Vitamine. als Futterzusätze für Wiederkäuer
ebenso wie bei Monogastriden nicht zeitlich befristet sein sollte:

_ stellte die Verwendung von .Eiern und Eiprodukten" als Futtermittel aus hygienischen Gründen in
Frage. Die Delegierten wiesen auch darauf hin, dass mit diesen Erzeugnissen gefütterte Legehennen
dazu neigen, Eier anzupicken.

Vereinigtes Königreich:

_ bedauerte die Streichung der synthetischen Aminosäuren aus dem Vorschlag. Das Vereinigte Königreich
erkennt an, dass bestimmte Mitgliedstaaten die synthetischen Vitamine im Interesse der Tiergesundheit
benötigen. Aus diesem Grund stimmten die Delegierten der Aufnahme dieser Stoffe in den Vorschlag
zu. Sie konnten dem Vorschlag jedoch. nicht zustimmen, da die Aufnahme der synthetischen Amino-
säuren auch aus Gründen der Tiergesundheit beantragt worden war;

_ stellte die Verwendung von .Eiem und Eiprodukten" als Futtermittel aus hygienischen Gründen in
Frage.

Spanien:

_ lehnte die (Ve~endung' synthetischer Vitamine als Futterzusätze für Wiederkäuer ab. Diese Stoffe
sollten aus natürlichen Quellen stamment
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- stellte die Verwendung von .Eiern und Eiprodukten" als Futtermittel aus hygienischen Gründen in
Frage.

Italien und Portugal:

- lehnten die Verwendung ~thetischer Vitamine als Funerzusätze für Wiederkäuer ab. Diese Stoffe
sollten aus natürlichen Quellen stammen.

Belgien:

- erklärte,' dass die Meinungen über die VerWendung synthetischer Vitamine als Futterzusätze für Wieder-
käuer in Belgien geteilt seien. Das sei der Grund für die Enthaltung.

Da der zuständige Regelungsausschuss keine Stellungnahme abgegeben hat, legt die Kommission den
betreffenden Vorschlag für eine Verordnung gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Beschlusses 1999/468/EG
des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durch-
führungsbefugnisse dem Rat vor und unterrichtet das Parlament hiervon.

Dieser Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Gerneinschaftshaushalt.

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION'-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft,

auf Vorschlag der Kommission,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom
24. Juni 1991 über den ökolOgischen Landbau und die ent-
sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse und Lebensmittel (l), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2491/2001 der Kommission ('), insbesondere
auf Artikel 13 zweiter Gedankenstrich,

ill Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Grundprinzip des Schutzes der Gesundheit und des Wohl-
befmdens von Tieren muss die Prävention sein, die sich auf
Maßnahmen wie eine sorgfåltige Auswahl der Rassen und
Stämme sowie eine ausgewogene Ernährung stützt

(2) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wurden strenge
Auflagen für die Tierfütterung festgelegt Dabei soll ins-
besondere der Bedarf an essentiellen Stoffen wie Vitaminen
auf natürliche Weise gedeckt werden.

(3) Die Vorschriften über die ökologíscbe tieriscbe Erzeugung .
wurden erst vor kurzem harmonisiert, und für Tierhalter ist
es zum TeU noch schwierig, Tiere mit der Fähigkeit zur.
Anpassung an die örtlichen Bedingungen und/oder an ent-
sprechende Haltungssysteme zu beschaffen und ihre Tiere
mit allen essentiellen NahrungsbestandteUen zu versorgen,
die für ein gesundes Wachstum erforderlich sind. Dies gilt
insbesondere für die Versorgung von Wiederkäuern mit
bestimmten fettlöslichen Vitaminen.

(l) AßL L 198 vom 22.7.1991, S. 1.
(~ ABI. L 337 vom 20.12.2001, S. 9.

(4) Daher ist eine Ausnahmeregelung erforderlich, um unter
besonderen Bedingungen ausnahmsweise und nur für einen
Obergangszeitraum die Verwendung der Vitamine A, D und
E zuzulassen. .

(5) Diese Zulassung ist an die Verpflichtung zur Untenichtung
der Kommission zu knüpfen.

(6) Der gemäß Artike114 der Verordnung (EWG) Nr. 2092191
des Rates eingesetzte Ausschuss hat innerhalb der von
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist nieht Stellung
genommen -

HAT FOLGEl'i'DE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel l

Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird wie folgt geänden:

a) Althang J Teil B wird entsprechend Nummer 1 des Anhangs
der vorliegenden Verordnung geändert;

b) Anhang JI Teile C und D werden entsprechend Nummer 2
des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert.

tîJtikel 2

Diese Verordnung trin am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen G,meil1Schaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in aIlen ihren Tellen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.



-
C 45 Ef6S ŒJ Amtsblatt der Europäischen Union

25.2.2003

ANHANG

1. Anhang l Abschnitt B der Verordnung (EWe;¡ Nr. 2092191 wird wie folgt geändert:

Nummer 4.1 O erhält folgende Fassung:

..4:10 Bei Geflügel besteht das im Maststadium verabreichte Futter zu mindestens 65 % aus einer Mischung von
Getreide, Eiweißpflanz.en und Ölsaeten,"

2. Anheng il der Verordnung (EWG) Nr. 2092191 wird wie folgt geäl1den:

a) In Absclmitt C witd folgende Ziffer 2.3 angefügt

.2.3 Eier und Eiprodukte zur Verfütterung an Geflügel, vorzugsweise aus dem eigenen Betrieb."

b) Abschnitt D Wird wie folgt geändert:

n unter Ziffer 1.2 wird folgender Un,orab= angefügt:

_Abweichend von Unterabsatz 1 dürfen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten während ein" am 31.
Dezember 2005 endenden 'Übergangszeitra1lI!lS' die Verwendung synthetischer VitanDne A, D und E zut
Verfütterung an Wiederkäufer zulassen, sofern folgende Bedingungen erfüUt sind:

es handelt sich um naturidentische Vitamine und

die durch die Mitgliedstaaten erteilten Zulassungen basieren auf genau festgelegten Kriterien und werden
der Kommission mitgeteilt.

Diese Zulassung wird nur Erzeugern erteilt, die der Kontrollelnrichtung oder Behörde des M~glledstaats gegen-
über nachgewiesen haben, dass Gesundheit und Wohlergehen der Tiere ohne Verwendung dieser synthetischen
Vitamine níclir sichergestellt werden können."

1;) unter Nummer 2 wird folgender Wortl.ut eil1gefügt.

- ·"Bierhefeo".

"Æ's'"''''''
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COMMISSION REGULATION N° .. .1•.

of[ ... ]

amending Annex VI, sections A and B, to Council Regulation (EEC)no 2092/91 on
organic production of agricultural products and indications referring thereto on

agricultural products and foodstuffs



-

..,,$""'"

COMMISSION REGULATION (EC) No .. ./..

of ].. -l

amending Annex VI, sections A and B, to Council Regulation (EEC) n? 2092/91 on
organic production of agricultural products and indications referring thereto on

agricultural products and foodstuffs

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) n° 2092/91 on organic production of agricultural
products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs' as last
amended by Commission Regulation (EC) W _/200_2

, and in particular Article 5(8) and
Article 13 thereof;

Whereas:

(l) Regulation (EEC) nO207/93 of29 January 1993 defining the content of Annex VI to
Regulation (EEC) n? 2092/91 on organic production of agricultural products and
indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs'', as last amended
by Regulation (EC) n? 2020/2000\ and in particular Article 2 thereof;

(2) For the purposes of Article 5(8) of Regulation (EEC) W 2092/91 limitative lists of
substances and products referred to in paragraph 3(c) and (d) and paragraph 5a(d) and
(e)shall be established in sections A and B of Annex VI thereto and that their
conditions of use may be specified;

(3) Rules for organic production oflivestock and livestock products have been introduced
in Regulation (EEC) N° 2092/91; therefore it is necessary to adapt the list of
substances to include substances used in the processing of products intended for
human consumption which contain ingredients from animal origin and to amend
accordingly Sections A and B of Annex VI thereto;

(4) It is necessary to define additives that may be used for the preparation of fruit wines
other than wines covered by (EEC) Regulation n? 1493/1999 . In order to take into

OJ L 198,22.7.1991, p.!
OJL
OJ L 25, 2.2.1993, p.S,
OJ L 241, 26.9.2000, p.39.
OJ L \79, \4.7.\999, p.\

2



account the seasonal nature of fruit production, it is necessary to authorise the use of
certain sulphites as preservative agents at a limited concentration;

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the
Committee referred to in Article 14 of Regulation (EEC) N° 2092/91,

HAS ADOPTED THlS REGULATION:

Article l

Annex VI to Regulation (EEC) W 2092/91 is amended according to the text of the Annex to
this Regulation.

Article [Z]

This Regulation shall enter into force on the [... J day following that of its publication in the
Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, [... J

For the Commission
[...]
Member of the Commission

3
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ANNEX

Annex VI to Regulation (EEC) N° 2092/91 is amended as follows:

Under "GENERAL PRINCIPLES":

The first paragraph is replaced by the following:

"Sections A, B and C cover the ingredients and processing aids which may be used in the
preparation of foodstuffs composed essentially of one or more ingredients of plant and/or
animal origin, referred to in Article I (1) (b) of this Regulation, with the exception of wines in
the meaning of (EEC) Regulation nO1493/1999.

When a foodstuff is composed of ingredients of plant and animal origin, the rules established
in Article 3 of European Parliament and Council Directive (EC) nO 95/2 of20 February 1995
on food additives other than colours and sweeteners'' shall apply."

The second paragraph is deleted.

OJ L 61,18.3.1995, p. I
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Section Al is replaced by the following:

"A.l. Food additives, including carriers

Code Name Preparation of Preparation of Specific conditions
foodstuffs of plant foodstuffs of animal
origin origin

E 153 Vegetable carbon X Ashy goat cheese

Morbier cheese

E l60b Annatto, Bixin, X Red Leicester cheese
Norbixin Double Gloucester

cheese
Scottish cheddar
Mimolette cheese

E 170 Calcium carbonates X X ~II a¡,¡!I:¡g¡;jsç¡j fIæ~QgllS

Ç¡¡~e¡;>; ~glg<l.iB!l. Shall
not be used for
colouring or calcium
enrichment of products

E220 Sulphur dioxide X X Fruit wines without
added sugar, includingOr
cider and perry; mead:
maximum a4QeàE223 Sodium X -- residual amount 50mg

metabisulphite S0211; however, eider
Or and perry prepared with

Potassium addition of sugars orE224 metabisulphite X X juice concentrate after
the fermentation:
maximum a4Qeà"
residual amount 100mg
S0211

Until 31112/2005 (only
sulphur dioxide: E 220)

E250 Sodium nitrite X Meat products (2)

Or Potassium nitrate Authorised until
31/12/2007E252 X



I~
I
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Code Name Preparation of Preparation of Specific conditions

foodstuffs of plant foodstuffs of animal

origin origin

E270 Lactic acid X X

E290 Carbondioxide X X

E296 Malic acid X

E300 Ascorbic acid X X Meat products (l)

E301 Sodium ascorbate X Meat products in
connection with nitrites
or nitrates (l)

E306 Tocopherol-rich X X Anti-oxidising agent la

extract
for fats and oils

E 322 Lecithin X X Milk products (l)

E325 Sodium lactate X Milk and meat products

E 330 Citric acid X

E 331 Sodium citrate X

E333 Calcium citrates X

E 334 Tartaric acid (L(+)-) X

E 335 Sodium tartrate X

E 336 Potassium tartrate X

E 341 (i) Monocalcium- X
Raising agent for self

phosphate
raising flour

E400 Alginic acid X --

E401 Sodium alginate X X Milk products (1)

E402 Potassium alginate X X Milk products (l)

E406 Agar X X Milk and meat products
(1)

E 407 Carrageenan X X Milk products (l)

6



...

Code Name Preparation of Preparation of Specific conditions
foodstuffs of plant foodstuffs of animal
origin origin

E4JO Locust bean gum X X

E4l2 Guar gum X X

&4.j.J. *"a¡¡aç;mtl:¡ g'''11 - --

E4l4 Arabic gum X

E4l5 Xanthangum X

:&.41-(> Ka.aga gliAl --
E422 Glycerol X For plant extracts

E440(i) Pectin X X Milk products (l)

E464 Hydroxypropylmeth X X Encapsulation material
ylcellulose (HPMC) for capsules

E 500 Sodium carbonates X X "Confiture de lait'
Sourcream butter and
sourmilk cheese (l)

E50l Potassium X
carbonates

E 503 Ammonium X
carbonates

E 504 Magnesium X
carbonates

E 509 Calcium chloride X Milk coagulation

E5l6 Calcium sulphate X Carrier

E524 Sodium hydroxide X Surface treatment of
"Laugengebâck"

E 551 Silicon dioxide X Anti-caking agent for
herbs and spices

7
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(1) Restriction concerns only animal products

¡lilli,
II
l
il

1'1til

','lil

Ii

"IIII
I
I
I

Code Name Preparation of Preparation of Specific conditions

foodstuffs of plant foodstuffs of animal
origin origin

E 938 Argon X X

E 939 Helium X X

E94l Nitrogen X X

E 948 Oxygen X X

(- list to be completed later)

(2) This additive can only be used for processing the following products:

- raw and dried meat products

- bacon

- raw sausages of the type ..

8
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Section B is amended as following:

"SECTION B- PROCESSING AIDS AND OTHER PRODUCTS WHICH MAY BE USED FOR
PROCESSING OF INGREDIENTS OF AGRICULTURAL ORIGIN FROM ORGANIC
PRODUCTION? REFERRED TO IN ARTICLE 5(3) (d) and ARTICLE 5(5a) (e) OF REGULATION(EEC) N° 2092/91

Name Preparation of foodstuffs Preparation of foodstuffs Specific conditionsof plant origin of animal origin

Water X X
Drinking water in the
meaning of Directive (EC) N°
98/83 on the quality of water
intended for human
consumption 7

Calcium chloride X -- Coagulation agent
Calcium carbonate X

Calcium hydroxide X

Calcium sulphate X
Coagulation agent

Magnesium chloride (or X
Coagulation agentnigari)

Potassium carbonate X
Drying of grapes

Sodium carbonate X
Sugares) production

Citric acid X
Oil production and hydrolysis
of starch

Sodium hydroxide X
Sugares) production

Sulphuric acid X
Sugares) production

OJ L 330, 5.12.1998, p.32
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Name Preparation of foodstuffs Preparation of foodstuffs Specific conditions

of plant origin of animal origin

Isopropanol (propanol-2- X
In the crystallisation process

ol)
in sugar preparation; in due
respect of the provisions of
Directive 88/344ÆEC as last
amended by Directive
97/60ÆC for a period
expiring on 31/12/2006

Carbon dioxide X X

Nitrogen X X

Ethanol X X Solvent

Tannic acid X Filtration aid

Egg white albumen X

Casein X

Isinglass X

Vegeta! oils X X Greasing, releasing or anti-
foaming agent

Silicon dioxide gel or X
colloïdal solution

Activated carbon X

Talc X

Bentonite X X Sticking agent for mead (1)

Kaolin X X Propolis (l)

Diatomaceous earth X

Perlite X

Hazelnut shells X

Rice meal X

Beeswax X Releasing agent

Carnauba wax X Releasing agent

il
I!'I

I.!I!Iii
I!,I

lil
1',1

lil

(l) Restriction concerns only animal products

10
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Preparations of micro-organisms and enzymes:

Any preparations of micro-organisms and enzymes normally used as processing aids in food
processing, with the exception of micro-organisms genetically modified and with the
exception of enzymes derived from genetically modified organisms within the meaning of
Directive (EC)200l/18 ;

11
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KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Brüssel, den 16.01.2003
KOM(2003) 14 endgültig

2003/0002 (eNS)

Vorschlag für eine

VERORDNuNG DES RATES

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse

und Lebensmittel

(von der Kommission vorgelegt)



BEGRÜNDUNG
1. Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den öko-

logischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel wurden harmonisierte Rahmenvorschriften für die
Etikettierung, Erzeugung und Kontrolle von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
festgelegt, die als Erzeugnisse des ökologischen Landbaus gekennzeichnet sind oder
werden sollen.

2. Artikel2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 sieht einen gemeinschaftsweiten
Schutz bestimmter Begriffe vor, durch die die Verbraucher darauf hingewiesen
werden, dass ein Lebensmittel, ein Futtermitteloder seine Bestandteile nach den in
der genannten Verordnung festgelegten Methoden des ökologischen Landbaus
erzeugt wurden. Dieser Schutz gilt auch für die gebräuchlichen abgeleiteten Begriffe
oder Diminutive dieser Begriffe, unabhängig davon, ob sie alleine oder kombiniert
verwendet werden und unabhängig davon, in welcher Sprache sie verwendet werden.
In dieser Hinsicht empfiehlt es sich, den genannten Artikels zu ändern, um jede
Möglichkeit einer Fehlinterpretation hinsichtlich des Umfangs dieses Schutzes
auszuräumen.

3. Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 unterliegen Unternehmen, die
in den Geltungsbereich der Verordnung fallende Erzeugnisse erzeugen, aufbereiten
oder aus Drittländern einführen, dem Kontrollverfahren gemäß Artikel9. In den
letzten Jahren sind einige Erzeugnisse unter Bezugnahme auf den ökologischen
Landbau in Verkehr gebracht worden, die nicht den Bestimmungen dergenannten
Verordnung entsprachen. Außerdem ist es vor kurzem bei der Lagerung von
Erzeugnissen des ökologischen Landbaus zur Verseuchung durch Herbizide
gekommen. Daher müssen die Kontrollen verschärft werden, indem alle mit der
Erzeugung und Aufbereitung von Erzeugnissen befassten Marktteilnehmer diesen
Kontrollen unterzogen werden. Einzelhändler, die die Erzeugnisse nicht aufbereiten,
sondern sie ausschließlich in geschlossenen Verpackungen direkt an den
Endverbraucher verkaufen, brauchenjedoch nicht kontrolliert zu werden.

4. Die im Rahmen der Kontrollregelung tätigen Behörden und Stellen sind zur
Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. Im Interesse der Herkunftssicherung der
Erzeugnisses und der Gewährleistung, dass die Vorschriften des ökologischen
Landbaus während des gesamten Erzeugungs- und Aufbereitungsverfahrens
eingehalten wurden, muss jedoch der Austausch von Informationen zwischen
KontrollsteIlen oder -behörden und zwischen Kontrollstellen oder -behörden und
zuständigen öffentlichen Behörden erleichtert werden.

5. Das Gemeinschaftslogo bedeutet, dass die Erzeugnisse unter die spezifische
Kontrollregelung fallen. Das Logo darf auch für aus Drittländern eingeführte
Erzeugnisse verwendet werden, wenn das Erzeugungsverfahren und eine
entsprechende Kontrollregelung als gleichwertig anerkannt sind. Die
Kontrollmaßnahmen gelten nur dann als gleichwertig, wenn sie von einer
Kontrollstelle durchgeführt werden, die behördlich überwacht wird. Im Interesse der
Klarheit ist die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 entsprechend zu ändern.

6. Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinschaft.

2
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2003/0002 (CNS)

Vorschlag für eine

VERORDNUNGDESRATES

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse

und Lebensmittel

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artike137,

aufVorschlag der Kommission',

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates' wurden harmonisierte
Rahmenvorschriften für die Etikettierung, Erzeugung und Kontrolle von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen festgelegt, die als Erzeugnisse des ökologischen
Landbaus gekennzeichnet sind oder werden sollen.

(2) Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 sieht einen gemeinschaftsweiten Schutz
bestimmter Begriffe vor, durch die die Verbraucher darauf hingewiesen werden, dass
ein Lebensmittel, ein Futtermitteloder seine Bestandteile nach den in der genannten
Verordnung festgelegten Methoden des ökologischen Landbaus erzeugt wurden.
Dieser Schutz gilt auch für die gebräuchlichen abgeleiteten Begriffe oder Diminutive
dieser Begriffe, unabhängig davon, ob sie alleine oder kombiniert verwendet werden,
und unabhängig davon, in welcher Sprache sie verwendet werden. In dieser Hinsicht
empfiehlt es sich, den genannten Artikels zu ändern, um jede Möglichkeit einer
Fehlinterpretation hinsichtlich des Umfangs dieses Schutzes auszuräumen.

(3) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 unterliegen Unternehmen, die in den
Geltungsbereich der Verordnung fallende Erzeugnisse erzeugen, aufbereiten oder aus
Drittländern einführen, einem Kontrollverfahren. In den letzten Jahren sind einige
Erzeugnisse unter Bezugnahme auf den ökologischen Landbau in Verkehr gebracht
worden, die nicht den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
entsprachen. Außerdem ist es vor kurzem bei der Lagerung von Erzeugnissen des
ökologischen Landbaus zur Verseuchung durch Herbizide gekommen. Daher müssen
die Kontrollen verschärft werden, indem alle mit der Erzeugung und Aufbereitung von

ABl.C vom .S.
ABI. C vom .s.
ABI. L 198 vom 22.7.1991. S. l. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 47312002
der Kommission (ABI. L 75 vom 16.3.2002, S. 21).
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Erzeugnissen befassten Marktteilnehmer diesen Kontrollen unterzogen werden.
Einzelhändler, die die Erzeugnisse nicht aufbereiten, sondern sie ausschließlich in
geschlossenen Verpackungen direkt an den Endverbraucher verkaufen, brauchen
jedoch nicht kontrolliert zu werden.

(4) Die Kontrollbehörden und -stellen sind zur Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet
und dürfen Informationen und Daten, von denen sie bei ihrer Kontrolltätigkeit
Kenntnis erhalten, nicht weitergeben. Der Informationsaustausch zwischen den
Kontrollbehörden und KontrollsteIlen sollte jedoch möglich sein, um die
Herkunftssicherung zu verbessern und die Einhaltung der Bestimmungen der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 während des gesamten Erzeugungs- und
Aufbereitungsverfahrens zu gewährleisten.

(5) Da das GemeinschaftSlogo, das bedeutet, dass die Erzeugnisse unter die spezifische
Kontrollregelung fallen, für aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse verwendet
werden darf, empfiehlt es sich aus Gründen der Klarheit vorzuschreiben, dass für diese
Erzeugnisse gleichwertige Kontrollanforderungen gelten müssen.

(6) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist daher entsprechend zu ändem-

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel1

Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird wie folgt geändert:

1) Artikel2 erhält folgende Fassung:

.Artikel z

Im Sinne dieser Verordnung gilt ein Erzeugnis als aus ökologischem Landbau
stammend gekennzeichnet, wenn in der Etikettierung, der Werbung oder den
Geschäftspapieren das Erzeugnis, seine Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse mit Begriffen bezeichnet werden, die dem Käufer den
Eindruck vermitteln, dass das Erzeugnis, seine Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse nach den Produ1.iionsregeln gemäß Artikel 6 gewonnen
wurden. Die folgenden Begriffe, die von ihnen abgeleiteten gebräuchlichen Begriffe
(wie Bio-, Öko- usw.) und ihre Diminutive, alleine oder kombiniert verwendet,
gelten in der gesamten Gemeinschaft und in allen Amtssprachen als Hinweis auf
Methoden des ökologischen Landbaus, es sei denn sie gelten nicht für die in den
Lebensmitteln oder Futtermitteln enthaltenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder
stehen ganz offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Art der Erzeugung:

spanisch: ecológico,
dänisch: okologisk,
deutsch: ökologisch,
griechisch: ßtoÀOytKÓ,

englisch: organic,
französisch: biologique,
italienisch: biologico,
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niederländisch: biologisch,
portugiesisch: biológico,
finnisch: luonnonmukainen,
schwedisch: ekologisk. ,.

2) Artikel 8 Absatz l erhält folgende Fassung:

,,1. Jedes Unternehmen, das Erzeugnisse gemäß Artikel l erzeugt, aufbereitet, lagert
oder aus einem Drittland einführt, um sie später zu vermarkten oder das diese
Erzeugnisse vermarktet, ist verpflichtet,

a) diese Tätigkeit bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem diese
Tätigkeit ausgeübt wird, zu melden; die Meldung muss die in Anhang IV
genannten Angaben enthalten;

b) seine Tätigkeit dem Kontrollverfahren gemäß Artikel 9 zu unterstellen.

Einzelhändler, die keine Erzeugnisse aufbereiten, sondern derartige Erzeugnisse in
geschlossenen Verpackungen direkt an den Endverbraucher verkaufen, unterliegen
jedoch nicht dem Kontrollverfahren gemäß Artikel 9."

3) Dem Àrtikel 9 Absatz 7 Buchstaben b) wird folgender Satz angefügt:

"Um zu gewährleisten, dass die Erzeugnisse gemäß dieser Verordnung erzeugt wur-
den, tauschen sie jedoch auf Antrag einschlägige Informationen über die Ergebnisse
ihrer Kontrollen mit anderen Kontrollbehörden oder zugelassenen KontrollsteIlen

aus."

I
l'

il

4) ArtikellO Absatz l Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

"b) bei allen Erzeugungs- und Aufbereitungsvorgängen dem Kontrollverfahren
nach Artikel 9 oder gleichwertigen Maßnahmen unterzogen wurden; bei gemäß
Artikel Il Absatz 6 eingeführten Erzeugnissen muss die Durchführung des
Kontrollverfahrens Anforderungen erfüllen, die den in Artikel 9 Absatz 4
vorgesehenen Anforderungen gleichwertig sind;"

.'1

1
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Artikel Z

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel l Nummer l gilt ab [Datum].

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den

lm Namen des Rates
Der Präsident
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DE

ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende
Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
(KOM(2003) 14 - C5-002112003 - 2003/0002(CNS»

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

- in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2003) 14)1,

- gestützt auf Artikel 37 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde
(eS-0021/2003),

- gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

- in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
und der Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und
Verbraucherpolitik (AS-0392/2003),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag l
Erwägung 1 a (neu)

I ABI. C ...!Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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(1a) Der ökologische Landbau ist eine
besondere undfreiwillige Form des
Landbaus, für den sich immer mehr
Landwirte entscheiden undfür den
andere Regeln gelten als für die
konventionelle Landwirtschaft·

Begründung

Es ist sinnvoll daran zu erinnern, dass definitionsgemäß die Leitlinien und die Vorgaben der
ökologischen Landwirtschaft grundlegend von denen der konventionellen Landwirtschaft

abweichen.

Änderungsantrag 2
Erwägung 2 a (neu)

(2a) Die Fachleute der ökologischen
Landwirtschaft sind am besten in der
Lage, zu entscheiden, welche
Maßnahmen sinnvollerweise für deren
weitere Entwicklung ergriffen werden
sollten, und sie sollten in die
einschlägigen Ausschüsse der
Mitgliedstaaten einbezogen werden.

Begründung

Es ist wichtig, dass die Fachleute dieser Form der Landwirtschaft im Rahmen der Umsetzung
der Verordnung in den Mitgliedstaaten an der Entwicklung der Regeln und Maßnahmen des
Sektors beteiligt werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 4 a (neu)

(4a) Es sind Kontrollen zur Überwachung
der Einhaltung der Erzeugerregeln im
gesamten Prozess der Erzeugung und
Vermarktung notwendig.

Begründung

Für das .Bioprodukt" muss eine lückenlose Gewährleistung bestehen. Es muss während des
gesamten Prozesses der Herstellung und der Vermarktung kontrolliert werden können. Die
Anforderungen der Produktdefinition maehen es sehr anfällig, so dassjeder Möglichkeit des
Betrugs vorgebeugt werden muss.
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Änderungsantrag 4
Erwägung Sa (neu)

(5a) Für ökologische Produkte,
insbesondere für Wein, besteht eine
Produktdefintüon, die mit der einer
kontrollierten Herkunftsbezeichnung
vergleichbar ist, und es ist angebracht, dass
bis zum 01. Januar 2005 spezifische Regeln

für den biologischen Weinbau vorgelegt
werden und Anhang VI entsprechend
geändert wird.

Begründung

Da in einigen Ländern aufgrund von nationalen Regelungen Bio-Wein vermarktet oder
importiert wird, während in anderen nur der Hinweis auf die Verwendung von "Trauben aus
biologischem Anbau" gestattet ist, sollte die Kommission einen Vorschlag fùr einen
spezifischen Anhang zur Erzeugung von biologischem Wein vorlegen und damit eine
Harmonisierung der Vorschriften sicherstellen.

Änderungsantrag S
Erwägung S b (neu)

(5b) Der Auftrieb bei der ökologischen
Landwirtschaft und ihre Bedeutungfür
die Umwelt maehen größere
Forschungsanstrengungen erforderlich.
Die Europäische Union beteiligt sich

finanziell in gleicher Höhe wie an der
Forschung im Bereich
PjIanzenbiotechnologie, zumindest was

folgende Themen anbelangt:

Ersetzung von Schwefel und Kupfer,
Erzeugung von Saatgut im
ökologischen Landbau,
optimale Fruchtfolge im
ökologischen Landbau,
Erzeugung von Saatgut,
Verbesserung der Mittelfür die
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Unkrautbeseitigung.

Begründung

Umjegliche Schieflage zu vermeiden und um eine gesunde, hochwertige und
umweltschonende Landwirtschaft zu fôrdern, muss die Forschung infairer Weise von der
Unionjinanziert werden.

Änderungsantrag 6
Erwägung Sc (neu)

, i

I ,

(Sc) Der in Richtlinie 96/SÆG über
Getreidebeikost und andere Beikostfür
Säuglinge und Kleinkinder
vorgeschriebene Mindestgehalt von
Vitamin BI sollte nicht zu einer
Zwangsvitaminierung von ökologisch
erzeugten Getreideproduktenführen, und
es ist geboten, die Mindestgehalte von
Vitaminen in Richtlinie 96/SÆG zu
überprüfen oder eine Ausnahme für
ökologisch erzeugte Produkte vorzusehen.

Begründung

Bei der Revision der Beikostrichtlinie 96/5/EG sollte der vorgeschriebene Mindesigehalt an
Vitamin BI überprüft werden, um eine Zwangsvitaminierung von biologisch erzeugten
Produkten zuverhindern.

Änderungsantrag 7
ARTIKELINUMMERI

Artikel2

Im Sinne dieser Verordnung gilt ein
Erzeugnis als aus ökologischem Landbau
stammend gekennzeichnet, wenn in der
Etikettierung, der Werbung oder den
Geschäftspapieren das Erzeugnis, seine
Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse mit Begriffen
bezeichnet werden, die dem Käufer den
Eindruck vermitteln, dass das Erzeugnis,
seine Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse nach den
Produktionsregeln gemäß Artikel 6
gewonnen wurden. Die folgenden Begriffe,
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Im Sinne dieser Verordnung gilt ein
Erzeugnis als aus ökologischem Landbau
stammend gekennzeichnet, wenn in der
Etikettierung, der Werbung oder den
Geschäftspapieren das Erzeugnis, seine
Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse mit Begriffen
bezeichnet werden, die dem Käufer den
Eindruck vermitteln, dass das Erzeugnis,
seine Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse nach den
Produktionsregeln gemäß Artikel 6
gewonnen wurden. Die folgenden Begriffe,
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die von ihnen abgeleiteten gebräuchlichen
Begriffe (wie Bio-, Öko- usw.) und ihre
Diminutive, alleine oder kombiniert
verwendet, gelten in der gesamten
Gemeinschaft und in allen Amtssprachen
als Hinweis aufMethoden des
ökologischen Landbaus, es sei denn sie
gelten nicht fur die in den Lebensmitteln
oder Futtermitteln enthaltenen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder
stehen ganz offensichtlich in keinem
Zusammenhang mit der Art der Erzeugung:

spanisch: ecológico,

- dänisch: økologisk,

deutsch: ökologisch,

- griechisch: ßlOÀ.Oyl1CÓ,

- englisch: organic,

- französisch: biologique,

- italienisch: biologico,

- niederländisch: biologisch,

- portugiesisch: biológico,

- finnisch: luonnonmukainen,

- schwedisch: ekologisk."

PE 322.194

die von ihnen abgeleiteten gebräuchlichen
Begriffe (wie Bio-, Öko- usw.) und ihre
Diminutive, wenn sie allein oder parallel
zu der vollständigen Bezeichnung
verwendet werden, gelten in der gesamten
Gemeinschaft und in allen Amtssprachen,
einschließlich jenen der neu beitretenden
Staaten, als Hinweis auf Methoden des
ökologischen Landbaus, es sei denn sie
gelten nicht fur die in den Lebensmitteln
oder Futtermitteln enthaltenen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder
stehen ganz offensichtlich in keinem
Zusammenhang mit der Art der Erzeugung:

spanisch: ecológico,

- dänisch: økologisk,

deutsch: ökologisch, biologisch,

griechisch: ßlOÀ.OyucÓ,

englisch: organic,

französisch: biologique,

- italienisch: biologico,

- niederländisch: biologisch,

- portugiesisch: biológico,

- finnisch: luonnonmukainen,

schwedisch: ekologisk,

tschechisch:

- polnisch:

ungarisch:

- bulgarisch:

rumänisch:

- slowenisch:

- slowakisch:

- litauisch:

- lettisch:
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maltesisch:

Begründung

Die Festlegung der zu verwendenden Begriffe muss auch in den Sprachen der neuen Mitglied-
staaten der Union erfolgen.

Änderungsantrag 8
ARTIKEL 1 NUMMER 1 a

ArtikelS Absatz S Buchstabe da) (neu)

In Artikel S wird folgender Absatz
eingefügt:
"da) Wein, der mit Traubenmostkonzentrat
aus der eigenen Erzeugung chaptalisiert
wird, gilt als Erzeugnis, das nur eine
pflanzliche Zutat landwirtschaftlichen
Ursprungs enthält;"

Begründung

Hinweise auf die Umstellung auf den ökologischen Landbau sollten auch für chaptalisierte
Weine möglich sein, sofern nur Traubenmostkonzentrat aus dem eigenen Anbau verwendet
wird.

Änderungsantrag 9
ARTIKEL 1 NUMMER 1 a (neu)

ArtikelS Absatz 6 a (neu) (Verordnung (EWG) Nr. 2092/91)

La. Artikel S Absatz ~ a entfällt

Begründung

Die Ausnahmen von den Kennzeichnungsregelungen (z.B. Danone) haben es den Herstellern,
die von der Regelung betroffen sind, in ausreichendem Maße ermöglicht, entsprechende
Schritte zu unternehmen. Angesichts der Möglichkeiten der Verwechslung und des
Missbrauchs sowie der Entwicklung der Herstellungstechniken sind diese
Ausnahmeregelungen sowohl trügerisch als auch unnütz.
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Einzelhändler, die keine Erzeugnisse
aufbereiten, sondern derartige Erzeugnisse
vorverpackt direkt an den Endverbraucher
oder Endnutzer verkaufen, unterliegen
jedoch nicht den Verpflichtungen gemäß
Unterabsatz 1.Einzelhändler, die
vorverpackte Erzeugnisse direkt aus
Drittländern einführen, unterliegen den
Bestimmungen von Artikel II.

Änderungsantrag 10
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artike18 Absatz 1 Unterabsatz 1 (Verordnung (EWG) Nr. 2092/91)

Einzelhändler, die keine Erzeugnisse
aufbereiten, sondern derartige Erzeugnisse
in geschlossenen Verpackungen direkt an
den Endverbraucher verkaufen, unterliegen
jedoch nicht dem Kontrollverjahren
gemäß Artikel 9.

Begründung

Die Berichterstatterin hält esfor wichtig, dass ein solches Kontrollverfahren kleinere
Einzelhändler nicht unverhältnismäßig belasten darf und schlägt deshalb einen
diesbezüglichen Anderungsantrag vor. Wichtig ist auch, dass Einzelhändler, die bereits
abgepackte Erzeugnisse importieren, weiterhin den einschlägigen Bestimmungen dieser
Verordnung unterliegen.

Änderungsantrag 11
ARTIKEL l NUMMER 3

Artikel9 Absatz 7 (Verordnung (EWG) Nr. 2092/91)

Dem Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe b) wird
folgender Satz angefügt:

"Um zu gewährleisten, dass die
Erzeugnisse gemäß dieser Verordnung
erzeugt wurden, tauschen sie jedoch auf
Antrag einschlägige Informationen über
die Ergebnisse ihrer Kontrollen mit
anderen Kontrollbehörden oder
zugelassenen Kontrollstellen aus."

Begründung

Dem Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe b) wird
folgender Text angefügt:

.Sie tauschen jedoch auf Antrag und im
Fall, dass es aufgrund der Notwendigkeit
zu gewährleisten, dass die Erzeugnisse
gemäß dieser Verordnung erzeugt wurden,
gerechtfertigt ist, einschlägige
Informationen über die Ergebnisse ihrer
Kontrollen mit anderen Kontrollbehörden
oder zugelassenen KontrollsteIlen aus.
Diese Informationen können sie auch auf
eigene Initiative austauschen. "

Um eine weitergehende Koordinierung zwischen den Inspektionsstellen bei der Durchfûhrung
der Verordnung zu gewährleisten, schlägt die Berichterstatterin vor, dass diese Änderung
leicht abgewandelt wird, um zu unterstreichen, dass die von einer KontrollsteIle bei einer
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anderen Kontrollstelle angeforderten Informationen ordnungsgemäß zu begründen sind, und
so zudem die Möglichkeit vorzusehen, dass die Kontrollstellen von sich aus untereinander
Informationen weitergeben können.
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BEGRÜNDUNG
1. Einleitung

Die Kommission schlägt eine Änderung zur Verordnung 2092/91 vor, die dem Aufschwung
der ökologischen Landwirtschaft in der Europäischen Gemeinschaft aufgrund der wachsenden
Nachfrage seitens der Verbraucher und des Bestrebens einer großen Zahl von Landwirten
nach bewährten gesunden und umweltschonenden Anbaupraktiken Rechnung trägt.
Nachdem die diesbezüglichen Bestimmungen nunmehr über 10 Jahre in Kraft sind, stellt sich
das Problem der Vereinheitlichung sowie der Bezeichnungen und der Identifizierung des
europäischen ökologischen Landbaus. Umjegliche Verwechslung zu vermeiden, möchte die
Kommission Artikel 2 der Verordnung, in dem es um die Terminologie in den verschiedenen
Sprachen der Gemeinschaft zur Identifizierung des Erzeugungsprozesses des ökologischen
Landbaus geht, ändern im Zusammenhang mit der Einführung eines Labels, dessen Symbol
fur jeden Bürger der Union auf den ersten Blick erkennbar ist und das Gemeinschaftslogo
stärkt.
Die Kommission sieht ferner eine Verstärkung der Kontrollen aller Operateure auf allen
Stufen der Erzeugung vor, um beispielsweise die Kontaminierung mit Unkrautvertilgungs-
mitteln bei der Lagerung zu vermeiden, möchte aber die Einzelhändler, die in keiner Weise
auf das Produkt einwirken, von der Kontrolle ausnehmen.

2. Standpunkt der Berichterstatterin

Diese Änderung der Verordnung wird begrüßt, da es notwendig ist, klarzustellen, was
ökologisch ist, gerade zu einer Zeit, in der die großen Supermärkte diese Produkte in ihr
Angebot aufnehmen, doch ist die Änderung eher zaghaft. Der Bio-Sektor zählt heute 150.000
Betriebe in Europa und umfasst 4% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. InDeutschland hat
man sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2010 20% der Betriebe auf öko-
logischen Landbau umgestellt haben.
Der Europäische Aktionsplan fur den ökologischen Landbau muss nicht nur den Erforder-
nissen eines neuen und einträglichen Markts (10 Mrd. Euro Umsatzjährlich) gerecht werden,
er muss vielmehr die Indikatoren in den Vordergrund stellen, die fur die biologische Land-
wirtschaft im Vergleich zum konventionellen und industriellen Sektor sprechen, und ihren
positiven Auswirkungen auf die Umwelt Rechnung tragen.

a) Kennzeichnung: KIarstellung mit sofortiger Wirkung, um besser zu informieren und
zu schützen

Angesichts der erwarteten Qualität der legitimen Forderung der Verbraucher sind die noch
geltenden Ausnahmeregelungen nicht mehr haltbar. Man kann nicht zulassen, dass bestimmte
Marken mit ihren Bezeichnungen in die Irre fiihren, wenn sie nicht ökologische Erzeugnisse
auf den Markt bringen, deren Bezeichnungenjedoch das Gegenteil vermuten lassen. Diese bis
2006 tolerierten Abweichungen müssen unverzüglich verschwinden (z.B. "Bio'" bei Danone ).
Die jüngsten wissenschaftlichen Entdeckungen sowie die rasehe Entwicklung der
Technologie haben die Kontrollprobleme beträchtlich verringert. Daher sind die in der alten
Verordnung zugelassenen Ausnahmen veraltet und müssen verschwinden.
Die genauen Kennzeichnungsanforderungen müssen für die europäischen ökologischen
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Der Vorschlag der Kommission, der darauf abzielt, den Begriff "biologisch/ökologisch" in
den verschiedenen Mitgliedstaaten festzuschreiben, muss in sprachlicher Hinsicht auch die
Beitrittsländer berücksichtigen: Es muss sichergestellt werden, dass die Beitrittsländer sich
darauf einstellen. Es scheint vor allem sehr wichtig, das generell gültige Zeichen verbindlich
vorzuschreiben, das die ökologischen Erzeugnisse in der gesamten Gemeinschaft ausweist.
Das europäische Zeichen für den ökologischen Landbau muss systematisch neben den seit
August 2000 anerkannten nationalen Zeichen seinen Platz einnehmen. Dieses Zeichen gilt
allerdings für Erzeugnisse, die zu über 95% biologisch sind; diese Toleranz sollte angesichts
der Vorschläge hinsichtlich der Kontrolle ab dem l. Januar 2004 nicht mehr akzeptiert
werden.
Selbst wenn der biologische Anbau in allen Mitgliedstaaten den gleichen Erzeugungsregeln
gehorcht, unterliegt er nicht überall denselben Kontrollplänen. Daher ist es wichtig, das
bestehende System zu vereinheitlichen. Damit die Verbraucher sich zurechtfinden können,
könnten die verschiedenen offiziellen Erkennungszeichen in einem einheitlichen Label
"Qualität-Ursprung-Umwelt" zusammengefasst werden. Daher muss von den neu hinzu-
kommenden Staaten verlangt werden, dass sie eine nationale Bezeichnung der ökologischen
Erzeugnisse ihrer Landwirtschaft vorsehen, die im Einklang mit der europäischen
Bezeichnung steht. Auch muss dieselbe Rückverfolgbarkeit in den Drittländern gelten.

c) Ausschluss der ökologíscb bewirtschafteten Flächen in der Verordnung

Die ökologisch bewirtschafteten Flächen müssen geschützt werden vor eventuellen
Kontaminierungen durch GVO. Dies macht die Einrichtung von Sicherheitsbereichen
erforderlich, wofür der Anbau von genetisch veränderten Pflanzen in diesem Umkreis von
mindestens 12 km verboten ist. Auch müssen die Biolandwirte geschützt werden im Falle
ungewollter zufälliger Kontaminierung. Der betroffene Landwirt muss Rechtsmittel haben,
wenn er feststellt, dass in seinen Erzeugnissen Spuren von Erzeugnissen zu finden sind, die
mit dem ökologischen Landbau unvereinbar sind.

d) Biologische Vielfalt und Saatgut

Die Erhaltung der Artenvielfalt, die in diesem Sektor von wesentlicher Bedeutung ist, sowie
der Schutz der Kulturen und der Erzeugnisse schließt jede Kontaminierung von ökologischem
Anbau durch GVO aus. In diesem Zusammenhang muss auch eine Unterstützung für die
Erzeuger von biologischem Saatgut, für die langen wie kurzen Erzeugungs-Vertriebs-Ketten,
gewährleistet werden, um die örtlichen Varianten zu erhalten, die oft von Ausrottung bedroht
sind, und die langen Erzeugungs-Vertriebs-Ketten die stabile und homogene Varianten
liefern, aktiv vor jeder Gefahr der Kontaminierung schützen.
Auch muss die Ausdehnung der geschützten Flächen vergrößert werden, im Sinne der
Respektierung begrenzt gemäß dem Respekt einer ökologischen Logik (Erhaltung der Arten
und ihrer genetischen Vielfalt), die Prämie für zur Pflege der Fauna und Flora benutztem
Brachland muss erhöht werden. Die Verordnung muss die Einbeziehung des biologischen
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e) Recht der Landwirte

Saatguts und seiner Kontrolle erwähnen. Artikel 6 der Verordnung, der bereits durch die
Verordnung 1935/95ÆG geändert wurde, sieht vor, dass ab 1. Januar 2004 die Verwendung
von nach den Regeln des ökologischen Landbaus erzeugtem Saatgut verbindlich
vorgeschrieben ist. Hier besteht immer noch das Problem der Versorgung des Marktes, da der
Markt flir biologisches Saat- und Pflanzgut heute sehr begrenzt ist, vor allem was die
Artenvielfalt anbelangt. Daher müssen zwei wesentliche Ansätze gestützt werden, der eine ein
territorialer Ansatz, wo es um die Produktion einer großen Palette lokaler und alter Sorten
geht, und der andere, mit größerer Produktion, der klassischere Sorten verbreitet und erzeugt,
die aber in der gesamten Gemeinschaft von Interesse sind und anerkannt werden. Die
Unterstützung der lokalen, unabhängigen oder genossenschaftlichen Erzeuger muss gefordert
werden fur den territorialen Ansatz. Für die langen Erzeugungs-Vertriebs-Ketten ist der
Beitrag der neu beitretenden Länder im Sinne der Artenvielfalt gewaltig. Daher muss im
Bereich Rechtsetzung rasch im Sinne eines umfassenden Inventars der biologischen
Erzeugung der neuen Mitgliedstaaten gehandelt werden.

Es ist wichtig, das Recht der Landwirte unter Bezugnahme auf Artikel 9 Buchstaben a, b und
c des Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen for Ernährung und
Landwirtschaft zu schützen und zu fordern.
(Schutz des traditionellen Wissens, Recht, auf nationaler Ebene zu entscheiden über die
Fragen betreffend Erhaltung und dauerhafte Nutzung der phytogenetischen Ressourcen fur die
Ernährung und die Landwirtschaft).
Niederlassungjunger Landwirte als Biobauern:
- Einführung der Bedingung der ökologischen Ausrichtung der Prämie für die Niederlassung
im Rahmen der Biolandwirtschaft,
- Vereinheitlichung der europäischen Spezifikationen für die Gewährung der Beihilfen fur die
Niederlassung, Schaffung örtlicher Ausschüsse fur die Zuteilung, in denen die Verbände und
Genossenschaften der biologischen Landwirte gerecht vertreten sind.
Die Verbände und Genossenschaften im ökologischen Landbau müssen stärker in die
Verfahren der Gewährung von Beihilfen einbezogen werden.

f) Spezifische Struktur des ökologischen Landbaus

Der ökologische Landbau ist eine spezifische Produktionsmethode, fur die andere Regeln
gelten als fur die konventionelle Landwirtschaft. Es ist eine freiwillig gewählte Form des
Anbaus mit weitgehend anderen Interessen als die konventionelle Landwirtschaft. Daher sind
die im ökologischen Landbau tätigen Personen am ehesten in der Lage zu bestimmen, weIche
Maßnahmen für Entwicklung, Aufklärung, Forschung usw. zu ergreifen wären. Daher ist es
wichtig, eine spezifische gemeinschaftliche Struktur zu schaffen, die es den Fachleuten des
ökologischen Landbaus erlaubt, im Zentrum der Entscheidungen zu stehen, die sie betreffen,
und über die Produktions- und Vertriebskette, die Beiträge und ihre Verwendung zu
entscheiden, was heute nicht der Fall ist. Diese Struktur muss das Instrument sein, was eine
kohärente Entwicklung der ökologischen Produktions- und Vertriebskette ermöglicht, Es
muss eine Europäische Beobachtungsstelle fur ökologischen Landbau eingerichtet werden,

g) Europäischer Aktionsplan
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Der Europäische Aktionsplan für den ökologischen Landbau, der von der Kommission
geprüft wird, muss einen kohärenten Rahmen finden und in die Reform der GAP einbezogen
werden. Dieser Plan muss den Zugang des ökologischen Landbaus zu den Beihilfen im
Rahmen dieser Reform begünstigen.
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14. Juli 2003

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR UMWELTFRAGEN,
VOLKSGESUNDHEIT UND VERBRAUCHERPOLITIK

für den Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel .
(KOM(2003) 14 - C5-002112003 - 2003/0002(CNS»

Verfasserin der Stellungnahme: Laura González Álvarez

VERFAHREN

In seiner Sitzung vom 19. März 2003 benannte der Ausschuss für Umweltfragen,
Volksgesundheit und Verbraucherpolitik Laura González Álvarez als Verfasserin der
Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 10. Juni
2003 und 9. Juli 2003.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Änderungsanträge einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Mauro Nobilia, amtierender Vorsitzender; Alexander
de Roo, stellvertretender Vorsitzender; Laura González Álvarez, Verfasserin der
Stellungnahme; Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, Chris Davies,
Patricia McKenna, Rosemarie Müller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Frédérique Ries, Dagmar
Roth-Behrendt, María Somosa Martinez, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt und
Peder Wachtmeister.
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KURZE BEGRÜNDUNG

Hintergrund:

Der ökologische Landbau unterscheidet sich von anderen landwirtschaftlichen Systemen in
vielerlei Hinsicht: Begünstigt werden emeuerbare Ressourcen und Recycling sowie die
Einbringung von Nährstoffen aus Abfallprodukten in den Boden. Was die Viehhaltung
betrifft, so ist die Fleisch- und Geflügelproduktion durch die besondere Sorge um den
Tierschutz und die Verwendung natürlicher Futtermittel geprägt. Der ökologische Landbau
respektiert die natureigenen Verfahren zur Eindämmung von Schädlingen und Krankheiten in
Ackerbau und Viehzucht und vermeidet die Verwendung synthetischer Pestizide, Herbizide,
Kunstdünger, Wachstumshormone, Antibiotika oder Genmanipulation. Vielmehr verwenden
die Ökobauern eine Reihe von Methoden, die zur Erhaltung des Ökosystems beitragen und

die Umweltverschmutzung senken.

Damit die Verbraucher dem ökologischen Landbau Vertrauen entgegenbringen können, ist es
eindeutig notwendig, sowohl bindende Vorschriften für die Erzeugung und die Qualität zu
erlassen als auch Maßnahmen festzulegen, mit denen Betrügereien mit angeblich
ökologischen Erzeugnissen unterbunden werden. Heute verlangen die Verbraucher immer
öfter Zugang zu Informationen darüber, wie ihre Lebensmittel erzeugt werden ("from farm to
fork"), und sie möchten die Zusicherung haben, dass in allen Phasen der Verarbeitung in
Bezug auf die Unbedenklichkeit und die Qualität mit der erforderlichen Sorgfalt vorgegangen

wird.

Der ökologische Landbau ist als Teil einer nachhaltigen Landwirtschaft und als gangbare
Alternative zu den eher traditionellen Ansätzen in derlandwirtschaft zu verstehen. Seit die
erste Verordnung über den ökologischen Landbau (EWG) Nr. 2092/91 1992 in Kraft trat,
haben Zehntausende von Landwirten, als Ergebnis des gestiegenen ökologischen
Bewusstseins der Verbraucher und ihrer Nachfrage nach ökologisch angebauten Erzeugnissen

auf dieses System umgestellt.

Der Kommissionsvorschlag:

Im Kommissionsvorschlag werden die folgenden vier Änderungen an der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 (im Folgenden "der Verordnung") vorgenommen, zu denen die Verfasserin
Folgendes anmerken möchte:

1. Durch ArtikellNummer 1 des Vorschlags wird Artikel 2 der Verordnung
dahingehend geändert, dass Zusammensetzungen aus den gebräuchlichen Begriffen
für den ökologischen Landbau (wie Bio-, Öko- usw.), die angeben, dass ein Erzeugnis
nach den Produktionsregeln des ökologischen Landbaues erzeugt wurde, streng
geregelt sind. Die Verfasserin ist der Auffassung, dass es sinnvoll wäre, die
Verwendung einer nicht erschöpfenden Zahl von abgeleiteten Begriffen oder
Zusammensetzungen zuzulassen, wenn gleichzeitig gewährleistet wird, dass der
gesamte Begriff, wie er in dieser Verordnung offiziell anerkannt wird, parallel zu dem
abgeleiteten Begriff oder dem Kürzel verwendet wird. Die Verfasserin stellt ferner
fest, dass in ArtikelSAbsatz 3 Buchstabe a) der Verordnung die Verwendung von
Warenzeichen, die vor Juli 1991 eingetragen wurden, bis zum Juli 2006 geschützt ist,
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und ist der Auffassung, dass damit genügend Zeit zur Verfügung steht, um eine neue
Kennzeichnung auszuarbeiten.

2. In Artikeil Nummer 2 des Vorschlags wird die Rückverfolgbarkeit verbessert, indem
auch Unternehmen, die ökologische Erzeugnisse im Hinblick auf die Vermarktung
lagern, zusätzlich zu denen, die solche Erzeugnisse importieren oder bei ökologischen
Erzeugnissen bestimmte Tätigkeiten ausüben (wie Aufbereiten oder Umpacken), unter
das Kontrollsystem fallen, um für den Großhandel eine angemessene Kontrolle zu
gewährleisten. Einzelhändler, die derartige Erzeugnisse vorverpackt direkt an den
Endverbraucher verkaufen, unterliegen diesem Kontrollverfahren nach der
vorgeschlagenen Änderung nicht. Die Verfasserin hält es für wichtig, dass ein solches
Kontrollverfahren kleinere Einzelhändler nicht unverhältnismäßig belasten darf, und
schlägt deshalb einen diesbezüglichen Änderungsantrag vor. Wichtig ist auch, dass
Einzelhändler, die bereits abgepackte Erzeugnisse importieren, weiterhin den
einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung unterliegen.

3. Laut der vorgeschlagenen Änderung zu Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe b) der
Verordnung können die Kontrollstellen, die den Unternehmen, die ökologisch
erzeugte Produkte vertreiben, die Zulassung erteilen, einschlägige Informationen über
die Ergebnisse ihrer Kontrollen austauschen, jedoch nur zur Durchsetzung der durch
diese Verordnung vorgeschriebenen Standards. Um eine weitergehende Koordinierung
zwischen den Inspektionsstellen bei der Durchfiihrung der Verordnung zu
gewährleisten, schlägt die Berichterstatterin vor, dass diese Änderung leicht
abgewandelt wird, um zu unterstreichen, dass die von einer Kontrollstelle bei einer
anderen KontrollsteIle angeforderten Informationen ordnungsgemäß zu begründen
sind, und so zudem die Möglichkeit vorzusehen, dass die Kontrollstellen von sich aus
Informationen weitergeben können.

4. Durch die vorgeschlagene Fassung von Artikeil OAbsatz I wird deutlicher, dass die
Kontroll- und Verfahrensnormen in Drittländern den Gemeinschaftsnormen
gleichwertig sein müssen, damit derartige Erzeugnisse aus Drittländern importiert
werden dürfen. Die Verfasserin hält diese Änderung für sinnvoll.

Schlussfolgerung:

Die Verfasserin unterstützt im Großen-und Ganzen den Vorschlag, insbesondere was die
Einbeziehung des Großhandels unter das Kontrollsystem betrifft, sowie die vorgeschlagenen
Änderungen an Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe b) und Artikel IOAbsatz I der Verordnung.
Allerdings liegen der Verfasserin einige technische Fragen bei den oben genannten
Änderungen am Herzen, und sie hat deshalb entsprechende Änderungsanträge eingereicht.

ÄNDERUNGSANTRÄGE
Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik ersucht den
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende
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Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommissionl
Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag l
ARTIKEL l NUMMER l

Artikel2 Absatz 1 (Verordnung (EWG) Nr. 2092/91)

Im Sinne dieser Verordnung gilt ein
Erzeugnis als aus ökologischem Landbau
stammend gekennzeichnet, wenn in der
Etikettierung, der Werbung oder den
Geschäftspapieren das Erzeugnis, seine
Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse mit Begriffen
bezeichnet werden, die dem Käufer den
Eindruck vermitteln, dass das Erzeugnis,
seine Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse nach den
Produktionsregeln gemäß Artikel 6
gewonnen wurden. Die folgenden Begriffe,
die von ihnen abgeleiteten gebräuchlichen
Begriffe (wie Bio-, Öko- usw.) und ihre
Diminutive, alleine oder kombiniert
verwendet, gelten in der gesamten
Gemeinschaft und in allen Amtssprachen
als Hinweis auf Methoden des
ökologischen Landbaus, es sei denn sie
gelten nicht für die in den Lebensmitteln
oder Futtermitteln enthaltenen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder
stehen ganz offensichtlich in keinem
Zusammenhang mit der Art der
Erzeugung:

Im Sinne dieser Verordnung gilt ein
Erzeugnis als aus ökologischem Landbau
stammend gekennzeichnet, wenn in der
Etikettierung, der Werbung oder den
Geschäftspapieren das Erzeugnis, seine
Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse mit Begriffen
bezeichnet werden, die dem Käufer den
Eindruck vermitteln, dass das Erzeugnis,
seine Bestandteile oder die Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse nach den
Produktionsregeln gemäß Artikel 6
gewonnen wurden. Die folgenden Begriffe,
die von íhnen abgeleiteten gebräuchlichen
Begriffe (wie Bio-, Öko- usw.) und ihre
Diminutive, wenn sie allein oder parallel
zu der vollständigen Bezeichnung
verwendet werden, gelten in der gesamten
Gemeinschaft und in allen Amtssprachen
als Hinweis aufMethoden des
ökologischen Landbaus, es sei denn sie
gelten nicht für die in den Lebensmitteln
oder Futtermitteln enthaltenen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder
stehen ganz offensichtlich in keinem
Zusammenhang mit dieser Art der
Erzeugung:

Begründung

Die Verfasserin hält esfür notwendig, die Verwendung einer nicht erschöpfenden Zahl von
abgeleiteten Begriffen oder" Diminutiven" zuzulassen, während gleichzeitig sichergestellt
wird, dass die vollständige Bezeichnung, wie sie in dieser Richtlinie offiziell anerkannt wird,
parallel zu der abgeleiteten Bezeichnung bzw. dem Diminutiv verwendet wird.

I Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
ARTIKEL 1NUMMER 2

Artikel8 Absatz 1 Unterabsatz 1 (Verordnung (EWG) Nr. 2092/91)

Einzelhändler, die keine Erzeugnisse
aufbereiten, sondern derartige Erzeugnisse
in geschlossenen Verpackungen direkt an
den Endverbraucher verkaufen, unterliegen
jedoch nicht dem KontrolIverjahren
gemäß Artikel 9.

Einzelhändler, die keine Erzeugnisse
aufbereiten, sondern derartige Erzeugnisse
vorverpackt direkt an den Endverbraucher
oder Endnutzer verkaufen, unterliegen
jedoch nicht den Verpflichtungen gemäß
Unterabsatz 1. Einzelhändler, die
vorverpackte Erzeugnisse direkt aus
Drittländern einführen, unterliegen den
Bestimmungen von Artikel II.

Begründung

Die Verfasserin hält es für wichtig, dass ein solches Kontrollverfahren kleinere Einzelhändler
nicht unverhältnismäßig belasten darf, und schlägt deshalb einen diesbezüglichen
Änderungsantrag vor. Wichtig ist auch, dass Einzelhändler, die bereits abgepackte
Erzeugnisse importieren, weiterhin den einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung
unterliegen.

Änderungsantrag 3
ARTIKEL 1NUMMER 3

Artikel 9 Absatz 7 (Verordnung (EWG) Nr. 2092/91)

Dem Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe b) wird
folgender Satz angefügt:

"Um zu gewährleisten, dass die
Erzeugnisse gemäß dieser Verordnung
erzeugt wurden, tauschen sie jedoch auf
Antrag einschlägige Informationen über
die Ergebnisse ihrer Kontrollen mit
anderen Kontrollbehörden oder
zugelassenen Kontrollstellen aus."

Dem Artikel 9 Absatz 7 Buchstabe b) wird
folgender Text angefügt: '

.Sie tauschen jedoch auf Antrag und im
Fall, dass es aufgrund der Notwendigkeit
zu gewährleisten, dass die Erzeugnisse
gemäß dieser Verordnung erzeugt wurden,
gerechtfertigt ist, einschlägige
Informationen über die Ergebnisse ihrer
Kontrollen mit anderen Kontrollbehörden
oder zugelassenen Kontrollstellen aus.
Diese Informationen können sie auch auf
eigene Initiative austauschen. "

.:::

Begründung

Um eine weitergehende Koordinierung zwischen den Inspektionsstellen bei der Durchführung
der Verordnung zu gewährleisten, schlägt die Verfasserin vor, dass diese Änderung leicht
abgewandelt wird, um zu unterstreichen, dass die von einer Kontrollstelle bei einer anderen
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Kontrollstelle angeforderten Informationen ordnungsgemäß zu begründen sind, und so zudem
die Möglichkeit vorzusehen, dass die Kontrollstellen von sich aus untereinander
Informationen weitergeben können.
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Bundesrat Drucksache 54/03 (Beschluss)

14.03.03

Beschluss
des Bundesrates

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die
entsprechende I Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel
KOM(2003) 14 endg.; Ratsdok. 5488/03

Der Bundesrat hat in seiner 786. Sitzung am 14. März 2003 gemäß §§ 3 und 5
EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen:

1. Der Bundesrat begrüßt, dass die Kommission einen Vorschlag fur eine Ver-
ordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel vorgelegt hat.

Er bittet die Bundesregierung, sich in den Beratungen der EU-Gremien mit
Nachdruck dafür einzusetzen, dass eine zügige Beschlussfassung erfolgen wird.
Eine schnelle Änderung und Erweiterung der Regelungen ist aus Verbraucher-
schutzgründen, der Wettbewerbsgleichheit und zur Erschließung des Marktes
fur Produkte aus ökologischem Landbau dringend notwendig.

2. Der Bundesrat sieht die Notwendigkeit, über den jetzt vorgelegten Vorschlag
hinaus weitere Ergänzungen und Änderungen der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 vorzunehmen. Diese Ergänzungen und Änderungen sind vor allem
notwendig, um eine Wettbewerbsgleichheit der in Deutschland wirtschaftenden
Öko-Landwirte mit denen in anderen EU-Mitgliedstaaten zu erreichen. So sollte
sich die Bundesregierung nachdrücklich dafür einsetzen, dass die im Memo-
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randum der Bundesregierung vom November 2001 aufgefiihrten ergänzenden
Regelungen bzw. Änderungen zur

Gesamtbetriebsumstellung,

Deckung des Futterbedarfs vorrangig aus betriebseigenen Futtermitteln,

Reduzierung der zulässigen konventionellen Futtermittel und zum

Verbot des Einsatzes von konventionellem Geflügelmist und flüssigen tieri-
schen Düngern

zügig in die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 aufgenommen werden.

3. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich für eine Einbeziehung von auf-
bereitetem Saatgut in den Geltungsbereich der Verordnung einzusetzen. Bisher
fallen Saatgut und Saatgutmischungen nicht in den Geltungsbereich des
Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. Saatgut fällt nur solange in den
Geltungsbereich, wie es nicht bestimmten Aufbereitungsschritten unterworfen,
sondern nur gereinigt, getrocknet und verpackt wurde. Sobald Saatgut aber Z.B.
pilliert wird, unterliegt es nicht mehr der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 mit
der Konsequenz, dass auch die Saatgutregelungen auf dieses Saatgut nicht mehr
anwendbar sind.

4. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der jetzt vorgelegte Verordnungsvor-
schlag in einigen wesentlichen Punkten überarbeitet werden muss:

Zu Artikel 1 Nr. l (Artikel 2)

5. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung darauf hinzuwirken, dass das Wort
"biologisch" im zweiten Satz dritter Anstrich des Artikels 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 nicht gestrichen wird. Die Streichung würde im Verord-
nungstext eine weniger explizite Nennung des Begriffs "biologisch" als Be-
zeichnung für den ökologischen Landbau bedeuten und damit eine Schwächung
des Schutzes dieses Wortes rur ökologisch erzeugte Produkte. Die Streichung
könnte außerdem Unsicherheiten oder Missverständnisse unter den Verbrau-
chern und Marktbeteiligten hinsichtlich der Einbeziehung dieses Begriffs in den
Bereich der Verordnung verursachen.
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Zu Anikel l Nr. 2 (Anikel 8 Abs. 1)

6. Die Bundesregierung wird gebeten sich dafür einzusetzen, dass nach Aus-
weitung des Geltungsbereichs der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 folgende
Unternehmen nicht dem Kontrollverfahren nach Anikel 9 unterstehen:

Einzelhandelsunternehmen, die Erzeugnisse in geschlossenen und gekenn-
zeichneten Verpackungen, die jeglichen Austausch durch nicht unter diese
Verordnung fallende Erzeugnisse ausschließen, vermarkten.

Einzelhandelsunternehmen, die direkt aus gekennzeichneten Öko-Produkt-
Behältnissen eine Teilmenge entnehmen und an den Verbraucher verkau-
fen, sofern sie gleichartige Erzeugnisse, die nicht aus dem ökologischen
Landbau stammen, nicht oder nur in geschlossenen Verpackungen ver-
markten. Gleichartig sind bei pflanzlichen Erzeugnissen die nach An und
Sorte gleichen und bei tierischen Erzeugnissen die nach der Tierart gleichen

Erzeugnisse.
Unternehmen, die ohne Einzelhandelsunternehmen zu sein, Öko-Produkte
nach denersten beiden Tirets an Verbraucher verkaufen.

I

I.
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Unternehmen, die ausschließlich Erzeugnisse in geschlossenen und gekenn-
zeichneten Verpackungen vermarkten, die jeglichen Austausch durch nicht
unter diese Verordnung fallende Erzeugnisse ausschließen und die flir die

Abgabe an Verbraucher bestimmt sind.

Die Ausnahme von der Kontrollpflicht sollte bei Einzelhandelsunternehmen fur
die Vermarktung von geschlossenen und gekennzeichneten Öko-Produkten
gelten, unabhängig davon, an wen das Produkt verkauft wird.

Außerdem sollten Einzelhandelsunternehmen, die unverpackte Öko-Produkte
aus offenen Behältnissen verkaufen (z.B. Äpfel), von der Kontrollpflicht aus-
genommen werden, wenn sie parallel dazu keine gleichartigen konventionellen
Produkte anbieten oder wenn letztere verpackt sind. Damit wird einer verse-
hentlichen.Vermischung oder einem absichtlichen Austausch vorgebeugt. Will
ein Supermarkt beispielsweise eine bestimmte Sorte Öko-Äpfel in einer offenen
Kiste anbieten, so wäre er von der Kontrollpflicht befreit, wenn er auf den Ver-
kauf der gleichen Sorte aus nicht ökologischem Landbau verzichtet oder die
konventionellen Äpfel verpackt (oder - wie bisher - die Öko-Äpfel verpackt).
Win ein Supermarkt Öko-Milch zum Selbst-Abfüllen in einer "stählernen Kuh"

I
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anbieten, so kann er das ohne Kontrollpflicht tun, wenn die außerdem angebo-
tene konventionelle Milch verpackt ist. Diese Regelung stellt einen tragbaren
Kompromiss zwischen stärkerer Kontrolle im Einzelhandel und Vermeidung
von unvertretbar bürokratischem Kontrollaufwand für Einzelhandelsunterneh-
men dar. Bei Einzelhandelsunternehmen, die nicht dem Kontrollsystem nach
Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 unterstehen, erfolgt die Kontrolle
der korrekten Öko-Auslobung wie bisher im Rahmen der Überprüfung nach
dem LMBG (Lebensmittelkontrolle).

Andere Unternehmen, die in geschlossenen Verpackungen oder aus offenen
Behältnissen Öko-Produkte an Verbraucher verkaufen, aber nicht Handelsun-
ternehmen sind, sollen den Einzelhandelsunternehmen gleichgestellt sein. Dies
trifft beispielsweise zu für Hotels, die Bio-Marmelade oder Öko-Brötchen beim
Frühstück anbieten, Gastronomieeinrichtungen, die Bio-Bier verkaufen oder
Krankenhäuser, in welchen Öko-Äpfel ausgegeben werden. Würden Einzel-
händler oder sonstige Nichthandelsunternehmen, die Verbraucherverpackungen
oder offene Ware verkaufen, kontrollpflichtig, so würde dies den Ausstieg vie-
ler solcher Unternehmen z. B. aus dem Öko-Gemüse- sowie Öko-Käseverkauf
und das Unterbinden von Einstiegsinitiativen bedeuten, was mit nicht unerheb-
lichen Verlusten von Öko-Marktanteilen verbunden wäre.

Handelsunternehmen, die nicht ausschließlich Einzelhandel betreiben (Groß-
und Zwischenhändler von Getreide, Fleisch, Milch etc.), sollen nur dann von
der Kontrollpflicht ausgenommen werden, wenn sie ausschließlich verschlos-
sene Öko-Produkte, die für den Endverbraucher bestimmt sind, vermarkten.

Zu ArtikeliNr. 3 (Artikel 9 Abs. 7 Buchstabe b letzter Satz)

7. Stellt eine Kontrollbehörde oder zugelassene KontrollsteIle eine Unregelmäßig-
keit fest, die auch Auswirkungen auf Beteiligte in einem anderen Land hat, so
muss eine Weitergabe dieser Information auch ohne Antrag möglich sein. Die
Worte "auf Antrag" sollten deshalb gestrichen werden.

Zu Artikel 4 der Ausgangsverordnung (Definitionen)

8. In Artikellder Änderungsverordnung sollte eine Definition der Tätigkeit des
"Lagerns" aufgenommen werden. Mit der vorliegenden Änderungsverordnung
würde auch die Tätigkeit des Lagerns kontroIIpflichtig werden. Hierbei sind
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- 5 - Drucksache 54/03 (Beschluss)

aberDifferenzierungen erforderlich, denn die Kontrollpflicht sollte nur für das
Lagern von offenen und schwer im Warenfluss zu verfolgenden Produkten in
Containern, Schiffen, Lagern etc. gelten. Es sind also insbesondere Zulieferer
von Aufbereitungsunternehmen und die Lagerung von unverpackten Rohstoffen
und Halbfertigwaren zu kontrollieren. Bei diesen kann unter Umständen mit der
Fälschung eines einzigen Zertifikats (und einer Rechnung) eine große Waren-
menge zur Bio-Ware umetikettiert werden. Im Gegensatz dazu wäre bei Fertig-
waren für einen Betrug die aufwändige Herstellung und Befüllung von vielen
Einzelverpackungen erforderlich. Wie bereits die Vermarktung von Fertig-
waren, so sollte deshalb auch die Lagerung von geschlossenen und gekenn-
zeichneten Produkten bei Handelsunternehmen, Gastronomieeinrichtungen oder
Spediteuren nicht kontrollpflichtig sein. Würden solche Unternehmen kontroll-
pflichtig, so würde sich der Zwischenhandel und der Transport von Öko-
Produkten wesentlich verteuern. Schon heute ist es für Öko-Unternehmen oft
schwierig, Transportunternehmen für die zum Teil kleinen Produktmengen zu
finden. Zahlreiche Unternehmen, deren Umsatzanteil mit Öko-Produkten noch
gering ist, würden diese Öko-Produkte wieder aus dem Sortiment nehmen, was
zu wesentlichen Marktverlusten für den ökologischen Landbau führen würde.

Zu Artikel2 CIn-Kraft-Treten)

9. Es sollten angemessene Übergangsfristen von nicht weniger als 6 Monaten vor-
gesehen werden, weil insbesondere für die Unterstellung von Hunderten von
Handelsunternehmen und Verkaufseinrichtungen in Deutschland unter das Kon-
trollsystem und die Erarbeitung der entsprechenden Verwaltungsvorschriften
und Kontrollunterlagen erfahrungsgemäß mehrere Monate benötigt werden.
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COMMISSION REGULATION (EC) No .. .1..

of I...]

amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2092/91

THE COMMISSION .OFTHE EUROPEAN COMMUNITIES,
c,

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic
production of 1JjoTIculturalproducts and indications referring thereto on agricultural p,roducts
and foodstuffs l , as last amended by Commission Regulation (EC) No 1452/2003° and in
particular the second indent of Article 13 thereof, !III

Whereas:

(l) The lists of feed materials, feed additives, certain substances used in animal nutrition and
processing aids used in feedingstuffs laid down in Annex II, Parts C and D of Regulation
(EEC) No 2092/91 have been reviewed, in accordance with point 4.15 of Annex I, Part B to
that Regulation;

(2) Certain conventional feed materials from plant origin are not needed any more in organic
farming at Community level. However, most of the conventional feed materials and in
particular protein crops are still indispensable, at least in some Member States. Moreover,
conventional milk by-products are still necessary in organic farming and further minerals are
required to ensure the welfare of organically reared livestock.

(3) The use of certain preservatives is only allowed in organic farming as feed additives for
silage. The use of those substances however is also required in some Member States to
preserve crops. Moreover, for technological reasons, further feed additives from the group of
binders, anti-caking agents and coagulants are needed.

(4) The lists offeed materials and feed additives shall be amended accordingly.

(5) Harmonised rules for the organic livestock production are quite recent. The gene pool of
organically reared livestock is still small. In order to ensure enough bio-diversity of
organically reared livestock and to facilitate the development of the organic livestock
production, there is still a need to allow for a transitional period when conventional animals
can be brought into the organic farming system. Where an organic herd is constituted for the
first time conventional livestock should be only brought into an organic livestock unit for
breeding purposes. For supplementing natural growth and for the renewal of a herd or floc,
particular attention has to be paid to conventional indigenous breeds in danger of being lost to
fanning.
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(6) The poultry production systems comprise different stages, which are usually managed by
different specialised sectors. Due to the complexity of those systems, the whole organic
poultry production cycle has not been completed yet by any Member State. Notwithstanding
the fact that the organic farming method should seek to complete that production cycle,
further experience in organic poultry production is still needed. It is however possible to
provide stricter conditions as regards pullets for the production of eggs.

(7) One of the principles of the organic farming system is to ensure a connection between
livestock production and arable land. For all organically reared animal species, feed should
come primarily from the organic farm unit itself or be produced in co-operation with other
organic farms.

(8) The provisions on the origin of the animals shall be amended accordingly.'

(9) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the
Committee set up in accordance with Article 14 of Regulation (EEC) No 2092/91,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EEC) No 2092/91 is amended as follows:

(a) Annex I Part B is amended in accordance with point 1 of the Annex to this Regulation;

(b) Annex II Part C is amended in accordance with point 2 of the Annex to this Regulation;

(c) Annex II Part D is amended in accordance with point 3 of the Annex to this Regulation.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the seventh day following that of its publication in
the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, [... ]

For the Commission
[...}
Member of the Commission
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ANNEX

1. Annex I, Part B to Regulation (EEC) No 2092/91 is amended as follows:

l.I. The text of Point 3.4 is replaced by the following:

'By way of a second derogation, when a herd or flock is constituted for the first time
and organically reared animals are not available in sufficient numbers, non-
organically reared livestock may be brought into an organic livestock production
unit, subject to the following conditions:

_ pullets for the production of eggs and poultry for broiler production must be less
than three days old;

_ young buffalo for breeding purposes must be less than six months old;

_ calves and foals for breeding purposes must be reared according to the rules of
this regulation as soon as they are weaned and in any case they must be less than
six months old;

lambs and kids for breeding purposes must be reared according to the rules of this
regulation as soon as they are weaned and in any case must be less than 60 days
old;

_ piglets for breeding purposes must be reared according to the rules of this
regulation as soon as they are weaned and they must weigh less than 35 kg.'

1.2.The text of Point 3.5 is replaced by the following:

'This derogation must be authorised beforehand by the inspection authority or body.'

l.3.The text of Point 3.6 is replaced by the following:

'By way of a third derogation, the renewal or reconstitution of the herd or flock shall
be authorised by the control authority or body when organically reared animals are
not available, and in the following cases:

(a) high mortality of animals caused by health or catastrophic circumstances;

(b) pullets for egg production and poultry for meat production less than three days
old.'

1.4.The text of Point 3.7 is replaced by the following:

'The derogations referred to in Point 3.4 and Point 3.6 case (b) will be re-examined
before 31 December 2006. Until3l July 2005 the inspection authority or body may
authorise non-organically reared pullets for the production of eggs of not more than
18 weeks old to be brought into an organic livestock production unit.'

1.5.The text of Point 3.l Ois replaced by the following:



'These percentages may be increased following the opinion and agreement of the
inspection authority or body, in the following special cases and subject to the
following conditions:

- up to 40%when a major extension to the stockfarm is undertaken;

up to 40% when a breed is changed;

- up to 40% when a new livestock specialisation is developed;

- up to 30% when specialised breeding gilts are brought in;

- up to 40%when breeds are in danger of being lost to farming. Animals of those
breeds must not necessarily be nulliparous.'

1.6.The text of Point 4.3 is replaced by the following:

'Furthermore, as a general rule, livestock must be reared in accordance with the rules
set out in this Annex, using feed from the unit or, when this is not possible, using
feed from other units or enterprises subject to the provisions of this Regulation.
Moreover, in the case of herbivores except during the transhumance period, at least
50% of the feed shall come from the farm unit itself or be produced in co-operation
with other organic farms.'

1.7.The text of Point 4.8 is replaced by the following:

'By way of a derogation from paragraph 4.2, for a transitional period expiring on 24
August 2005, the use of a limited proportion of conventional feedingstuffs is
authorised where farmers can show to the satisfaction of the inspection body or
authority of the Member State that they are unable to obtain feed exclusively from
organic production. The maximum percentage of conventional feedingstuffs
authorised per year is 10% in the case of herbivores and 20% for other species. These
figures shall be calculated annually as a percentage of the dry matter of feedingstuffs
from agricultural origin. The maximum percentage authorised of conventional
feedignstuffs in the daily ration, except during the transhumance period, must be
25% calculated as a percentage of the dry matter.'

l.8.Point 4.10 is deleted.

1.9.The text of Point 4.17 is replaced by the following:

'Only products listed in Annex II, Part D, sections 1.3 (enzymes), 1.4
(microorganisms), 1.5 (preservatives), 1.6 (binders, anti-caking agents and
coagulants), 1.7 (antioxidant substances), 2 (certain products used in animal
nutrition) and 3 (processing aids in feedingstuffs) can be used in animal feeding for
the purposes indicated in respect to the above mentioned categories. Antibiotics,
coccidiostatics, medicinal substances, growth promoters or any other substance
intended to stimulate growth or production shall not be used in animal feeding.'

2. The text of Annex II, Part C to Regulation (EEC) No 2092/91 is replaced by the
following:
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'1.. Feed materials from plant origin

I.l. Cereals, grains, their products and by-products. Only the following substances
are included in this category:

Oats as grains, flakes, middlings, hulls and bran; barley as grains, protein and
middlings; rice germ expeller; millet as grains; rye as grains and middlings; sorghum
as grains; wheat as grains, middlings, bran, gluten feed, gluten and germ; spelt as
grains; triticale as grains; maize as grains, bran, middlings, germ expeller and gluten;
malt culms; brewers' grains.

1.2. Oil seeds, oil fruits, their products and by-products. Only the following
substances are included in this category:

Rape seed, expeller and hulls; soya bean as bean, toasted, expeller and hulls;
sunflower seed as seed and expeller; cotton as seed and seed expeller; linseed as seed
and expeller; sesame seed as expeller;.palm kernels as expeller; pumpkin seed as
expeller; olive pulp and vegetable oils (from physical extraction); chestnuts, walnut
expeller, hazelnut expeller; cocoa husks and expeller; acorns.

1.3. Legume seeds, their product and by-products. Only the following substances
are included in this category:

Chick peas as seeds; ervil as seeds chickling vetch as seeds submitted to an
appropriate heat treatment; peas as seeds, middlings, and bran; broad beans as seeds,
middlings and bran; horse beans as seeds, vetches as seeds and lupin as seeds.

1.4. Tuber roots, their products and by-products. Only the following substances are
included in this category:

Sugar beet pulp, dried beet, potato, sweet potato as tuber, potato pulp (by-product of
the extraction of potato starch), potato starch, potato protein and manioc.

1.5. -Other seeds and fruits, their products and by-products. The following
substances are included in this category:

Carob, carob pods and meals thereof, pumpkins, citrus pulp; apples, quinces, pears,
peaches, figs, grapes, olive and pulps thereof.

1.6. Forages and roughages. Only the following substances are included in this

category:

Lucerne, lucerne meal, clover, clover meal, grass (obtained from forage plants), grass
meal, hay, silage, straw of cereals and root vegetables for foraging.

1.7. Other plants, their products and by-products. Only the following substances
are included in this category:

Molasses, seaweed meal (obtained by drying and crushing seaweed and washed to
reduce iodine content), powders and extracts of plants, plant protein extracts (solely
provided to young animals), spices and herbs.
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2. Feed materials from animal origin:

2.1. Milk and milk products. The following substances are included in the category:

Raw milks as defined in Article 2 of Directive 92/46ÆEC (*), milk powder,
skimmed milk, skimmed-milk powder, buttermilk, buttermilk powder, whey, whey
powder, whey powder low in sugar, whey protein powder (extracted by physical
treatment), casein powder, lactose powder curd and sour milk.

2.2. Fish, other marine animals, their products and by-products. The following
substances are included in the category:

(*) OJ L 268, 14.9.1992, p.l. Directive as last amended by Council Regulation (EC)
No 806/2003 (OJ L 122, 16.05.2003 p.l).

Fish, fish oil and cod-liver oil not refined; Fish molluscan or crustacean autolysates,
hydrolysate and proteolysates obtained by an enzyme action, whether or not in
soluble form, solely provided to young animals. Fish meal.

2.3. Eggs and egg products for use as poultry feed, preferably from the same
holding.

3. Feed materials from mineral origin

The following substances are included in this category:

Sodium:

unrefined sea salt

coarse rock salt

sodium sulphate

sodium carbonate

sodium bicarbonate

sodium chloride

Potassium:

potassium chloride
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Calcium:

lithotamnion and maerl

shells of aquatic animals (including cuttlefish bones)

calcium carbonate

calcium lactate

calcium gluconate

Phosphorus:

defluorinated dicalcium phosphate

defluorinated monocalcium phosphate

monosodium phosphate

calcium-magnesium phosphate

calcium-sodium phosphate

Magnesium:

magnesium oxide (anhydrous magnesia)

magnesium sulphate

magnesium chloride

magnesium carbonate

magnesium phosphate

Sulphur:

sodium sulphate'

3. The text of Annex II, Part D to Regulation (EEC) No 2092/91 is replaced by the
following:

1. Feed additives

1.1. Trace elements. The following substances are included in this category:



El Iron:

ferrous (II) carbonate

ferrous (II) sulphate monohydrate and/or heptahydrate

ferric (lII) oxide

E2 Iodine:

calcium iodate, anhydrous

calcium iodate, hexahydrate

sodium iodide

E3 Cobalt:

cobaltous (II) sulphate monohydrate and/or heptahydrate

basic cobaltous (II) carbonate, monohydrate

E4 Copper:

copper (II) oxide

basic copper (II) carbonate, monohydrate

copper (II) sulphate, pentahydrate

ES Manganese:

manganose (lI) carbonate

manganous oxide and manganic oxide

manganous (Il) sulfate, mono-and/or tetrahydrate

E6 Zinc:

zinc carbonate

zinc oxide



zinc sulphate mono- and/or heptahydrate

E7 Molybdenum:

ammonium molybdate, sodium molybdate

E8 Selenium:

sodium selenate

sodium selenite

1.2. Vitamins, provitamins and chemically well defined substances having a similar
effect. The following substances are included in this category:

Vitamins authorised under Directive 70/S24ÆEC (**):

preferably derived from raw materials occurring naturally in feedingstuffs, or

synthetic vitamins identical to natural vitamins only for monogastric animals.

By derogation from the first subparagraph, and during a transitional period ending on
31 December 2005, the competent authority of each Member State may authorise the
use of synthetic vitamins of types A, D and E for ruminants in so far as the following
conditions are met:

_ the synthetic vitamins are identical to the natural vitamins and,

_ the authorisation issued by the Member States is founded on precise criteria and
notified to the Commission.

Producers may benefit from this authorisation only if they have demonstrated to the
satisfaction of the inspection body or authority of the Member State that the health
and welfare of their animals cannot be guaranteed without the use of these synthetic
vitamins.

(**) OJ L 270, 14.12.1970, p.l. Directive as last amended by Council Regulation
(EC) No 1756/2002 (OJ L 265, 3.10.2002 p.1).

1.3. Enzymes. The following substances are included in this category:

Enzymes authorised under Directive 70/S24/EEC.
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1.4. Micro-organisms. The following micro-organisms are included in this category:

micro-organisms authorised under Directive 70/524/EEC.

1.5. Preservatives. The following substances are included in this category:

E 200 Sorbic acid

E 236 Formic acid

E 260 Acetic acid

E 270 Lactic acid

E 280 Propionic acid

E 330 Citric acid

The use of lactic, formic, propionic and acetic in the production of silage shall be
only applied when weather conditions do not allow for adequate fermentation.

1.6. Binders, anti-caking agents and coagulants. The following substances are
included in this category:

E 470 Calcium stearate

E 551 b Colloidal silica

E 551 c Kieselgur

E 558 Bentonite

E 559 Kaolinitic clays

E 560 Natural mixtures of stearites and chlorite

E 561 Vermiculite

E 562 Sepiolite

E 599 Perlite

1.7 Antioxidant substances. The following substances are included in this category:

E 306 Tocopherol-rich extracts ofnatural origin
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2. Certain products used in animal nutrition

The following products are included in this category:

B~ewer's yeasts

3. Processing aids used in feedingstuffs

3.1. Processing aids for silage. The following substances are included in this
category:

Sea salt, coarse rock salt, enzymes, yeasts, whey, sugar, sugar beet pulp, cereal flour,
molasses and lactic, acetic, formic, and propionic bacteria.'

m-·---·-üJL 198,22.7]991, p. l.
Gl OJ L 206,15.8.2003, p. 17.
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(2003/Cl10E/035) SCHRImICHE ANFRAGEE-2194/02
von Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) an die Kommission

(19. Juli 2002)

Betriffi: lndustrielle Fischerei fur die Verarbeitung von Fisch zu Fischmehl

Hält die Kommission es angesichts der angeblichen Verknappung der Fischbestände der Gemeinschaft und
der drastischen Bestandserhaltungspläne, die die Kommission durchzuführen gedenkt, nicht für notwendig,
die industrielle Fischerei zu überdenken, die sich ausschließlich mit der Verarbeitung von Fisch zu
Fischmehl als Tierfutter befasst?

Könnte der Bedarf des Binnenmarkts der Gemeinschaft nicht mit Einfuhren aus Drittländern und mit den
europäischen Fischmehl verarbeitenden Betrieben gedeckt werden, die ausschließlich von Nebenprodukten
der Fischerei stammendes Fischmehl verarbeiten?

Antwort von Herrn Fischler im Namen der Kommission

(24. September2002)

In derIndustriefischerei sollten gezielt nur solche Fische gefangen und zu Fischmehl verarbeitet werden, die
nicht für den direkten menschlichen Konsum abgesetzt werden können. Die lndustríefíschereí unterliegt
wie andere Arten des Fischfangs den Bestandserhaltungs- und Bewittschaftungsmaßnahmen im Rahmen
der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), einschließlich der mehrjährigen Bewirtschaftungspläne.

Die Kommission hat den lnrernationalen Rat für Meeresforschung ŒCES) kürzlich ersucht, eine
Untersuchung über die Auswirkungen der lndustríefíscherei auf marine Ökosysteme durchzuführen. Die
Kommission wird die lndustríefíscherei auch weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass Konsumfisch-
arten und andere marine Lebewesen nur in geringfügigem. Maße betroffen sind und die Bewirtschaftungs-
maßnahmen gegebenenfalls verbessert werden,

Einzelheiten zur Deckung des Gemeinschaftsbedarfs durch Einfuhren sind der Antwort auf die schriftliche
Anfrage E-21 92/02 (1) des Herm Abgeordneten zu entnehmen.

Es sieht nicht so aus, als könne der Anteil Fischmehl, der aus Nebenerzeugnissen der Fischverarbeitung
gewonnen wird, derzeit stark vergrößert werden. Die Fischmehlerzeugung dieses Sektors belief sich im Jahr
2001 auf schätzungsweise J 70 000 t, die sich wie folgt auf die einzelnen Mitgliedstaaten verteilten:
Vereinigtes Königreich 26%, Spanien 24%, Dänemark 17%, Irland 9,5%, Schweden 9,5%, Frankreich 7%
und Deutschland 7%. Angesichts der Schwierigkeiten, die Bestimmungen der Richtlinie 200J/102/EG des
Rates (') zu erfüllen, könnte dieser Sektor demnächst schrumpfen. Die Tatsache, dass Rohware aus vielen
unterschiedlichen Quellen stammt und die Probenahme nach Partien erfolgt, könnte bedeuten, dass
bestimmte Teile dieser Rohware aufgrund der Dioxin-Höchstwerte in Zukunft nicht mehr zu Futtermittel
verarbeitet werden dürfen.

(1) Siehe Seite J5.
(') Richtlinie 2001/102/EG des Rates vom 27. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 1999/29/EG über

unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tieremährung, ABl. L 6 vom 10.1.2002.

(2003/C l J DE/036) SCHRIffiiCHE ANFRAGE E-2263/02

von Michl Ebner (PPE-DE) an die Kommission

(24. Juli 2002)

Betriffi: Einheitliche Definition für integrierten Anbau

In der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (I) des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel festgelegt
mrd, unter welchen Bedingungen ein landwil1schaftliches Erzeugnis in der Kennzeichnung und Werbung
als ökologisch bezeichnet werden kann.

i}'"øv.
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In der Richtlinie 91/414/EWG(') des Rates vom I;. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von
Pflanzschutzmitteln in Artikel 2 Punkt 13 der integrierte Pflanzenschutz definiert.

Von Seiten der Internationalen Organisation für biologische Schädlingsbekämpfung (OIlB-IOBC) und der
Internatlonalen Gesellschaft für Gartenbauwissenschaften gibt es hingegen eine offizielle Definition des
Begriffes ..Integrierter Kernobstanbau"; .,wirtschaftliche Produktion qualitativ hochwertiger Früchte, unter
vorrangiger Berücksichtigung ökologisch sicherer Methoden, um unerwünschtel:lebenwirkungen und die
Anwendung von Agrochemikalien zu minimieren, mit dem Ziel eines besseren Schutzes der Umwelt und
der menschlichen Gesundheit."

Weiter gibt es in verschiedenen Mitgliedstaaten eine offizielle rechtliche Definition des integrierten Anbaus.
Es fehlt jedoch eine europäische gemeinschaftsrechtliche Definition des integrierten Anbaus.

Hält es die Europäische Kommission nicht für angebracht, eine einheitliche Definition fur den integrierten
Anbau zu erarbeiten (z.B.• Ökologisch umweltschonendes kontrolliertes Anbauprogramm mit Berücksich-
tigung des Resistant Management"), um europaweít eine bessere und klare Kennzeichnung von Produkten
aus biologischem und integriertem Anbau zu gewährleisten und somit Produzenten und Verbraucher zu
schützen?

(I) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. l.
(') ABI. L 230 vom 19.8.1991, S. l.

Antwort von Herm FISchler im Namen der Kommission

(I6. Oktober 2002)

Nach Kenntnis der Kommission sind in der Tat mehrere Definitionen zu berücksichtigen, je nachdem, ob
diese sich auf die integrierte- Erzeugung, die integrierte Landwirtschaft, die integrierte Schädlings-
bekämpfung oder den integrierten Anbau beziehen. Alle Definitionen nehmen jedoch auf einen
allgemeineren Begriff, nämlich den der nachhaltigen Landwirtschaft, Bezug.

Es trifft auch zu, dass das Konzept der integrierten Landwirtschaft in bestimmten Mitgliedstaaten besondere
nationale oder regionale, an die örtlichen klimatischen und geologischen Bedingungen angepasste
Richtwerte einschließt.

Die Kommission hat im Jahr 2000 eine Studie über den integrierten Anbau in Auftrag gegeben. In dieser
im März2002 veröffentlichten Studie wurden die verschiedenen Systeme des integrierten Anbaus anhand
von Fallstudien behandelt. Dabei ergab sich, dass dieses Konzept trotz Bezugnahme auf gemeinsame
Schlüsselmerkmale sehr unterschiedlich ausgelegt wird und stark abweichende Anwendungsbedingungen
vorsehen kann.

Die ökologische Landwirtschaft arbeitet nach den strengen Grundsätzen einer gemeinsamen Philosophie
und Zielsetzung. Ihre Einhaltung wird durch genaue und strenge Erzeugungs- und Kontrollvorschriften
gewährleistet. Ein solches System dürfte sich auf die integrierte landwirtschaft, die sehr unterschiedliche
Bereiche und eine Vielzahl von Ausgangsbedingungen und Zielen umfasst, kaum übertragen lassen.

Ohne genaue Übersicht über die Entwicklung dieser landwirtschaftlichen Verfahren in den einzelnen
Mitgliedstaaten, eine Entwicklung, die wegen der oft günstigen Answirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit gefördert werden sollte, ist es deshalb schwierig, eine einheitliche Definition für
die integrierte Erzeugung festzulegen.

Wie in ihrer Mitteilung zur Halbzeitbeweltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (I) insbesondere in Bezug auf
die Anwendung der Standards für Umwelt, lebensmittelsicherheit, artgerechte Tierhaltung und die
Betriebssicherheit angekündigt, prüft die Kommission derzeit, wie sich die Anwendung dieser Standards
verbessern lässt und die Landwirte verstärkt dazu angehalten werden können, die von den Mitgliedstaaten
anerkannten Qualitätssicherungs. und Zertifizierungsregelungen zu beachten.

(') KOM(2002) 394 endg.
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(20031C !37E12l4) SCHRIFTLICHE ANFRAGE P-3298102

von Francesco Fiori (PPE-DE) an die Kommission

(14. November 2002)

Betriffi: Klärung der Situation in Bezug auf den ökologischen Landbau

Der ökologische Landbau stellt heute eine Chance fur die landwittschaftlichen Betriebe dar und entspricht
präzisen Bedürfnissen eines Teils der Verbraucher. Er ist keine alternative Landbaumethode. sondern eine
Möglichkeit des integrierten Landbaus. Damit der ökologische Landbau weiter ausgedehnt wird, müsste er
potenziell alle traditionellen Landwirte betreffen. Der Ökolandbau leidet jedoch nach wie vor unter einem
Mangel an Klarheit. Die Verbraucher werden oft mehr durch den Phantasienamen des Erzeugnisses und das
Warenzeichen des Vertriebsuntemehmens beeinflusst als durch das Öko-Siegel, das die ökologische
Erzeugung garantiert.

Wie gedenkt die Kommission der Verwirrung zu begegnen, die sich aus dem Bestehen unterschiedlicher
Begriffe, der fehlenden Hannonisierung. der oft uneinheitlichen Aufmachung der Erzeugnisse und der
fehlenden Unterscheidung zwischen Bio-Erzeugnissen, natürlichen Erzeugnissen und Qualitätserzeugnissen
ergibt? '

Die. Maßnahmen, durch die die missbräuchliche Verwendung von Angaben über die ökologische
Erzeugung verhindert werden soll, sind zwar zu begrüßen, doch wird die Kommission gebeten mitzuteilen,
wie sie vorzugehen gedenkt, um zu erreichen, dass die Identität eines Erzeugnisses sicher festgestellt
werden kann, und welche Maßnahmen sie zu ergreifen beabsichtigt, damit durch Etikettierung,
Zertifizierung, Rückverfolgbarkeit und Kontrollen eine korrekte und klare Information der Verbraucher
gewährleistet werden kann.

Antwort von Herm Fischler im Namen der Kommission

(9. Dezember 2002)

Die Kennzeichnung ökologischer Agrarerzeugnisse wurde 1991 mit der Verordnung (EWG) Nr. 2092191
des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (l) geregelt. Erzeugnisse, die für den Verzehr bestimmt
sind, müssen zudem entsprechend der Richtlinie 2000lI31EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 20. März 2000 zur Angleichung der RechlSVorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und
Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (l) gekennzeichnet werden. In dieser Richtlinie,
die auch flir ökologische Erzeugnisse gilt, heisst es, dass die Etikettierung und die Art und Weise, in der sie
erfolgt, nicht geeignet sein dürfen, den Käufer irrezuführen.

Entsprechend der Verordnung über den ökologischen Landbau ist die einschlägige Termínologie geschützt.
Mit dieser Verordnung wurde eine harmonisierte Rahmenregelung für Produktionsregeln und Kontrollan-
forderungen geschaffen. Die Rückverfolgbarkeit wurde 1999 in das Kontrollsystem für die Fleisch-
erzeugung einbezogen, und im Jahre 200! wurde dieser Grundsatz auf sämtliche landwirtschaftliche
Erzeugnisse ausgedehnt. Der Vermerk über die im Kontrollverfahren festgestellte Konformität darf auf dem
Etikett von Erzeugnissen aus dem ökologischen Landbau mittels eines EU-Logos angebracht werden, mit
dem die Harmonisierung auf Unionsebene verdeutlicht wird.

Informations- und Förderkampagnen für das EU-Logo sind auch in der Verordnung (EG) Nr. 2826[2000
des Rates vom J 9. Dezember 2000 über lnformations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrar-
erzeugnisse im Binnenmarkt (l) vorgesehen. Sie sind auf verschiedene Zielgruppen, u.a. Verbraucher,
ausgerichtet und werden von der Gemeinschaft mitfinanziert. Überdies untersucht die Kommission derzeit
die Möglichkeit eines Europäischen Aktionsplans für ökologisch erzeugte Lebensmittel und ökologischen
Landbau. Sie hat eine Vielzahl von lnteressenten, u.a. auch Verbraucher, aufgefordert, sich zusammen mit
den Behörden der Mitgliedstaaten an der Ausarbeitung des Akríonsplans.zu beteiligen.

(I) ABI. L 198 vom 22.7.1991.
(2) ABI. L 109 vom 6.5.2000.
(') ABI. L 328 vom 23.12.2000.
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infodienst
Verbraucherschutz - Ernährung - Landwirtschaft

Home

Artikel zum Thema

" Die neue Gen-Kennzeichnung
e- Interview mit Prof. K.-D. Jany
e, Freisetzungsrichtlinie, Haftungsregelungen

:;. Biosafety-Protokoll

Interview mit Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany
Interview mit Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany, Leiter des Molekularbiologischen Zentrums an
der Bundesforschungsanstalt für Ernährung in Karlsruhe 04.07.2003

Prof. Dr. Klaus-Die,er Jany

Zwei Jahre lang haben EU-Gremien und Lobbygruppen um einen Kompromiss gerungen, das
Ergebnis liegt nun in Form von zwei Verordnungen vor, die ab 2004 unmittelbar in allen
Mitgliedstaaten wirksam werden. Es handelt sich um die "Verordnung über genetisch veränderte
Lebensmittel und Futtermittel" mit Vorschriften zur Zulassung und Überwachung von
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) sowie die "Verordnung über die Rückverfolgbarkeit
und kennzercnncnçvcn genetisch veränderten Organismen und daraus hergestellten
Lebensmitteln und Futtermitteln".

Jany: Nein, es gibt keinen Grund zum Feiern, aber es gibt Grund zum Optimismus. Wir sind jetzt
dahin gekommen, dass wir einen Stillstand aufheben. Mit der Verabschiedung der beiden
Verordnungen können neue Produkte auf den Markt kommen und das Moratorium aufgehoben
werden (Anm. der Redaktion: Fünf Jahre lang hatte die EU keine GVO-pflanzen mehr zugelassen,
weil die entsprechenden Rechtsvorschriften fehlten.)

aid infodienst: Herr Jany, mit der Verabschiedung der neuen Kennzeichnungsvorschriften für
GVO's geht das Schlagwort "Sieg für den Verbraucherschutz" durch die Presse, gibt es Grund
zum Feiern?

aid infodienst: Wem bringen die neue Vorschriften Vorteile?

Jany: Gewinner sind alle, die Verbraucher, die Hersteller, auch die Saatgutzüchter. Die
Verbraucher erfahren jetzt, welche gentechnisch veränderten Bestandteile in den Lebensmitteln
enthalten sind, die Saatguthersteller können ihre Arbeit wieder aufnehmen und die Hersteller
erfahren möglicherweise, dass Produkte mit gentechnisch veränderten Organismen gekauft
werden.

aid infodienst: Sind die Ökobauern möglicherweise die Verlierer der neuen Regelungen?

Jany: Nein, aber es müssen Wege einer Koexistenz gefunden werden. Hier kann die 0,9
%-Regelung für unbeabsichtigte "Vermischung" vorteilhaft sein, da im "Öko"-Landbau
grundsätzlich keine Gentechnik eingesetzt wird.

J~ny: Es werden Produkte gekennzeichnet, bei denen die gentechnisch veränderte Substanz
nicht mehr nachweisbar ist. Erfrischungsgetränke können zum Beispiel Glukose- oder
Fruktose-strup aus gentechnisch verändertem Mais enthalten. Hier ist kein Nachweis möglich,
niemand kann analytisch überprüfen, ob der Sirup tatsächlich aus GVO-Mais stammt. Der
Nachweis soll mit Hilfe der Rückverfolgbarkeit erbracht werden, das geht allerdings nur bis zu
einem gewis"sen Grad. Lebensmittelüberwachung und Hersteller müssen sich jetzt ganz neuen
Herausforderungen stellen.

Der zweite Punkt ist, dass nur Produkte gekennzeichnet werden, die aus gentechnisch

aid infodienst: Sie haben nach Bekanntwerden der neuen Vorschriften auch vor "Fußangeln"
gewarnt, welche 'Probleme sehen Sie bei der Umsetzung?

,Lonl 17.11.2003 14:02
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veränderten Organismen stammen, nicht aber solche, die mit Hilfe gentechnisch veränderter
Organismen gewonnen werden. Vitamin E aus gentechnisch verändertem Soja beispielswëise
muss gekennzeichnet werden, stellt man dasselbe Vitamin mit Hilfe von gentechnisch
veränderten Mikroorganismen her, dann muss nicht gekennzeichnet werden. Auch Wein aus
gentechnisch veränderten Trauben muss gekennzeichnet werden; Wein, der mit Hilfe
gentechnisch veränderter Hefe hergestellt wird jedoch nicht. Das schränkt die Souveränität des
Verbrauchers ein.

aid infodienst: Welche Lösung schlagen Sie vor?

Jany: Es müssten alle Produkte gekennzeichnet werden. Hier besteht kein großer Unterschied in
der Herstellungsweise.

aid infodienst: Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Bestandteilen werden vor ihrer
Zulassung umfangreich geprüft werden, sind sie sicherer als herkömmliche Lebensmittel?

Jany: Das war sehen immer meine Ansicht, allerdings will ich nicht saçen, dass sie sicherer sind,
aber sie sind geprüft und überprüft.

aid infodienst: Wann rechnen Sie mit den ersten neuen Produkten?

Jany: Die Frage ist, was man unter neuen Produkten versteht. Wenn das Moratorium für die
Zulassung von gentechnisch veränderten Pfianzen fällt, dann werden sehr schnell Produkte auf
den Markt kommen, die aus GVO hergestellt wurden. Produkte der zweiten und dritten
Generation also Functional Food mit Zusatznutzen, z. B Kartoffeln mit Carotin oder neue
Pflanzenöle kommen frühestens in fünf bis zehn Jahren.

Interview: Gesa Maschkowski, aid

Med""renShop

Aktueller Stand der Seite: 14.11.2003

© I aid 2003 Alle Rechte vorbehalten
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(Ver~tJcn¡¡iclllmgsbcdürftig, Rcchtsakre)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1829/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 22. September 2003

über genetisch verânderte Lebensmittel und Futtermittel

(Text von Bedeutung fär den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROpAISCHEN UNION --

gestützt auf den- Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 37 und 95 und
Artikel 152 Absatz 4 Buchstabe b).

auf Vorschlag der Kommission (').

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 50-
zíalausschusses ('),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen C)'

gemäg dem Verfahren des Artikels 2;-1 des Vertrags ('),

in Erwägung nachstehender G¡iinde:

(l) Der freie Verkehr mit sicheren und gesunden Lebensmit-
teln und Futtermitteln ist ein wichtiger Aspekt des
Binnenmarkts und trägt wesentlich zur Gesundheit und
zum Wohlergehen der Bürger und zu ihren sozialen und
wírtschaftlíchen lnteressen bei.

(2) Bei der Durchführung der Politiken der Gemeinschaft
sollte ein hohes Mtlß an Schutz für Leben und Cesund-
heit des Menschen gewährleistet werden.

(3) Zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier
sollten Lebensmittel und Futtermittel, die aus genetisch
veränderten Organismen bestehen, diese enthalten oder
daraus hergestellt werden üm Folgenden als "gen<tisch
veränderte Lebensmittel und Puuermírtel'' bezeichnet)
einer Sicherheitsprüfung nach einem Ccmelnschaftsver-
fahren unterzogen "'..erden, bevor sie i.n der Cernein-
schaft in Verkehr gebracht. werden.

I') AB!. C 304E vom 30.10.2001. S. ,21.
e) AB!. c 221 vorn 17.9.,001, S. ¡ ¡ 4.
(') ABI. C 278 vom 14.11.2002. S. :;1.
(4) Stellungnahme des Europaisehen Parlaments vom 3. Juli 2002 (noch

mehr im Amtsblatt' veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 17. M'rl. 2003 (AßI. C JI3 E "om 13.5.2003, S. n),
B~schJ.uss des Europäis'}len Parlaments vom 2. Juli 200 3 (noch
meht Im Amtsbla,tt vcrötft:l1tlid1t) und Bt's,hluss des Rates vom 22.
Juli 2003.

À.

(4) Unterschiede in den einzelstaatlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für die Prüfung und Zulassung
von genetisch veränderten Lebensmitteln und Futtermit-
teln können ihren freien Verkehr beeinträchtigen und
ungleiche und unfaire Wettbewerbsbedingungen
schaffen.

(5) Eln Zulassungsverfahren unter Beteiligung der Mitglied-
staaten und der Kommission ist für genetisch veränderte
Lebensmittel in der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar
1997 über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebens-
mittelzutaten (oj) eingeführt worden. Dieses Verfahren
sollte einfacher und nansparenter gestaltet werden.

(é) Die Verordnung (EG) Nr. 258j97 sieht auch ein Anmel-
deverfahren ftir neuartige Lebensmittel vor, die im
Wesentlichen den bestehenden Lebensmitteln gleich-
wertig sind. Zwar ist die wesentliche GJeichweltigkeit
ein entscheidender Schritt bei der Sicherheitsprüfung
genetisch veränderter Lebensmittel;' stellt aber keine
eigemliche Sicherheitsprüfung dar. Im Interesse der Klar-
heit, Transparenz und eines harmonísíerten Rahmens für
die Zulassung genetisch veränderter Lebensmittel sollte
das Anmeldeverfahren für genetisch veränderte Lebens-
mittel aufgegeben werden,

(71 Futtermittel, die aus genetisch veränderten Organismen
(GVO) bestehen oder diese enthalten, unterliegen bislang
dem Zulassungsverfahren gemäß der Richtlinie 90/220/
EWG des Rates vom 23. April 1990 (") und der Rich-
tlinie 2001/l8/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche Freiset-
zung genetiscb veränderter Organismen in die
Umwelt ('): für aus Gva hergestellte Futtermittel besteht
kein Zulassungsverfahren. Für Futtermittel, die aus Gve
bestehen. diese enthalten oder daraus hergestellt werden,
sollte daher dn einheitliches, effizientes und transpa-
rentes gemeinschaftliches Zulassungsverfahren festgelegt
werden,

(8) Die Bestimmungen dieser Verordnung sollten auch für
Futtennittel für solche Tiere gelten, die nicht für die
Lebensmltrelcrzeugung bestimmt sind.

(~ ABI. L 43 vom 14.2.199ï, S. l.
(f.) AB!. L 11 ï vom 8.5.1990. S. l;, Richtlinie aufgehoben durch die

Richtlinie 2001/1 S/EG.n AB!. L 106 vom li.4.2001, S. 1. RlehclJl1Îe zuletzt geandcrc durch
dk Entscheidung 2002/S11/EC des Rotes (AßI. L 280 vom
IS. ¡0.1002, S. 27).
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(9) Für die neuen Zulassungsverfahren für genetisch
veränderte Lebensmittel und ruttermittel sollten die
neuen Crundsârze gelten. die mit der Richtlinie 2001/
1S/EG eingeführt worden sind. Sie sollten darüber
hinaus dem neuen Rahmen für die Risikobewertung in
Fragen der Lebensmitrelsicherhett Rechnung tragen. der
durch die Verordnung (EG) NI'. 178/2002 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 200 2
zur Festlegung der allgerneinen Grundsätze und Anforde-
nmgel1 des Lebensmitrelrechts, zur Errichtung der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und
zur Festlegullg von Verfahren zur Lebensmittelsicher-
heit (l) geschaffen worden ist, Daher sollten genetis::h
veränderte Lebensmittel und Futtermittel nur dann tür
das. Inverkehrbringen in der Gemeinschaft zugelassen
werden, wenn eine den höchstmöglíchen Anforderungen
standhaltende wissenschaftliche Bewertung ailer damit
verbundenen Risiken für die Gesundheit VOll Mensch
und Tier bzw. für die Umwelt unter der Verantwortung
der Europäischen Behörde für Lebensrnittelsicherheít
(.,Behörde'·) durchgeführt worden ist. Dieser wissen-
schaftliehen Bewertung sollte sich eine Risíkomanage-
rnententscheíduns durch die Gemeinschaft im Rahmen
eines in enger Z~lsammenarbeit zwischen der Kommis-
sion und den Mltgltedsraaren durchzuführenden Regel-
ungsverfahrens anschliefsen.

(10) Wie die Erfahrung gezeígr hat, sollte die Zulassung bei
einem Produkt, das sowohl als Lehensmittel wie auch als
Futtermittel verwendet werden kann, nicht für einen
einzigen Verwendungszweck erteilt werden: solche
Produkte sollten somit nur dann zugelassen werden,
wenn sie die Zulassungskriterien sowohl für Lebens-
mittel als auch für Futtermittel erfüllen.

(li) Nach dieser Verordnung kann die Zulassung entweder
für GVO, die als Ausgangsrnateríal für die Herstellung
von Lebensmitteln oder Futtermitteln verwendet werden
sollen, oder nil' als Lebensmittel oder Futtermittel
verwendete Produkte, die Gva enthalten, daraus
bestehen oder daraus hergestellt werden, oder für aus
GVa hergesteUte Lebensmittel oder rtlttermittel erteilt
werden. Wenn somit bei der Herstellung von Lebensmit-
teln und/oder Futtermitteln verwendete GVa n¿tCh díeser
Verordnung zugelassen worden sind, benötigen Lebens-
mittel und/oder Futtemlittd. die diese Gila enthalten,
daraus bestehen oder daraus hergestellt \verden, keine
Zulassung nach dieserVerordnung, sondern unterliegen
den Erfordel1lissen der fiir di<se Gva erteilten Zulas-
sung. Darüber hinaus sind die Ila,h dieser Verordnung
zug~lassenen Lebensmittel von den Anforderungen nach
der Verordnung (EG) Nr. 2;8/97 über nèuanige Lebens-
mittel und neuartige Lebensmittë-lzutattn befreit, sofem
sie nicht unter eine oder mehrere der Gl1lppen nach
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG)
Nr. 25Si97 hinsichtlich eines Merkmals f.,llen, das für
die Zula~sung nuch der vorliegenden Verordnung nieht
herangezogen worden ist.

(12) Die Richtlinie 89jl07jEWG cles R"tes vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorscbrifren
der Mitgliedstaaten über Zusatzstoffe. die in Lebensmit-

(') ABI. L 31 vom 1.2.2002. S. J.

teln verwendet werden dürfen (1). regelt die Zulassung
von Zusatzstoffen in Lebensmitteln. Zusätzlich zu
diesem Zulassungsverfahren sollten Lebensmittelzusarg,
stoffe, die Gva enthalten, daraus bestehen oder daraus
hergestellt werden, auch hinsichtlich der Sicherheitsprä,
fung der genetischen Veränderung in den Geltungsbe-
reich dieser Verordnung fallen, während die endgültige
Zulassung nach der Richtlinie 89/107!EWG erteilt
werden sollte.

(l3j Aromasroffe, die in den Geltungsbereich der Richtlinie
8S1388jEWG des Rates vom 22. Juni 1988 zur AngIei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Aromen zur Verwendung in Lebensmitteln und über
Ausgangssroftè für ihre Herstellung (') fallen, und die
G\ia enthalten, daraus bestehen oder daraus hergestellt
werden, sollten hinsichtlich der Sícherheitsprüfung der
genetischen Veränderung ebenfalls in den Geltungsbe-
reich dieser Verordnung fallen.

(14) Die Richtlinie 82/47IjEWG des Rates vom 30. Juni
1982 über bestimmte Erzeugnisse für die Tierernâh,
rung (') sieht ein Zulassungsverfahren für Futtermittel
vor, die nach bestimmten technischen Verfahren herge-
stellt worden sind, welche die Gesundheit von Mensch
und Tier und die Umwelt gefährden können. Diese
Futtermittel sollten, soweit sie GVQ enthalten, daraus
bestehen oder daraus hergestellt werden, stattdessen in
den Geltungsbereich diese; Verordnung fallen.

(15) Die Richtlinie 70!524!EWG des Rates vom 23.
November 1970 über Zusatzstoffe in der Tíerernäh-
lUng ri) regelt die Zulassung des Inverkehrbringens von
Zusatzstoffen für Futtermittel. Zusätzlich zu diesem
Zulassungsverfahren sollten Funermlttelzusatzstoffe, die
GVa enthalren, daraus bestehen coder daraus hergestellt
werden, ebenfalls in den Geltungsbereich dieser Verord-
nung fallen.

(16j Diese Verordnung sollte Lebensmittel und Futtermittel
abdecken, die ..aus'· einem GVO, jedoch nicht solche, die
.,mit'· einem GVO hergestellt sind. Entscheidend dabei
jsr. ob das Lebensmitteloder Futtennittel einen a.us dem
genetisch veränderten Ausgangsmaterial hergestellten
Stoff enthält. Technische Hilfsstoffe, die nur während der
Herstellung des Lebensmittels oder Futtenn.ittels
vetwendet werden. entsprechen nicht der Definition der
Lebensmitteloder Futtermittel und fallen daher auch
nieht in den Geltullgsbereich dieser Verordnung. Ebenso
fallen Lebensmittel und Funennittel, die mi.thilfe eines
genetisch veränderten technischen Hilfsstoffes hergestel1t
wurden. nicht in den Geltungsbereich dieser Verord-
nung. Dies ¡bedeutet, dass Produhe, die aus Tieren

('j ABI. L 40 vom 11.2.1989, S. li. Richtlinie geändert durch die
RichtJínie 94/34JEG de...:;EuropäischeIl Parlaments und des Rates
(ABI. L 137 vom 10.9.1994. S. 1).

C) AB!. I. 184 wm) 15.7.1988. S. 61. Richtlinie geänder¡ durch die
Richtliniè 9J!il/EWG der K,)mmission (ABI. l. 42 vom l ;.1.! 991,
S.l;).

i") ABI. L 113 '·om 21.7,1981, S. 8. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richrlinie 1999!20/EG'(ABI. L SO vom 2;.3.1999, S. 20).

(') Aßi. L 270 vom 14.12.19ïO, S. 1. Richtliniezulerzt gcändel1 durch
dir: Verordmmg (EG) Nr. J i56f2002 (ABl. L 265 \'om 3.10.2002, S.
1).
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gewonnen worden sind. welche mit genetisch
veränderten Futtermitteln geflittert oder mit genetisch
veränderten Arzneimitteln behandelt wurden, weder den
Zulassungsbestimmungen noch den Kennzeichnungsbe-
stimmungen dieser Verordnung unterliegen.

(17) Nach Artikel 153 des Vertrags trägt die Gemeinschati
zur Förderung des Rechts der Verbraucher auf lnforma-
tion bei. Zusätzlich zu den anderen in dieser Verordnung
festgelegten Anen der ¡nfonnation der Öffentlichkeit
ennöglicht die Kennzeichnung der Produkte dem
Verbraucher informierte Entscheidungen und erleícbtert
einen fairen Handel zwis.:hen Käufer tind Verkäufl!f.

(18) Nach Artikel 2 der Richtlinie 2000/UjEG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. März :WOO
zur Angleichung der Rechtsvorscbriften der lvHtglied-
staaren über die Etikettierung und AufmClchung von
Lebensmitte1n sowie die Werbung hierfür C) darf die
Etikettierung den Käufer nicht über die Eigenschaften
des Lebensmittels irreführen'. und zwar insbesondere
nicht über Art, identität, Beschaffenheit. Zusarnmenset-
zung und Herstellungs- oder Gewinnungsverfahren.

(19) Weitere Anforderungen an die Kennzekhnùng genètisch
veränderter Lebensmittel sind festgelegt in der ~erord-
nung (EG) Nr. 258j97. der Verordnung (EG) Nr. 11391
98 des Rates vom 26. Mai 1998 über Angaben, die
zusätzlich zu den in der Richtlinie 79 f 112fE\VG aufge-
führten Angaben bei der Etikeuierung bestimmter, aus
genetisch veränderte» Organismen hergt:stdlter Lebens-
mittel vorgeschrit'-ben sind (¡), sowie der Verordnung
(EG) Nr. 50/2000 der Kommission vom IO. Januar 1000
über die EtiketTienmg von Lebensmittdli und Lebensmit-
telzutaten. die genetisch veränderte oder aus genetisch
veränderten. Organismen hergestellte Zusatzstoffe und
Aromen enthalten (').

(20) Es sollten harmonísíerte Kennzeichnl.lngsvorschriften für
genetisch veränderte purtermittel festgelegt v/erden, u111

für den Endvet:bral.l('her. insbesondere in viehzuchtbe-
trieben. präzise Informationen überdie Zusammenset-
zung und Eigenschaften der Futtermittel bereitzustellen,
anhand deren er fundierte £!\!scheidungen treffen kann.

)

t21) Dk K<::nl1zekhnung sollte objektive Inforrnationen
darüber enthalten, dass ein Lebensmitteloder Futter-
mittel aus GVO besteht di.ese enthält oder daraus heroe-
stellt wird. Eine ei~'del.l~jge Kennzeichnung. unabhängig
von der Nach\\'eisbarkeit von DNA oder Proteinen
aufgrund der genetischen Veränderung im Endprodukt,
erfüllt die in :z.ahln:~ichen Untersuchungc:n von einel'
grogen Mehrheit der Verbraucher Zl.llTI Ausdruck
gebrachten Fon:l.erung¿n, erleichtert fundierte Entschei-
dungen und venncidet eine potenzielle Irreführung der
Verbraucher hinsichtlich des Herstellungs- oder Gewin-
nungsverfahrens.

(I) A,BI:L l09 vom 6.5.2000, S. 29.l~ichtlir1ie geändert durch die Rich-
t_hmc 2001!lOl;'EG der KOlllmission {AB!.L 310 vom 28.11.2001.
S.19).

O .~Bl. L 159 vom 3,6.1993. S. 4. Richtlinie geiind~rt dl.l'ch dk
\t~rordnung (EG) NI', 4912000 der Kùl111nission (•.l..,J31. L 6 vom

, 11. 1.2000, S. ] l).
!) AßI. L 6 vom 11.L2000. S. 15.

_1~"

(22) Darüber hinaus sollte die Kennzeichnung über alle Merk-
male oder Eigenschaften Auskunft geben, die dazu
führen, dass ein Lebensmitteloder Futtermittel sich von
einem entsprechenden herkömmlkhel'l grzeuguis in
Bezug auf die Z'I.lSamn1ensetzung, den Nährwert oder auf
nutritive \Vll'kungen, den Velwendungszweck, die
gesundheitlichen Auswirkungen auf bestimmte Bevölke-
nmgsgntppen sowie Merkmale oder Eigenschaften, die
Anlass zu ethischen oder religiösen Bedenken geben,
unterscheidet.

I I

(23) Die Verordnung (EG) Nr. 1830/1003 des Europäischen
Parlaments und des Rates '10m 22. September 2003 über
die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von
genetisch veränderten Organismen und über die Rück-
verfolgbarkeit von aUS genetisch veränderten Orga-
nismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln
und zur Ånderung der Richtlinie 2001J18/EG e)
gewährleistet, dass die einsch1ägigen Infom1ationen über
die genetischt: Veránde1Ullg in jeder Phase des lnverkehr-
bringens von Gva und daraus hergestellten Lebensmit-
teln und Futtermitteln verfügbar sind, und dürfte
dadurch die präzise Kennz~ichnung erleichtern.

(24) Obwohl manche Unternehmer die verwendung von
genetisch veränderten Lebensmitteln und Futtermitteln
vermeiden, kann dieses Material in konventionellen
LItbensmitteln und Futtermitteln in sehr kleinen Spuren
vorhanden sein, und zwar wegen des zufälligen oder
technisch nicht zu vermeidenden Vorhandenseins bei
der Saatgutproduktion, dem Anbau, der Ernte, dern
Transport oder der Verarbeitung. In diesen Fällen sollte
das Lebensmitteloder Futtermittel nicht den Kennzeich-
nungsanforderungen dieser Verordnung unterlíegen- Zur
Erreichung dieses Ziels sollte für das zutlillige oder tech-
nisch nicht zu vermeidende Vorhandensein genetisch
veränderten Materials in Lebensmitteln oder Futtermit-
teln ein Schwellenwert festgelegt werden, und zwar
sowohl, wenn das lnverkehrbríngen solchen Materials in
der Gemeinschaft zugelassen ist, als auch, wenn dieses
Vorh¡mdensein auígrund der vorliegenden Verordnung
toleriert wird.

(2;) Für den Fall. dass die Gesamtmenge del' zufälligen u"d
technisch nicht zu vel1neidenden Anteile des genetisch
verändcrten Materials hl einem Lebensmittel oder Futter-
mitte1 oder in einem seiner Bestandteile den festgelegten
Schwellemv€rt übersteigt, sollte vorgesehen werden, dass
dies gemäg der vorliegenden Verordnung angegeben
wird und dass ausführliche Bestimmungen für die
Durchfiihnmg dieser Verordnung erlassen werden.
Vorgesehen werden sollte die Möglichkeit, niedrigere
Schwellenwerte festzulegen. insbesondere für Lebens-
mittd und Futtermittel, die GVO enthalten oder daraus
bestehen, oder um dem wissenschaftlichen und technolo-
gischen Forr.schritt Rechnung zu tragen.

(26) Es ist unbedingt notwendig, dass die Unternehmer sich
bemühen, das zufällige Vorhandensein genetisch
verändelten MatetiaIs, das nach den gemeínschaftlichen

e) Siehe Seite 24 diese$ Amtsblatt::;.
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Rechtsvorschriften nicht zugelassen ist. in Lebensmitteln
und Futtennitteln zu vermeiden. Im Interesse der Prakrí-
kabílítät und Durchführbarkeit dieser Verordnung sollte
jedoch ein bestimmter Schwellenwen - mit der
Möglichkeit, niedrigere Schwellen, ...-erte festzulegen,
insbesondere für direkt an den Endverbraucher verkaufte
GVO - im Rahmen einer Übergangsm.1.gnahme für sehr
klelne Spuren dieses genetisch veräm~errcn Matertals in
Lebensmitteln oder Futtennitteln fesrgeleg; "verden,
sofern das Vorhandensein solchen Materials zufällig oder
technisch nicht zu vermeiden ist lind alle in dieser
Verordnung festgdegten speziellen Voraussetzungen
erfüllt sind. Die Richtlinie 200 I /1 S¡EG sollte entspre-
chend angepasst werden. Die Amvendung, dieser
Maßnahme sollte Im Rahmen der allgerneinen Uberprü-
fung der Durchtùhrung dieser Verordnung überprüft
werden,

(27) Zur Feststellung, dass das Vorhandensein dieser Stoffe
zufällig oder technísch nicht zu vermeiden ist, müssen
die Unternehmer den zuständigen Behörden nachweisen
können, dass sie geeignete Maßnahmen ergriffe» haben,
um das Vorhandensein genetisch veränderter Lebens-
mitteloder Futtermittel zu vermeiden.

(2S) Die Unternehmer sollten das unbeabsichtigte Vorhan-
densem von GVO in anderen Produkten vermeiden. Die
Kommission sollte lnformationen sammeln und auf
dieser Grundlage Leitlinien für die Koexistenz von
genetisch veränderren. konventionellen und ökologi-
schen Kulturen entwickeln. Augerdem wird die Kommis-
sion aufgefordert. möglichst bald alle weiteren erforderli-
chen Vorschläge zu unterbreüen.

(29) Die Rückverfolgbarken und Kennzeichnung yon GVO
auf allen Stufen des Inverkehrbringens einscl,lidslicb der
Möglichkeit. Schwellenwerte festzulegen. wird durch die
Richtlinie 2001/18!EG und die Verordnung (EG) Nr.
lS 30i200 3 gewährleistet.

(30) Es müssen harmonisierte Verf..1.hrenfür die Risikobewer-
tung und Zulassung festgelegt werden. die effizient,
befristet und transpartTlt sind. sowie Kriterien für die
Bewertung der potenziellen Risiken aus genetisdl
veränderten l.ebensmitteln und Futtermitteln.

(31) Damit eine hannonisicl"te \vissenscbaftliche Bewertung
genetisch veränderter Lebensmittel und Funermittel
gewährleistet ist, soIIren diese Bewertungen von der
Behörde durchgetlibrt werden. Da jedoch einzelne Hand-
lungen oder Unterlassungen der Behörde gemäß dieser
Verordnung unmittdb¿¡re rechtliche \Virkungen auf elie
Al1trag~.teIIer zeitigen könnten, solht die Möglichkeit
einer Uberprüfung dieser Hondlungen oder Unterlas-
sungen durch di..~Ver\\'alnmg vorgesehen \verden.

(32) Es hat sich gezeigt. dass sich mit der wissensch¡¡ftlichen
Risikobewerrung allein in m.mchen Fällen nicht alle
Informationen beschaffen las..'>en,auf die eine Risikoma-

nagemententscheidung gegründet werden sollte. und
dass noch andere .1ègitime Faktoren berücksichtigt
Virerden können, die für den jeweils zu prüfenden Sach,
verhalt relevant sind.

(3)) Betrifft der Antrag Erzeugnisse, die einen genetisch
veränderten Organismris enthalten oder aus einem
solchen bestehen. so sollte der Antragsteller die Wahl
haben, entweder eine bereits nach Teil C der Rkhtlinie
2001/18/EG erlangte Zulassung für die absichtliche Frei-
setzung in die Umwelt - unbeschadet der an diese
Zulassung geknüpften Bedingungen - vorzulegen oder
zu beantragen, dass die UmweJtve11räglichkeitsprüfung
gleichzeitig: mit der in der vorliegenden Verordnung
vorgesehenen 'Sícherheltsprüfung durchgeführt Wird. Im
letzteren Fulle müssen bei der Umwdtverträglichkeits_
prüfrmg die Anforderungen der Richtlinie 200r/18/EG
eingehalten und die zu diesem Zweck von den Mitglied-
staaten benannten zuständigen innerstaatlichen Stellen
von der Behörde konsultiert werden. Ferner sollte der
Behörde die Möglichkeit gegeben werden, eine dieser
zuständigen Stellen um die Durchführung der Umwelt-
venräglichkeitsprüfung zu ersuchen. Außerdem sollten
die zuständigen innerstaatlichen Stellen, die gemäß der
Richtlinie 2001/1S/EG benannt worden sind, in ollen
Fällen, die GVO sowie Lebensmittel und/oder Futter-
mittel betreffen. die einen GVO enthalten oder aus
einem solchen bestehen, von der Behörde gemäg Artikel
12 Absatz 4 der genannten Richtlinie konsultiert
werden, bevor sie die Umw~ltvenräglichkeitsprüfung
abschliefst.

(34) 1m Palle genetisch veränderter Organismen. die als
Saatgut oder anderes pflanzHches Vennehrungsgut im
Sinne dieser Verordnung verwendet werden sollen. sollte
die Behörde verpflichtet sein .. einer zuständigen inner-
staatlichen Stelle die Umweltverträglichkeitsp;üfung Zu
überr.ragell. Indessen sollten die im Rahmen dieser
Verordnung erteilten Zulassungen weder die Bestim-
mungen der Richtlinien 68/19.l/EWG ('). 2002/53/EG (')
und 2002/55/EG ('), die insbesondere Regeln und Krite-
ríen für die Zulassung von Sorten und für ihre amtliche
Zulassung im Hinblick auf die Aufnahme in gemeinsame
Kataloge vorsehen, noch die Bestimmungen der Rlchrli-
nien 66/401/EWG ("). 66/402/EWG C}. 68/193/EWG.
92!33!ElVG n, 92/34/EWG Ci. 2002/54/EG ('), 2002/
5j/EG. 2002/j6!EG Cl und 2002{57¡EG ('''), die insbe-
sondere die Zeltifizierung und das lnverkehrbringen von
Saatgut und anderem pflanzlichem Ve,mehrungsgut
regdn. berühren.

(') ABI. L 93 vom li.4.1968. S. 15. Richtlinie zulerzt geändert durch
die Richtlinie 1002jll!EG (ABI. L 53 vom 23.2.2002. S. 20).

(') ABI. L J 9) vom 20.i.200l. S. l.
Cl ABI. L 19) vom 20.7.2002. S. 3J.
(~) ABI. 125 vom 11.7.1966. S. 2298/66. Richrlinie zulc.tzr geändert

durch die RichrlinIe 200J{64¡EG (ABI. L 234 vom 1.9.2001. S. 60).n ¡\BL 12; vom 11.7.1966. S. 2309/66. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richdinie 2001j64jEG.

("J AB!. L 157 vom 10.6.1992, S. l. Ridltlinie zulerzt geändert clurch
die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 (AB1. L 122 \'om 16.;.2003. S.
II.

C) AB!. L 157 V\)111 1.0.6.1992. S. 10. Richtlinie zulerzt geä!ldèrt durch
die Verordnung (EG) Nr. 806/2003.

(~j ABI. L 19.3 \'om 20.i.20Dl. S. 12.
e) ABI. L ] 93 vorn 20.7.2002, S. 60. Ri,ht!íI1ie geändert durch die

Entscheidung 2003!66jEG der Kommission (ABI. L 2; vom
JO.1.2003. S. 42).

(11)) ABI. L 193 vom 20.7.2002. S. "74. Richtlinie zuletzt geändcrr dUTch
die Richtlinie 2003!45jEG der KOlllmission (ABI. L 138 vom
5.6.200J. S. 40).
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(3;) Gegeb~nel1fal1s sind aufgl'und des Ergelmisses der Risiko-
hewertung Bcsr.immungen für die markcbegheiœnde
Beobachtung hinsichtlich der Verwendung gentechntsc.h
veränderter Lebensl'IlÎttel für den menschlichen Verzehr
und gemechnisch veränderter Futtennittel für den
Verzehr durch Tiere festzulegen. Im Falle V011 GVO ist
ein Überv¡iachungsplan in Bezug auf die Umv.re1tauswir-
kungen gemäß. der Richtlinie 2001{18!EG zwingend
vorgeschrieben.

(36)
Zur Erleichtenmg der Kontrolle geneti.sch veränderter
Lebensmittel und Futtennittel sollten die Antragsteller.
die die Zulassung beantragen, geeignete probenahme-,
ldentifizierungs- und Naclw.:dsverfahren vorschlagen
und Proben der genetisch veränderten Lebensn"littd und
Futtermittel bei der Behörde himerlegen. Die Proben-
ahme- und Nachweisvetfahren sind gegebèoenfaUs durch
das gemeinschaftliche Referenzlabor zu validieren.

lebensmittel und Futtenniue1 im Sinne dieser Verord-
nung, die vor dem Gcltung~beginn dieser Verordnung
rechtmäßig in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht
worden sind. sollten weiterhin Lill Verkehr bleiben
dürfen. sofern die Unternehmer der Kommission Infor-
mationen über die Risikobewernmg, die Probenahme-,
Identifizierungs- bzw, Nachweismetboden einschlielSlich
Lebensmittel- lind Futtermittelproben und ihrer Kontroll-
proben innerhalb von sechs Monaten nach dem
Geltungsbeginn dieser V«ordnung ubermitteln.

(37)
Der technologische Fortschritt und wis!ienschaftliche
EntwiCklunge; sollten bei der Durchführung dieser
Verordnung beliicksicbtigt werden.

(l8)

(39) Es sollte ein Regisœr der nach dieser Verordnung zuge-
lassenen genetisch veränderten l.ebensmirrel und Futter-
mittel eingelichtet werden, einschließlich spezifischer
Produktinformationen. Studien zum Nachweis der
Sicherheit des Produkts - einschließlich, soweit
verfügbar, Verweise auf unabhängige und übèrprüfte
Studien sowie Probenahme-. ldentifizienmgs- und Nach-
weísmethoden. Nicht vertrauliche Daten sollten der
öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

(40) Zur Förderung der Forschung und Entwicklung in Bezug
auf GVO, die zur Vtrwendung als Lebensmincl undloder
Futtermittel bestimmt sind, sollten die von 111l"1ovatoren
getätigten Investitionen bei der Beschafümg von Infor-
mationen und DateD Z\lr Unterstützung eines Antrags
nach dieser 'Ver<>rdnung geschütz.t \verden. Dieser Schutz
sollte jedoch beftistet \-verden, um die unnötige \Vieder-
ho11.lng von Studien und Versuchen zu vermeiden. die
nicht im Interesse der Öffentlichkdr. låge.

(41) Die für die Durchführung dieser Verordnuno erforderli·
ehen Maßnahmen sollten gemäg dem Beschluss 19991
468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegul.1g der
Modalitäten für die Ausübung der d~r Kommi!isiQn ilber-
tragenen Durc.hführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(I) ABl. L 1.84 vom lï.7.l999. S. 2.~.

i

,J~æ'L.

(42) Die durch den Beschluss der Kommission vom 16.
Dezember 1997 eingesetzte Europäische Gruppe für
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technolo-
gien oder eine andere von der KOLnmission eingesetzte
geei.gnete Stelle sollte gehört werden können¡ um
Rat.schläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit
dem lnverkehrbringen genetisch vcr¿lnderter Lebens-
mitteloder Futtermittel einzuholen. Diese Konsulta-
tionen sollten die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für
ethische Fragen unberührt lassen.

[43) Damit ein hohes Maß an Schutz für Leben und Gesund-
heit des Menschen. Gesundheit und Wohlergehen der
Tiere, die Belangt: der Umwelt und die Verbraucherinte-
ressen im Zusammenhang mit genetisch veränderten
Lebensmitteln und Futtermitteln sichergestellt werden
kann, sollten die Anforderungen dieser verordmmg
entsprechel1d den allgemei.nen Grundsätzen der Vererd-
nung (EG) Nr. 17812002 in nicht diskriminierender
Weise für Erzeugnisse mit Ursplung in der Gemeinschaft
und für Erzeugnisse, dit: aus Dritt1ändern ei.ngeführt
werden, gelten. Diese Verordnung trägt den ímematio-
nalen Handelsverpilicht1.lngen der Europäischen Gemein-
schaften und dert Anforderungen des Protokq,lls von
Cartagena liber die biologische Sicherheit zum Oberein-
kommen über die biologiscbe Vielfalt in Bezug auf die
Verpílichtungen der Einführer und die Anmeldung Rech-
nung.

[44) lnfolge dieser Verordnung sollten bestimmte Rechtsakte
des GemeinschaftsrechtS aufgeboben bzw. geändert
werden.

1.45) Die Durchführung dieser Verordnung sollte anhand der
nach kurzer Zeit gesammelten Erfahrungen überprüft
und die Auswirkungen der Anwendung dieser vererd-
nung auf die Gesundbdt von Mensch und Tier, den
Verbraucherschutz, die Unterrichtung der Vec.braucher
und das Funktionieren des Binnenmarktes sollten von
der Kommission überwacht werden -

¡.¡ABEN FOLGENDE VERORDNUr-:G ERLASSEN:

KAPITELl

ZIEL UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel l

Ziel

Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen der Verordnung
(EG) Nr. 17812002 ist es Ziel dieser Verordnung,

a) die Gnmdlage für ein hohes S"hutzniveaLl fnl' Leben und
Gesundheit des Menscben, Gesundheit und wohlergehen
der Ti.ere, die Belange der Umwelt und die Verbraucherinte-
ressel1 im Zusammenhang mit genetisch veränderten
lebensmitteln und Futtennitteln sicherzustellen und ein
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts zu gew'ähr-
leisten:
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b) gemeinschaftliche Verfahren für die Zulassung und Überwa-
chung genetisch veränderter Lebensmittel und Futtermittel
festzulegen;

c) Bestimmungen für die Kennzeichnung genetisch veränderter
Lebensmittel und Futtermittel festzulegen.

Artik,12

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung

1. gelten die Definítíonen für "Lebensmittel", .Futtermínel'',
.Endverbraucher", .Lebensmttteluntemehrnen' LInd.Futter-
mittelunternehmen", die in der Verordnung (EG) Nr. 1 iSf
2002 festgelegt sind:

2. gilt die Definition für .Rückverfolgbarkeír', die in der
Verordnung (EG) Nr. 1830¡2003 festgelegt ist:

3. bezeichnet .Unternehmer" die narürllche oder juristische
Person, die dafür veranrwortllch ist. dass die Anförde-
rungen dieser Verordnung in dem ihrer Kontrolle unterste-
henden Lebensmittel- oder Funermitrelunternehmen erfüllt
werden;

4. gelten die Deflnítíonen für "Organismus" ... absichtliche
Freisetzung" und ..Umweàverrrâglíchkeítsprüfung", die in
der Richtlinie 2001/18jEG festgelegr sind;

5. bezeichnet "genetisch veränderter Organismus" oder
"GVO" einen genetisch veränderten Organismus im Sinne
von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2001/1S/EG, mit
Ausnahme von Organismen. bei denen eine genetische
Veränderung durch den Einsatz der in Anhang IB der
Richrlíníe 200] /18/EG aufgeführren Verfahren herbeige-
führt wurde:

6. bezeichnet "gene1isch veränderte Lebensmittel" Lebens-
mittel. die GVQ enthalten. daraus bestehen oder hergestellt
werden:

7. bezeichnet _genetisch veränderte FUTTermittel" Futtermittel,
die GVO enthalten, daraus bestehen oder hergestellt
werden:

8. bezeichnet "zur Verwendung als Lebensmittel/in Lebens-
mitteln bestimmter genetisch veränderter Organismus"
einen GVO, der als Lebensmittel oder als Ausgangsmarerial
fur die Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden
kann:

9. bezeichnet "zur verwendung als Futtermittel/in Futtermit-
teln bestimmter genetisch veränderter Organismus" einen
eva, der als Futtermitteloder als Ausgangsmaterial für die
HerstelIung V011 Futtermitteln verwendet werden kann:

10. bezeichnet "hergestellt aus GVO" vollständig oder teilweise
aus GVO abgeleitet. aber keine GVO enthaltend oder
daraus bestehend;

11. bezeichnet .Kontrollprobe" den GVO oder sein genetisches
Material (positive Probe) oder den Elternorganismus oder
sein genetisches Material, der/das für die Zwecke der
genetischen Veränderung genutzt 'cvorden ist (negative
Probe):

12. bezeichnet .entsprechendes herkömmliches Erzeugnis" ein
gleichartiges Lebens- oder Futtermittel, das ohne genetische
Veränderung hergèsteIIr. wird und dessen sichere Verwen.
dung über ausreichend lange Zeit nachgewiesen ist:

1 >. bezeichnet .Zuraren" die Zutaten im Sinne des Artikels 6
Absatz 4 der Richtlinie 2000/13/EG:

14. bezeichnet .Inverkehrbríngen' das Bereithalten von Lebens-
mitteln oder Futtermitteln für Zwecke des Verkaufs,
einschließlich des Aribietens zum Verkauf, oder jeder
anderen Form der Weitergabe. gleichgültig, ob unentgelt_
lich oder nicht, sowie den Verkauf den Vertrieb oder
andere Fonnen der Weitergabe selbst .

15. bezeichnet .vorverpacktes Lebensrninel" die Verkaufsein~
heit, die ohne wettere Verarbeitung abgegeben werden soll
und die aus einem Lebensmittel und der Verpackung
besteht, in die es vor dem Feilbieten abgepackt worden ist,
unabhängig davon. ob die Verpackung das Lebensmittel
ganz oder teilweise umschließt, vorausgesetzt, dass der
Inhalt nicht verändert werden kann, ohne dass die
Verpackung geöffnet werden muss oder eine Veränderung
erfährt.

16. bezeichnet .Anbærer von Ge,meinschaftsverpflegung" eine
gemeinschaftliche Einrichtung Im.Sinne von Artikellder
Richtlinie 1000j13¡EG.

KAPITEL Il

GENETISCH VERÄNDERTE LEBENSMmEL

Abschnitt l

Zulassung und Überwachung

Artikel3

Geltungsbereich

il) Dieser Abschnitt findet Anwendung auf

a) zur Verwendung als Lebensmittel/in Lebensmírteln
bestimmt. GVO,

b) Lebensmittel, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen,

c) Lebensmittel, die aus GVO hergestellt werden oder Zutaten
enthalten, die aus GVO hergestellt werden,

(2) Gegebenenfalls kann nach dem in Artikel 35 Absatz 2
genannten Verfahren bestimmt werden, oh eine Lebensmittelart
in den Geltungsbereich dieses Abschnitts fällt.
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(2) Der Antrag ist an die zuständige nationale Behörde eines
Mitgliedstaates zu richten.

18.10.2003 [Q[]

Anforderungen

(li Lebensmittel gemäß Artikel 3 Absatz l dürfen

a) keine nachteiligen Auswirkurigen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier oder die Ume velt haben.

b) die Verbraucher nicht jrreführen,

c) sich von den Lebensmitteln, die sie ersetzen sollen. nicht so
stark unterscheide1'.!, dass ihr normaler Verzehr Ernährungs-
mängel rur den Verbraucher mit sich brächte,

(2) Niemand darf einen zur Ve!\l/encluIlg als Lebensmitteljin
Lebensmitteln bestimmten GVO oder ein in Artikel 3 Absatz 1
genanntes Lebensmitrel in Verkehr bringen, wenn der Orga-
nismus oder das Lebensmittel nicht über eine gemäß diesem
Abschnitt erteilte Zulassung verfüg! und die entsprechenden
Zl..llaSSLll1gsvoraussetzul1gen erfüllt.

(3) Kein zur Vel"'\.~..endung als Lebensmittel/in Lebensmitteln
bestimmter GVO und kein in Artikel 3 Absatz I genanntes
Lebensmittel darf zugelassen werden, wenn der Antragsteller
nicht in geeígnéter und Zlusreichender Weise nachgewesen hat.
dass der Organismus oder das Lebensmittel die in Absatz l des
vorliegenden Aníkels genannten Anforderungen erfüllt.

(4) Die in Absatz 2 genannte Zulassung kann Folgendes
umfassen:

a) einen GVO und Lebensmittel, die diesen GVO enthalten
oder aus ihm bestehen, sowie Lebensmittel. die aus diesem
GVO hergestellte Zutaten enthalten oder aus solchen berge-
stellt sind, oder

b) Lebensmittel, die aus einem GVO hergestellt sind, sowie
Lebensmittel, die aus diesem Lebensmittel hergestellt sind
oder dieses enthalten.

c) eine aus einem GVO hergestellte Zutat sowie Lebensmittel,
die diese Zutat enthalten.

(;) Eine Zulassung im Sinne von Absatz 2 kann nur auf der
Grundlage dieser Verordnung und nach den darin festgelegten
Verfahren erteilt, versagt, erneuert, geändert, ausgesetzt oder
widerrufen wcrdeu.

(6) Der Antragsteller für eine Zulassung im Sinne von
Absatz 2 und - nach dér Erteilunz der Zulassung .._, der
Zulassungsinhaber oder sein Veltretè~ muss in der'"Gernein-
schaft ansässig sein.

(7) Eine Zulassung l7emüg dieser Verordnung Hisst die
Richtlinie 2002¡53!EG, odic Richtlinie 2002!55!EG und die
Richtlinie 68!193!EWG unberührt.

Artikel;

Beantragung der Zulassung

(l) Um die in l\ttike1 4 Absatz 2 genannt< Zulassung zu
erhalten, ist ein AntraO C)em¿¡{~ den folgenden Bestimmungen
zu st.,;:l1cl1. ~ ~ . ~

~.

a) Die zuständige nationale Behörde
i) bestätigt dem Antragsteller dell Erhalt des Antrags

schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach dessen Eingang.
In der Bestätigung ist das Dan1l11 des Antragseingangs
zu nennen.

ii) unterrichtet unverzüglich die Europäische Behörde für
Lebensmittèlsicherheit, im Folg-tnden "Behörde" genannt,
und

iii) stellt der Behörde den Antrag und alle VOnt Antragsteller
gelieferr.en sonsrigen lnfonnmionen zur Verfügung.

b) Die Behörde
i) unterríchtet die anderen Mitgliedstaaten und die

Kommission unverzüglich über den Antrag und stellt
ihnen den Antrag und alle vom Antragsteller gelieferten
sonstigen Informationen zur Verfügung:

ii) macht der öffentlichkeit die in Absatz 3 Buchstabe l)
genannte Zusammenfassung des Dossiers zugänglich.

(3) Dem Antrag ist Folgendes beizufügen:

a) Name und Anschrift des Antragstellers:

b) die Bezeichnung des Lebensmittels und seine Spezifikation
einschließlich derIdes zugrunde liegenden Transfonnations~

ereignisse(s};

cl gegebenenfalls die nach Anlage II zum l'roto.koll von Carta-
gen, über die biologische Sicherheit zum Ubereinkommen
über die biologische Vielfalt (im Folgenden als "Protokoll
von Cartagena" bezeichnet) erforderlichen Angeben:

d) gegebenenfalls eine ausführliche Beschreibung des Herstel-
lungs- und Ge\vinnungsverfahrens:

e) eine Kopie der durchgeführten Studien, einschließlich -
wenn verfügbar -- der von unabhängigen Gutachtern über-
prüften Studien. sowie alle anderen Unterlagen, anhand
deren nachgewíesen werden kann, dass das Lebensmittel die
Kriterien gemäß Artikel 4 Absatz "1 erfüllt:

f) entweder eine Analyse, die annand entsprechender Informa-
tionen und Daten zeigt. dass die Eigenschaftell des Lebens-
mittels sich von denen des entsprechenden herkömmlichen
Erzeugnisses innerhalb der akzeptíerten natürlichen Variati-
onsgrenzen solcher Eigenschaften und unter Berücksichti~
gung der ill Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a) genannten
Kriterien nicht unterscheiden, oder ein Vorschlag fur die
Kennzdchnung des Lebensmittels gemäß Artikel 13 Absatz
2 Buchstabe a) und Absatz 3;

g) entweder eine begründete Erklärung, dass das l.ebensmittel
keinen Anlass zu ethischen oder religiösen Bedenken gibt,
oder ein Vorschlag fUr seine Kennzeichnung gernäfs Artikel
13 .'\b"tz 2 Buchstabe b);

h) g<gebenenfalh die Bedingungen des lnverkehrbringens des
Lebensmiltels oder der daraus hergestellten LebensmitteL
einschließlich spezitlscher Bedingungen für Venvendung
und Handhabung;
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Artikel6i) Verfahren zum Nachweis, zur Probenahme (einschließlich
der Angabe bestehender offizieller oder normierter
Methoden zur Probenahrne) und zur ldentífizíerung des
Transformatíonsereígnísses sowie gegebenenfalls zum Nach-
weis und zur Identifizierung des Transformatiönsereiguisses
in dem Lebensmittel und/oder den daraus hergestellten
Lebensmitteln;

j) Proben des Lebensmittels und ihre Komrollproben sowie
Angabe des Ortes, an dem das Referenzmaterial zugänglich
ist:

k) gegebenenfalls ein Vorschlag für eine marktbegleitende
Beobachtung der Verwendung des flir den menschlichen
Verzehr bestimmten Lebensmütels:

1) eine Zusammenfassung des Dossiers in standardísíerter
Form,

(4) Im Palle eines Antrags auf Zulassung eines zur Verwen-
dung als Lebensmittel/in Lebensmitteln bestimmten GVO ist
mit der Bezeichnung "Lebensmittel" in Absatz 3 ein Lebens-
mittel gemeint. das den eva, für den ein Antrag gestellt wird.
enthält, daraus besteht oder daraus hergestellt wurde.

(;) Im Falle von GVO oder Lebensmitteln. die GVO
enthalten oder aus solchen bestehen. ist dem Antrag augerde.m
Folgendes beizufügen:

a) die vollständigen technischen Unterlagen. aus denen die
nach den Anhängen III und IV der Richtlinie 2001/18/EG
erforderlichen Informationen hervorgehen. sowie Angaben
und Schlussfolgerungen zu der gemäß den in Anhang II der
Richtlinie 2001j18jEG genanuten Grundsätzen durchge-
führten Rísíkobewertung oder - sofern das Irrverkehr-
bringen des GVO gema!; Teil C der Richtlinie 2001{18¡EG
zugelassen wurde - eine Kopie der Entscheidung über die
Zulassung:

b) ein plan zur Beobachtung der Umweltauswirkungen gemäß
Anhang VIl der Richtlinie 2001/1S/EG, einschließlich eines
Vorschlags für den für den Beobachtungsplan vorgesehenen
Zeitraum; dieser Zeitraum kann sich von dem für die
Zustimmung vorgeschlagenen Zeitraum unterscheiden.

In diesem Fall sind die Anikel 13 bis 24 der Richtlinie 2001!
IS/EG nicbt anwendbar.

(6) Bettifft der Antrag einen Stoff. der gemäß anderen
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts nur verwendet und in
Verkehr gebracht werden darf, wenn er in einer Liste von
Stoffen aufgeführt ist, die. unter Ausschluss anderer Stoffe
registríert oder zugelassen sind, so ist dies im Antrag anzu-
geben, und es íst der Status des Stoffs nach den entsprechenden
Vorschriften zu nennen.

(7) Die Kommission legt nach Konsultation der Behörde
gemäg dem in Artikel '35 Absatz 2 genannten 'Verfahren
Durchführungsbestimmungen zur Allwendung des vo~lie-
genden Artikels fest. einschließlich Bestimmungen betreftend
die Erstellung und die Vorlage des Antrags,

(8) Vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung veröffent-
licht die Behörde eine ausführliche Anleitung als Hilfe für den
Antragsteller bei der Erstellung und Vorlage des Antrags.

Stellungnahme der Behörde

(l) Bei der Abgabe ihrer Stellungnahme ist die Behörde
bestrebt, eine Frist von sechs Monaten ab Erhalt eines gültioen
Antrags einzuhalten. Diese Frist wird verlängert, wenn die
Behörde gemäß Absatz 2 den Antragsteller um ergänzende
Informationen ersucht.

(2) Die Behörde oder eine zuständige nationale Behörde
kann über die Behörde - gegebenenfalls den Antragsteller
auffordern, die Unterlagen zum Antrag innerhalb einer
bestimmten Frist zu ergänzen.

(3) Zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme

a) prüft die Behörde, ob die vom Antragsteller vorgelegten
Angaben und Unterlagen Artíkel 5 entsprechen und ob das
Lebensmittel die in Artikel 4 Absatz 1 festgelegten Kriterien
erfülle

bj kann die Behörde die entsprechende Lebeusmlttelbews-,
rungserelle eines Mitglíedstaats ersuchen, nach Artikel 36
der Verordnung (EG) Nr. J 78/2002 eine Sícherheítsbews-,
tung des Lebensmittels durchzuführen;

c) kann die Behörde eine nach Artikel 4 der Richtlinie 2001/
18jEG bezeichnete zuständige Behördeversuchen, eine
Umweltvertrâglíchkeítsprüfung durchzuführen: betrifft
jedoch der Antrag GVO, die als Saatgut oder anderes pflanz-
liches Vermehrungsgut verwendet werden sollen, so ersucht
die Behörde eine zuständige innerstaatliche Stelle. die
Umweltvertrâglíchkeitsprüfung dut~hzuführen;

d) übermittelt díe Behörde dem in Artikel .32 genannten
gemeinschaftlichen Referenzlabor die iÍl Artikel 5 Absatz 3
Buchstaben i) und j) genannten Unterlagen. Das gemein-
schaftliche Referenzlabor testet 'und validiert die vom
Antragsteller vorgeschlagene Methode zum Nachweis und
zur Identifizierung:

ej prüft die Behörde bei der Überprüfung der Anwendung VOll

Artikel I 3 Absatz 2 Buchstabe a) die vom Antragsteller
vorgelegten Informationen und Daten, die zeigen sollen.
dass sich die Eigenschaften des Lebensmittels innerhalb der
akzeptierten natürlichen Variatíonsgrenzen solcher Eigen-
schaften nicht von denen des entsprechenden herkömmli-
chen Erzeugnisses unterscheiden.

(4) Im Falle von GVO oder Lebensmitteln, die GVO
enthalten oder daraus bestehen, sind bei der Bewertung die in
der Richtlinie 2001/18/EG vorgesehenen umweltbezogenen
Sicherheitsanforderungen einzuhalten, damit sichergestellt ist.
dass alle geeigneten Maßnahmcn getroffen werden, um
schädliche Auswírkungen auf die Gesundheit von Mensch und
Tier sowie die Umwelt, die sich aus der absichtlichen Frelser-
zung von GVO ergeben könnten, zu verhindern. Bei der Bewer-
tung von Anträgen auf Irrverkehrbringen von Erzeugnissen, die
aus GVO bestehen oder soiehe enthalten, konsultiert die
Behörde die VOll den einzelnen Mitgliedstaaten zu diesem
Zweck bezeichneten zuständigen nationalen Behörden im Sinne
der Richtlinie ZOOl/IS/EG. Die zuständigen Behörden geben
innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des entsprechenden
Ersuchens eine Stellungnahme ab.
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(5) Wird die ZulasS\lng des Lebensmittels in der Stellung-
nahme befürwortet. enthält die Stellungnahme auß~rdem
folgende Angaben:

a} Name und Anschrift des Al1tragstellers;

b) die Bezeichnung des Lebensmittds und seine Spezifikation;

c) gegebenenfalls die nach Anlage II zum ProtOkoll von Carta-
gena elforderlichen Angaben:

d) den Vorschlag für die Kennzeichnung des l.ebensmittels
undjoder der daraus hergestellten Lebensmittel:

e) gegebenenfalls' alle Bedingungen oder Einschränkungen, die
für das lnverkehrblingen gelten sollten. undfoder besondere
Bedingungen oder Einschränkungen für Venvendung und
Handhabung, einschlieglicb Bestimmungen für die marktue-
gleitende Beobachtung, auf der Grundlage der Ergebnisse
cler Risikobè\~'elttmgJ sowie - im Falle von GVO oder
Lebensmitteln. die Gva enthalten oder daraus bestehen -
Bedingungen zum Schutz bestimmter Ökosysteme/der
Umwelt undjeder bestimn1ter gcografisch~r Gebietc;

~ dus VOm gemeiIlsc.h"ftlichen ReferenzJ¡tbor validierte
Verfahren zum Nachweis, einschlici~lich probenalune, zur
ldentitlzierung des Transfonnationsereignisses sowie gege-
benenfalls zum Nach\.veis und zur ldenüfizierung des Trans-
forrnaríonserelgnísses in dem Lebensmittel undjeder den
daraus hergestelhen Lebensmitteln; Angabe des Ortes, an
dem geeignetes Referenzp1aterial zugänglich ist:

g) gegebenenfalls den in Artikel 5 Absatz ; Buchstabe b)
genannten Beobachtungsplan.

(6) Die Behörde übermittelt der Kommission, den Mitglied-
s:~atel1und den, Antragsteller ihre Stellungnahme:: einsehlkß-
lieh eines Beríchts. in dem sie eine gewertung des Lebensmittels
vornimmt, ihre Stellungnahme begründet und die dieser Stel-
lungnahme zugrunde, liegenden lnfonnmionell, einschließlich
der Stellungnahmen del' gemäß Absatz 4 konsultierten
zuständigen Behörden, anführt.

(7) Die Behörde veröffentlicht gemäß Artikel 38 Absatz I
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 ihre Stellungnahme.
nachdem sie alle gem~if~ Arríkel 30 der vorliegenden Verord-
nung" als vertraulich gdtenden Informationen gestri.chen hat.
Die Offentlichkeit kann innerhalb von 30 Tagen nach dieser
Veröffentlichung gegenüber der Kommission dazu Stellung
nehmen.

Artii,,! ï

Zulassu_ng

(l) Die Kommission legt dem in Artikel 35 genannten
Ausschuss illnerhalb von drei Mon¡uen nac,h Erhalt d(::r Stel-
~~ngnahme der Behörde einen Ennvl.1rf mr eine Entscheidung
u?er den Antrag vor, wobei die Stellungnahme der Behörde.
dIe einschlägigen Be.stimrmmgen des Genldnschaftsrechts und
~ndere legitime Fa}..:toren berücksichtigt werden, die für den
J~weils zu prüfenden Sachverhalt relevant sind. StÎlnn1t der
E.lltscheidungsentwurÎ nicht mit der Stellungnahme der Behörde
uberein, erläutert die Kommission die betreffenden Unter-
~chied~.

.~

(2) Sieht der Entscheidungsentwurf die Erteilung der Zulas-
sung vor, umfasst er auch die in Artikel 6 Absatz 5 genannten
AngabeIl, den Namen des Zulassungsinhabers und gegebenen-
falls den dem GVa zugeteilten spezifischen Erkennungsmarke!",
wie er in der Verordnung (EG) Nr. I 830!2003 festgelegt ist.

(3) Die endgültige Etmcheidung über den Antrag wird nach
dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten verfahren getroffen.

(4) Die Kommission ínformíert den Antragstel1er unverzüg-
lich über die Entscheidung und veröffentlicht eine infonn.tion
über die Entscheidung im Amtsblart der Europäischen Union.

(5) Die Zulassung, die gemäß dem in diesel' Verordnung fest-
gelegTen Verfahren erteilt wird, gilr. in der gesamren Gemein-
schaft zehn Jahre und ist gemäil Artikel 1 I emeuerbar. Das
zugelassene ,Lebensmittel wird in das in Anikel 28 genannte
Register eL'1getragen. Jeder Eintrag in das Register umfasst das
Datum der Zulassung und die in Absatz 2 genannten Angaben.

(6) Andere Bestimmungen des Geme1nschaftsr~,hts über die
Verwendung und das lnverkehrbringen von Stoffen, die nur
verwendet werden dürfen, wenn sie in einer Liste von Stoffen
"ufgeflihrt sind, die unter Ausschluss anderer Stoffe registriert
oder zugelassen sind, bleiben von der Zulassung gemäß diesem
Abschnitt unberührt.

(7) Die Erteilung der Zulassung schränkt die allgemeine
zivil- und strafrechtliche Haftung der Lebensmitteluntemehmer
hinsichtlich des betreffenden Lebensmittels nicht ein.

(8) Bezugnahmen in den Teilen A und D der Richtlinie
200] j1SjEG auf nach Teil C der Richtlinie zugelassene GVa
gelten auch als Bezugnahmen auf nach dieser verordnung
zugelassene GVO.

ArtikelS

Status bereits existierender Erzeugnisse

(I) Abweichend von Artikel 4 Abs"tz 2 können Erzeugnisse,
die unter diesen Abschnitt fallen und die vor dem Geltungsbe-
ginn dieser Verordnung recbtmägig in der Gemeinschaft 111
Verkehr gebracht wurden. unter folgenden Voraussetzungen
\veiterhin in Verkehr gebracht. verwendet und verarbeitet

werden:
a) Bei Erzeugnissen, die gemäl> der Ric.htlinie 90j220/EWG vor

lnkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 258j97 oder gemäß
den in der Verordnung (EG) Nr. 258/97 genannten Bestim-
mungen in Verkehr gebracht wurden, melden die für das
Inverkehrbringcl1 der betreffenden Erzeugnisse verantworrlí-
ehen Unternehmer der Kommission innerhalb von sechs
Monaten nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung das
Datum, an dem die Erzeugnisse erstmals in der Gemein~
schaft in Verkehr gebracht wL1rden;

b) bei Erzeugnissen. die rechtmäßig in der Gemeinschaft in
Verkehr gebracht wurden. jedoch nicht unter Buchstabe a)
genannt sind, melden die für das Inverkehrbringen der
betreffenden Erzeugnisse verantwl)rtlichen Unternehmer der
Kommission innerhalb von sechs Monaten nad, dem
Gdtungsbeginn dieser Verordnung, dass die Erzeugnisse vor
dem Geltungsbeginn dieser Verordnung in der Gemeinschaft
in Verkehr gebracht wurden_
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(2) Der Meldung gemäls Absatz I sind die in Artikel 5
Absatz 3 und gegebenenfalls Absatz ; genannten Unterlagen
beizufügen: die Kommission leiter diese Unterlagen an die
Behörde und die Mitgliedstaaten welter. Dk Behörde übermit-
telt dem gemeínschuftltcben Referenzlabor díe in Artikel 5
Absatz 3 Buchstaben i) tind j) genannten Unterlagen. Das
gemeinschaftliche Referenzlabor testet und validiert die vom
Antragsteller vorgeschlagene Methode zum Nachweis und zur
ldenríftzierung,

(3) Innerhalb eines Jahres nach dem Geltungsbeginn dieser
Verordnung werden die betreffenden Erzeugnisse in das Regi-
ster eingetragen, nachdem überprüfe worden ist, dass alle erfor-
derlichen Informationen vorgelegt und geprüft worden sind.
Jeder Eintrag in das Register umfasst gegebenenfalls die in
Artikel 7 Absatz 2 genannten Angaben lind bd Erzeugnissen
gemäß Absatz l Buchstabe il) das Darum, an dem die betref-
fenden Erzeugnisse erstmals in Verkehr gebracht wurden.

(4) Innerhalb von neun Jahren nach dem Datum, a11 dem die
Erzeugnisse gemäß Absatz l Buchstabe il) erstmals in Verkehr
gebracht wurden, jedoch auf keinen Fal! eher als drei Jahre nach
dem Geltungsbeginn dieser Verordnung, stellen die für das
lnverkehrbringen verantwortlichen Unternehmer einen Antrag
gemäIS Attikel Il, der entsprechend gilt.

Innerhalb VOll drei Jahren nach Geltungsbegum dieser Vererd-
mmg stellen die für das Inverkehrbríngen von Erzeugnissen
gemäfi Absatz l Buchstabe b) verantwortlichen Unternehmer
einen Antrag gemäß Artikel I l. der entsprechend gilt.

(5) Die in Absatz l genannten Erzeugnisse sowie die Lebens-
mittel. die diese enthalten oder aus diesen hergestellt sind,
unterliegen den Bestimmungen dieser Verordnung, insbeson-
dere den Artikeln 9. lO und .J4, die entsprechend gelten.

(6) Werden die Meldung und die in den Absätzen l und 2
genannten entsprechenden Unterlagen nicht innerhalb der
genannten Frist vorgelegr oder für fehlerhaft befunden oder
wird ein Antrag nicht gemäß Absatz 4 innerhalb der genannten
Frist gestellt, trifft dk Kornmis ssion nach dem in Artikel 3;
Absatz 1 genannten Verfahren Maßnahmen. urn das betreffende
Erzeugnis und jegliche daraus hergestellten Erzeugnisse vom
Markt zu nehmen. Dabei kann ein begrenzter Zeitraum vorge-
sehen werden, während dessen Bestände des Erzeugnisses noch
aufgebraucht werden können.

(7) Ist eine Zulassung nicht auf einen bestimmten Inhaber
ausgestellt. legt der Unternehmer, der die in diesem Artikel
genannten Erzeugnisse ei"fühl1, hersteHt oder gewinnt. der
Kommission die Informationen oder den Antrag vor.

(8) Durchführungsbestimmungen zu die.sem Artikel werden
nach dem in Artikel 3; Absatz 2 genannten Velfahren erlassen.

Altikel 9

Überwachung

(l) Nach Erteilung einer Zulassung .gemäg dieser Verord-
nung haben der Zi.llassungsinh~ber und die sonstigen Betei.-
Hgten aUe Bedingungen oder Einschränkungen zu erfùllen. die
in åer Zulassung auferlegt werden, und insbesondere daflir zu
sorgen, dass Erzeugnisse, für die die Zulassung nicht gi1t, nicht

als Lebensmittel oder Futtermittel. in Verkehr gebracht werden,
Wurde dem Zulassungsinhaber eint marktbegleitende Beobach-
tung gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe k) und/oder eine
Beobachtung nach Artíkel ; Absatz 5 Buelistabe b) verge-
schrieben, so stellt er sicher, dass diese durchgeführt wird, und
legt der Kommission entsprechend der Zulassung Belichte vor.
Die genannten Beobachtungsberíclne sind der Öffentlichkeit
zugänglich zu maehen. nachdem. alle gemälS Artikel 30 als
vertraulich geltenden lnformaríonen gestrichen worden sind.

(2) Begehrt der Zulassungsinhaber eine Änderung der Zulas,
sungsbedingungen. so stellt er dazu gemäß Artikel 5 Absatz 2
einen Antrag. Die Artikel 5, 6 und 7 gelten entsprechend.

(3) Der Zulassungsinhaber übermittelt der Kommission
unverzüglich alle neuen wíssenschaftlíchen oder technischen
Informaríonen, die die Bewertung der Sicherheit bei der
Verwendung des Lebensmittels beeinflussen könnten. Insbeson,
dere informiert er die Kommission unverzüglich über 311e
Verbote oder Einschränkungen. die von der zuständigen
Behörde eines Drinlandes ausgesprochen wurden, in dem das
Lebensmittel in Verkehr gebracht wird.

(4) Die Kommission stellt die vom Antragsteller gelieferten
Informatíonen unverzüglich der Behörde und den Mitglied-
staaten zur '/erfùgung.

Artikel 10

Änderung, Aussetzung und Widerruf von Zulassungen

(I) Aus eigener Initiative oder auf Ersuchen eines Mitglied-
Staats oder der Kommission gibt die Behörde eine Stellung-
nahme zu der Frage ab. ob eine Zulassung für ein in Artikel 3
Absatz l genanntes Erzeugnis die in dieser Verordnung festge-
legten Bedingungen noch erfüllt. Sie übermlttelt diese Stellung-
nahme unverzüglich der Kommission, dem Zulassungsinhaber
und den Mitgliedstaaten. Die Behörde veröffentliçht ihre Stel-
lungnahme gemäß Artikel 38 Absatz l der Verordnung (EG)
Nr. 178{2002, nachdem sie alle gemäß Artikel 30 der vorlie-
genden Verordnung. als vertraulich geltenden lnformationen
gestríchen hat. Die Offentlichkeit kann innerhalb von 30 Tagen
nach dieser Veröffentlichung gegenüber der Kommission dazu
Stellung nehmen.

(2) Die Kommission prüfr die Stellungnahme der Behörde so
bald wie möglich. Alle geeigneten Maßnahmen werden gemäß
Artikel 34 getroffen. Gegebenenfalls wird die Zulassung nach
dem Verfahren des Artikels 7 geändert, ausgesetzt oder wider-
nlfel'.

(.J) AI1ikeI Absatz und die Artikel 6 und gelten
entsprechend.

Artikel 11

Erneuerung der Zulassung

(1) GemälS dieser Verordnung ertdIte Zulassungen sind für
\veitere zehn Jahre ellletlerbar. wenn der Zulassungsinhaber bei
der Kommission spätestens ein Jahr vor Ablauf der Zulassung
einen entsprechenden Antrag stellt.
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(2) Dem Antrag ist Polgendes beizufügen:

a) eine Kopie der Zulassung für das lnverkehrbríngen des
Lebensmittels:

b) ein Bericht über die Beobachtul1gs..:-rgebnisse. sofern dies in
der Zulassung so festgelegt ist:

c} alle sonstigen neuen Inforruatlouen hinsichtlich der Bvaluic-
rung der Sicherheit bei der Verwendung des Lebensmittels
und der Risiken, die das Lebensmittel für Verbraucher oder
Umwelt birgt;

d) gegebenenfalls ein Vorschlag zur Änderung oder Ergänzung
der Bedingungen der ursprünglichen Zulassung. unter
anderem der Bedingungen hinsichtlich der späteren Beob-
achtung.

(3) Artikel 5 Absatz 2 und die Artikel ti und 7 gelten
entsprechend.

(4) Wird aus Gründen, die dem Zulassungsinhaber nicht
angelastet werden können, vor Ablauf der Zulassung keine
Entscbeídung über deren Erneuerung getroffen, verlängert sich
der Zulusscngszeitraurn des Erzeugnisses automatisch. bis eine
Entscheidung getroffen wird.

(5) Die Kommission kann nach Konsultation der Behörde
gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten verfahren
Durchfühnmgsbestimmungen zur Anwendung des vorlie-
genden Artikels, einschließlich Bestimmungen zur Erstellung
und Vorlage des Antrags. festlegen.

(6) Die Behörde veröffentlicht eine ausführliche Anleitung
als Hilfe fur den Antragsteller bei del' Erstellung und Vorlage
seines Antrags.

Abschnitt 2

Kennzeichnung

Artikel12

Geltungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt für Lebensmitte!, die als solche an
den Endverbraucher oder an Anbietet von Cemeinscuaftsver-
ptlegung innerhalb der Gemeinschaft geliefert werden sollen
und die

a) GVO enthalten oder daraus bestehen oder

b) aus GVO hergestellt werden oder Zutaten enthalten, die aus
GVO hergestellt werden.

(2) Dieser Abschnitt gilt nicht für Lebensmittel, dk Marerial
enthalten, das GVO enthält. aus solchen besteht oder aus
solchen hergestellt 1St. mit einem Anteil, der nicht höher ist als
0.9 Prozent der einzelnen Lebensmittelzutaten oder des Lebens-
mittels, wenn es aus einereínzigeu Zutat besteht, vorausgesetzt,
dieser Antell ist zufällig oder te~hnisch nicht zu vermeiden.

(~) Damit festgestellt werden kann, dass das Vorhandensein
dl~.S~S Materials zufällig oder technisch ni!:ht zu vermeiden ist.
mussen die Unternehmer den 7..uständigtll Behörden nach-

weisen können. dass sie geeignete Schritte ~l11ternommen
haben. urn das Vorhandensein derartiger Materialien zu
vermeiden.

(4) Nach dem in Artikel 3; Absatz 2 genannten verfahren
können, insbesondere in Bezug auf Lebensmittel, die GVO
enthalten oder aus solchen bestehen. oder um Fortschritten in
Vv'ïssenschaft und Technologic Rechnung zu tragen, angeme-
ssene niedrigere Schwdlenwen:e festgelegt werden.

.~rtikel13

Anforderungen

(1) tjnbeschadet der anderen Anforderungen des Gemein-
sdoaITsrechts hinsichtlich der Kennzeichnung von Lebensmit-
teln gelten für Lebensmittel, die unter diesen Abschnitt fallen,
folgende spezifische Kennzeichnungsanforderungen:

a) Besteht das Lebensmittel aus mehr als einer Zutut, ist der
Zusatz .,genetisch verändert" oder .aus genetisch
veränderteln [Bezeichnung der Zutat] hergestellr' in dem in
Artikel 6 der Richtlinie 20001131EG vorgesehenen
Verzeichnis der Zutaten in Klammern unmittelbar nach der
betreffenden Zutat aufzuführen.

b) \\ijrd die Zutat mit dem Namen einer Kategorie bezeichnet,
sind die Wörter ..enthält genetisch veränderten [Bezeichnung
des Organismus]" oder "enthält aus genetisch verändertem
[Bezeichnung des Organismus] hergestelltem) [Bezeichnung
der Zutat]" in dem Verzeichnis der Zutaten aufzuführen.

c) Wird kein Verzeichnis der Zutaten angegeben, sind die
V/örter .,genetisch verändert" oder .aus genetisch
verändertem [Bezeichnung des Organismus] hergestellt"
deutlich auf dem Etikett anzubringen.

d) Die unter den Buchstaben a) und b) genannten Angaben
können in einer Fußnote zum Verzeichnis der Zutaten
aufgeführt werden. In diesem Fan sind sie In einer
Schriftgröße zu drucken. die mindestens so groß ist wie die
Schriftgröße in dem Verzeichnis der Zutaten. Wird kein
Verzeichnis der Zutaten angegeben, sind die Angaben deut-
lich auf dem Etikett anzubringen.

e) Wird das Lebensmittel dem Endverbraucher unverpackt oder
in kleinen Verpackungen angeboten. deren grögte Oberfl-
äche 10 cm2 unterschreitet. sind die hl diesem Absatz
geforderten Angaben entweder auf oder in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Auslage des Lebensmittels oder
aber auf der Verpackung in dauerhafter und sicbtbarer Form
anzubringen, und zwar in einer Schriftgröße. die gute
Lesbarkeit und Idennfizierbarkelt gewährleistet.

(2) Neben den in Absatz '1 genannten Kel1l1zeichmtngsanfor-
derungen sind in folgenden Fällen auf der Etikettiel1lng auch
alle Merkmale oder Eigenschaften gemifS der Zulassung anzu-
geben,

a) sofern ein Lebensmittel sich von dem entsprechenden
herkömmlichen Erzeugnis in Bezug auf die folgenden Merk-
male und Eigenschaften unterscheidet:

i) Zusammensetzung,
ii) Nährwert. oder nutritive \Virkungen,

i

I
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iii) Verwendungszweck,

iv) Auswirkurigen auf die Gesundheit bestimmter Bevölke-
ruugsgruppen:

b) sofern ein Lebensmittel Anlass zu ethischen oder religiösen
Bedenken geben könnte.

(3) Neben den in Absatz 1 festgelegten Kennzeichnul1gsan-
forderungen und. gemäfS der Zulassung sind auf der Etikettie-
rung von Lebensmitteln. die unter diesen Abschnitt fallen und
zu denen es kein entsprechendes herkömmliches Erzeugnis
gibt, dit' entsprechenden Jnformaríonen über Art und Merkmale
der betreffenden Lebensmittel anzubringen.

hrike! 14

Durchführungsbestimmungen

(I) Durchführungsbestimmungen Zu diesem Abschnitt, unter
anderem bezüglich der Maßnahmen, die die Unternehmer
treffen müssen, um den Kennzeichnungsanforderungen nachzu-
kommen, können nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten
Verfallren erlassen werden,

(2) Nach dem in Artikel .l5 Absatz 2 genarmten Verfahren
können besondere Bestimmungen rurdie'" von Anbietern von
Gemeinschaftsverpfl~gung, die Lebensmírtel an den Endverbrau-
eher abgeben, zu erteilenden Info-mationen erlassen werden.

Zur Berücksichtigung der besonderen Situation von si.nbietern
von Gemeinschaftsverpflegung kann in diesen Bestimmungen
die Anpassung der Anforderungen des Artikels I 3 Absatz 1
Buchstabe e) vorgesehen werden,

KAPITEL ¡¡¡

GENETISCH VERÄNDERTE FUITERMIITEL

Abschnitt J

Zulassung und Überwachung

Geltungsbereich

(1) Dieser Abschnitt findet Anwendung auf

aj zur Verwendung als Futtel1nitteI/in Futtermitteln bestimmte
GVO,

b) Futtermittel, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen.

c) aus GVO hergestellte Iutrermitrel,

(2) Gegebenenfalls kann nach dem in Artikel 3; Absatz 2
genannten Verfahren bestlmmt werden, ob eine Futtermittelart
in den Gdtungsbereich dieses Abschnitts fällt.

Anforderungen

(1) Purtermittel gemäß Artikel 15 Absatz I dürfen

a) keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit von
Mensch und Tier oder die Umwelt haben,

b) die Anwender nicht irreführen,

c) den Verbraucher nicht dadurch schädigen oder irreführen,
dass die spezifischen Merkmale der tierischen Erzeugnisse
beeinträchtigt werden,

cl) sich von den Futtermitteln, die sie ersetzen sollen, nicht so
stark unterscheiden, dass ihr normaler Verzehr Ernährungs_
mängel für Mensch oder Tier mit sich brächte.

(2) Niemand darf ein in Artikel 15 Absatz l genanntes
Erzeugnis in Verkehr bringen, verwenden oder verarbeiten, das
nicht über eine gemäg diesem Abschnitt erteilte Zulassung
verfügt und die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen
erfüllt.

(3) Kein in Artikel 15 Absatz 1genanntes Erzeugnis darf
zugelassen werden, wenn der Antragsteller nicht in geeigneter
und ausreichender Weise nachgewiesen hat. dass es die in
Absatz l des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen
erfüllt.

(4) Die in Absatz 2 genannte Zulassung kann Folgendes
umfassen:

a) einen GVO und Futtermittel. die diesen GVO enthalten oder
aus ihm besrehen. sowie Futtermittel, die aus diesem GVO
hergestellt wurden, oder

b) Futtermittel, die aus einem GVO hergestellt sind, sowie
Purrermírrel, die aus diesem Futtermittel hergestellt sind oder
dieses enthalten.

(;) Eine Zulassung im Sinne von Absatz 2 kann nur auf der
Grundlage dieser Verordnung und nach den darín festgelegten
Verfahren erteilt. versagt, erneuen, geändert, ausgesetzt oder
widerrufen werden,

(6) Der Antragsteller für eine Zulassung im Sinne von
Absatz 2 und _. nach der Erteilung der Zulassung ._. der
Zulassungsinhaber oder sein Veltreter muss ín der Gemein-
schaft ansässig sein.

(7) Eine Zulassung gemäß dieser Verordnung lässt die
Richtlinie 2002/53jEG, die Richtlinie 2002!55/EG und die
Richtlinie 6Sj193jEWG unberührt.

Artikell7

Beantragung der Zulassung

(1) Um die in Artikel 16 Absatz 2 genannte Zulassung zu
erhalten. ist ein Antrag gemäg den folgenden Bestimmungen
zu stellen.
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(2) Der Antrag ist an die zuständige nationale Behörde eines
Mitgliedstaates zu richten.

a) Die zuständige nationale Behörde
ii bestätigt dem Antragsteller den Erhalt des Antrags

schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach dessen Eingang.
In der Bestätigung ist das Datum des Antragseingangs
zu nennen.

ii) unterrichtet unverzüglich die Behörde und

iii) stellt der Behörde den Antrag und alle vom Antragsteller
gelieferten sonstigen lnfonnationen zur Verfügung.

b) Die Behörde
i) tlnterñchtet die anderen Mitgliedstaaten und die

Kommission unverzüglich über den Antrag und stellt
Ihnen deri Antrag und alle vom Antragsteller gelieferten
sonstigen [nfonnationen zur Verfügung;

ii) macht der Öffemlichkeit die in Absatz 3 Buchstabe 1)
genannte Zusammenfassung des Dossiers zugänglich.

(3) Dem Antrag ist Folgendes beizufügen:

a) Name und Anschrift Jes Antragstellers:

b) die Bezeichnung des Futtenníttels und seine Spezifikation
einschließlich derides zugnmde liegenden TransformatíoIls-
ereignisse(s);

c) gegebenenfalls die nach Anlage Il zum protokcll von Carta-
gena erforderlichen ,Angaben:

d) gegebenenfalls eine "usführliche Beschreibung des Herstel-
lungs- und Ge\"l'innungsverfahl'ens und des beabsichtigten
Vef\V'endungsz'\vecks des Futtermittels;

e) eine Kopie der durchgetùhrten Studien einschließlich -
wenn verfügbar - der von unabhängigen Gutachtern über-
prüften Studien, sowie alle anderen Unterlagen, anhand
deren nachgewiesen werden kann, dass das Puttermittel die
Kriterien gemäß Artikel l ó Absatz 1 erfüllt. und - insbe-
sondere für Futtermittel. die in den Geltungsbereich der
Richtlinie 82¡471jEWG fallen -' die gemäß der Richtlinie
83¡228¡EWG des Rates vom 18. Apríl 19S3 über Leitlinien
zur Beurteilung bestimmter Erzeugnisse für die Tieremäh-
rung (l) eforderlichen informaTionen;

entweder eine Analyse, die anhand entsprechender Informa-
tienen und Daten zeigt, dass die Eigenschaften des Futter-
mittels sich von denen des entsprechenden herkömmlichen
Erzeugnisses innerhalb der akzeptierten natürlichen Varlari-
onsgrel1zen solcher Eigenschaften und unter Berücksichti-
gung der in Artikel 25 Absatz 2 Buchsrabe c) genannten
Kriterien nieht unterscheiden. oder ein Vorschlag für die
Kennzeichnung des Futtermittels gcmäg Artikel 25 Absatz :2
Buchstabe c) und Absatz 3:

g) entweder eine begründete Erklärung. dass das Futtc::'rmind
keinen Anlass zu ethischen oder religiösen Bedenken gibt,
oder ein Vorschlag für seine Kennzeichnung gemäg Artikel
25 Absatz 2 Buchstabe d);

h) gegebenenfalls die Bedingungen d" hwerkehrbringcns des
Futtermittels. einschlieglieh spezifischer Bedingungen tùr
Verv.rendung und Handhabung:

(I) ."Bl. L 126 \'011113.5.1983. S. B.

~

i) ein Verfahren zum Nachweis, zur Probenahme (einschließ-
lich der Angabe bestehender offizieller oder nonnierter
Methoden zur Probenahme) und zur Identifizienung des
Transformationsereignisses sowíe gegebenenfalls zum Nach-
weis und zur rdel1titlzlerung des Tra11sfonnatÎonsereignisses
in dem Futtermittel undjeder dem daraus hergestellten
Puttermíttel:

j) Proben des Futtermittels und ihre Kontl'ollprobet1 sowie
Angabe des Ottes, an dem das Referenzmaterial zugänglich
ist:

k) gegebenenfalls ein Vorschlag für eine marktbegleitende
Beobachtung der Verwendung des für die Verfütterung
bestimmten Futtennittels:

1) eine Zusammenfassung des Dossiers in standardisierter
Fonn.

(4) Im Falle eines Antrags auf Zulassung eines zur Venven-
dung als Futtelmittel/in Futtermitteln bestimmten GVO ist mit
der Bezeichnung .,Futtermittel" in Absatz 3 einFuttermittel
gemeint, das den GVO, für den ein Antrag gestellt wird, enthält,
daraus besteht oder daraus hergestellT. wl.lr~e.

(5) 1m Falle von GVO oder puttermitteln, die GVO enthalten
oder aus solchen bestehen, ist dem Antrag allßerdem Folgendes
beizufügen:

a) die vollständigen technischen Unterlagen, 3US denen die
nach den Anhängen III und IV der Richtlinie 2001¡lS/EG
elforderlichen Infonn,ltionen her.rorgehen, sowie Angaben
und Schlussfolgerungen zu der gemäß den in Anhang II der
Richtlinie 2001¡IS/EG genannten Grundsätzen durchge-
führten Risikobewertllng oder - sofern das Irrverkehr-
bringen des GVO gemäß Teil C der Richtlinie 2001¡18¡EG
zugelassen wurde - eine Kopie der Entscheidung über die
Zulassung:

b) dn Plan zur Beobachtung der Umweltalls\\orkungen gemäß
Anhang VIl der Richtlinie 2001j1S¡EG, einschließlich eines
Vorschlags für den für den Beobachtungsplan vorgesehenen
Zeitraum: dieser Zeitraum kann sich von dem für die
Zustimmung vorgeschlagenen Zeitraum unterscheiden.

In diesem Fall sind die Artikel 13 bis 24 der Richtlinie
2001¡18¡EG nicht anwendbar.

(6j Betrifft der Antrag einen Stoff, der gemälS anderen
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts nur verwendet und in
Verkehr gebracht werden darf. wenn er in einer Liste von
Stoffen aufgeführt ist, die unter Ausschluss anderer Stoffe
registriert oder zugelassen sind, so ist dies im Antrag anzu-
geben, und es ist der Status des Stoffs nach den entsprechenden
Vorschriften zu nennen.

(7) Die Kommission legt nach Konsultation der Behörde
nach dem in A11ike1 .,; Absatz 2 genannten Verfahren Durch-
fühnungsbestimmungen zur Anwendung des vorliegenden Arti-
kels fest, einschlieíSlich Bestinnnungen betreffend die Erstellung
und die vorlage des Antrags.

(S) Vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung veröffent-
licht die Behörde eine ausführliche Anleitung als Hilfe für den
Antragsteller bei e.kr Erstdh.mg tmd Vorlage des Antrags.
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Stellungnahme der Behörde

(I) Bei der Abgabe ihrer Stellungnahme ist die Behörde
bestrebt, eine Frist von sechs Monaten ah Erhalt eines gültigen
Antrags einzuhalten. Diese Frist wird verlängerr, \VCl.1n die
Behörde gemäß Absatz 2 den Antragsteller um ergänzende
Infonnationen ersucht.

(2) Die Behörde oder eine zuständige nationale Behörde
kann - über die Behörde - gegebenenfalk den Antragsteller
auffordern, díe Unterlagen zum Antrag innerhalb einer
bestimmten Frist zu ergänzen.

(3) Zur Vorbereitung ihrer SteJlungn¿thme

a) prüft die Behörde. ob die vom Antragsteller vorgelegten
Angaben und Unterlagen Artikel 17 entsprechen und ob das
Futtennittel die in Artikel 16 Absatz l festgelegten Kriterien
erfüllt;

b) kann die Behörde die entsprechende Futtennittelbewertungs_
stelle eines Mitgliedstaats ersuchen. nach Artikel 36 der
Verordnung (EG) Nr. I78j2002 eine Sicherbeitsbewertung
des Futtermittels durchzuführen;

c) kann die Behörde eine nach Artikel 4 der Richtlinie 2001/
I8/EG bezeichnete zuständige Behörde ersuchen. eine
Umweltvenrägj¡chkeitsprü[ung durchzuführen; betrifft
jedoch der Antrag GVO, die als Saatgut oder anderes pflanz-
Ilehes Vennehrungsgu! venvender werden sollen, so ersucht
die Behörde eine zuständige innerstaatliche Stelle, die
Umwe¡tvertråglic~,keitsprü!'ung durchzuführen;

d) übermíttelr die Behörde dem gemeinschaftlichen Referenz-
labor die in Artikel 17 Absatz 3 Buchstaben il und il
genannten Unterlagen. Das gemeinschaftliche Refc,:ellzlabor
testet und validiert die vorn Antragsteller vorges<:hlagene
Methode zum Nachweis und zur Identifizierung:

e) prüft die Behörde bei der Oberpriifung der Anwendung von
Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe c) die vom Antragsteller
vorgelegten Informarîonen und Daten, die zeigen soIl en.
dass sich die Eigenschaften des Futterminels innerhalb der
akzeptierten natürlichen Variationsgrenzen solcher Eígen-
schaften nicht VOll denen des entsprechenden herkömmli-
chen Erz,eugnisses unterscheiden.

(4) [m F.IJe von GVO odel' Futtermitteln. die GVO enthalten
oder daraus bestehen, sind bd der Bewertung die in der Rich.
tliníe 2001/18/EG vorgesehenen umweltbezogenen Sicherheits-
anforderungen einzuhalten. damit síchergestellt ist. dass alle
geeigneten Maßnahmen getroffen tverden, um schädliche
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und. -Tier sowie
die Umwelt, die sieh aus der absichtlichen Preísetzuns von
GVO ergeben könnten, zu verhindern. Bei der Beweltung von
..~.nträgel1 auf Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus GVQ
bestehen oder solche enthalten. kOllsultiert die Behörde die VOll
den einzelnen Mitgliedstaaten zu diesem Z,\'eck bezeichneten
Zuständigen nationalt.-n Behörden im Sinne der Richtlinie 20011
IS/EG. Die zuständigen Behörden geben innerhalb von drei
Monaten nach Erhalt des entsprechenden Ersuchens eine Stel-
lungnahme ab.

(;) Wird die Zulassung des Puttermíttels in der Stellung_
nahme beförworrer, enthält die Stellungnahme außerdem
folgende Angaben:

a} Name und Anschrift des Antragstellers;

b) díe Bezeiclmung des Futtermittels und seine Spezifikation;

e) gegebenenfall s die nach Anlage II zum Protokoll von Carta,
gena erforderlichen Angaben;

d) den Vorschlag für die Kennzeichnung des Futtermittels:

e) gegebenenfalls aIle Bedingungen oder Einschränkungen, die
für das Inverkehrbringen gelten soll ten, und/oder besondere
Bedingungen oder Einschränkungen für Venvendung und
Handhabung, eínschlteßlích Bestimmungen für die marktbe_
gleitende -Beobachtung, auf der Grundlage der Ergebnisse
der Risikobewertung. sowie - im Falle von GVO oder
Futtermitteln. die GVO enthalten oder daraus bestellen _
Bedingungen zum Schurz bestimmter Ökosysteme/der
Umwelt und/oder bestimmter geogratlscher Gebiete:

~ das vom gemeinschaftlichen Referenzlabor valídíerrs
Verfahren zum Nachweis. einschließlich Probenahme. Zur
Identlflzierung des Tmnsfonnationsereignisses sowie gege-
benenfalls zum Nachweis und zur Identifizierung des Trans-
fOl1nationsereignisses in dem Futtermíttel und/oder dem
daraus hergestellten Futtermirtel; Angabe des Ortes, an dem
geeignetes Referenzmareríal zugänglich ist;

g) gegebenenfaHs den in Artikel 17 Absatz 5 Buchstabe b)
genannten ~eobachtungsplan.

(6) Die Behörde übermittelt der Kommission. den Mitglied-
staaten und dem Antragsteller ihre 'Stellungnahme einschließ-
lich eitles Berichts. in dem sie eine Bewertung des Futtermittels
vornimmt, ihre Stellungnahme begrundet und die dieser Stel-
lungnahme zugrunde liegenden Informationen. einschließlich
der Stellungnahmen der gemäß Absatz 4. konsultierten
zuständigen Behörden anführt,

(7) Die Behörde veröffentlicht gemåß Artikel 38 Absatz l
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 ihre Stellungnahme,
nachdem sie alle gemäf~ Artikel 30 der vorliegenden Verord-
nung als verrrauHch geltenden Infonnationen gestrichen hat.
Die Öffentlichkeit karm innerhalb VOll 30 Tagen nach dieser
Veröffentlichung gegenüber der Kommission dazu Stellung
nehmen.

Artil,,119

Zulassung

(1) Die Kommission legt dem in Artikel 35 genannten
Ausschuss innerhalb VOll drei Monaten nach Erhalt der Stel-
Iungnahme der Behörde einen Entwurf für eine Entscheidung
über den .'\ntrag vor. wobei die Stellungnahme der Behörde,
die einschlägigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts und
andere legitime Faktoren beliicksichtigt werden. die tür den
jeweils zu prütenden Sachverhalt relevant sind. Stimmt der
Emscheidungsent'Wurf nicht mit der Stellungnahme der Behörde
überein, erläutert die Kommission die betreffenden Unter-
schiede.
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(2) Sieht der Entschddungsell""llf die Erteilung der Zulas-
sung vor, umfasst er auch dit in Artikel 18 Absatz 5 genannten
Angaben, den Namen des Zulassungsinhabers und gegebenen-
falls den dem GVa zugeteilten spezifischen Erkennungsmarker.
wie er in der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 festgelegT ist.

(3) Die endgültige EnTScheidung über den Antrag wird nach
dem in Artikel}5 Absatz 2 genannten Verfahren getroffen.

(4) Die Kommission informiert den Antragsteller unverzüg-
lích über die Entscheidung und veröffentlicht eine Information
über die Entscheidung im Amt~bl,ltt der Europäischen Union.

(5) Die Zulassung, die gemä8 dem in dieser Verordnung fest-
gelegten Verfahren erteilt wird. gilt in der gesamten Gemein-
schaft zehn Jahre und ist gemäß AJ1ike1 23 erneuerbar. Das
zugelassene Futtennittel wird in das in Artikel 28 genannte
Register eingetragen. Jeder Eintrag in das Register umfasst das
Datum der Zulassung und die in Absatz 2 genannten Angaben.

(6) Andere Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts über die
Verwendung und das mverkehrbrmgen von Stoffen, die nur
venvendet werden dürfen, wenn sie in einer Liste von Stoffen
aufgeführt sind, dieunter Ausschluss anderer Stoffe registrim
oder zugelassen sind, bleiben von der Zulassung gemäß diesem
Abschnitt unberührt,

(S) Bezugnahmen in den Teilen. A und D der Richtlinie
200 lilSlEG auf nach Teil c: der Richtlinie zugelassene GVa
gelten auch als. Bezugnahmen auf nach dieser Verordnung
zugelassene GVa.

(7) Die Erteíhmg der Zulassung schränkt die allgemeine
zivil- und strafrechtliche Haftung der Futtermitte1umernehmer
hinsichtlich des betreffenden Funwnittels nicht ein.

AJtikei 20

Starus bereits existierender Erzeugnisse

(l) Abweichend Vall Artikel 16 Absatz 2 können Erzeug-
nisse, die unter diesen Abschnitt fallen und die vor dem
Geltungsbeginn dieser Verordnung re,ht1l1äßig in der (leruein-
schaft in Verkehr gebracht wurden, unter folgenden VOfZI1lSset-
zungen weiterhin in Verkehr gebracht, verwendet und verar-
beitet werden:

ai Bei Erzeugnissen, die gemäíS der Richtlinie 90¡220¡EWG
oder der Richtlinie· lOOl¡lSjEG zugelassen wurden,
einschließlich für die Verwendung als Puttermittel. die
gemälS der Richtlinie 81¡4711EWG 'zugelassen wurden und
aus GVa hergestellt werden, oder die gemä¡; der Richtlinie
70¡;24jE\VG zugelassen worden lind GVO enthalten,
daraus bestehen oder hergestellt werden. melden die für das
Inverkehrbríngen der betreffenden Erzeugnisse verantwortli-
chen Unternehmer der Kommission Innerhalb von sechs
Monaten nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung Jas
Datum, an dem die Erzet1gnisse erstmals in der Gemein-
schatt in Verkehr gebracht wurden:

b) hei Erzeugnissen, die r~chtmägig ín der Gemeinschaft in
Verkehr gebracht wurden. jedoch nicht tlnter Buchswbe al
genal11.'lt sind, 11'ldden die für das hwcrkehrbringcn der

~

betreffenden Erzeugnisse vera11twortlichen Unternehmer der
Kommission innerhalb V011 sechs Moriaten nach dem
Geltungsbeginn dieser Verordnung. dass die Erzeugnisse vor
dem Geltungsbeginn dieser Verordnung in der Gemeinschaft
in Verkehr g~bra,ht wurden.

(2) Der Meldung gomäß Absatz l sind die in Artikel 17
Absatz 3 und gegebenenfalls Absatz 5 genannten Unterlagen
beizufügen: die Kommission leitet diese Unterlagen an die
Behörde und die Mitgliedstaaten weiter. Die Behörde übermit-
telt dem gemeinschaftlichen Referenzlabor die in Artikel l ï
Absatz 3 Buchstaben i) und j) genannten Unterlagen. Das
gemeinschaftliche Refercnzlabor testet und validiert die vom
Antragsteller vorgeschlagene Methode zum Nachweis und zur
ldentífizierung.

_ (3) Innerhalb eines [ahres nach dem Gelrungsbeginn dieser
verordoung werden dit betreffenden Erzeugnisse in das Regi-
ster eingetragen, nachdem überprüft worden ist, dass alle erfor-
derlichen Informationen vorgelegt und geprüft worden sind.
Jeder Eintrag in das Register umfasst gegebenenfalls die in
A!1ik,,1 19 Absatz 2 genannten Angaben und bei Erzeugnissen
gemälS Absatz 1 Buchstabe a) das Darum, an dem die betref-
fenden Erzeugnisse erstmals in Verkehr gebracht wurden.

(4) Innerhalb von neun Jahren nach dem ·Datum. an dem die
Erzeugnisse gemäß Absatz 1 Buchstabe a) erstmals in Verkehr
gebracht wurden, jedoch auf keinen Fall eher als drei Jahre nach
dem Geltungsbeginn dieser Verordnung, stellen die für das
111verkthrbringen verantwortlichen Unternehmer einen, Antrag
gemäß Artikel 23, der entsprechend gilt.

Innerhalb von drei Jahren nach dem Geltungsbeginn dieser
Verordnung stellen die für das Inverkehrbringen von Erzeug-
nissen gomäß Absatz l Buchstabe b) verantwortlichen Unter-
nehmer einen Antrag gemäß Artikel 23, der entsprechend gilt.

(;) Die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse und die Futter-
mittel, die diese enthalten oder aus diesen hergestellt sind,
unterliegen den Bestimmungen dieser Verordnung, ínsbeson-
dere den Artikeln 21, 22 und 34, die entsprechend gelten.

(6) Werden die Meldung und die in den Absätzen 1 und 2
genannten entsprechenden Unterlagen nicht. innerhalb der
genannten Frist vorgelegt oder für fehlerhaft befunden oder
wird ein Antrag nicht gemäg Absatz 4 innerhalb der genannten
Frist gestellt. trifft die Kommission nach dem in Artikel 35
Absatz 2 genannten verfahren Maßnahmen, um das betreffende
Erzeugnis und jegliche daraus hergestellten Erzeugnisse vom
Markt zu nehmen. Dabei kann ein begrenzter Zeitraum vorge-
sehen werden, während dessen Bestände des Erzeugnisses noch
:mfgebraucht we-den können.

(7) Ist eine Zulassung nicht auf einen bestimmten Inhaber
ausgestellt, legt der Unternehmer, der die in diesem Artikel
genannten ErzeugniS5t einführt, herstellt oder gewinnt, der
Kommission die Inforrnauonen oder den Antrag vor.

(8) Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden
l1ach dem in Altikd 35 Absatz 2 genannœn Verfahren erlassen,
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Anikel23

Überwachung

(1) Nach Ert<ilung einer Zulassung gemäj¡ dieser Verord-
nung haben der Zulassungsinbaber und die sonstigen Betei-
ligten alle Bedingungen oder Einschränkungen zu erfüllen, die
in der Zulassung auferlegt werden, und insbesondere dafür zu
sorgen. dass Erzeugnisse'. für die die Zulassung nicht gilt. nicht
als Lebensmitteloder Futtermittel in Verkehr gebracht werden.
Wurde dem Zulassungsinhaber eine marktbegleitende Beobach-
rung gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe k) undjeder eine
Beobachtung nach Artikel T? Absatz 5 Buchstabe b) verge-
schrieben. so stellt er sicher, dass diese durchgeführt wird, und
legt der Kommission entsprechend der Zulassung Berichte vor.
Die genannten Beobachtuugsberíchre sind de-r Öffentlichkeit
zugänglich zu maehen. nachdem alle gemäiÎ Arnkel 30 als
vertraulieb geltenden Inforruatiouen gestrichen worden sind.

(2) Begehrt der Zulassungsinhaber eine Änderung der Zulas-
sungsbedíngungen, $0 stellt er dazu gemäß Artikel 17 Absatz 2
einen Antrag. Die Artikel l ï. 18 und 19 gelten entsprechend.

(3) Der Zulassungsínhaber übermittelt der Kommission
unverzüglich ane neuen wissenschaftlichen oder technischen
Informaríonen, die die Bewertung der Sicherheit bei der
Verwendung des Futtermittels beeinflussen könnten. lnsbesou-
dere mformíert er dk Kommission unverzüglich über alle
Verbote oder Einschränkungen. díe von der zuständigen
Behörde eines Drittlandes ausgesprochen wurden, in dem das
Futtermittel in Verkehr gebracht wird.

(4) Die Kommission stellt die vom Antragsteller gelieferten
Informatíonen unverzüglich der Behörde und den Mitglied-
staaten ZUT Verfügung.

Altikel22

Änderung. Aussetzungund Widerrufvon Zulassungen

(1) Aus eigener Initiative oder auf Ersuchen eines Mitglied-
staates oder der Kommisslon gibt die Behörde eine Stellung-
nahme zu der Frage ab, ob eine Zulassung für ein in Artikel 15
Absatz 1 genanntes Erzeugnis die in dieser Verordnung festge-
legten Bedingungen noch erfüllt. Sie übermittelt diese Stellung-
nahme unverzüglich der Kommission. dem Zulassuugsinhaber
und den Mitgliedstaaten. Die Behörde veröffentlicht ihre Stel-
lungnahme gemäg Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 178/2002, nachdem sie alle gemäß Artikel .10 der vorlie-
genden Verordnung als vertraulich geltenden Informationen
gestrichen hat. Die Offemlichkeit kann innerhalb von 30 Tagen
nach dieser Veröffentlichung gegenüber der Kommission dazu
Stellung nehmen.

(2) Die Kommission prüft die Stellungnahme der Behörde so
bald wie möglich. Alle geeigneten MaßnahmeIl werden gemäß
Artikel 34 getroffen. Gegebenenfalls wird die Zulassung nach
dem Verfahren des Artikels 19 geändert, ausgesetzt oder wider-
rufen.

(3) Artikel 17 Absatz 2 und die Artikel 1S und 19 gelten
entsprechend.

Erneuerung der Zulassung

(l) Gemäß dieser Verordnung erteilte Zulassungen sind für
weitere zehn Jahre erneuerbar. wenn der Zulassungsinhaber bei
der Kommission spätestens ein Jahr vor Ablauf der Zulassung
einen entsprechenden Antrag stellt.

(2) Dem Antrag ist Folgendes beizufügen:

a) eine Kopie der Zulassung für das !nverkehrbringen des
Futtermittels:

b) ein Bericht über die Beobachrungsergebnísse, sofern dies in
der Zulassung so tèstgelegt ist;

c) alle sonstigen neuen Informationen hinsichtlich der Evaluie-
rung der Sieherhelt bei der Verwendung des Futtermittels
und der Risiken, die das Futtermittel für Mensch, Tier oder
Umwelt birgt:

d) gegebenenfalls ein Vorschlag zur Änderung oder Ergänzung
der Bedingungen der ursprünglichen Zulassung, unter
anderem der Bedingungen hinsichtlich der späteren Beob-
achtung.

(3) Anikel 17 Absatz 2 und die Artikel 18 und 19 gelten
entsprechend.

(4) Wird aus Gründen, die dem Zulassungsinhaber nieht
angelastet werden können, YOI' Ablauf der Zulassung keine
Entscheidung über deren Erneuerung getroffen. verlängert sich
der Zulassungszeitraum des Erzeugnisses automatísch. bis eine
Entscheidung getroffen wird.

(5) Die Kommission kann nach Konsultation der Behörde
gemäfl dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahren
Durchführungsbestimmungen zur Anwendung des vorlie-
genden Artikels. einschliell1ich Hestimmungen zur Erstellung
und Vorlage des Antrags, festlegen.

(6) Die Behörde veröffentlicht eine ausführliche Anleitung
als Hilfe für den Antragsteller bei der Erstellung und Vorlage
seines Antrags.

Abschnitt 2

Kennzeichnung

Anikel24

Geltungsbereich

(l) Dieser Abschnitt gilt für die in Artikel 15 Absatz 1
genannten Futtermittel.

(2) Dieser Abschnitt gilt nicht für Futtermittel, die Material
enthalten, das GVO enthält, aus solchen besteht oder aus
solchen hergestellt ist. mit eitlem Anteil, der nicht höher is! als
0.9 Prozent des Futtermittels und der Funermittelbestandteile,
aus denen es zusammengesetzt ist, vorausgesetzt, dieser Anteil
ist zufällig ode¡ tedmisch nicht zu vermeiden.
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(3) Damit festgestellt werden kann, dass das Vorhandensein
dieses Materials zufällig oder technisch nicht Zl.L vermeiden ist,
müssen die Unternehmer den zuständigen Behörden nach-
weisen können, dass sie geeignete Schritte unternommen
haben, um das Vçn-handc:nstill derartiger Materialien zu
vermeiden.

(4) Nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahren
können, insbesondere in Bezug auf Punermíttel, die GVO
enthalten oder aus solchen bestehen, oder um Fortschritten in
Wissenschaft und Technologie Rechnung zu tragen, angeme-
ssene niedrigere Schwellenwerte festgelegt werdes.

Altikd 1S

Anforderungen

(1) Ijnbeschadet der anderen Anforderungen des Gemein-
schaftsrechts hinsichtlich der Kennzeichnung von ruttermitteln
gelten für tin Artikel. 1; Absatz l genannte Futtermittel die
nachstehend festgelegten spezifischen Ketlnzeichtlungsanforde~
rurigen.

(2) Niemand darf ein in Artikel l; Absatz "1 genanntes
Futtennittel in Verkehr bringen, wenn die nachstehend
genannten Angaben nicht deutlich sichtbar, lesbar und
unauslöschlich auf einem Begleitpapier oder gegebenenfalls auf
der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran befestigten
Etikett angebracht sind.

Sämtliche Futtermirtel. aus denen sieh ein bestimmtes Futter-
mittel zusammensetzr, sind folgendermagen ZtI kennzeichnen:

a) Bei den in Artikel 15 Absatz l Buchstaben a) und b)
genannten Futtermitteln ist der Zusatz .,genetisch
veränderter [Bezeichnung des Organismus]" in Klammern
unmittelbar nach dem spezifischen Namen des ruttemlittels
aufzuführen.

Alternativ kann dieser Passus in eine Fugnote zu dem
Verzeichnis der Futtermittel aufgenommen werden. Er ist in
einer Schriftgröße zu drucken, die mindestens so gl'o¡~ ist
wie die Schriftgröße !}.11 Verzeichnis der Futtermittel.

b) Bd den in Artikel \5 Absatz J Buchstabe c) genannten
Futtermitteln ist der Zusatz .aus genc:tisch verändertem
[Bezeichnung des Organismus] hergestellt" in Klammern
unmittelbar nach dem spezifischen Namen des Futterminels
aufzuführen.

Alternatív kann dieser Passus in eine FufSnore zu dem
Verzeichnis der Futtermittel ¡wfgenol11men werden, Er ísr in
einer $chriftgtöß& zu drucken. die mindestens so groß ist
wie die Schriftgröße im Verzeichnis der Futtermittel.

c) Wie in der Zulassung festgelegt, ist jedes Merkmal der in
Anikel 15 Absatz l genannten Futtermittel, das sich von
den Merkmalen der entsprechenden herkömmlichen Erzeug-
nisse unterscheidet. anzugeben, so z, B.:

i) Zusammensetzung.

ii} nutritive Eigenschaften,

iii) vorgesehener verwendungszweck.

i

~ ..

iv) A"us"\.Virkungcn auf die Gesundheit bestimmter Tierarten
oder -kategoríen.

d) Wie ill der Zulassung festgelegt. ist jedes Merkmal "der jede
Eigenschaft. wodurch das Futtermittel ZlI ethischen oder reli-
giösen Bedenken Anlass geben könnte, anzugeben.

(3) Neben den ill Absatz 2 Buchstaben a) und b) festgelegten
Anforderungen und gemäß der Zulassung sind auf der Etiketrie-
rung oder in den Begleitpapieren von Futtemlitteln, die unter
diesen Abschnitt fallen und zu denen es kein entsprechendes
herkömmliches Erzeugnis gibt, die entsprechenden Informa-
tienen über Art und Merkmale des betreffenden Futtermittels
anzubringen.

Altikel 26

DurchfiihrungsbestimmWlgen

Durchführungsbestimmungen zu diesem Abschnitt, unter
anderem bezüglich der Maßnahmen, die die Unternehmer
treffen müssen, um den Kennzeichnungsanforderungen nachzu-
kornmen. können nach dem in Artikel 35 Absatz 2 gt::nannte11
Verfahren erlassen werden.

KAPITELrV

GEMEINSAME VORSCHRIFfEN

Altikel27

Erzeugnisse, die als Lebensmittel und als Futtermittel
verwendet werden können

(l) Kann ein Erzeugnis als Lebensmittel und als Futtermittel
verwendet werden, ist nur ein Antrag gemäß den Artikeln 5
und Artikel 17 zu stellen, und es wird nur eine Stellungnahme
der Behörde abgegeben und eine Entscheidung der Gemein-
schaft erlassen.

(2) Die Behörde prüft. ob der Zulassungsantrag sowohl für
Lebensmittel als auch für Futtermittel gesrellt werden sollte.

Artikel18

Gemeinschaftsregister

(1.) Die Kommission erstellt und unterhält ein Gemein-
schaftsregister genetisch veränderter Lebensmittel und Futter-
mittel, in dieser Verordnung "das Register" genannt.

(2i Das Register wird der Öffentlichkeit z\lgänglich gemacht.

Altikd 29

Zugang der öffentlichkeit

(l) Der Zulassungsantrag. die zusätzlichen Informationen
des ill1tragsteJIers, die Stellungnahmen der gemäf\ Artikel 4 det
Richtlinie 2001!18jEG bezeichneten zuständigen Behörden, die
Beobachtungsberichte und die Informationen des Zulassungsin-
habers werden mit AUSI1;l.hme der vertraulkhen Informationen
dej" Öffc:ntlichkeir. zugänglich gemacht.
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(2) Oie Behörde wendet bei der Behandlung von Anträgen
auf Zugang zu Dokumenten, die sich im Besitz der Behörde
befinden, die Grundsätze der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001
über den Zugang der Offentlichkeit zu Dokumenten des Europ-
äischen Parlaments. des Rates und der Kommission C} an.

(3) Die Mitgliedstaaten behandeln Anträge auf Zugang zu
Dokumenten, die sie im Rahmen dieser Verordnung: erhalten
haben. gemäß Artikel; der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.

Altikcl 30

Vertraulichkeie

(l) Der Antragsteller kann angeben, welche der gemäß
dieser Verordnung vorgelegten lnforrnaríonen aufgr.md der
Tatsache vertraulich behandelt werden sollen. dass ihre
Bekanntgabe seine Wettbewerbsposition erheblich beein-
trächtigen kann. In solchen Fällen ist eine nachprüfbare Begrim-
dung zu liefern.

(2) Unbeschadet von Absatz 3 le.gt die Kommission nach
Rücksprache mit dem Antragsteller fesr, welche Informationen
vertraulich behandelt werden. und informiert den Antragsteller
über ihre Entscheidung.

(3) Folgende Informationen werden nicht vertraulich behan-
delt:

a) Name und Zusammensetzung des in Artikel 3 Absatz I und
Artikel 15 Absatz 1. genannten GVa, Lebensmittel, oder
Futtermittels und gegebenenfalls die Angabe des Substrats
und des Mikroorganismus;

b) die allgemeine Beschreibung des GVa sowie Name lind
Anschrift des Zulassungsínhabers:

c) physikalisch-chemische und biologische Merkmale des in
Anikel J Absatz l lind Artikel l; Absatz l genannten
GVO, Lebensmittels oder Futtermittels;

d) die Auswírkungen des in Artikel 3 Absatz I und Artikel 15
Absatz 1 genannten GVO. Lebensmittels oder Purtermittels
auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf die
Umwelt;

e) die Auswirk-ungen des in Artikel 3 Absatz l und Artikel l;
Absatz 1 genannten GVO, Lebensmittels oder Futtermittels
auf die Merkmale Von tierischen Erzeugnissen und seine
nurritiven Eigenschaften:

f) die Verfahren zum Nachweis. einschließlich Probenahme
und Identifizierung des Transfonuatlonsereígnjsses sowie
gegebenenfalls zum Nachweis und zur Identifizierung des
Transformationsereignisses in dem in Artikel 3 Absatz 1
und Artikel J 5 Absatz 1 genannren Lebensmitteloder
Futtermittel;

g) Informationen über Abfallbehandlung und Notfallhilfe.

(4) Ungeachtet von Absatz :::.übermittelt die Behörde der
Kommission und den Mitgliedstaaten auf Anfrage alle in ihrem
Besitz befindlichen Informationen,

(') ABi. L 145 vom 31.5.1001. S. 43.

(5) Oie Nutzung der Nachweisverfahren und die Venneh-
lUng von Referenzmaterialien im Sinne von Artikel 5 Absatz 3
und Artikel 17 Absatz 3 zum Zwecke der Anwendung dieser
Verordnung auf GVO, Lebensmittel oder FunermitteI, auf die
sich ein Antrag bezieht, dürfen nicht durch die Gelrendrna-
chung von Rechten geistigen Eigentums oder in sOl1stiger
Weise eingeschränkt werden.

(6) Oie Kommission, die Behörde und die Mitgliedstaaten
treffen die erforderlichen Maguahmen, um zu gewährleisten,
dass die Vertraulichkeit der Inforrnationen, die sie ím Rahmen
dieser Verordnung erhalten haben, angemessen gewahrt ist, mit
Ausnahme von lnformaríonen, die bekannt gegeben werden
müssen. wenn es die Umstände erfordern, um die Gesundheit
von Mensch und Tier oder die Umwelt zu schützen.

(7) Nimmt ein Antragsteller seinen Antrag zurück oder hat
er ihn zurückgenommen. so wahren die Behörde. die Kommís-
sion lind die Mitgliedstaaten die Vertraulichkeit von Geschiifts-
und Betrlebsinfonnatíonen einschließlich von Informationen
über Forschung und Entwicklung sowie von Infonnationen,
über deren Vertraulichkeit die Kommission und der Antrag-
sæller nicht einer Meinung sind.

,1ltikel 31

Datenschutz

Die wissenschaftlichen Daten und andere lnfonnatíonen, die in
dem gemäß Artikel 5 Absätze 3 und 5 sowie Artikel 17
Absätze 3 und ; erforderlichen Antragsdossier enthalten sind.
dürfen während eines Zeitraums von zehn Jahren ab dem
Datum der Zulassung nicht zugunsren eines anderen Antrag-
stellers verwendet werden, es sei denn, dieser andere Antrag-
steller hat mit dem Zulassungsinhaber vereinbart, dass soiche
Daten und Infonnationen venvendet werden können.

Nach Ablauf dieses Zehnjahreszeitraums können die Ergebnisse
der auf der Grundlage der wissenschaftlichen Daten und Infor-
mationen des Antragsdossiers durchgeführten EvaIuierungen
ganz oder teilweise von der Behörde zugunsren eines anderen
Antragstellers verwendet werden, wenn der Antragsteller nach-
weisen kann, dass das Lebensmitteloder Futtermittel, für das er
eine Zulassung beantragt. einem gemäß dieser Verordnung
bereits zugelassenen Lebensmitteloder Futtermittel im Wesent-
lichen ähnlich ist.

Arril,eJ 32

Gemeinschaftliches Referenzlabor

Das gemeinschaftliche Referenzlabor und seine Pflichten und
Au(~aben sind im Anhang bestimmt.

Nationale Referenztaboratorien können nach dem in Artikel 35
Absatz 2 genannten Verfahren eingerichtet werden,

Personen, die eine Zulassung genetisch veränderter Lebens-
mittel und Futtermltte] beantragen. beteiligen sich an den
Kosten der Aufgaben des gemeinschaftlichen Referenzlabors
und des im Anhang genannten Europäischen Netzes der GVO-
Laboratorien.
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Die von den Antragstellem gezahlten Beiträge dürfen nicht
höher sein als die bei der VaHdielung der Nachweis' ..erfahren
entstanden~ Kosten.

Ausführliche Bestimmangen zur Durchführung dieses Artikels,
des Anhangs sowie Anderengen daran können nach dem in
Artikel 3; Absatz 2 genannten Verfahren beschlossen werden.

Artikel 33

Beratung mit der Europäischen Gruppe für Ethik der
Naturwissenschaften und der Neuen Technologien

(1) Die Kommission kann aus eigener Initiative oder auf
Ersuchen eines Mitgliedstaats dk Europäische Gruppe für Ethik
der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien oder
eine andere geeignete Stelle, die sie möglicherweise eínrichtet,
konsultieren und deren Stellungnahme zu ethischen Fragen
einholen.

(2) Die Kommission veröffenrlicbt diese Stellungnahmen.

Artikel34

Sofortmaßnahmen

Ist davon auszugehen, dass eL'1nach dieser Verordnung zugelas-
senes oder mit ihr in Einkkmg stehendes Erzeugnis wahrschein-
lich ein ernstes Risiko für die Cesundhelt von Mensch oder Tier
oder die Umwelt darstellt, oder sollte es sich im Lichte einer
yon der Behörde gemäg Artikel 10 oder Artikel 22 abgege-
benen Stellungnahme ab notwendig erweisen, eine Zulassung
dringend zu ändern oder auszusetzen. so werden Maßnahmen
nach den Verfahren der Artikel ;3 und ;4 der Verordnung
(EG) Nr. 17812002 getroffen.

(1) Die Kommission wird von dem mir Artikel ;8 der
Verordnung (EG) Nr. 17S/2002 eingesetzten Ständigen
Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit (nach-
stehend "Ausschuss" genannt) unterstützt.

Arrikel 35

Ausschussverfahren

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel; und 7 des Beschlusses \ 999;468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 19991
468fEG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3i Der Ausschuss gibt sieh eine Geschäftsordnung.

Anila'l :36

Überprüfung auf dem Verwaltungsweg

Entscheidungen oder Unterlassungen der Behörde im Rahmen
der ihr mit dieser Verordnuuz übertragenen gefuguisse können
von der Kommission aus eig~ner lni;iative oder auf Ersuchen
eines Mitgliedstaats oder einer unmittelhar und individuell
betr()ffene~ Person überprtlfr werden.

.;

Zu diesem Zweck muss hei der Kommission binnen. einer Frist
von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die betroffene Person
von der betreffenden Handlung oder Unterlassung Kenntnis
erlangt hat, ein Antrag gestellt werden.

Die Kommission entscheidet innerhalb von zwei Monaten und
verpflichtet die Behörde gegebenenfalls. ihre Entscheidung
aufzuheben oder der Unterlassung abzuhelfen.

Artikel 37

Aufhebungen

,olgende Verordnungen werden mit Wirkung ab dem Geltungs-
beginn der vorliegenden Verordnung aufgehoben:

_ Verordnung (EG) Nr. 1139/98;

_ Verordnung (EG) Nr. 49;2000:

_ Verordnung (EGi Nr. 50/2000.

Artikel 38

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 258/97

Die Verordnung (EG) Nr. 2;8/97 wird mit Wirkung ab dem
Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung wie folgt
geändel~:

1. Folgende Bestimmungen werden gestrichen:
_ Artikel l Absatz 2 Buchstaben a) und b):
_ Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 und Absatz 3;
_ Artikel 8 Absatz l Buchstabe d);

- Artikel9.

2. Artikel 3 Absatz 4 Satz l erhält folgende Fassung:
,.(4) Abweichend von Absatz 2 gilt das verfahren des
Artikels 5 für Lebensmitte! oder Lebensmittelzutaten im
Sinne des Artikels \ Absatz 2 Buchstaben d) und e), die
nach den verfügb~ren und allgernein anerkannten wissen-
schaftlichen Befunden oder aufgrund einer Stellungnahme
einer der in Artikel 4 Absatz '3 genannten zuständigen
Stellen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, ihres
Nährwerts. ihres Stoffwechsels, ihres Verwendungszwecks
und ihres Gehalts an unerwünschten Stoffen den beste-
henden Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten im Wesentli-
chen gJeichweltig sind."

Artikel 39

Änderung der Richtlinie 82/471/EWG

lu Artikel I der Richtlinie 81/471/EWG wird mit Wirkung ab
dem Celtungsbeginn der vorliegenden Verordnung folgender
Absatz angefügt:

..(3i Diese Richtlinie gilt nicht für Produkte. die unmittel-
bare oder mirtelbare Proteinquellen darstellen, welche in
den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.
September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel
und Futtennittel ('i fallen.

(') ABI. I. 268 VOI11 18.10.2003. S. \.'"
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Änderung der Richtlinie 2000/53/EG

Die Richtlinie 2002/53!EG wird mit Wirkung ab dem
Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung wie folgt
geändert:

1. Artikel 4 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

,.(5) Wenn aus einer Pflanzensorte gevl"onnenes Material
zur Verwendung in Lebensmitrein oder Futtermitteln
bestimmt ist, die unter Artikel 3 bzw, Artikel 15 der Verord-
nung (EG) Nr. 1829/2003 de, Europäischen Parlamems tind
des Rates vom 22. September 2003 über genetisch
veränderte Lebensmittel und Futtermittel (') fallen, so darf
diese Sorte nur zugelassen werden, wenn sie gemäg der
genannten Verordmmg zugelassen wurde.

(') ABI. L 268 vom 18.10.2003, S.!."

2. Artikel 7 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

,.(5) Die Mítglíedstaaten stellen sicher, dass eine Sorte, die
zur Verwendung in Lebensmitteln oder Furtermitteln gemäß
den Artikeln 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 17S/2002
des Europäischen Parlaments und des Rares vom 28. Januar
2002 zur Festlegung der allgerneinen Grundsätze und
Anforderungen des Lebensmirrelrechts, zur Erríchrung cler
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (")
bestimmt ist, nur zugelassen wird. wenn sie gemäfS den
einschlägigen Rechtsvorschrífren zugelassen wurde. '

(") ABI. L 31 vom 1.2.2002, S. 1."

Artikd 41

Änderung der Richtlinie 2002155/EG

Die Richtlinie 2002!;;jEG wird mit Wirkung ab dem
Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung wie folgt
geändert:

1. Artíkel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

..(3) 'Venn aus einer Pflanzensorte ge"l,'onuenes Material
zur Verwendung in Lebensmitteln oder Futtermitteln
bestimmt ist, die unter Artikel 3 bzw, Artikel1 5 der Vererd-
nUl1g (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments lind
des Rates vom 22. September 2003 über genetisch
veränderte Lebensmittel und Futtermittel (') fallen, so darf
diese Sorte nur zugelassen werden, wenn sie gemäß der
genannten Verordnung zugelassen wurde,

(") .>\Bl.L 268 vom 1K10.200.;, S. l:'

2. Artikel 7 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

"(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine SOlte, die
zur Verwendung in lebensmitteln oder Futtel1'tlitteln gemäß
den Artikeln 2 und 3 der VerordnuIlg (EG) Nr. 17S(2002
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar
2002 zur Festlegung der allgemeinen Gl1.lndsätze und
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Enichtung der
Europäischen Behörde für Lebensmiuclsicherheit und zur

Festlegung von Verfahren zut' Lebensmittelsicherheit (*)
bestimmt ist, nur zugelassen wird, wenn sie gemäg den
einschlägigen Rechtsvorschriften zugelassen wurde.

(') ABI. L J1 vom 1.2.2002, S. J."

Anikel41

Änderung der Richtlinie 68/I93/EWG

Artikel ;ba Absatz 3 der Richtlinie 68¡193jEWG erhält mit
':Virkung ab dem Gelnmgsbeginn der vorliegenden Verordnung
folgende Fassung:

,,(3) a) Sollen aus Vermehrungsgut von Reben hervorge-
gangene Erzeugnisse als oder in Lebensmítrelm) im
Sinne von Artikel 3 oder als oder in Futtermittel(n)
im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr.
1829/2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. September 2003 über genetisch
verärtderte Lebensmittel und Furtermittel (")
verwendet werden, so wird die betreffende Rebsorte
nur dann zugelassen, wenn sie bereits aufgrund der
genannten Verordnung zugelassen worden hit.

b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Rebs-
orte, aus deren Vermehrungsgut Erzeugnisse
hervorgegangen sind, die gemäß den Artikeln 2
und 3 der Verordnung (EG) Nr. liSl2002 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.
Januar 2002 zur Festlegung der allgemeínen
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittel-
rechts. zur Errichtung der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (U) in Lebens-
mitteln und Futtermitteln venvendet werden sollen,
nur dann zugelassen wird, wenn sie bereits
aufgrund der einschlägigen Rechtsvorschriften
zugelassen worden ist. " "

(') ABI. L 268 vom 1'8.10.2003, S. 1.
(U) ABI. L 31 vom 1.2.2002, S. 1."

Artikel43

Änderung der Richtlinie 200I/IS/EG

Die Richtlinie 2001/iS/EG wird mit Wirkung ab dem Inkraft-
treten der vorliegenden Verordnung wie folgt geändert:

1. Der folgende Arnkel wird eingefügt:

..Artikel12a

Übergangsmaßnahmen bei zufälligem oder technisch
nicht zu vermeidenden Vorbandensein "on genetisch
veränderten Organismen, zu denen die Risikobewer-
tung befürwortend ausgefallen ist

(l) Auf das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die für
die unmittelbare Verwendung .Is Lebensmitteloder Futter-
mittel oder rur die Verarbeitung vorgesehen sind und die
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Spuren eines GVO oder einer Verbindung von GVO
enthalten, finden die Arnkel 13 bis 21 keine Anwendung.
sofern sie den in Artikel 4i der Verordnung (EG) Nr. 1829/
2003 des Europäischen Parloments und des Rates vom 22.
September 2003 über genetisch veränderte Ltbensn1itte1
und Futtermittel (*) festgelegten Bedingungen genügen.

(2) Dieser Artikel gilt während eines Zeitraums von drei
Jahren nach dem Gelwl1gsbeginn der Verordnung (EG) Nr.
IS2912003.

(') ABl. L 268 vom 18.10.2003. S. 1."

2. Der folgende Artikel wird eingefügt:

~"'rtikd 26a

Maßnahmen zur Verhinderllng des unbeabsichtigten
Vorhandenseins von GVO

(l) Die Mitgliedstaaten können die geei.gneten
Maßnahmen ergreifen. um das unbeabsichtigte vorhanden-
sein von GVO in anderen produkren zu verhindern.

(2) Die Kommissic.)n sammelt und koordiniert Informa-
tionen auf der Grundlage von Unt~rsttChungèn auf gemein-
schaftlicher und nationaler Ebene, beobachtet die Entwick-
lungen bei der Koexistenz in den Mitgliedstaaten und
entwickelt auf der Grundlage dieser Informationen und
Beobachtungen Ldtlinien für die Koexistenz von genetisch
veränderten, konventionellen und ökologischen Kulturen:'

Altikd 44

lnfonnationen, die gemäß dem Protokoll von Cartagena
bereitgestellt werden müssen

(1) Jede Zulassung. Emeuerung. Änderung. Auillebung oder
Jeder Widerruf einer Zulassung eines in Artikel '3 Absatz 1
Buchstaben a) oder b) oder Artikel 15 Absatz i Buchstaben a)
oder b) genannten GVO. Lebensmittels oder Futtermittels wird
von der Kommission den Verrragsparteien des Protokolls von
Cartagena durch die Informationsstelle für Biosicherheit (BiOSJM
fery Clearíng-Hcuse) gemäß Artikel II Absatz l bzw, Artikel
12 Absatz l des Protókolls von Canagena gemeldet.

Die Kommission übennittelt der innerstaatlic.hen AnlaufsteIle
i.eeler Vertragspartei. die das Sekretariat im Voraus darüber
informiert. dass sie keinen Zugang zur Infofm:ltionssteUe für
Riosicherheit hat. eine schliftliehe Kopie der Mitteilung.

(2) Die Kommission behandelt ebenfalls alle Anfragen nach
zusätzlichen Informationen, die von einer Vertragspartei gemäfS
Artikel 11 Absatz 3 des Protokolls VOll Caltagèna eingereicht
,,:,e:den, und stellt Kopien der Gesetze, Verordnungen und LehM
Imlen gemäß Artikel 11 ."bsatz 5 jenes Pror.okolls zur Verfü-
gung.

Artikcl45

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen die BestimmLlngen über Sanktionen
für Verstöße gegen die Bestimmungell dieser Verordnung fest
und treffen ane erforderlichen Ma!;nahmen. um sicherzustellen.
dass sie durchgefühlt werden. Die Sanktionen müssen wirksam,
verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten
melden diese Bestimmungen der Kommission spätestens sechs
Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung:
sie melden ihr auch unverzüglich jede spätere .Ä.nderung.

Artikel46

Übergangsnlaßnahmen in Bezug auf Anträge, Kennzeich-
nung und Meldungen

(1) Anträge. die g.mäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
2;8/97 vor dem Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung
gestellt wurden, werden in Anträge gemär¡ KapitelllAbschnitt
1 der vorliegenden Verordnung umgewandelt,· sofern der erste
Bewertungsbericht gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 25S197 noch nicht an die Kommission weitergeleitet
wurde SO\V1e in all den Fällen, in denen ein zusätzlicher Bewer-
nmgsbelicht gemäß Artikel 6 Absätze 3 oder 4 der Verordnung
(EG) Nr. 258/97 gáorde11 wird. Andere Anträge. die gemäß
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 258197 vor dem Geltungs-
beginn der vorliegenden Verordnung gestellt wurden.· werden
ungeachtet von Artikel 38 der vorliegenden Verordnungnach
der Verordnung (EGi Nr. 258{97 bearbeitet.

(2) Die in der vorliegenden Verordnung f.stgelegten Kenn-
zeichnungsvorschriften gelten nicht für Erzeugnisse, deren
Herstellungsprozess vor dem Geltungsbeginn dieser vererd-
nung eingdeitet wurde. sofern diese Erzeugnisse gemäß den
vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung an\'1..'endbaren
Rechtsvorschriften gekennzeichnet wurden.

(3) Meldungen über Erzeugniss e. die ihre Verwendung als
Futtermittel einschließ.ll und die gemäß Artikel 13 der
Richtlinie 20011181EG vor dem Geltungsbeghm der vorlie-
genden Verordnung gen,acht wurden. werden in Anträge
gemäß Kapitel 111 Abschnitt I der vorliegenden Verordnung
umgewandelt. sofern der gemäß Artikel 14 der Richtlinie
20010 SiEG vorgesehene Bewertungsbericht der Kommission
noch nicht zugesandt wurde.

(4) Anträge, die für in Artikel ] 5 Absatz l Buchstabe c)
dieser Verordnung genannte Erzeugnisse gemäß Artikel 7 der
Richtlini. 82!4711EWG vor dem Geltungsbeginn der vorlie-
genden Verordnung gestellt wurden, werden in Amräge gemäß
Kapitel III Abschnitt I der vorliegenden Verordnung un1gewan-

delt.

(5) Anträge, die für in Artikel 15 Absatz '1 dieser Verord-
nung genannte Eruugnissë' gemäß Artikel 4 der Richtlinie 70{
;24!£WG vor dem Geltl.tIlgsbeginn der vorliegenden Verord-
nung gestellt wurden, werden durch Anträge gemäß Kapitel !Il
Abschnitt 1 der \'orliegenden Verordnung ergånzt.
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/\rr:ikel 47

übergangsmaßnahmen bei zufälligem oder technisch nicht
zu vermeidendem Vorhandensein von genetisch
verändertem Material, zu dem die Risikobewertung befër-

wortend ausgefallen ist

(I) . Das Vorhandensein von Material in Lebensmitteln oder
Futtermitteln, das GVO enthält, aus solchen besteht oder aus
solchen hergestellt ist, mit einem Anteil, der nicht höher ist als
0.5 Prozent, gilt nicht als Verstof gegen Artikel 4 Absatz 2
oder Artikel 16 Absatz 2. sofern

a) es zufållig oder technisch nicht zu vermeiden ist:

b) zu dem genetisch veränderten Material durch den (díe)
wíssenschaftlíchem) Ausschuss (Ausschüsse) der Gemein-
schaft oder díe Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-
heit vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung eine befür-
wortende Stellungnahme abgegeben wurde:

c) der entsprechende ZU!;,lSSul1gsantrag nicht nach den
einschlägigen Gemeinschati'$vol'schritten abgelehnt worden
ist;

d} die Nachweisverfahren öffentlich verfügbar sind.

(2) Damit festgestellt werden kann, dass das Vorhandensein
dieses Stoffes zllfålIig oder technisch nicht zu vermeiden ist.
müssen díe Unternehmer den zuständigen Behörden nach-
weisen können, dass sie geeignete Schritte unternommen
haben. um das Vorhandensein derartiger Materíalíen zu
vermeiden.

(3) Der in Absatz 1 geminnte Schwellenwert kann insbeson-
dere für GVO, die direkt •.111 den Endverbraucher verkauft
werden, nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten, Verfahren
gesenkt werden.

(4) Ausführliche Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werdcn nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten
Verfahren beschlossen.

(;) Dieser Arnkel bleibt während eines Zeitraums von drei
Jahren nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung
anwendbar,

Artif<c148

überprüfung

(l) Spätestens am i. November 2005 übermittelt die
Kommission anliand der bis dahin gesammelten Erfahrungen
dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über
die Durchführung dieser Verordnung und insbesondere des
Artikels 47, gegebenenfalls in Verbindung mit einem entspre,
ehenden Vorschlag. Der Belieht und ein etwaiger Vorschlag
werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(2) Unbeschadet der Betugnisse der nationalen Behörden
überwacht die Kommission die Anwendung dieser Verordnung
und ihre Auswírkungen auf die Gesundheit von Mensch und
Tier, Verbraucherschutz, Verbraucherinformation und das
Funktionieren des Blnnenmarktes, und legt erforderlichenfalls
schnellstmöglich entsprechende Vorschläge vor.

.''.rtikel 49

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt d,r Europäischen Union in Kraft.

Sie "ord nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Datum
ihrer Veröffentlichung angewandt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen ZLi Brüssel am 22. September 200.l.

Im N.IlHcn des Europäischen P:lrlame:nt)
Der P¡'äsident

P. cox

Im Namen de.s Rares
Der Präsident

R. BUlTIGLlONE
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.-\NHANG

ralCHTEN UND AUFGABEN DES GEMEINSCHAFTLICHEN REFERENZLABORS

1. Bei dem in Artikel 32 genannten gemeinschaftlichen Referenzlabor handelt es sich um dit: Gemdnsame Porschunzs-
srelle der Kemmission. _. .. '.

2. Bei den in diesem Anhang dargelegten Aufgaben wird die Gemeinsame Forschungsstc11c der Kommission yon einem
Konsortium nationaler Referenzbbol'arorien unterstützt, das als "Europäisches Netz der GVû-Laboraroriw"

bexeíchnet wird.
3. Das gemdl1$chaftliche Referenzlabor ist vor allem zusrändig für.

_ Empfang. Aufbereitung, Lagerung und Pflege der entsprechendt:n posluven und negaliven Køotcollpl'oben und
ihre Verreilung all die nationalen Rt:fercl1zlaboratorien:

_ Uruersuchung und Validiemng der Verfahren zum Nachweis, einschliel~lich der Probenahme und der ldentifizie-
rung des Tn.lruform::uions¡¡:reigniS:;e5sowie gegl:bcncllfalls des NachwdS{:s und der Identifizierung des Transfonna-
tionsereignisses in dem Leb,:nsmittd oder Futtermittel:

_ Evaluicnmg der Daten. die der Antragsteller für die Zulassung zum Invel'kchrbringcn des Lc.b¡¡:l1smittelsoder des
Futterminels zum Zweck der tjnrersuchung und valídierung der verfahren ZUJ' Probenahme und zum Nachweis

vorgelegt hat:
_ vorlege vollsrändigcr £valuü:rungsberichr,e bei der Behörde.

4. Das g~meinsd1aftliche Referenzlabor beteiligt sich an der Beilegung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten
hinsichtlich der El'g¡¡:bnis~cder in diesem Anhang aufgcfiihrtcl1 Allfgaben.
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Bundesrat Drucksache 310/03 (Beschluss)

23.05.03

Beschluss
des Bundesrates

Entschließung des Bundesrates zur Novellierung des Gen-
technikgesetzes im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie
2001/18/EG (Grüne Gentechnik)

Der Bundesrat hat in seiner 788. Sitzung am 23. Mai 2003 beschlossen, die aus der
Anlage ersichtliche Entschließung zu fassen.

Vertrieb: Bundesanzeiger verlagsgeselJSChaft moH, Postfach 1320.53003 Bonn
Telefon: 0228/3820840. Telefax: 022613820844

IS$N 0720-2946
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Anlage

Entschließung des Bundesrates zur Novellierung des Gen-
technikgesetzes im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie
2001l18/EG (Grüne Gentechnik)

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung,

1. die Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG zügig 1:1 in nationales Recht umzusetzen
und damit Rechts- und Planungssicherheit in Wirtschaft und Forschung wieder
herzustellen sowie Vertrauen und Transparenz beim Verbraucher zu schaffen,

2. hinsichtlich der Legaldefinition der Freisetzung oder des Inverkehrbringens im
Gentechnikgesetz klarzustellen, dass das Inverkehrbringen von Pflanzenmate-
rial, das in Folge von Auskreuzungen aus genehmigten Freisetzungsversuchen
Anteile an gentechnisch verändertem Material enthält, kein Inverkehrbringen
im Sinne des Gentechnikgesetzes darstellt und soweit erforderlich, auch für eine
Anpassung der gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften Sorge zu tragen,

3. eine eindeutige Rechtsgrundlage im Gentechnikgesetz zu schaffen, damit auch
künftig die Anwendung des vereinfachten Verfahrens für die absichtliche Frei-
setzung gentechnisch veränderter Pflanzen nach Artikel 6 Abs. 5 i.V.m.
Artikel 7 Abs. 6 der Richtlinie 2001/18/EG sichergestellt ist,

4. möglichst zu gewährleisten, dass der öffentlich zugängliche Teil des Standort-
registers für Freisetzungen und für zugelassene und im Anbau befindliche gen-
technisch veränderte Pflanzen keine Angaben enthält, die eine Identifizierung
einzelner Personen (Landwirte) erlauben sowie die Nutzung bereits bestehender
DatenbankenIRegister im Agrarbereich im Hinblick auf zu vereinfachende bü-

rokratische Verfahren zu prüfen,

5. die bisherigen Aktivitäten zum Monitoring zusammenzufuhren und hierzu eine
zentrale Koordinierungsstelle bei der fur die Genehmigung von Freisetzungen
und Inverkehrbringen zuständigen Behörde zu etablieren,
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6. die Finanzierung des gemäß der Richtlinie 2001118/EG durchzufiihrenden Mo-
nitorings so zu regeln, dass dabei sowohl die angespannten Haushalte der Län-
der berücksichtigt werden als auch die Wirtschaft nicht über Gebühr belastet
wird,

7. sich nachdrücklich für ein sofortiges Ende des rechtswidrigen Zulassungsmo-
ratoriums für das Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Pflanzen gemäß
Teil C der Richtlinie 2001/18/EG einzusetzen,

8. sich für eine zügige Verabschiedung der EG-Verordnungen für genetisch ver-
änderte Lebens- und Futtermittel sowie zu Rückverfolgbarkeit und Kennzeich-
nung genetisch veränderter Organismen einzusetzen und dabei für die Festle-
gung von praktikablen SchweJlenwerten, die sich auf wissenschaftliche Be-
wertungen stützen, einzutreten,

9. sich für eine Beschleunigung des Verfahrens zur Einführung EU-weiter Rege-
lungen für Saatgut einzusetzen, in denen u.a. praktikable Schwellenwerte fest-
gelegt werden, die auch für in der Gemeinschaft nicht zugelassenes gentechni-
sches Material gelten, wenn zu diesem Material eine positive Stellungnahme
der wissenschaftlichen Ausschüsse der Gemeinschaft oder der national zustän-
digen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats der EG vorliegt,

10. sich für eine zügige Verabschiedung von Leitlinien zur Frage der Koexistenz
von konventioneller Landwirtschaft, ökologischer Bewirtschaftung und dem
Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen einzusetzen und dabei klarzu-
stellen, dass die Ausweisung von GVO-freien Gebieten ein ungeeignetes Mittel
darstellt. Für die Schaffung europäischer Regeln in Bezug auf Haftungsfragen
wird im Hinblick auf Freisetzung und Inverkehrbringen gentechnisch verän-
derter Organismen gegenwärtig keine Notwendigkeit gesehen,

11. auf die beabsichtigte Verlagerung von Zuständigkeiten und Aufgaben für die
Gentechnik vom Umweltbundesamt auf das Bundesamt für Naturschutz zu ver-
zichten, sowie im Rahmen der Verlagerung von Zuständigkeiten im Bereich
Gentechnik sicherzustellen, dass die Zentrale Kommission für die Biologische
Sicherheit ihre sich am Stand von Wissenschaft und Technik orientierende Tä-
tigkeit wie bisher uneingeschränkt und effektiverfüllen kann.

T
I
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Begründung:

A. Zur Entschließung im Allgemeinen
Die Europäische Kommission hat mit ihrer Mitteilung zu Biowissenschaften
und Biotechnologie eine Strategie zur langfristigen, wettbewerbsfåhigen und
verantwortungsvollen Weiterentwicklung dieser bedeutsamen Wachstumsbran-
che vorgelegt. In einem Aktionsprogramm sind die konkreten Maßnahmen zur
Umsetzung der Ziele der voriiegenden Strategie umrissen. Damit unterstreicht
die Kommission die herausragende Bedeutung der Biotechnologie fur die Euro-
päische Union, fur Wettbewerbsfåhigkeit, Wachstum und die Schaffung von
Arbeitsplätzen. Im Hinblick auf die wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische
Situation in Deutschland ist es dringend geboten, durch wettbewerbsneutrale,
unbürokratische und flexible Regelungen die Nutzung von Zukunftstechnolo-
gien wie der Bio- und Gentechnik zu fördern, soweit dies mit dem Schutz der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt vereinbar ist.

Neben der Medizin spielen die Bio- und Gentechnologie mittlerweile auch in
der Landwirtschaft und Ernährungsindustrie eine entscheidende Rolle. Ihre
Wettbewerbsfåhigkeit wird in hohem Maße von den Anwendungsmöglichkeiten
molekularbiologischer und gentechnischer Verfahren abhängen. Angesichts der
vielfåltigen Potenziale fur den Agrarsektor sind daher die notwendigen Voraus-
setzungen und Rahmenbedingungen sowohl auf europäischer als auch auf nati-
onaler Ebene für eine weitere Entwicklung zu schaffen. Diese müssen der lang-
fristigen und globalen Bedeutung der Grünen Gentechnologie sowohl im Hin-
blick auf die Innovationen und Wettbewerbsfåhigkeit als auch die Gesundheit
und Sicherheit der Verbraucher und dem Schutz der Umwelt angemessen Rech-

nung tragen.
Insbesondere im Hinblick auf die Rechtssetzung und Umsetzung bestehender
Rechtsvorschriften werden sowohl auf europäischer als auch auf nationaler
Ebene Defizite gesehen. Diese tragen zunehmend zu Rechtsunsicherheit bei den
Anwendem gentechnischer Verfahren und zur Verunsicherung der Verbraucher
bei. Ziel muss es daher sein, die Stagnation im Bereich der Grünen Gentechnik
zu beenden, Rechts- und Planungssicherheit in Forschung und Industrie wieder
herzustellen sowie Vertrauen und Transparenz beim Verbraucher zu schaffen.

B. Zur Entschließullg im Einzelnen

zul.:
Mit der novellierten Freisetzungsrichtlinie 200 11l8/EG wurden u.a. weitere Voraus-
setzungen fur einen großflächigen Anbau von gentechnisch veränderten Kultur- !
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pflanzen geschaffen. Allerdings steht eine Umsetzung in nationales Recht aus. Die
Bundesregierung hat die Umsetzungsfrist (17. Oktober 2002) verstreichen lassen.
Eine unmittelbare Folge der Defizite bei der Rechtssetzung und Umsetzung beste-
hender Rechtsvorschriften ist, dass wegen der zunehmenden Rechtsunsicherheit die
Zahl der Freisetzungen gentechnisch veränderter Kulturpflanzen in Deutschland
drastisch zurückgegangen ist. Einzelne Vorhaben wurden ganz eingestellt. Hiervon
sind auch zahlreiche Projekte der biologischen Sicherheitsforschung betroffen.

zu2.:

Vor der Freisetzung von gentechnisch veränderten Pflanzen erfolgt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens eine Sicherheitsbewertung des Robert Koch-Instituts, bei
der auch die Möglichkeit der von Natur aus über den Pollen erfolgenden Einkreu-
zung in Nachbarbestände Prüfgegenstand ist. Bei vorliegender Freisetzungsgeneh-
migung sind nach dem Stand der Wissenschaft unvertretbare schädliche Auswir-
kungen nicht zu erwarten. Weiterhin handelt es sich bei Freisetzungen um räumlich
und zeitlich begrenzte Versuche. Im Hinblick auf die vollzugspraktischen Probleme
sowie die möglichen Einschränkungen für die betroffenen Landwirte der konventi-
onellen Nachbarkulturen sind klare rechtliche Regelungen für den Umgang mit
Saat- und Emtegut zu schaffen, das geringe, unbeabsichtigte und technisch unver-
meidbare Anteile gentechnisch veränderter Organismen enthält. Eine entsprechende
Klarstellung sollte auch im Gemeinschaftsrecht erfolgen, damit eine einheitliche
Handhabung in den Mitgliedstaaten und die Übereinstimmung des deutschen Rechts
mit dem Gemeinschaftsrecht gewährleistet ist.

zu3.:

Das auf der Entscheidung 94/7301EG der Kommission beruhende vereinfachte Ver-
fahren bei der Genehmigung bestimmter Freisetzungsvorhaben hat sich bewährt und
sollte beibehalten werden. Dazu ist insbesondere vor dem. Hintergrund des Be-
schlusses des OVG Berlin vom 9. Juli 1998 (Az. OVG 2 S 9.97) eine eindeutige
rechtliche Regelung im Gentechnikgesetz zu schaffen. Für ein vereinfachtes Ver-
fahren, bei dem hinsichtlich von Freilandversuchen an den nachgemeldeten Stand-
orten keine weitere Anhörung der Öffentlichkeit stattfindet, fehlt es weiterhin an der
nach § 18 Abs. 2 Satz 1 und § 14 Abs. 4 GenTG erforderlichen Rechtsverordnung
der Bundesregierung. Auch die Entscheidung 94/7301EG der Kommission berech-
tigt nicht dazu, von dem im Gentechnikgesetz geregelten Verfahren abzuweichen.
Der Bundesrat hat der gegenteiligen Auffassung der Bundesregierung bereits mit
seiner Entschließung vom 3. Mai 1996 (Anlage zur BR-Ors. 124/96 (Beschluss))
widersprochen.
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zu4.:
Die Richtlinie 2001/18/EG schreibt in Artikel 31 Abs. 3 die Einrichtung von
Standortregistern für gemäß Teil B genehmigte Freisetzungen sowie gemäß Teil C
zugelassene und angebaute gentechnisch veränderte Organismen vor. Hierbei sollte
im Sinne der Verfahrensvereinfachung geprüft werden, ob bestehende Datenban-
ken/Register der Agrarverwaltung bei Einhaltung des Schutzes personenbezogener
und personenbeziehbarer Daten zu nutzen sind. In der Vergangenheit haben zahl-
reiche Beispiele gezeigt, dass derartige Veröffentlichungen zu persönlichen Angrif-
fen gegen den Landwirt oder sein Eigentum führen können.

zuS.:
Derzeit sind u.a. eine BundlLänder-Arbeitsgruppe unter Federführung des Umwelt-
bundesamtes sowie eine von der Biologischen Bundesanstalt etablierte Arbeits-
gruppe mit Fragen des Monitoring befasst. Hier sollte künftig durch eine ressort-
übergreifende Koordination eine Verbesserung der Abstimmung erreicht werden.
Die Entwicklung einer zentralen Datendokumentation zum Monitoring wird auch
im Hinblick auf die künftigen Überwachungsaufgaben der Länder sowie die
Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden als wesentlich angesehen. Diese
Aufgabe sollte von der für die Genehmigung von Freisetzungen und Inverkehrbrin-
gen zuständigen Behörde wahrgenommen werden, da hier ohnehin die relevanten

Informationen vorliegen.

zu 6.:
In der Entscheidung des Rates vom 3. Oktober 2002 über Leitlinien zur Ergänzung
des Anhangs VII der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die
Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG sind nur sehr allgemeine
Angaben hinsichtlich der Durchführung und Finanzierung der fallspezifischen
Überwachung und der überwachenden Beobachtung enthalten. Daher ist im Rah-
men der Novellierung des Gentechnikgesetzes eine Konkretisierung dahingehend
vorzunehmen, wer die Kosten für das Monitoring zu tragen hat. So sind insbeson-
dere die Kosten der Überwachung zu klären, die nicht einem spezifischen GVO zu-
zuordnen sind bzw. deren Ziel die allgemeine überwachende Beobachtung ist.

zu 7.:
Seit 1998 besteht in der EU ein rechtswidriges Moratorium bezüglich der Zulassung
für gentechnisch veränderte Pflanzen. Die fortdauernde Nichtbeachtung bestehender
gesetzlicher Regelungen führt zu Rechtsunsicherheiten und wirkt sich zunehmend
negativauf Innovationen im Bereich der Grünen Gentechnik aus. So wurden bereits
im Frühjahr 2001 mit der novellierten Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG überar-
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beitete Vorschriften angenommen, die wirksame, effiziente und transparente Maß-
nahmen zur Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus für die menschliche Gesund-
heit und die Umwelt festlegen. Weitere Legislativvorschläge bilden den rechtlichen
Rahmen fur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit. Dieses Maßnahmenpaket trägt
sowohl dem Verbraucherinteresse als auch den Bedenken einzelner Mitgliedstaaten
Rechnung. Es wird daher erwartet, dass sich die Bundesregierung fur ein sofortiges
Ende des Zulassungsmoratoriums und die Wiederaufnahme der GVO-Zulassung in
der Europäischen Union einsetzt.

zu 8.:

Die Europäische Kommission hat bereits im Juli 2001 zwei Legislativvorschläge
angenommen, die ein einheitliches Gemeinschaftssystem fur die Rückverfolgbarkeit
und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen sowie gestraffte Zulas-
sungsverfahren für genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel vorsehen. Im
Umwelt- und Agrarrat wurde im November 2002 eine politische Einigung über den
Schwellenwert fur die Kennzeichnung erreicht. Die Festsetzung von Schwellen-
werten muss die gute landwirtschaftliche Praxis und die Verbraucherinteressen an
eine uneingeschränkte Wahlfreiheit, auch unter Berücksichtigung ethischer Ge-
sichtspunkte, in Einklang bringen. Insbesondere muss die Regelung so ausgestaltet
sein, dass auch künftig Freisetzungsvorhaben durchgefiihrt werden können.

zu 9.:

Gegenwärtig fehlen für den Saatgutbereich Regelungen zu Schwellenwerten, die
auch eine Koexistenz von gentechnischer, konventioneller sowie ökologischer Pro-
duktion sicherstellen. Schwellenwerte müssen realistisch und praxistauglich sein
und weder den konventionellen bzw. den ökologischen Landbau in Frage stellen
noch den gentechnischen Anbau zur Einhaltung von Bedingungen verpflichten, die
in der Praxis nicht oder nur mit unvertretbaren Mitteln zu realisieren wären. Weiter-
hin wird auch für noch nicht zugelassenes Saatgut, für das jedoch bereits eine posi-
tive Stellungnahme der wissenschaftlichen Ausschüsse der Gemeinschaft vorliegt,
eine Schwellenwert-Regelung befürwortet, um eine zu gentechnisch veränderten
Lebens- und Futtermitteln konsistente Gesetzgebung sicherzustellen. Sicherheits-
bewertungen der national zuständigen Behörde sind aus Subsidiaritätsgründen eben-
falls zuzulassen, falls keine Stellungnahme der wissenschaftlichen Ausschüsse vor-
liegt.

zu 10.:

Gegenwärtig werden auf EU-Ebene Fragen zur Koexistenz zwischen konventionel-
ler und ökologischer Landwirtschaft sowie dem Anbau mit gentechnisch veränder-
ten Pflanzen diskutiert. Dabei geht es vor allem um wirtschaftliche Folgen des zu-
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fälligen Vorhandenseins von Spuren gentechnisch veränderten Materials in Ernte-
produkten des konventionellen bzw. ökologischen Anbaus und nicht um Risiken
oder Sicherheitsfragen, da ohnehin nur ein Anbau von in der EU zugelassenen gen-
technisch veränderten Pflanzen möglich ist. Bei den angekündigten Leitlinien soll-
ten insbesondere praktikable Schwellenwerte sowie die Erfahrungen der konventio-
nellen Landwirtschaft, die z.B. bei det"Sicherstellung der Reinheitsstandards von
Saatgut existieren, Berücksichtigung finden. Die Ausweisung sogenannter GVO-
freier Gebiete ist bei einem flächenmäßig zunehmenden Anbau gentechnisch verän-
derter Pflanzen nicht praktikabel. Für die Schaffung europäischer Regeln in Bezug
auf Haftungsfragen wird im Hinblick auf Freisetzung und Inverkehrbringen gen-
technisch veränderter Organismen gegenwärtig keine Notwendigkeit gesehen. Da-
gegen ist die Festlegung von Schwellenwerten im Ökolandbau nur durch Änderung
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (EG-Öko-VO) möglich.

zu l L:
Das Umweltbundesamt wirkt nach geltendem Recht u.a. als Einvernehmensbehörde
bei entsprechenden Genehmigungsverfahren nach Gentechnikrecht mit. Dabei kann
der Fachbereich Gentechnik auf Grund der Kompetenzen und Aufgaben des Um-
weltbundesamtes für die Bereiche Boden, Wasser und Luft eine medien- und
schutzgutübergreifende Betrachtungsweise sicherstellen, die im Übrigen auch der
Freisetzungsrichtlinie der EU zu Grunde liegt. Auch die enge Verbindung und Ko-
ordinierung mit der Durchführung anderer einschlägiger Rechtsakte, wie Z.B. der
EU_Pflanzenschutzmittelrichtlinie, wäre innerhalb einer Behörde sichergestellt.
Eine derartige Kompetenz und die Vielzahl der Aufgabenspektren bei Umweltfra-
gen hält das Bundesamt für Naturschutz nicht vor. Bei einer Verlagerung der Gen-
technik an das Bundesamt für Naturschutz würde eben diese für diesen Technolo-
giebereich erforderliche übergreifende Arbeitsweise entfallen.

Zudem ist die Zuständigkeit des UBA nach GenTG gesetzlich geregelt. Sie darf
deshalb nur durch ein Gesetz geändert werden, das der Zustimmung des
Bundesrates unterliegt. Bis zu solch einer Änderung dürfen die dem UBA
zugewiesenen Aufgaben ausschließlich von diesem selbst wahrgenommen werden.
Eine auch nur teilweise Vorwegnahme einer Änderung der Zuständigkeiten nach
GenTG durch faktisches Umsetzten des Fachbereichs vom UBA an das BfN greift
unzulässigerweise in das gesetzlich geregelte Entscheidungsverfahren ein und fuhrt

deshalb' zu erheblichen Rechtsunsicherheiten.

Mit dem Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 22. Oktober 2002 wurde die
federfuhrende Zuständigkeit für den Bereich Gentechnik vom Bundesministerium
für Gesundheit und Soziale Sicherung an das Bundesministerium fur Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft übertragen. Damit verbunden sind Neuzu-
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ordnungen bei nachgeordneten Bundesbehörden. Die Bundesregierung wird gebeten
sicherzustellen, dass die Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit, als
das von ihr berufene Beratungsgremium unabhängiger Wissenschaftler und Sach-
verständiger, ihre Aufgaben auch künftig uneingeschränkt erfüllen kann. So sind die
von der Kommission im Rahmen der wissenschaftlichen Bewertung von Freiset-
zungen und zum Inverkehrbringen gegebenen Empfehlungen zu berücksichtigen.
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Position Document on Organic Agriculture
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Position on Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms

Introduction

The introduction ofG~netic Engineering (GE) into agriculture has confronted the organic movement with new
challenges. The purpose of this paper is to provide ¡FOAM and its internal bodies with the Federation's position on
Genetic Engineering; and to guide ¡FOAM members in the development of their own positions. The position has a
twofold perspective:

• A political focus on what ¡FOAM wants.
• A practical focus on what is feasible. (This is especially relevant in relationship to standards. Organic

agriculture operates according to set requirements and it is critical that those requirements are practically
achievable.)

Based on this position, strategies will be developed. Public materials and statements by IFOAM shall follow this
position.

Scope

This position does not set detailed standards for organic production, inspection, certification or accreditation. That is
the function of the lFOAM Norms (the !FOAM Basic Standards and the IFOAM Accreditation Criteria).
Nevertheless, this position provides general guidance on the development of appropriate standards and criteria.

Definitions and terminology

¡FOAM uses the following definitions:

Genetic engineering (GE)

Genetic engineering is a set of techniques from molecular biology (such as recombinant DNA) by which the genetic
material of plants, animals, micro-organisms, cells and other biological units are altered in ways or with results that
could not be obtained by methods of natural mating and reproduction or natural recombination. Techniques of
genetic modification include, but are not limited to: recombinant DNA, cell fusion, micro and macro injection,
encapsulation, gene deletion and doubling. Genetically engineered organisms do not include organisms resulting
from techniques such as conjugation, transduction and natural hybridization.

Genetically Modified Organism (GMO)

A plant, animal, or microorganism that is transformed by genetic engineering.

A product that is the result of Genetic Engineering is called a "product of Genetic engineering" or a "derivative of
GMOs" depending on the circumstances.

¡FOAM insists on precise definitions and terminology regarding genetic engineering and opposes any effort to divert
ihe GMO debate by introducing terms such as "modern bio-technology".

Genetic Engineering in agriculture

t: 27.10.2003 13:36
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¡FOAM is opposed to genetic engineering in agriculture, in view of the unprecedented danger it represents for the
entire biosphere and the particular economic and environmental risks it poses for organic producers. IFOAM
believes that genetic engineering in agriculture causes, or may cause:

• Negative and irreversible environmental impacts
• Release of organisms which have never before existed in nature and which cannot be recalled
• Pollution of the gene-pool of cultivated crops, micro-organisms and animals
• Pollution of off-farm organisms
• Denial of free choice, both for farmers and consumers
• Violation offanners' fundamental property rights and endangerment of their economic independence
• Practices which are incompatible with the principles of sustainable agriculture
• Unacceptable threats to human health

Therefore, ¡FOAM calls for a ban on GMOs in all agriculture.

While ¡FOAM is advocating a total ban on GMOs in all agriculture, we cannot ignore the fact that GMOs are
already in use, in some countries even in wide-spread use. Therefore ¡FOAM must develop positions that are dealing
with this.

Labelling of Genetically Engineered agriculture products

¡FOAM urges the introduction of mandatory and comprehensive labelling for genetically engineered agricultural
products for two main reasons:

l. A rapidly growing number of consumers throughout the world do not want to consume genetically engineered
agricultural products. Mandatory and comprehensive labelling is necessary in order to secure the right of
consumer choice.

2. The labelling of genetically modified/engineered food is of particular importance to producers and consumeIS
of organic food, as well to organic inspection and certification bodies. This is because certain products from
conventional agriculture or of non-agricultural origin are still permitted in organic production. In order to
ensure that genetic engineering does not enter the organic production chain through such compounds, reliable
and comprehensive labelling is needed.

Labelling should not be limited to those agricultural products which contain or consist of genetically modified
organisms; it should also cover agricultural products which are produced with genetically engineered products.

IFOAM does not support the concept of "substantial equivalence". IFOAM does not consider this method to be a
sound determinant offood safety. Further, ¡FOAM does not feel it is a valid criterion for determining which
genetically engineered agricultural products should fall within the scope of products to be labelled. The "substantial
equivalence" approach only tells consumers something about the composition of the end product. It does not disclose
the 'history' or production method of the product, which is of greater interest to consumers.

Genetic Engineering is excluded in organic agriculture

IFOAM is opposed to the use of Genetic Engineering in organic agriculture, and in the processing of organic
products. This prohibition of genetic engineering applies to genetically engineered plants, animals, and
micro-organisms. It also applies to products of genetically engineered organisms such as enzymes and amino acids,
irrespective of whether or not they are detectable in the final product

¡FOAM accepts the reality that organic producers operate in the world and cannot be completely isolated from
environmental pollution or the effects of global development. Therefore it is ¡FOAM's position that we need to find a
realistic balance between the rejection ofGE in organic production and the practicalities of avoiding a distant link
between organic production and genetic engineering.

A few examples of this are: some inputs used in the organic production system may be indirectly affected by genetic
engineering, e.g. composted household waste can come from households where some people have consumed GE
food; animal manure can come from fanns that have used GE products as feed stuffs; or a food processing aid can
have been produced with the use of a GE processing aid or enzyme. There may also be unforeseen problems arising
in animal keeping.

2V0113
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GMO contamination and testing

The only true guarantee for avoiding GMO contamination is a ban on GMOs, which IFOAM strongly advocates.
¡FOAM also supports the establishment of GMO-free zones and countries, where possible.

lFOAM advocates a total ban on Genetic Engineering. At the same time ¡FOAM recognises that some GMOs have
already been released for commercial use and others are used in field trials. In these situations the emphasis shall be
on reducing the risk for contamination by containing the genetically engineered product

¡FOAM is opposed to any approach that forces organic producers to bear the burden of problems caused by others.
It is ¡FOAM's position that the responsibility for OE gene contamination lies with the polluters. The producers and
the users of OMOs must be held fully responsible for preventing the spread of the OMOs and their properties.
Organic farmers should not have to prove their crops are uncontaminated. Governments are urged to pass legislation
that makes OMO companies liable for all genetic pollution caused by the products they own, and to establish
satisfactory buffer zones between OMO crops and any other crops.

This approach is not predicated on the de-certification of organic producers due to contamination, but rather on the
right of all farmers not to have their farms contaminated by genetic pollution.

The potential of OMO contamination does not alter the traditional approach of certifying organic as a "production
method" rather than an end-product guarantee. Organic products are not defined or certified as being "free" of
unwanted poJlution. Just as organic farmers cannot guarantee zero contamination from pesticides they do not use.
themselves, there is no way for them to guarantee that organic products will not be poJluted by traces of OMOs.

Contamination that results from circumstances beyond the control of the operator will not necessarily alter the
organic status of the operation. The level of such unavoidable contamination will range from non-detectable to very
low, depending on a number of factors, most of them outside the control of the producers. Any defined threshold will
be chosen arbitrarily and does not reflect adherence to organic principles. Therefore IFOAM does not support the
introduction of de minimis thresholds for genetic contamination. Because ofthis, mandatory testing for genetic
contamination should not be introduced for the verification of organic production. However, testing is a tool
available to certification bodies to utilise in certain specified situations, such as when negligence or fraud is
suspected or to assess if established safeguards are sufficient.

Nevertheless, organic producers andoperators shaJl take aJl reasonable measures to minimise and manage the risk of
contamination. This is especiaJly important for seeds, because if the seeds used by organic producers are
contaminated it has an impact on future production. Special efforts shall be made by organic producers to ensure that
the seeds they use are not contaminated. Organic certification bodies shall assure that all operators implement the
necessary precautionary measures, and if needed, assist operators with generic advice and information. Organic
sector associations shall assist their members to obtain uncontaminated seeds. IFOAM should in turn assist with this

on the global level.

There may be those in the organic market, who wish to impose more stringent contamination requirements that will
vary in different countries, and possibly also for different products. This is not generaJly supported by IFOAM, as it
is confusing and may exclude organic producers from market access. It also undermines efforts to create a coherent
position. Nevertheless, ¡FOAM recognises this may be unavoidable and is in line with the consumers right to
choose. It is also a more dynamic and flexible approach than establishing compulsory standards. Therefore IFOAM
maintains a neutral stance to such initiatives.

Marketing of organic products and information about organic agriculture

Organic certification shall not imply it is a "Gß-free" certification. Rather it shall be presented as guaranteeing
"production without OE/OMOs". As there is no guarantee that organic products are l 00% free from any OMO
POllution, organic products shall not be marketed as "GE-free", unless there are specific safeguards and certification
procedures for that specific product. Organic producers and associations shaJl actively inform the consumers of this
fact to ensure fair marketing claims and to avoid future debates about consumer deception.

Adopted by the ¡FOAM World Board, Canada May 2002
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Zur Rückstandsituation bei Lebensmitteln

Strategien der Lebensmittelüberwachung

Neue Anforderungen al) die Rückstandsanalytik

Der Aufvvand für den Nachwels von Pflanzenschutzmittel-Rückständen hat erheblich zugenommen.

Zum einem sind die gesetzlichen Anforderungen an die Qualitätssicherung der Analytik stark ge-

stiegen, zum anderen sind viele neue Wirkstoffe in der Anwendung, die vermehrt den Einsatz ver-

schiedener Untersuchungsmethoden erfordern. Untersuchungen mit einer klassischen Multimetho-

de sind oft nicht mehr ausreichend. Eine effiziente Überwachung verlangt neue Strategien, um

möglichst viele der relevanten Wirkstoffe festzustellen.

Rückstandsfreiheit bei Lebensmitteln aus ökologischem Anbau

Die Rückstandsgehalte in Lebensmitteln aus ökologischem Landbau unterscheiden sich von kon-

ventionell erzeugten Lebensmitteln signifikant. Während in konventionellen Lebensmitteln häufig

Rückstände nachgewiesen werden, sind Öko-Lebensmi.ttel zu einem sehr hohen Prozentsatz (ca.

95 %) rückstandsfrei. Als Grenze der Rückstandsfreiheit wird ein analytischer Nullwert von 0,01

mg/kg (Nachweisgrenze ) für ausreichend und praktikabel angesehen.

Ein kleiner Prozentsatz der Öko-Lebensmittel enthält Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, die

auf Grund der Art und der Menge der Wirkstoffe auf eine unzulässige Behandlung bzw. eine Ver-

mischung mit konventioneller Ware zurückgefOhrt werden müssen. Die von verschiedenen Seiten

immer wieder vertretene Auffassung, dass sich Lebensmittel aus ökologischem Landbau und aus

konventioneller Produktion wegen der allgemeine Umweltkontamination und auf Grund von Abdrift

kaum unterscheiden, ist nicht (mehr?) zutreffend.

Öko-Monitoring

Baden-Württemberg führt im Zusammenhang mit der vom Ministerrat des Landes beschlossenen

Gesamtkonzeption zur Förderung des ökologischen Landbaus zusätzlich ein spezielles Untersu-

chungsprogramm für Lebensmittel aus ökologischem Landbau (Öko-Monitoring) durch. Dieses

Öko-Monitoring erfolgt im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Lebensmittel aus öko-

logischem Anbau sollen systematischer und häufiger als in der Vergangenheit auf Rückstände und

Kontaminanten untersucht werden. Ziel des Monitorings soll sein, in dem stark expandierendem

Marktsegment Verbrauchertäuschungen besser zu erkennen und durch eine effiziente und glaub-

würdige Kontrolle das Verbrauchervertrauen in die Qualität ökologisch erzeugter Lebensmittel zu

stärken.
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Das Untersuchungsprogramm erstreckt sich vorrangig auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln,

aber auch auf andere Kontaminanten (z.B, Tierarzneimittel, Mycotoxine, Elemente, PCB, Dioxine

und andere Organochlorverbindungen) sowie auf gentechnisch veränderten Organismen oder auf
die Bestrahlung.

Ziele:

1. Statuserhebung der Belastung ökologisch erzeugter Lebensmittel mit Rückständen und
Kontaminanten.

2. Vergleich von Öko-Lebensmitteln aus einheimischer Produktion mit Öko-Produkten anderer
Herkunft.

3. Feststellung irreführender Kennzeichnung bei Hinweis auf ein Erzeugnis nach der Öko-Va.

Verbrauchertäuschung

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Öko-Lebensmitteln werden als Verbrauchertäuschung i.

S. des §17 Abs. 1 Nr. 5 LMBG beurteilt, wenn aus dem Rückstandsvorkommen auf einen Verstoß

gegen die Regeln der Öko-Verordnung geschlossen werden kann. Damit werden bei Rückständen

in Öko-Lebensmitteln neben den KontrollsteIlen nach der Öko-Verordnung auch die Lebensmittel-
überwachungsbehörden tätig.

Es wurden Leitlinien für die Beurteilung von Rückständen in Öko-Lebensmitteln entwickelt. Bei

sachgerechter Produktion nach den Vorschriften der Öko-Verordnung sind Rückstände von Pflan-

zenschutzmitteln, die nur im konventionellen Anbau zugelassen sind, i.d.R. nicht nachweisbar. Als

praktischer Nullwert wird für die meisten Fälle im Ackerbau ein Rückstandsgehalt von 0,01 mg/kg

angesehen. Grundsätzlich ist aber im Einzelfall zu prüfen (LebensmitteilWirkstoff Kombination), ob

ein Verstoß gegen die Öko-Verordnung vorliegt oder ob die Rückstände abdriftbedingt sind oder
durch die allg. Umweltkontamination (z.B. Altlasten von chlororganischen Pflanzenschutzmitteln,
wie DDT, Lindan oder Dieldrin) zu erklären sind.

Gesetzliche Regelung der Rückstandsfreiheit

Es ist zu diskutieren, inwieweit die gesetzlichen Vorgaben bei Öko-Lebensmitteln um Reglungen

über Rückstandsgehalte von Pflanzenschutzmitteln, die im konventionellen Anbau zugelassen sind,

erweitert werden sollten. Hierzu wird vorgeschlagen, einen sog. praktischen Nullwert für Rückstän-

de in Lebensmitteln aus ökologischem Landbau einzuführen. Nach den vorliegenden Daten, wäre

ein Grenzwert von 0,01 mg/kg aus dem Blickwinkel des Verbraucherschutzes vernünftig, seitens

der Landwirtschaft praktikabel und bezogen auf den überwachungsaufwand noch vertretbar. Die-

ser Wert entspricht auch den Regelungen fOr Kleinkinder und Säuglingsnahrung (Diätverordnung)
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Bund Ökologische Lebensmittel'wirtschaft

Anhang III Nr. 9 der Verordnung (EWGl 2092/911 über
den ökologischen Landbau und die entsprechende

Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel

I. Gesetzestext:

9. Erzeugnisse, die unter dem Verdacht stehen, die Anforderungen
dieser Verordnung nicht zu erfüllen

'Ist ein Unternehmen der Auffassung oder vermutet es, dass ein von
ihm erzeugtes, aufbereitetes, eingeführtes oder von einem anderen
Unternehmen bezogenes Erzeugnis die Anforderungen dieser
Verordnung nicht erfüllt, so leitet es Verfahrensschritte ein, um jeden
Hinweis auf den ökologischen Landbau von dem betreffenden
Erzeugnis zu entfernen oder das Erzeugnis auszusondern und
entsprechend zu kennzeichnen.

)

2DasUnternehmen kann das Erzeugnis erst verarbeiten oder verpacken
oder vermarkten, wenn die betreffenden Zweifel ausgeräumt wurden, es
sei denn, das Erzeugnis wird ohne Hinweis auf den ökologischen
Landbau vermarktet.

31nderartigen Zweifelsfällen unterrichtet das Unternehmen unverzüglich
die KontrollsteIle oder -behörde.

"Letztere können vorschreiben, dass das Erzeugnis erst dann mit
Hinweis auf den ökologischen Landbau vermarktet werden darf, wenn
sie sich anhand von Informationen des Unternehmens oder aus anderer
Quelle vergewissert haben, dass die Zweifel ausgeräumt sind.

5Hegtdie KontrollsteIle oder -behörde den begründeten Verdacht, dass
ein Unternehmen ein Erzeugnis mit einem Hinweis auf den
ökologischen Landbau zu vermarkten beabsichtigt, das die

1 Nachfolgend EU-Öko-VO
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Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllt, so kann sie dem
Unternehmen zur Auflage machen, das Erzeugnis mit diesem Hinweis
vorläufig nicht zu vermarkten.

6Sie verpflichtet das Unternehmen außerdem, jeden Hinweis auf den
ökologischen Landbau von dem Erzeugnis zu entfernen, wenn sie
sicher ist, dass das Erzeugnis nicht verordnungskonform ist.

7Bestätigt sich der Verdacht jedoch nicht, so wird die genannte Auflage
nach ihrem Erlass innerhalb einer von der KontrollsteIle oder -behörde
festzusetæendsn Frist aufgehoben.

BOas Unternehmen leistet der Kontrol/stelle oder -behörde bei der
Klärung des Verdachts jede erforderliche Unterstützung.
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II.Kommentierung

9. Erzeugnisse. die unter dem Verdacht stehen, die Anforderungen
dieser Verordnung nicht zu erfüllen c

list ein Unternehmen der Auffassung

"Auffassung" bedeutet: "sichere Erkenntnisse haben".

oder vermutet es
Eine "Vermutung" besteht, wenn nach dem pflichtgemäßen Ermessen des
Unternehmens konkrete Anhaltspunkte von Erheblichkeit für eine Nichteinhaltung

sprechen.
Ergeben sich im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrolle oder aufgrund von
Hinweisen Dritter Verdachtsmomente, ist diesen zunächst im Rahmen intensiver,
interner Recherchen zügig nachzugehen.
Mögliche konkrete Anhaltspunkte können sich z. B. ergeben aus:
_ Wareneingangskontrolle: Aussehen, Etikettenreste, Verpackung,

Verunreinigungen,
Unterschreitung der üblichen Marktpreise,

_ Zweifel an der Echtheit der Zertifikate,
Feststellung von Rückstandswerten,die auf eine Anwendung von Mitteln
schließen lassen, die nach EU-Öko-VO unzulässig sind.

dass ein von ihm erzeugtes, aufbereitetes, eingeführtes oder von einem
anderen Unternehmen bezogenes Erzeugnis die Anforderungen dieser
Verordnung nicht erfüllt,

Die vorliegenden Regelungen dienen dem Ziel, die Herkunft der Erzeugnisse zu
sichern und zu gewährleisten, dass während des gesamten Erzeugungs- und
Aufbereitungsverfahrens die Vorschriften für den ökologischen Landbau
eingehalten werden. Die Verordnung (EWG) 2092/91 folgt, wie aus deren
Erwägungsgründen ersichtlich, einem prozessbezogenen Ansatz.

f
I

I
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so leitet es Verfahrensschritte ein, um jeden Hinweis auf den
ökologischen landbau von dem betreffenden. Erzeugnis zu entfernen
oder das Erzeugnis auszusondern und entsprechend zu kennzeichnen.

Welche VerfahrensschriUeeinzuleiten sind, entscheidet das Unternehmen auf Basis
seines pflichtgemäßen Ermessens. Ziel der VerfahrensschriUe muss es sein, die
weitere Vermarktung bis zur Klärung zu stoppen (sog. Selbstsistierung).

Sofern das Unternehmen sichere Erkenntnisse hat, dass das Erzeugnis den
Anforderungen an Erzeugung bzw. Aufbereitung gemäß va (EWG) 2092/91 nicht
genügt, sind die Maßnahmen endgültiger Natur - ansonsten dienen sie einem
vorläufigen Sicherungszweck.

2Das Unternehmen kann das Erzeugnis erst verarbeiten oder verpacken
oder vermarkten, wenn die betreffenden Zweifel ausgeräumt wurden, es
sei denn, das Erzeugnis wird ohne Hinweis auf den ökologischen
landbau vermarktet.

Zweck der Regelung des Anhang III Nr. 9 EU-Öko-Va ist der Schutz der
MarkUeilnehmer und Verbraucher vor Irreführung über den laut EU-Öko-Va
definierten Bio-Status der Erzeugnisse. Davon abweichende Vorstellungen bei
Marktteilnehmern und Verbrauchern über die Beschaffenheit von Bio-Erzeugnissen
sind rechtlich unbeachtllch''.
Nicht verfolgt werden mit der Regelung Zwecke des Gesundheitsschutzes und der
Lebensmittelsicherheit. Dies muss bei der Intensität der vom Unternehmen durch
Behörden oder KontrollsteIlen zu fordernden Maßnahmen unbedingt
Berücksichtigung finden.

Das Unternehmen ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verpflichtet,
Maßnahmen zu ergreifen, die

• geeignet,
• erforderlich,
• angemessen und
• zumutbar

sein müssen. Dies bedeutet:

).> Mit den Maßnahmen muss der vorstehend umschriebene Zweck grundsätzlich
erreichbar sein (Geeignetheit).

2 Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, Bd. 3, C 130, Vorb. Rn. 3; RathkelWeitbrechtIKopp, Ökologischer Landbau und
Bioprodukte, Teil!. M. III. Irrefiihrung und ÖkoV, Rn. 161
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~ Von verschiedenen geeigneten Maßnahmen hat das Unternehmen
grundsätzlich nur die zu ergreifen, die das Unternehmen am wenigsten belasten

(Erforderlichkeit).
~ Die Belastung durch die zu ergreifende Maßnahme muss in angemessenem

Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen stehen; es muss
gewährleistet sein, dass bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des
Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe
die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt (AngemessenheitlZumutbarkeitf

Das Unternehmen hat aus eigener Sachkunde und/oder unter Einbeziehung Dritter
die für die Sachaufklärung bedeutsamen Umstände zu ermitteln und einer
Bewertung zuzuführen. Aus der Bewertung werden in der Regel konkrete
Maßnahmen abzuleiten sein. Welche Maßnahmen angemessen sind, ist eine Frage
des Einzelfalls. Grundsätzlich müssen sich die zu stellenden Anforderungen aber
am höchstrichterlich anerkannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bzw. dem
Übermaßverbot4 messen lassen; die danach bestehenden Schranken sind
insbesondere auch von den KontrollsteIlenund - behörden zu beachten.

Wenn lediglich Spuren von Rückständen vorliegen, sind den
Reèherchemöglichkeiten der Unternehmen vielfach Grenzen gesetzt. Eine völlig
zweifelsfreie Zuordnung in relevante und irrelevante Sachverhalte im o.g. Sinne
wird häufig nicht gelingen. Die Belastung der Unternehmen mit einer
uneingeschränkten Beweislast ist im Sinne der dargestellten Grundsätze
unangemessen. Eine trotz intensiven Bemühens gerade im Bereich von Spuren bei
Rückständen vermutlich häufig verbleibende "Restunsicherheit" ist nach dem
dargestellten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hinzunehmen.

31nderartigen Zweifelsfällen unterrichtet das Unternehmen unverzüglich
die KontrollsteIle oder -behörde.

Sinn und Zweck der Regelung ist es, auf Basis hohen Fachwissens und
umfassender praktischer Erfahrung möglichst rasen eine Aufklärung des in Frage
stehenden Sachverhaltes zu erreichen.

Eine Meldung muss erfolgen, wenn ausreichende Belege für eine gesicherte
Erkenntnis oder konkrete Anhaltspunkte von Erheblichkeit für eine Nichteinhaltung
sprechen. Zusammen mit der Meldung übermittelt das Unternehmen alle
Informationen, die den Verdacht stützen beziehungsweise abschwächen können.

) JarasslPieroth, Grundgesetz, Art. 20 Rn. 86 mit Nachweis der diesbezüglichen Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts
4 Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen: Arnt!. Sammlung 35, 400; 84, 72; Deutsches Verwaltungsblatt - DVBl
1992,145; Neuejuristische Wochenschrift- NJW 1878,2442; 1985,2019;
Bundesverwaltungsgerichtsentscheidungen: Amt!. Sammlung l, 163; 30, 313; 44,159; 51, 115; 54, 62; 56,123; 59,

108; 62; 219; 70, 56; 70,141; 75, 61;
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Das Unternehmen ist bei Vorliegen der in Satz 1 Anhang III Nr. 9 beschriebenen
Voraussetzungen zur "unverzüglichen" Unterrichtung verpflichtet. "Unverzüglich" ist
in § 121 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) legaldefiniert und bedeutet danach:
"ohne schuldhaftes Verzögern'". "Ohne schuldhaftes Verzögern" ist nicht
gleichzusetzen mit sofort ! In der Rechtsprechung zum privatrechtlichen Bereich
wird dem Mitteilenden eine angemessene Überlegungsfrist zugestanden, deren
Obergrenze bei maximal 2 Wochen anzunehmen ist6.

In Ländern, in denen private Kontrolistelien mit der Kontrolitätigkeit beauftragt sind
(z. B. in Deutschland), erfolgt die Unterrichtung ausschließlich gegenüber der
zuständigen Kontrolisteile.

4Letztere können vorschreiben, dass das Erzeugnis erst dann mit
Hinweis auf den ökologischen Landbau vermarktet werden darf, wenn
sie sich anhand von Informationen des Unternehmens oder aus anderer
Quelle vergewissert haben, dass die Zweifel ausgeräumt sind.

Eine entsprechende Regelung steht im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen
KontrollsteIle bzw. Kontrollbehörde.

Diese ist verpflichtet, auf Basis des Ihr präsentierten Sachverhaltes und unter
Bewertung aller bereits ermittelten Umstände zu beurteilen, ob eine weitergehende
Sachaufklärung erforderlich ist. Die KontrollsteIle bzw. Kontrollbehörde ist

'angehalten, ihr hohes Fachwissen und ihre umfassende praktische Erfahrung
bestmöglich mit dem Ziel einer möglichst raschen Aufklärung des in Frage
stehenden Sachverhaltes einzusetzen und anoder weiteren Sachaufklärung nach
Kräften mitzuwirken.

SHegtdie KontrollsteIle oder -behörde den begründeten Verdacht, dass
ein Unternehmen ein Erzeugnis mit einem Hinweis auf den
ökologischen landbau zu vermarkten beabsichtigt, das die
Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllt, so kann. sie dem
Unternehmen zur Auflage machen, das Erzeugnis mit diesem Hinweis
vorläufig nicht zu vermarkten.

Eine entsprechende Auflage steht im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen
KontrollsteIle oder -behörde. Die hier für die KontrollsteIle oder -behörde gegebene
Sanktionsmöglichkeit setzt voraus, dass

~ sie Anhaltspunkte dafür hat, dass das Unternehmen das betreffende
Erzeugnis vermarkten möchte und

~ sie auf Basis des ermittelten Sachverhalts zu dem Ergebnis gelangt, dass
konkrete Anhaltspunkte von Erheblichkeit ganz überwiegend für eine
Nichteinhaltung sprechen.

5 Nach allgemeiner Meinung ist diese Legaldefinition auf den gesamten Bereich des Privatrechts und des öffentlichen
Rechts gleichermaßen anwendbar, vgl. Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, § 121, Rn. 3
, Palandt/Heinrichs, aaO
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Die KontrollsteIle oder -behörde ist verpflichtet, dem Unternehmen ihre für die
Entscheidung relevanten Erwägungen detailliert bekannt zu geben. Dies hat

schriftlich zu erfolgen.

6Sie verpflichtet das Unternehmen außerdem, jeden Hinweis auf den
ökologischen Landbau von dem Erzeugnis zu entfernen, wenn sie
sicher ist, dass das Erzeugnis nicht verordnungskonform ist.

Die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde muss auf Basis des ermittelten Sachverhalts
und aus eigener Anschauung zu dem Ergebnis gelangen, dass hinsichtlich einer
Nichteinhaltung Gewissheit besteht. Die KontrollsteIle bzw. Kontrollbehörde ist
verpflichtet, dem Unternehmen ihre diesbezüglichen Entscheidungen detailliert
bekannt zu geben. Dies hat schriftlich zu erfolgen.

7Bestätigt sich der Verdacht jedoch nicht, so wird die genannte Auflage
nach ihrem Erlass innerhalb einer von der KontrollsteIle oder. -behörde
festzusetzenden Frist aufgehoben.

Die KontrollsteIle bzw. Kontrollbehörde ist verpflichtet, die vorgenannten Auflagen
aufzuheben, wenn die Verdachtsmomente, das Unternehmen könnte zweifelhafte
Erzeugnisse vermarkten, sich innerhalb einer Frist nicht erhärten lassen.
Ein solcher ungewisser, letztlich unaufklärbarer Sachverhalt soll nach dem Willen
des Verordnungsgebers eine Dezertifizierung nicht zur Folge haben.
Die von der KontrollsteIle bzw. Kontrollbehörde festzulegende Frist, ist nach
pflichtgemäßem Ermessen und unter Beachtung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit zu bestimmen. Die Frist ist grundsätzlich mit Erlass der

Sanktion festzulegen.
lm Gesetzgebungsverfahren war ursprünglich die Rede von 2-3 Wochen - dieser

Zeitraum sollte als Orientierung dienen.

BOas Unternehmen leistet der KontrollsteIle oder -behörde bei der
Klärung des Verdachts jede erforderliche Unterstützung.

Die möglichst umfassende Sachverhaltsermittlung und die möglichst rasehe
Klärung von Verdachtsmomenten muss das gemeinsame Ziel von Unternehmen,
KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gleichermaßen sein. Hier zu ist eine
umfassende Kooperation erforderlich, die jeder Beteiligte nach eigenem Vermögen
und orientiert am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu leisten hat.

Stand: 07.07.2003

l
lfl~.
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Stand; 16.10.2003

Entwurf

eines Gesetzes zur Neuordnung des Lebensmittel- und des Futtermittelrechts

Vom

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen;

Artlkel l

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

(LFGB)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ l Zweck des Gesetzes
§ 2 Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich

Zweiter Abschnitt

Verkehr mit Erzeugnissen und mit Lebensmitteln verwechselbaren Erzeugnissen

I Das Gesetz dient der Umsetzung der in der Anlage zu dieser Fußnote aufgefúhrten Rechtsakte.

Dieses Gesetz dient darüber hinaus auch der Umsetzung dor Richtlinie 2001/95ÆG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABI. EG 2002 Nr. L 11 S.4).

'j Amtlicher Hinweis: http://www.ebundesanzeiger.de/
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§ 14

Bestrahlungsverbot und Zulassungsermächtigung

(l) Es ist verboten,

l. bei Lebensmitteln gewerbsmäßig eine nicht zugelassene Bestrahlung mit ultravioletten oder

ionisierenden Strahlen anzuwenden,

2. Lebensmittel gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen, die entgegen dem Verbot der Nummer

loder einer nach.Absatz 2 erlassenen Rechtsverordnung bestrahlt sind.

(2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für

Bildung und Forschung und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates,

l. soweit es mit den Zwecken des § I Abs. loder 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 2, ver-

einbar ist, eine solche Bestrahlung al1gemein oder für bestimmte Lebensmitteloder für be-

stimmte Verwendungszwecke zuzulassen,

2. soweit es zur Erfüllung der in § l Abs. loder 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 2, ge-

nannten Zwecke erforderlich ist, bestimmte technische Verfahren für zugelassene Bestrahlun-

gen vorzuschreiben.

§ 15
Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel

(l) Es ist verboten, Lebensmittel gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen,

I. wenn in oder auf ihnen Pflanzenschutzmittel im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, Dünge-

mittel im Sinne des Düngemittelgesetzes, andere Pflanzen- oder Bodenbehandlungsmittel, Bi-

ozid- Produkte im Sinne.des Chemikaliengesetzes, soweit sie dem Vorratsschutz oder der

Schädlingsbekämpfung dienen, (Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel) oder deren Abbau- oder

Reaktionsprodukte vorhanden sind, die nach Absatz 2 Nr. I Buchstabe a festgesetzte Höchst-

mengen überschreiten,

2. wenn in oder auf ihnen Pflanzenschutzmittel im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes vorhanden

sind, die nicht zugelassen sind oder die bei den Lebensmitteln oder deren Ausgangsstoffen

nicht angewendet werden dürfen; dies gilt nicht, soweit für diese Mittel Höchstrnengen nach

Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a festgesetzt sind.
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(2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministeriurn fur

Wirtschaft und Arbeit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,

1. soweit es zur Erfullung der in § l Abs, l Nr. loder 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 2,

genannten Zwecke erforderlich ist,
a) für Pflanzenschutz- oder sonstige Mitteloder deren Abbau- und Reaktionsprodukte

Höchstmengen festzusetzen, die in oder auf Lebensmitteln beim gewerbsmäßigen Inver-

kehrbringen nicht überschritten sein dürfen,
b) das lnverkehrbringen von Lebensmitteln, bei denen oder bei deren Ausgangsstoffen be-

stimmte Stoffe als Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel angewendet worden sind, zu ver-

bieten,
c) Maßnahmen zur Entwesung, Entseuchung oder Entkeimung von Räumen oder Geräten, in

denen oder mit denen Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht

werden, von einer Genehmigung oder Anzeige abhängig zu maehen sowie die Anwendung

bestimmter Mittel, Geräte oder Verfahren bei solchen Maßnahmen vorzuschreiben, zu ver-

bieten oder zu beschränken,

2. soweit-es mit den in § 1 Abs. 1 Nr. loder 2 genannten Zwecken vereinbar ist, Ausnahmen von

dem Verbot des Absatzes l Nr. 2 zuzulassen.

§ 16
Stoffe mit pharmakologischer Wirkung

( l) Es ist verboten, vom Tier gewonnene Lebensmittel gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen,

wenn in oder auf ihnen Stoffe mit pharmakologischer Wirkung oder deren Umwandlungsprodukte

vorhanden sind, die

l. nach Artikel 5 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom 26. Juni 1990 zur

Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens fur die Festsetzung von Höchstmengen fur Tierarz-
neimittelrückstände in Nahnmgsmitteln tierischen Ursprungs (ABI. EG Nr. L 224 S. l), zuletzt

geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1490/2003 der Kommission vom 25. August 2003 (ABI.

EG Nr. L 214 S. 3),bei den dort genannten Tieren nicht angewendet werden dürfen,

2. nach Artikel2 oder4 der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 festgesetzte Höchstmengen über-

schreiten,

3. nach Absatz 4 Nr. l Buchstabe a festgesetzte Höchstmengen überschreiten,
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Ökoqualität nicht ohne Papiere?

alG München - Senat Augsburg -
Urteil vom 13. 11. 2002 - 27 U 346/02

Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadensersatz auf Grund eines Kaufver-
trags über die lieferung von Biobraugerste, die die Klägerin wegen Zweifeln über die
Herkunft nicht als solche verarbeiten konnte. Im Tatbestand des angefochtenen Ur-
teils des lG ist festgestellt: Mit Liefer- und Abnahmekontrakt vom 14./31. 7. 2000 hat
die Klägerin von der Beklagten 150 Tonnen Biobraugerste gekauft, wobei die Liefe-
rung im August/September 2000 erfolgen sollte und die Qualität vertraglich wie folgt
beschrieben war: "Die angelieferte Ware entspricht der EG-Verordnung Nummer
2092/91 über den ökologischen landbau, Herkunft Deutschland". Die Klägerin erhielt
dann aufVeranlassung der Beklagten 150 Tonnen Gerste in sechs Teillieferungen
vom 28.9.,29.9.,3.10.,9.10.,30.11. und 20.12.2000. Die Beklagte ihrerseits
hatte diese Gerste vom Gut R erworben, diese wiederum einen wesentlichen Teil
von einer Firma aus G,otha. Mitder letzten Teillieferung vom 20. 12.2000 erhielt die
Klägerin ein Zertifikat, das bestätigte, dass diese zuletzt gelieferte Ware den Anfor-
derungen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 entspreche. Für die ersten fünf Teil-
lieferungen erhielt die Klägerin keine entsprechenden Zertifikate. Nur wegen der er-
sten fünfTeillieferungen macht die Klägerin nun Schadensersatzansprüche geltend.
Mit Schreiben vom 6. 2. 2001 wurde der Klägerin nämlich von der Kontrollbehörde
des belgischen landwirtschaftministeriums untersagt, die von der Beklagten erhalte-
nen streitigen Teillieferungen'als Biogerste weiterzuverarbeiten bzw. weiterzuveräu-
ßern, weil Zweifel an der Qualitätals Biogerste bestünden bzw. jedenfalls ein ent-
sprechenderNachweis durch Zertifikat nicht vorliege. Die Klägerin hat der Beklagten
diesen Sachverhalt am 15. 2. 2001 als Rüge mitgeteilt. Ob die streitgegenständlichen
Teillieferungen tatsächlich aus ökologischem Landbau herstammen, blieb in diesem
Verfahren ungeklärt. In dem hier maßgeblichen Großhandel erfolgt der Nachweis der
Qualität als Biogerste ausschließlich durch warenbegleitende Zertifikate von Unter-
nehmen, die zur Zertifizierung zugelassen sind. Konventionell angebaute Gerste hat
einen wesentlich geringeren Marktwert als Biogerste; Entsprechendes gilt für das
jeweils aus der Gerste hergestellte Malzprodukt. Die Klägerin hat aus der Wertdiffe-
renz zwischen der gelieferten und der vereinbarten Ware, aus den zusätzlich ent-
standenen Kosten für die Neubeschaffung von Biogerste zur Erfüllung anderweitig
eingegangener vertraglicher Verpflichtungen und aus sonstigen entstandenen Ausla-
gen einen Schaden von 48480 DM errechnet.

Das LG gab der Zahlungsklage statt. In der Berufung behauptet die Beklagte, das
warenbegleitende Zertifikat beziehe sich auf die streitgegenständlichen fünf Liefe-
rungen. Für diese ilieferungen legt die Beklagte je einen CMR-Frachtbrief sowie
Lieferscheine und Rechnungen von Gut R vor. Gem. Art. 1 I Ökolandbau-VO gilt die
Verordnung für die vertragsgegenständliche Biogerste. Art. 5 I regelt die Vorausset-
zungen, unter denen bei der Gerste auf den ökologischen Landbau Bezug genom-
men werden darf. U.a. muss die Gerste nach den Vorschriften des Art. 6 erzeugt
worden sein und von einem Unternehmen stammen, für das die Kontrollmechanis-
men der Art. 8 und 9 gelten. Gem. Art. 8 I lit.b iV. mit Art. 9 III Ökolandbau-VO gelten
für die Beklagte und für die Klägerin die in Anh. III zur Verordnung aufgeführten Kon-
trollanforderungen als Mindestanforderungen des Kontrollverfahrens. In Nr. 8 des
Anh. III zur Verordnung sind die Mindestanforderungen für den Transport von Er-
zeugnissen gem. Art. 1 Ökolandbau-VO genannt. Grundsatz dabei ist, dass eine un-



trennbare und unverwechselbare Verbindung zwischen dem Produkt und den Papie-
ren, die die ökologische Herkunft belegen, gewährleistet wird. Während Anh. III Nr. 8
i.d. ursprünglichen F. einen Transport nur in verschlossenen Behältnissen mit einem
entsprechenden Etikett erlaubte, so dass ein Austausch des Inhalts nicht möglich ist,
ist nach der von der Beklagten für den Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorgelegten
Fassung auch ein offener Transport zulässig (Nr. 8.2), wenn Versender und Empfän-
ger dem Kontrollverfahren nach Art. 9 Ökolandbau-Va unterliegen und ein Begleit-
papier mitgeführt wird, das Name und Anschrift des für dle Erzeugung oder Aufbe-
reitung des Erzeugnisses Verantwortlichen oder bei Angabe eines anderen Verkäu-
fers einen Vermerk enthält, anhand dessen die annehmende Stelle und die Kontroll-
steIle den für die Erzeugung des Produkts Verantwortlichen zweifelsfrei ermitteln
können. Im vorliegenden Fall wurde die Biogerste in offenen Lkw transportiert, was
die Parteien auf Frage des Senats unstreitig stellten. Ein entsprechendes Begleitpa-
pier wurde aber nicht mitgeführt. Die Berufung hatte Erfolg und führte zur Abweisung
der Klage.
Aus den Gründen:

II. Die gelieferte Gerste entsprach nicht der vereinbarten Beschaffenheit. Die Kläge-
rin hat aber die erforderliche Rüge unterlassen.

1. Die gelieferte Gerste war nicht vertragsgemäß LS. des Art. 35 I CISG. Geschuldet
war Ware, die der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau
(kurz: Ökolandbau-Vô) entspricht. Nach dem Vortrag der Parteien steht nur fest,
dass die Klägerin mit der Lieferung ein CMR-Frachtpapier erhielt. Dieses erfüllt aber
die Voraussetzungen gem. Nr. 8 des Anh. III nicht.

Die von der Beklagten weiter vorgelegten Lieferscheine betreffen nur die Lieferung
durch Gut R und sind an die Beklagte gerichtet. Lieferscheine
aLG München: "Bio"-Konformität unter UN-Kaufrecht - Ökologischer Landbau

NJW-RR 2003 Heft 12 850

von der Beklagten an die Klägerin wurden nicht vorgelegt. Die Klägerin spricht zwar
in ihrem letzten Schriftsatz von nicht unterschriebenen Liefèrscheinen, legt aber trotz
des Hinweises des Senats, welche Bedeutung er den Begleitpapieren beimisst, keine
vor.

Der Transport von Biogerste ohne Begleitpapiere i.S. der Nr. 8 des Anh. III zur Öko-
landbau-Va verletzte die Mindestanforderungen für das Kontrollverfahren nach Art. 9
. Damit verlor die Gerste die Berechtigung, als "bio" bezeichnet zu werden, und für
die belgischen KontrollsteIlen bestand schon deshalb die Verpflichtung, die Hinweise
auf einen ökologischen Landbau von der Ware entfernen zu lassen (Art. 9 IXa Öko-
landbau-Vo). Damit entsprach die Gerste nicht mehr der vereinbarten Qualität.

Diese sehr formale Betrachtungsweise ist auch inhaltlich gerechtfertigt. Biogerste
lässt sich von konventionell angebauter Gerste nicht oder jedenfalls mit gängigen
Methoden und verhältnismäßigem Aufwand nicht unterscheiden. Das System der
Verordnung geht daher auch nicht von einer Kontrolle des Produkts aus, sondern
baut auf ein System der Zertifizierung der Betriebe bei Erzeugung, Handel und Ver-
arbeitung. Die Tatsache, dass ein Produkt von einem zertifizierten Betrieb stammt
und dieser bestätigt, dass es nach den Voraussetzungen des Art. 6 Ökolandbau-Va
erzeugt wurde, erlaubt die Bezeichnung als "bio" und damit einen wesentlich höheren
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Preis. Im Fall waren dies 625 OMIt Biogerste im Vergleich zu 290 OMIt konventio-
neller Gerste. Dies gilt entsprechend für jede Verarbeitungsstufe. So behauptet die
Klägerin für 1 t Biomalz einen Verkaufspreis von 1256 DM und für normales Malz von

605 DM.

Letztlich beruht daher der für den Endverbraucher maßgebende Vermerk über die im
Kontrollverfahren festgestellte Konformität (Art. 10 Ökolandbau-VO iV. mit Anhang
V) auf der Einhaltung der geltenden Kontrollverfahren. Anders ausgedrückt zahlt der
Verbraucher einen wesentlich höheren Preis für ein Bioprodukt nicht für eine nach-
gewiesene Qualität, sondern für die Einhaltung von Kontrollverfahren bei Produktion,
Transport und Verarbeitung. "Warenbegleitende Zertifikate" oder "Partien-Zertifikate"
kennt die Verordnung nicht. Auch wenn sie üblich sein sollten, können sie nur dann
als Begleitpapier i.S. der Nr. 8.2 des Anh. III zur Verordnung angesehen werden,
wenn sie mit der Ware vorgelegt werden. Eine Ausstellung und Vorlage Monate nach
der Lieferung, wie hier, erfüllt die Anforderungen nicht. Im Nachhinein ist die Fest-
stellung und Kontrolle, die Anh. III erreichen will, nicht mehr möglich. Dies belegt das
"warenbegleitende Zertifikat" besonders deutlich: Es bescheinigt der Gothaer Firma
die Lieferung biologischer Gerste, obwohl der Betrieb im Jahr 2000 gar keine Gerste
angebaut hat, wie die Streithelferin zu 2 in der mündlichen Verhandlung ausführte.
Einen Hinweis, dass die Gothaer Firma nur als Händler auftrat mit der notwendigen
Konsequenz, den Erzeuger zu nennen, enthält das Zertifikat auch nicht.

2. Die Klägerin hat aber ihr Recht, sich auf die Vertragswidrigkeit zu berufen, verlo-
ren, da sie diese nicht rechtzeitig gerügt hat (Art. 39 I CISG).

a) Als angemessene Zeit im Sinne dieser Vorschrift ist ein Zeitraum von zwei Wo-
chen (Staúdinger/Magnus, BGB, 13. Bearb. [1994], Art. 39 CISG Rdnr. 49) oder auch
noch ein Monat (Schwenzer, in: Schlechtriem), CISG, 3. Aufl., Art. 39 Rdnr. 17) an-
zusehen. Der Mangel war hier sofort bei Lieferung erkennbar - es fehlte das Begleit-
papier gem. Nr. 8.2 des Anh. III zur ÖkolandbauVO - so dass die Frist mit der Liefe-
rung zu laufen begann. Nach Sinn und Zweck der Vorschrift des Anh. III Nr. 8.2 und
insbesondere im Vergleich zur Nr. 8.1 ist das Begleitpapier für jede Lieferung erfor-
derlich. Ein Begleitpapier erst mit der letzten Lieferung ist nicht ausreichend, da es
die Anforderungen nicht erfüllt. Dies zeigt gerade der vorliegende Fall, wo die letzte,
sechste Lieferung von einem anderen Erzeuger stammte. Ein Begleitpapier für diese
Lieferung hätte daher keine Aussagekraft für die vorangegangenen.

Die streitgegenständlichen Lieferungen erfolgten vom 28. 9. bis 30. 11.2000. Die
Rüge der Klägerin erfolgte mit Schreiben vom 15. 2. 2001. Die Anforderung von Lie-
ferscheinen am 17. 1. 2001 stellt keine Rüge dar, wäre aber auch verspätet.

b) Es geht hier auch nicht darum, ob die Beklagte ihrer Verpflichtung zur Vorlage von
warenbegleitenden Papieren i.S. der Art. 30 und 34 CISG nachgekommen ist und ob
Art. 39 I CISG auf eine unterbliebene Übergabe von Papieren entsprechend an-
wendbar ist. Das Begleitpapier hat hier keine eigenständige Bedeutung. Vielmehr
macht sein Fehlen die Ware selbst vertragswidrig wie ausgeführt.

c) Die Klägerin hat auch keine vernünftige Entschuldigung für die unterlassene Rüge
i.S. des Art. 44 CISG vorgebracht. Das Argument der Klägerin, sie habe erst nach
der Information durch die Kontrollbehörde reagieren können, da die Feststellung der
Vertragswidrigkeit nur durch diese Stelle möglich gewesen sei, verfängt nicht. Wie
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ausgeführt entsprach der Transport ohne Warenbegleitpapier gem. Nr. 8.2 des Anh.
III nicht den vorgeschriebenen Kontrollmechanismen und machte die Ware damit
fehlerhaft. Einer Mitteilung durch die Kontrollbehörde bedurfte es insoweit nicht.

Auch der Umstand, dass möglicherweise auch früher schon mit Nachzertifizierungen
gearbeitet wurde, stellt keine ausreichende Entschuldigung dar. Die Kontrollvor-
schriften in Nr. 8.2 des Anh. III sind eindeutig und, wie ausgeführt, mit guten Gründen
strikt einzuhalten. Eine nachträgliche Zertifizierung von bestimmter Ware sieht die
Verordnung nicht vor. Wenn dies in der Vergangenheit gleichwohl geschah, hatten
beide Parteien insoweit Glück, denn, wie ebenfalls bereits ausgeführt, verpflichtet
allein das unterbliebene Warenbegleitpapier nach Nr. 8.2 des Anh. III die Kontroll-
steIlen nach Art. 91Xa ÖkolandbauVO, den Hinweis auf den ökologischen Landbau
entfernen zu lassen.

4
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LISTE DER KONTROLLSTELLEN GEMÄSS ARTIKEL 15 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2092{91

(2003{C 250{04)

Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen
Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
schaffen die Mitgliedstaaten ein Kontrollverfahren, das von einer oder mehreren hierfür bestimmten Kon-
trollbehörden und/oder von zugelassenen privaten Kontrol1stelIen durchzuführen ist.

Gemäß Artikel 15 der genannten Verordnung enthält diese Mitteilung die Liste der in den einzelnen
Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollverfahren und der zugelassenen Kontrollstellen auf Basis der in
2003 überarbeiteten Angaben der Mitgliedstaaten.

In der Spalte .Bemerkungen" werden die in den Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollverfahren folgen-
dennaßen angegeben:

A: Verfahren zugelassener privater KontrollsteIlen

B: Verfahren einer oder mehrerer entsprechend ernannter Kontrollbehörden

C: Verfahren" einer entsprechend ernannten Kontrollbehörde und zugelassener privater KontrollsteIlen.

Seit Januar 1998 entsprechen die zugelassenen Kontrollstellen in der Europäischen Union den Anforde-
rungen der Nonn EN 45011 (Artikel 9 Absatz IO der Verordnung (EWG) Nr. 2092{91).

Die Liste umfasst auch Stellen bzw. Behörden, die von EWR-Mitgliedstaaten, die nicht Mitglied der EU sind,
für die Kontrolle zugelassen wurden.

ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND

In Österreich und Deutschland werden die Kontrollstellen von den Bundesländern zugelassen und dürfen
nur in bestimmten Bundesländern tätig werden.

Bei diesen Ländern ist in der Spalte .Bemerkungen" angegeben, durch welche Bundesländer sie zugelassen
wurden und in welchen anderen Bundesländern sie gegebenenfalls ihre Kontrolltätigkeit ausüben dürfen. "
Für die Bundesländer werden folgende Codes verwendet:

Österreich
Kärnten
Níederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark

Tirol
Wien
Burgenland
Vorarlberg

K
N
O
S
ST
T
W
B
V

Deutschland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg- Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein- Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

BW
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
NI
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH

j
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Spanien

In Spanien lassen die Autonomen Gemeinschaften gegenwärtig die Kontrollen durch die von der jeweils
zuständigen Behörde benannten oder zugelassenen öffentlichen Kontrollbehörden und zugelassenen pri-
vaten KontrollsteIlen durchführen. In der Spalte .,Bemerkungen" sind die Autonomen Gemeinschaften
aufgeführt, in denen die Kontrollbehörden oder die zugelassenen privaten KontrolIstelIen ihre Tätigkeit
ausüben dürfen. Für die Regionen werden folgende Codes verwendet:

Andalusien AN Extremadura EX
Aragon AR Galicien GA
Asturias AS Rioja RI
Balearen BA Madrid MA
Kanarische Inseln CA Murcia MU
Cantabris CN Navarra NA
Kastilien-La Mancha CM Baskenland VAS
Kastílien-Leon CL Valencia VA
Katalonien CT

Mjrglied~ta:l.t und Code BemerkungenKonrrollbehörde(n} oder Koncrollstelle(n)

ÖSTERREICH Verfahren A

Gesellschaft zur Kontrolle der Echtheit biologischer N, B, K, 0, S, ST, T, V, W
Produkte G.m.b.H
Austria Bio Garantie, ABC
Königsbrunnerstraße 8
A-2202 Enzersfeld
Tel. (43) 22 62 67 22 12
Fax (43) 22 62 67 41 43

BIOS, Blokontrol.servíce Österreich 0, B, K, N, S, ST, T, V, W
Fe)'1'egg39
A-4552 Warrberg
Tel. (43) 75 87 71 n-14
Fax (43) 75 87 71 n-l!

UOON ~~~KL~~~W
Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung
ökologisch erzeugter Lebensmittel GmbH
Amreit 13
A-4122 Arnreit
Tel. (43) 72 82 zz n
Fax (43) 72 82 rr 11-4

GiRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH 0, B, K, S, ST, T
Prinzenstraße 4
D-370 73 Göttingen
Tel. (49) 55 15 86 57
Fax (49) 55 15 87 74

Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GesmhH (SLK) S, B, K, N, 0, ST, T, V, W
Maria-Cehotari-Straße 3
A-5020 Salzburg
Tel. (43) 662 64 9483
Fax (43) 662 64 94 8319

AT-N-OI-BIO

AT-O-OI-BIO

AT-0-02-BI0

AT-O-04-BIO

AT-S-OI-BlO

AT-T-OI-BIO BIKO,Verband Kontrollservice Tirol T, K, 0, V
Brixnerstraße l
A-6020 Innsbruck
Tel. (43) 512 59 29-337
Fax (43) 512 59 29-212

AT-W-Ol-BIO Lebensmittelversuchsanstalt W, B, K. N, O, s, ST, T, V
Blaasstraße 29
A-l!90 Wien
Tel. (43-1) 368 85 55-0
Fax (43-1) 368 85 55-20
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W, B, K, N, 0, S, ST, T, V

Mitgliedstaat und Code Kontrollbehörde(n) oder Komrollstelle(n) Bemerkungen

....T-W-02-BIO

AT-W-04-BIO

BELGIEN

BE-Ol

BE·02

DÄNEMARK

DK-0-50

DK-0-1

DK-0-2

DK-0-3

DK-0-4

DK-0-5

SGS, Austria Controll & Co Ges.m.b.H
robannesgasse 14
A-1015 Wien
Tel. (43-1) 512 25 67-0
Fax (43-1) 512 25 67-9

o Univ Prof. Dr. lng. Werner pfannhauser KEG
Kreuzgasse 79
A-lOIS Wien
Tel.jFax (43-1) 70 35 S6

ECOCERT Belgium sprljbvba
Avenue de l'Escrime 85 Schennlaan
B-1150 Bruxelles
Tel. (32-2) 81 6003 77
Fax (32-2) Sl 600313
E-mail: info@ecocert.be
site internet: www.ecocert.be

INTEGRA bvbajsprl afdeling BUK
Statîestraat 164 A
B-2600 Berchem
Tel. (32-J) 287 37 50
Fax (32-3) 2S7 37 51
E-mail: info@blik.be
site internet: www.blik.be

Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby
Tel. (45) 45 26 J6 00
Fax (45) 45 26 36 19
E-mail: pdir@pdir.dk

Fødevareregion Nordjylland
Sofiendalsvej 90
DK-9200 Aalborg SV
Tel. (45) 9S 78 10 00
Fax (45) 98 7S 10 Ol
E-mail: foedevareregion.nordjylland@fdir.dk

Fødevareregion Viborg
Klostennarken 10
DK-8S00 Viborg
Tel. (45) 87 28 14 00
Fax (45) 87 2S 14 Ol
E-mail: foedevareregion.viborg@fdir.dk

Fødevareregion Herning
Wedellsborgvej S
DK-7400 Herning
Tel. (45) 99 29 is 00
Fax (45) 99 29 IS Ol
E-mail: foedevareregion.heming@fdir.dk

Fødevareregion Århus
Sønderskovvei 5
DK-8520 Lystrup
Tel. (45) 87 43 73 22
Fax (45) 87 43 73 23
E-mail: foedevareregion.aarhus@fdir.dk

Fødevareregion Vejle
Tysklandsvej 7
DK-lIOO Vejle
Tel. (45) 79 43 22 00
Fax (45) 79432201
E-maii: foedevareregion.vejle@fdir.dk

W, B, K, N, 0, ST, T

Verfahren A

Verfahren B
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Mitglieds[:l.at und Code Komrollbehörde(n) oder Kcnrroilsœlletn) Bemerkungen

DK·0-6 Fødevareregion Esbjerg
Høgevej 25
DK-6705 Esbjerg 0
Tel. (45) 79 J6 J2 00
Fax (45) 79 J6 12 Ol
E-mail: foedevareregion.esbjerg@fdir.dk

DK-0-7 Fødevareregion Sønderjylland

i I
g~_:løO~e~:~er;l~v
Tel. (45) 73 53 16 00
Fax (45) 73 53 J6 Ol
E-mail: foedevareregion.soende~ylland@fdir.dk IDK-0-8 Fødevareregion Fyn
Lille Tornbjerg Vej 24 B
DK-5220 Odense 50
Tel. (45) 66 6J 28 00
Fax (45) 66 6J 28 Ol
E-mail: foedevareregton.fynêfdir.dk

DK-0-9 Fødevareregion Ringsted
Søndervang 4
DK-4JOO Ringsted
Tel. (45) 57 68 20 00
Fax (45) 57 68 20 Ol
E-mail: foedevareregion.ringsted@fdir.dk

DK-0-l0 Fødevareregion Nordøstsjælland
Fjeldhammervej 15
DK-26l0 Rødovre
Tel. (45) 44 52 30 00
Fax (45) 44 52 30 OJ
E~mail: foedevareregion.nordoestsjaelland@fdir.dk

DK-0-1I Fødevareregion København
Flæsketorvet 75
DK-1711 København V
Tel. (45) 33 85 2400
Fax (45) 33 85 24 OJ
E-mail: foedevareregion.koebenhavn@fdir.dk

FINNLAND Verfahren B

Fl-A-OOJ Kasvintuotannon tarkastuskëskusjâ'FO
Uudenmaan työvolma- ja elínkeínokeskus
PO Box III
FIN-3220l Loimaa
Puhelin (358-2) 76 05 61
Faksi (358-2) 76 056214
Sähköposti: webmasterK1TK@k~tk.f¡

FI-A-002 Varsinais-Suemen työvoima- ja ellnkelnokeskus
Kuten yllä

FI-A-003 Sarakunnan työvoíma- ja elínkeínokeskas
Kuten yllä i

FI-A-004 Härneen ryövoima- ja elînkeínokeskus
Kuten yllä

Fl-A-DOS Pirkanmaan työvoima- ja ellnkeinokeskus
Kuten yllä

FI-A-006 Kaakkois-Suomen työvoirna- ja elinkeinokeskus
Kuten yllä

FI-A-007 Ete1ä-Savon työvolma- ja elinkeinokeskus
Kuten yllä

FI-A-OOS Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeínokeskcs
Kuten yllå
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Bemerkungen
Komrollbehörde(n) oder KOl1tTOlIsœlle(n}Mitgliedstaat und Code

FI-A-009

FI-A-OIO

FI-A-Oll

FI-A-Ol2

FI-A-OB

FI-A-OH

FI-A-OIS

FI-B

Fl-C

FI-D

FI-E

FRANKREICH

FR-AB Ol

FR-AB 06

FR-AB 07

Pohjcís-Karjalan työvoíma- ja elinkeinokeskus
Kuten yl1ä

Keski-Suomen työvolma- ja elínkeinokeskus
Kuten yl1ä

Etelä-pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
Kuten yllä

Pohjanmaan työvclma- ja elinkeinokeskus
Kuten yllä

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
Kuten yl1ä

Kainuun työvoíma- ja elinkeinokeskus
Kuten yl1ä

Lapin ryôvoima- ja elinkeinokeskus
Kuten yl1ä

Elintarvikevirasto
(National Food Agency)
PO Box 28
FIN-00S81 Helsinki
Puhelin (358-9) 393 !5 00
Faksi (358-9) 393 1590
Sähköposti: info@elintarvikevirasto.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakesh.-us (STIV)
(National Product Control Agency for Welfare and
Health)
PO Box 2!0
FIN-00531 Helsinki
Puhelin (358-9) 396 72 70
Faksi (358-9) 39672797

Ålands landskapsstyrelse
PB 60
FIN-2210! Mariehamn
Puhelin (358-18) 250 00
Faksi (358-18) !91 55

Kasvínnrotannon tarkastuskeskus (KTfK)
(Plant Production Inspection Centre)
PO Box 42
FIN-OOSO! Helsinki
Puhelin (358-9) 576 5111
Faksi (358-9) 57 65 27 34
Sähköposti: webmasterKTIK@kuk.fi
Kotísívu: www.kttk.fi

ECOCERT SAS
BP 47
F-32600 L'Isle Jourdain
Tél. (33-5) 6207 3424
Télécopieur (33-5) 6207 l! 67

ULASE
Place du Champs-de-Mars
F-26270 Loriol sur Drome
Tél. (33-4) 75 6!13 00
Télécopieur (33-4) 75856212

ACROCERT
4, rue Albert-Cary
F-47200 Marmande
Tél. (33-5) 53209304
Télécopieur (33-5) 532092 4!

Verfahren A
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FR-AB08 CERTIPAQ
44, rue de la Quintinie
F·75015 Paris
Tél. (33-1) 453092 92
Télécopieur (33·1) 45 30 93 00

FR·AB 09 ACLAVE
56, rue Roger-Salengro
F-85013 Là-Roche-Sur-YonCedex
Tél. (33·2) 51051492
Télécopieur (33-2) 51 05 2711

FR·AE ro QUALITÉFrance SA
Bâtiment le Guillaumet
60, av. du Général-de-Gaulle
F-92046 París-LaDéfense Cedex
Tél. (33-1) 41 970074
Télécopieur (33·1) 41 970832
ou
ZA Le Teillay
Le Janet
F-35950 Brie
Tél. (33-2) 99473831
Télécopieur (33·2) 9947 38 30

DEUTSCHLAND Verfahren A

DE·001-Öko·Kontrollstelle BCS Öko·Garantie GmbH BW, BY, BE, BB,' HB, HH,
Control System Peter Grosch HE, MV, NI, NW, RP, SL,
Cimbemstraße 21 SN, ST. SH, TH
0-90402 Nürnberg
Tel. (49) 911424390
Fax (49) 911 49 22 39

DE-003-Öko-Kontrollstelle Lacon GmbH (Privatinstitut rur Qualitätssicherung und BW, BY, BE, BB, HB, HH,
Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel} HE, MV, NI, N)1I, RP, SL,
Weingartenstraße IS SN, ST, SH. TH
0-77654 Offenburg
Tel. (49) 78155802
Fax (49) 78 15 58 12

DE-005-Öko-Kontrollstelle IMO BW, BY, BE, BB, HB, HH,
Institut für Marktökologie GmbH HE, MV, NI,' NW, ,SL, SN,
Obere laube 51/53 ST, SH, TH
0-78462 Konstanz
Tel. (49) 7531915273
Pax (49) 75 31 91 5274

DE-006-Öko-Konttollstelle ABCett GmbH BB, BE, BW, BY, HE, HH,
Martinstraße 42-44 MV, NI. NW, RP, SL, SN,
0-73728 Esslingen ST, SH, TH
Tel. (49) 71 13 51 79 20
Fax (49) 711 35 1792 20

DE-007-Öko-Kontrollstelle Prüfvereín Verarbeitung BW, HH, HE, NI, NW, RP,
Ökol0f,ische Landbauprodukte e. V. SH, SL
Vorho zsttaße 36
0-76137 Karlsruhe
Tel. (49) 72 13 52 39 20
Fax (49) 72 13 52 39 09

DE-009-Öko-Kontrollstelle EG·KontrollstelleKiel SH, HH, NI
Kiel Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein
Holstenstraße 106-108
0·24103 Kiel
Tel. (49) 4319797315
Fax (49) 43 19 79 71 30

DE-OI ê-Öko-Kontrollstelle AGRECO R. F. GÖDERZ GmbH BW, BY, BE, BB, HB, HH,
Mündener Straße 19 HE, MV, NI, NW, RP, SL,
0-37218 Witzenhausen SN, ST, SH, TH
Tel. (49) 55424044

I Fax (49) 55426540
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OE_Oll_öko_Kontrollstelle I QCu.l Gesellschaft für Kontrolle und Zertifizierung
von QuaUtätssicherungssystemen mbH
Mechtildisstraße 9
0-50678 Köln
Tel. (49) 2219 4J 92 09 oder 22 19 4J 92 10
Fax (49) 2219 4J 92 11

OE_021_öko_Kontrolistelle I Griinsternpel e. V.
EU-Kontrollstelle für ökologische Erzeugung und
Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte
Windmühlenbreite 25d
0-J9164 Wanzteben
Tel. (49) 3920946696
Fax (49) 3920946696

DE_022_Öko_Kontl"ollstelie I Kontroliverein ökologischer Landbau e. V.
vorholzstraße 36
0-76137 Karlsruhe
Tel. (49) 72 3110 5940
Fax (49) 72 Jl J5 JO 78

OE_024-öko_Kontrolistelle IINAC GmbH
International Nutrition and Agriculture Certification
In der Kämmersliethe 1
o-3721 J Witzenhausen
Tel. (49) 5542911400
Fax (49) 554291 1401

DE_026_Öko_KontrollsteHe I Ce,nification Services
International CSI GmbH
Flughafendamm 9a
0-28199 Bremen
Tel. (49) 4215 97 7J 22/59 47 70
Fax (49) 421 5947 7l

OE_032_öko_KontrolisteUe I KontrolIsteIIe für ökologischen Landbau GmbH
Dorfstraße Il
0-07646 Tissa
Tel. (49) 36 42 86 27 43
Fax (49) 3642862743

OE_034-öko-Kontrollstelle I Fachverein für Öko·Kontrolle e. V.
Karl-Uebknecht-Straße 26
0-19395 Karow
Tel. (49) 3873870755
Fax (49) 38738707 56

OE_037_Öko_Kontrolistelle I ÖkoP Zertifizíerungs GmbH
Schlesische Straße 17d
0-94315 Straubing
Tel. (49) 9421703075
Fax (49) 9421 70 JO 75

OE_OJ9_öko_Kontrollstelle I GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH
Prinzenstraße 4
0-3707J Göttingen
Tel. (49) 55158657
Fax (49) 55158774
g-malk postmasterêgfrs.de
Intemet:llwww.gfrs.áe
Intemet:llwww.oekokontrollstelle.com

OE_043_Öko_Kontrollstelle I Agro-Öko.Consult Berlin GmbH
Rhinstraße 13 7
0-10315 Berlin
Tel. (49) 305478 2J 52
Pax (49) 30 5478 2J 54

DE_ü44tÖko-Kontrollstelle \ Ars Probata GmbH
Gustav-Adolf-Straße 143
0-ll086 Berlin
Tel. (49) J04 71 6092
Fax (49) J04 71 7921

BE,BB, HE, MV, NI, SN, ST,
TH, NW

BW, HH, HE, MV, Nl, NW,
RP, SL, SH

BW, BY, BE, BB, HB, HH,
HE, MV, Nl, NW, RP, SL,
ST, SH, TH

HB, HH, Nl

BB, BE, SN, ST, TH, HE

BB, HH, HE, MV, NI, NW,
RP, SN, ST, SH, TH, BE,BW

BW, BY, BE, BB, HB, HH,
NI, NW, RP, SL, ST

BW, BY, BE, BB, HB, HH,
HE, MV, NI, NW, RP, SL,
SN, ST, SH, TH

BE, BB, Nl, MV

BE,BB
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GRIECHENLAND

EL-Ol-BIO

Kontrollbehörde(n) oder KO!lrrolistelJe(n) BemerkungenMitgliedstaat und Code

DE-060-Öko-Kontroilstelle QAt Gesellschaft für Qualitätssicherung in der
Agrar- und Lebensmittelwirtscbaft mbH
Unterfeldring 13
D-S5156 Vierkirehen
Tel. (49) 81 399368-30
Fax (49) SI 3993 68-57

DE-061-Öko-Kontrollstelle LAB Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände

~;:dï~;-~~~1e3a
D-Ol058 Groß-Gaglow
Tel./Fax (49) l55 54 14 66/54 14 65

DE-061-Öko-Kontrollstelle VITACERTGmbH
Ridierstraße s7
D-80JJ9 München
Tel. (49) 8951901909
Fax (49) 8951901915

DE-06J-Öko-Kontrollstelle nwrüv Systems GmbH
Okokontrollstelle
Langemarekstraße zo
0-45141 Essen
Tel. (49) 20 18 25 l4 04
Fax (49) 20 18 25 J2 90

DIO
Certification and Inspection Organization for Biological
production methods
38, Aristorelous srr,
GR-I04 lJ Athens
T~À.(30-110) 822 4J 84/82148 J9
<l>a< (JO-2IO) 8218117
E-mail: info@dionet.gr

EL-02-BI0 PHYSIOLOGIKILtd
Inspection and Certification Organization for Organic
Farming Development
24, N. Plastfra str,
GR-59l 00 Alexandria Imathias
T~À.(JO-l J J JO) 24440
<I>~ (JO-1JJ JO) 2JI 61
E-mail: f)rsicert@aias.gr

EL-Ol-BIO BIOELLASSA
Inspection Institute, of Organic Products
IIB, Kodringtones str.
GR-I04 l4 Athens
T~À.(JO-210) 8111940/8211707
<l>a< (30-110) 811 IO 15
E-mail: bioellas@yahoo.gr

AGROCERT
National Organization for Certification and inspection of
Agricultural Products
Androu 1 & Patísion str.
GR-Ill 57 Athens
T~À.(JO-21O) 8131277
~~ (30-110) 82J 1438
E-mai!: agrocert@otenet.gr

IRLAND

IRL-OIBI-EU Demeter Standards Ltd (DSL)
Bio-dynamic Agricultural Association in Ireland (BD.A.AI)
Watergarden
Thomastown
County Kilkenny
Ireland
TeL/fax (35l) 567754114
E-mail: bdaaiê'indígo.Ie

BY

,I
BB

!I
BY

Verfahren A

AGROCERT is the desig-
nated authority responsible
for the supervision' of pri-
vate inspection bodies. In
special cases, and for a limi-
ted period of time, it can act
as an inspection body

Verfahren A
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Mitgliedstaat und Code
Bemerkungen

IRL-OlB2-EU

IRL-OlB3-EU

ITALIEN

IT-ASS

IT-ICA

IT-IMC

IT-BAC

IT-CPB

IT-CDX

Kcntrcllbchördcín) oder Kontrollscelle{n)

Irish Organic Parmers' and Growers' Association Ltd
(IOFGA)
Organic Falm Centre
Harbour Road
Kilbeggan
County Westmeath
Ireland
Tel. (353) 50632563
Fax (353) 50632063
E-mail: iofga@eircom.net

Organic Trust Ltd
2 Vernon Avenue
Clontarf
Dublin 3
Ireland
TeLjfax (353) 185302 7l
E-mail: organic@iol.ie

Suolo & Salute sri
Via Abbazia, 17
1-61032 Fano (PS)
Tel.jfax (39) 0721 830373
E-mail: info@suoloesalute.it
Internet: www.suoloesalute.it

Consorzio ¡CEA - lstituto per la Certificazione Erica
e Ambeotale
Strada Maggiore, 29
1-40125 Bologna
Tel. (39) 051 27 29 86
Fax (39) 051 23 20 11
E-mail: icea@icea.info

IMC srl Istituto Mediterraneo di Certificaz¡one
Via C Pisacane, 53
1-60019 Senîgallia (AN)
Tel. (39) 071 792 87 25j793 Ol 79
Fax (39) 071 791 00 43
g-mall: imcert@imcert.it
Internet www.imcert.it

Bioagricert srl
Via del Maeabraccia, 8
1-4013 3 Casaleechio Di Reno (BO)
Tel. (39) 051 5621 58
Fax (39) 051 564294
E-mail: info@bioagricert.org
Internet www.bioagricert.org

Consorzio Centrollo Prodotti Bíologici - CCPB
Via Jacopo Barozzí, 8
1-40126 Bologna
Tel. (39) 051 254688-6089811
Fax (39) 051 254842
E-mail: ccpb@ccpb.it
Internet: www.ccpb.it

CODEX sri
Via Duca degli Abruzz]. 41
1-95048 Scordia (Ct)
Tel. (39) 095650 634j716
Fax (39) 095650356
E-mail: codexêlcodexsrl-ít
Internet: www.codexsrl.it

Verfahren A
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IT·QCI

IT·ECO

IT-BSI

IT-ECS

IT-BZO

IT-BZ-BZT

IT-BZ-INC

IT-BZ-IMO

IT-BZ-QCI

IT-BZ-BKT

Komrollbehörde(n) oder Kontrollscelle(n)

Q. C. & I. International Services sas
Villa Parigini
Localltà Basciano
1-55035 Monteriggioni (Si)
Tel. (39) 0577 32 72 34
Fax (39) 0577 32 99 07
E-mail: lettera@qci.it
Internet: www.qcí.It

Eeccert Italia sri
Corso delle Province, 60
1-95127 Catania
Tel. (39) 095442746-4330 71
Fax (39) 095 50 50 94
E-mail: info.ecocertêecöcertîtalla.ît
Internet: www.ecocertitalia.it

BIOS sri
Via M. Grappa, 37
1-36063 Marostlea (Vi)
Tel. (39) 04244711 25
Fax (39) 0424476947
E-mail: info@certbios.it
Internet: www.certbios.it

Eco System International Certificazioni sri
Via Monte San Michele, 49
1-73100 Lecce
Tel./fax (39) 0832311589
E-mail: info@ecosystem-srl.com
Internet: www.ecosystem-srl.com

810Z00 srl
Via Chironi, 9
1-07100 Sassari
Tel. (39) 079276537
Fax (39) 079276537
E-mail: biozoo@tiscalLit

ABCERT - AlieonBioCen GmbH
Auf dem Kreuz 58
0-86152 Augsburg
Tel. (49) 8213 467650
Fax (49) 8213 46 76 55
E-mail: bayern@biozert.de
Internet www.biozert.de

INAC - International Nutrition and Agriculture
Certification
In der Kämmerliethe 1"
D·37213 Witzenhausen
Tel. (49) 554291 1400
Fax (49) 554291 14 Ol
E-maíl: inac@inac·certifjcation.com
Internet: www.inac-certiflcatlon.com

IMO Institut für Marktökologie
Obere Laube 51/53
0-78462 Konstanz
Tel. (49) 75 JI 91 52 73
Fax (49) 75 JI 91 5274
E·mail: offíceêímo.ch
Internet: www.imo.ch

QC & I - Gesellschaft für Kontrolle und Zertifízierung
von Qualitätssicherungssystemen GmbH
Meehtiidisstraße 9
D-50678 Köln
Tel. (49) 22194392-09
Fax (49) 22 19 43 11
Internet: www.qcl.de

BIKO TIROL - Verband Kontrollservice Tirol
Brixnerstraße 1
A-6020 Innsbruck
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Verfahren CLUXEMBURG

LU-Ol/02/03

LU-04

LU-OS

LU-06

NIEDERLANDE

NL01

PORTUCAL

PT/AB02

PTIABOl

PT¡AB04

Administration des services techniques de l'agriculture
(autorité compétente)
Service de la protection des végétaux
BP 1904
L-1019 Luxembourg
Tél. (l52) 457 17 23 53
Télécopieur (352) 457 17 23 40
Courrier électronique: Monique.Faber@asta.etat.lu

~fVerein Verarbeitung
Ökologische Landbauprodukte e. V. (DE-007)
Vorholzstraße 36
0-76137 Karlsruhe
Tel. (49) 7213 52 39-20
Fax (49) 7213 52 39-09
E-mail: kontakt@pruefverein.de

Kontrollverein Ökologischer Landbau e. V. (DE-022)
Vorholzstraße 36
0-76137 Karlsruhe
Tel. (49) 72 13 5239-10
Fax (49) 72 13 52 39-09
E-mail: kontakt@kontrollverein.de

ECOCERTBelgium sprljbvba (BE-Ol)
Avenue de l'Escrime 85 Schermlaan
B-1150 Bruxelles
Tél. (32-2) 81 600377
Télécopieur (32-2) 81 600313
Courrier électronique: info@ecocert.he
Internet: www.eeccert.be

Stichting SKAL
Posthus 384
8000 Al Zwolle
Nederland
Tel. (31-38) 42681 81
Fax (Jl-38) 421 JO 63

Seeert-Portugal - Certífícaçâo Ecológica, Lda
Rua Alexandre Herculano, 68 - V' Esq.
P-2520 Peniche
Tel. (351-26) 278 Sl 17
Fax (351-26) 278 7l 7l
E-mail: socertêmaíl.telepac.pr

Sativa, Desenvolvímento Rural, Lda
Avenida Viseonde Valmer, 11 - 3.°
P-1000-289 Lisboa
Tel. (351-21) 79911 00
Fax (351-21) 79911 19
E~mail: sativa@sativa.pt

Certiplanet, Certíñcaçâo da Agrteolture. Floresta e Pescas
Avenida do Porto de Pescas, Lote C - 15, 1.0 C
P-2520-208 Peniche
Tel. (351-26) 27890 OS
Fax (351-26) 2789005
E~mai¡:serradorêmail.telepac.pt

Verfahren B

Verfahren A
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SPANIEN Verfahren C

ES-AN-OO-AE Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica AN
(CAAE)
Cortijo de Cuarto, s/n
Apartado de correos 11107
E-4l080 Bellavista (SevilJa)
Tel. (34) 954689390
Fax (34) 95468 04 35
E-mail: ceni@caae.es
Internet: www.caae.es

ES-AN-Ol-AE SOHISCERT SA (Organismo privado autorizado) AN
Alcalde Fernández Heredia, 20
E-4l7l0 Utrera (SevilJa)
Tel. (34) 9558680 51/(34) 902 195463
Fax (l4) 955868137
E-mai!: sohiscert@sohiscert.com
'Internet: www.sohiscert.com

ES-AN-02-AE ECAL Entidad œrtlficadora de alimentos de España AN
Estudio, 33
E-28023 Aravaca (Madrid)
Tel. (34) 913 57 12 00
Fax (34) 913 0715 44
E-mail: ecal-eêecal-e.com

ES-AN-O l-,~E AGROCOLOR, SL AN
Ctra. De Ronda, 11
E-04004 Almería
Tel. (34) 950 28 al 80
Fax (34) 950 2813 31
E-mail: agrocolor@agrocolor.com

ES-VA-AE Comité de Agrícclrura Ecológica de Ja Comunidad VA
Valenelana
Cami de la Marjal, sin Edificio ODE
E-46470 Albal (Valencia)
Tel. (l4) 96122 0560
Fax (34) 961 22 05 61
E-mail: caecv@cae-cv.com
Interneu http://www.cae-cv.com

ES-CT-AE Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica CT
Sabino de Arana, 22M24
E-OS02S Barcelona
Tel. (34) 934 0911 22
Fax (34) 934 0911 23
EMman:ccpae@ccpae.org

ES-BA-AE Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica BA
Celleters, 25 (Edificio Centro BIT)
E-07300 Inca (Mallorca)
Tel.IFax (34) 971 8870 14
E-mail: caeba@retemai1.es

ES-CL-AE Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León CL
Pio del Rio Horeega. 1-5 A
E-470l4 Valladolid
Tel. (34) 983 l4 38 55
Tel./Fax (34) 983 34 26 40
E-mai!: caecyl@nemo.es

ES-NA-AE Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra NA
Avda. San forge, Sl
entreplanta
E-3l0l2 Pampiona-Iruña
Tel. (34) 948 17 83 32
Fax (l4) 94S 25 15 33
E-mail: cpaen@cpaen.org
Internet: www.cpaen.org
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Mitgliedsta:iIt und Code

ES-AR-AE

ES-MA-AE

ES-eA-AE

ES-MU-AE

ES-AS-AE

ES-VAS-AE

ES-EX-OI-AE

ES-EX-02-AE

ES-CA-AE

Comité Aragonés de Agriculture Ecológica I AR
IFPE de Moverá, chalet nO 1
E-50194 Zaragoza
Tel. (34) 976586904
Fax (34) 976586052
E-mail: caaearagon@arrakis.es

Comité de Agricultura Ecológica \ MA
de la Comunidad de Madrid
Bravo Murillo, 101
E-28020 Madrid
Tel. (J4) 915 J5 JO 99
Fax (J4) 915 5J 85 74
E-man: esmaaeêtelellne-es

Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica I CA
de Canarias
Valentín Sanz, 4, 3°
£-38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel. (J4) 922246280
Fax (J4) 922241068
E-mail: juanjose.trianamarrero@gobiernodecanarias.org

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia l MU
Avda. del Rio Segura, 7
E-J0002 Murcia
Tel. (J4) 968 J5 5488
Fax (J4) 96822 JJ 07
E-mail: caermurcia@caermurcia.org
Interner: http://www.caermurcia.org

Consejo de la Producción Agraria Ecológica del l AS
Principado de Asturias
Avda. Prudencio Conzález, SI
E-3J424 Posada de Llanera (Asturias)
Tel./Fax (J4) 98577 J5 5S .
E-mail: copaeastur@eresmas.com

Dirección de Política e IndustriaAgroalimentaria I VAS
Departamento de Agricultura y Pesca
Donosti-San Sebastian, l
E-OIOIO Vitoria-Gasteiz
Tel. (34) 945 Ol 9687
Fax (J4) 945 Ol 97 Ol
E-mail: j-ortuzar@ej-gv.es

Consejo Regulador Agroalimentario Ecológico de l EX
Extremadura
Padre Tomás, 4, I a
E-06011 Badajoz
Tel. (J4) 924 Ol 08 60
Fax (J4) 924 Ol OS47
Email: craex@eic.juntaex.es

Comité Extremeño de la Producción Agraria Ecológica \ EX
Avda. portugal, sin
E-06S00 Mérida (Badajoz)
Tel. (J4) 924002274
Fax (J4) 92400 21 26
E-mail: cepae®aym.juntaex.es

Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia \ CA
Apdo. de correos 55
E-27400 Monforte de Lemos (Lugo}
Tel. (J4) 98240 53 00
Pax (34) 9824165 JO
E-mail: craega@arrakis.es
Internet: www.craega.es
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Konrrollbehôrdejn] oder Koncrollsrelletn] BemerkungenMitgliedsraat und Code

Institute de Calidad de La Rioja
Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico
Avda. de la Paz, &-10
E·26071 Logroño (La Rioja)
Tel. (34) 941291600
Fax (34) 941 291602
E·mail: dg.agrigana.agri@larioja.org
Internet: www.larloia.orgjagrlcultura

SCHWEDEN Verfahren A

VEREINIGTES KÖNIGREICH Verfahren C

ES-RI-AE

ES-CN-AE Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica
de Cantabria
Heroes Dos de Mayo, s/n
E-39600 Muriedas-Camargo (Cantabria)
Tel./Fax (34) 942 26 23 76
E-mail: craecn@muncliviaes

ES-CM-DR-AE Dirección General de Desarrollo Rural Consejería
de Aglicultura
Pintor Matías Moreno. 4
E-45071 Toledo
Tel. (34) 925 26 89 31
Fax (34) 925266895
E-mai!: fjnicolas@jccm.es
Internet: www.jccm.es

ES-CM-OI-AE SOHISCERT, SA (Organismo privado autorizado)
Alcalde Fernández Heredia, 4, 3" A
E-4l7l0 Utrera (Sevilla)
Tel. (34) 955868051
Fax (34) 955868137
E-mail: sohíscertêsohíscert.com
Internet: www.sohiscert.com

SE Ekol l KRAV
Box 1940
S-751 49 Uppsala
Tfn (46-18) 100290
Fax (46-18) 100366
E-post: info@krav.se

UK 2 Organic Farmers and Growers Limited
The Elim Centre
Lancaster Road
Shrewsbury
Shropshire
SY! 3LE
United Kingdom
Tel. (44-1743) 440512
Fax (44-1743) 461441
E'mail: info@organicfarmers.ukcorn

UK. 3 Scottish Organic Producers Association
Scottish Organic Centre
lOrh Avenue
Royal Highland Centre
Inglíston
Edlnburgh
EH28 8NF
United Kingdom
Tel. (44-131) 3356606
Fax (44-131) 3356607
ê-mæl: sopa@sfqc.co.uk
Internet: www.sopa.org.uk

RI

CN

CM

CM

18.10.2003
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UK 4 Organic Food Federation
J 1 Turbine Way
Eco Tech Business Park
Swaffham
Norfolk
PEJ7 7XD
United Kingdom
Tel. (44-1760) 720444
Fax (44-1760) 72 0790
Email: organicfood@freenet.co.uk

UK5 Soil Association Certification Ltd
Bristol House
40-$6 Victoria Street
Bristol
BSI 6BY
United Kingdom
Fanners and growers:
Tel. (44-1179) 142406
E-mail: prod.cert@soilassociation.org
Processors:
Tel. (44-1179) 142407
Fax (44-1179) 252504
E-mail: proc.cert@soilassociation.org
Interner. V/WW.soilassociation.org

UK 6 Sic-Dynamic Agricultural Association
The Painswick Inn Project
Gloucester Street
Stroud
GL5 ¡QG
United Kingdom
Tel.!fax (44-145J) 759501
E-mail: bdaa@biodynamic.freeserve.co.uk

UK 7
Irish Organic Farmers and Growers Association
Harbour Building
Harbour Road
Kilbeggan
County Westmeath
Ireland
Tel. (J5J) 50 6J 25 6J
Fax (J5J) 50 6J 20 6J
E-mail: iofga@eircom.net

UK9 Organic Trust Limited
Vernon House
2 Vernon Avenue
Clontarf
Dublin J
Ireland
Tel.{fax (J5J) 18 5J 0271
E-mail: organic@iol.ie

UK 10 CMi Certification
Long Hatiborough
Oxford
OX29 8LH
United Kingdom
Te\. (44-1993) 8856;1
Fax (44-l99J) 885611
E-mail: enquiries@cmicertification.com

UK 11
lntemational Certification Service (GB) Ltd
Trading as Farm Verified Organic
Meadow Vale Offices
Betws Road
Llanrwst
Conwy
LL26 OPP
United Klngdom
Tel. (44-1492) 642628
Fax (44-1492) 642091
E-mail: ICSGB@ics-intl.com
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Mirgliedstaat und Code Komrollbehörde(n) oder Komrollsrelle(n) Bemerkungen

UK 12 Organic Certification Ltd
106 Abbots Road, Monkmoor
Shrewsbury
SY25QX
United Kingdom
Tel. (44-1743) 248257
Fax (44-1743) 24 S2 59
E-mai!: caroline@ocert.co.uk

UK 13 Quality Welsh Food Certification Ltd
Gerseland. North Road, Aberystwyth
Ceredigion
SY232WB
United Kingdom
Tel. (44-1970) 636688
Fax (44-1970) 6240 49
E-mai!: mossj@wfsagri.net

UK 14 SGS United Kingdom Ltd
Caw House
Alperton Lane
Wembley
HAO 1WU
United Kingdom
Tel_(44-208) 99821 71
Fax (44-208) 9979723

UK 15 Organic Certification UK 15 Limited
Bristol House
40-56 Victoria Street
Bristol
BS1 6BY
United Kingdom

EWR-Länder und Codes Konrrollbehörde(n) oder Komrollsrelle(n) Bemerkungen

ISLAND Verfahren B

15-1 Tún e h f
Mjrarbraut 13
IS-S70 Vík

1$-2 Verkfræàistofan
werási 9
IS-lI O Reykjavík

NORWEGEN Verfahren A

NI Debío
N-1940 Bjørkelangen
Tel. (47) 63 S6 26 50
Fax (47) 63856985
E-mail: kontorêdeblo.no
Internet: www.deblo.no

18_10_2003
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Ven:elchnJs der zugelassenen KontrollsteIlen der Länder der BundesrepublIk Deutschland gemäß Artikel 9 der vercrdnuna (EWG) Nr. 2092/91
unter Berücksichtigung der Erfüllung der Bedingungen der EN 45011

I» '<"· ..,.,."-·NM,øder ".:, .,; ..y', ~
DE001 BeS Öko-Garantie GmbH Cimbernstraße 21 BW,BY

Öko-Konírollstelle Control System Peter Grosch 90402 Nürnberg BE,BB,HB,HH
Telefon:0911/424390 HE,MV ,NI ,NW
Telefax: 0911/492239 RP,SL,SN,

ST,SH, TH

DE003 Lacon GmbH Weingartenstraße 15 BW,BY,BE,BB
Öko-Kontrollstelle Privalinstitut für Ouatilälssicherung 77654 Offenburg HB,HH,HE,MV,

und Zertifizierung ökologisch Telefon: 0781/91 937-30 NI,NW,RP
erzeugter lebensmittel Telefax: 0781/91 937-SO SL, SN , ST , SH, TH

DE005 IMO Obere Laube Si/53 BW, BY , BE, BB
Öko-Konlrollstelle Institut für Marklökologie GmbH 78462 Konstanz HB, HH, HE, MV

Tel.: 07531-81301-0 NI, NW,SL
Fax: 07531-81301-29 SN , ST, SH, TH

DE006 AliconBioCert GmbH Martinslraße 42 • 44 BB, BE, BW, BY
Öko-Kontrollstelle Kontrollstelle fOr ökologisch 73728 Esslingen HE, HH, RP, NI, NW, MV, SL

erzeugte Lebensmittel Telefon: 0711/3517920 ST, SH, SN, TH
Telefax: 0711/35179220

DE007 PrOfverein Verarbeitung Öko- Vorholzstr.36 BW ,HH, HE
Öko-Kontrollstelle logische Landbauprodukle e.V. 76137 Karlsruhe NI ,NW ,RP ,SH,SL

Telefon: 0721/352 39 20
Telefax: 0721/352 39 09

DEOO9 EG-Kontrollstelle Kiel Holslenstraße 106-108 SH,HH,NI
Öko-Kontrollstelle Landwirtschaftskammer 24103 Kiel

Schleswig-Holstein Telefon: 0431/9797315
Telefax: 0431/9797130

Seilai
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DE012 IAGRECO IMundener Straße 19 BW, BY, BEÖka-Kontrollslelle R.F.GÖderz GmbH 37218 Wilzenhausen BB, HB, HH
Telefon: 05542/4044 HE, MV, NI , NW
Telefax: 05542/6540 RP, SL, SN, ST

SH,TH

DE013 IQC&.I Mechtildisslr. 9 BW, BY ,BEÖko-Kanlrollstelle Gesellschaft fur KoniroIIe und 50678 Köln HB , HH , HE , NI , NW
Zertifizierung von Qualitäts- Telefon: 0221/9439209 RP, SL, SH, TH
sicherungssystemen mbH 0221/9439210

Telefax: 0221/9439211

DE021 Grünstempel Ökoprürslelle e.V. Windmühlenbreite 25d IBE, BB, HE, RP,Öko-Kontrollstelle EU Kontrollsteâe für ökologische 39164 Wanzleben MV, NI , SN , ST, TH, NWErzeugung und Telefon: 039209146696
Verarbeitung landwirtschaftlicher Telefax: 039209/46696
Produkte

DE022 KontrolIvarein ökologischer IvorhOIZSlr. 36 IBW, HH, HEÖko-Kanlrallstelle landbau e. V. 76137 Karlsruhe MV, NI, NW, RP, SL, SH
Telefon: 0721/35239-10
Telefax: 07231/35239-09

DE024 I:NAC In der Kämmersliethe 1 BW, BY, BEÖko-Konlrollstelle International Nulrilion 37213 Wilzenhausen BB , HB, HH, HE, MV
and Agriculture Telefon: 05542/911400 NI, NW,RP
Certification GmbH Telefax: 05542/911401 SL, SN , ST, SH , TH

DE026 Icertificalion Services Flughafendamm 9a HB,NIÖko-Kontrollslelle International CSI GmbH 28199 Bremen
Telefon: 0421/5977322
0421/594770 (Zenirale)

Telefax: 0421/594771

DE032 Ironlrollstelle fOrökologischen DorfslraBe 11 IBB, BE, HEÖko-Kontrollstelle Landbau GmbH 07646 Tissa SN,ST, TH
Telefon: 036428/60934

I Telefax: 036428/13852

DE 034 IFachverein fOrÖko-Konlrolle e_V_ Karl-Liebknecht-Slr.26 /BB' BE, BW , HH, HE, MVÖko-Kontrollstelle 19395 Karow/Meck!. NI , NW , RP, SN, ST, SH
Telefon: 038738/70755 TH
Telefax: 038738170756

'"- RU":ry '~~'::-':"""""","","-':'; "' ~ --<00- _ ::-:" ::¡;:-" "'"C" '"""_' ' ","" "'P" - """"' "" ••



DE037
Öko·Konlrolistelle

ÖKOP Zertifjzierungs GmbH Schlesische Straße 17d
94315 Straubing
Telefon: 09421/703075
Telefax: 09421/703074

BW,BY
BE, BB , HB, HH
NI,NW,RP,SL
SN, TH

BW; BY, BE , BB
HB, HH, HE , MV
NI,NW,RP
SL,SN,ST
SH,TH

GIRS - Gesellschaft für
Ressourcenschulz mbH

Prinzenslraße 4
37073 Göttingen
Telefon: 0551/58657
Telefax: 0551/58774

DE039
Öko-Kontrollstelle

DE043
Öko-Konlrol1stelle

DE044
Öko-Kontrollslelle

DE 060
Öko-Kontrollstelle

DE061
Öko-Konlrollslelle

DE 062
Öko-Konlrol1stelle

DE063
Öko-Kontrollstelle

Agro-Öko-Consult
Berlin GmbH

Rhinstraße 137
10315 Berlin
Telefon: 030/54782352
Telefax: 030/54782354

BE
BB,NI,MV

Ars Probata GmbH Gustav-Adolf-Str. 143
13086 Berlin
Telefon: 030/4716092
Telefax: 030/4717921

BE
BB

QAL Gesellschaft für
Qualilätssicherung in der Agrar-
und Lebensmitlelwirtschaft mbH

Unterfeldring 13
85256 Vierkirchen
Telefon: 08139/9368-30
Telefax: 06139/9366-57

BY

landwirtschaftliche Beratung der
Agrarverbände (LAB)

Siedlerstraße 3 a
03058 Groß-Gaglow
Tel/Fax: +49 (0)355/541466/541465

BB

Vitaeert GmbH Ridierslraße 57
80339 München
Telefon: 089/51 90-1909
Telefax: 08915190-1915

BY

~rol~~r~r,;:~:sGmbH
langemarckstraße 20
45141 Essen
Telefon: (0211) 45 86 5 00
Telefax: (02 11)4586501

BW=Baden-Württemberg; BY=Bayem: BE=Berlin,' BB=8randenburg; HB=Bremen;
HH=Hamburg; HE=Hessen; MV=Meckfenburg-Vorpommern; Nf=Niedersachsen;NW=Nordrhein-Weslfalen;
RP=Rheinland-Pfalz; SL=Saarland; SN=Sachsen: ST=Sachsen-Anhalt; SH=Schleswig-Ho/slein
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(Nicht veröffentlichungsbediliftige Rechtsakte)

Il

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 2. September 2003

über die einzelstaatlichen Bestimmungen zum Verbot des Einsatzes genteclurisch veränderter
Organismen im Land Oberösterreich, die von der Republik Österreich gemäß Artikel 95 Absatz 5

EG-Vertrag mitgeteilt wurden

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3117)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

[Text von Bedeutung lUr den EWR)

(2003/653/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Grundung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Attikel 95 Absätze 5 und 6,

in Erwägung nachstehender Grunde:

I. SAOiLAGE

(I) Mit Schreiben vom 13. März 2003 hat die Ständige
Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union die
Kommission gemäß Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag
über den Entwurf des oberösterreichischen Gentechnik-
Verbotsgesetzes 2002 unterrichtet, das abweichend von
den Bestimmungen der Richtlinie 200l/l8/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (l) ein Verbot
gentechnisch veränderter Organismen im Land
Oberösterreich vorsieht (nachstehend "einzelstaatliche
Bestimmungen" genannt).

l. Artikel 95 Absätze 5 und 6 EG-Vertrag

(2) Artikel 95 Absätze 5 und 6 EG-Vertrag lauten:

,,(5) (... ) teilt ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass
einer Harmonisierungsmaßnahme durch den Rat oder
die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestim-
mungen zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsum-
welt aufgrund eines spezifischen Problems fur diesen
Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonísíe-
rungsmaßnahme ergibt, eínzuführen, die in Aussicht
genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre
Einführung der Kommission mit.

irAB!. L 106 vom 17.4.2001, S. 1.

(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten
nach den Mitteilungen nach den Absätzen (... ) 5, die
betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen
oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren
des Binnenmarkts behindern.

Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine
Entscheidung, so gelten die in den Absätzen (... ) 5
genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt.

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwie-
rigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr fur
die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden
Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesemAbsatz
genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren
Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird,"

2. Einschlägiges Gemeinschaftsrecht

2.1. Richtlinie 2001/IB/EG über die absichtliche Freisetzung
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt

(3) Die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter
Organismen (GVO) in die Umwelt wird durch die
Richtlinie 200l/l8/EG geregelt, die von den Mitglied-
staaten bis zum 17. Oktober 2002 umgesetzt werden
musste. Die Richtlinie stützt sich auf Artikel 95 des
Vertrags zur Grundung der Europäischen Gemeinschaft
und bezweckt die Angleichung der Rechts-, und Verwal-
tungsvorschriften in den Mitgliedstaaten fur die Geneh-
migung der absichtlichen Freisetzung von GVO in die
Umwelt.
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(4) Mit der Richtlinie 2001/IS/EG wird ein abgestuftes
Genehmigungsverfahren eingefuhrt, bei dem die
Gefahren fur die menschliche Gesundheit und die
Umwelt im Einzelfall zu prüfen sind, bevor gentechnisch
veränderte Organismen oder Produkte, die aus gentech-
nisch veränderten Organismen oder Mikroorganismen
bestehen oder diese enthalten in die Umwelt freigesetzt
oder in Verkehr gebracht werden dürfen. .

(5) Die Richtlinie sieht zwei verschiedene Verfahren vor,
abhängig davon, ob es sich um Freisetzungen zu
Versuchszwecken (als "Teil-B-Freisetzungen" bezeichnet)
oder um Freisetzungen fur das Inverkehrbringen (als
"Teil-C-Freisetzungen" bezeichnet) handelt. Teil-B-Freiset-
zungen unterliegen der einzelstaatlichen Genehmigung,
während fur Teil-C-Freisetzungen ein gemeinschaftliches
Zulassungsverfahren vorgesehen ist, dessen Ergebnis
gemeinschaftsweit bindend ist.

(6) Zur Zeit wird die Genehmigung von gentechnisch
verändertem Saatgut, das fur Anbauzwecke in Verkehr
gebracht werden soll, ausschließlich durch die Richtlinie
2001/1S/EG geregelt. Bislang wurde auf der Grundlage
dieser Richtlinie noch keine Genehmigung für gentech-
nisch verändertes Saatgut erteilt, auch wenn bereits 22
Anträge auf Zulassung u. a. fur Anbauzwecke vorliegen.

(7) Auf der Grundlage der vorherigen Richtlinie 90/220/
EWG des Rates C), die durch die Richtlinie 2001/1S/EG
am 17. Oktober 2002 ersetzt wurde, wurden 18 Geneh-
migungen fur das Inverkehrbringen von GVO erteilt.
Hierzu zählte Saatgut von gentechnisch veränderten
Maissorten. von drei gentechnisch veränderten Ölraps-
sorten und von einer Chicoreesorte, deren Inverkehr-
bringen, auch fur Anbauzwecke, genehmigt wurde.
Darüber hinaus wurde auch der Anbau von zwei
gentechnisch veränderten Nelkensorten genehmigt.

(8) Auf der Grundlage der Richtlinie 200l/1S/EG können
auch eransgene Tiere in Verkehr gebracht und" zu
Versuchszwecken in die Umwelt freigesetzt werden,
sofern sie als GVO eingestuft sind. Auch wenn bislang
keine transgenen Tiere oder Fische fur diese Zwecke
genehmigt wurden bzw. noch keine Zulassungsanträge
hierfür vorliegen, sieht die Richtlinie diese Möglichkeit
VOf.

(9) Neben den vorstehend genannten Bestimmungen fur das
Genehmigungsverfahren enthält Artikel 23 der Richtlinie
200l/1S/EG eine Schutzklausel. Im Wesentlichen enthält
dieser Artikel die Bestimmung, dass "ein Mitgliedstaat
(, der) aufgrund neuer oder zusätzlicher Informationen,
die er seit dem Tag der Zustimmung erhalten hat und
die Auswirkungen auf die Umweltverttäglichkeitsprüfung
haben, oder aufgrund einer Neubewertung der vorlie-
genden Informationen auf der Grundlage neuer oder
zusätzlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse berechtigten
Grund zu der Annahme (hat), dass ein GVO als Produkt
oder in einem Produkt, der nach dieser Richtlinie
vorschriftsmäßig angemeldet wurde und fur den eine

e) ABI.L 117 vom 8.5.1990, S.15.

schriftliche Zustimmung erteilt worden ist, eine Gefah
fur die menschliche Gesundheit oder die Umwel:
darstellt, (....) den Einsatz und/oder Verkauf dieses GVO
als Produkt oder in einem Produkt in seinem Hoheitsge_
biet vorübergehend einschränken oder verbieten (kann)."
Ferner können die Mitgliedstaaten im Falle einer emsten
Gefahr Notfallmaßnahmen, .wie die Aussetzung oder
Beendigung des Inverkehrbringens eines GVO, treffen
und müssen die Kommission gemäß Artikel 2J über
diese Entscheídung unter Angabe von Gründen Unter_
richten. Uber die Inanspruchnahme der Schutzklausel
muss auf dem Wege des in Artikel JO Absatz 2 der
Richtlinie 2001/1S/EG vorgesehenen Komitologieverfah_
rens auf Gemeinschaftsebene eine Entscheidung
getroffen werden.

(la) Die Richtlinie 2001/1S/EG wurde noch nicht in öster-
reichisches Recht umgesetzt, womit die Bestimmungen
von Artikel 34, denenzufolge die Mitgliedstaaten die
erforderlichen Rechts und Verwaltungsvorschriften in
Kraft setzen müssen, um dieser Richtlinie bis zum 17.
Oktober 2002 nachzukommen, nicht eingehalten
wurden.

2.2. Richtlini, 90/219/EWG des Rates (g,ändert durch die
Richtlinie 98/81/EG) .

(11) Die Richtlinie 90/2l9/EWG ('), geändert durch die Rich-
tlinie 98/Sl/EG ('), regelt die Anwendung genetisch
veränderter .Mikroorganismen (GMO) in geschlossenen
Systemen. Osterreich sowie elf weitere Mitgliedstaaten
haben diese Richtlinie so umgesetzt, dass auch andere
GVO, z. B. transgene Tiere und Fische und nicht nur
GMO, hiervon abgedeckt sind. Dies ist im Rahmen der
Richtlinie über die Verwendung in geschlossenen
Systemen zulässig. In einigen Mitgliedstaaten wurden
bereits gemäß den in der Richtlinie 90/219/EWG bzw,
gemäß den in den einzelstaatlichen Gesetzen zu ihrer
Umsetzung festgelegten Bedingungen fur geschlossene
Systeme Nachkommen transgener Tiere und Fische
gezüchtet. Allerdings unterliegen gemäß der Richtlinie
derartige Maßnahmen den einzelstaatlichen Vorschriften
und keinem Verfahren auf Gemeinschaftsebene.

2.3. Rechtsvorschriften for Saatgut

(12) Rechtsvorschriften fur Saatgut sind in den Richtlinien
des Rates 66/401/EWG ('), 66/402/EWG ('), 2002/541
EG ('), 2002/551EG f), 2002/56/EG (') und 2002/571
EG ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie 200JI6I1
EG (''), geregelt. Diese Richtlinien ermöglichen den
freien Warenverkehr einer Saatgutsorte in der Gemein-
schaft unter folgenden Bedingungen:

- Die Sorte hat erfolgreich Prüfungen bestanden, in
denen ihre Unterscheidbarkeit, Beständigkeit und
ausreichende Homogenität nachgewiesen wurde.
Darüber hinaus muss sie von landeskulturellem Wert
sein.

(') ABI.L 117 vom 8.5.1990, S. 1.
(') ABI.L 330 vom 5.12.1998, S. 13.
(') ]0125 du 11.07.1966, S. 2298166.
(') ]0125 du 11.07.1966, S. 2309166.
(') ABI.L 193 vom 20.7.2002, S. 12.
(~ ABI.L 193 vom 20.7.2002, S. 33.
(') ABI.L 193 vom 20.7.2002, S. 60.n ABI.L 193 vom 20.7.2002, S. 74.
(.o) ABI.L 165 vom 3.7.2003, S. 23.
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_ Das Saatgut dieser Sorte wurde zu einem späteren
Zeitpunkt hinsichtlich seiner Qualitäten amtlich
geprüft und als Basissaatgut oder zertifiziertes
Saatgut zertifiziert bzw. bei einigen Gattungen
amtlich geprüft und als Handelssaatgut zugelassen.

(ll) Mit diesen Richtlinien werden also agronomische und
botanisehe Ziele verfolgr und GVO lediglich als Saatgut
betrachtet, das die gleichen Kriterien wie herkömmliches
Saatgut im Sinne di~ser Richtlinien erfüllen muss.

(14) Für das Inverkehrbringen und den freien Warenverkehr
in der Gemeinschaft hat ein gentechnisch verändertes
Saatgut nacheinander zwei Hürdenzu nehmen.

_ Die gentechnische Veränderung muss nach Teil C
der Richtlinie 2001/18/EG vorab genehmigt werden.

_ Die Merkmale als Sorte müssen die in den gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften für Saatgut vorge-
schriebenen Prüfungen durchlaufen.

(15) Fällt das Ergebnis positivaus, nehmen die Mitglied-
staaten diese Sorte in ihren entsprechenden nationalen
Sortenkatalog auf, womit das Saatgut auf dem Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht werden
kann und für den gewerblichen Anbau zugelassen ist
(sobald amtlich geprüft und zertifiziert). Erst mit der
Aufnahme des Saatguts in den Sortenkatalog der
Gemeinschaft kann es vom freien Warenverkehr in der
Gemeinschaft profitieren (ebenso erst nach amtlicher
Prüfung und Zertifizierung).

(16) Somit wird die Frage transgenen Saatguts nicht nur von
einer Richtlinie, sondern von zwei Richtlinien geregelt,
die gemeinsam Anwendung finden und sich mit zwei
unterschiedlichen Aspekten der gentechnisch
veränderten Sorte befassen (Richtlinie 2001/18/EG und
die jeweilige Saatgut-Richtlinie für den fraglichen GVO).

2.4. Di, Verordn~ng (EWG) Nr. 258/97 des Europäisch,n
Parlam,nts und des Rates üb,r neuartige Leb,nsmittel
und neuartig' Leb,nsmittelzutaten

(17) Die Verordnung (EWG) Nr. 258/97 (') legt Regeln für
die Genehmigung. und Kennzeichnung neuartiger
Lebensmittel und Lebensmittelerzeugnisse fest, die GVO
enthalten, aus GVO bestehen oder aus GVO hergestellt
wurden. Insbesondere geht die Verordnung davon aus,
dass von neuartigen Lebensmitteln oder neuartigen
Lebensmíttelzutaten, die GVO enthalten oder aus diesen
bestehen, Gefahren für die Umwelt ausgehen können.
Aus diesem Grund wird auf die Richtlinie 2001/18/EG
verwiesen, die vorschreibt, dass für solche Produkte stets
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt

ifAB\. L 43 vom 14.2.1997, S. 1.

werden muss, um die Umweltsicherheit zu gewährlei-
sten. So schreibt die Verordnung vor, dass eine spezielle
Umweltverträglichkeitsprüfung, ähnlich der in der Rich-
tlinie 2001/18/EG festgelegten, sowie eine Beurteilung
des Erzeugnisses im Hinblick auf seine Eignung als
Lebensmitteloder Lebensmittelzutat durchzuführen sind.

3. Notifizierte einzelstaacliche Bestimmungen

3.1. Umfang der ,inz,lstaatlich,n Bestimmung,n

(18) Im GesetzesentwUrf (') geht es in erster Linie um den
Schutz der gentechnikfreien (organischen) Produktion im
Land Oberösterreich. Als Ziele werden darüber hinaus
der Schutz der Natur und der Umwelt sowie der natürli-
chen biologischen Vielfalt genannt.

(19) Der Ausschuss für volkswirtschaftliche Angelegenheiten
fasst auf der ersten Seite seines Berichts ('), nachstehend
der "Ausschussbericht" genannt, die Begründung und
den Inhalt des GesetzesentwUrfs zusammen.

"Der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen
(GVO) in der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere im
Pflanzenbau, ist nach dem derzeitigen Stand der Wissen-
schaft im Hinblick auf die wahlweise Aufrechterhaltung
einer gentechnikfreien landwirtschaftlichen Produktion
(Koexistenz) und die Erhaltung der natürlichen Umwelt
(Biodiversität) nicht risikofrei.

Ziel dieses Gesetzes ist es, den biologischen Landbau
sowie die traditionelle landwirtschaftliche Pflanzen- und
Tierproduktion vor Verunreinigungen (Einkreuzungen)
durch GVO zu schützen. Darüber hinaus sollen die
natürliche biologische Vielfalt insbesondere in sensiblen
ökologischen Gebieten sowie die genetischen Ressourcen
in der Natur einschließlich der genetischen Ressourcen
der jagd und Fischerei vor GVO-Verunreinigungen
bewahrt werden,"

(20) Gestützt auf diese Begründung geht es in dem Gesetzes-
entwurf in erster Linie um das Verbot gentechnisch
veränderten Saatguts (auch solchen Saatguts, das gemein-
schaftsweit zugelassen ist) im Land Oberösterreich, mit
dem folgende Ziele erreicht werden sollen: i) Schutz des
organischen und herkömmlichen Landbaus (Koexistenz)
und ii) Schutz der natürlichen biologischen Vielfalt,
insbesondere sensibler ökologischer Gebiete sowie der
genetischen Ressourcen vor der "Verunreinigung" mit
GVO. Zufällige Spuren von gentechnisch verändertem
Saatgut in herkömmlichen Beständen werden allerdings
bis zu einem Grenzwen von 0,1 % akzeptiert (offenbar
gilt dies sowohl für zugelassenes als auch für nicht zuge-
lassenes GV-Saatgut).

(l) Landesgesetz, mit dem der Anbau von gentechnisch verändertem
Saat- und Pflanzgut sowie der Einsatz von rransgenen Tieren zu
Zwecken der Zucht sowie das Freilassen von transgenen Tieren
insbesondere zu Zwecken der Jagd und Fischerei verboten wird
(Oberöstern!ichisches Gentechnik-Verbotsgesetz 2002).n Bericht des Ausschusses für volkswirtschaftliche Angelegenheiten
betreffend das Landesgesetz. mit dem der Anbau von gentechnisch
verändertem Saat- und Pflanzgut sowie der Einsatz von nansgenen
Tieren zu Zwecken der Zucht some das Freilassen von transgenen
Tieren insbesondere zu Zwecken der Jagd und Fischerei verboten
wird (Oberösterrelchisches Gent,chnik·Verbotsgesetz 2002).
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(21) Darüber hinaus sollen der Einsatz transgener Tiere für
die Zucht und insbesondere deren Freilassen für die Jagd
und den Fischfang verboten werden,

(22) Er sieht vor, dass Oberösterreich den Personen
Ausgleichszahlungen gewährt, die aufgrund des Vorhan-
denseins von GVO in herkömmlichen Produkten finan-
ziell geschädigt werden.

(23) Das Gesetz ist auf drei Jahre nach seiner Verabschiedung
befristet.

3.2. Auswirkungen der notifizierten einzelstaatlichen Bestim-
mungen auf das Gemeinschaftsrecht

(24) Aufgrund seines Geltungsbereichs wird sich der
oberösterreichische Gesetzesentwurf vor allem auf
folgende Aspekte auswirken:

- Preísetzung von GVa zu Versuchszwecken gemäß
den Bestimmungen von Teil B der Richtlinie 200 l /
IS/EG:

- Anbau genrechnisch veränderter Saatgutsorten. die
gemäß den Bestimmungen von Teil B der Richtlinie·
200 l/IS/EG genehmigt wurden:

- Anbau von gentechnisch veränderten Saatgutsorten,
die bereits gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
90/220/EWG genehmigt wurden und jetzt unter die
Richtlinie 2001/18/EG fallen. Zwar muss die Geneh-
migung für diese Produkte gemäß der Richtlinie
2001/1S/EG erneuert werden, dies muss jedoch erst
bis zum Jahr 2006 geschehen:

- Maßnahmen in geschlossenen Systemen zur Zucht
transgener Tiere und Fische. Dies stünde allerdings
nicht an sich im Widerspruch zur Richtlinie, da sich
die Bestimmungen der Richtlinie 90/2l9/EWG,
geändert durch die Richtlinie 98/8l/EG, nicht
ausdrücklich auf solche Gva beziehen (im Gegensatz
zu einzelstaatlichen Gesetzen):

- das Inverkehrbringen und die Freisetzung zu
Versuchszwecken in die Umwelt von transgenen
Tieren, sofern sie als GVa eingestuft werden und
solche Genehmigungen gemäß der Richtlinie 2001/
lS/EG erteilt werden müssten (was bislang nicht der
Fall ist).

(25) In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen,
dass während der zweiten Lesung des Kommissionsvor-
schlags für eine Verordnung über genetisch veränderte
Lebens- und Futtermittel das Europäische Parlament eine
Abänderung zur Einfügung eines neuen Artikels 26a in
die Richtlinie 200l/1S/EG verabschiedete. Nach der am
22. Juli 2003 ergangenen Zustimmung des Rates wird
dieser Artikel der Richtlinie mit Wirkung ab Inkrafttreten
der neuen Verordnung hinzugefügt. Der Artikellautet:

"Die Mitgliedstaaten können die geeigneten Maßnahmen
ergreifen, um das unbeabsichtigte Vorhandensein von
GVa in anderen Produkten zu verhindern.

Die Kommission sammelt und koordiniert Infonnationen
auf der Grundlage von Untersuchungen auf gemein.
schaftlicher und nationaler Ebene, beobachtet die
Entwicklungen bei der Koexistenz in den Mitgliedstaaten
und entwickelt auf der Grundlage dieser Informationen
und Beobachtungen Leitlinien für die Koexistenz von
genetisch veränderten, konventionellen und ökologi_
sehen Kulturen."

(26) Andererseits dürfte sich der Gesetzesentwurf nicht auf
die Verordnung über neuartige Lebensmittel auswirken.
Die Verordnung bezieht sich auf Lebensmittel und
Lebensmíttelzutaten, die GVa enthalten oder daraus
bestehen und die nicht als Saatgut oder Pflanzmaterial
verwendet werden. Daher wird die Verordnung über
neuartige Lebensmittel als nicht unter den Geltungsbe-
reich des Gesetzesentwurfs fallend angesehen.

(27) Zur Frage der Koexistenz verabschiedete die Kommission
am 23. Juli 2003 eine Empfehlung für Leitlinien für die
Ausarbeitung nationaler Strateglen und vorbildlicher
Verfahrensweisen zur SichersteIlung der Koexistenz von
gentechnisch veränderten Kulturen und dem herkömmli-
chenund ökologischen Landbau ('). Die Empfehlung
stellt hierzu Folgendes fest:

"Es ist wichtig, klar zwischen den wirtschaftlichen
Aspekten der Koexistenz und Fragen der Umwelt und
Gesundheit zu unterscheiden, mit denen sich die
Richtlinie 200l/1S/EG über die absichtliche Freisetzung
von Gva in die Umwelt befasst.

Nach dern in der Richtlinie 2001/18/EG festgelegten
Verfahren können Genehmigungen für die Freisetzung
von GVa in die Umwelt nur nach einer umfangreichen
Bewertung der Gefahren für die Gesundheit und die
Umwelt erteilt werden. Diese Bewertung kann dabei zu
folgenden Ergebnissen führen:

- Das nicht beherrschbare Risiko einer Beeinträchti-
gung der Umwelt oder Gesundheit wird festgestellt
und die Genehmigung verweigert;

- ein solches Risiko wird nicht festgestellt und eine
Genehmigung ohne Auflage weiterer Risikomanage-
mentmaßnahmen wird erteilt;

- Risiken werden zwar festgestellt, aber sie lassen sich
durch geeignete Maßnahmen (z. B. der physischen
Trennung und/oder durch überwachung) beherr-
schen. In diesem Falle ist die Genehmigung an die
Auflage gebunden, Maßnahmen zur Umweltverträg-
lichkeit durchzuführen.

Wird ein Umwelt- oder Gesundheitsrisiko erst nach
Erteilung der Genehmigung festgestellt, kann ein
Verfahren zur Einziehung der Genehmigung oder
Änderung der Genehmigungsbedingungen auf der
Grundlage der Schutzklausel gemäß Artikel 23 der
Richtlinie eingeleitet werden.

(') AB!.L 189 vom 29.7.2003. 5.36.
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Da in der EU nur zugelassene GVO angebaut werden
dürfen und die ökologischen und gesundheitlichen
Aspekte bereits in der Richtlinie 2001/18/EG geregelt
sind, geht es bei den Fragen der Koexistenz um die wirt-
schaftlichen Aspekte der Vermischung gentechnisch
veränderter und unveränderter Kulturen,"

(28) Bezüglich gebietsbezogener Maßnahmen stellt die
'Empfehlung fest:

"Nach Prüfung sämtlicher Optionen sollte den betriebs-
spezifischen Maßnahmen sowie Maßnahmen, die auf
eine Koordinierung zwischen benachbarten Betrieben
hinwirken, der Vorrang gegeben werden.

Geprüft werden könnten Maßnahmen regionaler Trag-
weite. Solche Maßnahmen sollten nur für bestimmte
Kulturen gelten, deren Anbau eine Koexistenz
ausschließt, und geografisch möglichst eng begrenzt sein.
Regienale Maßnahmen sollten nur dann in Erwägung
gezogen werden, wenn keine anderen Möglichkeiten
bestehen, eine ausreichende Reinheit zu erzielen. Sie sind
für jede Kultur und Produktart jeweils zu begründen
(z. B. Saatguterzeugung vs. Nutzpflanzenerzeugung)."

(29) Aus den obigen Erwägungen geht eindeutig hervor, dass
von dem von Österreich norífízíerten Gesetzesentwurf
vor allem die Richtlinie 2001/18/EG betroffen wäre.
Diese horízontale Rechtsvorschrift kann in der Tat als
ein Eckpfeiler für absichtliche Freisetzungen von GVa in
der EU betrachtet werden, vor allem weil sich die Geneh-
migungsvorschriften für Saatgut und neuartige Lebens-
mittel an den in ihr festgelegten GruIld,sätzen orientieren.
Diese Sichtweise wird von der österreichischen Regie-
rung in ihrem Ausschussbericht geteilt:

"Daher bestimmen sich die Handlungsmöglichkeiten des
nationalen Gesetzgebers im Hinblick auf zugelassene
Gva nach den spezíßschen primärrechtlichen Vorgaben
für die FreisetzungsrichtIinie (') bzw. nach der Schutz-
klausel der Freisetzungsrichtlinie .. _ selbst:'

(30) Aus diesem Grund konzentriert sich die .ín dieser
Entscheidung vorgenommene rechtliche Würdigung auf
die Richtlinie 2001¡18/EG und geht nicht auf andere
Rechtsvorschriften im Bereich der Biotechnologie ein,
denen in diesem Zusammenhang eine geringere Bedeu-
tung zukommt.

4. Der Standpunkt Österreichs

Der Gesetzesentwurf wird mit dem Ausschussbericht
und einer Studie zur Koexistenz begründet, nachstehend
die "Müller-Studie" (') genannt, die jüngst inn Auftrag des
Landes Oberösterreich und des Bundesministeriums für
Soziale Sicherheit und Generationen erstellt wurde.

(32) Wie in dem Bericht im Einzelnen erläutert, stützt sich
der Gesetzesentwurf darauf, dass der Einsatz gentech-
nisch veränderter Organismen im Hinblick auf die wahl-

(li)

(fbie Freisetzungsrichtlinie wird im vorangehenden Text in dem
¡ Ausschussbericbtals die Richtlinie 200If18fEG definiert.
() "GVO.~reie Bewirtschaftungsgebiete: Konzeption und Analyse von

Szenanen und Umsetzungsschritten". Werner Müller, 28. April
2002 (im Auftrag des Umweltressorts des Landes Oberösterreich
~nd des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit und Genera-
tionen).

weise Aufrechterhaltung einer gentechnikfreien landwirt-
schaftlichen Produktion (Koexistenz) und die Erhaltung
der natürlichen Umwelt (Biodiversität) nicht risikofrei
sei. Die Müller-Studie legt eine umfangreiche Zusam-
menstellung allgemeiner Informationen zu gentechnisch
veränderten Kulturen und zur Koexistenz sowie wissen-
schaftliche Daten zu den Ursachen und Zusammen-
hängen der Verunreinigung mit GVa vor.

(33) Tenor der Müller-Studie ist, dass langfristige negative
Auswirkungen auf eine gentechnikfreie landwirtschaft-
liche Pflanzenproduktion und den natürlich vorkom-
menden Pflanzenbestand nicht ausgeschlossen werden
könnten.

(34) Die Studie legt nahe, dass die Koexistenz einer ökologi-
schen und konventionellen gentechnikfreien .Pflanzen-
produktion mit einem großflächigen GVO-Anbau prak-
tisch unmöglich sei und langfristige Schäden für die
Umwelt zu befürchten seien. Die zur vorstehend
genannten Begründung angeführte biologische Vielfalt
und Koexistenz wird dabei nicht nur für gentechnisch
verändertes Saatgut geltend gemacht, sondern auch für
transgene Tiere. Dieser Argumentationskette folgend,
vertritt die Müller-Studie folgende Auffassung:

"Die Gefahr für die Umwelt in (Ober-)Österreich besteht
darín, dass die konventionelle gentechnikfreie und die
biologische landwirtschaftliche Pflanzenproduktion
durch rekombinante Gene beeinträchtigt werden kann.
Sofern Saat- oder Pflanzgut gentechnisch veränderter
Sorten großflächig angebaut wird, wäre in Zukunft eine
gentechnikfreie landwirtschaftliche Pflanzenproduktion
nicht mehr möglich. Da die Gefahr für eine gentechnik-
freie landwirtschaftliche Pflanzenproduktion von allen
Produkten, die als Saat- und Pflanzgut zugelassen sind,
auszugehen scheint, sind alle diese Produkte von dem in
diesem Entwurf enthaltenen Anbauverbot umfasst.
Gleiches gilt für transgene Tiere zu Zwecken der Tier-
zucht bzw. für das Freilassen transgener Tiere insbeson-
dere zu Zwecken der Jagd und Fischerei. Sie vermehren
sich und gefahrden auf lange Sicht den natürlich
vorkommenden Tierbestand."

(35) Daraus zieht die Müller-Studie folgenden Schluss:

"GVO-freie Zonen (stellen) den einzigen Lösungsansatz
dar, der in der klein strukturierten Landwirtschaft Öster-
reichs eine langfristige Sicherheit in der Problematik der
Koexistenz gewährleisten kann. Da in Oberösterreich der
Anteil der Biobauem besonders hoch ist (rund 7 %),
stünden für einen GVO-Anbau kaum Flächen zur Verfü-
gung, wenn man den ökologischen Landbau durch die
Errichtung von Schutzzonen mit 4 km Radius vor
Fremdkontaminationen absichern weile,'

~

I
'I)1
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(l6) Das spezifische Problem für das Land Oberösterreich
wird darin gesehen, dass kennzeichnend für diese Region
eine kleinstrukturierte Landwirtschaft ist und es nicht
möglich sei, das Vorhandensein von GVO in organi-
schenjherkömmlichen Produktionssystemen zu kontrol-
lieren. So kommt der Ausschuss in seinem Bericht zu
dem Schluss, dass

.,für die Situation Österreichs festzuhalten (ist), dass nach
der angesprochenen Studie ,GVO-freie Zonen' die
einzigen Lösungsansätze darstellen, die in der .kleín
strukturierten Landwirtschaft' Österreichs eine lang-
fristige Sicherung der Koexistenz gewährleisten kann.
Bezogen auf das Land Oberösterreich ergibt sich aus der
Studie, dass kaum Flächen für einen GVO-Anbau zur
Verfügung stehen, wenn man den ökologischen Landbau
durch die Errichtung von Schutzzonen mit 4 km Radius
vor Fremdkontaminationen absichern will. Dabei sei
insbesondere auf den - Oberösterreich ausweisenden
- hohen Anteil an Biobauern hingewiesen, die auf das
gesamte Landesgebiet 'verteilt sind und deren Existenz
bedroht wäre."

II. VERFAHREN

(l7) Mit Schreiben vom 13. März 2003 hat die Ständige
Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union die
Kommission gemäß Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag
über den Entwurf des oberösterreichischen Gentechnik-
Verbotsgesetzes 2002 unterrichtet, das abweichend von
den Bestimmungen der Richtlinie 200lj18jEG ein
Verbot gentechnisch veränderter Organismenim Land
Oberösterreich beinhaltet (nachstehend "einzelstaatliche
Bestimmungen" genannt).

(l8) Mit Schreiben vom 25. März 2003 setzte die Kommis-
sion die österreichische Regierung davon in Kenntnis,
dass sie die Notifizierung gemäß Artikel 95 Absatz 5
erhalten habe und dass die sechsmonatige Frist für die
Prüfung der Notifizierung gemäß Artikel 95 Absatz 6
am 14. März 2003, also am Tag nach Eingang der Noti-
fizierung bei der Kommission, begonnen habe.

(l9) Mit Schreiben vom 6. Mai 2003 informierte die
Kommission die anderen Mitgliedstaaten über den von
der. Österreichischen Republik eingegangenen Antrag.
Die Kommission veröffentlichte darüber hinaus im Amts-
blatt der Europäischen Union (') eine Mitteilung über den
Antrag, um die anderen betroffenen Parteien über den
Entwurf der einzelstaatlichen Maßnahmen zu unter-
richten, die Österreich zu verabschieden beabsichtigt (').

III. RECHTIICHE WÜRDIGUNG

1. Prüfung der Zulässigkeit

(40) Gemäß Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag "teilt ein
Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer Harmonisie-
rungsmaßnahme durch den Rat oder die Kommission
für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse gesrützte einzelstaatliche Bestimmungen zum
Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund
eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das

(') ABI.C 126 vom 28.5.2003, S. 4.
(2) Kommentare gingen von Italien, den Niederlanden und von Euro-

pabio ein.

sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme
ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der
Kommission mit."

(41) Mit der am 14. .März 2003 eingereichten Notifizierung
beabsichtigt die Osterreichische Regierung die Genehmi_
gung für die Einführung einer neuen einzelstaatlichen
Rechtsvorschrift zu erlangen, die als unvereinbar mit der
Richtlinie 2001j18jEG gilt, einer Gemeinschaftsmaß_
nahme zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs_
vorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung
und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegen-
stand hat.

(42) Mit der Richtlinie 200lj18jEG werden auf Gemein-
schaftsebene die Vorschriften für die absichtliche Preiser,
zung von GVO für Versuchszwecke und für das lnver-
kehrbringen harmonisiert. Diese horizontale Rechrsvœ,
schrift kann als ein Eckpfeiler für absichtliche Freiset-
zungen von GVO in der EU betrachtet werden, vor allem
weil sich die Genehmigungsvorschriften für Saatgut und
neuartige Lebensmittel an den in ihr festgelegten
Grundsätzen orientieren. Aus diesem Grund und aus den
unter Punkt 1ll.3.2 genannten Gründen konzentriert sich
die in dieser Entscheidung vorgenommene rechtliche
Würdigung auf die Richtlinie 200ljl8jEG und geht
nicht auf andere Rechtsvorschriften im Bereich der
Bíotechnologie ein, denen in diesem Zusammenhang
eine geringe~e, Bedeutung zukommt.

(4,) Gemäß Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag teilte Österreich
der Kommission den genauen Wortlaut des Gesetzesent-
wurfs, dessen Bestimmungen insbesondere mit den
Bestimmungen der Richtlinie 2001j18jEG unvereinbar
sind, sowie eine Erläuterung der Gründe, die nach der
Auffassung Osterreichs die Einführung dieser Bestim-
mungen rechtfertigen, mit.

(44) Beim Vergleich der Bestimmungen der Richtlinie 2001j
18jEG mit den notífízíerten einzelstaatlichen
Maßnahmen zeigt sich, dass letztere vor allem in
Hinblick auf die nachstehenden Aspekte sehr viel restrik-
tiver sind als die Bestimmungen der Richtlinie.

- Ein wichtiger Grundsatz der Richtlinie 2001jl8jEG
ist die Einzelfallprüfung der Risiken, während das
österreichische Gesetz ein generelles Verbot vorsieht.

- Die Richtlinie 200lj18jEG ermöglicht im Zusam-
menwirken mit den Saatgut-Richtlinien den freien
Warenverkehr gentechnisch veränderten Saatguts in
der Gemeinschaft, wohingegen das österreíchísche
Gesetz ein Verbot aller gentechnisch veränderten
Saaten vorsieht, unabhängig davon, ob sie genehmigt
wurden oder nicht.

(45) Von Österreich werden im Wesentlichen folgende
Gründe vorgebracht:

- Die vom Land Oberösterreich in Auftrag gegebene
Müller-Studie enthalte neue wissenschaftliche Erken-
ntnisse, die auf eine Gefahr für die Umwelt (Ober-
)Österreichs schließen ließen.



L 230/40 œo Amtsblatt der Europäischen Union
16.9.2003

_ In derselben Studie werde aufgezeigt, dass die Land-
wirtschaft Oberösterreichs insbesondere durch die
Kleinbetriebe und den großen Anteil von Biobauern
eine Besonderheit darstelle.

_ Die Müller-Studie sei nach Verabschiedung der Rich-
tlinie 200I/IS/EG veröffentlicht worden und die
Frage der Koexistenz, mit der sich die Richtlinie nicht
befasst, habe nach Auffassung Österreichs noch nicht
geklärt werden können.

(46) Die Kommission vertritt daher die Auffassung, dass die
Notifizierung Österreichs zwecks Billigung der Einfüh-
rung einzelstaatlicher Bestimmungen, die von den
Bestimmungen der Richtlinie 200I/IS/EG abweichen,
irn Sinne des Artikels 95 Absatz 5 EG-Vertrag zulässig
ist.

2. Sachliche Beurteilung

(47) Gemäß Artikel 95 Absatz 6 EG-Vertrag muss die
Kommission sicherstellen, dass alle Bedingungen erfüllt
sind, die es einem Mitgliedstaat gestatten, die Ausnah-
memöglichkeiten gemäß diesem Artikel für sich in
Anspruch zu nehmen.

"(6) Di{ Kommission beschließt binnen sechs
Monaten nach den Mitteilungen nach den Absätzen (... )
5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu
billigen oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob
sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren
des Binnenmarkts behindern.

Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine
Entscheidung, so gelten die in den Absätzen (... ) 5
genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebUligt.

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwie-
rigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für
die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden
Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz
genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren
Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird."

(48) Die Kommission muss daher prüfen, ob die in Artikel
95 Absatz 5 EG-Vertrag genannten Bedingungen
vorliegen. Gemäß diesem Artikel muss ein Mitgliedstaat,
der es für notwendig erachtet, einzelstaatliche Bestim-
mungen einzuführen, die von einer Harmonisierungs-
maßnahme abweichen, folgende Gründe anführen:

_ Es liegen neue wissenschaftliche Erkenntnisse bezüg-
lich des Umweltschutzes oder der Arbeitsumwelt
vor.

- Es liegt ein spezifisches Problem für diesen Mitglied-
staat vor, das sich nach Erlass der Harmonisierungs-
maßnahme ergeben hat.

(49) Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag bezieht sich auf neue
einzelstaatliche Maßnahmen, mit denen zum Schutz der
Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifi-
schen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach

Verabschiedung der Harrnonisierungsmaßnahme ergeben
hat, Bestimmungen eingeführt werden, die mit denen
einer Harrnonisierungsmaßnahme der Gemeinschaft
unvereinbar und die aufgrund neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse gerechtfertigt sind.

(50) Darüber hinaus muss die Kommission nach Artikel 95
Absatz 6 EG-Vertrag die betreffenden einzelstaatlichen
Bestimmungen billigen oder ablehnen, nachdem sie
geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskrimi-
nierung und eine verschleierte Beschränkung des
Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob
sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.

(51) Deshalb werden die notifizierten einzelstaatlichen
Bestimmungen und die von dem Mitgliedstaat ange-
führten Gründe irn Hinblick auf die Harrnonisierungs-
maßnahme der Gemeinschaft geprüft, von der sie abwei-
chen - in diesem Fall von der Richtlinie 200I/IS/EG
über die absichtliche Freisetzung von GVa in die
Umwelt. Aus den unter Punkt 1.3.2 genannten Gründen
konzentriert sich auch hier die in dieser Entscheidung
vorgenommene rechtliche Würdigung auf die Richtlinie
200I/IS/EG und geht nicht auf andere Rechtsvor-
schriften im Bereich der Biotechnologie ein, denen in
diesem Zusammenhang eine geringere Bedeutung
zukommt.

(52) Diese Richtlinie ist insofern betroffen, als der Gesetzes-
entwurf den Einsatz jeglicher GVa in der Region
aberösterreich verbietet, wohingegen die Richtlinie für
die Zulassung eines GVa eine vorherige Einzelfallprü-
fung der Risiken vorsieht.

(53) Das vorgeschlagene Verbot des Anbaus gentechnisch
veränderten Saatguts im Land aberösterreich führt
darüber hinaus zu einer Beschränkung des Inverkehr-
bringens von gentechnisch verändertem Saatgut, das für
diesen Zweck nach der Richtlinie 200I/IS/EG geneh-
migt wurde. Der Gesetzesentwurf würde sich deshalb auf
gentechnisch verändertes Saatgut, dessen Inverkehr-
bringen bereits nach geltendem Gemeinschaftsrecht
genehmigt wurde, sowie auf künftige Genehmigungen
auswirken.

(54) Zwar sieht der Gesetzesentwurf kein Verbot von Freiset-
zungen gentechnisch veränderten Saatguts für
Versuchszwecke vor, doch gilt dies nur unter dem
Vorbehalt, dass diese Maßnahmen in geschlossenen
Systemen erfolgen. Freisetzungen gentechnisch
veränderten Saatguts zu Versuchszwecken werden nach
der Richtlinie 200I/IS/EG eher einzelstaatlich als auf
Gemeinschaftsebene geregelt. Es obliegt den nationalen
Behörden, abhängig vom potenziellen Risiko für die
menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die Art der
Einschließungsmaßnahmen, wie z, B. Schutzabstände
und Barrieren, in den Genehmigungen für Freisetzungen
zu Versuchszwecken festzuschreiben ('). Die Einführung
einzelstaatlicher Auflagen, denenzufolge diese Freiset-
zungen unabhängig von potenziellen Risiken in
geschlossenen Systemen zu erfolgen haben, ist jedoch als
unvereinbar mit der Richtlinie anzusehen.

(I) In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen. dass die
Saatgutrichtlinien die Verabschiedung solcher Maßnahmen
vorschreiben. um einen hohen Reinheitsgrad für Basissaatgut und
zertifiziertes Saatgut zu gewährleisten. Allerdings wird keine Unter-
scheidung in Bezug auf die Beimischung von herkömmlichen und
gentechnisch veränderten Sorten gemacht.
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(55) Ferner enthält die Richtlinie 2001/18/EG keine (de
minimis) Schwellenwerte für das Vorhandensein
zufällíger oder technisch unvermeidbarer, nicht geneh-
migter GVO im Saatgut. Folglich steht es nicht im
Ermessen der Mitgliedstaaten zu beurteilen, welche
Mengen von GVO als gefährlich gelten, und entspre-
chende Schwellenwerte einzuführen.

(56) Schließlich kann nach Artikel 23 der Richtlinie 2001/
18/EG ein Mitgliedstaat, der aufgrund neuer oder
zusätzlicher Informationen, die er seit dem Tag der
Zustimmung erhalten hat und die Auswirkungen auf die
Umweltverträglichkeitsprüfung haben, oder aufgrund
einer Neubewertung der vorliegenden Informationen auf
der Grundlage neuer oder zusätzlicher wissenschaftlicher
Erkenntnisse berechtigten Grund zu der Annahme hat,
dass ein GVO als Produkt oder in einem Produkt, der
nach dieser Richtlinie vorschriftsmäßig angemeldet
wurde und für den eine schriftliche Zustimmung erteilt
worden ist, eine Gefahr für die menschliche Gesundheit
oder die Umwelt darstellt, den Einsatz und/ oder Verkauf
dieses GVO als Produkt oder in einem Produkt in seinem
Hoheitsgebiet vorübergehend einschränken oder
verbieten. Aus dem Ausschussbericht geht hervor, dass
sich Österreich dieser Möglichkeit vollständig bewusst
ist, diese aber für ungeeignet hält, sein Ziel, ein
generelles Verbot von GVO im Land Oberösterreích, zu
erreichen.

"Da aber das OÖ. Gentechnik-Verbotsgesetz 2001...
nicht nur betreffend einzelnen (bereits zugelassener)
GVO Anwendung flnden soll, sondern darüber hinaus
ein generelles Verbot auch sämtlicher bereits derzeit
zugelassener GVO als Produkt oder in einem Produkt
sowie künftig noch zuzulassender GVOs - ... -
vorsieht, o ••

(...)
, ... scheint es aber wenig sinnvoll, nach jedem Zulas-
sungsverfahren eines GVO ein Verfahren nach Art. 23
der Freisetzungsrichtlinie durchzuführen."

(57) Laut Rechtsprechung des Gerichtshofs ist jede Abwei-
chung vom Grundsatz der einheitlichen Anwendung des
Gemeinschaftsrechts und der Einheit des Binnenmarktes
streng auszulegen. Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag sieht
Ausnahmen vom Grundsatz der einheitlichen Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts und der Einheit des
Binnenmarktes vor. Deshalb ist sein Anwendungsbereich
so auszulegen, dass seine Bestimmungen nicht über die
formal aufgeführten Gründe hinausgehen.

(58) Die Kommission muss in Anbetracht des durch Artikel
95 Absatz 6 festgelegten Zeitrahmens bei ihrer Prüfung,
ob die mitgeteilten innerstaatlichen Maßnahmen gemäß
Artikel 95 Absatz 5 gerechtfertigt sind, von den
Gründen ausgehen, die der Mitgliedstaat vorgelegt hat.
Dies bedeutet, dass nach den Bestimmungen des EG-
Vertrags der den Antrag einreichende Mitgliedstaat nach-
weisen muss, dass die Maßnahmen gerechtfertigt sind. In
Anbetracht des durch Artikel 95 EG-Vertrag vorgege-
benen Verfahrensrahmens und insbesondere wegen der
für die Beschlussfassung geltenden strikten Frist von
sechs Monaten, muss sich die Kommission in der Regel
darauf beschränken, die Relevanz der von dem betref-

fenden Mitgliedstaat vorgelegten Angaben zu prüfen
ohne dass sie selbst nach möglichen Rechtfertigunge~
suchen müsste.

(59) Die Einführung einzelstaatlicher Maßnahmen, die mit
einer Harmonisierungsmaßnahme der Gemeinschaft
unvereinbar sind, ist durch die Vorlage neuer wissen_
schaftlicher Erkenntnisse zum Schutz der Umwelt oder
der Arbeitsumwelt zu begründen. Ob die wissenschaftli_
chen Erkenntnisse tatsächlich neu sind, ist natürlich
anhand des wissenschaftlichen Erkenntnisstands zu beur-
teilen.

(60) Es obliegt daher dem Mitgliedstaat, der die Ausnahme
beantragt hat, neue wissenschaftliche Erkenntnisse Zur
Untermauerung der notífízíerten Maßnahmen vorzu.
legen.

(61) Die österreichische Regierung argumentiert, dass "der
großflächige Einsatz von gentechnisch verändertem Saat-
und Pflanzgut in der Pflanzenproduktion ... anfangs zu
einer Beeinträchtigung und langfristig zu einer Verdrän-
gung einer ökologischen und konventionellen gentech-
nikfreien Produktion und zur Ausbreitung des GVO-
Anbaus (führe)."

(62) Die von der österreichischen Regierung in Auftrag gege-
bene Müller-Studie, auf die sich der Ausschussbericht
srützt, hat, nach Auffassung Österreichs, "neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse vorgebracht, die jedenfalls dazu
geeignet sind, ein OÖ. Gentechnik-Verbotsgesetz 2002 in
der vorgeschlagenen Form zu rechtfertigen." Ferner soll
mit dieser Studie auch belegt werden, dass "GVO-freie
Zonen die einzigen Lösungsansätze darstellen, die in der
,klein strukturierten Landwirtschaft' Osterreichs eine
langfristige Sicherung der Koexistenz gewährleisten
können."

(63) Die Kommission hat die vollständige Notifizierung
Österreichs (l) der Europäischen Behörde für Lebensmit-
te!sicherheit (nachstehend EFSA bezeichnet) übermittelt
und sie beauftragt ('), gemäß Artikel 22 Absatz 5 Buch-
stabe c) der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 ('), eine
wissenschaftliche Stellungnahme zu folgenden Fragen
abzugeben.

,,- Beinhaltet der von Österreich vorgelegte Bericht
,GVO-freie Bewirtschaftungsgebiete: Konzeption
und Analyse von Szenarien und Umsetzungsschritte'
neue wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich des
Risikos für die menschliche Gesundheit und die

(I) Folgende Unterlagen wurden weitergeleitet: Schreiben vom 13.
Februar 2003, Ref. Verf-5-lJOOOOO¡37-GM:"Mitteilung der Eínfüh-
rung einer einzelsraatlichen Bestimmung (Entwurf eines Ausschuss-
beríchts), mit der der Anbau von gentechnisch verändertem Saat-
und pflanzgut sowie der Einsatz von transgenen Tieren zu Zwecken
der Zucht sowie das Freilassen von transgenen Tieren insbesondere
zu Zwecken der Jagd und FIscherei verboten wird (Oö. Gentechnik-

~r~fetsi~:~~~i~~.uO:~ri~?;'~~O~~!~;!1rr" ;~lk~~~c~~f~
liehe Angelegenheiten betreffend das Landesgesetz. mit dem der
Anbau von gentechnisch verändertem Saat- und Pflanzgut sowie der
Einsatz von transgenen Tieren zu Zwecken der Zucht sowie das
Freilassen von transgenen Tieren insbesondere zu Zwecken der Jagd
und Fischerei verboten wird (Oberösterreichiscbes GentechnÍk-
Verbotsgesetz 2002), GVO-freie Bewirtschaftungsgebiete: Konzep-
tion una Analyse von Szenarien und Umsetzungsschritten, Studie
von Werner Müller, "Grüner Bericht 2001, BeriCht über die wirt-
schaftliche und soziale Lage der oberösterreichischen Land- und
Forstwirtschaft im Jahr 2001" und "Bericht über die Umsetzung von
NATURA 2000 in Oberösterreich in den nächsten fünf Iahren",

(') Frage Nr. EFSA-Q-2003-00L
(') ABLL 31 vom 1.2.2002, S. L
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Umwelt, die das Verbot des Anbaus gentechnisch
veränderten Saat- und Pflanzguts. des Einsatzes
transgener Tiere fur Zuchtzwecke und der Freilas-
sung transgener Tiere, die fur die Zwecke gemäß
der Richtlinie 90/220/EWG bzw. der Richtlinie
200l/l8/EG zugelassen wurden, rechtfertigen
würden?

_ Die EFSA wurde insbesondere um eine Stellung-
nahme zu der Frage gebeten, ob die in dem Bericht
enthaltenen wissenschaftlichen Angaben neue Infer-
mationen enthalten, die die Bestimmungen zur
Umwelrverträglichkeitsprüfung, wie sie in der oben
genannten Rechtsprechung festgelegt wurden,
entkräften würden."

(64) Am 4. juli (1) gab die EFSA die Stellungnahme des
Wissenschaftlichen Gremiums fürgenetisch veränderte
Organismen wie folgt bekannt:

tl-Die in dem Bericht vorgelegten wissenschaftlichen
Informationen enthalten keine neuen Erkenntnisse.
die die in den Richtlinien 90/220/EWG bzw. Rich-
tlinie 200l/l8/EG festgelegten Bestimmungen fur
die Umwelrverttäglichkeitsprüfung entkräften
würden.

- Der Bericht enthält keine neuen wissenschaftlichen
Erkenntnisse bezüglich des Risikos fur die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt, die ein generelles
Verbot des Anbaus gentechnisch veränderten Saat-
und Pflanzguts, des Einsatzes transgener Tiere für
Zuchtzwecke und der Freilassung transgener Tiere,
die für die Zwecke gemäß er Richtlinie 90/220/
EWG bzw. der Richtlinie 200l/l8/EG zugelassen
wurden, im Land Oberösterreich rechtfertigen
würden."

(65) Hinsichtlich der "neuen" wissenschaftlichen Informa-
tienen ist die Kommission der Auffassung, dass der
Müller-Bericht Daten beinhaltet, die größtenteils bereits
vor Verabschiedung der Richtlinie 200l/l8/EG vom 12.
März 2001 bekannt waren. Diese Bewertung wird von
der EFSA bestätigt. Darüber hinaus stützt sich Österreich
darauf, dass die Müller-Studie am 28. April 2002
veröffentlicht wurde, etwa ein jahr nach dem Zeitpunkt
der Verabschiedung der Richtlinie 200l/l8/EG (12.
März 2001). Die in der Bibliographie aufgefuhrten Lite-
raturangaben wurden jedoch überwiegend bereits vor
Verabschiedung der Richtlinie 2001/1S/EG veröffent-
licht. Deshalb scheint die Studie im Kern eher eine Vali-
dierung bereits vorhandener Arbeiten zu sein als neue
Erkenntnisse zu besonderen Problemen hervorzubringen,
die sich nach Verabschiedung der Richtlinie 200l/1S/EG
ergeben haben.

(66) Darüber hinaus hat die österreíchísche Regierung
keinerlei neue wissenschaftliche Erkenntnisse speziell
zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt vorge-
legt.

(I) Stellungnahme des wíssenschefrlichen Gremiums für genetisch
veränderte Organismen zu eíner Frage der Kommission hinsichtlich
der österreíchiscaen Notifizierung eines Gesetzesentwurfs zur Regu-
lierung von GYOs unter Artikel 95(5) des Vertrages, The EFSA
Journal (2003) l, 1-5.

(67) Offenbar geht es also bei den österreichischen Bedenken
zur Koexistenz eher um ein sozioökonomisches Problem
als um den Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt.
Auch diese Bewertung wird von der EFSA wie folgt
bestätigt:

..Der Bericht enthielt keinen Nachweis dafür, dass die
Koexistenz ein Risiko fur die Umwelt und die mensch-
liche Gesundheit darstellt. Die EFSA hatte zwar keinen
Auftrag der Kommission, eine Stellungnahme zum
Umgang mit der Koexistenz von gentechnisch
veränderten und nicht veränderten Kulturen abzugeben,
doch räumt das Gremium durchaus ein, dass dies eine
wichtige Frage fur die Landwirtschaft ist."

(68) Hiervon ausgehend und unter Zugrundelegung der in
ihrer Empfehlung zu diesem Thema enthaltenen Defini-
tion der Koexistenz f) ist Kommission deshalb der
Auffassung, dass die von Österreich vorgebrachten
Bedenken bezüglich der Koexistenz kaum als spezifisches
Problem für den Schutz der Umwelt oder Arbeitsumwelt
im Sinne von Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertragbetrachtet
werden können.

(69) Die Kommission ist auch der Auffassung, dass
Maßnahmen zur Koexistenz, die regional eingeführt
werden, im Verhältnis zum wirtschaftlichen Risiko
stehen sollten. Im Einklang mit dem neuen Artikel 26a
der Richtlinie 200l/1S/EG und der Empfehlung der
Kommission zur Koexistenz müssten solche Maßnahmen
i) die jeweilige Art der Kultur, ii) den jeweiligen Verwen-
dungszweck der Kultur und iii) die Frage berücksich-
tigen, ob eine ausreichende Reinheit nicht auf anderem
Wege erzielt werden kann.

(70) Mit Blick auf die von Österreich vorgelegten Unterlagen,
insbesondere die Auszüge aus der Müller-Studie, die
zusammen mit der Notífízierung eingereicht wurden, ist
festzustellen, dass die klein strukturierte Landwirtschaft
gewiss keine Besonderheit dieser Region ist, sondern in
allen Mitgliedstaaten vorkommt. Diese Begründung ist
deshalb nicht hinreichend, um den Gesetzesentwurf
unter Bezugnahme auf Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag
zu billigen.

(71) Auch hier unterstützt die Stellungnahme der EFSA nicht
die von Österreich geltend gemachten Gründe:

"Die vorgelegten wissenschaftlichen Nachweise
enthielten keine oder nur lokal begrenzte wissenschaft-
liche Daten zu den Folgen fur die Umwelt und die
menschliche Gesundheit bereits vorhandener oder künf-
tiger Kulturen oder Tiere. Es wurden keine Nachweise
darüber vorgelegt, dass dieses Gebiet Österreichs über
ein ungewöhnliches oder einzigartiges Ökosystem
verfugt, das eine andere Umweltvenräglichkeitsprüfung
erforderlich maehen würde, als sie fur Österreich
insgesamt oder fur andere vergleichbare Gebiete in
Europa durchgefuhrt wird. Die Auswirkungen von GVO
auf die biologische Vielfalt wurden weder direkt noch
durch Änderungen in der landwirtschaftlichen Praxis
anhand von entsprechenden Fällen dargelegt."

(') Siehe Erwägungsgrund 27.
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(72) Zu den von der österreichischen Regierung vorge-
brachten Argumenten für die Inanspruchnahme des
Vorsorgeprinzips weíst die Kommission darauf hin, dass
"ein Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip (voraussetzt), dass
bei einem Phänomen, Produkt oder Verfahren mit dem
Eintritt gefährlicher Folgen gerechnet werden muss und
dass sich das Risiko durch eine wissenschaftliche Bewer-
tung nicht mit hinreichender Sicherheit bestimmen
lässt (l)". Aus dem Vorsorgeprinzip ergibt sich in der
Auslegung durch den Gerichtshof der Gemeinschaft (')
außerdem, dass eine Vorsorgemaßnahme nur dann
getroffen werden kann, wenn das Risiko - ohne vollen
Nachweis seiner Existenz und Tragweite durch schlüssige
wissenschaftliche Daten - auf der Grundlage der zum
Zeitpunkt des Erlasses der Maßnahme verfügbaren
wissenschaftlichen Daten ausreichend dokumentiert
scheint. Eine Vorsorgemaßnahme kann durch die reíne
Annahme eines Risikos, die sich auf einfache, noch nicht
verifizierte wissenschaftliche Vermutungen stützt, nicht
zulässig gerechtfertigt sein.

(7l) Die Kommission ist der Auffassung, dass die fur die
Inanspruchnahme des Vorsorgeprinzips vorgetragenen
Gründe zu allgemein sind und es ihnen an Subsranz
mangelt. Ferner hat die EFSA kein Risiko feststellen
können, das Maßnahmen auf der Grundlage des Vorsor-
geprinzips auf gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene
rechtfertigen würde. Folglich ist die Anwendung des
Vorsorgeprinzips in diesem Fall nicht gerechtfertigt.

IV. SCHLUSSFOLGERUNG

(74) Falls ein Mitgliedstaat es für erforderlich hält, abwei-
chend von Barrnonisierungsmaßnahmen der Gemein-
schaft neue eínzelstaatlíche Bestimmungen einzuführen,
muss er diese nach Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag mit
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Schutz der
Umwelt oder der Arbeitsumwelt begründen, es muss ein
spezíñsches Problem für diesen Mitgliedstaat bestehen
und dieses Problem muss sich nach dem Erlass der
Harrnonisierungsmaßnahme ergeben haben.

(75) Nach Prüfung des österreichischen Antrags ist die
Kommission in diesem Fall der Auffassung, dass Öster-
reich keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum
Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt vorgelegt
hat, kein spezifisches Problem für das Gebiet von
Oberösterreich besteht, das sich erst nach Verabschie-
dung der Richtlinie 2001/IB/EG über die absichtliche
Freisetzung von GVO in die Umwelt ergeben hätte und
das die Einführung der notifizierten einzelstaadichen
Maßnahmen notwendig erscheinen lässt.

(76) Folglich erfüllt der Antrag Österreichs auf Einführung
einzelstaatlicher Maßnahmen zum Verbot des Einsatzes
von GVO in Oberösterreich nicht die in Artikel 95
Absatz 5 genannten Bedingungen.

(1) Siehe Mitteilung der Kommission zur Anwendbarkeit des vorsorge-
prinzips (KOM(2000)! endg. vom 2.2.2000).e) Siehe insbesondere die Urteile des Gerichts erster Instanz vom ll.
September 2002 in den Rechtssachen T-ll/99 und T-70/99. SIg.
2002. S. n-asos.

(77) Nach Artikel 95 Absatz 6 EG-Vertrag billigt die Kommis_
sion die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen
oder lehnt diese ab, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen und ob síedas Funktionieren
des Binnenmarkts behindern.

(78) Da der von Österreich eingereichte Antrag nieht die in
Artikel 95 Absatz 5 genannten grundlegenden Bedin_
gungen erfüllt, muss die Kommission nicht prüfen, ob
die notífízíerten einzelstaatlichen Bestimmungen ein
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren
des Binnenmarktes behindern.

(79) In Anbetracht der Elemente, die ihr zur sachlichen Beur-
teilung der Rechtfertigung der notifizierten einzelstaatH_
ehen Maßnahmen zur Verfügung standen, und vor dem
Hintergrund der obigen Ausführungen vertritt die
Kommission die Auffassung, dass der Antrag Österreichs
auf Einführung einzelstaatlicher Maßnahmen in Abwei-
chung von der Richtlinie 2001/18/EG, der am 13. März
2003 eingereicht wurde:

- zulässig ist,

- nicht die Bedingungen gemäß Artikel 95 Absatz 5
EG-Vertrag erfüllt, da Österreich keine neuen wissen-
schafdichen Erkenntnisse zum Schutz der Umwelt
und der Arbeitsumwelt im Zusammenhang mit
einem spezifischen Problem in Oberösterreich beige-
bracht hat.

(80) Daher vertritt die Kommission die begründete Auffas-
sung, dass die ihr notífízierten einzelstaatlichen Bestim-
mungen nicht gemäß Artikel 95 Absatz 6 EG-Venrag
gebilligt werden können.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

ArtikelI

Die eínzelstaatlíchen Bestimmungen zum Verbot von GVO in
Oberösterreích, notifiziert von Osterreich gemäß Artikel 95
Absatz 5 EG-Vertrag, werden abgelehnt.

Artikel2

Diese Entscheidung ist an die Republik Österreich gerichtet.

Brüssel, den 2. September 2003

Für die Kommission
Margot WAlLSTRÖM

Mitglied der Kommission
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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

II

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 2. September 2003

über die einzelstaatlichen Bestimmungen zum Verbot des Einsatzes gentechnisch veränderter
Organismen im land Oberösterreich, die von der Republik Österreich gemäß Artikel 95 Absatz 5

EG-Verrrag mitgeteilt wurden

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3117)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung fUr den EWR)

(2003/653/EG)

OlE KOMMISSION DER EUROPÄiSCHEN GEMEINSCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95 Absätze 5 und 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

l. SACHLAGE

(1) Mit Schreiben vom 13. März 2003 hat die Ständige
Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union die
Kommission gemäß Artikel 95 Absatz 5 EG-Vemag
über den Entwurf des oberösterreichischen Gentechnik-
Verbotsgesetzes 2002 unterrichtet, das abweichend von
den Bestimmungen der Richtlinie 2001/18/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (') ein Verbot
gentechnisch veränderter Organismen im Land
Oberösterreich vorsieht (nachstehend .eínzelstaatlíche
Bestimmungen" genannt).

l. Artikel95 Absätze 5 und 6 EG-Verrrag

(2) Artikel 95 Absätze 5 und 6 EG-Vertrag lauten:

,,(5) ('... ) teilt ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass
einer Harrnonisierungsmaßnahme durch den Rat oder
die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestim-
mungen zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsum-
welt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen
Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harrnonisie-
rungsmaßnahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht
genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre
Einführung der Kommission mit.

rf ABI. L 106 vom 17.4.2001, S. 1.

(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten
nach den Mitteilungen nach den Absätzen (... ) 5, die
betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen
oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren
des Binnenmarkts behindern.

Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine
Entscheidung, so gelten die in den Absätzen (... ) 5
genannten einzelstaatUchen Bestimmungen als gebilligt.

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwie-
rigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für
die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden
Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz
genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren
Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird."

2. Einschlägiges Gemeinschaftsrecht

2.1. Richtlinie 200l!l8!EG über die absichtlicheFreisetzung
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt

(3) Die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter
Organismen (GVO) in die Umwelt wird durch die
Richtlinie 2001/18/EG geregelt, die von den Mitglied-
staaten bis zum 17. Oktober 2002 umgesetzt werden
musste. Die Richtlinie stützt sich auf Artikel 95 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
und bezweckt die Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in den Mitgliedstaaten fur die Geneh-
migung der absichtlichen Freisetzung von GVO in die
Umwelt.
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(4) Mit der Richtlinie 2001/IS/EG wird ein abgestuftes
Genehmigungsverfahren eingeführt, bei dem die
Gefahren für die menschliche Gesundheit und die
Umwelt im Einzelfall zu prüfen sind, bevor gentechnisch
veränderte Organismen oder Produkte, die aus gentech-
nisch veränderten Organismen oder Mikroorganismen
bestehen oder diese enthalten in die Umwelt freigesetzt
oder in Verkehr gebracht werden dürfen.

(5) Die Richtlinie sieht zwei verschiedene Verfahren vor,
abhängig davon, ob es sich um Freisetzungen zu
Versuchszwecken (als "Teil-B-Freisetzungen" bezeichnet)
oder um Freisetzungen für das Inverkehrbringen (als
..Teil-C-Freisetzungen" bezeichnet) handelt. Teil-B-Freiset-
zungen unterliegen der einzelstaatlichen Genehmigung,
während für Teil-C-Freisetzungen ein gemeinschaftliches
Zulassungsverfahren vorgesehen ist, dessen Ergebnis
gemeinschaftsweit bindend ist.

(6) Zur' Zeit wird die Genehmigung von gentechnisch
verändertem Saatgut, das für Anbauzwecke in Verkehr
gebracht werden soll, ausschließlich durch die Richtlinie
2001/1S/EG geregelt. Bislang wurde auf der Grundlage
dieser Richtlinie noch keine Genehmigung für gentech-
nisch verändertes Saatgut erteilt, auch wenn bereits 22
Anträge auf Zulassung u. a. für Anbauzwecke vorliegen.

(7) Auf der Grundlage der vorherigen Richtlinie 90/220/
EWG des Rates C), die durch die Richtlinie 2001/1S/EG
am 17. Oktober 2002 ersetzt wurde, wurden IS Geneh-
migungen für das Inverkehrbringen von GVO erteilt.
Hierzu zählte Saatgut von gentechnisch veränderten
Maissorten, von drei gentechnisch veränderten Ölraps-
scrten und von einer Chicoreesorte, deren Inverkehr-
bringen, auch für Anbauzwecke, genehmigt wurde.
Darüber hinaus wurde auch der Anbau von zwei
gentechnisch veränderten Nelkensorten genehmigt.

(8) Auf der Grundlage der Richtlinie 200l/IS/EG können
auch ttansgene Tiere in Verkehr gebracht und. zu
Versuchszwecken in die Umwelt freigesetzt werden,
sofern sie als GVO eingestuft sind. Auch wenn bislang
keine transgenen Tiere oder Fische für diese Zwecke
genehmigt wurden bzw. noch keine Zulassungsanträge
hierfür vorliegen, sieht die Richtlinie diese Möglichkeit
vor.

I
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(9) Neben den vorstehend genannten Bestimmungen für das
Genehmigungsverfahren enthält Artikel 23 der Richtlinie
2001/1S/EG eine Schutzldausel. Im Wesentlichen enthält
dieser Artikel die Bestimmung, dass "ein Mitgliedstaat
(, der) aufgrund neuer oder zusätzlicher Informationen,
die er seit dem Tag der Zustimmung erhalten hat und
die Auswirkungen auf die Umweltverträglichkeitsprüfung
haben, oder aufgrund einer Neubewertung der vorlie-
genden Informationen auf der Grundlage neuer oder
zusätzlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse berechtigten
Grund zu der Annahme (hat), dass ein GVO als Produkt
oder in einem Produkt, der nach dieser Richtlinie
vorschriftsmäßig angemeldet wurde und für den eine

(') ABl.L 117 vom 8.5.1990, S. 15.

schriftliche Zustimmung erteilt worden ist, eine Gefahr
für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt
darstellt, (....) den Einsatz und/oder Verkauf dieses GVQ
als Produkt oder in einem Produkt in seinem Hoheitsge_
biet vorübergehend einschränken oder verbieten (kann)."
Ferner können die Mitgliedstaaten 'im Falle einer ernsten
Gefahr Notfallmaßnahmen, .wie die Aussetzung oder
Beendigung des lnverkehrbringens eines GVO, treffen
und müssen die Kommission gemäß Artikel 23 über
diese Entscheidung unter Angabe von Gründen unter-
richten. Über die Inanspruchnahme der SchutzklauseI
muss auf dem Wege des in Artikel 30 Absatz 2 der
Richtlinie 200l/IS/EG vorgesehenen Komitologieverfah_
rens auf Gemeinschaftsebene eine Entscheidung
getroffen werden .

(IO) Die Richtlinie 2001/1S/EG wurde noch nicht in öster-
reichisches Recht umgesetzt, womit die Bestimmungen
von Artikel 34, denenzufolge die Mitgliedstaaten die
erforderlichen Rechts und Verwaltungsvorschriften in
Kraft setzen müssen, um dieser Richtlinie bis zum 17.
Oktober 2002 nachzukommen, nicht eingehalten
wurden.

2.2. Richtlinie 90/219/EWG des Rates (geändert durch die
Richtlinie 9S/SI/EG)

(11) Die Richtlinie 90/219/EWG ('), geändert durch die Rich-
tlinie 9S/S1/EG ('), regelt die Anwendung genelisch
veränderter ..Mikroorganismen (GMO) in geschlossenen
Systemen. Osterreich sowie elf weitere Mitgliedstaaten
haben diese Richtlinie so umgesetzt, dass auch andere
GVO, z. B. transgene Tiere und Fische und nicht nur
GMO, hiervon abgedeckt sind. Dies ist im Rahmen der
Richtlinie über die Verwendung in geschlossenen
Systemen zulässig. In einigen Mitgliedstaaten wurden
bereits gemäß den in der Richtlinie 90/219/EWG bzw.
gemäß den in den einzelstaatlichen Gesetzen zu ihrer
Umsetzung festgelegten Bedingungen für geschlossene
Systeme Nachkommen transgener Tiere und Fische
gezüchtet. Allerdings unterliegen gemäß der Richtlinie
derartige Maßnahmen den einzelstaatlichen Vorschriften
und keinem Verfahren auf Gemeinschaftsebene.

2.3. Rechtsvorschriften for Saatgut

(12) Rechtsvorschriften für Saatgut sind in den Richtlinien
des Rates 66/401/EWG ('), 66/402/EWG ('), 2002/54/
EG ('), 2002/55/EG ('J, 2002/56/EG (S) und 2002/57/
EG ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/61/
EG ('"), geregelt. Diese Richtlinien ermöglichen den
freien Warenverkehr einer Saatgutsorte in der Gernein-
schaft unter folgenden Bedingungen:

- Die Sorte hat erfolgreich Prüfungen bestanden, in
denen ihre Unterscheidbarkeit, Beständigkeit und
ausreichende Homogenität nachgewiesen wurde.
Darüber hinaus muss sie von landeskulturellern Wert
sein.

(') ABI.L 117 vom 8.5.1990, S. 1.
(') ABI.L 330 vom 5.12.1998, S. 13.
(') JO 125 du 11.07.1966, S. 2298/66.
(') JO 125 du 11.07.1966, S. 2309/66.
(') ABI.L 193 vom 20.7.2002, S. 12.n ABI.L 193 vom 20.7.2002. S. 33.
(') ABI.L 193 vom 20.7.2002. S. 60.
(') ABI.L 193 vom 20.7.2002, S. 74.
(>O) ABI.L 165 vom 3.7.2003, S. 23.
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- Das Saatgut dieser Sorte wurde zu einem späteren
Zeitpunkt hinsichtlich seiner Qualitäten amtlich
geprüft und als Basissaatgut oder zertífízíertes
Saatgut zertifiziert bzw. bei einigen Gattungen
amtlich geprüft und als Handelssaatgut zugelassen.

(13) Mit diesen Richtlinien werden also agronomische und
botanisehe Ziele verfolgt und Gva lediglich als Saatgut
betrachtet, das die gleichen Kriterien wie herkömmliches
Saatgut im Sinne dieser Richtlinien erfüllen muss.

(14) Für das Inverkehrbringen und den freien Warenverkehr
in der Gemeinschaft hat ein gentechnisch verändertes
Saatgut nacheinander zwei Hürden zu nehmen.

- Die gentechnische Veränderung muss nach Teil C
der Richtlinie 200l/1B/EG vorab genehmigt werden.

- Die Merkmale als Sorte müssen die in den gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften filr Saatgut vorge-
schriebenen Prüfungen durchlaufen.

(15) Fällt das Ergebnis positivaus, nehmen die Mitglied-
staaten diese Sorte in ihren entsprechenden nationalen
Sortenkatalog auf, womit das Saatgut auf dem Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht werden
kann und filr den gewerblichen Anbau zugelassen ist
(sobald amtlich geprüft und zertifiziert). Erst mit der
Aufnahme des Saatguts in den Sortenkatalog der
Gemeinschaft kann es vom freien Warenverkehr in der
Gemeinschaft profitieren (ebenso erst nach amtlicher
Prüfung und Zertífízierung},

(16) Somit wird die Frage transgenen Saatguts nicht nur von
einer Richtlinie, sondern von zwei Richtlinien geregelt,
die gemeinsam Anwendung finden und sich mit zwei
unterschiedlichen Aspekten der gentechnisch
veränderten Sorte befassen (Richtlinie 200l/1B/EG und
die jeweilige Saatgut-Richtlinie für den fraglichen Gva).

2.4. Die Verordnung (EWG) Nr. 258/97 des Europäischen
Parlaments und des Rates über neuartige Lebensmittel
und neuartige Lebensmittelzutaten

(17) Die Verordnung (EWG) Nr. 25B/97 (l) legt Regeln für
die Genehmigung und. Kennzeichnung neuartiger
Lebensmittel und Lebensmittelerzeugnisse fest, die Gva
enthalten, aus Gva bestehen oder aus GVO hergestellt
wurden. insbesondere geht die Verordnung davon aus,
dass von neuartigen Lebensmitteln oder neuartigen
Lebensmittelzutaten, die Gva enthalten oder aus diesen
bestehen, Gefahren für die Umwelt ausgehen können.
Aus diesem Grund wird auf die Richtlinie 200l/l8/EG
verwiesen, die vorschreibt, dass für solche Produkte stets
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt

(') AB!. L 43 vom 14.2.1997, S. !.

werden muss, um die Umweltsicherheit zu gewährlei-
sten. So schreibt die Verordnung vor, dass eine spezielle
Umweltverträglichkeitsprüfung, ähnlich der in der Rich-
tlinie 200l/18/EG festgelegten, sowie eine Beurteilung
des Erzeugnisses im Hinblick auf seine Eignung als
Lebensmitteloder Lebensmittelzutat durchzuführen sind.

3. Notifizierte einzelstaatlicbe Bestimmungen

3.1. Umfang der einz'!staatlich,n Bestimmungen

(18) Im Gesetzesentwurf (') geht es in erster Linie um den
Schutz der gentechnikfreien (organischen) Produktion im
Land Oberösterreich. Als Ziele werden darüber hinaus
der Schurz der Natur und der Umwelt sowie der natürli-
chen biologischen Vielfalt genannt.

(19) Der Ausschuss für volkswirtschaftliche Angelegenheiten
fasst auf der ersten Seite seines Berichts ('), nachstehend
der .Ausschussberícht" genannt, die Begründung und
den Inhalt des Gesetzesentwurfs zusammen.

"Der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen
(GVa) in der Land- und Forsrwírtschaft, insbesondere im
Pflanzenbau, ist nach dem derzeitigen Stand der Wissen-
schaft im Hinblick auf die wahlweise AufrechterhaIrung
einer gentechnikfreien landwirtschaftlichen Produktion
(Koexistenz) und die Erhaltung der natürlichen Umwelt
(Biodiversität) nicht risikofrei.

Ziel dieses Gesetzes ist es, den. biologischen Landbau
sowie die traditionelle landwírtschaftlíche Pflanzen- und
Tierproduktion vor Verunreinigungen (Einkreuzungen)
durch Gva zu schützen. Darüber hinaus sollen die
natürliche biologische Vielfalt insbesondere in sensiblen
ökologischen Gebieten sowie die genetischen Ressourcen
in der Narur einschließlich der genetischen Ressourcen
der Jagd und Fischerei vor GVa-Verunreinigungen
bewahrt werden."

(20) Gestützt auf diese Begründung geht es in dem Gesetzes-
entwurf in erster Linie um das Verbot gentechnisch
veränderten Saatguts (auch solchen Saatguts, das gemein-
schaftsweit zugelassen ist) im Land Oberösterreích. mit
dem folgende Ziele erreicht werden sollen: i) Schutz des
organischen und herkömmlichen Landbaus (Koexistenz)
und ii) Schutz der natürlichen biologischen Vielfalt,
insbesondere sensibler ökologischer Gebiete sowie der
genetischen Ressourcen vor der "Verunreinigung" mit
GVa. Zufällige Spuren von gentechnisch verändertem
Saatgut in herkömmlichen Beständen werden allerdings
bis zu einem Grenzwert von 0,1 % akzeptiert (offenbar
gilt dies sowohl für zugelassenes als auch für nicht zuge-
lassenes GV-Saatgut).

e) Landesgesetz., mit dem der Anbau von gentechnisch verändertem
Saat- und Pflanzgut sowie der Einsatz von transgenen Tieren zu
Zwecken der Zucht sowie das Freilassen von tränsgenen Tieren
insbesondere zu Zwecken der Jagd und Fischerei verboten wird
(Oberösterreichisches Gentechnik-Verbotsgesetz 2002).

(1) Bericht des Ausschusses für volkswirtschaftliche Angelegenheiten
betreffend das Landesgesetz. mit dem der Anbau von gentechnisch
verändertem Saat- und pflanzgut sowie der Einsatz von transgenen
Tieren zu Zwecken der Zucht sowie das Freilassen von trensgenen
Tieren insbesondere zu Zwecken der Jagd und Fischerei verboten
wird (Oberösterreichisches Gentechnik-Verbotsgesetz 2002).
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(21) Darüber hinaus sollen der Einsatz transgener Tiere für
die Zucht und insbesondere deren Freilassen für die Jagd
und den Fischfang verboten werden. .

(22) Er sieht vor, dass Oberösterreich den Personen
Ausgleichszahlungen gewährt, die aufgrund des Vorhan-
denseins von GVa in herkömmlichen Produkten finan-
ziell geschädigt werden.

(23) Das Gesetz ist auf drei Jahre nach seiner Verabschiedung
befristet. .

3.2. Auswirkungen der no¡¡¡¡zierten einze/staatlichen Bestim-
mungen auf das Gemeinschaftsrech¡

(24) Aufgrund seines Geltungsbereichs wird sich der
oberösterreichische Gesetzesentwurf vor allem auf
folgende Aspekte auswirken:

- Freisetzung von GVO zu Versuchszwecken gemäß
den Bestimmungen von Teil B der Richtlinie 2001/
IB/EG;

- Anbau gentechnisch veränderter Saatgutsorten, die
gemäß den Bestimmungen von Teil B der Richtlinie
200l/IB/EG genehmigt wurden;

- Anbau von gentechnisch veränderten Saatgutsorten.
die bereits gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
90/220/EWG genehmigt wurden und jetzt unter die
Richtlinie 200l/IB/EG fallen. Zwar muss die Geneh-
migung für diese Produkte gemäß der Richtlinie
200l/IS/EG erneuert werden, dies muss jedoch erst
bis zum Jahr 2006 geschehen;

- Maßnahmen in geschlossenen Systemen zur Zucht
transgener Tiere und Fische. Dies stünde allerdings
nicht an sich im Widerspruch zur Richtlinie, da sich
die Bestimmungen der Richtlinie 90/2l9/EWG,
geändert durch die Richtlinie 9S/8l/EG, nicht
ausdrücklich auf solche Gva beziehen (im Gegensatz
zu eínzelstaatlichen Gesetzen);

- das Inverkehrbringen und die Freisetzung zu
Versuchszwecken in die Umwelt von transgenen
Tieren, sofern sie als GVa eingestuft werden und
solche Genehmigungen gemäß der Richtlinie 2001{
lS{EG erteilt werden müssten (was bislang nicht der
Fall ist).

(25) In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen,
dass während der zweiten Lesung des Kommissionsvor-
schlags für eine Verordnung über genetisch veränderte
Lebens- und Futtermittel das Europäische Parlament eine
Abänderung zur Einfügung eines neuen Artikels 26a in
die Richtlinie 200l{IS{EG verabschiedete. Nach der am
22. Juli 2003 ergangenen Zustimmung des Rates wird
dieser Artikel der Richtlinie mit Wirkung ab Inkrafttreten
der neuen Verordnung hinzugefügt. Der Artikellautet:

"Die Mitgliedstaaten können die geeigneten Maßnahmen
ergreifen, um das unbeabsichtigte Vorhandensein von
GVa in anderen Produkten zu verhindern.

Die Kommission sammelt und koordiniert Infonnationen
auf der Grundlage von Untersuchungen auf gemein_
schaftlicher und nationaler Ebene, beobachtet die
Entwicklungen bei der Koexistenz in den Mitgliedstaaten
und entwickelt auf der Grundlage dieser Informationen
und Beobachtungen Leitlinien für die Koexistenz von
genetisch veränderten, konventionellen und ökologi_
schen Kulturen."

(26) Andererseits dürfte sich der Gesetzesentwurf nicht auf
die Verordnung über neuartige Lebensmittel auswirken.
Die Verordnung bezieht sich auf Lebensmittel und
Lebensmíttelzutaren, die Gva enthalten oder daraus
bestehen und die nicht als Saatgut oder Pflanzmaterial
verwendet werden. Daher wird die Verordnung über
neuartige Lebensmittel als nicht unter den Geltungsbe.
reich des Gesetzesentwurfs fallend angesehen.

(27) Zur Frage der Koexistenz verabschiedete die Kommission
am 23. Juli 2003 eine Empfehlung für Leitlinien fur die
Ausarbeitung nationaler Strategien und vorbildlicher
Verfahrensweisen zur Sicherstellung der Koexistenz von
gentechnisch veränderten Kulturen und dem herkömmli-
chen und ökologischen Landbau ('). Die Empfehlung
stellt hierzu Folgendes fest: .

"Es ist wichtig, klar zwischen den wirtschaftlichen
Aspekten der Koexistenz und Fragen der Umwelt und
Gesundheit zu unterscheiden, mit denen sich die
Richtlinie 200l/IB/EG über die absichtliche Freisetzung
von Gva in die Umwelt befasst.

Nach dem in der Richtlinie 200l/IB/EG festgelegten
Verfahren können Genehmigungen für die Freisetzung
von GVa in die Umwelt nur nach einer umfangreichen
Bewertung der Gefahren für die Gesundheit und die
Umwelt erteílt werden. Diese Bewertung kann dabei zu
folgenden Ergebnissen führen:

- Das nicht beherrschbare Risiko einer Beeinträchti-
gung der Umwelt oder Gesundheit wird festgestellt
und die Genehmigung verweigert;

- ein solches Risiko wird nicht festgestellt und eine
Genehmigung ohne Auflage weiterer Rísíkomanage-
mentmaßnahmen wird erteilt;

- Risiken werden zwar festgestellt, aber sie lassen sich
durch geeignete Maßnahmen (z. B. der physischen
Trennung und{oder durch Überwachung) beherr-
schen. In diesem Falle ist die Genehmigung an die
Auflage gebunden, Maßnahmen zur Umweltverträg-
lichkeit durchzuführen.

Wird ein Umwelt- oder Gesundheítsrísíko erst nach
Erteilung der Genehmigung festgestellt, kann ein
Verfahren zur Einziehung der Genehmigung oder
Änderung der Genehmigungsbedingungen auf der
Grundlage der SchutzklauseI gemäß Artikel 23 der
Richtlinie eingeleitet werden.

(') ABI. L 1B9 vom 29.7.2003, S. 36.
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Da in der EU nur zugelassene GVO angebaut werden
dürfen und die ökologischen und gesundheitlichen
Aspekte bereits in der Richtlinie 2001/1S/EG geregelt
sind, geht es bei den Fragen der Koexistenz um die wirt-
schaftlichen Aspekte der Vermischung gentechnisch
veränderter und unveränderter Kulturen."

(28) Bezüglich gebietsbezogener Maßnahmen stellt die
Empfehlung fest:

"Nach Prüfung sämtlicher Optionen sollte den betriebs-
spezifischen Maßnahmen sowie Maßnahmen, die auf
eine Koordinierung zwischen benachbarten Betrieben
hinwirken. der Vorrang gegeben werden.

Geprüft werden könnten Maßnahmen regionaler Trag-
weite. Solche Maßnahmen sollten nur für bestimmte
Kulturen gelten, deren Anbau eine Koexistenz
ausschließt, und geografuch möglichst eng begrenzt sein.
Regionale Maßnahmen sollten nur dann in Erwägung
gezogen werden, wen" keine anderen Möglichkeiten
bestehen, eine ausreichende Reinheit zu erzielen. Sie sind
für jede Kultur und Produktart jeweils zu begründen
(z. B. Saatguterzeugung vs. Nutzpflanzenerzeugung)."

(29) Aus den obigen Erwägungen geht eindeutig hervor, dass
von dem von Österreich notífízíerten Gesetzesentwurf
vor allem die Richtlinie 2001/18/EG betroffen wäre.
Diese horízontale Rechtsvorschrift kann in der Tat als
ein Eckpfeiler für absichtliche Freisetzungen von GVO in
der EU betrachtet werden, vor allem weil sich die Geneh-
migungsvorschriften für Saatgut und neuartige Lebens-
mittel an den in ihr festgelegten Grundsätzen orientieren.
Diese Sichtweise wird von der österreichischen Regie-
rung in ihrem Ausschussbericht geteilt:

"Daher bestimmen sich die Handlungsmöglichkeiten des
nationalen Gesetzgebers im Hinblick auf zugelassene
GVO nach den spezifischen primärrechtlichen Vorgaben
für die Freisetzungsrichtlinie (') bzw. nach der Schutz-
klausel der Preisetzungsrkhtlinie ... selbst."

(30) Aus diesem Grund konzentriert sich die in dieser
Entscheidung vorgenommene rechtliche Würdigung auf
die Richtlinie 2001/1S/EG und geht nicht auf andere
Rechtsvorschriften im Bereich der Bíotechnologíe ein,
denen in diesem Zusammenhang eine geringere Bedeu-
tung zukommt.

4. Der Standpunkt Österreíchs

(3l) Der Gesetzesentwurf wird mit dem Ausschussbericht
und einer Studie zur Koexistenz begründet, nachstehend
die "Müller-Studie" (') genannt, die jüngst im Auftrag des
Landes Oberösterreich und des Bundesministeriums für
Soziale Sicherheit und Generationen erstellt wurde.

(l2) Wie in dem Bericht im Einzelnen erläutert, srützt sich
der Gesetzesentwurf darauf, dass der Einsatz gentech-
nisch veränderter Organismen im Hinblick auf die wahl-

(I) Die Freisetzungsríchrlíníe wird im vorangehenden Text in dem
. Ausschussbericht als die Richtlinie 200 1/ISIEG definiert.

(-) "GVO-freieBewirtschaftungsgebiete: Konzeption und Analyse von
Szenarien und Umsetzungsschritten", Werner Müller, 28. April
2002 (im Auftrag des Umweltressorts des Landes Oberösterreich
~nd des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit und Genera-
tIOnen).

weise Aufrechterhaltung einer gentechnikfreien landwirt-
schaftlichen Produktion (Koexistenz) und die Erhaltung
der natürlichen Umwelt (Biodiversität) nicht risikofrei
sei. Die Müller-Studie legt eine umfangreiche Zusam-
menstellung allgemeiner Informationen zu gentechnisch
veränderten Kulturen und zur Koexistenz sowie wissen-
schaftliche Daten zu den Ursachen und Zusammen-
hängen der Verunreinigung mit GVO vor.
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(ll) Tenor der Müller-Studie ist, dass langfristige negative
Auswirkungen auf eine gentechnikfreie landwirtschaft-
liche Pflanzenproduktion und den natürlich vorkom-
menden Pflanzenbestand nicht ausgeschlossen werden
könnten.

(l4) Die Studie legt nahe, dass die Koexistenz einer ökologi-
schen und konventionellen gentechnikfreien Pflanzen-
produktion mit einem großflächigen GVO-Anbau prak-
tisch unmöglich sei und langfristige Schäden für die
Umwelt zu befürchten seien. Die zur vorstehend
genannten Begründung angeführte biologische Vielfalt
und Koexistenz wird dabei nicht nur für gentechnisch
verändertes Saatgut geltend gemacht. sondern auch für
transgene Tiere. Dieser Argumentationskette folgend,
vertritt die Müller-Studie folgende Auffassung:

t
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"Die Gefahr für die Umwelt in (Ober-)Österreich besteht
darin, dass die konventionelle gentechnikfreie und die
biologische landwirtschaftliche Pflanzenproduktion
durch rekombínante Gene beeinträchtigt werden kann.
Sofern Saat- oder Pflanzgut gentechnisch veränderter
Sorten großflächig angebaut wird, wäre in Zukunft eine
gentechnikfteie landwirtschaftliche Pflanzenproduktion
nicht mehr möglich. Da die Gefahr für eine gentechnik-
freie landwirtschaftliche Pflanzenproduktion von allen
Produkten, die als Saat- und Pflanzgut zugelassen sind,
auszugehen scheint, sind alle diese Produkte von dem in
diesem Entwurf enthaltenen Anbauverbot umfasst.
Gleiches gilt für transgene Tiere zu Zwecken der Tier-
zucht bzw. für das Freilassen transgener Tiere insbeson-
dere zu Zwecken der Jagd und Fischerei. Sie vermehren
sich und gefåhrden auf lange Sicht den natürlich
vorkommenden Tierbestand.'

(l5) Daraus zieht die Müller-Studie folgenden Schluss:

"GVO-freie Zonen (stellen) den einzigen Lösungsansatz
dar. der in der klein strukturierten Landwirtschaft Oster-
reichs eine langfristige Sicherheit in der Problematik der
Koexistenz gewährleisten kann. Da in Oberösterreich der
Anteil der Biobauern besonders hoch ist (rund 7 %),
stünden für einen GVO-Anbau kaum Flächen zur Verfü-
gung, wenn man den ökologischen Landbau durch die
Errichtung von Schutzzonen mit 4 km Radius vor
Fremdkontaminationen absichern wolle."

~
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(36) Das spezifische Problem für das Land Oberösterreich
wird darin gesehen, dass kennzeichnend für diese Region
eine kleinstrukturierte Landwirtschaft ist und es nicht
möglich sei, .das Vorhandensein von GVO in organi-
schen/herkömmlichen Produktionssystemen zu kontrol-
lieren. So kommt der Ausschuss in seinem Bericht zu
dem Schluss, dass

"für die Situation Österreichs festzuhalten (ist), dass nach
der angesprochenen Studie ,GVO-freie Zonen' die
einzigen Lösungsansätze darstellen, die in der .kleín
strukturierten Landwirtschaft' Österreichs eine lang-
fristige Sicherung der Koexistenz gewährleisten kann.
Bezogen auf das Land Oberösterreich ergibt sich aus der
Studie, dass kaum Flächen für einen GVO-Anbau zur
Verfügung stehen, wenn man den ökologischen Landbau
durch die Errichtung von Schutzzonen mit 4 km Radius
vor Fremdkontaminationen absichern will. Dabei sei
insbesondere auf den - Oberösterreich ausweisenden
_ hohen Anteil an Biobauern hingewiesen, die auf das
gesamte Landesgebiet verteilt sind und deren Existenz
bedroht wäre."

II. VERFAHREN

(37) Mit Schreiben vom 13. März 2003 hat die Ständige
Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union die
Kommission gemäß Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag
über den Entwurf des oberösterreichischen Gentechnik-
Verbotsgesetzes 2002 unterrichtet, das abweichend von
den Bestimmungen der Richtlinie 200l/l8/EG ein
Verbot gentechnisch veränderter Organismen im Land
Oberösterreich beinhaltet (nachstehend "einzelstaatliche
Bestimmungen" genannt).

(38) Mit Schreiben vom 25. März 2003 setzte die Kommis-
sion die österreichische Regierung davon in Kenntnis,
dass sie die Notifizierung gemäß Artikel 95 Absatz 5
erhalten habe und dass die sechsmonatige Frist für die
Prüfung der Notifizierung gemäß Artikel 95 Absatz 6
am 14. März 2003, also am Tag nach Eingang der Noti-
fizierung bei der Kommission, begonnen habe.

Mit Schreiben vom 6. Mai 2003 informierte die
Kommission die anderen Mitgliedstaaten über den von'
der Osterreichischen Republik eingegangenen Antrag.
Die Kommission veröffentlichte darüber hinaus im Amts-
blatt d,r Europäisch,n Union (') eine Mitteilung über den
Antrag, um die anderen betroffenen Parteien über den
Entwurf der einzelstaatlichen Maßnahmen zu unter-
richten, die Österreich zu verabschieden beabsichtigt (').

(39)

III. RECHTIlCHE WüRDIGUNG

1. Prüfung der Zulässigkeit

(40) Gemäß Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag "teilt ein
Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer Harmonisie-
rungsmaßnahme durch den Rat oder die Kommission
für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum
Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund
eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das

C) ABI. C 126 vom 28.5.2003, S. 4.
(1) Kommentare gingen von Italien. den Niederlanden und von Euro-

pabio ein.

sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaßnah
ergibt, einzuführen, die in Aussicht genomme me
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung ~en
Kommission mit." er

(41) Mit der am 14 . .März 2003 eingereichten Notifizierun
beabsichtigt die Osterreichische Regierung die Genehm~
gung für die Einführung einer neuen einzelstaatliche'
Rechtsvorschrift zu erlangen, die als unvereinbar mit d n
Richtlinie 200l/l8/EG gilt, einer Gemeinschaftsma~~
nahme zur Angleichung der Rechts- und Verwaltun •
vorschríften der Mitgliedstaaten, welche die EniChtu~g
und das Punkticnieren des Binnenmarktes zum Gegen-
stand hat.

(42) Mit der Richtlinie 200l/l8/EG werden auf Gernein.
schaftsebene die Vorschriften für die absichtliche Frelset,
zung von GVO für Versuchszwecke und für das Inver-
kehrbringen harmonisiert. Diese horizontale Rechtsvor.
schrift kann als ein Eckpfeiler für absichtliche Preiset,
zungen von GVO in der EU betrachtet werden, vor allem
weil sich die Genehmigungsvorschriften für Saatgut und
neuartige Lebensmittel an den in ihr festgelegten
Grundsätzen orientieren. Aus diesem Grund und aus den
unter Punkt 111.3.2genannten Gründen konzentriert sich
die in dieser Entscheidung vorgenommene rechtliche
Würdigung auf die Richtlinie 200l/l8/EG und geht
nicht auf andere Rech~vorschriften im Bereich der
Biotechnologie ein, denen in diesem Zusammenhang
eine geringere Bedeutung zukommt.

(43) Gemäß Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag teilte Österreich
der Kommission den genauen Wortlaut des Gesetzesent-
wurfs, dessen Bestimmungen insbesondere mit den
Bestimmungen der Richtlinie 2001/l8/EG unvereinbar
sind, sowie eine Erläuterung der Gründe, die nach der
Auffassung Osterreichs die Einführung dieser Bestim-
mungen rechtfertígen, mit.

(44) Beim Vergleich der Bestimmungen der Richtlinie 2001/
l8/EG mit den notífízíerten einzelstaatlichen
Maßnahmen zeigt sich, dass letztere vor allem in
Hinblick auf die nachstehenden Aspekte sehr viel restrik-
tiver sind als die Bestimmungen der Richtlinie.

_ Ein wichtiger Grundsatz der Richtlinie 2001/18/EG
ist die Einzelfallprüfung der Risiken, während das
österreichische Gesetz ein generelles Verbot vorsieht.

_ Die Richtlinie 2001/l8/EG ermöglicht im Zusam-
menwirken mit den Saatgut-Richtlinien den freien
Warenverkehr gentechnisch veränderten Saatguts in
der Gemeinschaft, wohingegen das österreichische
Gesetz ein Verbot aller gentechnisch veränderten
Saaten vorsieht, unabhängig davon, ob sie genehmigt
wurden oder nicht.

(45) Von Österreich werden im Wesentlichen folgende
Gründe vorgebracht:

_ Die vom Land Oberösterreich in Auftrag gegebene
Müller-Studie enthalte neue wissenschaftliche Erken-
ntnisse, die auf eine Gefahr für die Umwelt (Ober-
}Österreichs schließen ließen.
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_ In derselben Studie werde aufgezeigt, dass die Land-
wirtschaft Oberösterreichs insbesondere durch die
Kleinbetriebe und den großen Anteil von Biobauern
eine Besonderheit darstelle.

_ Die Müller-Studie sei nach Verabschiedung der Rich-
tlinie 20011181EG veröffentlicht worden und die
Frage der Koexistenz, mit der sich die Richtlinie nicht
befasst, habe nach Auffassung Österreichs Doch nicht
geklärt werden können.

(46) Die Kommission vertritt daher die Auffassung, dass die
Notifizierung Österreichs zwecks Billigung der Einfüh-
rung einzelstaatlicher Bestimmungen, die von den
Bestimmungen der Richtlinie 2001lJ81EG abweichen,
im Sinne des Artikels 95 Absatz 5 EG-Vertrag zulässig
ist.

2. Sachliche Beurteilung

(47) Gemäß Artikel 95 Absatz 6 EG-Vertrag muss die
Kommission sicherstellen, dass alle Bedingungen erfüllt
sind, die es einem Mitgliedstaat gestatten, die Ausnah-
memöglichkeiten gemäß diesem Artikel für sich in
Anspruch zu nehmen.

_(6) Die Kommission beschließt binnen sechs
Monaten nach den MItteilungen nach den Absätzen (... )
5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu
billigen oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob
sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren
des Binnenmarkts behindern.

Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine
Entscheidung, so gelten die in den Absätzen (... ) 5
genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt.

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwie-
rigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für
die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden
Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz
genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren
Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird."

(48) Die Kommission muss daher prüfen, ob die in Artikel
95 Absatz 5 EG-Vertrag genannten Bedingungen
vorliegen. Gemäß diesem Artikel muss ein Mitgliedstaat,
der es für notwendig erachtet, einzelstaatliche Bestim-
mungen einzuführen, die von. einer Harmonisierungs-
maßnahme abweichen, folgende Grunde anführen:

_ Es liegen neue wissenschaftliche Erkenntnisse bezüg-
lich des Umweltschutzes oder der Arbeitsumwelt
vor.

_ Es liegt ein spezifisches Problem für diesen Mitglied-
staat vor, das sich nach Erlass der Harmonisierungs-
maßnahme ergeben hat.

(49) Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag bezieht sich auf neue
einzelstaatliche Maßnahmen, mit denen zum Schutz der
Umwelt oder der Arbeitsumweltaufgrund eines spezifi-
schen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach

Verabschiedung der Harmonisierungsmaßnahme ergeben
hat, Bestimmungen eingeführt werden, die mit denen
einer Harmonisierungsmaßnahme der Gemeinschaft
unvereinbar und die aufgrund neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse gerechtfertigt sind.

(50) Darüber hinaus muss die Kommission nach Artikel 95
Absatz 6 EG-Venrag die betreffenden einzelstaatlichen
Bestimmungen billigen oder ablehnen, nachdem sie
gepruft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskrimi-
nierung und eine verschleierte Beschränkung des
Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob
sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.

(51) Deshalb werden die notífízierten einzelstaatlichen
Bestimmungen und die von dem Mitgliedstaat ange-
führten Grunde im Hinblick auf die Harmonisierungs-
maßnahme der Gemeinschaft gepruft, von der sie abwei-
chen - in diesem Fall von der Richtlinie 200JIIBIEG
über die absichtliche Freisetzung von GVO in die
Umwelt. Aus den unter Punkt I.3.2 genannten Grunden
konzentriert sich auch hier die in dieser Entscheidung
vorgenommene rechtliche Würdigung auf die Richtlinie
200JIIBIEG und geht nicht auf andere Rechtsvor-
schriften im Bereich der Biotechnologie ein, denen in
diesem Zusammenhang eine geringere Bedeutung
zukommt.

(52) Diese Richtlinie ist insofern betroffen, als der Gesetzes-
entwurf den Einsatz jeglicher GVO in der Region
Oberösterreich verbietet, wohingegen die Richtlinie für
die Zulassung eines GVO eine vorherige Einzelfallpru-
fung der Risiken vorsieht.

(53) Das vorgeschlagene Verbot des Anbaus gentechnisch
veränderten Saatguts im Land Oberösterreich führt
darüber hinaus zu einer Beschränkung des Inverkehr-
bringens von gentechnisch verändertem Saatgut, das für
diesen Zweck nach der Richtlinie 200111BIEG geneh-
migt wurde. Der Gesetzesentwurf würde sich deshalb auf
gentechnisch verändertes Saatgut, dessen Irrverkehr-
bringen bereits nach geltendem Gemeinschaftsrecht
genehmigt wurde, sowie auf künftige Genehmigungen
auswirken.

(54) Zwar sieht der Gesetzesentwurf kein Verbot von Freiset-
zungen gentechnisch veränderten Saatguts für
Versuchszwecke vor, doch gilt dies nur unter dem
Vorbehalt, dass diese Maßnahmen in geschlossenen
Systemen erfolgen. Freisetzungen gentechnisch
veränderten Saatguts zu Versuchszwecken werden nach
der Richtlinie 2001lJBIEG eher einzelstaatlich als auf
Gemeinschaftsebene geregelt. Es obliegt den nationalen
Behörden, abhängig vom potenziellen Risiko für die
menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die Art der
Einschließungsmaßnahmen, wie z, B. Schutzabstände
und Barrieren, in den Genehmigungen für Freisetzungen
zu Versuchszwecken festzuschreiben ('). Die Einführung
einzelstaatlicher Auflagen, denenzufolge diese Freiset-
zungen unabhängig von potenziellen Risiken in
geschlossenen Systemen zu erfolgen haben, ist jedoch als
unvereinbar mit der Richtlinie anzusehen.

(I) In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die
Saatgutrichtlinien die Verabschiedung solcher Maßnahmen
vorschreiben, um einen hohen Reinheitsgrad für Basissaatgut und
zertifiziertes Saatgut zu gewährleisten. Allerdings wird keine Unter-
scheidung in Bezug auf die Beimischung von herkömmlichen und
gentechnisch veränderten Sorten gemacht.
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(55) Ferner enthält die Richtlinie 200!/!B/EG keine (de
minimis) Schwellenwerte für das Vorhandensein
zufälliger oder technisch unvermeidbarer, nicht geneh-
migter GVO im Saatgut. Folglich steht. es nicht im
Ermessen der Mitgliedstaaten zu beurteilen, welche
Mengen von GVO als gefährlich gelten, und entspre-
chende Schwellenwerte einzuführen.

(56) Schließlich kann nach Artikel 23 der Richtlinie 200!/
!B/EG ein Mitgliedstaat, der aufgrund neuer oder
zusätzlicher Informatíonen, die er seit dem Tag der
Zustimmung erhalten hat und die Auswirkungen auf die
Umweltverträglichkeitsprüfung haben, oder aufgrund
einer Neubewertung der vorliegenden Informationen auf
der Grundlage neuer oder zusätzlicher wissenschaftlicher
Erkenntnisse berechtigten Grund zu der Annahme hat,
dass ein GVO als Produkt oder in einem Produkt, der
nach dieser Richtlinie vorschriftsmäßig angemeldet
wurde und für den eine schriftliche Zustimmung erteilt
worden ist, eine Gefahr für die menschliche Gesundheit
oder die Umwelt darstellt, den Einsatz und/oder Verkauf
dieses GVO als Produkt oder in einem Produkt in seinem
Hoheitsgebiet vorübergehend einschränken oder
verbieten. Aus dem Ausschussbericht geht hervor, dass
sich Österreich dieser Möglichkeit vollständig bewusst
ist, diese aber für ungeeignet hält, sein Ziel. ein
generelles Verbot von GVO im Land Oberösterreích, zu
erreichen.

..Da aber das Oö, Gentechnik-Verbotsgesetz 2002 ...
nicht nur betreffend einzelnen (bereits zugelassener)
GVO Anwendung finden soll, sondern darüber hinaus
ein generelles Verbot auch sämtlicher bereits derzeit
zugelassener GVO als Produkt oder in einem Produkt
sowie künftig noch zuzulassender GVOs - ... -
vorsieht, o.,

(...)
, ... scheint es aber wenig sinnvoll, nach jedem Zulas-
sungsverfahren eines GVO ein Verfahren nach Art. 23
der Freisetzungsrichtlinie durchzuführen."

(57) Laut Rechtsprechung des Gerichtshofs ist jede Abwei-
chung vom Grundsatz der einheitlichen Anwendung des
Gemeinschaftsrechts und der Einheit des Binnenmarktes
streng auszulegen. Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag sieht
Ausnahmen vom Grundsatz der einheitlichen Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts und der Einheit des
Binnenmarktes vor. Deshalb ist sein Anwendungsbereich
so auszulegen, dass seine Bestimmungen nicht über die
formal aufgeführten Gründe hinausgehen.

(58) Die Kommission muss in Anbetracht des durch Artikel
95 Absatz 6 festgelegten Zeitrahmens bei ihrer Prüfung,
ob die mitgeteilten innerstaatlichen Maßnahmen gemäß
Artikel 95 Absatz 5 gerechtfertigt sind, von den
Gründen ausgehen, die der Mitgliedstaat vorgelegt hat.
Dies bedeutet, dass nach den Bestimmungen des EG-
Vertrags der den Antrag einreichende Mitgliedstaat nach-
weisen muss, dass die Maßnahmen gerechtfertigt sind. In
Anbetracht des durch Artikel 95 EG-Vertrag vorgege-
benen Verfahrensrahmens und insbesondere wegen der
für die Beschlussfassung geltenden strikten Frist von
sechs Monaten, muss sich die Kommission in der Regel
darauf beschränken, die Relevanz der von dem betref-

fenden Mitgliedstaat vorgelegten Angaben zu prüfen,
ohne dass sie selbst nach möglichen Rechtfertigungen
suchen müsste.

(59) Die Einführung einzelstaatlicher Maßnahmen, die mit
einer Harmonisíerungsmaßnahme der Gemeinschaft
unvereinbar sind, ist durch .díe Vorlage neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse zum Schutz der Umwelt oder
der Arbeitsumwelt zu begründen. Ob die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse tatsächlich neu sind, ist natürlich
anhand des wissenschaftlichen Erkenntnisstands zu beur-
teilen.

(60) Es obliegt daher dem Mitgliedstaat, der die Ausnahme
beantragt hat, neue wissenschaftliche Erkenntnisse Zur
Untennauerung der notifizierten Maßnahmen vorzu-
legen.

(61) Die österreichische Regierung argumentiert, dass ..der
großflächige Einsatz von gentechnisch verändertem Saat-
und Pflanzgut in der Pflanzenproduktion ... anfangs zu
einer Beeinträchtigung und langfristig zu einer Verdrän-
gung einer ökologischen und konventionellen gentech-
níkfreíen Produktion und zur Ausbreitung des GVO-
Anbaus (führe)."

(62) Die von der österreichischen Regierung in Auftrag gege-
bene Müller-Studie, auf die sich der Ausschussbericht
stützt, hat, nach Auffassung Österreichs, "neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse vorgebracht, die jedenfalls dazu
geeignet sind, ein OÖ. Gentechnik-Verbotsgesetz 2002 in
der vorgeschlagenen Form zu rechtfertigen." Ferner soll
mit dieser Studie auch belegt werden, dass ..GVO-freie
Zonen die einzigen Lösungsansätze darstellen, die in der
,klein strukturierten Landwirtschaft' Österreichs eine
langfristige Sicherung der Koexistenz gewährleisten
können."

(63) Die Kommission hat die vollständige Notifizierung
Österreichs (') der Europäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit (nachstehend EFSA bezeichnet) übermittelt
und sie beauftragt (~, gemäß Artikel 22 Absatz 5 Buch-
stabe c) der Verordnung (EG) Nr. 17B/2002 ('), eine
wissenschaftliche Stellungnahme zu folgenden Fragen
abzugeben.

"- Beinhaltet der von Österreich vorgelegte Bericht
,GVO-freie Bewirtschaftungsgebíete; Konzeption
und Analyse von Szenarien und Umsetzungsschritte'
neue wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich des
Risikos für die menschliche Gesundheit und die

(I) Folgende Unterlagen wurden weitergeleitet: Schreiben vom 13.
Februar 2003, Ref: Verf-5-1300000¡37-GM: "Mitteilung der Einfüh-
rung einer einzelstaatlichen Bestimmung (Entwurf eines Ausschuss-
berichts), mit der der Anbau von gentechnisch verändertem Saat-
und Pflanzgut sowie der Einsatz von tränsgenen Tieren zu Zwecken
der Zucht sowie das Freilassen von trensgenen Tieren insbesondere
zu Z und Fischerei verboten wird (Oö. Gentechnik-

~ O:~T,~~O~~~;~~:!i¡;'~~~~rt;l~:'
liche Angelegenheiten betreffend das Landesgesetz. mit dem der
Anbau von gentechnisch verändertem Saat- una Pflanzgut sowie der
Einsatz von transgenen Tieren zu Zwecken der Zucht sowie das
Freilassen von transgenen Tieren insbesondere zu Zwecken der Jagd
und Fischerei verboten wird (Oberösterreichisches Gentechnik-
Verbotsgesetz 2002), GVO-fteie Bewírtscheftungsgebierer Konzep-
tion una Analyse von Szenarien und Umsetzungsschritten, Studie
von Werner Müller, "Gruner Bericht 2001. Bericht über die wirt-
schaftliche und soziale Lage der oberôsterreichîschen Land- und
Forstwirtschaft im Jahr 2001" und ..Bericht über die Umsetzung von
NATURA 2000 in Oberösterreich in den nächsten fünf Jahren".

(') Frage Nr. EFSA-Q-2003-001.
(') ABI.L 31 vom 1.2.2002, S. 1.
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Umwelt, die das Verbot des Anbaus gentechnisch
veränderten Saat- und Pflanzguts, des Einsatzes
transgener Tiere fur ZuchtzWecke und der Freilas-
sung transgener Tiere, die für die Zwecke gemäß
der Richtlinie 90/220/EWG bzw. der Richtlinie
2001/1S/EG zugelassen wurden, rechtfertigen
würden?

_ Die EFSA wurde insbesondere um eine Stellung-
nahme zu der Frage gebeten, ob die in dem Bericht
enthaltenen wissenschaftlichen Angaben neue Infer-
mationen enthalten, die die Bestimmungen zur
Umweltverträglichkeitsprüfung, wie sie in der oben
genannten Rechtsprechung festgelegt wurden,
entkräften würden."

(64) Am 4. Juli n gab die EFSA die Stellungnahme des
Wissenschaftlichen Gremiums fur genetisch veränderte
Organismen wie folgt bekannt:

,,- Die in dem Bericht vorgelegten wissenschaftlichen
Informationen enthalten keine neuen Erkenntnisse,
die die in den Richtlinien 90/220/EWG bzw. Rich-
tlinie 2001/lS/EG festgelegten Bestimmungen für
die Umweltvenräglichkeitsprüfung entkräften
würden.

- Der Bericht enthält keine neuen wissenschaftlichen
Erkennmisse bezüglich des Risikos fur die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt, die ein generelles
Verbot des Anbaus gentechnisch veränderten Saat-
und Pflanzguts, des Einsatzes transgener Tiere fur
Zuchtzwecke und der Freilassung transgener Tiere,
die für die Zwecke gemäß er Richtlinie 90/220/
EWG bzw. der Richtlinie 2001/1S/EG zugelassen
wurden, im Land Oberösterreich rechtfertigen
würden."

(65) Hinsichtlich der "neuen" wissenschaftlichen Informa-
tienen ist. die Kommission der Auffassung. dass der
Müller-Bericht Daten beinhaltet, die größtenteils bereits
vor Verabschiedung der Richtlinie 2001/IS/EG vom 12.
März 2001 bekannt waren. Diese Bewertung wird von
der EFSA bestätigt. Darüber hinaus stützt sich Österreich
darauf, dass die Müller-Studie am 28. April 2002
veröffentlicht wurde, etwa ein Jahr nach dem Zeitpunkt
der Verabschiedung der Richtlinie 2001/IS/EG (12.
März 2001). Die in der Bibliographie aufgeführten Lite-
raturangaben wurden jedoch überwiegend bereits vor
Verabschiedung der Richtlinie 2001/IS/EG veröffent-
licht. Deshalb scheint die Studie im Kem eher eine Vali-
dierung bereits vorhandener Arbeiten zu sein als neue
Erkenntnisse zu besonderen Problemen hervorzubringen,
die sich nach Verabschiedung der Richtlinie 2001/IS/EG
ergeben haben.

(66) Darüber hinaus hat die österreichische Regierung
keinerlei neue wissenschaftliche Erkenntnisse speziell
Zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt vorge-
legt.

(fSt~ungnahme des WISsenschaftlichen Gremiums für genetisch
vera~derte Organismen zu einer Frage der Kommission hinsichtlich
rer osterreichischenJNotifizierung eines Gesetzesentwurfs zur Regu-
¡Ierungvon GVOs unter Artikel 95(5) des Vertrages, The EFSA
ournal (2003) I, 1.5.

(67) Offenbar geht es also bei den österreichischen Bedenken
zur Koexistenz eher um ein sozioökonomisches Problem
als um den Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt.
Auch diese Bewertung wird von der EFSA wie folgt
bestätigt:

"Der Bericht enthielt keinen Nachweis dafür, dass die
Koexistenz ein Risiko fur die Umwelt und die mensch-
liche Gesundheit darstellt. Die EFSA hatte zwar keinen
Auftrag der Kommission, eine Stellungnahme zum
Umgang mit der Koexistenz von gentechnisch
veränderten und nicht veränderten Kulturen abzugeben,
doch räumt das Gremium durchaus ein, dass dies eine
wichtige Frage für die Landwirtschaft ist."

(68) Hiervon ausgehend und unter Zugrundelegung der in
ihrer Empfehlung zu diesem Thema enthaltenen Definí-
tian der Koexistenz f) ist Kommission deshalb der
Auffassung, dass die von Österreich vorgebrachten
Bedenken bezüglich der Koexistenz kaum als spezifisches
Problem fur den Schutz der Umwelt oder Arbeitsumwelt
im Sinne von Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag betrachtet
werden können.

(69) Die Kommission ist auch der Auffassung, dass
Maßnahmen zur Koexistenz, die regional eingeführt
werden, im Verhälmis zum wirtschaftlichen Risiko
stehen sollten. 1m Einklang mit dem neuen Artikel 26a
der Richtlinie 2001/IS/EG und der Empfehlung der
Kommission zur Koexistenz müssten' solche Maßnahmen
i) die jeweilige Art der Kultur, ii) den jeweiligen Verwen-
dungszweck der Kultur und iii) die Frage berücksich-
tigen, ob eine ausreichende Reinheit nicht auf anderem
Wege erzielt werden kann.

(70) Mit Blick auf die von Österreich vorgelegten Unterlagen,
insbesondere die Auszüge aus der Müller-Studie, die
zusammen mit der Notifizierung eingereicht 'WUrden,ist
festzustellen, dass die klein strukturierte Landwirtschaft
gewiss keine Besonderheit dieser Region ist, sondem in
allen Mitgliedstaaten vorkommt. Diese Begründung ist
deshalb nicht hinreichend, um den Gesetzesentwurf
unter Bezugnahme auf Artikel 95 Absatz 5 EG-Verrrag
zu billigen.

(71) Auch hier unterstützt die Stellungnahme der EFSA nicht
die von Österreich geltend gemachten Gründe:

"Die vorgelegten wissenschaftlichen Nachweise
enthielten keine oder nur lokal begrenzte wissenschaft-
liche Daten zu den Folgen fur die Umwelt und die
menschliche Gesundheit bereits vorhandener oder künf-
tiger Kulturen oder Tiere. Es wurden keine Nachweise
darüber vorgelegt, dass dieses Gebiet Österreichs über
ein ungewöhnliches oder einzigartiges Ökosystem
verfugt, das eine andere Umweltverträglichkeitsprüfung
erforderlich maehen würde, als sie fur Osterreich
insgesamt oder fur andere vergleichbare Gebiete in
Europa durchgeführt wird. Die Auswirkungen von GVO
auf die biologische Vielfalt wurden weder direkt noch
durch Änderungen in der landwirtschaftlichen Praxis
anhand von entsprechenden Fällen dargelegt:

(') Siebe Erwägungsgrund 27.
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(72) Zu den von der österreichischen Regierung vorge-
brachten Argumenten für die Inanspruchnahme des
Vorsorgeprinzips weist die Kommission darauf hin, dass
"ein Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip (voraussetzt), dass
bei einem Phänomen, Produkt oder Verfahren mit dem
Eintritt gefährlicher Folgen gerechnet werden muss und
dass sich das Risiko durch eine wissenschaftliche Bewer-
tung nicht mit hinreichender Sicherheit bestimmen
lässt C)". Aus dem Vorsorgeprinzip ergibt sich in der
Auslegung durch den Gerichtshof der Gemeinschaft e)
außerdem, dass eine .vorsorgemaßnahme nur dann
getroffen werden kann, wenn das Risiko - ohne vollen
Nachweis seiner Existenz und Tragweite durch schlüssige
wissenschaftliche Daten - auf der Grundlage der zum
Zeitpunkt des ErIasses der Maßnahme verfügbaren
wissenschaftlichen Daten ausreichend dokumentiert
scheint. Eine Vorsorgemaßnahme kann durch die reine
Annahme eines Risikos, die sich auf einfache, noch nicht
verifizierte wissenschaftliche Vermurungen stützt, nicht
zulässig gerechtfertigt sein.

(73) Die Kommission ist der Auffassung, dass die für die
Inanspruchnahme des Vorsorgeprinzips vorgetragenen
Gtünde zu allgemein sind und es ihnen an Substanz
mangelt. Ferner hat die EFSA kein Risiko feststellen
können, das Maßnahmen auf der Grundlage des Vorsor-
geprinzips auf gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene
rechtfertigen würde. Folglich ist die Anwendung des
Vorsorgeprinzips in diesem Fall nicht gerechtfertigt.

IV. SCHLUSSFOLGERUNG

(74) Falls ein Mitgliedstaat es für erforderlich hält, abwei-
chend von Harmonisierungsmaßnahmen der Gemein-
schaft neue einzelstaatliche Bestimmungen einzuführen,
muss er diese nach Artikel 95 Absatz 5 EG-Vertrag mit
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Schutz der
Umwelt oder der Arbeitsumwelt begründen, es muss ein
spezifisches Problem für diesen Mitgliedstaat bestehen
und dieses Problem muss sich nach dem ErIass der
Harmonisierungsmaßnahme ergeben haben.

(75) Nach Prüfung des österreichischen Antrags ist die
Kommission in diesem Fall der Auffassung. dass Öster-
reich keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum
Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt vorgelegt
hat, kein spezifisches Problem für das Gebiet von
Oberösterreich besteht, das sich erst nach Verabschie-
dung der Richtlinie 2001/18/EG über die absichtliche
Freisetzung von GVO in die Umwelt ergeben hätte und
das die Einführung der notifízíertea einzelstaatlichen
Maßnahmen notwendig erscheinen lässt.

(76) Folglich erfüllt der Antrag Österreichs auf Einführung
einzelstaatlicher Maßnahmen zum Verbot des Einsatzes
von GVO in Oberösterreich nicht die in Artikel 95
Absatz 5 genannten Bedingungen.

(I) Siehe Mitteilung der Kommission zur Anwendbarkeit des Vorsorge-
prinzips (KOM(2000)! endg. vom 2.2.2000).

e) Siehe insbesondere die Urteile des Gerichts erster Instanz vom ] L
September 2002 in den Rechtssachen T-IJ/99 und T-70/99, SIg.
2002,5.11-3305.

(77) Nach Artikel 95 Absatz 6 EG-Vertrag billigt die Kommg,
sion die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen
oder lehnt diese ab, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren
des Binnenmarkts behíndem,

(78) Da der von Österreich eingereichte Antrag nicht die in
Artikel 95 Absatz 5 genannten grundlegenden Bedin-
gungen erfüllt, muss die Kommission nicht prüfen, ob
die notifízíerten einzelstaatlichen Bestimmungen ein
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren
des Binnenmarktes behindern.

(79) In Anbetracht der Elemente, die ihr zur sachlichen Beur-
teilung der Rechtfertigung der notífízíerten einzelstaatli_
chen Maßnahmen zur Verfügung standen, und vor dem
Hintergrund der obigen Ausführungen vertritt die
Kommission die Auffassung, dass der Antrag Österreichs
auf Einführung einzelstaatlicher Maßnahmen in Abwei-
chung von der Richtlinie 2001/18/EG, der am 13. März
2003 eingereicht wurde:

- zulässig ist,

- nicht die Bedingungen gemäß Artikel 95 Absatz 5
EG-Vertrag erfüllt, da Österreich keine neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zum Schutz der Umwelt
und der Arbeitsumwelt im Zusammenhang mit
einem spezifischen Problem in Oberösterreich beige-
bracht hat.

(SO) Daher vertritt die Kommission die begründete Auffas-
sung, dass die ihr notifizierten einzelstaatlichen Bestim-
mungen nicht gemäß Artikel 95 Absatz 6 EG-Vertrag
gebilligt werden können.

HAT FOLGENDEENTSCHEIDUNGERLASSEN:

Artikeil

Die einzelstaatlichen Bestimmungen zum Verbot von GVa in
Oberösterreích, notífíziert von Osterreich gemäß Artikel 9;
Absatz 5 EG-Vertrag, werden abgelehnt.

Artikel2

Diese Entscheidung ist an die Republik Österreich gerichtet.

Brüssel, den 2. September 2003

Für die Kommission
Margot WALLSTRÖM

Mitglied der Kommission
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Aktuelle Liste zu Artike13 VO (EWG) Nr. 207/93

Aktuelle Liste von zugelassenen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs, die nicht
nach Richtlininen der "EG-Öko-Verordnung" (EWG) Nr. 2092/91 erzeugt wurden

(lMP) -In zweimonatlichem Abstand veröffentlicht die lMP in ihrem Monatsbericht "ÖKOMARKT Fo-
rum" die nachstehende Übersicht. Diese Liste kann gegen eine Abo-Gebühr von 41,52 Euro/Jahr auch als
Fax bezogen werden. Damit besteht fur jeden Marktbeteiligten die Möglichkeit, sich über die aktuell gülti-
gen Zulassungsregelungen zu informieren.

Die im folgenden abgedruckten Informationen stammen von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) in Bonn . .6 mr

Mitteilung über die Zulassungen von Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs, die
nicht im Anhang VI Teil C der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologi-
schen Landbau gelistet sind und vorübergehend zur Herstellung von Erzeugnissen

des ökologischen Landbaus verwendet werden dürfen

Die Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 19911) über den ökologi-
schen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Le-
bensmittel (EG-Öko- Verordnung) legen die Kriterien der Erzeugung, Etikettierung und Kontrolle solcher
Produkte fest, bei denen in der Kennzeichnung und Werbung Bezug auf den ökologischen Landbau ge-
nommen werden darf.

Die EG-Öko-Verordnung schreibt vor, dass in der Kennzeichnung und Werbung fur ein Erzeugnis nur
dann auf den ökologischen Landbau Bezug genommen werden darf, wenn
- mindestens 95 Prozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs nach den Erzeugungsvorschriften

des Artikel 6 erzeugt wurden und
- alle anderen landwirtschaftlichen Zutaten, die nicht aus ökologischem Landbau zur Verfügung stehen,

im Anhang VI Teil C aufgenommen sind

Im Anhang VI Teil C sind damit Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aufgeführt, die zum derzeitigen
Zeitpunkt nicht ökologisch erzeugt werden können, aber fur die Herstellung bestimmter ökologischer Er-
zeugnisse benötigt werden (bis zu einem maximalen Anteil von 5 % am Gesamterzeugnis).

Eine sinngemäß gleiche Regelung gibt es fur Produkte, die mindestens zu 70 % aus Erzeugnissen des ö-
kologischen Landbaus bestehen.
Trotz der Vielfalt der im Teil C des Anhangs VI aufgefuhrten lutaten sind laufend Aktualisierungen und
Ergänzungen notwendig.

Aus diesem Grund wurde mit der Verordnung (EWG) Nr. 207/932) fur verarbeitende Unternehmen die
Möglichkeit geschaffen, eine lutat landwirtschaftlichen Ursprungs, solange diese noch nicht im Anhang
VI Teil C der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 aufgefuhrt ist, unter bestimmten Voraussetzungen fur ei-
nen Zeitraum von maximal drei Monaten zur Herstellung des betroffenen Erzeugnisses zuzulassen. Die

l) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 198 vom 22.08.1991

2) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 25 vom 02.02.1993; vollständiger Titel: Verordnung (EWG) Nr. 207/93 der Kom-
mission vom 29. Januar 1993 zur Festicgung des Inhalts des Anhangs VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991
über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel sowie der
Durchführungsvorschriften zu deren Artikel 5 Absatz 4.

@p,
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Aktuelle Liste zu Artike13 va (EWG) Nr. 207/93-
Zulassung erfolgt jeweils für einen Antragsteller und für den begrenzten Zeitraum. Der Mitgliedstaat dan
diese Zulassung höchstens drei Mal um jeweils sieben Monate verlängern. Will ein Mitgliedstaat sicher_
stellen, dass eine auf herkömmlichem Weg hergestellte Zutat nach Ablauf der dritten Verlängerung der
Zulassung weit~rhin verwendet ~erden darf, muss er zusammen mit de.r Mitteilung der ~itten Verlänge_
rung einer erteilten Zulassung emen Antrag auf Aufnahme der Zutat m Anhang VI, Tell C einreichen.
Solange die Zutat nicht gemäß dem Verfahren des Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 in
Anhang VI, Teil C aufgenommen oder die Zulassung zurückgezogen werden soll, kann der Mitgliedstaat
die Zutat weitere Male um jeweils sieben Monate verlängem.ê)

Derartige Zulassungen werden in Deutschland von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE) erteilt. Die Kommission sowie die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden un-
verzüglich über die Zulassungen informiert.

Sollte jedoch ein Mitgliedstaat feststellen, dass der per Genehmigung zugelassene Zusatzstoff doch in
Öko-Qualität im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erhältlich ist, so besteht die Möglichkeit die-
se Zulassung zu widerrufen oder den Zulassungszeitraum zu verkürzen.

Um hier zu einer größeren Transparenz und einer besseren Versorgung mit Öko-Zutaten beizu-
tragen, sind im Folgenden sowohl die deutschen als auch die aktuellen Zulassungen von Zutaten
landwirtschaftlichen Ursprungs nach der Verordnung (EWG) Nr. 207/93 der anderen Mitglied-
staaten aufgeführt.

Sollte ein landwirtschaftlicher Erzeuger, Verarbeiter oder sonstiger Wirtschaftsbeteiligter in der Lage
sein, eine der aufgelisteten Zutaten in Öko-Qualität im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 in aus-
reichender Menge zur Verfügung zu stellen, besteht die Möglichkeit, die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (Referat 512, Ferdinand-Lassalle-Str. l-S, 53175 Bonn, Telefon: 0228/6845-
332/362, Telefax: 0228/6845-787, E-Mail: ldaus.budde(àl,ble.de , susanne.keller@ble.de oder
michael.koelm{å),ble,de ) durch eine entsprechende Mitteilung zu informieren.

3) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 26.09,2000 Nr, L 241/39; vollständigerTite1: Verordnung (EG) Nr. 2020/2000 der
Kommission vom 25, September 2000 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 207/93.
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Aktuelle Liste zu Artike13 VO (EWG) Nr. 207/93
@P

Übersicht der aktuellen Zulassungen in Deutschland von konventionell
erzeugten bzw. hergestellten Zutaten

nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 207/93

Deutschland 23.03.2003 Taigawurzel 600 kg 23.10.2003

Deutschland 28.03.2003 Rapsöl, raffiniert und sortenrein 78 t 27.10.2003

Deutschland 01.04.2003 Revel A Flakes 150 kg 31.10.2003

Deutschland 17.04.2003 Weizenteigplatten 10,5 kg/Monat 16.11.2003

Deutschland 16.05.2003 Inulin 305 kg 15.12.2003

Deutschland 25.05.2003 Sojamilchpulver 680 kg 24.12.2003

Deutschland 01.10.2003 Speierling 100 I 31.12.2003

Deutschland 01.10.2003 Sanddornpulver 2 kg 31.12.2003

Deutschland 23.06.2003 Asant gemahlen 45 kg 22.01.2004

Deutschland 29.06.2003 Ingwerstücke kandiert 132,1 kg 28.01.2004

Wassernabelkraut 11 kg

Deutschland I 01.07.2003 IWinterkirsche 8,25 kg I 31.01.2004

Schraubenpalmöl 8,25 kg

Frucht- und Pflanzenextrakte

Deutschland
Rubini 100 kg I 11.02.2004

I 12.07.2004 IEdulis Sims 40 kg

Actinidia 70 kg

Deutschland 17.08.2003 Lapacho-Rinde 20 kg 16.03.2004

Deutschland 19.08.2003 Lapacho-Rinde 300 kg 18.03.2004

Deutschland 07.10.2003 Sanddornpulver 417,5 kg 06.05.2004

Deutschland 10.10.2003 Schokoladenmasse 4,5 t 09.05.2004

Seite C
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Aktuelle Liste zu Artikel3 va (EWG) Nr. 207/93-
Übersicht der aktuellen Zulassungen der EU-Mitgliedsstaaten (und Norwegen)

von konventionell erzeugten bzw. hergestellten Zutaten
nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 207/93

••·••••~¡~~~¡~~~~~t.•Datu irI eler (" "";, ,.:.' .,'
\Merig~(

03

" :.<. , 'Zll~~tI ·'.,,"r: .",...,:,
Belgien 15.09.2003 Myrthe 240 g 15.04.2004

Luxemburg 26.08.2003 Bitterorangenschale 100 kg 25.11.2003

Luxemburg 08.08.2001 Ginseng, geschnitten 250 kg 07.03.2004

Norwegen 21.05.2003 Sahne, gewürzt 3,5 kg 21.12.2003

Norwegen 14.10.2003 getrocknete Kartoffelpüreeflocken 75 kg 07.01.2004

Norwegen 04.06.2003 Stärke 140 kg 04.02.2004

Norwegen 08.07.2003 Zucker-Syramena 18 kg 08.02.2004

Norwegen 14.10.2003 Psylium (Flohsamen) 40 kg 03.05.2004

Österreich 04.02.2003 Nutrilac QU-7650 5000 kg 04.09.2003

Österreich 15.04.2003 Inländer Rum (sui generis) 1651 21.10.2003

Österreich 08.04.2003 Ratiline GR (Chicory-Inulin) 5 t/Jahr 07.11.2003

United Kingdom 09.02.2003 Meringue 160 kg 09.09.2003

United Kingdom 29.07.2003 hartschalige Gemüsekapseln 36 kg 29.10.2003

United Kingdom 07.04.2003 Paprika-Extrakt 14 kg 07.11.2003

United Kingdom 07.04.2003 Pilz-Konzentrat 54 kg 07.11.2003

United Kingdom 11.08.2003 Aloe vera Konzentrat 25 kg 11.11.2003

United Kingdom 13.08.2003 Dattelsirup 3000 I 13.11.2003

United Kingdom 22.08.2003 Brandy 401 22.11.2003

United Kingdom 22.08.2003 Schlehen-Gin 80 g 22.11.2003

United Kingdom 22.08.2003 Somerset Cider-Brandy 401 22.11.2003

United Kingdom 29.04.2003 Madeira 401 29.11.2003

United Kingdom 29.04.2003 gemalzter Roggen 60 kg 29.11.2003

United Kingdom 09.09.2003 Beeren und Sprossen Gemisch 300 kg 09.12.2003

United Kingdom 10.09.2003 hartschalige Gemüsekapseln 350 kg 10.12.2003

United Kingdom 26.09.2003 Palmsaat-Stearin 190 kg 26.12.2003

United Kingdom 02.10.2003 Johanniskraut-Extrakt, flüssig 25 kg 02.01.2004

United Kingdom 02.10.2003 hartschalige Gemüsekapseln 350 kg 02.01.2004

United Kingdom 10.03.2003 Schweinefett 152 kg 11.01.2004

United Kingdom 07.08.2003 Drambuie 23 kg 07.04.2004

United Kingdom 09.09.2003 Meringue 160 kg 09.04.2004

United Kingdom 30.08.2003 hartschalige Gemüsekapseln 300 kg 30.04.2004

United Kingdom 04.10.2003 Revel A Palmöl 4,5 kg 04.05.2004

United Kingdom 04.08.2003 Honigwabenbällchen mit 160 kg 04.08.2004
Schokoladenüberzug (Malteser)

Stand' 17 1020
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,NŒTGRnNDEN~EBb~STEkLUNGNAHML
gl:fnàß A1ilke122.6 des Venrags %Ur G$ldung der EuropJiischen Gemtin5chafl: ¡eríchtet

an die Bundearapublù: .~t:schlll1d wegen der .Bedînguneen fUr die Anm:emN:Il8
priva~ Kontrollatelkn im Bereich des ~otogischen Landbaus

Die vorliegende mit Grlindm Vl:t5ehme Stellungnahme betrifft: die Bedlngungm filr'dle
~n.nung priVIlu:r: KontrollJU:l1~ im Bereich de¡ ökologiJchcn t..aDdbIu~, die: in
einem an¿cxn Mitglièdstllt m5is~ig lIDd dort ~ der Verordnung (EWa)
NT.2092/91 zua~laHeIl~.

1. SachyerlDlt

Die d~ Behórdeu fCJrd~ vem privaten XonU'oUstelle:n, díe Íll einem -Bnde:I'en
Mitgliedstaat nisdergel:wen UDd dort. g:miB der VCf't)rdnung (EWG) Nr. 2092191
Z:14¡~1a.~ lin.d uni1 in DeUlicp1ed Kontroll- und Ze.rtifu;iCl'llIlgStitigkeit=n im Beteich

. des IlkQlogisclJ.en l...aMbIUli au&ú"ben wollen,. dass sis ihreJl Gesehi&ai~ oder eiM
NiedediSSll%lg in D!:'UUlcllland untcrblten.

2. Ret:htJlagt

Die verg¡¡iñung (EWmWr.1Q92I91'

Die Verordnllll: (EWG) Nr. 2092191. nachctebenrl ,,.die vero;clnung" ¡enmat, cn~t
gemeinschaftliche ~'Vorschrifte:n üb!l' œ~Erzeugung, Etik=t1ierunS U!2dKoll1fOlle
bei Prochikten al.l& dem &:.olagischl!:n LandbaU- .Sie sell die Qualltit da: ·Etz=ugmll~
gewlhrlcistCll und Be%eichnunp im Hinblic;i: aut ihre Er1:cnnbukcit auf deln Markt
feitlegen. Jule diese Wciae soUl!!!.der freie Warenverkehr der den. gem~cheri.
Von¡¡::hrifien ent¡p=hendcn Produktt: Jicbcrgestellt und Behlnderullgen aull GIündc:n
des Yctbraucherseh~rm und'de:r Liuwke:it de5 Wettbewerbs be~citif:l werden..

Gemäß ·AJtij;cl grueser Verordnun¡ ml.lSs jed.eB tJntmlthm.~ ¿~ Produkte aus
ök(]to~lu!:m Landbaueneugt, au.t'bc;eitetacier .ua Dnttlúdem ein~ ¡aine TIri¡\:eit
in einem Mit¡lieda~ ein.em :Kontrollve~ unterstellen. Laut Artù:el 9 AblltZ l 6.r:i'
Verotdn.un.g kun die-les Verfahml ven liierlnr bœtimmen 1C.ontrollbdl5råai1 UDdIod.e:t
von in einem Mitgliedstaat zu¡elaucl\en privaten K.ontrollstellert dun::hg~ weIden.

Deutschland hat sich fUr ein System zi1gt:laisenur priVl<ter Kon1nillÀtellu! øntJcltiedcn..
Dieses Sysr.em unt='liegl: der Zustindigkd,t der Bundealinder. D:!èic Mbert am 2S.1~ar
199.( sog=mnU! Le.itlinitn. zum ~ollverfahrml llal>b der Verordnung (EWO)
Nr. 2092191 vmbschiedct. um eint einheitliche Anwt::Dihmg der Verordnung in allen
Bunlks1ändm:¡ %U Sewi!hrlci'tet\.

I V~nlr~ CEWG) Nr. 2092191 d.s; lIl11l!a \IOI1l 24. Juni 199/ libet den l!k:oloJÏlÇben Lmdbw 'IIIld lIit
eJlt.!prn:b0n411 Xbn=lclm11nJ: 11er w.s\V¡~1~i\ ~1N.øi,": .tld LcbmnniW!~ ABI. L 198 V\?1l'I .
ll,7.I!I;il.%\Ilcl%t ¡riDden à\!lCb di~ IJ~ (EQ) Nr. 33112000 lia !C(JIlImiMÎ<7llllom 17. ~er
1999, Alll. L 4BvQm l.9:l~OO. .
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Artikel 9 Absitze. S U%ld 6 Ça Verordnung IEpl die ZUla~5UngWi1etifl1l Cest.
beispicl!weiJc eine geeignetc per~l1ellllli a'driUtÍistntive Auntàttul'l~, Z\l.ver1it,igkci~

. sowie Qbjr:ktivltir gegenüber œn :zu kontrolllC'l'llnb Unternehmen. Ge.ri:IälJAbsah 6
Unterliegen die Kontrollst.oll8r1 der Auúlebt dø¡ BehiSroen. Daher müssen sie, wie in
Artikel 9. Abs:1t:/: 8 ~¡t:lcgt, der ZUi'lincligm BelWrde zu ln~onS%WoCkmi Zugl1l!
zu ihren Dim;t:riumcn 'tIDd Eimichnme,en gcwlhrén..

hdtlWCl yom 2S,1 ,1994

Geinia Ziffer 1.1.1 LÜeur LoitliuiCl!:l bedarf eine priv.lte KonttOll&telle eiru:r Zu1a.ssun& in
jed.e1J¡ B·UIldesJand. Das. B\Jmle!lJmd. in dem die pñva1e lCtJnttclJstItlle ihren Sœ 'hat. fib!
a:ucl1 die Aurdcltt ilber mc.c Km1~lle far die Bundellind=' .ata, in- denen, die
KD'IlbOllszelle e~ mgeWsen isl .Werdlm in die¡;~ Bundmud,
Unre~lriIiBigkeíttn fcst¡cstl!l1~m(\J;u:n die mderen Undem ¡eme Zif!c:r 1.1.3 der
Leitlinien darl1bc:r infonuicrt wen!ezt. Die private :K.olltralløtellc: mu" ihrat1 etm!1
Zulauungsantl'lIg in dem BUDdesland atel1tl1l,.hl dein rich ihr Ge5Chibitz befindet (a.
Ziffl:l' 1.1.1). Ziffèr l.S der LeitlÏRif::l1 verllDJt ausdrücklich, dut eln~, private
XcntroUst:lle ci:o.c ZulUllIl:ll2 für DC\XUÇhlanô nur erhalten Jœm. wemI sie ilutn
Gesç~$i.~ ín DeulSchlUlCi Mt ' '

3. Verfúnl1

Das, MaJl'lI$du:etb/!1!.

Am i.No~ 2000 lIat die .E1l.I't.'lpäiSdle;K.ommlss.lon an dle· deutschen .BebördcJI =-
MalIn£ehmben. gerichtet. in dm:n aie ~t, daSs priv= :K,ontmllnc1len. imBereicll
de. akoklgiseb.en LSndbaus, die imn Si~ iD. einem and:r=n Mi£!lic4sWt haben lmd'don
g~mäB der Vemtdi:!ung (EWG) Nt. 2092191 bt!telts zugelassen sind, ~ 1111kut=.l2l)d
c:iru:n Geschifb&itz odereine NicdcrliWmt8 babc:n mÏÍllien.

Nath AUffassung cler KOIèmisalOil.wid.trspricht diese Forderun! Milcd 49 EG.Vutrag ,
sowir: óÎ:n Bc&l:Îmmunglln der Vc:tordnung (EWa) Nr. 2092/91 übet den /Ikologi5Ch.et1
Landba1l. ll:!rcr Aluicht na.ch wild das InArtike149 EG-Ve¡ttag v~ Pri:n:ip der
Dienst1c:i&Ultlgs~ é.~ dac Niederlassungserfordtlmia seilUt Nu~ beraubt

Die clc:utscheft Be.h6tden hlhea mit SclIrdben vom 27,2.200 1 gollDtWomt.
, '

In clie¡etn S!!hrei~ wird da¡"):.rf1?rdcmi' énet Nledcrlus).IJlg in DeutIi:lIlc.d mit
rol¡ell.d~nArg!J.m~œn vmeidigl! ,

.a). Da .Artikel 9 Ab$&tz 8 d« VcrotdnUZ11 (EWG) Nr, 2092J!H. unœr 3Ilderc:m
von:clln:ibe. dass die' riczelstaatJic:be AufsichtSbèMrde ¡;tin,dig Zugang :zu .den
EiDrichtl.1Dfp:Q bAhen müslte, sei nar;h. Auffll&lÚng d~ deutschen Behörden die
physjscht! ~ der zu iibaW~enlkn Einrichnmg im Ho'heitSucbict cr.'forè«lic:h.
Die deu~chen Beh~ Uh~jcUn. dUJ ejne r.lScnc und efkl::tivc Kantrollc zum
Sr:hU!2 de; Verbmchm WId %Ut' Vermeidung van unltúiercm. Wottbewerb llUl'
mti¡lich svi, W=ul $ich die Niede:las&wlg in OÑtschland ~eftrull!. '



..
b) Daiüher h~ fielen nach ArwcJlt da dc:ul:schcn ßeh5rd.c:ll die TätI¡keiten der

priva1cn KolltrOllstel)c:a., ela tia mit dar Ausil.btmg iHfcntlid¡er Gewalt ~
~I:ien, untm'dit Áumll.hmcregel1il\g des Artikels 4S EO-Ve=rttag, und 'CrIIU aus zwei
Gtùndtll: "

~ Mít. der' Veubschil!ldùng gemeinlChaftlicñet :R,.thm.en'V(lI:!Icluift='l. mr die
Produ'ktion, :K.=m.tejehttun¡ und Kontrolle v en EIZ&gni55Cfl des åkolophc:rl
wdbaus sej die von dem KontroU¡tel}cn a.1lS¢l'btc Kmrtrollc uni!. ~g
deT ptOd,ulcte lUll cikolo¡l$chem Landbau 1ll eiaer sw,tlichen Aofza,be gaw~e.tr.
dah=r &cien die privlllèl Vereillblllml~ zwláchcJl der Kontrol1stelle und dcnl
£m:uger ólColopch.rr PtOchlkre DUr IIXlChdeklaøtorischer Art. :

_ DiB Kontro1lsUillen k&mrea S:u!.laioœn vllt'hh¡en; die Tatsache, ciasa lie gsmåB
dt;r Leiilini!:l1 der Bundea1indet ke~ ,,s;bwawiegendtø" Sa.nktio~ SllDdem

.111.;T • .einfaahc" Suùctionm dJ:atcl\sctr.en k6Mten. !nde1e nicha lm afFen~lic;1x:ø.
€bankter llm:r 1'ltipteU; femer ~n .die !(ontrollstcll= ÍI1 ciDipn
Bundcilimiml mit efWCiterfCD l)efugDimn. allllgtÁt1Ct ...orden, um die
erforderlichen Ma8.øablT!lO!Junmitt1=lhu durchset2t:n zu lt5n'nen.. Diese Bdupi*sc
5Cicn mit GaC!\ tiner.a~ Behörde im Bereich de¡; Ve:wåmmpZW3!J.ß.S
~jchbar. Die KOIIuollc.$(!Wit! mît ihr ver'oundene ZwangsmaßnahmeJ!. seim
aha' AllSilru&:~ de:r AusillNll¡ Mtcntl~her Gewalt.· :

D&he:r falle nseh Anakht ~ .Bunde:m;JJie:n.lng die Kontrclle der ÓXQlogiaehm
, Prodtiku! lIlIIi ihra'r KCIlIl.Z:i:hnung meht unler Artil.:el 49 'EO-Vertra¡, sondern'
\Ulte! AItile155 in Vcrbinrl\ll1g mit; ArU1cel 45 Absatz l BO· Vøng.

c) Oie \lcrotdnmtg seM tein VC'eíruJChw .Antlrkennunssvcrfamm 'lor. 'fmer ,~
'.lnklu, wie ¡icll ein vcreÎllf8(:h:e. Vmfabrm in das Zulauunpverf&hren d::r'
Verordnung tinfUgen li.c:Be.

4. Ju~e Wiirdiglln:

DienslkiJhJ.1I¡:!ifMhell

Arti~t1;4Ø .Ec:;...yertrq;

Du Prinzip der Dlcnstlei.~eiheit gilt nicht nUl', Wf:M der Dlmstlti5ier 1md der
Emptingcr d=r DicnstlCÍJl~ m vm¡;hicdcnm Mitgli~tcn ~g ¡ind, lIondem
auçh In den FlJlen, in dCDCD. c:ill DlI!MtlCÏ4!e!' $eine Lci$ùngen im Hoheitsgebiet ~a
Mitgli~$l!llbieu:t, in.dem er nicht ansluiz i.st (vg1. himu Urteil vom ~.lO.l994 in
der RtcllWache C-381193. Kommis~ionfFran1aeich, SIS. 1994-,1-:5145. Rindnr. 14) 'lmd
Ul'lJIbhingig davon, wo die EmpfÎl)ger dÍe5ef Dienstleistungen atlJä¡rig sind (vg!. Unci!
vont 5.6.199.1 in der Rtcht£;acb.c C-3!i1&195,SJrITG, Slt· 1997,1-3091. Ranœ. 8).

D¡e~e¡ Prinzip ftttd-~:

). die. Besc:iti~ jø¡:lic:hc:t DUkriminienm.s des DicIUtleùtt:rs: a1lfgi:und seiner
StaalSllngehörigb:it odr:" aufr;nmd dól Umatsndl, daiS er nícbl in dem Mitgliedstaat
anrurig ut, in dem c:!lc Djrmstlèstung e:rbr¡¡cht werden Soll (vg!. Urœil vDft'l
25.7.1991 in der R2<:htSsaehe c..2i8J89, ModíllW~ I, Sl¡;. 1991, 1-4007, RaJldnr. 10);

» die Aufhebung aller B~ungen. ,selblit w= sie unr:çr~c:h.icdsJœ für 1nlindi~çbc:
wie :Iü.r Dle."l.!Itleistel' "UJ; mdCl"'='DMitgi:lecUtaau:n gcl,~ ,dem ,i~geeignet síñ.d. die
TliciaJceitcn d:s DUonlttltistl:f$, da In cj¡¡,tn'! anderen Mite.liedstaa! ¡mdsllÏg åt und
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dort' rechtmißig tnrsprechenf1e OienstlmJt.\m8fl'!1 crlningt, zu ~in~ odet ZU
behinde:m (vg!. Urteil vom 3.10.2.000 iñ !kr Rechtssache C.S8198, Carsten, Sit·
lOOO, 1-791~. Randnr. 33; Urteil vom 25.7.1~91 Î1'I der R.~ht!sache C. 76/90, Siger,
Slg. 1991,1-4221, Rznd:nr.ll). '

ln .tillor BegrGndung 'UIl!mcheidet der ~htshof dndeutir; zwiecheIÍ :unW:achied¡loc
und ,nicht U11tmeh.\!d.dol an~endblt=n BeiSChrinkangen. So hat co d~= ~
daß innerstaatliche Vorse~ die nlcbtuzstmchiClhloa Ilufalle DiCDStlet5tun¡cn'clulc
Riicl::sicb.t auf den:n Urspnm¡ m~db1ll' sind, ;íçh mit dan Oémèh'llohal\sreçltl ",Ur

dann ycreinbiren lassc:n, WClIJI lie 1.l:Jt« 'eme fIUBdl11cldlchabweù:henŒ ~t.
, ' wie zum Bl#spiel Artikel 46 :EG.Vertrag. fanen (vgl. oben i~ Urtril in der

R.cchtulc:he Mcdlawet IvoIII ZS.7.1991, Randnr. 11). folglich ¡:st dM ~]bate oder
unminatbarc Disbiminit:rUDg nur IßlS Grlindm d=r 8fftntlichcn Ordmu1r. Sicherheit lmd
GC!ru!\dheit gl:rechIfc:rri~,Dabti stellen weder wltt.scha:fUicbc Ziele (VII. Urteil YOrn
26.4.1'988 in der RecnuBIlCho 352/&5, Bond 'Van Mvcrœcrdera, SIl. 1988, 20gs. lW¡d:nr.
34), noch ¿~ Verbt;mchençlmtz (v¡l. Urteil 'VOIn 1:4.11..1995 in &r bchtscáCha C.
48-41')3, s~GumvuOlt, SIg. 1995. 1-3955. bndnr. 1.5)Grlinde der 5ff=tli_

, Ord;mmt im Simle ées Anib15 46 EO-Vema! cW.

Die VROrdaau¡ (EWG) Nr.l09l1!Jl

:Bei der VI:.Ta.bsçbied~g dieJu YerordnlJIlg' hat tle'r RAt nÎcht am .Anikel ~5 EG-Vmrag
hl.' Vcrbiñ.dun¡¡ mit Artikef045 1m-Vertrag ~ckgegrift'etl und die Kcntrclle 1md die
k-nm;r:icbmmg ökcloeiscbm',Pmdukte nkht nusàrúCllclich auS dem Alt'!ll'el:2dll\lllbmáeh
det Vertragsbemrrlll'ump nber díe; Dicnatlcistun~ftciheit her.msgcftOmme:t.
Dementspm:hend ¡chl.ielh die Verordnung nic:hr .aus, œll$ cine in ei,nem Mitgliedstut
a.nsilsige KonttoI.l..sttlle Ü'J.m KDntron~ und Zenifizie:nmgstätigkeiten in einem ~
Mitglieclstøt: amlibt.,

Auch wenn di~ Vèrordnung die AnerlcSlmung émer in ei.nl:m Mitgliedsw.t emillQ
Zula8aung durch einer. '~r:n Mi1¡1iedstaat nicht expresQia vc:rbis vonieht, bt der
Mitgli~CStut, In öetn eme in cinf:l:D alldmell Mit¡1iedswl: iUgelalll= privat.:
Kontrollst.elle ihre Dicll!tlelC!IUIg~n erbriDgen. will, 'aufgrund Von Al1ike149 EG-Venrag
dazu verp;nclllct. ..

Das Erfol'd~rsi$ de Niedf7'ltW1.mg ~.ie, GfUcluift.~tll:zù /Jt ~tsdrlaM

Den deut.eben Vcnc:br!ftcn zuroJg~ darf _ pri"åle Kontrollnellc. die illren Sitz in
~ anácm1 Mít¡lied'taat hat und doit 1ugelusm jilt unci Oberwaclll 1¥ini, ihre
Dienstleistunglm art! dmltachem ~oheít&gebiet ~cht trbringeti.

Die Fordexu;ng ÓI:r deutlchm BehDrde11, dus jtde in einem andmn Mitg1iedstnt
aD$is&igr: und zugells;en.e private KolJt¡QUstelk, ibren O~ oder cillO
Nicdc-lasliung ill Douzsdtiand UI!l:e%hlllœa mills, um. don lIIlig werden %Il ki3nncß. steIit
cine di$1:rimini~de BClehrinlcung dar. Von dieser Regelung sind niuùích nurdie
KontrollsteIlen z:¡¿'sanderen Mitpcds~ten cottoffc:n. Diese Forderung ;rellt eine
Negat¡on der Diwtleístungifreihcit dar und nimmt,Artikel 49 EO·Vmra¡ sowie dem
duaw; .b~e1tetcm Rr..b.t, in. diesem'Fall der Verordnung, jede ptùnsche Wi:rkw:01:eít.
Win b~tJ ~Rgt, j;ann. eine der~8'" Ford~ nur ttÚt Grilnden éei' öffenrliohc:n
Ordnung, Skhcrheit und GC$\UUlheitgèrcçhtfertigt w~rden. Dllrllbo:r himIU. D1U# Ihs
Erfordcrni$1lDeTlä.s~lichc VQ~lWetzung für die Erreich.ung des vmolgtlm .zw~ :I~in

, (vgl,' Un¿1 VQItl 4.12.1986 in det'Rtcht5!lÆehe 205184, lConi:lnj¡siOlllDeunch);",d, Slg.
19&6, 37SS, 1ùndnr.' 52; Ul'tCI.1vom 6.6.1996 in der Re~hwache C-l01~;
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Ko~ssionlltalicn. Slg. 1996, 1-2691, Rmdn,r.31; Vrtet! vom 9.7.1997 in dér
Rté.h1üa.:be C-222I95. Parodi¡ Slg.1997,l-3899, i.1Indm".31). .

Bmits i¡¡ ihrem M1lm~iben hat die KollllnÍß\on die Autraøun~ Yetttetcn. d&ss'~
in tier verordnung beschñebenè System t\íl ~e Zul~g und Ûbo-wmun: prl~
KcIllJoll$t811c:n eine'?~ auf dem Gebiet des .MitghedstlaU VOnilJUettt. der: die

. ZuJali5un¡ emilt 50 fiele eine in. ciru:l111inderen Mitg&r.htzat l1i£ds:ge~e uM
tugellSSScne ¥.œtrolatclle, die fuI\: benr1ilchc 11tíslc;e.it iII ita~Uer und kontiøuicrlich~
Weise: in ~tschlarui von eÚIl!" Zweitniedenauung aus al1!Oben wíade, Wl~ die
Nieócrlantmpmiheit LID.ti JÚçbt unter dk OienstltÍJtuppfreib::it (ygl. Urteil· VOM
30.11.1995 in der Reehusaclæ C-55J94; Gebhard. Slg. 15195, 1-4165, RandDt. 28).
Môclnc eme .in eiMm· anderen Mit¡liedlWt 'Pied:rgtlas;eM Kontmllitdle die
Oienstleimlnlsfreiheit im SinDe du Artikel; 49 EO- VerlD¡ fllr li~ it¡ AmpIUCh
nèhme~ datfcler A'Jibahmemit¡liedstut die Wahrne1mnme diesc:r Freiheit Dicht dlàurcl:l
unh."t'bi.nd:ft, dass ct eine s1il:ndigrJ'NledcrlauWlg auf' aeinmn Gebiet forœrt. Mit r:iner
solchen Fordtnln~ wird dem Untemehmcn die fraie Wahl %Wiíz:hen
Dien$l1eiatung'ilfreiheit clner$cib> und Nieder1assu.ngmeihei~ arid=:rscits ¡enornmm.

Die iust2b.mg J~r ë,fflrrtlicJrellG.wIillJ·

Die åundcs:rtpublik beruft sñ:b auf die Aumalm!.etegelung dei .4-rtikels 45 EG-Vcmg,
Qil: AWîÙb¡,mg d~ afl'tntW:heD Gewalt.

Zu:nJi.~h:aIs~ damJl hingmcsCl1, cia" alle Aumahmen \Ion dm GIWl~ der im .EG.
Vertt:ag ve~ Fl'ciheit=n einer' l'CIIliktivCß lnti!lrpretation unteriies=. Die

. AUloabmebe6:timmúng bailgllc:h da· Auslíb\U2g der öffentlichen Gewalt j¡t auf
Titigk=itcn be$cb:rinkt. die als r:olcñe alne UllXIIittelbareund spezifische T~tnahme III
der Ausiibwlg öffmtlichtt Gewall. deràWlm (vst Urteil vem 21.6.1974 in der
ltccnwar.M 2fi4, :R.cynen, .SIg. 1974. 531. !\and.'ll'. 45: ·Urtell vom 9.3.2000 in der
.Rec:tlt3$acl1cC-3SS/93, KoinmiøicnlBelsic~ SIg. 2000, I·1221, Rendm. 2S).

Dill ~erolÙÚ1lg r:~lt die ~íclmu:q,g du P¡adukte alii 6lcologischan Landbau
C\W"Ch die Praduzenten. OCr ProduzCllt darf auf dem Etikett øuf d,I!l1 Okologilohett .
Ul'SptIlng seines Prodllkrs lililweiUn und lc2na es %li einem hOherc:n P~ia v.xaub ali
eÎll PIOdclct aUi der ~chcn Produktionskette. Nach d1!l'K.orl1Icll~ durch die priv~~
Stellen .dllIf' diS en~he:nde Produkt en~eder mit liner K~c:hn\.ll1e als
ökologi&cilcl Prodl.lkt w.f dl!ll Murt il:ebøcllt werdm. ooø: 'Ilie: Venoarkrilng wlrd wegtll

. VcmoDcs ¡e~n die l'rodukIiœæ.u1Iag~ un~Slgt. Dili Verl:>ot ka:r.In LidI. ¡ep" eine .
bes:dmmte Partie oder .gegen die gesamb: Produlaion richten; in bèiden Flllcn hat der
Pro~nt jedoeh die Mliglíc:hkcil,· Ic:inc Erzeogni~sc als Produkte der lc:W¡iscbl:n
~guJ\ß ohn~ llin,weji auf ökologist:bco Land.b ..u und ~ ~i%lcm: Mdrigl!:rtn Pre$
mmarl:ten.

Dit von den KontrollneU~ dwclI¡esrtlf:en.Sankticnen fallen dahe~nicht in öz::n Bere:lth
der o{f=nt1ich.en SiclIemC"Ït. sondam ¡md Be$tIU1c1teil I:!Înet adminismdven KontrOlle de¡
ökologischen Landhau¡.

Das 'Rcchnverhlltnis zWivchen der KontroIlstcUc und dem Eneuger. d.er Produkte aus
dem Qkolo¡i¡cllen Landbau v~ ilt im We~enrtíchCT\ pr1valreChtlicher Natur. Ein
dcutschflr PlO<h.l:u:nt :Iænn' ftci ~ GÇIJ d~cit 2S in Dem:schland zu,geJ.a~c:n
~ollsten;;¡:¡ wihlen \U'\d die Kontrollstrlle lWl:h weeh3eln, weM er der Allaicht ÍIIt,
dus die Di~el.ttlll!ge.n dieser Kontrolli1dJe unbefiicd!gl!ald ¡ind. Dies bedeutt:t nicht,
dass eine K.omrollstellt: nieh~ ..JCh die allS dml i5ffc:ndichen Recht eí~, Mit!!ie:dltaa'ti

. . .
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erwaçh~epen Verpflichtm:¡gm ein%llhalten hat, wit: dies. auch bei ~wilte::rl oder
ÀmeD der Fall ist. Feœe:r 5taht ce der Konttollllt~ne meist frei, die VCl'giltung ZU

bcatj¡n¡'n.el1, die dit betn:dl'c!ncn Eluuger z;shlal müssen,

Der pnVlle Cb.ar:t.l:Úr der Titiglcciu:D tiner KQlltron~l~ in ·Pcutsclùand buln auch
anhand dea Wottlal.1t$ der tcitliJùr;n YQlJl. 28. Janmr 1994 bellIgt w~ Sie emhalt:n
einen ~taiog yan Sanktionen, die cine -private Kantrollstclle ih:tcn l(unden auferlegen
Jamn: schriftl~ HinWeiS. verlldtkie AllfZeichml.llgs- und Melde¡lf1ioh~. Nachkcmll"Ollc,
Abmshmmg und, nacll Mlßgabc der Be!timmungen der einreln.t:n Bundeslinde'r. ein
Vdbot n.acb .Arti.kal 9 Abw.z 9 uad A.rtü:el 10 Absatz 3 ·der Verordnung (BWG)
Nr.109:z/~1 IOWie Vemag,mmn. lm Obñ¡en wird .;.u!drUok1ich d6X'lluf hing~
dass .,writerxehc:odc Slttllttioncn nur von der zus"tlndigen Bebötde vcrninlt" wctden
~Mr;n. .

Gleichwohl \omn cine privite Kontroll~Ue die in der. VcrordnuaÎ "OtBMehenen
SaDklioMt:I.(Artike19 Absm 9 und Ariik=l1 OAb£ltz ~) mebt ~eise durchseta:u,
z..8. ein V c:mwktuIIiivubot eimeb:ltl Produkte aus 6kologù¡çhem Landbau ødet. em
voriibergchendes vctbQt eegentIb$r Itml!!m Betrieb; p¡Wakte tnit Oem Hinwuis auf ~
óko1cgi$Chmt I..andbau %Il ..-ertroibe:n. Solånge Bcl1ö~en œd Gericlur. keine
e7itsprechenden MaAnahmen erlaUr;n, kann cin E~r trOtt eines Verbou weiter leine
Produkte ,,~meibcn und bun auch nicht ~ gehindert W~I1. die Kontl:ollsle.lle %Il
wceh~IlIn. Allein acharden UDd Gerichte, denen eín~ K.onlrol~ße l:tWlli&e.
l1~g.ehninigkeilen, dir; 2:U emem Vetbot Anlass gc:bcn, mitteilt oder b~¡ d=c:n si.c
diesbezügliehe Be&~weråe erhebe, konnen Zw&S\¡smaLl!l1!hrnen erlassen.

Dm\!.' redSft dass di~·-pri-vat£n KonuoUstel1c:n lediglich eine helf~ RoIl: bei det
AllSÜbung der ö:lrentliC:Mn Gewalt spie1en. Die deut5~ B·cnörden köcn=. sidt dl!h=r
rút:bt auf Artikel4S Ab5atz l EG·V:rtr2.g bcru!et'I.. Dieser Al'tikel nhnmt TItlCkaiten vom
An'olt'CndWlg~bereich .cler Vemagsbeatlmmungen a~, die ein~ ..itch gcltsgemlichè,
unmiue1bare Imd s,=%ifischl!. 'I'eilnahmll lID der AustUnlng dl:r 8ff=tlicbcn Gewalt
darstetlrn, wobei eine: \:u:l.fenØc Jt:¡11e bei der Ausilbun¡ dc: ôffe'l1lllchen Ge\Italt im
AI1gem~inet\ als nid1t hinreichett4 uphel! wiItI (vg].. Urteil vom. 13.7.1993. in·det
Recht.'\..~ac:heC-42192, Thijmn, Sl¡. i993,1.4047, Randnr.12; Urteil vom Z9.10.1998. in
der R.cCht!SEh= C-,1l4l97. KImlmÏ15liow'Spanle:n, Slg. 1997, 1~711j bndnr. 37).

DemcntSpreCh~d 'fb,llt:ll.die TitÍ~iœn der privatell }Çontroll$tellcn ~ Artikel 49
EG.Vatrag.

D¡1$AI'gu1l',,1!Ídes A¡IgøølIfÙf~es

Nach der R.cchtrprcch.un& Ces G~ht$bcf¡ iat daa .Erfonlemis einer Nicdaløcung dann
mit Ar!:lkel 49 EG-Vertrag vereinbar. wenn' Ci um:rli&slichc Vorau¡m.%IlDg %Ut
En:eichun2 des vctfolgttn Zwecks des ADgemcinimere¡seS ist (ygl. Urteil vom -4.12.1986
in der R=dll$$ach~ C.20!l/84, J(omrnis.riODlDewsc:hlanrl, SIg. 1986, 3155, Randnr.52;
UI""~n vom 2B.1.l992 itl der R.echtsliKCM v204/90. BElcllmann, SIg. 1992, 1·249,
.R~. 32; yrteil vom Z&,l.19!n in. d~ Rechtssache C.300/90. Kommi/laioolB~en.
Slg. 1992.I~30S,bndnr. 23). ,.

DisJcrJminieraJUk B$sçlu:iIlkungc¡. ,:i:a4 n\tr lSI:UI f,"Ù!Il m Artikel 4eí ¡:~Ien ~ de:r
iSffontlicben Orcbnmg.. Sichr::mcif UDd GeSlmdhtit ~htttrtigt. Oct"VemtJlll~rsehutz
wild in A.rtiklll 46 nicht renannt. Dieses auch vom Qe~hof in flCiner R.t!ebf.¡pr=clnlng
anc.rkanme Allgcmt:inintc~e, atell! Dllt bl:i nichtdis};:ril1'Úruem:tden 8e.K:hrlnl:Ullgm:
eine zu1is:sige Rechtfertigung dar (vg]. vorgen1lllntu Urtr:ll ."om 4.12.1986,.

7 -



KomrniS5ÙlrJPw~,h1and). Du E:{Qrdemis des Sitt~ und dM Ni~rt.iulU1: wird
dagegen ~ d.Wrimia1ereuœ Be~i anee5ehen.. d.i~ !ich nicht mit 4tm Argument
~ Vetbtaucœrscbottc8 tt:cl11fmipn tkn. Daher i~t diw=s Er~er.cis mit ~
Di~tlel¡¡tl.lIlgSfl'elheit, einc:r åer Orundfrcihciten &lI Binnenmarlctes, nicht vereinbar.

Im varlieg-eucJc¡ Fall ~U mit dl::' Kon1:l'OUe d=r öko\ophen ArJballvmahroat deu
Verbø.ucllcrn ga:an.tic't w=dec. dua dio vQn ibnml erworbenen P~ pl,se

. Standards trf!lllen, die wiedmml IrIII'ihrlcøu:n.. dISS bei (I" ~p¡ di~ Prødukte
keinl; chèmÎ.$ch.syl1~Edlan Mmd Vl!rWcudet wurd=n. Das hicsr vedblgte hrtmsSé j¡t
der V~btnèhl1tz:,.dtJr.ls ein Onmd d,. AllpmeinmtBlelll&ell 4nCfbnnt i&I, mit clem.
sieb :Ses~ d.er DícnstleiltUll£Sfreihllit ~tfi::JtîJ!en øen. Selbst'wcml das
EIfun:icrniS cirm- NiederlasllBlg in Deu.tsch\and Ils niclltdislaimiDicr=de ~lulckllnS
~gc:sehen und der Zweck. dCJ Vmrø.uchmc:hut%es anerkannt 'WÜrdet!. roUslte aber !KIth
der FaU vorlies=. du diCStlJl .lnIereUè nieh~durch die VOl1chriftl!!n ~ wird. dc:n:n
-díe -private Komrollstclle in ddn NicdCflaS$l.lnpt¡liedlltalt \l1ltlltlie¡t (vg!.
variclWlntes Urteil vom 9.7.1997, parodi, Ræadnr.21), und vot "llem d.Qrllen keiM
gBrJ'lèinidlatID,cben x.oordmicsnmgl- 0= Har,IIlœi~ieIUIIg$beltillltllDllP·cØticren
(vgl. Urteil vom L3.5.1991 in à::r R;chWachcC-.233/94, Dl:Ut~hb:ndIEmnp¡~
Parlœcm \Ind b, Sla. !~1, 1-2AO:5, Randnr. 16). '

. Die Yc¡:Ordmmg (EWÇi) Nr.2tl92191 hanno:rlliett aber ¡ende die iSkolo';lehe
Erzeu¡ung landwirt5cha-ft1icha Produkt=. und die, cntspœc:h.,illien
Kontn:rlIbeniIrunungen' F= in du ¡damD .EurOfliiS(:h=1. Un.ian. Das B.rfordemis
ciner Niederlusung ist somiz imSinne der Dienst1eistUngsûeihcit lach wie, var
uxigerachtfc:r:tigt, selbst wenn man llIltØUllIt. das. es sich dabei um eme
niehidiskrimbùerende BeSchnnktmg bandelt.

Die ,d,eut:schen ~èirdm1 ~ete~ Wa mlt det VerablChiedúng' Jkr
bbm~VDtSchri&n :mr die ~tnl, K=œe:idmung UD4 K011'Il'Plle dtr PJoduk.= á1l5
61co1ogi!IQb$ .I...a:zldbml die. von den privaten KontrollsœUen ausgellb. XbI'l1rUIlI!'UI1d.
Zeniflzien=g ciieger Produl:;æ %U ,iner m1tliehen Allfga~ wurde. Die' SwId~bJik
$l:hlussfglg=n. dills das privø.tt=h1lichll Vc:ttntIlia zwilChen dm Xontro1Ute:llc:n UDd den
Vennml=1 von ProdUktèn aus ôkolo¡iscJwn LaDdbau nur n.ooh deklm.IDrilChtr An
&ei.

OiCliCIl A;'¡umcnt' i!t einmal :mdlr ;ntecpn ¡v. hal¡.u¡. 'dasa der Rat btó df;r
. VCl'3bschisdung d=r Varorrlmmg nit:h1 VDl'I' dr.r iD Artikel 55 in VmUld;mg ål ArtiØI

4S EG-Vesrtrag vor¡eselièuen Mögl~t:it Gebnuch SlIIIllchl hat. dio 1(DnDOlle \Uld
Zett.ifizienmg det Okoproduktc a:tlI' dem Anwtndungsber:ich des Altikeà ..~ EG-
Vertrag ~u5%Une1unr:n. Dantit hat der GemeioJ¡ohafugcs.:tlgeber dieu nt1~
nicht ali Titiglceiten qualifiziert, die im Sinne des Artikels 45 mlt du Á\l$tl.bung
·öffe.ntlichtr Gewillt velblltllScn sind. '

folgte man der ~cnbltiCIL der dcuhl<;ben BchlJrden, Wili'dedas außerde:m b~
du.. ¡¡¡¡ein scl!oa die gemamachaftJjçhe 1U:e¡:;l\.lJ1g der AUlIú'bung ciner Tätigkeit ùn
Hinbikk ltUf die Sichetu.!lg des freien Wa.renve:kehr¡ dazu t'I1lIml würde. das& die
AU~tnmg 1Üe:scr ntigkt:it automlltiscb vom :furien DicnitlelJtun~vcrkehr Im SinIJe dø
Artikol¡ 49 EG- Vertr18 ausgesc.hlossen wíire. Angr¡sichts der fundamentalen Badclmmg
dies~ Ptintips, wit! dIle solche KDIlB!IqUen.z mehl \).lczeptabe1.

B
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Die YerordlfJ./.'Itg tFWG) Nr. 2091191

Sei der Rechtfettiglmg des ErfönlttrnÍHt:II dner NiedcrJauung in Dc;utseh1and beruft !ich
die aundesrepublik auch ¡Ilf den Wortla.ut dr;r Veroodnung. Euterui xnas~ gemiI! Artih:l
9 Ahsaa 5 Bucll¡tabc e bd der Zulassung die personelle, admini&mu:iye und teeh1iliche
Ausriistung beñicksichtigt werm ZwcitclS mÜS5ttn, wie in A:rtikel 9 Absatz 8
Blh'hstabe Il bestimmt. die :zugelaæenen KOlltn)llst.ellcl'l der ;ru:rtindigen B~IdC: Z\1Pug
~ iñTen Dit::nJ1tiDmen UlII! EilIlichtUllpI1 gewibrcn.

Dieu BI:5timmungeo. dürlb. 3.lli raeluuen Oriinden !lieht itt einer JUd:icnalr.n
Abg:ren:zung det K.ontrolltiti¡kcit= :fillu'eft. . " "

Was ihre Gr\zDdzilge IIlIJCht, so Itiib:t .s.ich die V~ bei der G!:s1altlD1t des
A~innenm.a:ktel aU! Artü:el 37 EG-Vcnt.tg (vonnaß A.rtlkcl 43). ÄlJch die
BeStimm.llDgC'l des ~b~)eitetcn Jl..ecbtI" dUrÎCD den Gnmèprinzipien dc~ Vm:ags llieht
zuwiderlaufen: Oie Verardnung lc:ann meht einerseits den fi:citm Verlcebr äkoløgis_
AprproåuJcte g;aranfien:ri und and.ereøl:ÍU Ausnahmen vim der .Diensthril;tur¡pfrciheit
scllaffi:n. pa:zu hitte es eines Verúh.tfnu nach A:rtlkel 4S Absm l EQ..Vemag hedurft.
Außerd&J:nhat det br, wie bereits betont, bei der VenblchiedtmS dieser Vemrommg dIe
Kontrolle und 2:ertífi:zierung der àkalogiscœtl ~ror.hl.k1enicbt ausdnickli~ aua dein
AnWt;ndWlg¡b~cicb der Vel'!:&glbe:lti:mmun~n zum freJen Dit:Il.$1l¿¡tuDgsverlœhr
her.llugmmnmen, WO%Ut:r JW:h Artilœl S5 lA VCllbiMung mit Anilœl 4S ro-Venrag die
~g!iehkeit gehabt h!tt~.

Ferner sollen die" Bestiil:lmlmgen eine Û!:IclWàchl.lllA der Arbèi1 d.e! ~Ulltcllel'l"
sieheritellen, Die Titigkcit:cn cine' in eiricm MítgJicdötaat Z1.l;ell,se~ KODtrcU;telle
we¡óetl d\u(:h die m~dc: Behörde dielles MitgHedswu Ubawaclrt, åie: d;lmit mr
die "Effl2lenz ubd dîc Zuvul!ssigkei: der :K.unttcllitelle garantiert. ErbriDgt die:"
Koruroll¡t.e.Ile ge1egell!fu:h DieD5tlllistlmgcn in ~inc:m Bnd~ Mitgli.edatut, Md mit dl::!'
Zllla¡¡~\Jng durch den He~tgliwtaBt die: )(ompel:enz und die ~ der
Karuronste Ue gewihrlcistct..

nie 4eut&d!en Behard.en lind in,bCSÖDdere der Au.ffassl.ln£ dau eine NiedmlWnI nt
dc:utscllem Hohcit»¡ebiet nötig ist, damit die ffir dt:l Vcrbnmchcrscbutt WId den Schutz
~ unlaute::!'fl:D).W~m edord,crlJèl!cn'X-o!lttollllll rasch und wirlc.sam dur~ef\lhrt
werden köl!Don. Nach' dieser ArgutnenlØ!iœ. hAUt! in den Leitliníœ der BundeslJndu
eine Ni~luJU:J:1g inje:delIl BlUlde&la:.d gcfcmi:rt 'oVUdlm mQsa~.

. "

Die Btr:at1esregieTQ.llgJllIlllIe!:nien Í1lm.er mit da adminiJrrs1Íven lCanttolle t:md alwaigen
Spr4Chprobleme-a. GemiD der aeltlZlden R.eehup:rechung können Erwlpge:n
ildmini.drativc:r Art Cs llicht recht!c:1ipn. dass ein MitgUeè6tiàt "iOn. é:¡¡ Vorschrlflm des
Oerneinseb.atcs.rechu abweicht (vgl. ~œ, Uneil 'Vcm 4.12.19g6, .ICD!'IlmÍ5Jiool
Deuuel:ùan.d, .Randm-. 54). Diese Ûbcr1r:gm1g gilt t:rSt ncbt. "wenn eine derani¡c
Ab""cil:h1.U1S ~ in diesem Fall das. Ní~lierfordemis - darauf lWmusliuft. die
Au.sQbung einer "om Vc:I'ttai prantú:nen Grundfi'ejheit a:a=œhlieb (vg!."
insbesondere Urteilvom 29.1.1999 in der Rcch!S8ache C·18J95 .• Tcrhoeve, Sig.. 1999;)-
345, Randm. 45). Auch das Argun:¡cnt ctwliger S~cl¡problem.e liiút auf _
Ve:rweiE~ d~ D¡emtleistllnprniheit hinaus. In di~em Fall g:nügt es nicht, dass die
Prl!¡C'(IZvor On den BeAImIen de¡. ZielJtu=s die Au,Ubun¡ ibm' Kontrollaufph.::o
erllllcb.t='t. Der betflrifen~ Mitglicd$taat mU&S .;uc~t cillmll 1l8Qhweisen, daac $eiDe
Behörden, auch iQ }Wunen des Zuluatmpsyat=l4, ihn:n ÜbC:~UIlpfgabe2l IÚIr
eff'l%ÏenlllJichkommt!ß klinm;n, wenn die JümtrollS1clle in die¡em !...and eine stbdigc
NiederlAssuni unteI:h!lt Ulld. folglich mit dell ~en Auf dr.:Ut$Chkomnu:ni%lm:n kann.,



,Il~
il Die FClrderung óm' &lindigen Niedl:rlSiung darf nicht über d.s binaIlipn, 'We ;:ur
i·· -"""".d" vodol.... Z-;. ....... FalI.l. ~- '" x-olI

rtdI
...

i ~ críoroerliclt ist. In i;liçSC1n Zuømmmhang sei darauf hlngewi~stn. dass die Fordctung
I .cl« Ni.-' ...,¡, il!r "'~' !(ødrollstdl'" ";l!. ... Diob! ,¡,
! veth!1uri~ig ange&ehl5~ werden kaml.
I

I ' .!. Di' Gel1e¡utli~
Per AufrtAbmCllWlt ist vttpfl.iMtI;!t, unt« BeIÜcbiehtigung de:!' Z'\IhøIDIi. die éie
K.onttOl

lstellc
bereits ixt Thmn' N~de'I'lass1lJlgsstaat erl\alten hat; = GCDcbmi,¡lmg ~

ert~en. D:.'bèi mUll! der Allfuahmcstaat '/IÚt dem Nierlr:r1aaungl;taat zusammt2'l!Ibcittn.
Dir: Zula$'Ilng CÍllt& Il\dcm\ Mitgliwtza1;& bnn lm Wep eitltl v~chtml
GenehInigún~v=:fàhl'tnI an;rk;almt wcfl'k.¡n,wobei die E1emen1e zu ~icbdgen
sind; die: "brrr¿tsvon dmn Staat pp.riift ~ der 4ic en!: Zuløsuna c:r1eilt bat Bei der
Emibl.1I¡ ein:t œlehm Genehmlzung k~ si£h der }¡uf'nahme:mitgl

icds1øt
jc<&bc&ond~

daVOII :íibe:zcugtn• das;:
::..) die ~V&te ):.ontro~l1e1 für die a¢' seinr:m Hoheil4gebi~t· .geplanten

KOU1l'9Utätigkcitl::n. !1ba IIÎne geeignete ponsoncllc. IIdmÎlÙ¡ttanve und ¡éeh"lrrhe
Au.sStatt!Jng'Vor Ort ".,.mgt. -.owie Bll/! Garantien in Bezu: ~f Erfahnmg bei dtr
KontTOllc:.ZuvmlüSigØit und Objektivität bietet, wie dies hl ArriJ;cl 9 A:ssatz S
Buchstaben ¡; Il.lld d der Vcmrdnun¡ vorg~ist;

b) gemin .Art.ilañ 9 Absa.tZ 6 dC'!' Vcranin:!mg eine qllm=;&en= ùbcr;vachung
g~=isu:t werden kann und. im'ix,ondere der Bcbônk. etwaige
uruegelmißígkeiten lmd Ven'tÖ8e systématiaeb.lInd effl~t mltpeilt werden;

c) . eine korfekí= Anwendung d~ ùbrigt:!1 Bc:mmxuuilget\. de! K.oslttOlhyst~, die ir.
. ArtÎ.J::el9 A.b~ 611,'7. i und 9 nied~geleØ sind, gewahrleistet i't.

Pie TataachD, dass die Verordnung kein 'Vmlnfa.cht::s zu\usunpverfahrtil ~t,
hindert dit: Mitgllc:thw.tc:n la:i~ duan. Cs\. solches VCrl.alm!rl el~

5. Sthlu.. rol~n~
Abséh.ljeßen4 ist íc:;1Zllhahcn. dasE die ~ssion tiS für lUn/eroinbar nd~Anikel -49
EG-Vc:rtrng hält. wenn die Bun,dcsrogi~ von prl'Yl\ten Stellen zur lContTtIl1c des
ëmloiiscllen Landbans, dí\: In oln= anderen Mitg1íeóst:o\.;¡t ;msiui¡: und zugelassen
sind, auf der Grundlage von Ziffer 2.S der Lcltlinl.en voxn 2B.· J~\lar 1994 einen
GeliCMftslitZ odçr eine dauc:rl'lafte In.fnQb'lJk:tur foW d~ut5cht;m Hohdtsgebiet !o.rODt.
Na.r;;hWürdigung 4er Sa.clùcøc: ist dJe Ko.nmùssion·da Auffas;SUllß. das, diese foroenmg

lO

Ml:.ngels .einer ausdrU~1!hen Verpflichtung in der yerotdJlung; obliegt es getnIß
MtlkellO ~G-Vøn.g døl. Mlt¡1iedltsat.. dc: die =rs1eZUlwunc en=ilt bat, diele erneut
%Il priif=n oder sogar ZU .... ídenufen, wenn. cin anderer Mitglicd¡tut be¡rl1nd=tt: ZWl:ifel
an einer zuièlU5fneø ptiva'tell KontrollStl!l]e lußcrt. O¡I'I5kann Ocr Fall sem. wenn
produkte t.u5 ëi~olo~schexn Landbau nicht itt dem Mitgl~taa.t venrjebcsl ......C"den, ir.
dem sie mcugt wurden. und ei bimbei %Ü eroxthaften Vøtößcn gcl;clIll1\C1 ist. weil die
:i\¡ßdlt~ privateñ }{ontroll¡tcllen nícht die im Eaeugerlmd notW:ndi.gen }(!!ntrollen
à¡¡.rcl¡gefiihrt ha'œn: lm Sinne: eines wirksamen VerbIaJJChmchurzes auf dem gel5amten
Binnenmarkt gilt das gltichè: PrinzIp aueh dann, wenn tine K.ol\trollstelle außerl1alb des'
MiteJícdstMU. da Jie %Ugel¡,¡&cn hat, }{ontrollc:n dun::hgc:f!lhrt hat, die sleb ..l.s

ul'll~reic:hend 'erwciJm '



, ,
dazu fillut; dau diese privlIten KOIItrollsttllea danIn geh.inde:n: werden;VO%1 ihreal Sitt in

einem IIllderen Mitglicdataat aus ihre ntip:cit' in ~ISGh)arul61lSZtlQbelt.

AUS DIESEN. GRÜNDEN
GmT DIE KOMMlsSION DER'tUROP À.ISCH¡N

GEMEINSCHAFrEN,

aachde::m sie det Bundearl!p\lblik ~blalld mit MahnJchreibetl vom 8. Nevember
2000 (~. SG(2000)ID/IO!217) Gele.8~ ~ Äußerung gegeben hal Wid dle ÅlltWQtt
der Bundémpublik vcm 2.5. Februzr 2001 (At SO(2001)AJ02658) geprüft hat,. 1=nàB
.Artikel 226 Abll.m llÛl! Vertngs 2Ill" GrQndUDg der E.llrtlplii5Chen GemeimcW .

FOLGENDE ¥IT GRt)'NDEN VERSEHENE STELLUNGNABME
All:

Mit der Fonlenm.g, dasll private :Konfrollsœllen im Bereich des'okologischen I...Qdbau&,die
in ei:!Í.e::m ànden:n M'itgUbdsuw andW¡ und ZUgclU5Cl sind • .in Dctttschlmd einen
G~8¡jtz ~ eine andere. d&ucrhtd\e: lnf:a¡truktur untm'halldn miiBSen. dl!nÏt líe
gemiiB den Leitlinien der Bun.deslinder %IlXn KontroJlverfahren ¡:¡aeh der Verordnung
(EWQ) Nr. 2092191 dO'lt ihIe Tåtigk-eit=n ausGben lr:öcl1en, -..em!l& die Btmdesrepubl:ik
Oeut';chland gt:gell Lhr: Verpfliehtwl,gCll ;tUS Artike149 EG- Vertrag.. . .

Die Europiíscb.: :Ko!I!.lllission farder; die .Bun:de~rr;pubá Deut&hla.nd gemiS
Anikel226 Absm l ~, VatraglI %Ur Orilnt:lung der Europiiisr;hen Gemeinschaft auf. die
Maßnahmen Z"U trdfen, die erforderlich !lind. um w:ser .rait Grll:aden vc:nehc::ncn
Sfellungnahme binnen zwei MO'Oltci nach Ïhret Ùbennittlung DllOhzukolmnen... .

Brùssel, den 1611012002

FUr me KàIDnÙStlion,
Frita BOLKESTEIN
Mitglied der Kommission

FOR DIS RlCHTlGJŒrT
"'Ur '1Il alll,.,.I~..e-:
SylVIdIt .BISARRE
Jlin:lcter der }(Pilt:!
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Diese Auslegung greift einer Entscheidung des
Gerichtshofs, der allein eine rechtsverbindliche
Stellungnahme über die Gültigkeit und Auslegung
der von den Gemeinschaftsorganen erlassenen
Rechtsakte abgeben kann, nicht vor.

*1Z* Jlof.¡ *
i> 1Z
=; 11i:l~

EUROPÄISCHE KOMMISSION
AGRI -,H.1 Landwirtschaftliche Rechtsvorschriften RIPAC/DE AGRI/2002/64544

14/11/2002

AUSLEGUNGSVERMERK Nr ..06/2002

SEKTOR Ökologische Erzeugung von Agrarerzeugnissen

MASSNAHME : Bezugnahme auf ökologische Produktions.methoden in der
Kennzeichnung

BETRIFFT :. Verwendung des Gemeinschaftsernblems für aus Drittländern
eingeführte Erzeugnisse

BETROFFENE VORSCHRIFTEN : Artikel 8, 9, 10 und 11
Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den
und die entsprechende Kennzeichnung der
Erzeugnisse und Lebensmitte~

der Verordnung (EWG)
ökologischen Landbau
landwirtschaftlichen·

Dieser Vermerk er set zt den ]I.uslegungsvermerk AGRI/7703/4662
vom 17.03.2000.

Dieser Vermerk sc Ll. Antwort auf die Frage geben, ob und unter
welchen Voraussetzungen das Gemeinschaftsemblem gemäß Artikel
10 J'..bsatz l der Verordnung (EWGl Nr. 2092/91 über den
ökologischen Landbau und die entsprechende K¡;mnzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (nachstehend
"die Verordnung" l für. Erzeugnisse verwendet werden darf, die
aus Drittländern eingeführt und gemäß Artikel 11 der genannten
Verordnung in der Gemeinschaft vermarktet werden.

Nach Artikel 11 Absatz l der Verordnung dürfen aus
Dri ttländern eingeführte Erzeugnisse in der Gemeinschaft nur
vermarktet werden, wenn sie aus einem Drittland s t ammeri, das

l

!iii,; ~ !



in einer durch Beschluss der Kommission nach dem Verfahren des
Artikels 14 zu erstellenden Liste aufgeflli~rt ist, und wenn sie
aus Gebieten oder Produktionsbetrieben kommen und von einer
der Kontrollstellen kontrolliert wurden. die gegebenenfalls in
der das jeweilige Drittland betreffenden Entscheidung
bezeichnet sind. Auß'erdem muss die zuständige Behörde bzw.
Kontrollstelle de's Drittlandes eine' Bescheinigung ausgestell t
haben, der zufolge die darin bezeichnete Partie mit Hilfe von
Wirtschaftsmethoden auf, der Grundlage von Regeln erzeugt
wurde, die denen des Artikels 6 gleichwertig sind und einem
Kontrollverfahren unterzogen wurde, dessen Gleichwertigkeit
mit dem Kontrollsystem gemäß den Artikeln' 8 und 9 anerkannt
wurde.

I,

I
!

Abweichend von Absatz 1 gestattet ~~satz 6 von Artikel 11 den
Mitgliedstaaten bis Ende 20.05, Erzeugnisse aus nicht in der
vorgenannten Listeaufgeführten Drittländern zu vermarkten. uni
eine solche Genehmigung zu erhalten, muss der Einführer
gegenüber deri zuständigen Behörden des Einfuhrmi tgliedstaates
hinreichend nachweisen, dass die Einfuhrerzeugnisse nach
Produktionsvorschriften, die denen des ,Artikels 6 gleichwertig
sind, erzeugt wurden, und Kontrollmaßnahmen unterliegen, die
in gleicher Weise wirksam sind wie die in den Artikel 8 und 9
genannten Kontrollmaßnahmen.

Aus Artikel 5 Åbsatz l Buchstabe b') und Artike;!. 5 Absatz 3
Buchstabe a) der Verordnung geht eindeutig hervor, dass die
Vorschriften über die Kennzeichnung und W'erbung, in denen auf
den ökologischen Landbau Bezug geno~men wird, auf Erzeugnisse
anwendbar sind, die im Rahmen der Regelung des Artikels 11
eingeführt werden, sofern der,Einführer den in Artikel 8 und 9
der Verordnung vorgesehenen Kontrollmaßna~~en unterworfen ist.
Aus Drittlän'dern' eingeführte Erzeugnisse können somit eine
Kennzeichnung tragen, die auf den ökologischen Landbau Bezug
nimmt, sofern sie Produktionsvorschriften und
Kontrollmaßnab.men unterliegen, die denen in der Gemeinschaft
gleichwertig oder gieich wirksam wie diese sind.

Aus Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung ergibt
sich, dass das Gemeinschaftsemblem die Einhaltung des
Kontrollverfahrens ,nach Artikel 9 garantiert. In Artikel 9
sind ,die allgemeinen Kriterien genannt, die dieses
Kontrollverfahren erfüllen muss, insbesondere in Bezug auf die
Bezeichnung der ,Kontrollstellen und -behörden. Für die
eigentli'chen Kontrollmaß,nahmen ninunt Artikel 9 ~.bsatz 3 auf
die detaillierten Mindestanforderungen in Arillang III der
Verordnung Bezug. Zusätzlich bestimmt Artikel 8, dass jedes
Unternehmen, das Erzeugnisse des ökologischen Landbaus mit dem
Ziel der Vermarktung erzeugt, aufbereitet oder aus einem
Dr.i.ttJ.and einführt, verpflichtet ist, seine Tätigkeiteinem
n.ationalen Kontrollverfahren zu unterstellen.

2.



Gemäß' Artikel 10 Absatz l' der Verordnung darf das
Gemeinschaftsemblem nur dann auf dem Etikett der Erzeugnisse
angebracht werden, wenn dä e's e Artikel 5 Absatz 1 oder 3
erfüllen. Ökologische Erzeugnisse, die aus Drittländern
eingeführt werden und die &~forderungen von Artikel 11
erfüllen, fallen somit in den Anwendungsbereich der
Bestimmungen über die Verwendung des Emblems. Artikel 10
Absatz l muss somit als Bestandteil eines allgemeinen
Kennzeichnungssystems angesehen werden. das für eingeführte
Erzeugnisse ebenso gilt wie für Erzeugnisse' aus der
Gemeinschaft. Diese Vorgehensweise s tLmmt; auch nut den
internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft überein, etwa
dem' Grundsatz in Artikel r rr Ziffer 4 des GATT, wonach die
Erzeugnisse'des Gebietes eines Vertragspartners, die Ln das
Gebiet eines 'anderen Vertragspartners eingeführt werden,
keiner ungünstigeren Behandlung unterworfen werden sollen, als
sie gleichartigen Erzeugnissen einheimischen Ursprungs in
bezug auf alle Gesetzesbestimmungen, Verwaltungsanordnungen
oder Vorschriften bezüglich des Verkaufs, des
Verkaufsangebotes, des Ankaufs, der Beförderung, Verteilung
und Verwendung dieser Erzeugnisse auf dem inneren Markt
gewährt wird.

Ûbli,cherweise ist für die überprüfung, ob das
Kontrollverfahren eines Drittlandes den genannten-Vorschriften
gleichwertig ist, die Kommission im Rahmen von Artikel, 11
Absatz l zuständig. Die in Artikel 11 Absatz .6 vorgesehene
Abweichung überträgt diese Aufgabe jedocp dem
Einfuhrmi.tgliedstaat,

Die Beurteilung, ob das Kontrollverfahren 'eines Drittlandes
den Kontrollvorschriften und Verfahrep. des gemeinschaftl·ichen
Kontroll v'erfahrens entspricht oder gleich wirksam' wie dieses
ist, erfolgt unter Berücksichtigung der' in Anhanç III der
Verordnung und in der Norm EN 45011 genannten &~forderungen.

Wurde di.e Einfuhr von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 11
Absatz 6 genehmigt, so sind die Kontrollmaßnahmen des
Drittlandes nur dann als gleich wirksam anzusehen, wenn sie
von einer Kontrollsteile durchgeführt werden, die unter
Aufsicht der öffentlichen Behörden steht.

ora.
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den Freistaat Thüringen,
vertreten durch den Leiter der
Thüringer Landesanstalt fur Landwirtschaft,
Naumburger Straße 98, 07743 Jena

- Beklagter -

1 K 67/02 GE
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VERWALTUNGSGERICHT GERA

Urteil
In dem Verwaltungsrechtsstreit

des Ö__ e.V.,
vertreten durch den Vorstand,
T__ , __ N__

- Kläger-
prozessbevollmâchtigt:
Rechtsanwälte Hentschke und Partner,
Kirchstraße Il, 74336 Brackenheim

gegen

wegen
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft (ohne
Subventionen, Anpassungshilfe, StiJIIegungsprämien)

h a t die l. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Gülsdorff

Richterin am Verwaltungsgericht Breuer-Felthöfer,

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fuchs,

ehrenamtlicher Richter,

ehrenamtliche Richterin

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2003 f ii r R e c h t

e r k a 1111 t:
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1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der

noch festzusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:

Der Kläger, ein sich in Liquidation befindlicher Verein mit Sitz in N__ , wendet sich

gegen die Entziehung seiner Zulassung als private KontrollsteIle gemäß der Verordnung

(EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau! die

biologische Landwirtschaft (sog. Öko-Landbau- Va).

Mit Bescheid vom 16. Dezember 1998 erhielt der Kläger seine Zulassung als private

KontrollsteIle nach Artikel 9 der EG-VO Nr. 2092/91 auf dem Gebiet des Freistaates

Thüringen. Die Zulassung umfasste die Kontrollbereiche A (Kontrolle landwirtschaftlicher

Betriebe) und B (Kontrolle von Be-, Verarbeitungs- tind/oder Handelsbetriebe). Auf Grund

dieser Zulassung schloss der Kläger Kontrollverträge mit landwirtschaftlichen Öko-Betrieben,

so auch mit dem landwirtschaftlichen Betrieb "G__ " (nachfolgend G__ genannt). Mit
Vertrag vom 20. Oktober 2000 erweiterte der Kläger gegenüber dem Betrieb G__ den

bestehenden Kontrollvertrag um die Kontrolle B (Handel der Produkte). Darüber hinaus

stellte ein Mitarbeiter des Klägers dem Betrieb auch ein warenbegleitendes Produktzertifikat

aus. In dieser Bescheinigung heißt es wörtlich:

"Hiermit bestätigt die KontrollsteIle ÖKOP- Vereinigte Kontrolldienste. dass
die von der Firma G__ K__ , S__ , __ G__ , EG-Kontroll-
Nr.: D-TH-J-37-ll Ol-A am 27.09.2000,28.09.2000,2.10.2000,6.10.2000,
11.10.2000 gelieferte Menge von 150 t Öko-Braugerste an die Firma
G__ , Handelsges. flir Naturprodukte rnbH, H__ , __ S__ aus
ökologischem Anbau stammt und den Anforderungen der EG-VO
N r. 2092/9 t entspricht."

I

I

I
I

J

Am ll. Dezember 2000flibl1en ein Vertreter des Klägers sowie ein Vertreter des Beklagten

eine gemeinsame Kontrolle der Firma G__ durch. Dabei konnten von dem

Geschäftsführer der G__ weder Unterlagen zum Wareneingang noch Nachweise über die
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ökologische Erzeugung dieser Waren vorgelegt werden. Daraufhin sprach der Kläger mit

Schreiben vom 13. Dezember 2000 gegenüber der G ein Vermarktungsverbot aus.

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2000 erstattete der Kläger bei dem Beklagten darüber

hinaus auch Anzeige gegen die Firma G__ auf Grund ungeklärter Warenein- und -

verkäufe wegen des Verdachts, Lebensmittel unter irreführender Bezeichnung mit dem

Hinweis auf die biologische Landwirtschaft in den Verkehr gebracht zu haben.

Mit Schreiben vom 22. Januar 2001 mahnte die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

den Kläger mit der Begründung ab, dass dieser der Behörde gegenüber die zu Gunsten der

G__ erfolgte Erweiterung des Kontrollbereiches (B-Kontrolle) nicht rechtzeitig mitgeteilt

habe. Die Mitteilung sei erst am 19. Januar2001und damit verspätet erfolgt. Alle getätigten

Handlungen der G__ im Kontrollbereich B (Verarbeitung usw.) seien daher unzulässig

gewesen. Die Nichtmeldung stelle eine Pflichtverletzung dar und sei entsprechend zu ahnden.

Da dies jedoch der erste Verstoß gegen die Zulassungsbestimmungen durch die Kontrollstel1e

Ö__ sei, werde lediglich eine Abmahnung ausgesprochen. Im Wiederholungsfall könne

dies jedoch zum Entzug der Zulassung fuhren.

Nachdem im Sommer des Jahres 2001 gegen die Firma G__ der Verdacht aufkam, dass

diese in betrügerischer Absicht mit Getreideerzeugnissen handelt, die entgegen der

Deklarierung keine Ökoware darstellten, forderte: die Thüringer Landesanstalt fur

Landwirtschaft den Kläger mit Schreiben vom 25. September 2001 zur Stellungnahme auf

Denn der Kläger habe als Kontrollstelle am 20. Oktober 2000 ein warenbegleitendes

Zertifikat zu Gunsten der G__ ausgestellt, in der er bestätigt habe, dass die einer anderen

Firma gelieferte Menge Ökobraugerste den Anforderungen der EG-VO 2092/91 entspreche.

In seiner anschließenden Stellungnahme führte der Kläger mit Schreiben vom

I. Oktober 2001 gegenüber der Behörde aus. dass er die fragliche Ware telefonisch bis zum

Erzeugerbetrieb zurückverfolgt habe. Der Inhaber dieses Betriebes habe ihm gegenüber

telefonisch bestätigt, dass die Braugerste an die G verkauft worden sei. Die Lieferung

sei vom Erzeugerbetrieb durch eine Firma in H direkt an del} Erwerber erfolgt.

Insgesamt habe es acht Liefertermine gegeben, die auch durch die entsprechenden Firmen

bestätigt worden seien. Diesen Sachstand habe der Kläger mit dem warenbegleitenden

Zertifikat vom 20. Oktober 2000 bescheinigt. Eine Erstkontrolle der G__ habe erst am

ll. Dezember 2000 stattgefunden. Da jedoch alle Unterlagen des Betriebes angeblich beim

Steuerberater gewesen seien. habe diese Kontrolle nicht durchgeführt werden können, so dass

J
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der Kläger - als auch am 13. Dezember 2000 wieder keine Unterlagen hätten eingesehen

werden können - am 22. Dezember 2000 Anzeige bei der Thüringer Landesanstalt fur

Landwirtschaft erstattet und am 13. Dezember 2000 ein Vermarktungsverbot fur die G_

ausgesprochen habe. In einem weiteren, vom 10. Oktober 2001 datierenden Schreiben fuhrte

der Kläger aus, dass Auslöser fur den Abschluss eines Kontrollvertrages B mit der G_

der Umstand gewesen sei, dass die GmbH "B__ " bei ihm angefragt habe, ob es sich bei

der angelieferten Braugerste tatsächlich um Ökoware handele. Daraus sei für die

KontrollsteIle erstmals ersichtlich gewesen, dass das Unternehmen G__ auch im Handel

tätig sei. Aus diesem Grund sei mit der G__ ein ergänzender Kontrollvertrag B

geschlossen worden. Die Überprüfung, ob es sich tatsächlich um Braugerste aus

ökologischem Anbau gehandelt habe, sei telefonisch erfolgt. Da sich die Aussagen aller

Beteiligten schlüssig ergänzt hätten und die G__ als glaubwürdiger ökologischer Betrieb

bekannt gewesen sei, sei der KontrollsteIle diese Form der Überprüfung als angemessen

erschienen.

Daraufhin entzog die Thüringer Anstalt für Landwirtschaft mit Bescheid vom

25.0ktober200l dem Kläger die Zulassung als private KontrollsteIle gemäß der EG-

VO 2092/91 in Thüringen und widerrief zugleich den Zulassungsbescheid vom

16. Dezember 1998. Zur Begründung führte die Behörde aus, dass nach den Bestimmungen

der EG-VO ein Entzug der Zulassung der Kontrollstelle vorzunehmen sei, wenn die

KontrollsteIle das Kriterium der Zuverlässigkeit nicht mehr erfülle, sich insbesondere ihre

Kontrolle als 'unwirksam erwiesen habe und gravierende Unregelmäßigkeiten/Verstöße

festgestellt worden seien. Unter Hinweis auf den mittlerweile Polizei, Staatsanwaltschaft und

Kontrollbehörde beschäftigenden Fal! der G__ müsse festgestellt werden, dass der Kläger

seiner Aufgabe, das Kontrollverfahren . durchzufuhren, nur sehr unzureichend gerecht

geworden sei. Im Einzelnen fuhrte die Behörde aus, dass der Kläger in einem Schreiben vom

2. Februar 200 l an den Beklagten eingeräumt habe, dass ihm bereits im Jahr 2000 bekannt

gewesen sei, dass große Lagerbestände an Getreide bei der Firma G__ vorhanden gewesen

seien. Diese seien jedoch in dem Jahresbericht des Klägers flir das Jahr 2000 nicht aufgefuhrt

worden. Vielmehr sei ein Zukauf von Handelsware dort ausdrücklich verneint worden. Auch

habe die KontrollsteIle in ihrem Bericht einen Flächenzuwachs von 205 ha registriert, jedoch

nicht als anerkannte Ökofläche. Somit sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Kläger der

Firma .,A__ " im Juni 2000 die Unbedenklichkeit der von der G__ an die Firma

,.A__ " gelieferten Öko-Ware von 2000 t habe bescheinigen können. Denn bei einer

anerkannten Öko-Fläche der G__ von 67 ha und keinerlei Zukäufen bzw. Lagerbestände
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hätte die Liefermenge an "A__ " bestenfalls 350 t betragen können. Weiter fuhrte die

Behörde aus, dass der Kläger am 20. Oktober 2000 ein warenbegleitendes Zertifikat über die

Öko-Herkunft von 150 t von der Firma G__ an die Firma "B__ " gelieferter Braugerste

ausgestellt habe, ohne dass der Kläger zuvor Dokumentationen, die diese Zertifizierung

stützten, eingeholt habe. Die Überprüfung der Öko-Herkunft sei lediglich durch Telefonate

erfolgt. Eine Überprüfung durch die Kontrollbehörde habe nunmehr ergeben, dass die im

warenbegleitenden Zertifikat genannten Liefertermine allesamt nicht zutreffend seien. Die

Ökobraugerste sei zeitlich erst nach den bereits durchgeführten Transporten angeliefert

worden. Zudem habe eine Rücksprache mit einem der Zwischenhändler (der L__ in

K__ ) ergeben, dass dort eine Kontrollstelle Ö__ unbekannt sei. Daher müsse die vom

Kläger vorgetragene telefonische Überprüfung angezweifelt werden. Abschließend fuhrte die

Behörde aus, dass diese Umstände starke Schwächen in der Wirksamkeit der von dem Kläger

durchgeführten Kontrollen offenbarten, die wiederum zu schweren Ansehensverlusten des

Ökolandbaus in der Öffentlichkeit und zu großen finanziellen Verlusten bei den Ökobetrieben

führten. Auch seien große Mängel im Meldewesen der KontrollsteIle sichtbar geworden, die

eine bewusste Verschleppung des Kontrollverfahrens zur Folge gehabt hätten.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 5. November 2001 erhob der Kläger Widerspruch gegen

den Aufhebungsbescheid, den er jedoch nicht näher begründete.

Mit Widerspruchsbescheid vom 12. Dezember 2001 wies die Thüringer Landesanstalt fur

Landwirtschaft den klägerischen Widerspruch zurück. Zur Begründung wiederholte und

präzisierte die Behörde die bereits im Ausgangsbescheid vorgebrachten Vorwürfe gegen den

Kläger. Darüber hinaus führt die Behörde aus, dass der Kläger als KontrollsteIle offenbar

lediglich im Rahmen von Gesprächen, nicht aber mittels kritischer Durchsicht der

Geschäftsunterlagen (Lieferscheine, Rechnungen etc.) den Betrieb G__ kontrolliert habe.

Denn es sei keine einzige betriebliche Unterlage der von der Staatsanwaltschaft bei der

G beschlagnahmten Dokumente mit einem Zeichen des Klägers versehen gewesen.

Daher sei die Entziehung der Zulassung vorliegend auch verhältnismäßig, da zum Schutz des

ökologischen Landbaus wirksame Kontrollen unerlässlich seien. Denn sie stellten den

lauteren Wettbewerb zwischen den Herstellern der Artikel gekennzeichneter Erzeugnisse

sicher, verliehen demMarkt fur Erzeugnisse des ökologischen Landbaus durch stärkere

Transparenz eine deutliches Profil und führten dazu, dass solche Erzeugnisse beim

Verbraucher mehr Vertrauen genössen. Betriebe, die Erzeugnisse des ökologischen Landbaus

erzeugten, aufbereiteten, einführten oder vermarkteten, müssten sich einem routinemäßigen
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Kontrollverfahren unterziehen, dass den gemeinschaftlichen Mindestanforderungen

entspreche und von zugelassenen und überwachten privaten KontrollsteIlen durchgefilhrt

werde. Um dieses Ziel zu erreichen, sei der Entzug der Zulassung hier angemessen und auch

erforderlich, da der Kläger schon in der Vergangenheit wegen gravierender Mängel bereits

abgemahnt worden sei. Der Widerspruchsbescheid wurde dem Kläger am 26. Dezember 200!

zugestellt.

Der Kläger hat am 21. Januar 2002 Klage erhoben.

Er vertritt die Auffassung, dass das Produktzertifikat. auf welches sich der Entzug der

Kontrollerlaubnis stütze, lediglich eine privatrechtliehe Aussage und Handlung des Klägers

sei. Eine denkbare Verletzung privatrechtlicher Absprachen könne jedoch eine

verwaltungsrechtliche Strafe nicht nach sich ziehen. Auch sei in der gesetzlichen Regelung

der EG- VO 2092/91 ein produktspezifisches Zertifikat nicht erwähnt. Da dort auch keinerlei

Vorgaben für das Prüfverfahren gegeben würden, könne dem Kläger nicht vorgeworfen

werden, dass er lediglich telefonische Nachforschungen angestellt habe. Vorliegend sei die

Entscheidung 111 einem akzeptablen Verfahren nach Prüfung von eindeutigen

Plausibilitätserwägungen ergangen. Auch habe der Kläger zu keinem Zeitpunkt behauptet,

unfehlbar zu sein. Die auf Grund bewusst falscher Angaben gefällten Entscheidungen könnten

stetszu einem unrichtigen Ergebnis fuhren. Davor. sei auch der Kläger nicht geschützt.

Darüber hinaus sei aber auch die behördliche Entscheidung unverhältnismäßig. Denn aus der

Handlung eines einzelnen Mitarbeiters hätte nicht auf die Unzuverlässigkeit der ganzen

Organisation geschlossen werden dürfen. Hinzu komme, dass offensichtlich der Beklagte

bereits vor der Ortskontrolle der G__ über die Unregelmäßigkeiten bei dieser Firma

informiert gewesen sei. Bei rechtzeitiger Information des Klägers durch die Behörde hätte der

Kläger auch viel schneller reagieren können. Abschließend vertritt der Kläger die Auffassung,

dass der Betrugsfall der G__ durch den Kläger gar nicht hätte aufgedeckt werden können

und vielmehr angesichts des nur unzureichenden EU- Kontrollsystems solchen Straftaten

generell nicht wirksam vorgebeugt werden könne.

Der Kläger hat ursprünglich beantragt,

elen Bescheid der Thüringer Landesanstalt flir Landwirtschaft vom

25. Oktober 200 l in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12. Dezember 200 l

aufzuheben.
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Nachdem die befristete Zulassung des Klägers als private Komrollstelle zum

31. Dezember 2002 endete, beantragt er nunmehr,

festzustellen, dass der Bescheid der Thüringer Landesanstalt fur Landwirtschaft

vom 25. Oktober 2001 rechtswidrig gewesen ist.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er trägt vor, dass das hier maßgebliche warenbegleitende Zertifikat Bestandteil des bei allen

Kontrollstellen vorhandenen Standardkontrollprogramms sei. Eine Kontrollstelle bestätige mit

.einem solchen Zertifikat. dass sie bestimmte Abläufe in dem kontrollierten Unternehmen

überprüft habe und die Richtigkeit der Angaben bestätigt werden könne. In dieser

Überprüfung der Prozessabläufe liege die Hauptaufgabe der KontrollsteIlen. Durch die

lediglich telefonische Rückverfolgung der hier streitigen Ware müsse dem Kläger

vorgeworfen werden, dass er seine Kontrollpflicht in grob fahrlässiger Weise verletzt habe.

Zu~ Einen, weil er eine wichtige Kontrollaufgabe nur äußerst nachlässig, nämlich lediglich

durch Abfrage per Telefon anstatt durch eine Nachweisprüfung, behandelt habe und zudem

dadurch, dass rückwirkend Waren als EG-VO gemäß zertifiziert worden seien. Denn

beachtlich sei, dass die Braugerste vor dem Vertragsabschluss mit der G__ nicht den

Regeln der EG- VO unterstanden habe. Hier sei der Vertragsabschluss mit dem Betrieb

G__ am 20. Oktober 2000 erfolgt und am gleichen Tag sei auch das warenbegleitende

Zertifikat für bereits durchgeführte Lieferungen erstellt worden. Die tatsächlichen

Lieferungen erfolgten jedoch erst nach der Zertifizierung. Bei einer ordnungsgemäßen

Dokumentenprüfung (Wägen, Nachweise, Lieferscheine und Rechnungen) durch die

Kontrollstelle hätte dieser Betrug sofort auffallen müssen. Weiter führt die Behörde aus, dass

sich die festgestellten Verfehlungen auf die Kontrollstelle als solche und nicht auf einzelne

Mitarbeiter bezögen. Hinzu komme noch, dass die vorhaltbaren Handlungen vom

KontrollsteIlenleiter selbst ausgegangen seien. Weiter weist der Beklagte daraufhin, dass der

Kläger den Kontrollvertrag mit der G__ im Oktober 2000 erweitert habe. dies aber nicht

wie gefordert unverzüglich, sondern erst im Januar 200 l der zuständigen Behörde mitgeteilt

worden sei. Auch sei daraufhin Vall dem Kläger in dem Betrieb keine Erstkontrolle

durchgeführt worden. Dabei hätte dem Kläger dann auch auffallen können. dass der

I<.ontrollbereich B (Handel) nicht von der G__ , sondern deren Tochtergesellschaft "G_
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Handels- und Dienstleistungs GmbH" durchgeführt werde. Die Behörde verweist im Übrigen

auf ihre Ausführungen in den streitigen Bescheiden.

Mittlerweile ist der Geschäftsführer der G__ , K-, mit Urteil des Landgerichts Erfurt

vom 19. Februar 2002 wegen gewerbsmäßigen Betruges III 848 Fällen zu einer

Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden (Az.: ISOJS 2947/01_

2 KLS).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten

Schriftsätze der Beteiligten sowie die Behördenvorgänge (IOrdner) und das Strafurteil des

LG Erfurt vom 19. Februar 2002 Bezug genommen, die Gegenstand der mündlichen

Verhandlung waren.

Entscheidnngsgründe

Die Klage ist zwar zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet.

Nachdem vorliegend die auf den 3l. Dezember 2002 befristete Zulassung der Klägerin als

private Kontrollstelle durch Zeitablauf entfallen ist, hat sich die ursprüngliche

Anfechtungsklage erledigt. Sie ist jedoch nunmehr alsFortsetzungsfeststellungsklage gemäß

§ 113 Abs. l Satz 4 VwGO zulässig. Zwar bestehen Zweifel an dem Vorliegen des dafür

erforderlichen besonderen Fortsetzungsfeststellungsinteresses, da sich der Kläger in

Liquidation befindet und bereits die Ö__ GmbH i.G. existiert, die wiederum einen neuen

Zulassungsantrag als private Kontrollstelle bei dem Beklagten gestellt hat. Jedoch ist über

diesen Antrag bislang noch nicht entschieden worden, so dass der Kläger als eingetragener

Verein i.L. bei der beklagten Behörde zudem einen (vorläufigen) Antrag auf Verlängerung

der ursprünglichen Zulassung gestellt hat. Über diesen Antrag hat der Beklagte bislang

ebenfalls noch nicht entschieden, so dass vorliegend eine Wiederholungsgefahr gegeben sein

dürfte. Letztlich kann die Frage der Zulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage aber auch

dahinstehen, da die vorliegende Klage jedenfalls unbegründet ist.

Der Bescheid der Thüringer Anstalt für Landwirtschaft vom 25. Oktober 200 I in Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 12. Dezember 200 I ist rechtmäßig gewesen und verletzt den

Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. l Satz 4 Vw·GO).
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Rechtsgrundlage für den mit dem angegriffenen Bescheid erfolgten Entzug der Zulassung als

private KontrollsteIle ist Art. 9 Abs. 6 Buchstabe d der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des

Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft und

die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

(EU-Va Nr. 2092/91). Danach hat die zuständige Behörde nach Zulassung einer privaten

Kontrollstelle die Aufgabe, die Zulassung der Kontrollstelle zu entziehen, falls diese die

Kriterien des Absatzes 5 der EU-Va nicht mehr erfüllt, Art. 9 Abs. 5 EU-Va regelt in

Buchstabe c, dass private Kontrollstellen nur zugelassen werden können, wenn sie über eine

geeignete personelle, administrative und technische Ausstattung sowie Erfahrungen bei der

Kontrolle und Zuverlässigkeit verfügen. Weitere Ausführungsbestimmungen über das

Entzugsverfahren enthält die EU-Va Nr. 2092/9~ nicht. Grundsätzlich gilt, dass dann, wenn

das Gemeinschaftsrecht weitere Ausführungsbestimmungen nicht bereithält, auf das nationale

Recht zurückzugreifen ist. Vorliegend kann offen bleiben, ob im Fall des Widerrufs der

Zulassung ergänzend die Bestimmungen des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes

. anzuwenden und somit gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 3 ThürVwVfG ein behördliches Ermessen

eröffnet ist. Denn der darüber zu beachtende Verhältnismäßigkeitsgnmdsatz findet auch im

Gemeinschaftsrecht grundsätzlich Anwendung, so dass die nationalen Ermessenskriterien

auch bei einem auf EU-Recht gestützten Entzug zu beachten sind. Vorliegend ist der von dem

Beklagten ausgesprochene Entzug der Kontrollstellenzulassung rechtmäßig erfolgt. Denn der

Kläger hat sich .als unzuverlässig im Sinne der EU-Va Nr. 2092/91 erwiesen.

Bei dem Begriff der Unzuverlässigkeit handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff,

der der vollen richterlichen Überprüfung unterliegt. Ausgehend von Sinn und Zweck der so

genannten Öko-Landbauverordnung ist eine private KontrollsteIle dann nicht mehr

zuverlässig, wenn sie keine Gewähr mehr dafür bietet, dass die von ihr durchgeführten

Kontrollen auch wirksam sind. Ausweislich der in der EU-Va Nr. 2092/91 enthaltenen

Erwägungsgründe des Rates der Europäischen Gemeinschaften hat die Öko-

Landbauverordnung zum Ziel, gemeinschaftliche Rahmenvorschriften über Erzeugung,

Etikettierung und Kontrolle zum Schutz des ökologischen Landbaus zu schaffen, da so der

lautere Wettbewerb zwischen den Herstellern derart gekennzeichneter Erzeugnisse

sichergestellt, dem Markt flir Erzeugnisse des ökologischen Landbaus durch stärkere

Transparenz ein deutlicheres Profil verliehen wird und dies dazu führt. dass solche

Erzeugnisse beim Verbraucher mehr Vertrauen genießen. Weiter ist dert ausgefuhrt, dass die

Kontrolle der Einhaltung der Erzeugungsvorschriften grundsätzliche Kontrollen auf allen

Stufen der Erzeugung und Vermarktung erfordern. Alle Betriebe, die Produkte erzeugen,

9
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aufbereiten, einführen oder vermarkten, die als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau

gekennzeichnet sind, müssen sich daher einem routinemäßigen Kontrollverfahren

unterziehen, das den gemeinschaftlichen Mindestanforderungen entspricht und von den

zuständigen Kontrollgremien und/oder zugelassenen und überwachten privaten Stellen

durchgeführt wird. Dem entsprechend sehen Artikel 8 ff EU-Va Nr. 2092/91 auch ein

spezielles Kontrollsystem für die betroffenen Betriebe vor. So ist in jedem Unternehmen

mindestens einmal jährlich eine Jahreskontrolle durchzuführen. Zu diesem Zweck ist eigens

ein Standardkontrollprogramm entwickelt worden. Aus diesen Bestimmungen folgt, dass mit

der Öko-Landbauverordnung eine effiziente Kontrolle des ökologischen Landbaus bezweckt

wird, die naturgemäß nur dann Erfolg versprechend ist, wenn mit äußerster Genauigkeit und

Gewissenhaftigkeit die erforderlichen und vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt werden.

Fehlt es an einer derartigen zuverlässigen Kontrolle, so bedeutet dies im Umkehrschluss, dass

die Kontrollstelle nicht zuverlässig im Sinne der EU-Va arbeitet. So verhält es sich hier.

Ausweislich des in der Verwaltungsakte des Beklagten dokumentierten und im Wesentlichen

zwischen den Beteiligten auch unstreitigen Verhaltens des Klägers ist dieser als unzuverlässig

im Sinne der EU-Va Nr. 2092/91 anzusehen.

Zunächst steht fest, dass der Kläger wiederhelt Meldepflichten gegenüber der Thüringer

Landesanstalt rur Landwirtschaft nicht nachgekommen ist. So hat er mit der Firma G__

am 20. Oktober 2000 einen auf den Kontrollbereich B:(Handel) erweiterten Kontrollvertrag

geschlossen, ohne dies unverzüglich dem Beklagten zu melden. Die nach Art. 8 Abs. 1 der

EG-Va Nr. 2092/91 erforderliche und nach den Bestimmungen des Zulassungsbescheides

vom 16. Dezember 1998 "unverzüglich" zu erfolgende Meldung an die Kontrollbehörde

erfolgte vielmehr erst unter dem 19. Januar 2001. Auch hat der Kläger, der sich bereits seit

dem l. März 2002 in eine GmbH unigegründet hatte, diesen Umstand der zuständigen

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft erst mit Schreiben vom 16. Januar 2003

mitgeteilt. Hinzu kommt, dass der Kläger das so genannte Qualitätsmanagementhandbuch

bereits im März 2002 umgestaltet hat, dies aber - wie erst im Termin zur mündlichen

Verhandlung bekannt wurde - erst im Dezember 2002 der Thüringer Behörde bekannt

gegeben hat. Ausweislich der EU-Vorschriften und dem darauffußenden Zulassungsbescheid

ist die KontrollsteIle jedoch verpflichtet. Änderungen in ihrer Rechtsform oder auch

hinsichtlich ihrer Kontrollmaßnahmen unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen.

Weitaus gravierender ist jedoch der Umstand. dass der Kläger, wie die Recherehen des

Beklagten im Zuge des G__ -Betrugsfalles offenbarten, elie ihm obliegenden Kontrollen
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nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchführte und dadurch betrügerische Handlungen

zumindest erleichtert wurden. Dabei ist es nach Auffassung des Gerichts nicht entscheidend,

ob dem Kläger im Einzelnen Verstöße gegen die EU-Va Nr. 2092/91 nachgewiesen werden

können. Denn die dortigen Kontrollbestimmungen sind nicht derart exakt und detailliert, dass

sie dem Kontrolleur jeden einzelnen Kontrollschritt vorgeben. Dieser hat vielmehr auf der

Grundlage des für alle KontrollsteIlen verbindlichen Standardkontrollprogramms bei jeder

durchgeführten Kontrolle gesondert auf Grund der Gegebenheiten des Einzelfalles zu

entscheiden, welche Maßnahmen im Einzelnen zu ergreifen sind. Insbesondere aber muss er

aus den von ihm ermittelten lnfonnationen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und diese

gegebenenfalls an hand von Belegen gegen prüfen. Diese sorgfältigen und vorausschauenden

Kontrollen sind vorliegend nach den Feststellungen des Gerichts jedoch unterblieben:

So bestätigte der Kläger mit einem vom 20. Oktober 2000 datierenden warenbegleitenden

Zertifikat, dass. die von der Finna G__ in der Zeit vom 27. September bis zum

Il. Oktober 2000 gelieferte Menge Braugerste den Anforderungen der EG-Va 2092/01

(Ökobraugerste) entspricht. Die Überprüfung, ob es sich tatsächlich um Ökobraugerste

handelte, hat der Kläger nach eigenen Angaben lediglich telefonisch vorgenommen, indem

die Liefertermine telefonisch bei den beteiligten Firmen abgefragt wurden. Tatsächlich aber

handelte es sich nicht um Ökobraugerste, sondern um konventionelle Ware, die auch zu

anderen als den von der G__ genannten Lieferterminen geliefert worden war. Soweit sich

der Kläger nunmehr darauf beruft, dass es sich bei diesem Zertifikat nicht um originäre

Kontrolltätigkeiten, sondern vielmehr um eine privatrechtliche Handlung gehandelt habe, die

nicht den Kontrollvorschriften der EU unterfalle, ist dazu Folgendes auszuführen: Allein

schon die Formulierung "Hiermit bestätigt die KontrollsteIle 0__ ..." deutet darauf hin,

dass der Kläger das umstrittene Zertifikat in seiner Eigenschaft als KontrollsteIle ausgestellt

hat. Unterschrieben ist es darüber hinaus von dem KontrollsteIlenleiter unter Hinweis auf

diese Funktion. Das Zertifikat ist somit eindeutig dem Kläger als KontrollsteIle zuzurechnen.

Selbst wenn es aber als lediglich "privates" Handeln des Klägers ausgelegt werden sollte, so

offenbart sich an diesem Beispiel die Art und Weise der von dem Kläger durchgeführten

Recherehen (die ja i.R, Vall Kontrolltätigkeit zu den klägerischen Aufgaben zählen): Zum

Einen bestätigt der Kläger dem Erwerber der angeblichen Bioware, dass es sich um eine

solche handele, ohne diese Aussage durch genaue Prüfung (z.B. der Warenscheine,

Rechnungen etc.) überprüft zu haben. Der Rechtfertigungsversuch des Klägers, dass es sich

bei der Firma G__ urn eine ihm bekannte Finna mit einem guten Ruf gehandelt habe und

er telefonisch die Lieferrermine abgefragt habe, offenbart, dass der Kläger nicht sorgfältig
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genug recherchiert und damit betrügerischen Handlungen, wie sie der Geschäftsführer der

G__ vorgenommen hat, Vorschub leistet. Der "gute Ruf' eines Unternehmens allein sollte

nicht entscheidend sein; vielmehr besteht die Aufgabe einer Kontrollstelle gerade darin, zu

überprüfen, ob dieser Ruf überhaupt (noch) gerechtfertigt ist. Dabei muss von einer

Kontrollstelle erwartet werden, dass sie mit der gebotenen Objektivität die entsprechende

Prüfung vornimmt. Selbst wenn in der EU-VO keine genauen Kontrollvorgaben vorhanden

sind, so ergibt sich doch aus Sinn und Zweck des gesamten Kontrollverfahrens, dass es

leichtfertig ist, sich lediglich auf telefonisch abgeprüfte Daten zu verlassen, ohne jedoch vor

Ort Kontrollen durchzufuhren, Lieferscheine einzusehen und stichprobenhafte

Untersuchungen vorzunehmen. Hinzu kommt vorliegend noch, dass das Vorgehen des

Klägers, der das Zertifikat fur einen Betrieb ausgestellt hat, den er zugleich in seiner

Eigenschaft als private Kontrollstelle nach EU-Recht zu kontrollieren hat, Zweifel an der

Neutralität und Unvoreingenommenheit des Klägers aufkommen lässt. Gerade zu dieser

Neutralität und Objektivität ist der Kläger jedoch - um den Sinn und Zweck des

Kontrollsystems nicht zu gefährden - gehalten. Dies sehen auch die Thüringer Leitlinien zum

Kontrollverfahren nach der Verordnung (EWG) Nr, 2092/91 (Thür.StaatsAnz. 1998, S. 300),

gestützt auf die ebenso bezeichneten Leitlinien der Länderarbeitsgemeinschaft zur

Verordnung über den ökologischen Landbau, vor. Darin heißt es in Ziffer 1.2.d):

"Personen, die mit Kontrollaufgaben im Rahmen der EG-VO befasst sind,
dürfen keine weiteren Tätigkeiten ausüben, die nicht mit dem Erfordernis
der Objektivität, der Neutralität und Unvoreingenommenheit vereinbar
sind."

III
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Das unstreitige Verhalten des Klägers im Zusammenhang mit dem warenbegleitenden

Zertifikat ist als unzuverlässig i.S. der Öko-Landbauverordnung zu bewerten. Denn hätte der

Kläger vorliegend die Lieferscheine tatsächlich auch eingesehen, statt sich lediglich auf

telefonische Auskünfte zu verlassen, wäre ihm aufgefallen, dass die Transporte von

Biobraugerste zu ganz anderen als von der Finna G__ angegebenen Zeiten erfolgt "varen

und dass es sich folglich vorliegend nicht um Biogerste handeln konnte. Dari.iber hinaus

bestehen auch Zweifel an dem Vortrag des Klägers, dass er tatsächlich telefonische

Rücksprache mit dem Betrieb in K_.__ gehalten hat, da sich dessen Verantwortlicher der

Lagerwirtschaft an keiner Rücksprache mit einem Mitarbeiter des Klägers erinnern kann.

Weiter ist dem Kläger vorzuwerfen, dass er im Zusammenhang mit dem G__ -Betrugsfall

falsche Rückschlüsse aus bekannten Tatsachen gezogen hat. Denn obwohl der Kläger wusste,

dass das kontrollierte Unternehmen G__ nur über eine relativ geringe Bodenfläche

verfügte und zudem keine Ökoware zugekauft hatte (jedenfalls verneinte der zuständige
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Kontrolleur im Protokoll der Jahresinspektion der G__ ausdrücklich den Zukauf von

Handelsware), bescheinigte der Kläger in dem oben genannten Zertifikat den Verkauf von

150 Tonnen Ökobraugerste,ohne umgehend die entsprechenden notwendigen Kontrollen

einzuleiten. Nach den eigenen Angaben des Klägers sind ihm zwar später Verdachtsmomente

gekommen und er hat auch eine entsprechende Anzeige bei dem Beklagten erstattet. Der

Vorwurf der Unzuverlässigkeit wird dadurch jedoch nicht entkräftet. Denn die

Sorgfaltspflichtverletzung liegt gerade darin, dass der Kläger leichtfertig im Vorfeld die hier

streitige Zertifizierung ausgesprochen hat, ohne den Wahrheitsgehalt anhand von

Beweismitteln zu recherchieren. Dem zuständigen Kontrolleur hätte angesichts einer

Überprüfung der Lagerstellen und einer Kontrolle der dazu gehörigen Lieferscheine und

Rechnungen auffallen müssen, dass Lagermengen und Produktionsflächen nicht in der

richtigen Relation zueinander passten bzw, diese Erntemengen nur aus Zukäufen resultieren

konnten. Diese Zukäufe hätten dann konkret und intensiv kontrolliert werden müssen. Dass

eine telefonische Nachverfolgung der Lieferwege allein nicht ausreicht, sondern derart

oberflächliche Stichproben Manipulationen und F alschangaben jederzeit ermöglichen, liegt

auf der Hand.

Die behördliche Einschätzung des klägerischen Kontrollverhaltens als nicht ausreichend und

vielmehr oberflächlich und leichtfertig wird auch durch die Ausführungen des Landgerichts

Erfurt in dem Urteil vom 19. Februar 2002 gegen -den angeklagten Geschäftsführer der

G__ , K__ , geteilt. III diesem Urteil (Az.: 150 JS 2947/01-2 KLS) wird auf Seite 57

ausgeführt, dass es dem Angeklagten sehr leicht gemacht worden sei, die insgesamt

348 Betmgsdelikte zu begehen. Wörtlich heißt es dort:

"Ill Anbetracht des Umfangs der verkauften Bioware und der Größe des
Betriebes des Allgeklagten wäre es zumindest für Personen, die auf dem
Gebiet des Biogetreidehandels arbeiteten, leicht erkennbar gewesen, dass
dort etwas nicht in Ordnung war. Auch die Mitarbeiter seiner eigenen
Buchhaltung und die Mitarbeiter der KontrollsteIle hätten die
Täuschungshandlungen des Angeklagten leicht bemerken können. Wenn sie
dennoch den Angeklagten wegen seines Tuns nie zur Rede gestellt haben,
dann kann das nur daran liegen, dass sie sehr oberflächlich gearbeitet haben.
Nur durch den Umstand, dass alle Personen, die mit dem Angeklagten
geschäftlich zu tun batten, ihre Augen teils mehr, teils weniger verschlossen
hielten, lässt sich erklären, dass die Taten des Angeklagten so lange
unbemerkt blieben."

Hinzu kommt vorliegend noch, dass es der KontrollsteIle noch nicht einmal möglich war, die

G und ihre Tochtergesellschaft deutlich zu trennen. So sind die Angaben zur

Rechtsform der G__ auf den entsprechenden Inspektionsberichten ungenau. Die
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KontrollsteIle hat auch nicht bemerkt, dass der Warenhandel, flir den der Kontrollvertrag B

erforderlich war, von der Tochtergesellschaft der G__ betrieben wurde. Auch dies belegt

nach Überzeugung des Gerichts, dass der Kläger nicht gründlich genug und nicht mit der

erforderlichen Sorgfalt seinen Kontrollaufgaben nachgekommen ist.

Nach alledem steht nach Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger bzw. der jeweils

zuständige Kontrolleur wiederholt ungenau, oberflächlich und nicht effektiv Kontrollen

durchgeführt hat. Da damit - wie der Betrugsfall G__ zeigt - betrügerische Handlungen

im Ökolandbau zumindest begünstigt wurden, steht die Unzuverlässigkeit des Klägers im

Sinne der EU-Va Nr. 2092/91 fest. Der Kläger kann sich auch nicht mit Erfolg darauf

berufen, dass von dem Fehlverhalten eines Mitarbeiters nicht auf die Unzuverlässigkeit der

KontrollsteIle geschlossen werden dürfe. Denn vorliegend sind die zu beanstandenden Fehler

durch mindestens zwei Mitarbeiter bzw, den KontrollsteIlenleiter selbst verübt worden. Auch

zeigte der Kläger selbst im Termin zur mündlichen Verhandlung keine Einsicht, dass sein -

unbestrittenes - Verhalten mit den an eine ordnungsgemäße Kontrolle zu stellenden

Anforderungen nicht vereinbar ist.

Der auf die oben dargestellten Umstände gestützte Entzug der Zulassung durch den Beklagten

erweist sich auch nicht als unverhältnismäßig. Dabei' braucht an dieser Stelle nicht

entschieden zu werden, ob im Fall der Unzuverlässigkeit einer privaten Kontrollstelle der

zuständigen Behörde nach EU-Recht überhaupt ein Ermessen dahingehend eingeräumt wird,

ob eine Zulassung zu widerrufen ist. Denn selbst wenn Art. 9 Abs. 6 Buchst. d) EU-Va

Nr. 2092/91 als gebundene Entscheidung aufgefasst wird, so wäre doch - wie oben bereits

ausgeführt - zumindest der Verhä1tnismäßigkeitsgrundsatz, der im Gemeinschaftsrecht

gleichermaßen Geltung beansprucht, zu beachten. Die hier angegriffene behördliche

Entscheidung erweist sich als verhältnismäßig. Denn die Behörde hat dem Interesse des

Klägers, weiterhin Kontrollen in Thüringen durchführen zu können, das öffentliche Interesse

an einer wirksamen und effizienten Kontrolle des Ökolandbaus g~genüber gestellt. Sie hat

dargelegt, dass gerade durch unzuverlässige Kontrollen Betrügereien im Bereich des

Ökolandbaus begünstigt werden und deshalb unzuverlässige KontrollsteIlen nicht geduldet

werden können. Im Hinblick auf Sinn und Zweck der EU-Verordnung zum ökologischen

Landbau, der diese Branche vor betrügerischen Einflüssen schützen und die besondere

Ökoqualität der Produkte sichern will, ist sogar davon auszugehen, das - selbst wenn der

Landesbehörde durch das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz ein Ermessen eingeräumt

wäre - es sich lediglich um ein so genanntes intendiertes Ermessen handelt. Es spricht vieles
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dafür, dass der Entzug der Zulassung als private Kontrollstelle im Fall der festgestellten

Unzuverlässigkeit der Regelfall, und eine Belassung der Zulassung lediglich ein seltener

Ausnahmefall darstellt. Anhaltspunkt dafür, dass es sich vorliegend um einen solchen

Ausnahmefall handeln könnte, der ausnahmsweise die Belassung des Klägers im

Kontrollsystem der EU erfordert; sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich. Auch der Hinweis

des Klägers darauf, dass er selbst den G__ -Betrugsfall aufgedeckt habe, vermag diese

Einschätzung nicht zu verändern. Denn schwerer wiegt nach Überzeugung des Gerichts, dass

der Kläger clurch sein nachlässiges Verhalten die Straftaten der G__ noch mit begünstigt

bzw. erleichtert hat. Noch im Termin zur mündlichen Verhandlung war nicht zu erkennen,

dass der Kläger einsieht, inwieweit er sich hinsichtlich der durchgeführten Kontrollen falsch

verhalten hat. Die KontrollsteIle beruft sich vielmehr noch immer darauf, dass es Betrügereien

im ökologischen Landbau immer geben werde und niemand davor gefeit sei,

Täuschungshandlungen aufzusitzen. Dies mag zutreffen, jedoch besteht der Vorwurf

gegenüber dem Kläger gerade darin, dass er durch seine äußerst nachlässigen Kontrollen im

Fall der G__ gerade die betrügerischen Handlungen des Geschäftsführers begünstigt hat.

Steht somit fest, dass der Kläger unzuverlässig im Sinne der EU-Va ist, erweist sich der

Entzug der Zulassung jedenfalls nicht als unverhältnismäßig. Damit ist der Klage der Erfolg

versagt.

Als Unterliegender hat der Kläger die Kosten des Verfahrens gemäß § 154 Abs. l VwGO zu

tragen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO, 708 Nr. 11,

711 ZPO.
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